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Das Regierungspräsidium Karlsruhe erlässt folgenden  

 

Planfeststellungsbeschluss 
mit wasserrechtlicher Erlaubnis: 

 
 

A 
 

Verfügender Teil 
 
 

I. 
 

Der Plan für den sechsstreifigen Ausbau der Bundesautobahn A 6 Walldorf - 

Weinsberg auf den Gemarkungen Rauenberg, Wiesloch, Dielheim, Horrenberg, 

Eschelbach, Hoffenheim und Sinsheim beginnend ca. 800 m östlich der 

Anschlussstelle (AS) Wiesloch/Rauenberg bei BAB-km 594+711 und endend 

ca. 1200 m westlich der Anschlussstelle (AS) Sinsheim bei BAB-km 605+500 

wird festgestellt.  

 

II. 
 

Planunterlagen 
 

Die festgestellten Planunterlagen umfassen im Einzelnen: 

 
Hinweis zu Spalte „Plan/Blatt“: 
nur Ziffer = Offenlage 2006, oder nach Offenlage 2006 neu erstellt 
Ziffer + Index „a“ = Deckblatt/Offenlage 2009 
Ziffer + Index „b“ = Deckblatt 2012 

 
Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

  
1 Erläuterungsbericht    
1.1b Allgemeinverständliche Zusammenfassung gemäß § 6 

UVPG   - nur nachrichtlich -  
 April 2012  

1.2 
 
1.2a 

Erläuterungsbericht (mit Anhängen 3.1-3.4) 
 
Kurzerläuterungsbericht (Ergänzung zum Erläute-
rungsbericht vom 01.03.2006)  

 01.03.2006/ 
21.06.2006 
18.01.2008/
15.12.2008 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

2 Übersichtskarte 
 

 01.03.2006 1 : 

100.000 

  
3 Übersichtslagepläne    

3.1b Übersichtslageplan  3.1b 25.07.2012 1 : 10.000 

  
4 Übersichtshöhenpläne    
4.2.1 Übersichtshöhenplan links 4.2.1 01.03.2006 1 : 10.000/ 

1.000 

4.2.2 Übersichtshöhenplan rechts 
 

4.2.2 01.03.2006 1 : 10.000/ 

1.000 

  
5 Verkehrsgutachten   - nur nachrichtlich -  April 2005  
  
6 
 

Regelquerschnitte                                          Blatt 1-9 
1 - einseitiger Ausbau 
 
2 - beidseitiger Ausbau (Gerade) 
3 - beidseitiger Ausbau (Kurve)  
4 - Zu- / Ausfahrt Parkplatz 
5 - beidseitiger Ausbau mit Lärmschutzeinrichtung  
6 - Wasserschutzgebiete  
7 - Wirtschaftswege / Grünwege 
8 - Beidseitiger Ausbau (mit Lärmschutzeinrichtung  
      und OPA) 
9 - Betriebsumfahrt 

 
1 
 
2a 
3a 
4a 
5a 
6a 
7 
8 
 
9 

 
01.03.2006/ 
02.03.2006 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008
01.03.2006 
18.01.2008 
 
18.01.2008 

1: 50 

  
7 
 

Lagepläne                                                   Blatt 1b-11 
Blatt 1   Bau-km 594+711 - 595+500  
Blatt 2   Bau-km 595+500 - 596+500  
Blatt 3   Bau-km 596+500 - 597+500  
Blatt 4   Bau-km 597+500 - 598+500  
Blatt 5   Bau-km 598+500 - 599+500 
 
Blatt 6   Bau-km 599+500 - 600+500  
Blatt 7   Bau-km 600+500 - 601+500  
Blatt 8   Bau-km 601+500 - 602+500  
Blatt 9   Bau-km 602+500 - 603+500  
Blatt 10 Bau-km 603+500 - 604+500  
Blatt 11 Bau-km 604+500 - 605+600 
 

 
1b 
2a 
3a 
4a 
5 
 
6b 
7b 
8b 
9b 
10a 
11 

 
09.03.2012 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 
09.03.2012 
09.03.2012 
09.03.2012 
09.03.2012 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 

1 : 1.000 

  
8 
 

Höhenpläne                                                  Blatt 1-13 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 594+711 - 595+500 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 595+500 - 596+500 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 596+500 - 597+500 
 

 
1.1a 
2.1a 
3.1 
 

 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 

1 :1.000/ 
100 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 597+500 - 598+500 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 598+500 - 599+500 
 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 599+500 - 600+500 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 600+500 - 601+500 
FB Walldorf - Weinsberg Bau-km 600+500 - 601+500 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 601+500 - 602+500 
FB Walldorf - Weinsberg Bau-km 601+500 - 602+500 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 602+500 - 603+500 
FB Walldorf - Weinsberg Bau-km 602+500 - 603+500 
 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 603+500 - 604+500 
 
FB Walldorf - Weinsberg Bau-km 603+500 - 604+500 
 
FB Weinsberg - Walldorf Bau-km 604+500 - 605+600 
 
FB Walldorf - Weinsberg Bau-km 604+500 - 605+600 
 
Betriebsumfahrt Nord  
Betriebsumfahrt Süd  
Lärmschutzwand Dielheim Süd   - nur nachrichtlich - 

4.1a 
5.1 
 
6.1b 
7.1a 
7.2a 
8.1a 
8.2a 
9.1a 
9.2 
 
10.1 
 
10.2 
 
11.1 
 
11.2 
 
12.1 
12.2 
13 

18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 
09.03.2012 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 
01.03.2006/
24.05.2006 
01.03.2006/
24.05.2006 
01.03.2006/
24.05.2006
01.03.2006/
24.05.2006 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 

9 Bodenuntersuchungen   - nur nachrichtlich -   01.03.2006  
10 Ingenieurbauwerke    
10.1 Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieur-

bauwerke                                          Blatt 1-4 
 

1-4 01.03.2006/
06.03.2006 

 

10.2 Bauwerksskizzen                                           Blatt 1-13 
(Schnitt Bauwerke 6718/507 - 519) 
 
 
Schnitt Bauwerk 6718 / 507 
 
Schnitt Bauwerk 6718 / 508 
Schnitt Bauwerk 6718 / 509 
Schnitt Bauwerk 6718 / 510 
 
Schnitt Bauwerk 6718 / 511 
 
Schnitt Bauwerk 6718 / 512  
Schnitt Bauwerk 6718 / 513 
 
Schnitt Bauwerk 6718 / 514 
Schnitt Bauwerk 6718 / 515 
Schnitt Bauwerk 6718 / 516 
Schnitt Bauwerk 6718 / 517 
 

 
 
 
 
1 
 
2a 
3a 
4 
 
5 
 
6a 
7 
 
8a 
9a 
10a 
11 
 

 
 
 
 
01.03.2006/
24.05.2006 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 
01.03.2006/
24.05.2006
09.03.2012 
01.03.2006/
24.05.2006 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 

1 : 100 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

Schnitt Bauwerk 6718 / 518 
 
Schnitt Bauwerk 6718 / 519 
 

12 
 
13 

01.03.2006/
24.05.2006 
01.03.2006/
24.05.2006 

  
11.1-
11.3 

Schallgutachten  
- nur nachrichtlich, soweit nicht anders vermerkt - 

   

11.1a Erläuterungsbericht  
 
Anhang A1 „Zusammenstellung Eingangsparameter 
nach RLS-90/16. BImSchV“ 
 
Anhang A2 „Auswirkungen Betriebsumfahrt“  
 
Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, 
hiervon festgestellt: 

- Stadt Rauenberg, Vergleichsfall 2 
 
- Gemeinde Dielheim, Ortsteil Dielheim, Ver-

gleichsfall 2  
 
- Gemeinde Dielheim, Ortsteile Horrenberg und 

Balzfeld, Vergleichsfall 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.2.18  

 

11.3.3.18 

 

 

11.3.6.18 

März 2009 

 

03.08.2012 

 

 

07.03.2012 

 

15.09.2011 

 

30.12.2009 

 

30.12.2009 

 

 

30.12.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : 2.500 
 
1 : 2.750 
 
 
1 : 3.100 

11.2a 

 

Planübersicht   31.09.2009 1 : 35.000 

11.3 
 

Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 
 
Ergebnisse Stadt Wiesloch 
Ergebnisse Stadt Rauenberg 
Ergebnisse Gemeinde Dielheim OT Dielheim 
Ergebnisse Gemeinde Mühlhausen OT Tairnbach 
Ergebnisse Stadt Sinsheim OT Eschelbach 
Ergebnisse Gemeinde Dielheim OT Horrenberg-
Balzfeld 
Ergebnisse Stadt Sinsheim OT Hoffenheim 
Ergebnisse Stadt Sinsheim OT Dühren  
 

 
 
1a 
2a 
3a 
4 
5 
6a 
 
7 
8 

 

 

31.03.2009 

30.12.2008 

30.09.2008 

16.06.2005 

16.06.2005 

30.06.2008 

 

16.06.2006 

16.06.2006 

 

11.4 Schadstoffgutachten (Luftschadstoffe) 
- nur nachrichtlich - 

 01.03.2006/

15.08.2006 

 

  
12 Landschaftspflegerische Begleitplanung    
12b Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integrierter 

Umweltverträglichkeitsstudie  
 

 April 2012  

 Anhänge: - nur nachrichtlich -   
A 1 Realnutzung und Biotoptypen 

 
1-2 

 
01.03.2006 

1 : 5.000 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

A 2 Arten und Biotope (Bestand und Bewertung) 
A 3 Boden (Bestand und Bewertung) 
A 4 Wasser (Bestand und Bewertung) 
 
A 5 Klima / Luft (Bestand und Bewertung) 
A 6 Landschaft (Bestand und Bewertung) 
A 7 Mensch, Kultur- u. sonstige Sachgüter (Bestand  
      und Bewertung) 
A 8 Artenschutzrechtliche Prüfung mit faunistischen  
      Sonderuntersuchungen Vögel, Reptilien und  
      Amphibien; Fledermäuse (Winter / Sommer) 
 

1-2 
1-2 
1 
2 
1-2 
1-2 
1-2 

01.03.2006 
01.03.2006 
01.03.2006 
21.07.2005 
01.03.2006 
01.03.2006 
01.03.2006 
 
April 2012 

12.1 Bestands- und Konfliktpläne                       Blatt 1a-4a 
- nur nachrichtlich -  
Bestands- und Konfliktplan km 594+711 – 597+300 
Bestands- und Konfliktplan km 597+300 – 600+200 
Bestands- und Konfliktplan km 600+200 – 603+000 
Bestands- und Konfliktplan km 603+000 – 605+600 
 

 
 
1a 
2a 
3a 
4a 

 
 
31.10.2008 
31.10.2008 
31.10.2008 
31.10.2008 

1 : 2.500 
 

12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 

Maßnahmenpläne                                      Blatt 1b-14a 
Maßnahmenplan km 594+711 – 595+500  
Maßnahmenplan km 595+500 – 596+500 
Maßnahmenplan km 596+500 – 597+500 
Maßnahmenplan km 597+500 – 598+500 
Maßnahmenplan km 598+500 – 599+500  
Maßnahmenplan km 599+500 – 600+500  
Maßnahmenplan km 600+500 – 601+500  
Maßnahmenplan km 601+500 – 602+500 
Maßnahmenplan km 602+500 – 603+500  
Maßnahmenplan km 603+500 – 604+500  
Maßnahmenplan km 604+500 – 605+600 
Maßnahmenplan Gemarkung Rauenberg Maßnahmen 
am Waldangelbach 
Maßnahmenplan Gemarkung Dielheim Maßnahmen 
im Gewann „Krixenberg“ 
Maßnahmenplan Gemarkung Horrenberg-Balzfeld 
Maßnahmen im Gewann „Steingrund“ 
 
Maßnahmenübersichtspläne                        Blatt 1b-2b 
Maßnahmenübersichtsplan km 594+711 – 600+500 
Maßnahmenübersichtsplan km 600+500 – 605+600 

 
1b 
2a 
3a 
4a 
5b 
6b 
7b 
8b 
9b 
10b 
11 
12a 
 
13a 
 
14a 
 
 
 
1b 
2b 

 
17.04.2012 
31.10.2008 
31.10.2008 
31.10.2008 
17.04.2012 
17.04.2012 
17.04.2012 
17.04.2012 
17.04.2012 
17.04.2012 
31.10.2008 
31.10.2008 
 
31.10.2008 
 
31.10.2008 
 
 
 
17.04.2012 
17.04.2012 

1 : 1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : 5.000 

  
13 Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen    
13.1 Erläuterungsbericht und hydraulische Berechnung / 

Nachweise (13.1.1-13.1.5) 
 

 18.01.2008  

13.2 Lagepläne Einzugsgebietsflächen               Blatt 1a-6a 
Einzugsgebietslageplan km 594+711 – 596+400  

 
1a 

 
18.01.2008 

1 : 2.000 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

Einzugsgebietslageplan km 596+400 – 598+500  
Einzugsgebietslageplan km 598+500 – 600+500 
Einzugsgebietslageplan km 600+500 – 602+300  
Einzugsgebietslageplan km 602+300 – 604+400  
Einzugsgebietslageplan km 604+400 – 605+600  
Übersichtslageplan/ Gewässerkarte mit Ein-
leitungsstellen 
 

2a 
3a 
4a 
5a 
6a 
7 

18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
Sept. 2007 

 
 
 
 
 
1:10.000 
 

13.3 Lagepläne Entwässerungsmaßnahmen      Blatt 1a-11 
Blatt 1   Bau-km 594+711 - 595+500 
Blatt 2   Bau-km 595+500 - 596+500 
Blatt 3   Bau-km 596+500 - 597+500 
Blatt 4   Bau-km 597+500 - 598+500 
Blatt 5   Bau-km 598+500 - 599+500 
 
Blatt 6   Bau-km 599+500 - 600+500 
Blatt 7   Bau-km 600+500 - 601+500 
Blatt 8   Bau-km 601+500 - 602+500 
Blatt 9   Bau-km 602+500 - 603+500 
Blatt 10 Bau-km 603+500 - 604+500 
Blatt 11 Bau-km 604+500 - 605+600 

 
1a 
2a 
3a 
4a 
5 
 
6a 
7a 
8a 
9a 
10a 
11 
 

 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 

1 : 1.000 

13.4 Oberflächenwasserbehandlungsanlagen    
 RWA 1 1   
 Lageplan 1.1 18.01.2008 1 : 200 
 Schnitte A–A, B–B 1.2 18.01.2008 1 : 100/ 

100 
 Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter 1.3 18.01.2008 1 : 25 
 RWA 2 2   
 Grundriss (Schnitt A–A), Längsschnitt B–B 2.1 18.01.2008 1 : 100 
 Schnitte C–C, D–D, E–E 2.2 18.01.2008 1 : 50 
 RWA 3 3   
 Grundriss (Schnitt A–A), Längsschnitt B–B 3.1 18.01.2008 1 : 100 
 Schnitte C–C, D–D, E–E 3.2 16.04.2008 1 : 50 
 RWA 4 4   
 Lageplan  4.1 18.01.2008 1 : 200 
 Schnitte A–A, B–B 4.2 18.01.2008 1 : 100/ 

100 
 Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter 4.3 18.01.2008 1 : 25 
 RWA 5 5   
 Lageplan 5.1 18.01.2008 1 : 200 
 Schnitte A–A, B–B 5.2 18.01.2008 1 : 100/ 

100 
 Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter 5.3 18.01.2008 1 : 25 
 Absetzstufe / Regenklärbecken 5.4 18.01.2008 1 : 50 
 Ablaufschacht Retentionsbodenfilter 5.5 18.01.2008 1 : 25 
 Überlaufleitungen 5.6 18.01.2008 1 : 25 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

 Drosselschacht Regenrückhaltebecken 5.7 18.01.2008 1 : 25 
 RWA 6 6   
 Lageplan 6.1 18.01.2008 1 : 200 
 Schnitte A–A, B–B 6.2 18.01.2008 1 : 100/ 

100 
 Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter 6.3 18.01.2008 1 : 25 
 Absetzstufe / Regenklärbecken 6.4 18.01.2008 1  :50 
 Ablaufschacht Retentionsbodenfilter 6.5 18.01.2008 1 : 25 
 Überlaufleitungen 6.6 18.01.2008 1 : 25 
 RWA 7 7   
 Lageplan 7.1.1 18.01.2008 1 : 200 
 Lageplan Zuleitung 7.1.2 18.01.2008 1 : 200 
 Schnitte A–A, B–B 7.2 18.01.2008 1 : 100/ 

100 
 Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter 7.3 18.01.2008 1 : 25 
 RWA 8 8   
 Lageplan 8.1 18.01.2008 1 : 200 
 Schnitte A–A, B–B 8.2 18.01.2008/

Feb. 2008 
1 : 100/ 
100 

 Regelquerschnitt Retentionsbodenfilter 8.3 18.01.2008 1 : 25 
 

 Bauwerke 9   
 Fallschacht mit Prallplatte 9.1 18.01.2008 1 : 25 
 Energieumwandlungsbauwerk 9.2 18.01.2008 1 : 25 
  
14 Grunderwerb    
14.1 Grunderwerbspläne                                     Blatt 1a-11 

Blatt 1   Bau-km 594+711 - 595+500 
Blatt 2   Bau-km 595+500 - 596+500 
Blatt 3   Bau-km 596+500 - 597+500 
Blatt 4   Bau-km 597+500 - 598+500 
Blatt 5   Bau-km 598+500 - 599+500 
 
Blatt 6   Bau-km 599+500 - 600+500 
Blatt 7   Bau-km 600+500 - 601+500 
Blatt 8   Bau-km 601+500 - 602+500 
Blatt 9   Bau-km 602+500 - 603+500 
Blatt 10 Bau-km 603+500 - 604+500 
Blatt 11 Bau-km 604+500 - 605+600 
 

 
1a 
2a 
3a 
4a 
5 
 
6a 
7a 
8a 
9a 
10a 
11 

 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 
18.01.2008 
09.03.2012 
18.01.2008 
18.01.2008 
18.01.2008 
01.03.2006/
24.05.2006 

1 : 1.000 

14.2a Grunderwerbsverzeichnis  18.01.2008  
  
15b Bauwerksverzeichnis                                  Blatt 1-28 1-28 April 2012  
  
16 Charakteristische Querprofile                    Blatt 1-32   1 : 200 
 charakteristisches Querprofil km 594+900 1 01.03.2006/

24.05.2006 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

 charakteristisches Querprofil km 595+060 2 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 595+200 3 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 595+280 4 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 595+500 5 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 595+800 6 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 596+600 7a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 596+780 8a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 596+860 9a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 597+100 10a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 597+800 11a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 598+260 12 01.03.2006/

24.05.2006 
 

 charakteristisches Querprofil km 598+500 13 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 598+860 14 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 599+100 15 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 599+540 16 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 600+000  17a 09.03.2012  
 charakteristisches Querprofil km 600+480 18 01.03.2006/

24.05.2006 
 

 charakteristisches Querprofil km 600+600 19 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 600+900 20a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 601+200 21a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 601+400 22a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 601+500 23a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 602+000 24 01.03.2006/

24.05.2006 
 

 charakteristisches Querprofil km 602+560 25 01.03.2006/
13.06.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 602+840 26a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 603+400 27 01.03.2006/

13.06.2006 
 

 charakteristisches Querprofil km 604+000 28 01.03.2006/
13.06.2006 

 

 charakteristisches Querprofil km 604+200 29a 18.01.2008  
 charakteristisches Querprofil km 604+720 30 01.03.2006/

24.05.2006 
 

 charakteristisches Querprofil km 605+000 31 01.03.2006/
24.05.2006 
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Unter-

lage 

Nr. 

Bezeichnung 
Plan/ 

Blatt 

Aufgestellt/ 

Stand 
Maßstab 

 charakteristisches Querprofil km 605+400 32 01.03.2006/
24.05.2006 

 

 
 
 
 
 

 

Änderungen und Ergänzungen der Planunterlagen, die während des Verfahrens vor-

genommen wurden, sind eingearbeitet und Bestandteil des festgestellten Plans. Die 

Änderungen und Ergänzungen ersetzen, soweit nichts anderes geregelt ist, die ur-

sprünglich eingereichten Planunterlagen. Die Festsetzungen dieses Beschlusses 

gehen den Angaben und zeichnerischen Darstellungen in den Planunterlagen vor, 

soweit sie davon abweichende Regelungen beinhalten.  

 
 

III. 
 

Andere öffentlich-rechtliche Gestattungen 
 

Soweit das Vorhaben wasserrechtlicher Erlaubnisse bedarf, werden diese im Hin-

blick auf § 19 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-

haushaltsgesetz - WHG -) in dieser Entscheidung miterteilt (nachstehend unter A V.). 

Alle sonstigen für die Durchführung des Vorhabens erforderlichen öffentlich-

rechtlichen Gestattungen werden durch die Planfeststellung ersetzt. 

 

 

IV. 
 

Maßgaben und Nebenbestimmungen 
 

1. Bauausführungsplanung, Abstimmungs- und Unterrichtungspflichten 

 

1.1 

Der Vorhabenträger hat einen Bauablaufzeitenplan zu erstellen und diesen und die 

Detail- bzw. Ausführungsplanung rechtzeitig mit allen davon betroffenen Leitungsträ-

gern abzustimmen. Zu den von einzelnen Baumaßnahmen im Zuge des Vorhabens 

betroffenen Leitungsträgern zählen insbesondere das Wasserwerk der Gemeinde 

Dielheim, Hauptstr. 37, 69234 Dielheim, die Deutsche Telekom Technik GmbH, 

Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest: PTI 21 (Rosenbergstraße 59, 
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74074 Heilbronn) und PTI 31 (Okenstraße 25-27, 77652 Offenburg) und die EnBW 

Regional AG, Kriegsbergstraße 32, 70174 Stuttgart.  

 

1.2 

Das von der Stadt Sinsheim ausgewiesene Gewerbegebiet “Hinter der Mühle II“ ist in 

Abstimmung mit der Stadt Sinsheim bei der Bauausführungsplanung zu berücksich-

tigen. 

 

1.3 

Die vorhabenbedingte Inanspruchnahme von Einrichtungen der Gemeinde Dielheim, 

insbesondere des gemeindeeigenen Straßen- und Kanalsystems ist mit der Gemein-

de zuvor abzuklären. Vor Baubeginn ist eine Leitungsauskunft beim Wasserwerk der 

Gemeinde Dielheim einzuholen. 

 

Hinsichtlich der Gemeindestraßen und -kanäle ist im Bereich der Baustrecke ein Be-

weissicherungsverfahren durchzuführen. 

 

Bezüglich der Einleitung von in der Behandlungsanlage RWA 3 vorgereinigtem Stra-

ßenoberflächenwasser der Autobahn in den Regenwasserkanal unter der Industrie-

straße hat der Vorhabenträger durch geeignete technische Maßnahmen (z.B. zusätz-

liches Speichervolumen und Abflussdrosselung) sicherzustellen, dass die Einlei-

tungswassermenge aus dem jetzigen Bestand nicht überschritten wird. Im Rahmen 

der Ausführungsplanung sind hierzu entsprechende hydraulische Nachweise zu füh-

ren und der Gemeinde Dielheim sowie der unteren Wasserbehörde vorzulegen. Die 

untere Wasserbehörde prüft den Ausführungsentwurf der RWA 3 und der Ableitung 

in den Regenwasserkanal der Gemeinde fachtechnisch. Eine etwa erforderliche Er-

höhung der Einleitungswassermenge gegenüber dem Bestand bedarf der fachtech-

nischen Billigung der unteren Wasserbehörde sowie der ausdrücklichen Zustimmung 

der Gemeinde.  

 

Bau, Betrieb und Unterhaltung des gemeinsam genutzten Regenwasserkanals unter 

der Industriestraße soll der Vorhabenträger mit der Gemeinde in einer öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung regeln, in der auch der Verantwortliche für die Einleitung 

des Wassers in den Leimbach benannt wird; dieser Verantwortliche beantragt erfor-

derlichenfalls das notwendige wasserrechtliche Erlaubnisverfahren/Änderungs-

verfahren. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist der Planfeststellungsbehörde zur 

Kenntnis zu geben. 
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Für den Fall, dass sich Vorhabenträger und Gemeinde nicht einigen können, bleibt 

eine diesbezügliche Regelung einer Entscheidung der Planfeststellungsbehörde vor-

behalten. 

 

2. Kreuzungen, Einmündungen, Wegenetz 

 

2.1 

Für den Fall, dass sich die beteiligten Straßenbaulastträger hinsichtlich der Kosten-

tragungspflicht für die vorgesehenen Maßnahmen an den Kreuzungen oder Kreu-

zungsbauwerken nicht einigen, bleibt eine diesbezügliche Regelung durch die Plan-

feststellungsbehörde in einer späteren Entscheidung vorbehalten. 

 

2.2 

Im Bereich des Bebauungsplans der Stadt Sinsheim für das Gewerbegebiet “Hinter 

der Mühle II“ (2006) entfällt die in den Planunterlagen vorgesehene Verlegung der 

vorhandenen Wirtschaftswege Flst.-Nrn. 9426 und 9407, sofern dieses Baugebiet vor 

oder gleichzeitig mit dem dortigen Ausbau der A 6 erschlossen wird.  

 

3. Landwirtschaft 

 

3.1 

Der Bodenabtrag der jetzigen Straßenbegleitflächen darf nicht in umgebende und 

andere landwirtschaftliche Nutzflächen eingetragen werden. 

 

3.2 

Die Rekultivierungsarbeiten für landwirtschaftliche Flächen sollen nur bei geeigneter, 

insbesondere trockener Witterung erfolgen. Der Abtrag von Bodenschichten und de-

ren Wiedereintrag müssen horizontgenau erfolgen; Vermischungen von Boden-

schichten bei der Ablagerung und bei der Rekultivierung sind zu vermeiden. Es ist 

darauf zu achten, dass untere Bodenschichten nicht in die bewirtschafteten Ackerflä-

chen eingetragen werden. Bei hoher Verdichtung des Untergrundes durch die Inan-

spruchnahme als Baustelleneinrichtung ist die Notwendigkeit einer Tiefenlockerung 

zu überprüfen. 

 

3.3 

Vorhabenbedingte Eingriffe in Rebanlagen sind frühzeitig mit den Bewirtschaftern 

abzusprechen. Sofern sie parallel zu Rebreihen erfolgen, ist eine Entnahme ganzer 

Reihen möglich. Bei Kreuzung der Rebreihen ist ein Zerschneiden der Drahtanlage 

unvermeidlich. Die so entstehende Schädigung der Unterstützungsvorrichtung der 
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Rebanlagen hat Auswirkungen auf die gesamte Rebfläche. Die neuen Reihenenden 

müssen sachgerecht verankert werden, abschließend ist die entstandene Lücke in 

der Drahtanlage unter Verwendung von Spezialverbindern zu schließen. Die Bewirt-

schaftbarkeit der verbleibenden Rebanlage während der Bauphase ist zu gewährleis-

ten. 

 

4. Denkmalschutz 

 

4.1 

Im Bereich der Wüstung „Schlupfert“ bei BAB-km 602+600 im Einmündungsbereich 

der K 4175 in die K 4176 sind zur genauen Eingrenzung der Fläche und Ermittlung 

der Befunderhaltung Baggersondagen unter Aufsicht der archäologischen Denkmal-

pflege durchzuführen. Da einer Zerstörung etwaiger Befunde seitens der zuständigen 

Denkmalschutzbehörde nur nach einer archäologischen Untersuchung (Ausgrabung) 

des betroffenen Areals zugestimmt werden kann, ist der für eventuelle Grabungen 

benötigte Zeitraum im Bauablauf zu berücksichtigen.  

 

4.2  

Sollten im Zuge der Ausführung des Vorhabens bisher unbekannte archäologische 

Funde oder Befunde entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem Regierungsprä-

sidium Karlsruhe - Referat 26 schriftlich und telefonisch anzuzeigen. Der Fund und 

die Fundstelle sind nach Maßgabe des § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige unberührt zu lassen, wenn 

nicht das Regierungspräsidium Karlsruhe mit einer Verkürzung der Frist einverstan-

den ist. 

 

5. Lärmschutz 

 

5.1 

Der Vorhabenträger hat die in den Planunterlagen vorgesehenen aktiven Lärm-

schutzanlagen zu errichten und auf Dauer zu unterhalten. Es ist dauerhaft sicherzu-

stellen, dass auf den Streckenabschnitten, wo offenporige Asphaltbeläge vorgesehen 

sind, die Korrekturwerte von DStrO = -5 dB(A) entsprechend den Vorgaben des All-

gemeinen Rundschreibens Straßenbau 14/1991 v. 25.04.1991, StB 11/26/14.86.22 - 

01/27 Va 91 mit ergänzenden Rundschreiben vom 03.09.1992, StB 11/14.86.22 - 

01/92 Va 92 und vom 26.03.2002, S 13/14.86.22 - 11/57 Va 01 I des Bundesver-

kehrsministeriums erzielt werden.  
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Über die vom Vorhabenträger vorgesehenen Schutzmaßnahmen hinaus hat der 

Vorhabenträger zum besonderen Schutz der Ortslagen Rauenberg, Dielheim und 

Horrenberg-Balzfeld von BAB-km 594+711 (=Bauanfang) bis km 595+800 (Ortslage 

Rauenberg), von BAB-km 595+800 bis km 598+200 (Ortslage Dielheim) und von 

BAB-km 600+000 bis km 602+270 (Ortslage Balzfeld) als Straßenoberflächenbelag 

auf beiden Richtungsfahrbahnen einen offenporigen Asphalt aufzubringen und dau-

erhaft zu unterhalten. Es ist dauerhaft sicherzustellen, dass die Korrekturwerte von 

DStrO = -5 dB(A) entsprechend den Vorgaben der o.a. Rundschreiben des Bundes-

verkehrsministeriums erzielt werden.  

 

5.2 

Lärmschutzwände sind durchgängig hochabsorbierend auszubilden (DLa mind. -8 

dB).  

 

Insbesondere die Lärmschutzwand Dielheim Nord (BAB-km 596+040 bis km 

598+200) ist in jedem Wandfeld autobahnseitig mindestens mit einem Gesamt-

Absorptionsmaß (DLa) von -8 dB auszubilden.  

 

5.3  

Der Vorhabenträger hat im Bereich von BAB-km 596+600 bis km 597+200 (Ortslage 

Dielheim) und im Bereich von BAB-km 601+100 bis km 601+400 (Ortslage Balzfeld)  

im Vorfeld des Grunderwerbs-/Entschädigungsverfahrens für tiefer liegende auto-

bahnnahe Wohngrundstücke auf der Nordseite der Autobahn detaillierte Untersu-

chungen zur Verschattung während der Monate Oktober bis März durchzuführen.  

 

Verschattungswirkungen sind möglichst durch eine transparente Ausführung des 

oberen Teils der Lärmschutzwände zu vermeiden bzw. zu vermindern. Eine hierfür 

geeignete Kombination aus transparenten und nicht transparenten Wandelementen 

muss für jedes Wandfeld mindestens ein Gesamt-Absorptionsmaß (DLa) von -8 dB 

einhalten.  

 

5.4 

Im Falle einer Baudurchführung als ÖPP-Modell hat der Vorhabenträger (Konzessi-

onsgeber) die vom Konzessionär erstellten Bauwerksentwürfe vorab freizugeben.  

 

5.5 

Entlang der Rampe Nord der geplanten Betriebsumfahrt an der Überführung der      

K 4271 (Balzfeld-Tairnbach) ist auf der Nordwestseite zusätzlich eine Geländemodel-
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lierung vorzunehmen, um eine Verschlechterung der Lärmsituation gegenüber dem 

Bestand ohne Betriebsumfahrt sicher auszuschließen. Hierzu ist der von der    

Betriebsumfahrt angeschnittene bestehende Lärmschutzwall ab Rampen-km 

0+010,000 (Abgangshöhe am bestehenden Lärmschutzwall: NN+190,850) auf ge-

eignete Weise parallel zum Verlauf der Rampe bis km 0+128,742 (Geländever-

schneidung auf NN+188,750) fortzusetzen. 

 

5.6  

Der Vorhabenträger hat darauf zu achten, dass der Baustellenverkehr so weit wie 

möglich über die Autobahn selbst erfolgt und die Benutzung von Straßen in besiedel-

ten Bereichen vermieden wird. Es sind möglichst lärmarme Maschinen und Verfahren 

anzuwenden. Bei der Bautätigkeit ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970 (AVV-Baulärm) zu beachten. 

 

5.7  

Eigentümer, an deren Gebäude laut den schalltechnischen Untersuchungen (vgl. 

Planunterlagen: Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“ („Deckblatt 2012“) 

zu Unterlage 11.1a, Plan 11.3.2.18 (Rauenberg), Plan 11.3.3.18 (Dielheim) und Plan 

11.3.6.18 (Horrenberg-Balzfeld)) bzw. bei Erhöhung des Immissionspegels um 0,1 

dB im Vergleichsfall 2 die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV auch unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen überschritten 

werden, haben gegen den Vorhabenträger dem Grunde nach einen Anspruch auf 

Erstattung der notwendigen Aufwendungen, um Räume, die zum nicht nur vorüber-

gehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, vor unzumutbaren Lärmeinwir-

kungen zu schützen. Hierzu gehören auch die notwendigen Lüftungseinrichtungen.  

 

Art, Umfang und Durchführung der im Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen 

richten sich nach den Regelungen der Vierundzwanzigsten Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (24. BImSchV) in Verbindung mit 

den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes (VLärmSchR 97). Den Eigentümern gleichgestellt sind die Wohnungseigen-

tümer bzw. Erbbauberechtigte der nachfolgend genannten Grundstücke. 

 

Die Eigentümer der dem Grunde nach anspruchsberechtigten Gebäude sind vom 

Vorhabenträger auf die Möglichkeit der Erstattung hinzuweisen, sobald feststeht, 

dass die Straßenbaumaßnahme durchgeführt wird. 
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Anspruch dem Grunde nach haben die Eigentümer der nachfolgenden Grundstücke: 

 
Ortslage Rauenberg: 
 

Ahornweg 3 
Ahornweg 7 
Ahornweg 9 
 
Am Eichelberg 6 
 
Am Erlenwäldchen 1 
Am Erlenwäldchen 3 
 
Am Freudenberg 1 
Am Freudenberg 2 
Am Freudenberg 3 
Am Freudenberg 4 
Am Freudenberg 5 
Am Freudenberg 5a 
Am Freudenberg 6 
Am Freudenberg 7 
 
Am Herrenwäldle 2 
Am Herrenwäldle 4 
Am Herrenwäldle 6 
 
Am Kürschner 2 
Am Kürschner 4 
Am Kürschner 6 
 
Am Rosenwingert 2 
Am Rosenwingert 5 
Am Rosenwingert 11 
 
Birkenweg 3 
Birkenweg 5 
Birkenweg 7 
Birkenweg 9 
Birkenweg 13 
 
Dielheimer Straße 71 
Dielheimer Straße 75 
Dielheimer Straße 77 
Dielheimer Straße 79 
Dielheimer Straße 81 
 
Eckertswiesen 24 
Eckertswiesen 57 
Eckertswiesen 61 
Eckertswiesen 65 
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Eckertswiesen 71a 
Eckertswiesen 73 
Eckertswiesen 75 
Eckertswiesen 77 
 
Erlenweg 1 
Erlenweg 1a 
Erlenweg 2 
Erlenweg 3 
Erlenweg 4 
Erlenweg 5 
Erlenweg 6 
Erlenweg 7 
 
Eschenweg 14 (Flurstück 6619/6) 
 
Fichtenweg 6 
Fichtenweg 6a 
 
Friedenstraße 14 

 
Frühmesser-Straße 23 
Frühmesser-Straße 24 
Frühmesser-Straße 27 
 
Haselbach 3 
 
Im Brühl 16 
Im Brühl 53 
 
Kraichgaustraße 21 
Kraichgaustraße 23 
Kraichgaustraße 25 
Kraichgaustraße 33 
Kraichgaustraße 35 
Kraichgaustraße 37 
Kraichgaustraße 39 
Kraichgaustraße 41 
 
Odenwaldstraße 1 
Odenwaldstraße 2 
Odenwaldstraße 3 
Odenwaldstraße 4 
Odenwaldstraße 5 
Odenwaldstraße 6 
Odenwaldstraße 7 
 
Schwarzwaldstraße 2 
Schwarzwaldstraße 3 
Schwarzwaldstraße 5 
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Suttenweg 2 
Suttenweg 4 
Suttenweg 9 
 
Talstraße 2 
Talstraße 4 
Talstraße 6 
Talstraße 60 
Talstraße 61 
Talstraße 61a 
Talstraße 63 
Talstraße 64 
Talstraße 64/1 
Talstraße 64/2 
Talstraße 67 
Talstraße 69 
Talstraße 71 
Talstraße 73 
Talstraße 75 
Talstraße 77 
 
Tannenweg 2 
Tannenweg 4 
Tannenweg 6 
Tannenweg 8 
 
Weieräcker 2 
Weieräcker 20 
Weieräcker 22 
Weieräcker 24 
 

 
Ortslage Dielheim: 
 

Am Haierberg 13 
Am Haierberg 15 
Am Haierberg 17 
Am Haierberg 28 
Am Haierberg 30a 
Am Haierberg 30b 
Am Haierberg 30c 
Am Haierberg 30d 
Am Haierberg 32 
Am Haierberg 34 
Am Haierberg 36 
 
Hasselbach 2 
 
Im Gründel 5 
Im Gründel 8 
Im Gründel 9 
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Karl-Schurz-Straße 6 
Karl-Schurz-Straße 7 
Karl-Schurz-Straße 15 
 
Schönbornstraße 52 
Schönbornstraße 63 
Schönbornstraße 65 
Schönbornstraße 67 
 
Zum Schützenhaus 2 
Zum Schützenhaus 4 
Zum Schützenhaus 6 
 

 
Ortslage Balzfeld: 
 

Am Leimbach 28 
 
Dorfstraße 72 
Dorfstraße 74 
Dorfstraße 76 
Dorfstraße 78 
Dorfstraße 80 
 
Flosch 1 
 
Ringstraße 4 
Ringstraße 6 
Ringstraße 10 
Ringstraße 12 
Ringstraße 13 
Ringstraße 14 
Ringstraße 15 
Ringstraße 16 
Ringstraße 17 
Ringstraße 18 
Ringstraße 19 
Ringstraße 20 
Ringstraße 22 
Ringstraße 22a 
Ringstraße 24b 
Ringstraße 26 
Ringstraße 28 
Ringstraße 30 
Ringstraße 32 
 
Stockäckerweg 1 
Stockäckerweg 3 
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6. Bodenschutz 

 

6.1 

Im Zuge der Ausführungsplanung und der Bauausführung ist auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit den vorhandenen Freiflächen zu achten. 

 

6.2 

Ober- und Unterboden sind grundsätzlich getrennt auszubauen und bis zur Wieder-

verwendung getrennt zwischenzulagern. Die Zwischenlagerung ist nach Maßgabe 

des Heftes 10 „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeni-

nanspruchnahmen“ des Umweltministeriums Baden-Württemberg (Stand 1991) aus-

zuführen.  

 

6.3 

Überschüssiges Bodenmaterial ist grundsätzlich ordnungsgemäß und seinen Eigen-

schaften angemessen zu verwerten. Der gewonnene Oberboden kann zur Herstel-

lung der durchwurzelbaren Bodenschicht von Erdbaumaßnahmen (Lärm- und Sicht-

schutzwälle) verwendet werden. Ausgenommen davon ist die oberste Bodenschicht 

(0 bis 10 cm) aus dem Bereich der Bankette und des Probenahmestandorts 3 (vgl. 

Planunterlagen: Unterlage 9 „Bodenuntersuchungen“, dort Kapitel 4 und 5 sowie An-

lage 1), wo ebenfalls erhöhte Schadstoffgehalte festgestellt wurden. Diese Boden-

schicht ist vom übrigen Oberbodenmaterial zu trennen, da sie aufgrund ihrer Schad-

stoffgehalte nicht uneingeschränkt verwendbar ist. Das Material ist entweder wieder 

im Bankettbereich oder für die Anlage des Mittelstreifens zu verwenden. Es kann 

auch unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht von Erdbaumaßnahmen (Lärm- 

und Sichtschutzwälle) eingebaut werden. Es wird empfohlen, die am Probenah-

mestandort 3 festgestellten erhöhten Schadstoffgehalte entweder durch Folgeunter-

suchungen einzugrenzen oder im gesamten Abschnitt von BAB-km 601+800 bis km 

602+650 vorsorglich wie o. g. zu verfahren. 

 

6.4 

Bei der Verwendung von externem Bodenmaterial ist darauf zu achten, dass das Ma-

terial keine Kontaminationen aufweist, die zu einer Verschlechterung des Bodenzu-

stands führen. Untersuchungsbedarf kann zum Beispiel bestehen bei Boden aus In-

dustrie- und Gewerbegebieten. Zudem darf nur standorttypisches Bodenmaterial ver-

wendet werden. 

 

6.5 

Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Massenbilanz vorzulegen. 
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6.6 

Beim Rückbau der Parkplatzfläche und von nicht mehr benötigten Fahrbahnflächen 

sind funktionsfähige Böden mit standorttypischen Eigenschaften herzustellen. Die 

Rekultivierungsarbeiten sind nach Maßgabe des unter Ziff. 6.2 genannten Leitfadens 

Heft 10 durchzuführen. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Wasserrechtsamt - ist 

vom Beginn und Abschluss der Rekultivierungsarbeiten zu benachrichtigen, damit 

ein Vororttermin zur Nachprüfung vereinbart werden kann. Bei unzureichender Re-

kultivierung oder Durchmischung verschiedener Horizonte, die zu erheblicher und 

nachhaltiger Beeinträchtigung der Bodenfunktionen führen, sind weitere Maßnahmen 

zur Wiederherstellung der Bodenfunktionen zu veranlassen. 

 

6.7 

Baustelleneinrichtungen sind flächensparend auszuführen und auf unbefestigten Bö-

den möglichst zu vermeiden. Falls solche Plätze auf kulturfähigen Böden eingerichtet 

werden müssen, ist der kulturfähige Ober- und Unterboden vor Beginn der baube-

dingten Nutzung zu entfernen. Kulturfähige Böden außerhalb der Baustelleneinrich-

tungsflächen und Baustraßen sind durch wirkungsvolle Maßnahmen vor Befahrung 

zu schützen. 

 

6.8 

Treten bei den Erdarbeiten geruchliche oder optische Auffälligkeiten auf, die eine 

anthropogene Ursache vermuten lassen, ist das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - 

untere Wasserbehörde - umgehend zu verständigen. 

 

6.9 

Das Lagern, Ab- und Umfüllen von wassergefährdenden Stoffen, wie z.B. Maschi-

nenbetriebsstoffe ohne entsprechende Schutzvorkehrungen gegen einen Eintrag 

dieser Stoffe in den Boden ist untersagt. Ausgelaufene Flüssigkeiten sind zu binden, 

restlos aufzunehmen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsor-

gen. Fahrzeuge und Geräte dürfen nur auf befestigtem Boden gereinigt werden. 

Auch dabei ist zu beachten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Boden 

oder in Gewässer gelangen. 

 

7. Wasserwirtschaft 

 

7.1 

Bei allen im Zuge des Ausbauvorhabens vorgesehenen Maßnahmen in den Wasser-

schutzgebieten „TB Dielheim, Hollerbrunnen, Bettelmannsbrunnen“ sowie 

„Bruch/Röhrig“ sind die Bestimmungen der Richtlinien für bautechnische Maß-
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nahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) zu beachten. Insbesondere 

müssen Baustelleneinrichtungen und Baudurchführung entsprechend Punkt 9 der 

RiStWag erfolgen. 

 

7.2 

Beim Ausbau sind nachstehende Verbote gemäß § 3 Abs. 1 der Rechtsverordnung 

des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis vom 02.01.1996 zum Schutz des Grundwas-

sers in den Einzugsgebieten der Grundwasser-/Quellfassungen „Tiefbrunnen Diel-

heim“, „Hollerbrunnen“ und „Bettelmannsbrunnen“ der Gemeinde Dielheim zu beach-

ten: 

 

�        Verwenden von Schlacken aus Müllverbrennungsanlagen, 

�        Verwendung von wassergefährdenden auswasch- oder auslaugbaren Ma-

terialien zum Bau von Straßen und Wegen, 

�        Aufstellen von Wohn- und Lagerbaracken, 

�        Betreiben von Abortanlagen, ausgenommen sind jedoch Anlagen mit dich-

ten Fäkalienkübeln, wobei sichergestellt sein muss, dass die Fäkalien 

schadlos abgefahren und in die öffentliche Kläranlage verbracht werden, 

�        Einrichten von Baustofflagern außerhalb der Straßentrasse, 

�        Warten, Reinigen und Abstellen von Kraftfahrzeugen oder sonstigen Mate-

rialien, 

�        Versickern wassergefährdender Stoffe. 

 

Die Benutzung von Geräten und Baumaschinen mit Verbrennungsmotoren ist nur 

dann gestattet, wenn gleichartige Maschinen mit elektrischem Antrieb nicht erhältlich 

und diese unter möglichen Leckagestellen gegen Tropfverluste ausreichend ge-

schützt sind. 

 

7.3 Abwasseranlagen 

 

7.3.1 

Die Abwasseranlagen sind plan- und bedingungsgemäß nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik auszuführen und zu betreiben. Die einschlägigen DIN-

Vorschriften und ATV/DWA - Arbeitsblätter sind in der jeweils geltenden Fassung zu 

beachten. Insbesondere wird auf das DWA - Merkblatt M178 „Empfehlungen für Pla-

nung, Konstruktion und Betrieb von Retentionsbodenfilteranlagen zur weitergehen-

den Regenwasserbehandlung im Misch- und Trennsystem“ hingewiesen. 
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7.3.2 

Die Abwasserkanäle und -leitungen innerhalb der Wasserschutzgebiete sind ent-

sprechend dem ATV-DVWK Arbeitsblatt A142 zu planen, zu bauen und zu unterhal-

ten. 

 

7.3.3 

Sofern für die Durchführung der Baumaßnahmen Grundwasserabsenkungen not-

wendig werden, ist hierfür noch eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, die der 

Planfeststellungsbehörde vorbehalten bleibt. Das anfallende Grundwasser sollte in 

der Regel dem Grundwasserträger wieder zugeführt werden. 

 

7.3.4. 

Die selbst regulierenden Überläufe vom Typ FluidClari müssen eine ausreichende 

Mindesteintauchtiefe besitzen, so dass im Havariefall mindestens 5 m³ wasserge-

fährdende Leichtstoffe aufgefangen werden können. 

 

7.3.5 

Durch entsprechende Vorrichtungen ist sicherzustellen, dass in die Endstücke der 

Teilsickerrohre, die in das Regenklärbecken hineinragen, kein ungefiltertes Wasser 

eindringen kann.  

 

7.3.6 

Die Einleitungsstellen aus den Regenklärbecken in die Regenrückhalteanlagen sind 

so zu sichern, dass der Boden dort nicht ausgespült werden kann. 

 

7.3.7 

Für die kompletten Abwasseranlagen (Rohrleitungen, Schächte, Regenklärbecken, 

Retentionsbodenfilter, Regenrückhaltebecken etc.) ist die Eigenkontrollverordnung 

des Landes Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

 

7.3.8 

Die Schlammfänge und Auffangräume für Leichtflüssigkeiten in den Regenklärbe-

cken sind in regelmäßigen Abständen (mindestens halbjährlich) zu kontrollieren und 
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Öl, aufschwimmende Stoffe und Schlamm bei Bedarf - jedoch mindestens einmal 

jährlich - zu entnehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 

7.3.9 

Nach zweijährigem Betrieb sind die Drainagesysteme der Retentionsbodenfilter mit-

tels einer TV-Sonde zu inspizieren und erforderlichenfalls zu reinigen. Diese Inspek-

tionen können mit Hilfe eines Zeitplanes über mehrere Monate verteilt werden. Die 

Drainageleitungen sind danach regelmäßig (mindestens alle fünf Jahre) durchzuspü-

len und zu inspizieren. Durch regelmäßige Kontrolle ist die Funktion der Drainagen 

und der Entleerungssteuerungen der Retentionsbodenfilter sicherzustellen. 

 

7.3.10 

Zur Sicherstellung der Versickerungsleistung der Bodenfilteranlage müssen die Flä-

chen regelmäßig gepflegt werden. Das unbefugte Betreten der Flächen ist durch ge-

eignete Maßnahmen (Zaun, Bepflanzung) zu verhindern. 

 

7.3.11 

Für die Bedienung und Wartung der Regenwasserbehandlungsanlagen einschließ-

lich der Vorgehensweise bei Havariefällen sind gemeinsam mit dem Vorhabenträger 

Dienst- und Betriebsanweisungen zu erstellen und den damit beauftragten Personen 

gegen Unterschrift zur Kenntnis zu geben. 

 

7.3.12 

Für die Regenwasseranlagen sind Beckenbücher (siehe Muster - Beckenbuch im 

Entwurf des Handbuchs zur Ableitung und Behandlung von Straßenoberflächenwas-

ser - Stand 12.04.02) zu führen. Die darin erfassten Daten sind der zuständigen Be-

hörde nach Aufforderung zu übersenden. 

 

7.3.13 

Die Einleitstellen sind so zu gestalten und die Einleitungen haben so zu erfolgen, 

dass an den Gewässern keinerlei Schäden (Auskolkungen) auftreten können und die 

Unterhaltsarbeiten nicht erschwert werden. 
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8. Naturschutz und Landschaftspflege  

 

8.1 

Das in dem Textteil des landschaftspflegerischen Begleitplans (vgl. Planunterlagen: 

Unterlage 12b („Deckblatt 2012“)), in den festgestellten Maßnahmenplänen (Unterla-

ge 12.2, modifiziert durch die Deckblätter 12.2.1b und 12.2.6b - 9b in „Deckblatt 

2012“) dargestellte landschaftspflegerische Maßnahmenkonzept ist einschließlich der 

im Einzelnen vorgesehenen Vermeidungs-, Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe eines zu erstellenden landschaftspflegerischen 

Ausführungsplans (LAP) und unter Beachtung der in den Maßnahmeblättern (Kap. 

7.2 des LBP) enthaltenen Hinweise zur Durchführung, Unterhaltungspflege und zum 

Zeitpunkt der Durchführung umzusetzen. Alle landschaftspflegerischen Maßnahmen 

müssen - unbeschadet sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergebender 

strengerer zeitlicher Anforderungen - spätestens ein Jahr nach Verkehrsfreigabe der 

ausgebauten Teilstrecke der A 6 fertig gestellt sein. Ihre Erhaltung ist auf Dauer si-

cherzustellen; maßgeblich ist, dass die Maßnahmen die ihnen zugedachten Funktio-

nen auf Dauer erfüllen können. Das schließt auch eine sachgerechte Unterhaltungs-

pflege ein. 

 

Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind in einen integrierten Bauzeitenplan 

nach RAS-LP 2 (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftsgestaltung, 

Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Ausführung) aufzunehmen.  

 

8.2 

Zur Kontrolle des Bauablaufs sowie der fach- und zeitgerechten Umsetzung der 

Vermeidungs-, Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist eine 

ökologische Baubegleitung einzusetzen, die den jeweiligen Zeitpunkt des Abschlus-

ses der Maßnahme unter Beschreibung des aktuellen Zustandes der Maßnahmen-

fläche zu dokumentieren hat.  

 

Im Falle einer Baudurchführung als ÖPP-Modell hat die Einsetzung der ökologischen 

Baubegleitung durch den Vorhabenträger (Konzessionsgeber) und nicht durch den 

Konzessionär zu erfolgen. 

 

Die ökologische Baubegleitung hat in mit der fachlich zuständigen Naturschutzbe-

hörde abzustimmenden regelmäßigen Zeiträumen Berichte über die frist- und sach-

gerechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen anzufertigen, insbesondere auch während der Bauphase. Die 

Berichte sind der fachlich zuständigen Naturschutzbehörde sowie der Planfeststel-
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lungsbehörde jeweils unverzüglich vorzulegen. Dies schließt regelmäßige Berichte 

über die frist- und sachgerechte Durchführung der festgesetzten vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) mit ein; über vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen ist bereits vor Beginn der Bauarbeiten zu berichten. 

 

Die Berichtszeiträume nach Ende der Bauausführung sind von der ökologischen 

Baubegleitung in Abstimmung mit der fachlich zuständigen Naturschutzbehörde für 

die jeweiligen Kompensationsmaßnahmen einzeln zu bestimmen. Die Zeiträume ha-

ben sich an der Funktion zu orientieren, die der jeweiligen Kompensationsmaßnah-

me nach dem Maßnahmenkonzept zugedacht ist. Dabei ist insbesondere die Qualität 

der jeweiligen Kompensationsmaßnahme zu beurteilen und es sind Vorschläge zur 

weiteren Unterhaltungspflege abzugeben. Eventuell notwendig werdende Änderun-

gen bei der Unterhaltungspflege sind mit der fachlich zuständigen Naturschutzbehör-

de abzustimmen. Drei Jahre nach Abschluss der Straßenbauarbeiten ist ein Ab-

schlussbericht zu erstellen, welcher der Planfeststellungsbehörde und der fachlich 

zuständigen Naturschutzbehörde vorzulegen ist. 

 

Das Recht der Planfeststellungsbehörde, vom Vorhabenträger aus begründetem An-

lass auch außerhalb festgelegter Berichtszeiträume einen Bericht über den Stand der 

Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen anzufordern, bleibt unberührt. 

 

8.3 

Die Fertigstellung der Baumaßnahmen für das Vorhaben oder eine länger als ein 

Jahr dauernde Unterbrechung sind der Planfeststellungsbehörde anzuzeigen. 

 

8.4 

Die Angaben nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 8, Satz 2 und Abs. 2 der Verordnung 

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Führung von Kom-

pensationsverzeichnissen (Kompensationsverzeichnis-Verordnung - KompVzVO) 

sind von dem Vorhabenträger, z.B. aus dem Straßen-Kompensationsflächenkataster, 

über eine EDV-Schnittstelle der unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung zu stel-

len. Diese Daten sind zudem unverzüglich nach Bestandskraft des Planfeststel-

lungsbeschlusses der Planfeststellungsbehörde in einer für sie lesbaren Form zur 

Verfügung zu stellen. 

 

9. Waldschutz 

 

Die nur vorübergehend beanspruchten Waldflächen sind binnen eines Jahres nach 

Beendigung der Inanspruchnahme der jeweiligen Waldfläche für die Baumaßnahme 
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mit gleichwertigen standortgerechten Waldbäumen und Waldsträuchern wiederaufzu-

forsten. 

 

10. Artenschutz 
 
10.1 Vögel 

 

Zur Herstellung des Baufeldes notwendige Gehölzbeseitigungen (Rückschnitte oder 

Fällungen) dürfen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar durchgeführt 

werden.  

 

Die Schaffung von Hecken und Feldgehölzen als Habitatstrukturen für gebüsch-/  

heckenbrütende Vögel sowie die Entwicklung einer zweischürigen artenreichen 

Glatthaferwiese (CEF 3) ist mindestens zwei Vegetationsperioden vor Beginn der 

Straßenbaumaßnahme (Gehölzbeseitigung) in diesem Bereich durchzuführen.  

 

Vor dem Beginn der Bauarbeiten ist die hergestellte CEF-Fläche von der ökologi-

schen Baubegleitung auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Es ist sicherzustellen, 

dass die Maßnahme bei Beginn der Bauarbeiten funktionsfähig ist und keine zeitliche 

Lücke entsteht. 

 

10.2 Amphibien 

 

Um die Reproduktionsvorkommen des Grasfrosches zu schützen, sind Landlebens-

raum und Laichhabitate zu schützen. Hierzu ist die Wasserschüttung in der Sicker-

quelle im „Feldgehölz SO Balzfeld“ uneingeschränkt zu erhalten. 
 

 

10.3 Reptilien  

 

Die Schaffung von Ersatzlebensraum für thermophile Arten (vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen CEF 1, CEF 2, CEF 3 und CEF 4) ist mindestens zwei Vegetati-

onsperioden vor Beginn der Straßenbaumaßnahme in diesem Bereich durchzufüh-

ren. 

 

Vor der Umsiedlung der Zauneidechsen sind die hergestellten CEF-Flächen von der 

ökologischen Baubegleitung auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Das Fangen an 

mehreren Terminen bei günstiger Witterung ist so lange zu wiederholen bis aus Sicht 

eines Eidechsenexperten und/oder der ökologischen Baubegleitung keine weiteren 

Individuen mehr mit vertretbarem Aufwand gefangen werden können. Die Überprü-
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fung der Eingriffsfläche auf vorhandene Exemplare muss vor Beginn der Bauarbeiten 

in diesem Bereich abgeschlossen sein. 

 

Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung ist ein Erfolgsmonitoring entsprechend 

den anerkannten Standards (Trautner: Methodische Standards zur Erfassung von 

Tierartengruppen) durchzuführen, welches die Funktionsfähigkeit der Ansiedlungs-

maßnahmen prüft und die Erhaltung der Populationsgröße der Zauneidechse sicher-

stellt. Eine Erfassung und Überprüfung der Populationsentwicklung ist bis drei Jahre 

nach erfolgter Baumaßnahme sicherzustellen. Für den Fall, dass die Population der 

Zauneidechse im Bereich der CEF-Flächen zurückgeht, sind geeignete Maßnahmen 

zur Stützung und zum Erhalt der Zauneidechsenpopulation zu ergreifen. 

 

10.4 Fledermäuse  

 

An den von Fledermäusen als Sommerquartiere genutzten Autobahnunterführungen 

BW-Nr. 6718-510, -511, -514, -516 und -519 sind Bauarbeiten am jeweiligen Bau-

werk auf den Zeitraum zwischen 1. November und 28./29. Februar, d.h. außerhalb 

der Aktivitätsphase der Tiere, zu beschränken. Sollen im Zuge der Bauarbeiten Fle-

dermaus-Hangplätze an den Bauwerken beseitigt werden, sind ein Jahr vor Baube-

ginn nach Vorgabe durch die ökologische Baubegleitung Ersatz-Hangplätze in der 

Umgebung des betreffenden Bauwerks (CEF 5) und im Rahmen der Bauarbeiten 

wieder dauerhafte Hangplätze am Bauwerk (CEF 6) zu schaffen. 

 

Da sämtliche Autobahnunterführungen im Planfeststellungsabschnitt von Fleder-

maus-Flugrouten durchquert werden, ist zwischen 1. März und 31. Oktober, d.h. 

während der Aktivitätsphase der Tiere, bei Arbeiten an den Bauwerken mindestens 

ein Drittel der Querschnittsfläche der jeweiligen Unterführung hindernisfrei offenzu-

halten (V 4). 

 

Die temporären Ersatz-Hangplätze für Fledermäuse (CEF 5) unterliegen im Rahmen 

der ökologischen Baubegleitung einem Erfolgsmonitoring, welches die Funktionsfä-

higkeit der Umsiedlungsmaßnahmen prüft und die Erhaltung der Populationsgröße 

sicherstellt. Für den Fall, dass die Population der Fledermäuse im Bereich der CEF-

Maßnahmen zurückgeht, sind geeignete Maßnahmen zur Stützung und zum Erhalt 

der Fledermauspopulation zu ergreifen.  

 

Die dauerhaften Ersatz-Hangplätze für Fledermäuse (CEF 6) sind im Rahmen der 

Ausführungsplanung für das jeweilige Bauwerk in Abstimmung mit der ökologischen 

Baubegleitung zu planen und zu platzieren. Eine Erfassung und Überprüfung der 
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Populationsentwicklung ist bis drei Jahre nach erfolgter Baumaßnahme sicherzustel-

len. 

 

 

V. 
 

Wasserrechtliche Erlaubnis 
 

1. 

Dem Land Baden-Württemberg wird nach Maßgabe der Planfeststellungs-

unterlagen die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt zur Einleitung des aus dem 

Straßenbereich der A 6 im Abschnitt zwischen BAB-km 594+730 bis km 

604+860 anfallenden Oberflächenwassers über die in den Planunterlagen hin-

sichtlich der Regenwasserableitung, -behandlung und -retention (Unterlagen 

13.1a bis 13.4) vorgesehenen Abwasseranlagen an den aus den Planunterla-

gen, Unterlage 13.2.7 ersichtlichen Einleitungsstellen 
 

� bei BAB-km 594+735 (RWA 1) über den Entwässerungsgraben über Flst.-

Nr. 14730 (Gemarkung Wiesloch) und 9875 (Gemarkung Rauenberg) 

sowie den Wassergraben Flst.-Nr. 14715 (Gemarkung Wiesloch) in den 

Waldangelbach (Flst.-Nr. 14660, Gemarkung Wiesloch); rechnerisch 350 

l/s, 

 

� bei BAB-km 596+290 (RWA 2) über einen Entwässerungsgraben auf 

Flst.-Nr. 11007/1 sowie den Wassergraben Flst.-Nr. 12384 in den 

Hundswiesengraben (Flst.-Nrn. 12266 und 11291); rechnerisch 150 l/s,  

 

� bei BAB-km 599+900 (RWA 4) in den Erlenbach (Flst.-Nr. 2832) in Höhe 

von Flst.-Nr. 2879; Gemarkung Dielheim-Horrenberg; rechnerisch 32 l/s, 

 

� bei BAB-km 601+020 (RWA 5) in den Bruchgraben (Flst.-Nr. 2544) 

gegenüber Flst. Nr. 2536/1, Gemarkung Dielheim-Horrenberg); 

rechnerisch 100 l/s, 

 

� bei BAB-km 601+850 (RWA 6) über den Wassergraben Flst.-Nr. 2453 in 

den Bettelbach (Flst.-Nr. 2347), Gemarkung Dielheim-Horrenberg; 

rechnerisch 250 l/s, 
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� bei BAB-km 602+700 (RWA 7) über den Wassergraben Flst.-Nr. 6318 in 

den Bettelbach (Flst.-Nr. 6318), Gemarkung Sinsheim-Eschelbach; 

rechnerisch 120 l/s,  

 

� bei BAB-km 604+370 (RWA 8) in den Michelfelder-Weg-Graben (Flst.-Nr. 

2143) auf Flst.-Nr. 4268, Gemarkung Sinsheim-Hoffenheim; rechnerisch 

32 l/s.  

 

Eine gegebenenfalls für die Einleitung von Straßenoberflächenwasser über die 

Behandlungsanlage RWA 3 bei BAB-km 598+000 über einen Regenwasserkanal 

bei Flst. Nr. 10126 in den Leimbach (Flst. Nr. 10163, Gemarkung Dielheim, rech-

nerisch 754 l/s) erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 19 Abs. 1, 3 

des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) bleibt der Planfeststellungsbehörde vor-

behalten. In diesem Fall sind noch fehlende Unterlagen der Planfeststellungs-

behörde vorzulegen. 

 

2. Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen) und Hinweise 

 

Die oben unter A IV. 7. für das planfestgestellte Vorhaben formulierten 

wasserrechtlichen Nebenbestimmungen sind auch für die wasserrechtliche Erlaubnis 

verbindlich, soweit sie den jeweiligen Einleitungstatbestand und die zugehörigen 

Benutzungsanlagen betreffen. Die Erlaubnisse zur Einleitung sind in das 

Wasserbuch einzutragen. 

 

 

VI. 
 

Zusagen 
 
Alle in diesem Planfeststellungsbeschluss ausdrücklich genannten oder in der Nie-

derschrift zum Erörterungstermin protokollierten Zusagen des Vorhabenträgers sowie 

seine weiteren der Planfeststellungsbehörde im Rahmen dieses Planfeststellungs-

verfahrens zugeleiteten schriftlichen Zusagen, die in der Verfahrensakte enthalten 

sind, werden hiermit für verbindlich erklärt, auch wenn sie nicht ihren ausdrücklichen 

Niederschlag in einer Maßgabe oder Nebenbestimmung gefunden haben. Sie sind 

Bestandteil dieses Beschlusses und gehen in Zweifels- und Konfliktfällen anderen 

Planaussagen der festgestellten Unterlagen vor. 

 

Der Vorhabenträger hat insbesondere Folgendes zugesagt: 
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1. (Entfällt) 

 

2.  

Hinsichtlich der vorübergehenden Inanspruchnahme von Grundstücken der 

Gemeinde Dielheim wird Folgendes zugesagt: 

 

Vor Baubeginn wird der Zustand der Grundstücke mit der Gemeinde geprüft und 

bildlich festgehalten. Nach Beendigung der Baumaßnahme wird der ursprüngliche 

Zustand wiederhergestellt; ggf. wird eine Entschädigung geleistet. Über weitere 

Details wird für die Dauer der Bauzeit eine schriftliche Vereinbarung mit der 

Straßenbauverwaltung geschlossen. 

 

3. 

Sofern bei der Bauausführung unerwartet Reste der auf Höhe von Bau-km 596+500 

vermuteten abgegangenen Burg südwestlich von Dielheim gefunden werden sollten, 

werden die Funde in Abstimmung mit der archäologischen Denkmalpflege kartiert 

und dokumentiert. 

 

4. 

Landwirtschaftliche Wege im Planbereich werden, sofern sie überbaut werden, wie-

der neu hergestellt.  

 

5.  

Für die zukünftige Pflege des Grundstücks Flst.-Nr. 2436, Gemarkung Horrenberg, 

welches für die Kompensationsmaßnahme „Leimbach“ (E 3) benötigt wird, werden 

Ausgleichszahlungen geleistet. 

 

6. 

Die Gemeinde Dielheim wird zur Bauausführungsplanung für die geplanten Lärm-

schutzwände hinsichtlich der Farbgebung gehört. 

 

7. 

Der Zeitraum ohne Lärmschutz zwischen dem Abbruch der alten Lärmschutzwand 

und der Erstellung der neuen Lärmschutzwand nördlich der Autobahn bei Dielheim 

und Balzfeld beträgt maximal drei Monate.  

 

8. 

Der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) wird über die Einlei-

tungsmengen, die der Dimensionierung der Regenwasserbehandlungsanlagen der 
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Straßenbaumaßnahme in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde zugrunde 

gelegt wurden, informiert.  

 

9. 

Vor der Benutzung der Wirtschaftswege der Stadt Sinsheim durch Baufahrzeuge 

wird durch einen unabhängigen Gutachter eine Bestandsaufnahme vorgenommen, 

die nach Abschluss der Arbeiten zur Feststellung eventueller Schäden herangezogen 

wird. 

 

10. 

Der Vorhabenträger wird die Ausführungsplanung im Bereich der kreuzenden Kreis-

straßen, insbesondere der K 4170 westlich von Dielheim, der K 4271 mit Betriebsum-

fahrt bei Balzfeld und der K 4176 östlich von Balzfeld im Benehmen mit dem Stra-

ßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises aufstellen. 

 

11. 

Die Durchführung von Umbauten an Gashochdruckleitungen erfolgt nur in den Mona-

ten von Mai bis September. 

 

12. 

Die Durchführung der Leitungsänderungen und die Kostenübernahme erfolgt nach 

Maßgabe des einschlägigen Rahmenvertrages. 

 

13. 

Beim Umbau von Versorgungsleitungen bzw. Telekommunikationsanlagen werden 

die einschlägigen Schutzbestimmungen beachtet.  

 

 

VII. 
 

Entscheidung über Einwendungen und Anträge 
 
Die im Planfeststellungsverfahren gestellten Anträge und vorgebrachten Einwendun-

gen werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in dieser Entscheidung Rechnung 

getragen oder entsprochen wurde bzw. sie nicht ohnehin im Laufe des Verfahrens 

wieder zurückgenommen wurden oder sich erledigt haben. Die Behandlung der Ein-

wendungen und der Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange, der 

anerkannten Verbände sowie von Privaten und Infrastrukturunternehmen ist im be-

gründenden Teil unter B XII. bis XV. dargestellt. 
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B 
 

Begründender Teil 
 
I. Vorhaben und Verfahrensablauf  
 

1. Erläuterung des Vorhabens 

 

1.1 Ausgangslage 

 

Die Bundesautobahn A 6 wurde in den sechziger Jahren gebaut; sie ist zwischen 

dem Autobahnkreuz (AK) Walldorf und dem AK Weinsberg seit 1969 in Betrieb. Das 

Teilstück von Walldorf nach Weinsberg stellt eine wichtige Querverbindung aus dem 

Rheintal in den Heilbronner, Stuttgarter und Nürnberger Raum dar. Nach Öffnung der 

Grenzen im Osten verbindet die A 6 auch die Staaten in West- und Osteuropa und 

hat dadurch zusätzlich als Ost-/Westtransversale an Bedeutung gewonnen. Der 

Ausbau der A 6 auf sechs Fahrstreifen zwischen der AS Wiesloch-Rauenberg und 

der AS Sinsheim ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen (Anlage nach § 1 Abs. 

1 Satz 2 des Fernstraßenausbaugesetzes - FStrAbG) als fest disponiertes Vorhaben 

der Kategorie „vordringlicher Bedarf“ ausgewiesen.  

 

Die vorhandene Richtungsfahrbahn Weinsberg-Walldorf weist im planfestgestellten 

Abschnitt zwischen BAB-km 594+730 und km 605+500 durchgängig zwei Fahrstrei-

fen mit einem seitlichen Standstreifen aus. Die Richtungsfahrbahn Walldorf-

Weinsberg ist im vorgenannten Abschnitt zwischen BAB-km 594+730 und km 

600+640 bereits dreistreifig mit Standstreifen ausgebaut. Der Abschnitt zwischen 

BAB-km 600+640 und km 605+500 weist derzeit eine dreistreifige Verkehrsführung 

mit verengten Fahrstreifen ohne Standstreifen aus. Diese Verkehrsführung wurde im 

Jahre 2003 durch eine provisorische Verbreiterung der Fahrbahn um 50 cm einge-

richtet.  

 

Seit der Inbetriebnahme der A 6 im Jahr 1969 ist auf dieser Strecke ein sprunghafter 

Anstieg der Verkehrsmengen zu verzeichnen. Der vom Ausbau betroffene Abschnitt 

hat in den letzten Jahrzehnten einen überdurchschnittlichen Verkehrszuwachs erfah-

ren. War der planfestgestellte Abschnitt 1983 noch mit einer durchschnittlichen tägli-

chen Verkehrsstärke von ca. 45.000 Kfz/24 h belastet, so betrug die durchschnittli-

che tägliche Verkehrsstärke im Jahre 1997 bereits 78.050 Kfz/24 h (Lkw-Anteil: 20,9 

%). Die für das Jahr 2003 durchgeführte Verkehrsanalyse des Ingenieurbüros für 
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Verkehrswesen Koehler, Leutwein und Partner vom Oktober 2003 ergab für den 

planfestgestellten Abschnitt eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von ca. 

89.700 Kfz/24 h (Lkw-Anteil: 28 %). Dies bedeutet eine weitere Zunahme von rund 

15 % zwischen 1997 und 2003.  

 

Für den Planfall mit sechsstreifigem Ausbau ergibt sich ausweislich der erstellten 

Verkehrsprognose mit Fortschreibung des Prognosehorizontes bis zum Jahr 2025 

sogar eine Verkehrsbelastung von 116.900 Kfz/24 h im Ausbauabschnitt bei einem 

Schwerverkehrsanteil von 35,0 % des täglichen Gesamtverkehrs (Anteil von 6-22 

Uhr: 31,3 %, Anteil von 22-6 Uhr: 61,4 %; bei Ansatz von 5 % für leichte Nutzfahr-

zeuge zwischen 2,8 und 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht: 36,3 % tags und 66,4 % 

nachts). Nicht zuletzt aufgrund der hohen Lkw-Anteile in den Hauptverkehrszeiten ist 

heute fast täglich zähfließender Verkehr bzw. oftmals Stau zu beobachten. 

 

Insgesamt ist die Kapazitätsgrenze der A 6 im planfestgestellten Abschnitt bereits 

zum heutigen Zeitpunkt weit überschritten. Ein Nachweis der Verkehrsqualität nach 

den Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Querschnitt (RAS-Q) ergibt für ei-

nen vierstreifigen Querschnitt ein unter keinen Umständen akzeptables Ergebnis. 

Der Auslastungsgrad liegt weit über 100 %. In einigen Kurvenbereichen entspricht 

die Querneigung nicht den aktuell gültigen Bestimmungen. 

 

1.2 Geplanter Zustand  

 

Das geplante Vorhaben sieht die Erweiterung der bestehenden Bundesautobahn 

zwischen der Anschlussstelle (AS) Wiesloch/Rauenberg und der (AS) Sinsheim auf 

sechs Fahrstreifen vor. Die Maßnahme ist Bestandteil des geplanten, im Endzustand 

durchgängigen sechsspurig ausgebauten Streckenabschnittes zwischen dem AK 

Walldorf und dem AK Weinsberg. Die Baustrecke umfasst eine Gesamtlänge von ca. 

10,77 km. Das Straßenbauprojekt nebst der mit ihm verbundenen Folgemaßnahmen 

erstreckt sich auf Flächen der Gemarkungen Rauenberg, Wiesloch, Dielheim, 

Horrenberg, Eschelbach, Hoffenheim und Sinsheim.  

 

Die Maßnahme beginnt ca. 800 m östlich der AS Wiesloch/Rauenberg und endet ca. 

1200 m westlich der AS Sinsheim. Vorgesehen ist die Erweiterung der Richtungs-

fahrbahn Weinsberg-Walldorf zwischen BAB-km 594+711 und km 605+500 sowie die 

Erweiterung der Richtungsfahrbahn Walldorf-Weinsberg zwischen BAB-km 600+640 

und km 605+500 auf drei Fahrstreifen je Richtung. Die Fahrtrichtung Walldorf-

Weinsberg ist zwischen BAB-km 594+711 und km 600+640 bereits dreistreifig aus-

gebaut und somit nicht Bestandteil des beantragten Ausbauvorhabens. Der Aus- 
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bzw. Umbau der Anschlussstellen liegt außerhalb des verfahrensgegenständlichen 

Streckenabschnittes. 

 

Die Linienführung orientiert sich im Wesentlichen am Bestand; die Achstrassierung 

bleibt gegenüber dem Bestand unverändert. Die Verbreiterung der Richtungsfahr-

bahnen erfolgt jeweils auf der Außenseite. Die Gradiente muss in Teilbereichen ge-

ringfügig angepasst werden. Zur Sicherstellung der vorgeschriebenen Querneigun-

gen werden die vorhandenen Querneigungen im gesamten Planungsabschnitt ge-

genüber dem heutigen Zustand erhöht. Bei manchen vorhandenen Bauwerken muss 

infolgedessen der Überbau verstärkt werden. Der Planung liegt eine Entwurfsge-

schwindigkeit von 120 km/h zugrunde.  

Für den Ausbau des vorliegenden Abschnittes wurde ein Regelquerschnitt (RQ) von 

35,5 m mit modifizierter Mittelstreifenbreite (4,0 m anstatt 3,5 m) gewählt. Der Ge-

samtquerschnitt weist eine Kronenbreite von 36,0 m im Dammbereich und 35,0 m im 

Einschnittsbereich auf. Die heutige Kronenbreite beträgt demgegenüber insgesamt 

30,0 m. Wegen der Beibehaltung der Angelbachtalbrücke ist im Bereich der Brücke 

der Mittelstreifen von 4,0 m auf 2,5 m Breite eingeschränkt. Die Standstreifen entfal-

len hier in beiden Fahrtrichtungen.  

 

Im Bereich der Ortslagen Dielheim, Rauenberg und Horrenberg-Balzfeld sind umfas-

sende aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, offenporiger Asphalt) vor-

gesehen. In Bereichen, wo kein offenporiger Asphalt aufgebracht wird, ist ein lärm-

armer Fahrbahnbelag (z.B. Asphaltbeton 0/11 ohne Splittung) vorgesehen, welcher 

eine Reduzierung der Lärmemissionen um 2 dB (A) gegenüber den herkömmlichen 

Fahrbahnbelägen (Bestand) bewirkt. Die im Bereich Dielheim Süd zwischen BAB-km 

596+647 bis km 596+998 bereits errichtete Lärmschutzwand ist in den Planunterla-

gen nur noch nachrichtlich enthalten. 

 

Änderungen im vorhandenen Wegenetz sind nicht erforderlich. Parallel zur Autobahn 

verlaufende Wirtschaftswege, die durch die Änderung der Böschung betroffen sind, 

werden geringfügig seitlich verschoben und wieder hergestellt. Bei vier Kreisstraßen 

und neun Wirtschaftswegen, die die Autobahn in dem verfahrensgegenständlichen 

Ausbauabschnitt höhenfrei ohne Anschluss kreuzen, werden die vorhandenen Kreu-

zungsbauwerke soweit erforderlich an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die 

kreuzenden Wege und Straßen bleiben erhalten und werden nicht verlegt. Es erfolgt 

eine Anpassung der Zu- und Ausfahrten an den vorhandenen Rastanlagen. Darüber 

hinaus ist eine Umgestaltung der Rastanlagen, soweit sie erhalten bleiben, nicht vor-

gesehen.  
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An der Überführung der K 4271 (Balzfeld-Tairnbach) wird eine Betriebsumfahrt ein-

gerichtet, die als Zu- und Abfahrt für Räum- und Rettungsfahrzeuge dient. 

 

Das vorhandene Entwässerungssystem wird im Planungsabschnitt erneuert. Soweit 

keine schadlose Versickerung des Oberflächenwassers erfolgt, ist eine Einleitung 

des anfallenden Oberflächenwassers in die Vorfluter Waldangelbach, Leimbach und 

Elsenz vorgesehen. Zur Vorklärung des zur Einleitung in die vorgenannten Vorfluter 

gesammelten Oberflächenwassers werden in unmittelbarer Nähe der Autobahn ins-

gesamt acht Regenklärbecken (RKB) errichtet. Sechs der vorgesehen Regenklärbe-

cken werden zusätzliche Retentionsbodenfilter (RBF) nachgeschaltet.  

 

Schließlich umfasst das Vorhaben zum Ausgleich des mit der Ausbaumaßnahme 

verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft und Waldfunktionen auch land-

schaftspflegerische Maßnahmen, insbesondere im Bereich „Waldangelbach“ auf der 

Gemarkung Rauenberg, im Gewann „Krixenberg“ auf der Gemarkung Dielheim, in 

den Gewannen „Hinter der Kirche“ und „Ölwiesen“ auf der Gemarkung Horrenberg 

und im Gewann „Unterer Schlupfert“ auf der Gemarkung Eschelbach.  

 

1.3 Kosten/Kostenträger  

 

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 58,9 Mio. € für die Gesamtmaßnahme 

(2009 offengelegte Lösung zzgl. effektive Mehrkosten für Lärmschutzmaßnahmen 

gemäß Vergleichsfall 2 von 2.970.000 €) einschließlich Grunderwerb. Kostenträger 

ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung. 

 

2. Verfahrensablauf 

 

Auf Antrag des Vorhabenträgers vom 17.07.2006 leitete das Regierungspräsidium 

Karlsruhe als zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde unter dem 

09.08.2006 das Planfeststellungsverfahren ein. Am 17.06.2003 hatte ein sog. Sco-

ping-Termin nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

zu dem Vorhaben stattgefunden. 

 

Die amtliche Bekanntmachung, dass die Planunterlagen in der Zeit vom 30.08.2006 

bis einschließlich 29.09.2006 während der allgemeinen Öffnungszeiten für den Publi-

kumsverkehr im Rathaus der Gemeinde Dielheim, im Bauamt der Stadt Rauenberg, 

im Bauverwaltungsamt der Stadt Sinsheim und im Rathaus der Stadtverwaltung 

Wiesloch zur allgemeinen Einsichtnahme ausliegen, erfolgte im Mitteilungsblatt der 

Gemeinde Dielheim vom 18.08.2006, im Stadtanzeiger der Stadt Sinsheim vom 
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17.08.2006, in der Rauenberger Rundschau vom 16.08.2006 und in der Rhein-

Neckar-Zeitung - Ausgabe Wiesloch - vom 17.08.2006. Die betroffenen Grundstücks-

eigentümer ohne Wohnsitz in Dielheim, Rauenberg, Sinsheim und Wiesloch wurden 

von der Auslegung gesondert mit Schreiben der jeweiligen Belegenheitsgemeinde 

informiert.  

 

Mit einem Begleitschreiben vom 09.10.2006 legte der Antragsteller noch eine Ergän-

zung der schalltechnischen Untersuchung um die Lärmberechnungsergebnisse 

nebst zeichnerischer Kenntlichmachung in einem Lageplan für die sechs lärmbetrof-

fenen Wohngebäude an den Straßen „Am Eichwald“ und „Zum Schützenhaus“ in 

Dielheim vor. Der für die Eigentümer und Bewohner der vorgenannten Gebäude re-

levante Inhalt der ergänzten schalltechnischen Untersuchung wurde diesen von der 

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde mit Schreiben vom 16.10.2006 übersandt. 

Gleichzeitig wurde ihnen und der ebenfalls unterrichteten Gemeinde Dielheim noch-

mals Gelegenheit gegeben, eventuelle Einwendungen in Bezug auf die Lärmauswir-

kungen des Vorhabens auf ihr Anwesen und den deswegen vorgesehenen Lärm-

schutz schriftlich oder zur Niederschrift innerhalb von zwei Wochen zu erheben.  

 

In der Folgezeit kam es zu kleinräumigen Änderungen des Plans, zu denen diejeni-

gen, die hierdurch erstmalig oder stärker in ihren Belangen berührt wurden und die 

Behörden, die hierdurch erstmalig oder stärker in ihrem Aufgabenbereich berührt 

wurden, individuell angehört wurden.  

 

Am 28.03.2007 fand die Planerörterung in der Kulturhalle der Gemeinde Dielheim, 

statt. Dieser Erörterungstermin war zuvor im Staatsanzeiger Baden-Württemberg 

vom 26.02.2007, im Mitteilungsblatt der Gemeinde Dielheim vom 02.03.2007, in der 

Rauenberger Rundschau vom 28.02.2007, im Stadtanzeiger der Stadt Sinsheim vom 

01.03.2007 sowie in der Rhein-Neckar-Zeitung in der Hauptausgabe vom 

02.03.2007, in der Wieslocher Ausgabe vom 01.03.2007 und in der Sinsheimer Aus-

gabe vom 02.03.2007 bekannt gemacht worden. Außerdem waren der Vorhabenträ-

ger, die beteiligten Behörden und Verbände sowie die Einwender mit gesondertem 

Schreiben der Anhörungsbehörde über den Erörterungstermin informiert worden.  

 

Die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen sowie die gegen den Plan erhobenen 

Einwendungen und die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der an-

erkannten Verbände wurden erörtert. Der wesentliche Inhalt und die Ergebnisse des 

Erörterungstermins sind in der Niederschrift über die Erörterungsverhandlung vom 

21.05.2007, die sich in der Verfahrensakte befindet, festgehalten.  
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Anknüpfend an das Ergebnis des Erörterungstermins und an die im Anhörungsver-

fahren eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen legte der Antragsteller 

mit Begleitschreiben vom 26.10.2009 geänderte Planunterlagen („Deckblatt 2009“) 

vor, die zusammen mit den bereits im Jahr 2006 offengelegten Ordnern in denselben 

Gemeinden vom 16.11.2009 bis einschließlich 15.12.2009 ausgelegt wurden. Im Zu-

ge dieser Planänderung wurde Gelegenheit gegeben, innerhalb der Einwendungs-

frist, die mit Ablauf des 29.12.2009 endete, Einwendungen gegen die Änderungen 

des Plans zu erheben oder sich zu den Umweltauswirkungen der Änderungen des 

Plans zu äußern. Dies war zuvor ortsüblich bekannt gemacht worden. Die von den 

Änderungen des Plans berührten Behörden wurden erneut beteiligt. 

 

Die Planänderungen betrafen zum einen Ergänzungen des Lärmschutzes in den Be-

reichen Dielheim Nord (Fahrtrichtung Weinsberg-Walldorf) um eine Lärmschutzwand 

von BAB-km 597+807 bis km 598+200 und offenporigen Asphalt (OPA) von BAB-km 

596+500 bis km 597+200, im Bereich Dielheim Süd (Fahrtrichtung Walldorf-

Weinsberg) um eine Lärmschutzwand von BAB-km 596+647 bis km 596+998 und 

OPA von BAB-km 596+500 bis km 597+200 und im Bereich Balzfeld-Horrenberg um 

OPA (beide Richtungsfahrbahnen) von Bau-km 600+950 bis Bau-km 601+780. Wei-

tere Schwerpunkte der Überarbeitung lagen in der Entwässerung (u.a. Nachschal-

tung eines zusätzlichen Bodenfilters und Verlegung des geplanten Regenklärbe-

ckens RWA 3 im Bereich des Gewerbegebietes von Dielheim, Ergänzungen und Än-

derungen bei weiteren geplanten Regenklärbecken und Anpassungen bei sonstigen 

Entwässerungsanlagen) und der Einrichtung einer Betriebsumfahrt an der Überfüh-

rung der K 4271 (Balzfeld-Tairnbach).  

 

Die Lärmschutzwand im Bereich Dielheim Süd ist bereits errichtet worden. Das 

Baurecht für die Errichtung der Wand wurde außerhalb dieses Planfeststellungsver-

fahrens erteilt. Insofern wird auf die Absehensentscheidung der Planfeststellungsbe-

hörde vom 13.02.2009 (Az. A 85/A6) verwiesen.  

 

Von einer nochmaligen Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 LVwVfG konnte hier 

abgesehen werden (§ 17a Nr. 6 Satz 3 FStrG), da absehbar war, dass mündlich kei-

ne weiteren nicht bereits bekannte Tatsachen und Auffassungen übermittelt werden.  

 

Ergänzend hat der Vorhabenträger insbesondere noch die folgende Unterlage vorge-

legt: 

„Deckblatt 2012“ mit Ergänzungen der Lärmschutzwand „Erlenbachwiesen“, ergän-

zende Untersuchungen Lärmschutz („Auswirkungen Betriebsumfahrt“, „Abwägungs-

unterlagen Lärmschutz“), Artenschutz und CEF-Maßnahmen, Stand November 2012. 
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II. Verfahrensrechtliche Bewertung 

 

Bundesfernstraßen dürfen gemäß § 17 Satz 1 des Bundesfernstraßengesetzes 

(FStrG) nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. 

Dementsprechend hat die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg im Auftrag 

des Straßenbaulastträgers Bund die Planfeststellung für den sechsstreifigen Ausbau 

der bestehenden Trasse der Bundesautobahn A 6 zwischen der AS 

Wiesloch/Rauenberg und der AS Sinsheim beantragt. Nach § 75 Abs. 1 Satz 1 des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) umfasst die Planfeststellung auch 

die Feststellung der Zulässigkeit der notwendigen Folgemaßnahmen. Hierzu zählt 

insbesondere auch die notwendige Anpassung von Straßen und Wegen.  

 

Die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Karlsruhe als Anhörungs- und Planfest-

stellungsbehörde für das Planfeststellungsverfahren folgt aus §§ 17b Abs. 1 Nr. 6, 22 

Abs. 4 FStrG i. V. m. §§ 3 Nr. 2, 4 Abs. 1 der Verordnung über Zuständigkeiten nach 

dem Bundesfernstraßengesetz und dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (FStrGZuVO). 

 

Die maßgeblichen Regelungen zum Anhörungsverfahren finden sich für die straßen-

rechtliche Planfeststellung in den spezialgesetzlichen Bestimmungen des § 17a 

FStrG sowie in den §§ 72 ff. LVwVfG. Die dort normierten Verfahrensvorgaben wur-

den beachtet. Dies gilt insbesondere auch, soweit es nach der ersten Offenlage des 

Plans noch zu einzelnen Änderungen des Plans gekommen ist. Bezüglich kleinerer, 

punktueller Änderungen wurde eine ergänzende Anhörung gemäß § 73 Abs. 8 Satz 

1 LVwVfG durchgeführt. Schließlich wurde in Bezug auf die Änderungen, die in den 

im Oktober 2009 vorgelegten Deckblattordnern dokumentiert sind, eine erneute Of-

fenlage und Behördenbeteiligung durchgeführt. Ein solches den Anforderungen des 

§ 73 Abs. 2 bis 5 LVwVfG entsprechendes Vorgehen ist bei Planänderungen immer 

möglich und insbesondere dann angebracht, wenn der Kreis der wegen der Planän-

derung anzuhörenden Betroffenen groß oder nicht ohne weiteres abgrenzbar ist. 

Eben diese beiden Faktoren waren vorliegend insbesondere im Hinblick auf die um-

fassende Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung und die neu hinzuge-

kommene Betriebsumfahrt gegeben.  

 

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 

notwendigen Folgemaßnahmen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen 

Belange festgestellt, und es werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen 

dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend 

geregelt (§ 75 Abs. 1 LVwVfG). Die straßenrechtliche Planfeststellung macht grds. 
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alle anderen behördlichen Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Ge-

nehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Plan-

feststellungen entbehrlich (§ 75 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG). Wegen der besonderen Re-

gelung in § 19 Abs. 1 und Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist die was-

serrechtliche Erlaubnis hiervon ausgenommen; allerdings hat hiernach die Planfest-

stellungsbehörde auch über die Erteilung der Erlaubnis für die mit dem Vorhaben 

verbundene Gewässerbenutzung zu entscheiden. 

 

III. Umweltverträglichkeitsprüfung  
 

Nach § 3b Abs 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) i. V. m. Anlage 1 Nr. 14.5 war für den ca. 10,77 km langen sechsstreifigen 

Ausbau der A 6 zwischen der AS Wiesloch/Rauenberg und der AS Sinsheim eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung werden die Auswirkungen des Vorha-

bens auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern ermittelt, beschrieben und bewertet. Der Vorhabenträger hat zu-

nächst die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des 

Vorhabens der zuständigen Behörde zu Beginn des Verfahrens vorzulegen, in dem 

die Umweltverträglichkeit geprüft wird (§ 6 Abs. 1 UVPG).  

 

Weiterhin sind gemäß § 7 UVPG die Behörden, deren umweltbezogener Aufgaben-

bereich durch das Vorhaben berührt wird, in entsprechender Anwendung des § 73 

Abs. 3a LVwVfG zu unterrichten und ihre Stellungnahme einzuholen. Ebenfalls betei-

ligt die zuständige Behörde nach § 9 UVPG die Öffentlichkeit.  

 

Die zuständige Behörde erarbeitet sodann auf der Grundlage der Unterlagen nach § 

6 UVPG sowie der Stellungnahmen der Behörden und Äußerungen der betroffenen 

Öffentlichkeit eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des 

Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatz-

maßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und 

Landschaft (§ 11 UVPG), bewertet diese Umweltauswirkungen auf der Grundlage 

dieser zusammenfassenden Darstellung und berücksichtigt diese Bewertung bei der 

Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens (§ 12 UVPG). 
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Die im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens durchgeführte Umweltverträglich-

keitsprüfung wird den rechtlichen Vorgaben nach Auffassung der Planfeststellungs-

behörde in formeller wie materieller Hinsicht vollumfänglich gerecht. Die Angaben zu 

den Umweltauswirkungen in der allgemeinverständlichen Zusammenfassung (Plan-

unterlagen: Unterlage 1.1b), im Schallgutachten (Planunterlagen: Unterlage 11), im 

Schadstoffgutachten (Planunterlagen: Unterlage 11.4) und im landschaftspflegeri-

schen Begleitplan mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie (Planunterlagen: Un-

terlage 12) reichen aus, um die Umweltverträglichkeit zu beurteilen. Die Planfeststel-

lungsbehörde hält die in der allgemeinverständlichen Zusammenfassung und in der 

Umweltverträglichkeitsstudie enthaltenen Aussagen für plausibel und nachvollzieh-

bar, sie hat diese Aussagen zum Gegenstand der zusammenfassenden Darstellung 

im Sinne von § 11 UVPG gemacht. Im Hinblick auf Beschreibung, Art und Umfang 

des Vorhabens, Beschreibung der Umwelt (Schutzgüter) sowie Art und Menge der zu 

erwartenden Wirkfaktoren wird auf die Ausführungen dieser Planunterlagen Bezug 

genommen.  

 

Die von Seiten der Einwender und Vereinigungen zum Umfang der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung erhobene Kritik kann nicht zu einer anderen Beurteilung führen: 

 

Von der Rechtsprechung ist anerkannt, dass sich die nach § 6 UVPG erforderlichen 

Angaben aus verschiedenen Unterlagen ergeben können (BVerwG, Urteil vom 

12.08.2009, 9 A 64/07). Für die zusammenfassende Darstellung nach § 11 UVPG 

wurden insbesondere die vorstehend genannten Unterlagen, die in dem Planfeststel-

lungsverfahren abgegebenen behördlichen Stellungnahmen sowie Äußerungen der 

Öffentlichkeit herangezogen.  

 

Die vorgenommene Abschnittsbildung hindert entgegen der Einschätzung des 

BUND, Landesverband Baden-Württemberg bzw. Regionalverband Rhein-Neckar-

Odenwald in der Stellungnahme vom 19.10.2006 nicht, eine unter UVP-

Gesichtspunkten rechtmäßige Entscheidung zu treffen. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts verbietet die UVP-Richtlinie eine Planfeststellung in 

Abschnitten nicht. „Das einschlägige Fachrecht stellt nämlich zahlreiche Instrumente 

bereit, die eine planerische, auch Umweltbelange einbeziehende Koordination ge-

währleisten. Dazu gehört das Gebot, in jedem Abschnitt die Möglichkeiten der Wei-

terführung der Strecke über den jeweiligen Abschnitt hinaus und die sich daraus er-

gebenden Zwangspunkte in die Entscheidung einzubeziehen. Diese Vorausschau 

auf nachfolgende Abschnitte nach Art eines „vorläufigen positiven Gesamturteils“ 

gewährleistet auch für die Umweltverträglichkeitsprüfung eine hinreichende Verknüp-

fung der Abschnitte zu einem Gesamtprojekt“ (BVerwG, Beschluss vom 30.12.1996, 
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11 VR 21/95). „Wird ein Gesamtprojekt aufgespalten und in mehreren Teilschritten 

ausgeführt, so bildet den rechtlichen Bezugspunkt der Abschnitt, über den in einem 

eigenständigen Verfahren entschieden wird“ (BVerwG, Urteil vom 27.10.2000, 4 A 

18/99, juris Rn. 39).  

 

Das Recht über die Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert nicht, den räumlichen 

Umgriff der Prüfung in der Planfeststellung weiter auszudehnen als er vom materiel-

len Planungsrecht gefordert wird. Es gelten jedoch die Anforderungen des Abwä-

gungsgebots. Grundsätzlich ist ausreichend, dass der Verwirklichung der Planung in 

den nachfolgenden Abschnitten keine von vorneherein unüberwindbaren Hindernisse 

entgegenstehen. Vorliegend besteht allerdings die Besonderheit, dass durch die be-

reits ausgebauten, dem auszubauenden Abschnitt vorangehenden und folgenden 

Planungsabschnitte planungsrechtliche Zwangspunkte für den beantragten Bauab-

schnitt gesetzt worden sind und es sich vorliegend um einen der beiden letzten Aus-

bauabschnitte zwischen dem AK Walldorf und dem AK Weinsberg handelt. Für die 

Planfeststellungsbehörde ist nicht erkennbar, dass sich bei einer über den planfest-

gestellten Teilabschnitt hinausgehenden Gesamtschau des Abschnitts zwischen dem 

AK Walldorf und dem AK Weinsberg Auswirkungen für die Schutzgüter des UVPG 

ergäben, die einer Verwirklichung des Vorhabens im verfahrensgegenständlichen 

Abschnitt entgegenstünden. 

 

Soweit der BUND die Einbeziehung sonstiger Straßenbauvorhaben entlang der A 6 

fordert, ist zu sagen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nach ihrem Zweck (s. 

insbes. § 1 UVPG) projektbezogen ausgestaltet ist, indem das einzelne, konkret zur 

Zulassung gestellte Vorhaben in den Mittelpunkt der vorzunehmenden Untersuchung 

gerückt wird.  

 

Ernsthafte großräumige Trassenalternativen, für die unter dem Aspekt einer voraus-

schauenden Gesamtbetrachtung eine Vorlage von Unterlagen im Sinne des § 6 Abs. 

3 Satz 1 Nr. 5 UVPG in Betracht zu ziehen gewesen wäre, drängen sich nicht auf.  

 

Zur Forderung des BUND nach der Einbeziehung von weiteren Projektalternativen in 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (einschließlich der Nullvariante und einer Variante 

mit Sparquerschnitt), wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführun-

gen unter B XI. 2. und B XIII. 3. verwiesen. 
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1. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens lassen sich in bau-, an-

lage- und betriebsbedingte Wirkungen untergliedern, die vor allem als Flächeninan-

spruchnahme (Versiegelung bzw. Umnutzung), Belastung der Seitenräume durch 

Schadstoffeintrag und Lärm sowie als Störungen durch den Baubetrieb charakteri-

siert werden können. 

 

Ausgehend von einer Charakterisierung des Untersuchungsraumes mit anschließen-

der Raumanalyse und daran anknüpfender Wirkungsanalyse wurden die von der 

Straßenbaumaßnahme ausgehenden ökologischen Risiken für die Schutzgüter im 

Untersuchungsraum prognostiziert. Im Zusammenhang mit deren Beurteilung wur-

den mögliche Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation der Um-

weltrisiken aufgezeigt. Die konkrete Darstellung der vorgesehenen Kompensations-

maßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgte in einem landschafts-

pflegerischen Maßnahmenkonzept.  

 

Im Einzelnen gilt hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die 

Schutzgüter des UVPG Folgendes: 

 

1.1 Mensch 

 

Das Vorhaben strahlt auf das Schutzgut Mensch nicht unerheblich aus.  

 

Baubedingt kommt es zu vorübergehenden Störungen durch den Baustellenverkehr 

und die Baustelleneinrichtung. Hierdurch ist auch die Erholungsfunktion negativ be-

einflusst. 

 

Die bauliche Erweiterung der Autobahn als solche wirkt sich auf das Landschaftsbild 

und die Erholungsfunktion der Landschaft aus. Durch Flächenversiegelung und -

umwandlung gehen Flächen mit einer hohen Bedeutung für das Landschaftsbild und 

die Erholungsnutzung verloren. Das Verkehrsband wird verbreitert und somit die op-

tische Dominanz der Verkehrsflächen erhöht. Schließlich wird das Landschaftsbild 

auch durch die Dimensionierung der Lärmschutzwände beeinträchtigt. 

 

Diesen Belastungen durch das Vorhaben steht gegenüber, dass durch die Umset-

zung der Planung, die verbesserte Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, Ein-

bau von emissionsarmem Fahrbahnbelag sowie offenporigem Asphalt) vorsieht, im 

Bereich von lärmempfindlicher Wohnbebauung ganz überwiegend mit einer deutli-
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chen Reduzierung der Lärmbelastung zu rechnen ist. Ferner kommt es durch den 

verbesserten Verkehrsfluss und die Lärmschutzwände vielfach auch bei den zu er-

wartenden Schadstoffimmissionen zu Verringerungen. 

 

1.2 Boden  

 

Baubedingt kommt es zu Schadstoffeinträgen im Bereich der Autobahntrasse, der 

Baustraßen und der Baustelleneinrichtungsflächen. Es ist mit Veränderungen des 

Bodengefüges durch Verdichtung und Umlagerung zu rechnen. 

 

Anlagebedingt kommt es zu einem vollständigen Verlust von Bodenfunktionen durch 

die Flächenneuversiegelung von ca. 4,97 ha für Fahrbahnausbau und Lärmschutz-

wände. Einen teilweisen Funktionsverlust bedingt die vorgesehene Flächenumwand-

lung von ca. 17,82 ha für Bankette, Böschungen, Entwässerungsgräben und Regen-

klärbecken.  

 

Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bestehen im Wesent-

lichen aus den zu erwartenden Immissionsbelastungen angrenzender Böden, wobei 

sich durch die Ausbaumaßnahme der Verkehrsfluss verbessern und es weniger 

Staus geben wird, so dass es selbst bei steigenden Kfz-Zahlen bei den meisten 

Schadstoffgruppen (CO, Benzol, NO2) eher zu einer Abnahme kommen wird.  

 

1.3 Wasser 

 

Die wesentlichen baubedingten Risiken bestehen in der Flächeninanspruchnahme im 

Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen verbunden mit einer ge-

wissen Reduktion der Grundwasserneubildung sowie ggf. in Schadstoffeinträgen 

während der Bauphase. 

 

Anlagebedingte Risiken ergeben sich auch bezüglich des Schutzgutes Wasser aus 

der Flächenversiegelung und der Flächenumwandlung (Bankette, Böschungen, Ent-

wässerungsgräben, Regenklärbecken), weil dies zu einer Verringerung der Grund-

wasserneubildung führt. Demgegenüber führt die geplante Neuordnung der Entwäs-

serung, die insbesondere vorsieht, dass vor der Einleitung des gesammelten Stra-

ßenoberflächenwassers in einen Vorfluter eine Vorreinigung in Regenklärbecken - 

zumeist mit nachgeschaltetem Retentionsbodenfilter - stattfindet, im Vergleich zur 

gegenwärtigen Entwässerungssituation zu einer Verbesserung der Qualität des 

Oberflächenwassers vor der Einleitung. 
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Als betriebsbedingtes Risiko stellt sich ein Schadstoffeintrag in das Grundwasser im 

Nahbereich der Trasse dar.  

 

1.4 Klima/Luft 

 

Baubedingte Auswirkungen sind zu sehen in der Flächeninanspruchnahme im Be-

reich der Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen verbunden mit einer Redu-

zierung der lufthygienischen Ausgleichsfunktion und Immission von Luftschadstoffen 

durch den Baustellenverkehr und durch Vegetationsverluste. 

 

Der anlagebedingte Verlust bioklimatisch bedeutsamer Freiflächen kann zum Verlust 

bzw. zur Reduzierung der Kaltluftneubildung und der lufthygienischen Ausgleichs-

funktion auf diesen Flächen sowie zu einer Änderung des Mikroklimas durch Tempe-

raturerhöhung führen. 

 

Betriebsbedingt sind bei einer prognostizierten Verkehrsbelastung für das Jahr 2025 

von ca. 116.900 Kfz/24h spürbare Immissionen von Luftschadstoffen zu erwarten. 

Diese werden allerdings aufgrund einer höheren Verkehrsqualität vielfach geringer 

ausfallen als beim heutigen zähfließenden Verkehr. Die planfestgestellten Lärm-

schutzbauwerke haben eine günstige Wirkung auf das Ausmaß der an den geschütz-

ten Gebäuden ankommenden Luftschadstoffe, so dass sich im Bereich der neuen 

Lärmschutzwände an der autobahnnahen Wohnbebauung gegenüber dem Progno-

senullfall Verringerungen der Luftschadstoffimmissionen ergeben. 

 

1.5 Pflanzen und Tiere 

 

Negative Auswirkungen durch die Bautätigkeit ergeben sich durch einen vorüberge-

henden oder ggf. auch endgültigen Flächenverlust, die Veränderung der Standort-

verhältnisse (Verdichtung, Schadstoffeintragung in Luft, Boden und Wasser), die Be-

unruhigung der Tierwelt, die mechanische Schädigung der Vegetation und die Beein-

trächtigung funktionaler Zusammenhänge (z. B. Brut- und Nahrungshabitat).  

 

Erhebliche anlagebedingte Auswirkungen für Pflanzen und Tiere sind durch die ge-

plante Flächenversiegelung und die Lärmschutzwände zu erwarten, denn hiermit ist 

ein Verlust von Lebensräumen verbunden. Ferner sind Flächen von einer Umwand-

lung zu Böschungen, Banketten, Regenklärbecken und Entwässerungsmulden be-

troffen. Beachtlich ist der Verlust von geschützten Biotopen in einer Größenordnung 

von 5,54 ha (dauerhafte Umwandlung) und 0,78 ha (dauerhafte Versiegelung). 
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Betriebsbedingt muss mit einem Funktionsverlust von Biotopstrukturen im Nahbe-

reich der Autobahn bis 100 m vom Fahrbahnrand sowie mit Schadstoffeinträgen in 

einer 10 m breiten, stark belasteten Zone entlang der Fahrbahn gerechnet werden. 

Die in dieser Zone vorhandenen Pflanzen können die pflanzenverfügbaren Schad-

stoffe mit dem Bodenwasser aufnehmen und anreichern. Durch Pflanzen, die von 

phytophagen (pflanzenfressenden) Tierarten als Nahrung genutzt werden, können 

Schadstoffe in die tierische Nahrungskette übertragen und angereichert werden. 

 

1.6 Landschaftsbild 

 

Anlagebedingt kommt es zum Verlust von Flächen mit einer hohen Bedeutung für 

das Landschaftsbild durch Flächenversiegelung und Flächenumwandlung. Die Ver-

breiterung des Verkehrsbandes erhöht die optische Dominanz der Verkehrsflächen 

und strahlt ebenso wie die Dimensionierung der Lärmschutzwände negativ auf das 

Landschaftsbild aus.  

 

1.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass beim Autobahnausbau Teile von Fundstellen von 

fünf im engeren Bereich des Autobahnabschnitts bekannten archäologischen Denk-

mälern angeschnitten werden. Dies gilt insbesondere für die Wüstung „Schlupfert“ 

auf Höhe von BAB-km 602+600.  

 

1.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter wird deutlich, dass sie zusammen ein 

komplexes Wirkungsgefüge darstellen, in dem sich viele Funktionen gegenseitig er-

gänzen und aufeinander aufbauen. Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern beziehen sich insbesondere auf Biotoptypen, die eine besondere Funk-

tion für den Naturhaushalt haben (z.B. grundwasserbeeinflusste Standorte, nähr-

stoffarme Böden, Trockenstandorte). 

Baubedingte Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern Boden und 

Wasser im Hinblick auf Schadstoffeintrag bzw. Veränderungen des Bodengefüges 

und damit des Wasserhaushaltes. Dies wirkt sich auf die Lebensraumfunktion für 

Tiere und Pflanzen sowie auf das Mikroklima aus.  

 

Anlagebedingte Wechselwirkungen liegen insbesondere in der Überbauung des Bo-

dens und dem Verlust der Bodenfunktionen, verbunden mit der Veränderung des 

Bodenwasserhaushaltes. Mit der Zerschneidung von Oberflächengewässern und 
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Feuchtgebieten wird auch deren Lebensraumfunktion für Tiere und Pflanzen beein-

trächtigt. Die anlagebedingte Änderung des Mikroklimas durch den veränderten Bo-

den- und Wasserhaushalt ist mit Auswirkungen für die vorhandenen Lebensräume 

verbunden. Letztlich wird durch die Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbil-

des auch die Erholungs- und Wohnumfeldfunktion für den Menschen beeinträchtigt.  

 

Durch die Verlagerung von betriebsbedingten Schadstoffen aus einem Medium in ein 

anderes sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und 

Klima/Luft zu erwarten. 

 

2. Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

Die in § 12 UVPG für UVP-pflichtige Vorhaben vorgeschriebene Bewertung dient der 

Entscheidungsvorbereitung im Zulassungsverfahren, hier des Planfeststellungsbe-

schlusses. Sie erfolgt in einem Prüfungsvorgang getrennt von den übrigen Zulas-

sungsvoraussetzungen nicht umweltbezogener Art. Eine Abwägung mit außerum-

weltrechtlichen Belangen wird an dieser Stelle nicht vorgenommen. Die Bewertung 

der Umweltauswirkungen erfolgt durch Auslegung und Anwendung der umweltbezo-

genen Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Fachgesetze auf den entschei-

dungserheblichen Sachverhalt. Maßstab der Bewertung sind damit alle Rechtsnor-

men sowie Verwaltungsvorschriften und technische Regelwerke, aus welchen sich 

Bewertungskriterien für Umweltauswirkungen ergeben. 

 

Durch das Planfeststellungsverfahren wurde die Öffentlichkeit über die Auswirkungen 

der Baumaßnahme auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter infor-

miert und in das Verfahren einbezogen. 

 

Anhand der fachgesetzlichen Bewertungsmaßstäbe ergeben sich bei einer Einzelbe-

trachtung gewisse nachteilige Auswirkungen auf die vorstehend genannten Schutz-

güter, die indes in weiten Teilen kompensiert werden können und einer Zulassung 

des Vorhabens daher nicht im Wege stehen. 

 

Durch die in diesem Beschluss vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen ist im Bereich 

von lärmempfindlicher Wohnbebauung ganz überwiegend mit einer deutlichen Redu-

zierung der Lärmbelastung im Vergleich zum Istzustand zu rechnen.  

 

Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit erlassenen Grenzwerte der Sech-

zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. 

BImSchV) werden mit dem zuletzt beantragten Lärmschutzkonzept des Vorha-
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benträgers jedoch in mehreren Ortslagen überschritten. Wo es mangels oder trotz 

aktiver Lärmschutzmaßnahmen noch zu Überschreitungen der Grenzwerte der 16. 

BImSchV kommt, werden dem Vorhabenträger weitere Maßnahmen, konkret die Ver-

längerung des offenporigen Asphalts in den Ortsteilen Rauenberg, Dielheim und Hor-

renberg-Balzfeld und ggf. ergänzend die Übernahme der Kosten für notwendige pas-

sive Schutzmaßnahmen aufgegeben, um die vom Lärm der Autobahn betroffene 

Wohnbevölkerung hinreichend zu schützen. Mit diesem Gesamtkonzept wird den 

berechtigten Ansprüchen lärmbetroffener Anwohner der A 6 in rechtkonformer Weise 

Genüge getan (vgl. nachstehend unter B XI. 5.). Im Bereich der neuen Lärmschutz-

wände kommt es an der autobahnnahen Wohnbebauung gegenüber dem Prognose-

nullfall zu Verringerungen der Luftschadstoffimmissionen.  

 

Negativ für das Schutzgut Mensch fällt jedoch ins Gewicht, dass das Landschaftsbild 

durch die Verbreiterung des Verkehrsbandes und Überformung der natürlichen Ge-

ländemorphologie nicht unerheblich beeinträchtigt wird. Dies und der vorübergehen-

de Verlust landschaftsbildprägender Wert- und Funktionselemente mindert die natür-

liche Erholungseignung der Landschaft nicht unerheblich.  

 

Durch zusätzliche Flächenversiegelung, Bodenverdichtungen, Versiegelungen und 

Schadstoffeinträge ist das Schutzgut Boden nicht nur unwesentlich beeinträchtigt. Mit 

den im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) vorgesehenen Maßnahmen - Ex-

tensivierung von Ackerland, Begrünung der Böschungsbereiche, Neuanlage von 

Feldhecken und Feldgehölzen - ist jedoch eine Kompensation dieser Auswirkungen 

möglich. 

 

Für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen ergeben sich nachteilige Auswirkungen, da 

durch den Ausbau wertvolle Lebensräume entfallen. Zu nennen ist hier der Verlust 

von Feldgehölzen entlang der gesamten Trasse, die teilweise als Biotope geschützt 

sind. An zwei Stellen wird in Laubwaldflächen eingegriffen und es kommt im Bereich 

der Regenklärbecken Nr. 2 und 8 zum Verlust von Einzelbäumen. Durch den Bau der 

Regenklärbecken gehen Röhrichtbestände verloren, die ebenfalls als Biotope ge-

schützt sind und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen von Bedeutung sind.  

 

Die Eingriffe in den Naturhaushalt in seiner Lebensraumfunktion für Tiere und Pflan-

zen sind jedoch vor dem Hintergrund der Eingriffsregelung des Bundesnaturschutz-

gesetzes und des Naturschutzgesetzes Baden-Württemberg zu sehen. Danach aber 

sind die vorhandenen Eingriffe einschließlich derer in die abiotischen Landschaftsfak-

toren Boden, Wasser sowie Luft/Klima vollständig durch die vorgesehenen land-

schaftspflegerischen Maßnahmen kompensiert. Der Verlust von Biotoptypen und von 
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Lebensräumen für die Tierwelt werden durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen, auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  

 

Zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde verstößt das Vorhaben nicht gegen 

Verbote des europäischen und nationalen Artenschutzrechts, da die Verwirklichung 

der Verbotstatbestände durch entsprechende Minderungs- und Vermeidungsmaß-

nahmen sowie durch geeignete (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlos-

sen wird. 

 

Den sich aus dem WHG ergebenden Umweltanforderungen, insbesondere dem 

Schutz der Gewässer vor Einleitung von Abwässern und dem Schutz des Grundwas-

sers vor der Einleitung von Stoffen wird in rechtlich nicht zu beanstandender Weise 

Genüge getan. Dementsprechend kann im Einvernehmen mit der zuständigen Was-

serbehörde die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt werden.  

 

Beeinträchtigungen von Kulturgütern können bei Beachtung der in diesem Beschluss 

festgesetzten Nebenbestimmungen ausgeschlossen werden. 

 

Bei der Betrachtung eventueller Wechselwirkungen ist nicht erkennbar, dass sich die 

Umweltauswirkungen gegenseitig in einer Weise beeinflussen, dass Art und Umfang 

zu einer neuen Qualität der Beeinträchtigung bzw. einer unverhältnismäßig gestei-

gerten Beeinträchtigung führen. 

 

Die nachteiligen umweltbezogenen Auswirkungen auf die Schutzgüter nach dem 

UVPG werden im Einzelnen noch bei der Prüfung der fachgesetzlichen Vorausset-

zungen im Rahmen der Abwägung nach § 17 Satz 2 FStrG eingestellt. Bei der Prü-

fung der vorstehend beschriebenen Auswirkungen des Vorhabens auf die verschie-

denen umweltbezogenen Schutzgüter haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die 

von vornherein die Zulassung des Vorhabens ausschließen. 

 

IV. Planrechtfertigung  
 

Das Erfordernis der Planrechtfertigung ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte Vorha-

ben gemessen an den Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Be-

darf besteht, die geplante Maßnahme also objektiv erforderlich ist. Das ist nicht erst 

bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern wenn es vernünftigerweise 

geboten ist (BVerwG, Urteil vom 16.03.2006, 4 A 1073/04). 
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Das Vorhaben verfügt über die notwendige Planrechtfertigung. Nach § 1 Abs. 2 Satz 

1 des Fernstraßenausbaugesetzes (FStrAbG) entsprechen die in den Bedarfsplan 

aufgenommenen Bau- und Ausbauvorhaben den Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 des 

Bundesfernstraßengesetzes und sind damit gemessen hieran vernünftigerweise ge-

boten. Der sechsstreifige Ausbau der bestehenden Trasse der BAB A 6 Walldorf - 

Weinsberg zwischen der AS Wiesloch/Rauenberg und der AS Sinsheim ist im Be-

darfsplan als - sogar fest disponiertes - Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthal-

ten. Die gesetzliche Feststellung, dass ein verkehrlicher Bedarf besteht, ist für die 

Planfeststellung verbindlich. Einer zusätzlichen Einzelfallprüfung bedarf es nicht 

(BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, 9 A 3/06; Urteil vom 21. Mai 2008, 9 A 68/07, juris 

Rn. 14).  

 

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass es auf der A 6 zwischen 

dem AK Walldorf und dem AK Weinsberg - und noch darüber hinaus - besonders 

häufig zu Staus und Unfällen kommt und ihre Erweiterung deshalb in das Anti-Stau-

Programm des Bundes aufgenommen wurde, das die Beseitigung der problema-

tischsten Engpässe im Verkehrsnetz des Bundes (u.a. im Bundesfernstraßennetz) 

zum Ziel hat. Auch unter diesem Aspekt drängt sich der sechsstreifige Ausbau der 

BAB A 6 zwischen dem AK Walldorf und dem AK Weinsberg geradezu auf.  

 

Auch die erst nach Einleitung des Anhörungsverfahrens als Planergänzung bean-

tragte Betriebsumfahrt bei der K 4271 ist vernünftigerweise geboten und somit im 

Sinne einer Planrechtfertigung erforderlich. Zur näheren Begründung des Bedarfs 

wird auf die unter B XV. 1. folgende umfassende Behandlung der sich gegen die 

Betriebsumfahrt richtenden Einwendungen der Interessengemeinschaft Balzfeld ver-

wiesen. 

 
V. Raumordnung, Regionalplanung und Bauleitplanung  
 

Das Vorhaben steht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landespla-

nung. Insbesondere entspricht der geplante Ausbau der A 6 den Vorgaben des Lan-

desentwicklungsplanes sowie den Darstellungen des Regionalplans Unterer Neckar. 

Der Regionalplan Unterer Neckar ist seit 02.12.1993 verbindlich und behält bis zum 

Beschluss eines einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar seine Gültigkeit.  

 

Der Ausbau der BAB A 6 ist eine raumbedeutsame Maßnahme i.S.v. § 3 Nr. 6 des 

Raumordnungsgesetzes (ROG), deren Zulassung gemäß § 17 Satz 1 FStrG der 

Planfeststellung bedarf. 
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Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 (LEP 2002) formuliert in 

Plansatz 4.1.6 folgenden Grundsatz:  

 

“Das Fernstraßennetz, insbesondere das Netz der Bundesautobahnen, ist funktions-

gerecht zu erhalten und auszubauen. Dabei ist insbesondere dem Ausbaubedarf der 

Rheintalautobahn bis zur schweizerischen Grenze sowie der West-Ost-Verbin-

dungen als Folge der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa 

Rechnung zu tragen.“ 

 

Der vorgesehene sechsstreifige Autobahnausbau trägt diesem Grundsatz Rechnung. 

 

Die A 6 ist ferner im verbindlichen Regionalplan Unterer Neckar als Straße für groß-

räumigen Verkehr (Kategorie I) ausgewiesen mit der Funktion, den Kernraum der 

Metropolregion Rhein-Neckar mit den Verdichtungsräumen Heilbronn und Nürnberg 

zu verbinden. Die Ziele des Regionalplans verlangen für die A 6 einen funktionsge-

rechten Ausbau. Dazu soll zwischen den Autobahnkreuzen Walldorf und Weinsberg 

die Anzahl der Fahrstreifen von bisher vier auf künftig sechs erhöht werden (vgl. Re-

gionalplan, 4.5.3). Die Absicht, die A 6 im o.g. Abschnitt auf sechs Fahrstreifen aus-

zubauen, dient der Realisierung dieser Ziele. 

 

Mit dem sechsstreifigen Ausbau des Autobahnteilstücks wird auch die gemeindliche 

Planungshoheit nicht beeinträchtigt. Weder stört das Vorhaben nachhaltig eine be-

stimmte Planung der benachbarten Gemeinden, noch werden wesentliche Teile der 

Gemeindegebiete einer durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzogen oder er-

heblich gemeindliche Einrichtungen beeinträchtigt. In Bezug auf die rechtskräftig 

ausgewiesenen Baugebiete der Gemeinde Dielheim wird auf die Ausführungen unter 

B XI. 5.1 und B XI. 8. verwiesen.  

 
VI. Straßenbau und Kreuzungen 
 

Nicht nur der eigentliche Autobahnausbau sondern auch alle anzupassenden Kreu-

zungsbauwerke genügen nach der vorgelegten Planung den Sicherheitsanforderun-

gen und werden insbesondere nach den allgemein anerkannten Regeln des Stra-

ßenbaus errichtet (§ 4 Satz 1 FStrG). 

 

Kreuzende Wege und Straßen bleiben erhalten und werden nicht verlegt. Lediglich 

werden die vorhandenen Kreuzungsbauwerke - soweit erforderlich - an die neuen 

Gegebenheiten angepasst. 
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Hinsichtlich der anzupassenden Kreuzungsbauwerke bedurfte es keine Entschei-

dung über die Kostentragung nach § 12 Abs. 4 Satz 2 FStrG. Denn vor dem Hinter-

grund der Regelung in § 12 Abs. 3 FStrG wird davon ausgegangen, dass der Bund 

auch die Kosten für die Anpassung der Kreuzungsbauwerke alleine trägt und inso-

weit zwischen den jeweils beteiligten Straßenbaulastträgern auch Einigkeit besteht. 

Für den Fall, dass diese Erwartung gleichwohl nicht erfüllt wird, hat sich die Planfest-

stellungsbehörde eine abschließende Entscheidung vorbehalten (vorstehend unter A 

IV. 2.1). 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss klar-

stellend aufgegeben, einen Bauablaufzeitenplan zu erstellen und diesen und die De-

tailplanung rechtzeitig mit allen davon betroffenen Leitungsträgern abzustimmen. 

 

VII. Naturschutz  
 
1. Eingriff in Natur und Landschaft  

 

Die geplante Maßnahme stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 

14 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-

turschutzgesetz - BNatSchG) dar, weil die geplanten Veränderungen der Gestalt und 

Nutzung von Grundflächen die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

erheblich beeinträchtigen können. Die Erheblichkeit des Eingriffs ergibt sich daraus, 

dass Flächen in einer Weise in Anspruch genommen werden, dass ihre ökologische 

Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben bzw. reduziert ist. 

 

Die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen sind unvermeidbar i.S.d. § 15 

Abs. 1 BNatSchG. Das Vermeidungsgebot verpflichtet den Verursacher, in allen Pla-

nungs- und Realisierungsstadien dafür Sorge zu tragen, dass das Vorhaben so um-

weltfreundlich wie möglich umgesetzt wird. Die Formulierung „am gleichen Ort“ soll 

zum Ausdruck bringen, dass das Vermeidungsgebot im Sinne der Vorschrift auf die 

Möglichkeit von Ausführungsvarianten an dem geplanten Standort des Vorhabens 

zielt (Begründung zum Gesetzentwurf, Drs. 278/09, S. 180). Das naturschutzrechtli-

che Vermeidungsgebot gilt demnach nur innerhalb des konkret geplanten Vorha-

bens. Geplante Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen sind im land-

schaftspflegerischen Begleitplan dargestellt (Planunterlagen: Maßnahmenverzeichnis 

und Maßnahmenpläne des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP), Unterlage 

12b). Insbesondere durch die unveränderte Linienführung sowie die Versteilung der 

Böschungen werden Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vermie-

den bzw. minimiert. Damit sieht der festgestellte Plan diejenigen vorhabenbegleiten-
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den Maßnahmen vor, die vom Vorhabenträger verlangt werden können, um das Vor-

haben dem Vorrang von Vermeidung und Minimierung anzupassen. Gleichzeitig hat 

er damit nachvollziehbar begründet, dass die verbleibenden Beeinträchtigungen nicht 

vermieden werden können, § 15 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG. 

 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind unter Kapitel 7.2 des 

Erläuterungsberichts des LBP beschrieben und im Maßnahmenverzeichnis und in 

den Maßnahmenplänen dargestellt. Ergänzend sind die in diesem Beschluss verfüg-

ten Maßgaben und Nebenbestimmungen zu beachten. 

Unter Zugrundelegung der nachvollziehbaren Aussagen im LBP bewertet die Plan-

feststellungsbehörde die geplanten Maßnahmen als hinreichende Kompensation der 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG. Diese Ein-

schätzung wird weitgehend auch von der am Verfahren beteiligten höheren Natur-

schutzbehörde geteilt, auch wenn diese noch einige Änderungsvorschläge einge-

bracht hat, auf die in diesem Beschluss nachstehend unter B XII. 11. eingegangen 

wird. Durch die vorgesehenen Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden die 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts teilweise wiederhergestellt und das 

Landschaftsbild wird landschaftsgerecht neu gestaltet. Durch die Ersatzmaßnahmen 

werden die auch unter Berücksichtigung der Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnah-

men noch beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in der betroffenen Groß-

landschaft in gleichwertiger Weise ersetzt. Damit ist der durch das Vorhaben herbei-

geführte Eingriff insgesamt als kompensiert anzusehen. Zur Vermeidung von Wie-

derholungen wird auf die detaillierte Aufstellung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz unter 

B XII. 11 und B XII. 5. verwiesen. 

 

§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG fordert die Festsetzung des Unterhaltungszeitraums 

von Kompensationsmaßnahmen im Zulassungsbescheid (hierzu unter A IV. 8.1).  

 

Gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG prüft die den Eingriff zulassende Behörde die frist- 

und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaß-

nahmen. Hierzu kann sie vom Verursacher des Eingriffs die Vorlage eines Berichts 

verlangen. Die Planfeststellungsbehörde hält es zur Überprüfung der Umsetzung der 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen für sachgerecht, dass die ökologi-

sche Baubegleitung in regelmäßigen Zeiträumen Berichte über die frist- und sachge-

rechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen anfertigt, insbesondere auch während der Bauphase. 

 

Gemäß § 17 Abs. 9 Satz 1 BNatSchG sind die Fertigstellung der Baumaßnahmen für 
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das Vorhaben sowie eine mehr als einjährige Unterbrechung der Baumaßnahmen 

der zuständigen Behörde anzuzeigen ( hierzu unter A IV. 8.3).  

 

2. Gesetzlich bzw. besonders geschützte Biotope; Biotopschutzwald 

 

Durch die Straßenbaumaßnahme gehen unter Berücksichtigung der Lärmsanie-

rungsmaßnahme Dielheim Süd insgesamt 6,79 ha nach § 30 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG i.V.m. § 32 des Naturschutzgesetzes (NatSchG) sowie nach § 30 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG oder § 30a des Landeswaldgesetzes (LWaldG) gesetzlich bzw. 

besonders geschützte Biotope dauerhaft oder vorübergehend verloren. Dabei han-

delt es sich ganz überwiegend um die Inanspruchnahme von nach § 32 Abs. 1 Nr. 6 

NatSchG geschützten Feldhecken und Feldgehölzen entlang der Trasse im Zuge der 

Fahrbahnverbreiterung einschließlich des damit verbundenen Baus von Lärm-

schutzwänden. Ferner werden durch den Bau der Regenklärbecken Nr. 1 und Nr. 6 

auf einer Fläche von ca. 0,01 ha gemäß § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ge-

schützte Röhrichtbestände zerstört. Baubedingt wird der Randbereich eines als 

Waldbiotop geschützten Laubwaldbestandes (Biotopschutzwald nach § 30a LWaldG) 

in Anspruch genommen. Zerstörungen bzw. erhebliche Beeinträchtigungen von ge-

setzlich geschützten Biotopen sind grundsätzlich gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. 

§ 30a Abs. 3 LWaldG verboten. 

 

Aufgrund der Konzentrationswirkung der Planfeststellung ersetzt dieser Planfeststel-

lungsbeschluss die Zulassung einer Ausnahme vom Verbot des § 30 Abs. 2 

BNatSchG gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG. Eine solche kann zugelassen werden, 

wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. 

 

Im Rahmen des landschaftspflegerischen Kompensationskonzepts wird - neben ei-

ner größtmöglichen Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in geschützte Bioto-

pe durch Ausweisung von Tabuflächen im Bereich ökologisch wertvoller Biotopstruk-

turen und Beschränkung der Eingriffe auf das unbedingt erforderliche Maß - auch der 

Verlust bzw. die Beeinträchtigung der betroffenen gesetzlich geschützten Biotope 

ausgeglichen. So werden für entfallende Feldgehölze neue Feldhecken und -gehölze 

angelegt; der Verlust von geschützten Röhrichtbeständen am Hasselbach (0,01 ha) 

wird durch die Entwicklung eines Gewässerrandstreifens im Umfang von 0,02 ha 

ausgeglichen.  

 

Somit liegen die materiellen Voraussetzungen für die Zulassung der Ausnahme nach 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG vor. Die Ausnahmezulassung ist vor dem Hintergrund des 

überwiegenden Gemeinwohlinteresses am Ausbau der A 6 auch geboten. 
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Nach § 30a Abs. 5 LWaldG kann die Zerstörung oder erhebliche oder nachhaltige 

Beeinträchtigung von Biotopschutzwald ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 

überwiegende Gründe des Gemeinwohls diese erfordern, keine erheblichen oder 

nachhaltigen Beeinträchtigungen des Biotopschutzwaldes und der Lebensstätten 

gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zu erwarten sind oder durch Ausgleichsmaß-

nahmen in angemessener Zeit ein gleichartiger Biotopschutzwald geschaffen wird. 

Überwiegende Gründe des Allgemeinwohls erfordern den Autobahnausbau mit der 

gewählten Feintrassierung, die sich insgesamt als vorzugswürdig erwiesen hat. Der 

Eingriff in Biotopschutzwald ist durch die Neunanlage eines Feldgehölzes (A 6) aus-

geglichen. Damit liegen die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung 

einer Ausnahme nach § 30a Abs. 5 BNatSchG vor. 

 

Weitere naturschutzrechtlich besonders geschützte Bereiche (z. B. Naturschutz-, 

Landschaftsschutz- oder FFH-Gebiete) werden durch das Vorhaben nicht nachteilig 

tangiert. 

 

3. Artenschutz 

 

Im Rahmen der Zulassung des Vorhabens ist das besondere Artenschutzrecht ge-

mäß §§ 44ff. BNatSchG zu beachten. Für alle besonders geschützten Tierarten gel-

ten Schädigungsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG), für alle streng ge-

schützten Tierarten und europäischen Vogelarten darüber hinaus (auch) weiterge-

hende Störungsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Weiterhin statuiert § 44 Abs. 

1 Nr. 4 BNatSchG ein Schädigungsverbot in Bezug auf wild lebende Pflanzen der 

besonders geschützten Arten.  

 

Das Vorhaben widerspricht nicht den Anforderungen des besonderen Artenschutz-

rechts gemäß §§ 44ff. BNatSchG. Eine ordnungsgemäße Bestandserfassung der 

Arten im Untersuchungsgebiet ist ausweislich der artenschutzrechtlichen Prüfung 

(Planunterlagen: Unterlage 12b, Anhang 8) erfolgt. Durch die mit diesem Planfest-

stellungsbeschluss festgelegten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahmen kann eine Verwirklichung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zur 

Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ausgeschlossen werden.  
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Im Einzelnen: 

 

3.1 Methodik und Umfang der artenschutzrechtlichen Bestandsaufnahme 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts setzt die Prüfung, ob ein 

Vorhaben gegen artenschutzrechtliche Verbote verstößt, eine ausreichende, metho-

disch fachgerechte Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Trassenbereich vor-

handenen Arten und ihrer Lebensräume voraus. Das verpflichtet die Behörde nicht, 

ein lückenloses Arteninventar zu fertigen. Welche Anforderungen an Art, Umfang und 

Tiefe der Untersuchungen zu stellen sind, hängt vielmehr von den naturräumlichen 

Gegebenheiten im Einzelfall sowie von Art und Ausgestaltung des Vorhabens ab. Die 

Behörde verschafft sich die Daten in der Regel durch eine Auswertung bereits vor-

handener Erkenntnisse aus Fachkreisen und Literatur und durch eine Bestandser-

fassung vor Ort, deren Methodik und Intensität von den konkreten Verhältnissen im 

Einzelfall abhängt (BVerwG, Urteil vom 12.08.09, 9 A 64.07, juris Rn. 38; BVerwG, 

Urteil vom 18.03.09, 9 A 39/07, juris Rn. 44). 

 

Das Referat 55 des Regierungspräsidiums Karlsruhe hat im Rahmen der zweiten 

Planoffenlage die Auffassung vertreten, dass die auf die Planänderung beschränkte 

artenschutzrechtliche Prüfung allein im Bereich der Regenwasserbehandlungsanla-

gen und der zusätzlichen Lärmschutzanlagen nicht akzeptiert werden könne. Dar-

aufhin hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger aufgegeben, einen ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeitrag bezogen auf das gesamte Vorhaben des sechs-

streifigen Ausbaus der A 6 zu erstellen. Der Umfang der erforderlichen Erhebungen 

wurde in Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde festgelegt. Eine ausführ-

liche Beschreibung der danach durchzuführenden örtlichen Erhebungen findet sich in 

der Aktennotiz zum Abstimmungsgespräch vom 17.12.2009 (Verfahrensakte: AS 

1089-1097).  

 

Die Bestandserfassung ist hinsichtlich des methodischen Ansatzes und der Durch-

führung fehlerfrei erfolgt: 

 

Die artenschutzfachlichen Untersuchungen speisen sich maßgeblich aus Untersu-

chungen vor Ort im Zeitraum Januar bis Ende Juni 2010. Es wurden Vögel, Reptilien 

und Amphibien kartiert („Vögel, Reptilien und Amphibien entlang der Autobahn 6 im 

Bereich der geplanten Fahrspurerweiterung zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sins-

heim“, Büro Schulte, Stand: Juli 2010, Planunterlagen: Unterlage 12b, Anhang 8, 

nachfolgend: Büro Schulte). Weiterhin erfolgte eine Bestandsaufnahme der Fleder-

mausfauna („Ausbau der Bundesautobahn A 6 zwischen den AS Wies-
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loch/Rauenberg und Sinsheim - Faunistische Erfassung der Artengruppe Fledermäu-

se“, Büro Arnold, Winteruntersuchung - Stand 04.03.2010 - und Sommeruntersu-

chung - Stand 31.05.2010 - Planunterlagen: Unterlage 12b, Anhang 8, nachfolgend: 

Büro Arnold Sommeruntersuchung und Büro Arnold Winteruntersuchung). Das Kon-

zept der örtlichen Untersuchungen wurde unter Einbeziehung der Erkenntnisse der 

höheren Naturschutzbehörde zum Arteninventar im Untersuchungsraum festgelegt. 

Darüber hinaus wurde hinsichtlich der Fledermäuse eine Datenbankrecherche bei 

der AG Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V. in Auftrag gegeben.  

 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte entlang der Trasse bis maximal 100 m Entfer-

nung von der Ausbaustrecke. Die Standorte der geplanten Regenklärbecken wurden 

in die Reptilien-Untersuchung mit aufgenommen. 

 

Die Vorkommen der Amphibien wurden durch Begehung der relevanten Strukturen 

(Gräben, Auwald) überprüft. Es wurde ein Radius von 200 m um die Ausbaustrecken 

als Untersuchungsraum gewählt. Alle dort vorkommenden Still- und Fließgewässer 

wurden auf Lurche hin abgesucht. Daneben wurden alle Standorte der geplanten 

Regenklärbecken auf Amphibienvorkommen hin untersucht. 

 

Bezüglich der Avifauna sind fast ausschließlich Biotopstrukturen (insbesondere Ge-

hölzbereiche) entlang der Autobahn von der Planung betroffen. Um die auszubauen-

den Fahrstreifen wurde zur Kartierung der Vögel ein Puffer von 100 m gelegt. Die 

Vogelerfassungsflächen bestanden aus insgesamt zehn ausgewählten Bereichen 

innerhalb der 100-m-Pufferzone sowie acht Standorten der Regenklärbecken. Zur 

Erfassung des kompletten Artenspektrums wurden Vogelnachweise im Offenland 

auch außerhalb des Untersuchungskorridors notiert. In zwei Waldflächen wurden 

hierzu auch Altbestände bis zu einer maximalen Entfernung 180 m vom Straßenrand 

mitkartiert. Die Probeflächen wurden in vier Begehungen zwischen April und Juni 

2010 auf Vorkommen von Brutvögeln überprüft. 

 

Als potenzielle negative Auswirkung des Ausbaus auf die Fledermauspopulationen 

war der Verlust von Quartierbäumen durch Rodungsarbeiten zu prüfen. Dies hat Re-

levanz in Bereichen, in denen die Autobahn durch geschlossene Waldbestände führt, 

z.B. südlich und östlich von Dielheim. Im Januar/Februar 2010 erfolgte daher eine 

Baumhöhlenkartierung bis in eine Entfernung von 100 m vom Eingriffsbereich ent-

fernt.  

 

Zum anderen führt der Ausbau zu einer Erhöhung des landschaftlichen Zerschnei-

dungseffektes durch Einflussnahme auf verbindende (Leit-)Strukturen. Da breite Ver-
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kehrsstraßen meist an Unterführungen unterquert werden, wurde geprüft, ob die Un-

terführungen im betroffenen Bauabschnitt von Fledermäusen als Flugstraßen oder 

Quartiere genutzt werden. Ausgewählte lineare, auf die Autobahn zulaufende Land-

schaftselemente (Heckenzüge, Baumreihen) wurden auf die Nutzung durch Fleder-

mäuse untersucht. Die Auswahl erfolgte aufgrund der Ergebnisse der Datenrecher-

che (s.o.) sowie einer Übersichtsbegehung zur Abschätzung der Bedeutung der 

Landschaftselemente im Zusammenhang mit den vorhandenen Unterquerungsmög-

lichkeiten. Die Überprüfung der Unterführungen auf die Nutzung durch Fledermäuse 

erfolgte im Zeitraum April bis Juni 2010 mittels BAT-Detektor und Durchführung von 

Netzfängen. 

 

Es wurde festgestellt, dass alle beobachteten Unterführungen von Fledermäusen zur 

Unterquerung der Autobahn genutzt werden. An vier Bauwerken konnte dabei die 

Ausprägung von Flugstraßen beobachtet werden. Es sind dies die Objekte Dielheim-

Michelberg (6718-509), Dielheim-Klingenteich (6718-510), Balzfeld-Sportplatz (6718-

514) und Hoffenheim-Söllich (6718-519). Ganz besonders hohe Flugaktivität wies die 

Unterführung 6718-519 am ersten Beobachtungstermin auf. Dort konnten mit rund 28 

Durchflügen pro Beobachtungsstunde die höchste Zahl festgestellt werden. Am zwei-

ten Termin lag die Anzahl der Durchflüge mit acht Tieren pro Stunde deutlich niedri-

ger. Mit Ausnahme der Unterführung 6718-518 lagen die Durchflugzahlen bei den 

übrigen untersuchten Bauwerken zwischen 11 und rund 13 Tieren pro Beobach-

tungsstunde. Im Bereich des Bauwerks 6718-510 konnte durch Netzfang eine recht 

hohe Flugaktivität verschiedener Fledermausarten festgestellt werden. Weiterhin ist 

nach Aussage der Gutachter davon auszugehen, dass auch an den nicht untersuch-

ten Unterführungen des Untersuchungsgebiets eine Fledermausnutzung stattfindet. 

 

Im Untersuchungsgebiet konnten die folgenden besonders und streng geschützten 

Arten nachgewiesen werden: 

 

� Reptilien: Zauneidechsen nutzen vereinzelt Böschungen der bestehenden 

Autobahn, Ortsränder und weitere Ruderalflächen. Besiedlungsschwer-

punkte stellen der Bereich des geplanten Regenklärbeckens RKB 1 süd-

lich von Wiesloch sowie der südliche Ortsrand von Balzfeld dar; die Fund-

punkte der Zauneidechse sind in den Übersichtskarten der artenschutz-

rechtlichen Prüfung (Planunterlagen: Unterlage 12, Anhang 8) dargestellt. 

 

� Amphibien: Es wurde eine Amphibienart nachgewiesen (Reproduktions-

vorkommen des Grasfrosches im „Feldgehölz SO Balzfeld“). 
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� Avifauna: Es wurden insgesamt 63 Vogelarten nachgewiesen. Für insge-

samt 38 Vogelarten bestand Brutverdacht innerhalb des Korridors von 100 

m um die Ausbaustrecken, einschließlich der Standort der geplanten Re-

genklärbecken und deren Umfeld. 

 

Weiterhin konnten insgesamt sieben Fledermausarten und eine Fledermausgattung 

entweder direkt (durch Beobachtung oder Fang) oder per Detektor nachgewiesen 

werden (Büro Arnold, Sommeruntersuchung, Tabelle 9): 

 

� Zwergfledermaus 

� Großes Mausohr 

� Fransenfledermaus 

� Kleine Bartfledermaus 

� Großer Abendsegler 

� Kleiner Abendsegler 

� Breitflügelfledermaus 

� Langohrfledermaus 

 

 

Mit diesen Untersuchungen erfolgt eine aussagekräftige Bestandsaufnahme mit einer 

breiten Datenbasis für die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. 

Aus den im Einwirkungsbereich vorhandenen Biotopstrukturen ergaben sich keine 

Anhaltspunkte für das Vorhandensein weiterer besonders oder streng geschützter 

Arten. Der Vorhabenträger durfte sich hinsichtlich der Untersuchungstiefe an den 

naturräumlichen Gegebenheiten des Planungsraumes sowie an den zu erwartenden 

Wirkungen und Wirkungsräumen des Projekts orientieren. Lassen bestimmte Vege-

tationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung zu, so kann 

es mit der gezielten Erhebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten sein 

Bewenden haben. Ermittlungen ins Blaue hinein sind nach der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts ausdrücklich nicht veranlasst (BVerwG, Urteil vom 

09.07.2008, 9 A 14.07, juris Rn. 54). Insofern ist es vorliegend nicht zu beanstanden, 

dass der Vorhabenträger in Übereinstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde 

nur bestimmte Gruppen als prüfungsrelevant eingestuft hat (Reptilien, hier nur Zaun-

eidechse; Amphibien; Vögel, Fledermäuse; Aktennotiz vom 17.12.2009 - AS. 1089). 

Insbesondere waren aufgrund der naturräumlichen Ausstattung keine Vorkommen 

artenschutzrelevanter Tagfalterarten zu erwarten, so dass auf Erhebungen dieser 

Tiergruppe verzichtet werden konnte. 
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Nur ergänzend ist darauf hinzuweisen dass kein allgemeinverbindlicher Standard 

besteht, aus dem sich ergibt, unter welchen Voraussetzungen die Ermittlung und Be-

standsaufnahme als artenschutzfachliche Beurteilungsgrundlage ausreicht. Nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde sind die Ermittlungsergebnisse der fau-

nistischen Bestandsaufnahmen geeignet und ausreichend, die tatbestandlichen Vor-

aussetzungen der Verbotstatbestände zu prüfen. 

 

3.2 Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

 

Das planfestgestellte Vorhaben verstößt nicht gegen die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände des § 44 BNatSchG. 

 

Durch die konsequente Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen, der 

Ausgleichsmaßnahmen, einschließlich der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) sowie der in diesem Beschluss festgesetzten Auflagen können 

Verstöße gegen die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auch im Übrigen aus-

geschlossen werden.  

 

Im Einzelnen: 

 

3.2.1 Vögel 

 

Nach eingehender Überprüfung der artenschutzrechtlichen Fachbeiträge folgt die 

Planfeststellungsbehörde der gutachterlichen Einschätzung, dass bei keiner vorge-

fundenen Vogelart ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

gegeben ist. 

 

Durch die als Maßnahme V 5 als Ergänzung zum Maßnahmenkonzept des LBP vor-

gesehene und in den Maßgaben und Nebenbestimmungen noch einmal ausdrücklich 

für verbindlich erklärte Maßgabe, zur Herstellung des Baufeldes notwendige Gehölz-

beseitigungen (Rückschnitte oder Fällungen) nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 

28./29. Februar durchzuführen, kann die Verwirklichung der Verbote des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 BNatSchG (Tötungsverbot bzw. Verbot der Störung u. a. während der 

Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeiten) durch Gehölzbeseitigungen ausgeschlossen 

werden, da potentielle Nistplätze damit nur außerhalb der Vogelbrutzeit entfernt wer-

den. Direkte Verluste von Nestern mit Eiern oder nicht flüggigen Jungvögeln können 

so vermieden werden. Eine Nutzung der Baubereiche nach Rodung für die Jungen-

aufzucht kann ausgeschlossen werden. Weiterhin werden bestehende Gehölzbioto-

pe, die unmittelbar an die Eingriffsfläche angrenzen und anlage- bzw. baubedingt 
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nicht beansprucht werden, als Tabuflächen ausgewiesen (vgl. Planunterlagen: LBP, 

Maßnahme V 1). 

 

Aufgrund der genannten Maßgabe kann zudem die Verwirklichung des Verbots der 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nach § 44 Abs. 

1 Nr. 3 BNatSchG im Hinblick auf nestbrütende Arten vermieden werden, die ihre 

einmal verlassenen Nester nicht erneut nutzen. Dauerhaft verlassene Nester stellen 

nämlich keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG dar.  

 

Demgegenüber dürfen Gehölze, die regelmäßig (d.h. über mehrere Jahre) genutzte 

Brutstätten beherbergen, gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG grundsätzlich nicht 

beseitigt werden. Werden vorhabenbedingt Gehölze beseitigt, kommt eine Verwirkli-

chung dieses Verbotstatbetands in Betracht. In breiten Gehölzstreifen oder an Wald-

rändern besteht für die Brutvögel die Möglichkeit, Störungen und Habitatverlusten 

kleinräumig auszuweichen. Anders sieht dies in Abschnitten aus, in denen durch die 

Fahrbahnverbreiterung der gesamte oder fast der gesamte autobahnbegleitende 

Gehölzbestand entfernt werden muss. Hier ist von einem Totalverlust der Bruthabita-

te auszugehen; ein kleinräumiges Ausweichen ist nicht möglich.  

 

Jedoch liegt gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 und 2 BNatSchG ein Verstoß gegen § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-

trächtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG bei einem nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff nicht vor, soweit die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Nach § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG können, soweit erforderlich, auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

festgesetzt werden. Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme kommt insbesondere die 

Schaffung neuer Habitate (ggf. mit einer anschließenden Umsiedlung) in Betracht. 

 

Das Bauvorhaben stellt einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff dar (vgl. vor-

stehend unter o. B VII. 1.). Durch die Maßnahme CEF 3 werden bereits vor Beginn 

der Baumaßnahme (mind. zwei Vegetationsperioden vor Baubeginn) im räumlichen 

Zusammenhang mit der Maßnahme umfangreiche Gehölzstrukturen u.a. für Brutvö-

gel neu geschaffen. Hierzu wird die im LBP vorgesehene Maßnahme A 2 vollständig 

als vorgezogene CEF-Maßnahme ausgewiesen. Nach den Maßgaben und Neben-

bestimmungen ist sicherzustellen, dass die Maßnahme bei Beginn der Bauarbeiten 

wirksam ist, so dass zwischen Erfolg der Maßnahme und dem vorgesehenen Eingriff 

keine zeitliche Lücke entsteht. Die Planfeststellungsbehörde hat auch keine Anhalts-
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punkte für die fehlende Effektivität dieser Maßnahme. Mithin sind ergänzend zu den 

in der Umgebung zur Verfügung stehenden Gehölzstrukturen bei Beginn der Maß-

nahme ausreichend Habitatstrukturen für Gebüsch-/Heckenbrüter vorhanden, um die 

ökologische Funktion für die betroffenen Vogelpopulationen im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin zu erfüllen. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

damit ausgeschlossen werden. 

 

3.2.2 Reptilien (insbesondere Zauneidechsen) 

 

Die Zauneidechse ist in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie - FFHRL -) aufgeführt und eine streng geschützte Art. Nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde ist nachvollziehbar dargelegt, dass bei Umsetzung der im 

landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen und in den Maßnahmeplänen 

zeichnerisch dargestellten Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechsen die Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG BNatSchG hinsichtlich der im Eingriffsbereich vor-

handenen Zauneidechsen ausgeschlossen werden können: 

 

Bei dem festgestellten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 15 BNatSchG zu-

lässigen Eingriff (s.o.) im Sinne von § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG. Das Maßnah-

menkonzept des Vorhabenträgers sieht die Schaffung von Ersatzlebensräumen für 

Zauneidechsen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 

Satz 3 BNatSchG vor. Die Maßnahme soll zwei Vegetationsperioden vor Beginn der 

Baumaßnahme in diesem Bereich durchgeführt werden.  

 

Nach überzeugender Auffassung befreien CEF-Maßnahmen nicht von dem individu-

enbezogenen Tötungsverbot des Art. 12 Abs. 1a der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-

tes vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-

benden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat Richtlinie - FFH-RL), § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG. Vorliegend war daher zum einen zu prüfen, ob durch die Baufeld-

freimachung im Bereich der festgestellten Zauneidechsenvorkommen der Tatbestand 

des Tötungs- und Verletzungsverbotes erfüllt werden kann. Verbliebe ein nicht ganz 

geringer Teil der Zauneidechsen auf dem vorgesehenen Baufeld, so könnten im Zu-

ge der Baufeldfreimachung einzelne Tiere durch den Einsatz schweren Geräts in 

Erdspalten usw. erdrückt werden (hierzu BVerwG, Urteil vom 14.07.2012 (sog. „Frei-

berg-Urteil“), 9 A 12/10). 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erfasst das Tö-

tungsverbot verkehrsbedingte Tierverluste infolge von Straßenbaumaßnahmen allein 

dann, wenn sich das Kollisionsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten in signifi-
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kanter Weise erhöht (BVerwG, Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20/08, juris Rn. 45; 

BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, 9 A 64/07, juris Rn. 67). Dabei sind Maßnahmen, 

mittels derer solche Kollisionen vermieden werden, in die Betrachtung einzubezie-

hen. Der Tatbestand ist nicht erfüllt, wenn das Risiko kollisionsbedingter Verluste von 

Einzelexemplaren in einem Risikobereich verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im 

Naturraum immer verbunden ist (BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, 9 A 64/07, juris Rn. 

67). 

 

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz weist im Zusammen-

hang mit dem Freiberg-Urteil in seinen Hinweisen zur Verwirklichung des arten-

schutzrechtlichen Tötungstatbestandes bei der Umsiedlung von Arten vom 

10.05.2012 (Az. 62-8850.52) darauf hin, dass die Verwirklichung des Tötungstatbe-

standes durch fundierte Vermeidungskonzepte und deren gesicherte Umsetzung 

verhindert werden kann. Werden Arten umgesiedelt, bedarf es danach einer erhöh-

ten Sorgfalt beim (wiederholten) Absuchen der Eingriffsfläche auf vorhandene Ex-

emplare. Nach Auffassung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz darf das Restrisiko von Tötungen in entsprechender Anwendung der vorge-

nannten Rechtsprechung (Urteile vom 09.06.2010 und 12.08.2009, jeweils a.a.O.) zu 

Verlusten infolge von Straßenmaßnahmen nicht signifikant sein. 

 

Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bei der Baufeldfreiräumung kann zur Überzeu-

gung der Planfeststellungsbehörde durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG (CEF 1, CEF 2, CEF 3 und CEF 4) ausgeschlos-

sen werden. In den Vegetationsperioden nach der Herstellung der CEF-Flächen wer-

den die im Bereich der Baumaßnahmen angetroffenen Zauneidechsen gefangen und 

auf die hergestellte Fläche verbracht bzw. angesiedelt. Die Umsiedlung soll vor Be-

ginn der Eiablage erfolgen (Fangzeitraum März/April vor der Reproduktionsphase). 

Der Vorhabenträger hat im Maßnahmenblatt ergänzend festgelegt, dass das Fangen 

an mehreren Terminen bei günstiger Witterung so lange zu wiederholen ist, bis aus 

Sicht eines Eidechsenexperten und/oder der ökologischen Baubegleitung keine wei-

teren Individuen mehr mit vertretbarem Aufwand gefangen werden können. Dies 

wurde in den Maßgaben und Nebenbestimmungen noch einmal klargestellt. Mithin ist 

hinreichend gesichert, den Tieren annähernd vollständig habhaft zu werden, so dass 

kein signifikantes Restrisiko verbleibt. Das Einfangen der Tiere ist gemäß § 44 Abs. 5 

Satz 2 als unvermeidbare Beeinträchtigung zulässig. Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG ist entsprechend teleologisch zu reduzieren.  

 

Weiterhin ist die hergestellte CEF-Fläche vor der Umsiedlung der Zauneidechsen 

von der ökologischen Baubegleitung auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Es ist si-
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cherzustellen, dass die Maßnahme bei Beginn der Bauarbeiten wirksam ist, so dass 

zwischen Erfolg der Maßnahme und dem vorgesehenen Eingriff keine zeitliche Lücke 

entsteht (s. Maßgaben und Nebenbestimmungen).  

 

Darüber hinaus wurde dem Vorhabenträger aufgegeben, im Rahmen der ökologi-

schen Baubegleitung ein Erfolgsmonitoring durchzuführen, welches die Funktionsfä-

higkeit der Ansiedlungsmaßnahmen prüft und die Erhaltung der Populationsgröße 

der Zauneidechse sicherstellt. Ein Erfolgsmonitoring ist nach Auffassung der höheren 

Naturschutzbehörde (Referate 55, 56) erforderlich, da von gewissen Prognoseunsi-

cherheiten bzgl. der im Planfeststellungsbeschluss normierten artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen auszugehen sei. Die Planfeststellungsbehörde stimmt darin überein, 

dass für die Wirksamkeit der Ansiedlungsmaßnahmen von Zauneidechsen auf den 

neu zu schaffenden CEF-Flächen bestimmte Prognoseunsicherheiten bestehen. Für 

den Fall, dass die Population der Zauneidechse im Bereich der CEF-Flächen zu-

rückgeht, sind geeignete Maßnahmen zur Stützung und zum Erhalt der Zauneidech-

senpopulation zu ergreifen. Entgegen der in einer Stellungnahme vom 24.11.2010 

zur Forderung eines Monitorings geäußerten Auffassung des Vorhabenträgers muss 

der Erfolg auch einer nur temporär vorgesehenen CEF-Maßnahme sichergestellt 

sein. Maßnahmen zur Stützung und zum Erhalt der Zauneidechsenpopulation sind 

sowohl nach Auskunft des Vorhabenträgers, als auch der höheren Naturschutzbe-

hörde auf dem Gelände der CEF-Flächen möglich, z.B. durch Schaffung weiterer 

Habitatstrukturen. 

 

Es ist nach dem landschaftspflegerischen Maßnahmenkonzept vorgesehen, dass 

sich die Zauneidechsen nach Wiederherstellung der Straßenböschungen dort teil-

weise wieder ansiedeln. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist ein Moni-

toring für die Habitate „Straßenböschungen“ nicht erforderlich, da hinsichtlich der Ef-

fektivität dieser Maßnahme keine Prognoseunsicherheiten erkennbar sind. 

 

Mit dem planfestgestellten Vermeidungskonzept wird darüber hinaus ausgeschlos-

sen, dass die standorttreuen Tiere während der Bauphase in den Eingriffsbereich 

wandern und dort von der Baufeldfreiräumung betroffen werden. Denn die in den Un-

tersuchungen nachgewiesenen Zauneidechsenvorkommen sowie die vorgezogenen 

CEF-Flächen werden mittels Reptilienschutzzäunen von den Baumaßnahmen abge-

schirmt (Maßnahmenverzeichnis, V 6), was aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

auch eine geeignete Maßnahme darstellt. 

 

Weiterhin sind zwischen den CEF-Flächen und der Fahrbahn der A 6 im oberen Bö-

schungsbereich Gehölzpflanzungen vorgesehen. In Anbetracht dieser zu entwickeln-



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 71 -  
 

den straßenabschirmenden Gehölze sowie der temporären Reptilienschutzzäune ist 

davon auszugehen, dass das Risiko für betriebsbedingte Individuenverluste durch 

Kollisionen aufgrund der Lage der CEF-Flächen nicht erhöht wird. 

 

Bei konsequenter Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im Sinne 

von § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG liegt auch kein Verstoß gegen das Verbot des § 

44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG vor, wonach es verboten ist, Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Denn der Verlust ist unvermeidbar 

mit der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbunden, deren 

ökologische Funktion weiterhin erfüllt wird, § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG. Da die 

CEF-Flächen im Zeitpunkt des Baubeginns zur Verfügung stehen, ist die zeitliche 

Kontinuität der Lebensstätten gesichert (VGH Kassel, Urteil vom 25.06.2009, 4 C 

1347/08.N). 

Ferner ist ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die wild 

lebenden Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten erheblich zu stören, nicht gegeben. Dabei liegt nach der Definition des 2. Halb-

satzes eine erhebliche Störung dann vor, wenn sich durch sie der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zum einen soll die Umsiedlung der 

Zauneidechsen vor Beginn der Eiablage und damit vor der Reproduktionsphase er-

folgen. Jedenfalls aber ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-

len Population zu erwarten. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG im Hinblick auf die Zauneidechse nicht eintreten. 

 

3.2.3 Amphibien 

 

Unter den Lurchen konnte nur ein Reproduktionsvorkommen des Grasfrosches 

nachgewiesen werden. Landlebensraum und Laichhabitat sind durch das Vorhaben 

nach Aussage des Gutachters nicht betroffen, es sei denn, es kommt baubedingt zu 

einer Verringerung der Wasserschüttung im Bereich der biotopkartierten Sickerquelle 

im „Feldgehölz SO Balzfeld“. Ergänzend wurde dem Vorhabenträger im verfügenden 

Teil des Beschlusses daher aufgegeben, die Wasserschüttung in der Sickerquelle im 

„Feldgehölz SO Balzfeld“ uneingeschränkt zu erhalten. 

 

Im Naturschutzgebiet „Landschaft am Waldangelbach“ nördlich von Rauenberg be-

richteten Anwohner über Amphibienwanderungen. Trotz gezielter Suche konnten im 
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Untersuchungsbereich jedoch in den kleinen Gewässern des Gebietes keinerlei Lur-

che oder deren Präimaginalstadien nachgewiesen werden. 
 

Die Verwirklichung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG in Bezug auf Am-

phibien kann mithin ausgeschlossen werden. 

 

3.2.4 Fledermäuse 

 

Im Wirkungsraum mit unmittelbarer Flächeninanspruchnahme konnten acht Fleder-

mausarten nachgewiesen werden. Alle Fledermausarten gehören zu den Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie und sind somit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

streng geschützt.  

 

Die Planfeststellungsbehörde kommt auf Grundlage der gutachterlichen Aussagen zu 

der Bewertung, dass für die im Planungsgebiet vorkommenden Fledermäuse die ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG unter Beachtung der 

ergänzend verfügten Maßgaben und Nebenbestimmungen nicht erfüllt werden: 

 

3.2.4.1 Verlust von Quartierbäumen 

 

Gegenstand der Sommeruntersuchung Fledermäuse war die Nutzung von Bäumen 

im Wald entlang eines ca. 1,5 km langen Autobahnabschnitts. Es war zu überprüfen, 

ob Höhlenbäume, die in einem ca. 100 m breiten Streifen (Größe ca. 11 ha) nördlich 

der A 6 stehen, von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden. Zum Nachweis des 

ausgewählten Bereichs als Quartiergebiet wurden am 22.03. und 11.05.2010 Unter-

suchungen der Bäume auf Präsenz potentieller Fledermausquartiere (z.B. Baumhöh-

len, Spalten oder abstehende Rindenplatten) und/oder Ausflugbeobachtungen 

durchgeführt. Darüber hinaus erfolgte eine Erfassung und Überprüfung der in der 

Umgebung des Gebiets aufgehängten Vogelnistkästen. Bei der Baumkartierung wur-

den elf Bäume gefunden, die potentiell von Fledermäusen als Quartiere genutzt wer-

den könnten (Büro Arnold, Sommeruntersuchung, Kapitel 3.1 „Baumhöhlenkartie-

rung“). Hinweise auf eine regelmäßige tatsächliche Nutzung durch Fledermäuse 

konnten im Untersuchungszeitraum allerdings nicht gefunden werden. 

 

3.2.4.2 Beeinträchtigung von linearen Leitstrukturen 

 

Die Unterführungen des Untersuchungsgebiets haben eine wichtige Funktion als 

Verbindungselement für die lokalen Fledermauspopulationen. Maßnahme V 4 des 

landschaftspflegerischen Maßnahmenkonzeptes sieht vor, dass die Durchgängigkeit 
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der Unterführungen während der sommerlichen Aktivitätsphase der Fledermäuse 

(01. März bis 31. Oktober) gewährleistet sein muss und die Brückenbauarbeiten nicht 

zu Behinderungen der Flugstraßen führen dürfen. Es ist daher darauf zu achten, 

dass zu keiner Zeit die Ein- und Ausgänge der Unterführungen zugestellt oder ver-

hängt werden.  

 

Durch diese Maßnahme wird aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gewährleistet, 

dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG durch Beeinträchtigung von Flug-

straßen der Fledermäuse nicht ausgelöst werden. Ergänzend sieht Maßnahme V 1 

die Ausweisung nicht beanspruchter Gehölze entlang der Autobahn als Tabuflächen 

vor. Dies dient zugleich dem Erhalt linearer Geländestrukturen entlang von Flugstra-

ßen.  

 

3.2.4.3 Nutzung der Unterführungen als Sommer- bzw. Winterquartiere 

 

Im geplanten Bauabschnitt zwischen BAB-km 594+660 und km 605+500 wurden 13 

Unterführungen unter der BAB A 6 (Straßen- und Gewässerläufe) auf eine Nutzung 

als Sommer- bzw. Winterquartier untersucht.  

 

In der Winteruntersuchung wurde untersucht, ob die Objekte durch winterschlafende 

Fledermäuse als Hangplatz genutzt werden. Die Kontrollen der potentiellen Hang-

plätze am 18.01.2010 und 03.02.2010 ergaben, dass keines der untersuchten Objek-

te einzelne oder gar alle Voraussetzungen für ein Fledermaus-Winterquartier auf-

weist (z.B. Luftfeuchtigkeit, Ungestörtheit des Quartiers). Insbesondere die Frostsi-

cherheit scheint für die betrachteten Objekte nach Auffassung der Gutachter nicht 

gegeben zu sein. Insgesamt konnten bei den winterlichen Kontrollen potentieller 

Hangplätze zu keiner Zeit winterschlafende Fledermäuse nachgewiesen werden. 

Daher kamen die Gutachter zum Ergebnis, dass Baumaßnahmen, die im Zuge des 

Ausbaus der BAB A6 die betrachteten Unterführungen betreffen, zu keiner Beein-

trächtigung der lokalen winterschlafenden Fledermauspopulationen führen können. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der nachvollziehbaren gutachterlichen 

Auffassung an, dass die Verbotstatbstände des § 44 BNatSchG im Hinblick auf win-

terschlafende Fledermäuse nicht erfüllt sind: 

 

Bei winterlichen Kontrollen potentieller Hangplätze konnten jedoch Hinweise auf eine 

Sommernutzung der Unterführungen gefunden werden. Am 03.05.2010 erfolgte da-

her eine Überprüfung von ausgewählten Unterführungen auf Präsenz von Fleder-

mäusen oder auf Hinweise, die Aufschluss über eine regelmäßige Nutzung als Quar-

tiere geben könnten. Eine Überprüfung der Unterführungen erbrachte an insgesamt 
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sieben Unterführungen Hinweise auf eine Quartiernutzung durch Fledermäuse (Büro 

Arnold, Sommeruntersuchung, Tabelle 8). Im Bauwerk Nr. 6718-517 konnte eine 

Quartiernutzung im Sommer nicht eindeutig nachgewiesen werden. 

 

Eine Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG kann dennoch zur Über-

zeugung der Planfeststellungsbehörde ausgeschlossen werden: 

 

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durch baubedingte Beschädigung 

bzw. Zerstörung von Ruhestätten (sommerliche Hangplätze) durch Sanierung bzw. 

Abriss und Neubau von Autobahnunterführungen kann durch die vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen CEF 5 und CEF 6 vermieden werden. Die Maßnahme CEF 5 

sieht daher vor, dass ein Jahr vor Beginn der Brückenarbeiten an den Wirtschafts-

wegeunterführungen mit nachgewiesen sommerlich genutzten Hangplätzen als vor-

gezogene, kurzfristig wirksame Maßnahme Fledermauskästen für das Große Maus-

ohr in den umliegenden Gehölzstrukturen aufgehängt werden. Pro verlorenem 

Hangplatz werden vier Ersatzkästen angeboten, deren genaue Platzierung in Ab-

stimmung mit der ökologischen Baubegleitung erfolgt. Die Fledermauskästen sollen 

ein Jahr vor Baubeginn aufgehängt werden, damit eine Nutzung der Kästen durch 

die ökologische Baubegleitung nochmals überprüft werden kann und ggf. mehr Käs-

ten oder veränderte Standorte gewählt werden können. Dieses „Monitoring“ ist aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde auch erforderlich, da hinsichtlich der Akzeptanz 

der Kästen durch das Große Mausohr gewisse Prognoseunsicherheiten bestehen. 

 

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden langfristig wirksam an den Brückenbauwer-

ken dauerhafte Hangplätze (Fledermauskästen, Spalten) eingerichtet, deren genaue 

Platzierung im Rahmen der Ausführungsplanung und in Abstimmung mit der ökologi-

schen Baubegleitung erfolgt (CEF 6). Diese dienen als Ersatz für bestehende Hang-

plätze und sind somit dauerhaft zu unterhalten (gelegentliche Wartung, ggf. Ersatz). 

Die Maßnahme CEF 6 löst die Maßnahme CEF 5 ab.  

 

Weiterhin dürfen gemäß V 4 Bautätigkeiten an Unterführungen, an denen trotz der 

Umbauarbeiten die Sommerquartiere erhalten bleiben, ausschließlich in der winterli-

chen Aktivitätspause im Zeitraum zwischen dem 01. November und dem 28./29. Feb-

ruar des Jahres durchgeführt werden, um baubedingten Störungen, u.a. während der 

Fortpflanzungszeit auszuschließen. Mithin kann auch ein Verstoß gegen das Schädi-

gungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und gegen das Störungsverbot des § 

44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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Insgesamt kann durch die mit diesem Planfeststellungsbeschluss festgelegten Ver-

meidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen eine Verwirklichung der Ver-

botstatbestände des § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden.  

 
VIII. Waldschutz  
 

Die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart bedarf gemäß § 9 des Lan-

deswaldgesetzes (LWaldG) der Genehmigung der höheren Forstbehörde. Diese Ge-

nehmigung wird durch diesen Planfeststellungsbeschluss ersetzt (§ 75 Abs. 1 Satz 1 

LVwVfG). 

 

Durch das Straßenbauvorhaben werden ca. 300 m² (0,03 ha) Wald anlagebedingt 

dauerhaft (Umwandlung und Versiegelung) in Anspruch genommen, insgesamt wei-

tere 600 m² (0,06 ha) Wald werden baubedingt befristet beansprucht (vgl. zur Wald-

bilanz: Planunterlagen: Unterlage 12b, Kapitel 7.4 und Tabelle 28). Hierbei handelt 

es sich um forstlich genutzte Waldflächen. Nach Auffassung des im Anhörungsver-

fahren beteiligten Regierungspräsidiums Freiburg - Forstdirektion - ist die bean-

spruchte Waldfläche indes wesentlich größer, weil zumindest die Teile der mit Bäu-

men und Sträuchern bestockten Autobahnnebenflächen als Wald im Sinne von § 2 

LWaldG einzustufen seien, deren Bestockung einen breiten, stufigen, an die nachge-

lagerten Gemeindewälder angrenzenden Waldrand bildet. Nach dortiger Schätzung 

beläuft sich die dauerhaft beanspruchte Waldfläche auf etwa 1 - 2 ha. 

 

Vor dem Hintergrund der Walddefinition in § 2 Abs. 1 LWaldG spricht vieles für die 

Richtigkeit der Sichtweise der höheren Forstbehörde. Dies kann jedoch dahingestellt 

bleiben, denn selbst wenn ein deutlich höherer Teil der unstreitig benötigten Gehölz-

flächen als Wald im Sinne von § 2 LWaldG einzustufen wäre, steht dies der Geneh-

migung der Waldumwandlung nicht entgegen:  

 

Gemäß § 9 Abs. 2 LWaldG sind bei der Entscheidung über einen Waldumwand-

lungsantrag die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers 

sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

Gemäß § 9 Abs. 3 LWaldG kann zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger 

Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes 

insbesondere bestimmt werden, dass in der Nähe als Ersatz eine Neuaufforstung 

geeigneter Grundstücke innerhalb bestimmter Frist vorzunehmen ist, ein schützender 

Bestand zu erhalten ist und/oder sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen zu 

treffen sind. Gemäß § 9 Abs. 4 LWaldG ist eine Walderhaltungsabgabe zu entrich-
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ten, soweit die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung nicht ausgeglichen wer-

den können.  

 

In Übereinstimmung mit dem Regierungspräsidiums Freiburg - Forstdirektion - hält 

die Planfeststellungsbehörde die Waldumwandlung im überwiegenden Interesse der 

Allgemeinheit für gerechtfertigt. Die mit dem Straßenausbau verbundene dauerhafte 

Waldumwandlung rechtfertigt sich durch das beträchtliche öffentliche Interesse an 

dem sechsstreifigen Ausbau der BAB A 6.  

 

Allerdings ist sicherzustellen, dass die nachteiligen Wirkungen der Umwandlung der 

Waldflächen durch geeignete Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 3 LWaldG ausge-

glichen werden. Diesen Anforderungen wird das verbindliche Ausgleichskonzept, das 

auf verschiedenen Flächen die Anlage von Hecken und Gehölzen vorsieht, selbst 

dann gerecht, wenn man die Gehölze, die wegen des Straßenbauprojekts beseitigt 

werden müssen, in größerem Umfang als Wald einstuft (eine Bilanzierung von Wald-

verlust und Waldneuanlage unter Berücksichtigung der alternativen Bewertung der 

im LBP als Gebüsch und Feldgehölz kartierten Biotoptypen als Wald i.S.v. § 2 

LWaldG findet sich in den Planunterlagen: Unterlage 12b, Tabelle 28 sowie nachste-

hend unter B XII. 14.). Denn es werden zum einen auf den neuen Straßennebenflä-

chen, insbesondere auf den Straßenböschungen im Anschluss an die angrenzenden 

Waldflächen wieder einheimische Feldhecken und Feldgehölze gepflanzt. So werden 

im Rahmen der Maßnahme G1 auf den neu hergestellten Böschungsbereichen wei-

tere insgesamt rund 88.000 m2 neue Gehölzpflanzungen angelegt; Teilbereiche die-

ser Umwandlungsflächen können als „Waldneuanlage“ interpretiert werden, da sich 

die Böschungsflächen aufgrund ihrer Artenausstattung und der Lage vergleichbar 

eines Wald(rand)es entwickeln können. Zum anderen werden im Rahmen der Maß-

nahme A 6 (Neuanlage Feldgehölz) rund 5.400 m² Gehölzfläche hergestellt, die auf-

grund der flächigen Ausbildung als „Waldneuanlage“ gewertet werden können. Die 

beeinträchtigten Waldfunktionen, insbesondere auch die Funktion als Immissions-

schutzwald, werden damit wiederhergestellt. Alles in allem ist durch das Gesamtpa-

ket der festgelegten landschaftspflegerischen Maßnahmen i. S. des § 9 Abs. 3 

LWaldG ein hinreichender Ausgleich der nachteiligen Wirkungen der Waldumwand-

lung gegeben.  

 

Der Bestimmung einer eigenen angemessenen Frist für die Durchführung der Wald-

umwandlung nach § 9 Abs. 5 LWaldG bedarf es in dem Planfeststellungsbeschluss 

nicht. Denn die Durchführung der Waldumwandlung ist in zeitlicher Hinsicht abhängig 

von der Realisierung des Autobahnausbaus. Gemäß § 17c Nr. 1 FStrG tritt der fest-

gestellte Plan außer Kraft, wenn mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von 
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zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen wird, es sei denn, er wird 

vorher auf Antrag des Vorhabenträgers von der Planfeststellungsbehörde um höchs-

tens fünf Jahre verlängert.  

 

Die Voraussetzungen des § 11 LWaldG für die befristete Umwandlung der Waldteil-

flächen, die baubedingt vorübergehend in Anspruch genommen werden müssen, 

liegen ebenfalls vor; das Regierungspräsidium Freiburg - Forstdirektion - und das 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Kreisforstamt - haben insoweit keine Bedenken 

erhoben, sofern diese Flächen - wie in dem Plan vorgesehen - unmittelbar nach der 

Inanspruchnahme wieder mit gleichwertigen Bewuchs rekultiviert werden.  

 

Wegen des relativ geringfügigen Eingriffs in Teile von Biotopschutzwald im Sinne des 

§ 30a LWaldG wird auf die vorstehenden Ausführungen unter B VII. 2. verwiesen. 

 

IX. Bodenschutz und Altlasten 

 

Im Rahmen der vorgenommenen Prüfung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung wurden der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff und die vorgesehenen Kom-

pensationsmaßnahmen auch im Hinblick auf das Schutzgut Boden gebührend be-

rücksichtigt. Es ist mithin gewährleistet, dass auch der Eingriff in die Bodenfunktio-

nen vollständig kompensiert wird (vgl. B VII. 1.). Die vorgelegte landschaftspflegeri-

sche Begleitplanung sowie der Bericht über die Bodenuntersuchungen entsprechen 

den Anforderungen für eine sachgerechte fachliche Beurteilung und Abarbeitung der 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Die Bewertung hat ergeben, dass alle Bö-

den im Untersuchungsraum eine hohe bis sehr hohe Leistungsfähigkeit als Filter und 

Puffer für Schadstoffe oder als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf haben. Die 

deswegen zum Schutz des Bodens gebotenen Nebenbestimmungen wurden im Ein-

klang mit dem Vorschlag der unteren Bodenschutzbehörde in den Planfeststellungs-

beschluss aufgenommen. Klarstellend wurde dem Vorhabenträger nochmals aus-

drücklich aufgegeben, im Zuge der Ausführungsplanung und Bauausführung gemäß 

den Vorschriften des Bundes-Bodenschutzgesetzes und des Landes-Bodenschutz- 

und Altlastengesetzes (insbesondere §§ 1, 3, 4 BBodSchG, 2 LBodSchAG) auf einen 

sparsamen und schonenden Umgang mit den vorhandenen Freiflächen zu achten. 

 
X. Wasserwirtschaft und Gewässerschutz; Fischerei 
 
Das Straßenbauvorhaben und die nach dem festgestellten Plan damit verbundenen 

Folgemaßnahmen können nach den maßgeblichen wasserrechtlichen Vorschriften 

zugelassen werden: 
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1. Abwasseranlagen 

 

Der Bau und der Betrieb von Abwasseranlagen bedürfen einer wasserrechtlichen 

Genehmigung nach § 45e Abs. 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 

(WG). Ebenso der wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen die in der Planung ent-

haltenen Abwasserbehandlungsanlagen. Soweit die Genehmigungspflicht im Hinblick 

auf § 45e Abs. 2 Satz 2 WG nicht ohnehin schon entfällt, ersetzt der Planfeststel-

lungsbeschluss auch die für die Abwasseranlagen und Abwasserbehandlungsanla-

gen sonst nach §§ 45e Abs. 2 Satz 1 WG, 60 Abs. 4 WHG erforderlichen wasser-

rechtlichen Genehmigungen (§ 75 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG). Die Anlagen werden nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Beachtung des Wohls der 

Allgemeinheit hergestellt (vgl. § 45a Abs. 1 und 4 WG); die notwendigen Nebenbe-

stimmungen wurden in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen. 

 

Der Beschluss ersetzt auch die gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 WG erforderliche wasser-

rechtliche Genehmigung für den als Kompensationsmaßnahme „Hasselbach“ (E 2) 

vorgesehenen Umbau von verrohrten Durchlässen zu Rechteckprofilen, welcher den 

Abflussquerschnitt relevant vergrößert.  

 

2. Wasserschutzgebiete 

 

Weiterhin hat dieser Beschluss Ersetzungswirkung für die notwendigen Gestattungen 

nach zwei Wasserschutzgebietsverordnungen, deren Geltungsbereich von der Auto-

bahnerweiterung berührt wird. Dies gilt auch für die Abwasseranlagen, die innerhalb 

von Wasserschutzgebieten realisiert werden sollen. Die Gestattungen für den Bau 

und Betrieb von Abwasseranlagen innerhalb von Wasserschutzgebieten können bei 

Beachtung der Nebenbestimmungen unter A IV. 7. erteilt werden. Dies ergibt sich 

aus folgenden Erwägungen: 

 

Der verfahrensgegenständliche Ausbauabschnitt tangiert,  

 

� von Rauenberg kommend zwischen BAB-km 598+600 und km 598+900 

und ca. ab BAB-km 601+900 die Zone III des mit Rechtsverordnung des 

Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis vom 02.01.1996 zum Schutz des 

Grundwassers in den Einzugsgebieten der Grundwasser-/Quellfassungen 

„Tiefbrunnen Dielheim“; „Hollerbrunnen“ und „Bettelmannsbrunnen“ der 

Gemeinde Dielheim ausgewiesenen Wasserschutzgebietes (WSG „TB 

Dielheim, Hollerbrunnen, Bettelmannsbrunnen“), 
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� und unmittelbar anschließend etwa ab BAB-km 603+900 die Zone III B bzw. 

mit Abwasseranlagen auch den Randbereich der Zone III A des mit Rechts-

verordnung des Landratsamtes Sinsheim zum Schutz des Grundwassers 

für die Wassergewinnungsanlagen der Gemeinde Hoffenheim auf Gemar-

kung Hoffenheim, Gewann „Bruch“ und „Röhrig“, Landkreis Sinsheim vom 

28.06.1966 ausgewiesenen Wasserschutzgebietes (WSG „Bruch/Röhrig“).  

 

In den beiden Wasserschutzgebieten sollen auch Niederschlagswasserbehand-

lungsanlagen errichtet werden. Nach § 3 Abs. 2 der Verordnung zum WSG „TB Diel-

heim, Hollerbrunnen, Bettelsmannsbrunnen“ sind beim Anlegen oder wesentlichen 

Ändern bestehender Straßen die notwendigen Schutzvorkehrungen und Schutzmaß-

nahmen entsprechend den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 

Wasserschutzgebieten (RiStWag) anzuwenden. Dies ist vom Vorhabenträger so vor-

gesehen und wurde im verfügenden Teil des Beschlusses klarstellend als Nebenbe-

stimmung aufgenommen. Unter dem Vorbehalt der notwendigen Schutzvorkehrun-

gen bestehen gegen den Ausbau seitens des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis - 

Wasserrechtsamt - grundsätzlich keine Bedenken. Daneben hat der Vorhabenträger 

bei der Bauausführung die Verbote gemäß § 3 Abs. 1 der vorgenannten Wasser-

schutzgebietsverordnung zu beachten (s. Maßgaben und Nebenbestimmungen). 

 

Die Voraussetzungen des § 7 der Wasserschutzgebiets-Verordnung „TB Dielheim, 

Hollerbrunnen und Bettelsmannbrunnen“ und des § 110 WG für die Erteilung einer 

Befreiung von folgenden Verboten liegen vor: 

 

� Das Anlegen oder wesentliche Erweitern von Erdaufschlüssen, sofern hier-

durch das Grundwasser angeschnitten wird oder die Deckschichten we-

sentlich vermindert werden, 

 

� die Errichtung von Baustelleneinrichtungen im Bereich der vorgesehenen 

Straßentrasse, 

 

� das Lagern, der Transport, das Umfüllen von Ölen, Kraft- und Schmierstof-

fen oder sonstigen wassergefährdenden Stoffen im Bereich der Baustelle, 

 

� Errichtung von Abwasseranlagen. 

 

Denn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit erfordern die Befreiung 

und es besteht auch ein berechtigtes Interesse an der Abweichung, zumal bei der 

vorgeschriebenen Einhaltung des technischen Regelwerkes und anderweitiger 
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Schutzvorkehrungen eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige 

nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist.  

 

Nach § 5 der Rechtsverordnung zum ebenfalls durchquerten Wasserschutzgebiet 

„Bruch/Röhrig“ bedürfen in der Zone III A insbesondere die Errichtung von Bauten 

jeglicher Art, der Bau von Abwasserkanälen und Grabarbeiten aller Art der Geneh-

migung der zuständigen Wasserbehörde. Nach § 6 dieser Rechtsverordnung sind 

innerhalb der Schutzzone III B alle Vorhaben genehmigungspflichtig, die geeignet 

sind, den Untergrund oder das Grundwasser zu verunreinigen. Die Genehmigung ist 

in allen aufgeführten Fällen zu versagen, wenn durch Bedingungen und Auflagen 

keine ausreichende Sicherheit für das geschützte Grundwasser geschaffen werden 

kann. Da das für den Bau und Betrieb von Autobahnen und Abwasseranlagen in 

Wasserschutzgebieten geltende technische Regelwerk, das insbesondere den 

Schutz des Grundwassers sicherstellt, Beachtung findet, liegen die Voraussetzungen 

für die Erteilung der entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigung für das Vor-

haben vor.  

 

3. Abwasserbeseitigung 

 

Die Beseitigung des Straßenoberflächenwassers erfolgt teilweise breitflächig über 

die Bankette, teilweise durch Aufnahme über Wassergräben oder Abwasserrohre mit 

anschließender Abwasserbehandlung und Einleitung in die Vorfluter. 

 

Das Wasserrechtsamt Rhein-Neckar-Kreis hat in Stellungnahmen vom 23.10.2006 

und 15.03.2007 Kritik an der Entwässerungsplanung geäußert. Die Kritik bezog sich 

insbesondere darauf, dass von acht notwendigen Regenklärbecken (RKB) nur fünf 

mit nachgeschalteten Retentionsbodenfiltern ausgestattet waren. In der Stellung-

nahme vom 23.10.2006 wurde für die Regenwasserbehandlungsanlagen Nr. 2 und 

Nr. 5 die Nachschaltung eines Retentionsbodenfilters gefordert. Weiterhin wurde ins-

besondere auch von dem Referat 54.3 des Regierungspräsidiums Karlsruhe ange-

führt, es fehle an beurteilungsfähigen Unterlagen, so dass eine abschließende Be-

wertung der Abwasseranlagen nicht möglich sei.  

 

Der Vorhabenträger hat die Entwässerungsplanung daraufhin überarbeitet und ins-

besondere für die Oberflächenwasserbehandlungsanlage Nr. 5 die Nachschaltung 

eines Retentionsbodenfilters sowie zusätzlich ein Rückhaltebecken vorgesehen. Die 

Unterlagen wurden detaillierter aufbereitet und mit den Fachbehörden abgestimmt. 

Das Regenklärbecken Nr. 5 wurde als Referenzbecken exemplarisch ausgearbeitet. 

Durch den Verzicht des Vorhabenträgers auf Teilsickerrohre ist der entsprechende 
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Einwand hinfällig. Für alle Becken wurden die erforderlichen Unterlagen ausgearbei-

tet und mit den Fachbehörden abgestimmt. Zum Einwand von Referat 54.3, dass die 

Regenklärbecken größer zu gestalten seien, ist zu sagen, dass das vorgegebene 

Mindestvolumen in den zeichnerischen Darstellungen korrekt dargestellt ist. Weiter-

hin hat der Vorhabenträger klargestellt, dass nur Retentionsbodenfilter eine Röhricht-

Bepflanzung erhalten. Das Regenklärbecken Nr. 2 wird nach der geänderten Pla-

nung des Vorhabenträgers mit einem Regenrückhaltebecken ergänzt, um den von 

der Gemeinde Dielheim geforderten Drosselabfluss durch das Baugebiet „Eckerts-

berg“ zu gewährleisten und die maximalen Einleitmengen in die Vorfluter zu gewähr-

leisten.  

 

Durch den Verzicht auf einen dem RKB Nr. 2 nachgeschalteten Retentionsbodenfilter 

verstößt der Vorhabenträger nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG: 

Gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG sind oberirdische Gewässer so zu bewirtschaf-

ten, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands 

vermieden wird und ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhal-

ten oder erreicht werden. § 27 WHG setzt die Richtlinie 200/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 

für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - Wasserrahmen-

richtlinie - um. Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt, dass die Oberflächengewässer 

bis zum Jahr 2015 einen guten Zustand erreichen müssen; die Maßnahmen hierzu 

sind bis Ende 2012 zu veranlassen.  

 

Indes kommt es vorliegend nach nachvollziehbarer Argumentation des Vorhabenträ-

gers nicht zu einer Verschlechterung des Zustands der betroffenen Vorfluter. Denn 

die vorgesehenen Regenklärbecken bewirken eine erhöhte Feststoffrückhaltung von 

70 %, so dass in Kombination mit dem nunmehr vorgesehenen Regenrückhaltebe-

cken eine deutliche Verbesserung der vorhandenen Situation erzielt wird. Dadurch 

wird sowohl die stoffliche Belastung der Vorfluter, insbesondere des Leimbachs 

durch absetzbare Stoffe, als auch eine hydraulische Überlastung des Autobahn-

sammlers deutlich reduziert. Die vorliegende Planung steht daher dem Ziel der Was-

serrahmenrichtlinie nicht entgegen. 

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträger als Reaktion auf die 

Stellungnahme des Wasserrechtsamtes vom 23.10.2006 verschiedene Standorte für 

die Regenwasserbehandlungsanlage Nr. 2 untersucht hat (Planunterlagen: Unterlage 

13.1.5, Erläuterungsbericht, Kapitel 5.1). Im Rahmen dieser Alternativenprüfung 

konnte nur ein einziger Standort ausgemacht werden, der aufgrund des Platzdarge-

bots die Möglichkeit der Nachschaltung eines Retentionsbodenfilters böte. Dieser 
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westlich des Baugebiets „Eckertsberg II und III“ gelegene Standort würde indes lange 

Zuleitungskanäle erfordern und damit zu erhöhten Betriebsaufwendungen für diese 

Kanäle und ein Hebewerk führen. Ein Hebewerk wäre insbesondere erforderlich, um 

einen Anschluss an den bestehenden Autobahnsammler sicherzustellen. Hieraus 

ergibt sich ein unverhältnismäßig hoher Aufwand, so dass nicht zu beanstanden ist, 

dass der Vorhabenträger der beantragten Variante in der weiteren Planung den Vor-

zug gegeben hat.  

 

4. Wasserrechtliche Erlaubnis 

 

Die Direkteinleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächenwasser bedarf der 

wasserrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8, 9 WHG. Die danach für die Regenwasserbe-

handlungsanlagen RWA 1 und 2 sowie RWA 4-8 erforderlichen wasserrechtlichen 

Erlaubnisse wurden im verfügenden Teil dieser Entscheidung unter A V. 1. miterteilt. 

Die Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde hierfür ergibt sich aus § 19 Abs. 1 

WHG; das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat als zuständige untere Wasserbehör-

de das gemäß § 19 Abs. 3 WHG erforderliche Einvernehmen erklärt. Die erteilten 

Erlaubnisse zur Einleitung sind gemäß § 87 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 1 WHG in das Was-

serbuch einzutragen.  

 

Die Ableitung des behandelten Niederschlagswassers aus der Regenwasserbehand-

lungsanlage 3 in einen Regenwasserkanal stellt nach Auffassung der unteren Was-

serbehörde keine Benutzung i.S.d. § 9 WHG dar, so dass eine Erlaubnis nicht erfor-

derlich ist. Da Eigentümer/Betreiber des Kanals, Aufnahme weiterer Abwassermen-

gen, Einleitungswassermenge aus dem Regenwasserkanal der unteren Wasserbe-

hörde unbekannt sind, hat die Planfeststellungsbehörde im verfügenden Teil dieses 

Beschlusses u.a. bestimmt, dass der Vorhabenträger Bau, Betrieb und Unterhaltung 

des gemeinsam mit der Gemeinde Dielheim genutzten Regenwasserkanals unter der 

Industriestraße in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung regeln soll. 

 

Die Erlaubnisse zur in Verbindung mit den Abwasserbehandlungsanlagen vorgese-

henen Direkteinleitung des Niederschlagswassers aus den Verkehrsflächen in die 

Vorfluter Waldangelbach, Leimbach, Erlenbach, Bruchgraben und Elsenz können auf 

Grundlage der §§ 10, 12, 13, 57 WHG erteilt werden: 

 

Bei Beachtung der unter A IV. 7. angeordneten Nebenbestimmungen sind keine 

schädlichen Gewässerveränderungen im Sinne von § 3 Nr. 10 WHG und damit keine 

Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten, § 12 Abs. 1 Nr. 1 

WHG. Weiterhin sind keine Nachteile für Dritte zu besorgen, § 16 WG i.V.m. § 8 Abs. 
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3 WHG a. F. (14 Abs. 3 WHG), 15 WG. Die vorgesehene Einleitung des Straßen-

oberflächenwassers über vorhandene Gräben in die Vorfluter Waldangelbach, Leim-

bach, Erlenbach, Bruchgraben und Elsenz entspricht dem Stand der Technik (§ 57 

Abs. 1 Nr. 1 WHG). Die verfügten Auflagen und Benutzungsbedingungen beruhen 

auf § 13 WHG.  

 

Eine auch nach neuer Rechtslage weiterhin mögliche Befristung der ohnehin gemäß 

§ 18 Abs. 1 WHG widerruflichen Erlaubnis hält die Planfeststellungsbehörde nicht für 

erforderlich. 

 

5. Fischerei 

 

Schließlich bestehen auch aus fischereiwirtschaftlicher und fischökologischer Sicht 

keine Bedenken gegen das Vorhaben. Insbesondere wird der Fischbestand durch 

die geplanten Oberflächenwassereinleitungen nicht beeinträchtigt, und die an Fließ-

gewässern vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen entsprechen den fischerei-

fachlichen Vorgaben.  

 

Sonstige wasserwirtschaftliche Belange werden durch die Realisierung des Vorha-

bens nicht negativ beeinflusst.  

 

XI. Abwägung 
 

Nachdem für das Vorhaben die Planrechtfertigung gegeben ist und es auch nicht 

gegen gesetzliche Planungsleitsätze verstößt, sind die von dem Vorhaben berührten 

öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit gegenein-

ander und untereinander abzuwägen, § 17 Satz 2 FStrG. 

 

1. Abschnittsbildung 

 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist einer der beiden letzten, noch nicht 

sechsstreifig ausgebauten Teilabschnitte zwischen den Autobahnkreuzen Walldorf 

und Weinsberg. Der vorliegende Abschnitt liegt zwischen zwei bereits planfestge-

stellten und ausgebauten Abschnitten der A 6. Der westlich angrenzende Nachbar-

abschnitt Walldorf - Wiesloch/Rauenberg wurde auf der Grundlage eines bestands-

kräftigen Planfeststellungsbeschlusses vom 02.02.1998 sechsstreifig ausgebaut. Der 

östlich angrenzende Teilabschnitt zwischen der AS Sinsheim bis zur AS Sins-

heim/Steinsfurt wurde auf Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses vom 

08.04.1998 sechsstreifig ausgebaut. Zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappe-
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nau wurde der sechsstreifige Ausbau im November 2011 abgeschlossen. Für den 

Abschnitt zwischen der AS Bad Rappenau und der AS Heilbronn/Untereisesheim 

liegt der Planfeststellungsbeschluss vom 25.07.2012 vor.  

 

Die vom Vorhabenträger vorgenommene Aufteilung des Gesamtvorhabens eines 

sechsstreifigen Ausbaus der A 6 in mehrere Planfeststellungsabschnitte ist nach der 

Rechtsprechung fehlerfrei erfolgt, wenn der jeweilige Teilabschnitt eine selbstständi-

ge Verkehrsfunktion besitzt und der weiteren Verwirklichung des Vorhabens keine 

unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (BVerwG, Urteil vom 24.11 2010, 9 A 

13/09, juris Rn. 69; BVerwG, Urteil vom 30.01.2008, 9 A 27/06; juris Rn. 41; s. auch 

der Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (Plan-

feststellungsrichtlinien 2007), Kapitel I, Nr. 8 Abs. 5). Der verfahrensgegenständliche 

Streckenabschnitt mit einer Länge von 10,77 km besitzt schon allein deswegen eine 

eigene Verkehrsfunktion, weil für die beiden benachbarten Ausbauabschnitte be-

standskräftige Planfeststellungsbeschlüsse vorliegen bzw. der sechsstreifige Ausbau 

dort bereits realisiert wurde, so dass sich der noch fehlende sechsstreifige Ausbau 

zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim als Lückenschluss darstellt. Über die 

angrenzenden, bereits realisierten Bauabschnitte ist der Abschnitt mit dem übrigen 

Verkehrsnetz und den vorhandenen Anschlussstellen verknüpft. Die vorgenommene 

Aufteilung des sechsstreifigen Ausbaus der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen 

Walldorf und Weinsberg in Planungsteilabschnitte ist insbesondere deshalb sinnvoll, 

weil die Abwicklung eines einzigen Verfahrens für die Gesamtmaßnahme zu einer 

Unübersichtlichkeit führen würde und dadurch die notwendige eingehende Bewälti-

gung der vor Ort anstehenden Probleme zu kurz käme.  

 

2. Zweckmäßigkeit der Planung und Alternativüberlegungen 

 

2.1 Verzicht auf einen sechsstreifigen Ausbau der A 6  

 

Als Alternative zum sechsstreifigen Ausbau wäre denkbar, ganz auf die Ausbaumaß-

nahme zu verzichten, stattdessen den Schienenverkehr auszubauen und den Ver-

kehrsfluss und die Verkehrssicherheit durch verkehrslenkende Maßnahmen und bau-

liche Schutzmaßnahmen zu optimieren. 

 

Bei einem Verzicht auf eine Erweiterung des Autobahnabschnitts lassen sich jedoch 

die dargestellten Ziele der Planung nicht annähernd gleich gut erreichen. Auch wenn 

eine derartige „optimierte Nulllösung“ wesentlich kostengünstiger und bezüglich der 

meisten Schutzgüter des UVPG deutlich vorteilhafter wäre, ist sie mangels ihrer Eig-

nung zur Erreichung der mit dem Vorhaben verfolgten Ziele gegenüber der festge-
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stellten Variante nicht vorzugswürdig. Das durch den verbindlichen Bedarfsplan zum 

Fernstraßenausbaugesetz vorgegebene planerische Ziel, auf der A 6 zwischen dem 

AK Weinsberg und dem AK Walldorf eine durchgängige sechsstreifig ausgebaute 

Autobahn als leistungsfähige Ost-West-Verbindung zur Verfügung zu stellen, kann 

damit nicht realisiert werden.  

 

Darüber hinaus ist die Kapazitätserhöhung durch die im Zuge des Anhörungsverfah-

rens vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen - wie z. B. ein Tempolimit von 100 

km/h und ein Überholverbot für LKW - nicht so hoch, dass man dadurch auf die Au-

tobahnverbreiterung verzichten könnte. Die Verkehrsbelastung bewegt sich auch 

heute schon an der Kapazitätsgrenze. Ein Verbot von Gefahrguttransporten auf der 

Autobahn würde das Risiko derartiger Transporte auf andere Verkehrswege und in 

die Ortsdurchfahrten verlagern. Eine wirksame Entlastung der Autobahn durch Ver-

lagerung des Güterverkehrs auf die Schiene hat nur geringe Aussicht auf Erfolg, weil 

die Wirtschaft aktuell weitgehend den LKW-Transport bevorzugt. Außerdem sind vie-

le Gewerbegebiete im In- und Ausland mit der Schiene gar nicht erreichbar, denn 

gerade auch im Güterverkehr hat die Deutsche Bahn in den letzten Jahren viele 

Streckenkapazitäten und Gleisanschlüsse abgebaut. Sie konzentriert sich gegenwär-

tig im Gütertransportbereich auf wenige profitable Hauptstrecken. Die vor vielen Jah-

ren existierenden Schienenverbindungen Wiesloch/Walldorf- Dielheim - Meckesheim 

und Wiesloch/Walldorf - Waldangelloch wurden stillgelegt und abgebaut. 

 

Auch wenn die Aufspaltung des sechsstreifigen Ausbaus der A 6 in Teilabschnitte 

nicht dazu führen darf, dass die Frage nach einer geeigneteren Alternative entweder 

gar nicht oder allenfalls bei dem auf das erste Teilstück beschränkten Planfeststel-

lungsverfahren aufgeworfen werden kann, so ist doch die Fortentwicklung bei der 

Realisierung der vorangegangenen Ausbauabschnitte in die Abwägung einzustellen. 

Der bereits erfolgte sechsstreifige Ausbau der angrenzenden Autobahnabschnitte 

spricht gegen die Nullvariante, da die alleinige Aussparung des verfahrensgegen-

ständlichen Ausbauabschnitts wenig Sinn macht.  

 

2.2 Trassenvarianten 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich grundsätzlich mit weiteren realistischen Alter-

nativtrassen auseinander zu setzen. Zu untersuchen und in die Abwägung einzube-

ziehen sind naheliegende, ernsthaft in Betracht kommende oder sich aufdrängende 

Alternativtrassen. 
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Da es vorliegend um den sechsstreifigen Ausbau der bereits bestehenden Trasse 

der A 6 geht und der Abschnitt zwischen der AS Wiesloch/Rauenberg und der AS 

Sinsheim sich als Lückenschluss zu den angrenzenden Abschnitten darstellt, drän-

gen sich hinsichtlich der Trassenführung ernsthaft keine Alternativen auf: 

 

Großräumige Varianten scheiden wegen der im Raum gegebenen Siedlungsdichte 

und Siedlungsstruktur und der Kürze des Planungsabschnitts aus. Auch bietet sich 

kein Korridor an, in den die Trasse der A 6 im Bereich zwischen der AS Wies-

loch/Rauenberg und der AS Sinsheim zur Verbesserung der Gesamtsituation mit ver-

tretbarem Aufwand verlagert werden könnte. Im Laufe des Verfahrens wurde von 

keiner Seite die Möglichkeit einer Trassenverlagerung ins Spiel gebracht. 

 

Als kleinräumige Variante wurde untersucht, die bestehende A 6 im Bereich Dielheim  

nach Süden zu verschieben und in einem ca. 2 km langen Tunnel durch den Wallen-

berg zu führen (sog. „Wallenbergtrasse“). Diese Lösung würde in Bezug auf die Um-

weltverträglichkeit und den Schutz der betroffenen Bevölkerung deutliche Verbesse-

rungen erwarten lassen. Die untersuchte Wallenbergtrasse beginnt am Ostende der 

Talbrücke über den Waldangelbach von der Bestandstrasse abzuweichen und 

schließt erst bei BAB-km 598+016 wieder an die Bestandstrasse an. Der Vorha-

benträger hat weiterhin beantragte Variante und Wallenbergtrasse im Hinblick auf 

Schutzwirkung (Lärm) und Kosten gegenübergestellt. Hierzu wurden für die Ab-

schnitte zwischen BAB-km 594+711 und km 598+016 überschlägige Kostenschät-

zungen durchgeführt. Hinsichtlich der hierfür getroffenen Annahmen wird auf die 

Planunterlagen, Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“ 

sowie auf die Darstellung der unter Lärmschutzgesichtspunkten geprüften Varianten 

in diesem Beschluss unter B XI. 5.1.4 verwiesen. Nach überschlägiger Kostenschät-

zung fielen bei Realisierung dieser Variante allein für den Autobahnteilabschnitt von 

BAB-km 594+711 bis km 598+016 Investitionskosten von 166.980.000 € an (Planun-

terlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 

7, Anhang 2.2). Hinzu kommen nicht unerhebliche Betriebs- und Unterhaltungskos-

ten für die Tunnelvariante. Wenn sich auch mit dieser „Maximallösung“ für die Ortsla-

ge Dielheim der umfassendste Lärmschutz erzielen ließe, so stellt sich die Wallen-

bergtrasse nicht eindeutig als die bessere Alternative dar. Denn der hohen Schutz-

wirkung (Lärm) stehen extrem hohe Investitionskosten entgegen. Auch gewichtige, 

für die Tunnellösung sprechende Aspekte wie Belange von Natur und Umwelt sowie 

die geringere Flächeninanspruchnahme und die damit insbesondere verbundene 

Schonung landwirtschaftlicher Nutzflächen, welche als öffentliche und private Belan-

ge in die Abwägung einzustellen waren, sind in Anbetracht der hohen Kosten nicht 

so durchschlagend, dass der Tunnellösung insgesamt der Vorzug zu geben wäre. 
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Die erheblichen Mehrkosten können dem Vorhabenträger in Anbetracht der ange-

spannten Finanzhaushalte und des geltenden Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeits-

gebots nicht abverlangt werden. 

 

Sonstige, ernsthaft in Betracht kommende Alternativtrassen sind nicht ersichtlich. 

 

2.3 Feintrassierung des Ausbaus  
 

Die Verbreiterung der bestehenden Trasse erfolgt grundsätzlich auf der Seite, auf 

der ein Fahrstreifen hinzukommt. Die Achslage bleibt über den gesamten Planungs-

abschnitt unverändert. Dies erscheint ohne weiteres sinnvoll. Insbesondere können 

durch das vorgesehene Unterschneiden bzw. Aufsatteln der vorhandenen Böschun-

gen beim Ausbau des dritten Fahrstreifens durch Versteilung der vorhandenen Bö-

schungsneigung teilweise dicht bewachsene Böschungsbereiche erhalten bleiben. 

Die Zweckmäßigkeit dieser Lösung wurde auch im Zuge des Anhörungsverfahrens 

von niemandem in Abrede gestellt.  

 

Demgegenüber wurde im Anhörungsverfahren einerseits von den Naturschutzver-

bänden abweichend von dem vorgesehenen Regelquerschnitt von 35,50 m ein 

Sparquerschnitt mit einer befestigten Breite von 30,00 m zwischen den Fahrbahn-

rändern und anderseits von der Polizei eine Erhöhung der vorgesehenen Breite der 

mittleren Fahrstreifen von 3,50 m auf 3,75 m - ggf. bei gleichzeitiger Verengung des 

Mittelstreifens auf 3,50 m - sowie eine Verbreiterung des Seitenstreifens (Standstrei-

fens) gefordert. 

 

Der vom BUND in seiner Stellungnahme vom 19.10.2006 vorgeschlagene Sparquer-

schnitt wird der Verkehrsfunktion der A 6 zwischen dem AK Walldorf und dem AK 

Weinsberg als zentrale Ost-West-Verbindungsachse, die für ein leistungsfähiges 

Fernstraßennetz von großer Bedeutung ist, nicht gerecht. Der ins Spiel gebrachte 

Sparquerschnitt entspricht einer Stadtautobahn mit einer Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf 80 km/h. Dies ist bei einer stark frequentierten Autobahn, die vorrangig den 

Fernverkehr aufnehmen und zügig voranbringen soll, nicht ausreichend. Nur 2,00 m 

breite Standstreifen sind zu schmal, da ein sicheres Aussteigen aus einem 2,50 m 

breiten Fahrzeug dann nicht mehr möglich wäre. Die Verkehrspolizei hat selbst bei 

der im Interesse einer möglichst weit gehenden Flächenschonung gewählten Stand-

streifenbreite von 2,50 m noch gewisse Bedenken geäußert. 

 

Die Fahrbahnbreite entspricht dem Regelquerschnitt RQ 35,5 der im Jahr 1996 bun-

desweit eingeführten RAS-Q-96. Lediglich der Mittelstreifen ist mit 4,0 m breiter als 
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im Regelquerschnitt vorgesehen (3,5 m). Der gewählte Querschnitt ist auf den Nach-

barquerschnitten, deren Verkehrsbelastung sich nur unwesentlich unterscheidet, be-

reits realisiert. Eine Verengung des Mittelstreifens von 4,0 m auf 3,5 m macht vor 

diesem Hintergrund keinen Sinn, weil sich die Verkehrssicherheit allein dadurch nicht 

verbessert und außerdem weitgehend nur die Deckschicht erneuert wird, während 

die Tragschichten erhalten bleiben. Auch die Standstreifenbreite entspricht den Vor-

gaben der RAS-Q-96 für den Regelquerschnitt. Der vorgegebene Regelquerschnitt 

berücksichtigt neben anderen Aspekten vor allem auch die Anforderungen an die 

Verkehrssicherheit.  

 

Danach erscheint der gewählte Fahrbahnquerschnitt trotz der diesbezüglich vorge-

brachten Bedenken sachgerecht. Eine vorzugswürdige andere Lösung, die im Ein-

klang mit den allgemein anerkannten Regeln des Straßenbaus steht, ist nicht ersicht-

lich.  

 

3. Umweltbelange 

 

Der Ausbau und die verkehrliche Nutzung der ausgebauten Autobahn A 6 führt zu 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Anhand der fachgesetzlichen Bewertungs-

maßstäbe ergeben sich bei einer Einzelbetrachtung nachteilige Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild 

sowie Kultur- und Sachgüter. Negativ ins Gewicht fällt aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde der nicht unerhebliche Eingriff in das Schutzgut Boden durch Flächen-

neuversiegelung und Flächenumwandlungen im Umfang von insgesamt ca. 22,79 

ha. Weiterhin ist zu nennen die Beseitigung von Vegetation und von Tierlebensräu-

men, die Verbreiterung des Verkehrbandes sowie die baubedingten Emissionen und 

die Verkehrsemissionen.  

 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden allerdings - wie bereits aufgezeigt - 

durch die vorgesehenen landschaftspflegerischen Maßnahmen kompensiert. Die 

Verkehrslärmimmissionen und Luftschadstoffimmissionen in die angrenzenden be-

bauten Gebiete und Neubaugebiete werden durch die vorgesehenen Lärmschutz-

bauwerke nicht unerheblich gemindert. Den angesprochenen negativen Folgen für 

die Umwelt stehen außerdem die positiven Umwelteffekte durch die Verbesserung 

des Verkehrsflusses auf der A 6 mit Verringerung der Staugefahr und die die Wohn-

bevölkerung entlang des übrigen Straßennetzes entlastende Bündelung des Fern-

verkehrs auf der Autobahn gegenüber. 
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Insgesamt sind die Umweltauswirkungen durch den Vorhabenträger minimiert wor-

den und rechtfertigen sich durch den beträchtlichen Nutzen des Vorhabens. Die 

Nachteile, die das Vorhaben haben kann, und die Vorkehrungen dagegen wurden 

bei der Gesamtabwägung berücksichtigt. 

 

4. Belange der Landwirtschaft 

 

Die Belange der Landwirtschaft sind in die Abwägung einzustellen. Ein Teil der be-

anspruchten landwirtschaftlichen Flächen wird für den Ausbau der Autobahn selbst 

einschließlich ihrer Lärmschutzeinrichtungen, für Entwässerungsanlagen und die 

Verlegung von Wegen in Anspruch genommen. Weiterhin werden landwirtschaftlich 

genutzte Flächen für landschaftspflegerische Maßnahmen benötigt, einerseits zur 

Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft im Sinne der Eingriffsregelung, 

andererseits aber auch aus Gründen des Arten- und Habitatschutzes. Während der 

Bauzeit werden landwirtschaftlich genutzte Flächen zudem temporär in Anspruch 

genommen, die nach Abschluss der Baumaßnahmen jedoch rekultiviert werden. Zu 

berücksichtigen sind sowohl die privaten Interessen der betroffenen Landwirte als 

auch das öffentliche Interesse an einer leistungsfähigen Landwirtschaft. 

 

Die Landwirtschaftsverwaltung hat grundsätzlich keine Einwände gegen das Vorha-

ben. Nach Auffassung der Abteilung 3 des Regierungspräsidiums Karlsruhe mini-

miert die vorliegende Planung geschickt Eingriffe in die Landschaft. Hinsichtlich des 

landschaftspflegerischen Begleitplans wird generell gefordert, den Eingriffsausgleich 

durch entsprechende Gestaltung der Böschungen zu bewirken und nicht durch Maß-

nahmen auf landwirtschaftlichen Flächen. Darüber hinaus wenden sich auch einige 

Grundstücksbetroffene dagegen, dass landschaftspflegerische Maßnahmen auf ihren 

Grundflächen umgesetzt werden.  

 

Die planfestgestellte Inanspruchnahme kann jedoch nicht vermieden werden und 

stützt sich auf die Enteignungsermächtigung des § 19 Abs. 1, 2 FStrG, die sich auch 

auf Flächen erstreckt, auf denen nach Vorschriften des Naturschutzrechts land-

schaftspflegerische Maßnahmen durchzuführen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 

26.01.2005, 9 A 7/04). Insgesamt müssen die Eingriffe in die privaten Rechte der 

einzelnen Landwirte und Betriebe bei Abwägung der privaten Interessen mit dem 

öffentlichen Interesse am sechsstreifigen Ausbau der A 6 dennoch hingenommen 

werden, weil dem bedarfsgerechten Ausbau der A6 als überregional besonders be-

deutsame Verkehrsverbindung eine überragende Bedeutung zukommt. 
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Darüber hinaus ist die Inananspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

für Kompensationsmaßnahmen bei Abwägung der privaten Interessen der Einwen-

der mit dem öffentlichen Interesse an einem Ausgleich der zu kompensierenden Be-

einträchtigungen von Natur und Landschaft hinzunehmen. 

Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen eignen sich zur Eingriffskompensati-

on bzw. für Maßnahmen des Artenschutzes. Denn sie sind aufwertungsbedürftig und 

aufwertungsfähig (hierzu BVerwG, Beschluss vom 07.07.2010, 7 VR 2/10). 

 

Gleichzeitig ist der Umfang der Kompensationsmaßnahmen bezüglich der Flächen-

inanspruchnahmen auch auf das unabdingbare Maß beschränkt und insoweit erfor-

derlich. Die Ausgleichskonzeption steht im Einklang mit § 15 Abs. 3 BNatSchG, wo-

nach bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 

nehmen ist und insbesondere für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeigne-

te Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen sind. Gemäß § 15 

Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ist vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch 

durch Maßnahmen zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder 

durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 

des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann. Die 

Rücksichtnahme auf agrarstrukturelle Belange bedeutet, dass eine Abwägung der für 

die Inanspruchnahme sprechenden naturschutzfachlichen Belange mit den agrar-

strukturellen Gesichtspunkten vorzunehmen ist. Die Belange der Landwirtschaft sind 

damit mit allen übrigen, bei der Planung zu berücksichtigenden Belangen abzuwägen 

und können sich nicht bei jedem Detail gegenüber diesen Belangen durchsetzen. 

Weiterhin gebietet es der Schutz des Eigentums, Ausgleichs- und Ersatzflächen vor-

rangig auf einvernehmlich zur Verfügung gestellten Grundstücksflächen oder auf 

Grundstücken, die im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, zu verwirklichen, wenn 

diese naturschutzfachlich geeignet sind (BVerwG, Urteil vom 01.09.1997, 4 A 36/96; 

BVerwG, Beschluss vom 07.07.2010, 7 VR 2/10). 

 

Im Rahmen der Maßnahmenplanung wurde zunächst geprüft, ob Flächen der öffent-

lichen Hand zur Verfügung stehen. Dabei hat sich gezeigt, dass potenzielle Maß-

nahmenflächen der öffentlichen Hand an landwirtschaftliche Nutzer verpachtet sind 

und sich diese Flächen innerhalb des zusammenhängenden Verbundes der landwirt-

schaftlich genutzten Flur befinden. Um erhebliche Eingriffe bzw. Beeinträchtigungen 

der Agrarstruktur zu vermeiden, wurden diese Flächen nicht weiter in die Planung 

einbezogen (Verfahrensakte: Vermerk des Vorhabenträgers vom 18.07.2012). Maß-

nahmen am Gewässer wurden überwiegend auf Flächen der öffentlichen Hand ge-

plant.  
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Diejenigen Maßnahmen, welche die Umwandlung von Ackerland in Grünland betref-

fen und auf privaten Grundstücken durchgeführt werden sollen, sind aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde aus überwiegenden naturschutzfachlichen Gründen zum 

Eingriffsausgleich oder aus Gründen des Artenschutzes erforderlich. So sprechen für 

die Ausgleichsflächen A 1 („Krixenberg“) und A 4 („Steingrund“) überwiegende natur-

schutzfachliche Argumente, insbesondere die Einbindung der Flächen in das noch 

nicht umgesetzte Biotopvernetzungskonzept der Gemeinde (A 4). Die Maßnahme A 

1 („Umwandlung von Ackerflächen in Grünland im Landschaftsschutzgebiet „Westli-

cher Kraichgau“) ist auf Restflächen zwischen bereits vorhandenem Grünland gele-

gen und dient der Entwicklung eines zusammenhängenden Gründlandbereiches. Sie 

weist zudem als einzige eine vergleichsweise autobahnferne Lage auf und ist aus 

naturschutzfachlicher Sicht auch aus diesem Grund besonders wertvoll.  

 

Maßnahmen zur Entsiegelung von Verkehrsflächen sind ausweislich des land-

schaftspflegerischen Begleitplans vorgesehen. Aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde ist nicht zu beanstanden, dass das im LBP festgesetzte Kompensationskon-

zept darauf abzielt, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen möglichst trassennah anzu-

siedeln, um so eine optimale Kompensation der mit dem Vorhaben verbundenen 

Eingriffe zu erreichen. Da der Eingriff durch den Ausbau der A 6 einschließlich der 

Regenklärbecken entlang der bestehenden A 6 stattfindet, wurden die Kompensati-

onsmaßnahmen ebenfalls entlang der Ausbaustrecke platziert. Hierbei wurden mög-

lichst zusammenhängende Maßnahmenflächen gegenüber einer kleinteiligen zer-

streuten Maßnahmenplanung bevorzugt, um eine effektivere Aufwertung der Biotop-

bereiche zu erreichen. Die Lage der Ausgleichsflächen rechtfertigt sich daher durch 

den engen räumlich-funktionalen Bezug zwischen Eingriff und Kompensation. 

 

Weiterhin wurden in Abstimmung mit Vertretern der Landwirtschaft und des Natur-

schutzes bewusst Flächen ausgewählt, die zum Zeitpunkt der Begehung als Stillle-

gungsflächen brach lagen und für eine landwirtschaftliche Nutzung weniger attraktiv 

erschienen, um das Konfliktpotenzial der Nutzungsinteressen zu minimieren. Das 

Areal der Ausgleichsfläche A 2 wurde von Vertretern der Landwirtschaft wegen der 

starken Hanglage als geringwertig angesehen und ausdrücklich als autobahnnahe 

Kompensationsfläche vorgeschlagen (Verfahrensakte: Erörterungsniederschrift vom 

28.03.2007, S. 141ff.).  

 

Darüber hinaus sprechen überwiegende artenschutzrechtliche Aspekte für die kon-

krete Lage der CEF-Maßnahmen. Wie bereits dargestellt sind vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen für die Tiergruppen Vögel, Fledermäuse und Eidechsen erforder-

lich. Da die Eidechsen einen vergleichsweise geringen Aktionsradius von 50 bis 200 
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m aufweisen, müssen die CEF-Flächen für die Eidechsen im engen räumlichen Zu-

sammenhang zum Eingriffsbereich stehen (Verfahrensakte: Vermerk des Vorha-

benträgers vom 18.07.2012, S. 2). Daher erweist sich die bereits für die Kompensati-

onsmaßnahme A 2 abgestimmte Fläche als geeignete Fläche für vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF 2 und CEF 3). Aufgrund der Multifunktionalität gleicht diese 

Maßnahme Eingriffe in Biotopbestände und Boden sowie in Eidechsenlebensräume 

aus. Die zu einem späteren Planungszeitpunkt hinzugekommenen CEF-Maßnahmen 

CEF 1 und CEF 4 liegen im Bereich der Straßengrundstücke der öffentlichen Hand. 

 

Die Ausgleichsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Ausgleich des viel-

fältigen Funktionsverlusts durch Inanspruchnahme von Grünlandbrachen, Einzel-

bäumen, Feldhecken, Feldgehölzen und Laubwald. Gerade die autobahnnahen Flä-

chen weisen ausweislich der artenschutzrechtlichen Bestandsaufnahme eine hohe 

Vielfalt an Arten auf und dienen als Rückzugsraum für Tiere in der in weiten Teilen 

ausgeräumten und durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Landschaft. Die 

Standorte der Kompensationsmaßnahmen können daher nicht beliebig gewählt bzw. 

verschoben werden. Dies gilt im Besonderen für die Maßnahme A 2 (CEF 2 und 3). 

Hinsichtlich dieser Maßnahme ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass die Rück-

sichtnahme- und Prüfungspflichten gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG nicht greifen, 

wenn aus anderweitigen naturschutzrechtlichen Gründen die Inanspruchnahme land- 

oder forstwirtschaftlich genutzter Flächen geboten ist. Dies ist insbesondere der Fall, 

wenn wie vorliegend vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF 2 und CEF 3) nach 

§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG durchzuführen sind, für welche Ackerfläche extensi-

viert werden muss. Gegen die Extensivierung von Ackerland zum Zwecke der Schaf-

fung von Reptilienlebensräumen und Lebensräumen für Vögel (CEF 2, CEF 3) hat 

die höhere Landwirtschaftsbehörde wie auch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - 

Untere Landwirtschaftsbehörde auch keine Bedenken erhoben.  

 

Die planfestgestellte Straßenbaumaßnahme wird zur Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde sowohl den Interessen der betroffenen Landwirte als auch dem öffent-

lichen Interesse an einer leistungsfähigen Landwirtschaft gerecht. Das Maßnahmen-

konzept wurde im Planungsverlauf intensiv mit Vertretern des Naturschutzes, der 

Landwirtschaft und den Gemeinden abgestimmt. Die Maßnahmenflächen wurden 

gemeinsam vor Ort besichtigt, ausgewählt und inhaltlich festgelegt (im Einzelnen 

Verfahrensakte: Vermerk des Vorhabenträgers vom 18.07.2012, S. 2). Die Belange 

der Landwirtschaft wurden ausreichend berücksichtigt, indem die Kompensations-

maßnahme möglichst im Autobahnkorridor konzentriert wurden und bewusst Flächen 

gewählt wurden, die aus landwirtschaftlicher Sicht weniger geeignet erschienen (z.B. 

angrenzend an die Autobahn oder Dreiecksflächen). 
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Insgesamt beruht der vom Vorhabenträger erarbeitete Maßnahmenkatalog auf einem 

in sich schlüssigen Konzept, mit dem die vielfältigen Auswirkungen des Vorhabens 

auf unterschiedliche Funktionen des Naturhaushalts kompensiert werden sollen. Da 

es sich um ein Gesamtkonzept handelt, können einzelnen Flächen nicht beliebig 

ausgetauscht werden. Unter den Vorrangkatalog des § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG 

fallende Maßnahmen, die nicht schon in dem Kompensationskonzept enthalten sind 

und den vorgesehenen Maßnahmen vorzuziehen wären, sind der Planfeststellungs-

behörde nicht ersichtlich. Vorrangiges Ziel der Planung war die Entwicklung von 

Kompensationsmaßnahmen auf Flächen der öffentlichen Hand, um die Beanspru-

chung von privaten Flächen zu reduzieren. Es ist für die Planfeststellungsbehörde 

nicht erkennbar, dass Kompensationsmaßnahmen, insbesondere in Form von Rück-

bau-, Entsiegelungs- oder Renaturierungsmöglichkeiten, an anderer Stelle vergleich-

baren Erfolge versprächen, bei einer Gesamtschau aber den Vorteil böten, dass den 

dort Betroffenen geringere Opfer abverlangt würden. 
 

Darüber hinaus ist der Verlust der landwirtschaftlich genutzten Flächen bei Abwä-

gung der privaten Interessen der Einwender mit dem öffentlichen Interesse an einem 

Ausgleich der zu kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

hinzunehmen. 

 

Der Vorhabenträger hat damit auch die Belange der betroffenen Eigentümer in seiner 

Planung hinreichend berücksichtigt. Einzelheiten dazu ergeben sich aus der Behand-

lung der Einzeleinwendungen der Grundstücksbetroffenen. 

 

5. Immissionsschutz 
 

5.1 Lärmschutzbelange 

 

Im Rahmen des in § 17 Satz 2 FStrG normierten fachplanerischen Abwägungsge-

bots sind auch die Belange Dritter, vor schädlichem Verkehrslärm geschützt zu wer-

den, zu berücksichtigen.  

 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Lärmschutzes vereinbar. Damit bei der Stra-

ßenbaumaßnahme die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte der 

Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(16. BImSchV) möglichst eingehalten werden können, sind in den planfestgestellten 

Unterlagen umfangreiche aktive Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen, denen gegen-

über dem passiven Lärmschutz Vorrang zukommt und dementsprechend grundsätz-

lich auch der Vorzug gegeben wurde. Das Lärmschutzkonzept ist unter Berücksichti-
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gung der von der Planfeststellungsbehörde für notwendig erachteten Ergänzungen 

bei den aktiven Lärmschutzmaßnahmen insgesamt fehlerfrei. 

 

5.1.1 Rechtsgrundlagen  

 

5.1.1.1 § 50 BImSchG - Trennungsgebot 

 

Das Vorhaben steht danach zunächst im Einklang mit dem immissionsschutzrechtli-

chen Trennungsgebot des § 50 Satz 1 BImSchG. Nach dieser Vorschrift sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vor-

gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen 

auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 

sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  

 

Das Trennungsgebot beinhaltet eine Abwägung zwischen den durch § 50 BImSchG 

geschützten Belangen, insbesondere der Wohnruhe der Straßenanlieger, und den 

entgegenstehenden Belangen, insbesondere dem Belang einer leistungsfähigen 

Verkehrsverbindung. Daher gebietet das Vermeidungsgebot die abwägende Prüfung, 

ob durch die konzeptionelle Ausgestaltung des Straßenbauvorhabens, insbesondere 

durch die räumliche Lage der Trasse schädliche Umwelteinwirkungen vermieden 

werden können. § 50 BImSchG dient letztlich dazu, die Berücksichtigung des Immis-

sionsschutzes im Rahmen der Abwägung verschiedener Planungsalternativen zu 

konkretisieren. Hierzu wird auf die Darstellung der Variantenauswahl in Kapitel B XI. 

2. dieses Beschlusses verwiesen. Das Trennungsgebot verlangt keine uneinge-

schränkte Durchsetzung, sondern enthält eine Abwägungsdirektive in Form eines 

Optimierungsgebotes (BVerwG, Urteil vom 28.01.1999, 4 CN 5/98). Der Trennungs-

grundsatz kann nach neuerer Rechtsprechung durch Belange von hohem Gewicht 

überwunden werden (BVerwG, Urteil vom 16.03.2006, 4 A 1075/04; BVerwG, Urteil 

vom 13.05.2009, 9 A 72/07).  

 

§ 50 Satz 1 BImSchG steht einer Planung wie der vorliegenden nicht entgegen, an 

deren Realisierung zum einen ein ausgeprägt hohes öffentliches Interesse besteht 

und für die zum anderen keine echte Alternative ersichtlich ist. Das hohe öffentliche 

Interesse ergibt sich vorliegend daraus, dass die Maßnahme Bestandteil des geplan-

ten, im Endzustand durchgängig sechsspurig ausgebauten Streckenabschnittes zwi-

schen dem AK Walldorf und dem AK Weinsberg ist. Weiterhin ist eine echte Alterna-

tive nicht erkennbar, da der Trassenverlauf der zusätzlichen Fahrstreifen durch die 

bereits bestehende BAB A 6 bereits vorgegeben ist und sonstige Varianten, insbe-

sondere auch eine Tunnellösung bei Dielheim (sog. „Wallenbergtrasse“) aufgrund 
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der damit verbundenen erheblichen Kosten, sich nicht aufdrängen (hierzu unter B XI. 

2.).  

 

5.1.1.2 § 41 BImSchG i.V.m. der 16. BImSchV  

 

Sind die von dem geplanten Verkehrsweg ausgehenden Lärmbeeinträchtigungen 

nicht im Sinne des § 50 Satz 1 BImSchG vermeidbar, so ist gemäß § 41 Abs. 1 

BImSchG beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Straßen sicherzustellen, 

dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche 

hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.  

 

Grundsätzlich legt die 16. BImSchV die Intensitätsgrenze (Erheblichkeitsschwelle) 

fest, ab der schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden (vgl. VGH BW, 

Urteil vom 13.03.1996, 5 S1743/95 und Urteil vom 28.01.2002, 5 S 2328/99). Bei 

dem beantragten Autobahnausbau handelt es sich gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 16. 

BImSchV um die wesentliche Änderung einer öffentlichen Straße, weil die bestehen-

de Autobahn um einen bzw. teilweise auch zwei durchgehende Fahrstreifen für den 

Kraftfahrzeugverkehr erweitert wird. Mithin ist der Anwendungsbereich der Verkehrs-

lärmschutzverordnung eröffnet (§ 1 Abs. 1 16. BImSchV). 

 

Danach ist zu prüfen, welche dem Stand der Technik entsprechenden Schutzvorkeh-

rungen in Betracht kommen, um die als Intensitätsgrenze festgelegten Immissions-

grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung sicherzustellen. In Betracht kommen 

Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes wie Lärmschutzwände, offenporiger Asphalt 

oder Lärmschutzwälle.  

 

Betroffene haben grundsätzlich gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG einen Anspruch auf 

aktiven Lärmschutz, wenn die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten 

werden. Nur wenn und soweit die Kosten der Schutzmaßnahmen außer Verhältnis 

zu dem angestrebten Schutzzweck stehen, ist die Planfeststellungsbehörde von dem 

Gebot des § 41 Abs. 1 BImschG, schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-

räusche zu vermeiden, freigestellt, § 41 Abs. 2 BImSchG. In diesem Fall kommt eine 

angemessene Entschädigung insbesondere durch die Gewährung passiven Schall-

schutzes nach § 42 BImschG in Betracht. Die Entschädigung ist für Schallschutz-

maßnahmen an der baulichen Anlage zu leisten (sog. passiver Lärmschutz).  

 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-

kehrsgeräusche ist gemäß § 2 Abs. 1 16. BImSchV bei dem Bau oder der wesentli-

chen Änderung von Bundesfernstraßen sicherzustellen, dass der nach den „Richtli-
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nien für den Lärmschutz an Straßen“ - Ausgabe 1990 - (RLS-90) ermittelte Beurtei-

lungspegel folgende Immissionsgrenzwerte nicht übersteigt: 
 
 Tag Nacht 
1. an Krankenhäusern, Schulen, Kur-
heimen und Altenheimen 

57 dB(A) 47 dB(A) 

2. in reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten und Kleinsiedlungsgebieten 

59 dB(A) 49 dB(A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und 
Mischgebieten 

64 dB(A) 54 dB(A) 

4. in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

Nach § 2 Abs. 2 16. BImSchV ergibt sich die Art der bezeichneten Anlagen und Ge-

biete aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplä-

nen festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für 

die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Außen-

bereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beur-

teilen. Den maßgeblichen Anknüpfungspunkt bildet die tatsächlich vorhandene Be-

bauung. Wohnbebauung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich kann damit nur 

nach den für Kern-, Dorf- und Mischgebieten vorgesehenen Grenzwerten geschützt 

werden. 

 

Für lediglich in Flächennutzungsplänen ausgewiesene, noch unbebaute Gebiete, für 

die keine rechtwirksamen Bebauungspläne vorliegen und die auch nicht wie ein un-

beplanter Innenbereich (§ 34 BauGB) schutzwürdig sind, besteht kein Rechtsan-

spruch auf Lärmschutz nach der 16. BImSchV. Abzustellen ist im Rahmen des Lärm-

schutzes nämlich auf die konkrete bauplanungsrechtliche Situation. Das Maß an 

Lärmschutz, das der Vorhabenträger zu gewährleisten hat, bestimmt sich grundsätz-

lich danach, welche bauliche Gebietsqualifizierung dem lärmbetroffenen Bereich im 

Zeitpunkt der Planfeststellung bzw. Planauslegung zukommt (BVerwG, Beschluss 

vom 13.11.2001, 9 B 57/01). 

 

Beeinträchtigungen privater Lärmschutzbelange, die vom Anwendungsbereich der §§ 

41, 42, 43 BImSchG nicht erfasst werden bzw. auch bei Berücksichtigung der nach 

diesen Vorschriften vorzusehenden Lärmschutzmaßnahmen noch verbleiben, sind 

beim Ausgleich der Interessen in der fachplanerischen Abwägung zu berücksichtigen 

und angemessen in Rechnung zu stellen (vgl. VGH BW, Urteil vom 28.01.2002, 5 S 

2328/99). Einzustellen sind bereits Betroffenheiten im Bereich der Hörbarkeits-

schwelle von 3 dB(A).  
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5.1.2 Verkehrsprognose  

 

Die diesem Lärmschutzkonzept zugrunde liegende Prognose der von der Straßen-

baumaßnahme herrührenden Verkehrsbelastung genügt den sich aus § 41 Abs. 1 

BImSchG i. V. m der 16. BImSchV für solche Immissionsprognosen ergebenden 

rechtlichen Anforderungen. 

 

Die vom Vorhabenträger als Teil der Planunterlagen vorgelegte Verkehrsprognose 

war daraufhin zu überprüfen, ob sie methodisch einwandfrei erarbeitet worden ist, 

nicht auf unrealistischen Annahmen beruht und ob das Prognoseergebnis einleuch-

tend begründet worden ist (BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, 9 A 64/07, juris Tz. 96; 

Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20/08 „Querspanne Bochum“). 

 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Das Gutachten des mit der Erstellung 

der Prognose beauftragten Ingenieurbüros (Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koeh-

ler & Leutwein; nachfolgend: Büro Koehler & Leutwein) weist weder grobe, offen er-

kennbare Mängel oder unlösbare Widersprüche auf, noch geht es von unzutreffen-

den sachlichen Voraussetzungen aus. 

 

Im Einzelnen: 

 

5.1.2.1 Verkehrsanalyse 2003  

 

Zum Zwecke einer Verkehrsanalyse wurden sämtliche verwertbare Verkehrsuntersu-

chungen auf das Analysezieljahr 2003 hochgerechnet. Als Grundlage für die Hoch-

rechnung dienten Verkehrsuntersuchungen für den Raum Wiesloch (2002) und die 

Verkehrsuntersuchung Sinsheim, Autobahnanschluss Sinsheim-Mitte (2003). Zur 

Abbildung der Verkehrsbelastungen im weiteren Verkehrsnetz wurden die Verkehrs-

untersuchungen L 597 neu - Neckarbrücke Ladenburg, Fortschreibung 2001 und die 

Verkehrsuntersuchung Heddesheim, L 541/L631 - OU Heddesheim, Fortschreibung 

2004 in das Verkehrsmodell eingearbeitet. 

 

Zur Eichung des Analyserasters wurden Zählungen des Regierungspräsidiums aus 

den Dauerzählstellen (DZSt) im Untersuchungsgebiet berücksichtigt (Autobahndau-

erzählstellen A 5-Eppelheim, A 5-St. Leon, A 6-Hockenheim, A 6-Walldorf östlich des 

Walldorfer Kreuzes, A 6-Neckarsulm und A 656-Mannheim-Seckenheim). Im nach-

geordneten Verkehrsnetz erfolgte die Kalibrierung der Verkehrsbelastungen vor-

nehmlich über die Straßenverkehrszählung des Bundes und der Länder sowie die 

Analysewerte aus den erwähnten Verkehrsuntersuchungen. 
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Für den planfestgestellten Abschnitt zwischen der AS Rauenberg und der AS Sins-

heim wurde für das Jahr 2003 ein Werktags-DTV (DTVw) von 89.700 Kfz/24h ermit-

telt (Planunterlagen: Unterlage 5.2, Anlage 3 „Verkehrsanalyse 2003“). Ein Vergleich 

mit den im Jahr 2003 gezählten Verkehrsbelastungen an allen Werktagen des Jahres 

zeigt, dass das der Verkehrsprognose zugrunde liegende Verkehrsmodell gut mit 

den tatsächlichen Verkehrswerten des Jahres 2003 übereinstimmt (DTVw 2003: 

86.399 Kfz/24h; Quelle: Intranet der Landesstelle für Straßentechnik (LST) Referat 

95 Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg, Automatische Straßenverkehrs-

zählungen).  

 

5.1.2.2 Verkehrsprognose 2015/2020 

 

In dem Verkehrsgutachten vom Oktober 2003 wurden zunächst die zukünftigen Ver-

kehrsbelastungen auf dem Autobahnabschnitt der BAB A 6 zwischen dem AK Wall-

dorf und der AS Bad Rappenau für das Zieljahr 2015 ohne („Basis-Nullfall“) sowie mit 

sechsstreifigem Ausbau der A 6 („Planfall“) ermittelt. Das Verkehrsgutachten wurde 

im Jahr 2005 auf das Prognosezieljahr 2020 fortgeschrieben.  

 

Danach weist die A 6 zum Zieljahr 2020 zwischen dem AK Walldorf und der AS Bad 

Rappenau ohne Ausbau eine künftige Belastung zwischen ca. 103.000 bis 111.000 

Kfz/24h auf. Im Planfall wurden für die A 6 auf diesem Abschnitt im Jahr 2020 Belas-

tungen zwischen ca. 104.000 bis ca. 120.000 Kfz/24h vorhergesagt. Im planfestge-

stellten Abschnitt zwischen der AS Sinsheim in Richtung der AS Rauenberg beträgt 

der DTVw zum Zieljahr 2020 nach Ausbau 58.200 Kfz/24h. Zwischen der AS Rauen-

berg in Richtung der AS Sinsheim liegt der prognostizierte DTVw bei 58.700 Kfz/24h. 

Insgesamt wird für den Fall des sechsstreifigen Ausbaus im planfestgestellten Ab-

schnitt zwischen der AS Sinsheim in Richtung der AS Rauenberg im geplanten Aus-

bauabschnitt für das Zieljahr 2020 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke von 

116.900 Kfz prognostiziert. Der Schwerverkehrsanteil beträgt tagsüber (06-22 Uhr) 

31,3 % und während der Nachtstunden (22-06 Uhr) 61,4 %.  

 

Die Verkehrprognose berücksichtigt alle strukturellen Änderungen im Nahbereich des 

Untersuchungsraums Walldorf/Wiesloch und Sinsheim sowie die Verkehrsentwick-

lung im weiteren Untersuchungsgebiet.  

 

Auf das Vorbringen verschiedener Einwender hin hat die Planfeststellungsbehörde 

den Vorhabenträger um Stellungnahme gebeten, ob zu erwarten ist, dass der Betrieb 

der Rhein-Neckar-Arena zu maßgeblichen Veränderungen der Verkehrsbelastungen 
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auf der A 6 führt. Hierzu hat das Büro Koehler & Leutwein in Stellungnahmen vom 

21.05.2009, 13.03.2012 und 12.06.2012, die in der Verfahrensakte enthalten sind, 

nachvollziehbar dargelegt, dass mit maßgeblichen Veränderungen der Verkehrsbe-

lastungen auf dem auszubauenden Abschnitt infolge des Betriebes der Rhein-

Neckar-Arena nicht zu rechnen ist. In einer Worst Case-Betrachtung wird von einer 

zusätzlichen täglichen Belastung im durchschnittlichen täglichen Verkehr über alle 

Tage von ca. 390 Fahrten ausgegangen, was bezogen auf eine Grundbelastung von 

ca. 100.000 Fahrten einem Anteil von ca. 0,4 % entspricht.  

 

5.1.2.3 Plausibilisierung der Verkehrsprognose und Fortschreibung des Prog-

nosehorizonts auf das Zieljahr 2025  

 

Die in der Verkehrsprognose 2003 mit Fortschreibung 2005 getroffenen Annahmen 

zu den künftigen Verkehrsbelastungen auf dem planfestgestellten Abschnitt sind 

plausibel und konnten dem schalltechnischen Gutachten zugrunde gelegt werden. 

Als Fortschreibung der Verkehrsprognose auf das Zieljahr 2025 können die prognos-

tizierten Verkehrsbelastungen der Verkehrsuntersuchung mit dem Zieljahr 2020 an-

gesetzt werden. Dies ergibt sich aus den nachfolgenden Erwägungen: 

 

Der Vorhabenträger hat untersucht, inwieweit die Verkehrsbelastungen, die für das 

Zieljahr 2020 prognostiziert wurden, in Übereinstimmung stehen mit den zwischen-

zeitlich eingetretenen Verkehrsentwicklungen.  

 

Da sich die den Verkehrsuntersuchungen zugrunde liegenden Analysewerte auf 

durchschnittliche Verkehrsmengen an Werktagen vom Oktober 2003 an der DZSt 

Walldorf beziehen, hat der Vorhabenträger einen Vergleich gezogen zur Entwicklung 

der durchschnittlichen Verkehrsmengen an dieser DZSt über die Jahre 2000 bis 

2011. Es wurde festgestellt, dass zwischen 2004 und 2010 leichte bis deutliche Ver-

kehrsabnahmen zu verzeichnen waren (Verfahrensakte: Aktenvermerk des Büros 

Koehler & Leutwein vom 13.03.2012 und vom 12.06.2012). Nach Aussage des Gut-

achters seien die Verkehrsabnahmen zum einen auf die Bauarbeiten zum sechsstrei-

figen Ausbau im Zuge der A 6 östlich des Walldorfer Kreuzes und im Raum Sinsheim 

zurückzuführen, die dort erst 2009/2010 abgeschlossen wurden und auf die daraus 

resultierenden massiven Verkehrsbehinderungen. Ein weiterer Rückgang der Ver-

kehrsmengen resultiere aus der Wirtschaftskrise. Daraus ergebe sich, dass die Wer-

te der DZSt Walldorf nicht die Belastungsverhältnisse widerspiegelten, die bei einer 

nicht von der Wirtschaftsentwicklung und von langwierigen Baustellen beeinflussten 

Verkehrsführung realistisch gewesen wären. Nach den automatischen Verkehrszäh-

lungen zeige sich, dass bis zum Oktober 2010 in etwa wieder die Verkehrsbelastun-
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gen aus dem Jahr 2003 erreicht würden. Für Oktober 2011 sei demgegenüber eine 

deutliche Steigerung der Verkehrsbelastung festzustellen, die sich, bezogen auf das 

Basisjahr 2003, auf ca. 6 % belaufe. Nach Aussage des Gutachters könne diese 

deutlich überproportionale Steigerung jedoch nicht den weiteren Prognoseüberle-

gungen zugrunde gelegt werden, da sie vielmehr darauf zurückzuführen sei, dass die 

verkehrlichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise überproportional ausgeglichen wur-

den. Dies erscheint aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar und wird 

gestützt durch den Jahresvergleich der werktäglichen Belastungen, wonach die pro-

zentuale Verkehrszunahme für das Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 mit ca. 

4,5 % deutlich geringer ausfällt. 

 

Insgesamt erscheint die in der Verkehrsprognose getroffene Annahme der Gutach-

ter, dass bei einer kontinuierlichen und durch Baumaßnahmen bzw. Wirtschaftskrise 

unbeeinflussten Verkehrsentwicklung über die vergangenen Jahre stetige Zuwächse 

zu den Verkehrsbelastungen vorgelegen hätten, plausibel. Sie steht in Einklang mit 

den Annahmen, die das Land Baden-Württemberg im Zusammenhang mit dem Ge-

neralverkehrsplan 2010 zur mittleren Querschnittsbelastung auf Autobahnen getrof-

fen hat (Verfahrensakte: Vermerk Büro Koehler & Leutwein vom 12.06.2012, S. 4). 

Nach den Annahmen des Landes ist zum Zieljahr 2025 ausgehend vom Analysejahr 

2005 von einer Zunahme der mittleren Querschnittsbelastung auf Autobahnen von 

26 % auszugehen, was einer jährlichen Zunahme von 1,16 % entspricht. Rechnet 

man die Werktagsbelastungen vom Oktober 2005 entsprechend Generalverkehrs-

plan Baden-Württemberg mit dem Prognosefaktor 1,26 hoch, ergibt sich für das Ziel-

jahr 2025 eine Verkehrsbelastung in dem Abschnitt AK Walldorf - AS Wies-

loch/Rauenberg von ca. 111.500 Kfz/24h.  

 

Im Vergleich mit den vom Büro Koehler & Leutwein für das Jahr 2020 prognostizier-

ten Werten von ca. 110.900 Kfz/24h (Basis-Nullfall) ergibt sich eine statistisch nicht 

signifikante und daher zu vernachlässigende Abweichung von ca. 0,05 %, wobei die-

se Annahmen bereits 2020 und damit fünf Jahre vor den Annahmen des Landes Ba-

den-Württemberg eintreten.  

 

Unter Berücksichtigung der deutlich höheren Verkehrsbelastung des Vergleichsmo-

nats Oktober 2011 mit ca. 96.200 Kfz/24h als Basisansatz und einem reduzierten 

Prognosefaktor, entsprechend einem Ansatz von 1,16 % als jährlicher Zuwachs für 

den Zeitraum von 2011 bis 2025, ergeben sich auf der A 6 im Bereich der Dauer-

zählstelle Walldorf Verkehrsbelastungen für das Zieljahr 2025 von ca. 113.100 

Kfz/24h. Dies entspricht einer um ca. 2 % höheren Verkehrsbelastung als in der Ver-

kehrsuntersuchung vom April 2005 für das Zieljahr 2020 angegeben wurde. Eine Un-
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tersuchung der BASt (Bäumer, M., Hautzinger, H., Kathmann, T., Schmitz, S.; Som-

mer, C.; Wermuth, M.: Ermittlung von Standards für anforderungsgerechte Datenqua-

lität bei Verkehrserhebungen; BASt, Reihe Verkehrstechnik, Heft V 200, Bergisch 

Gladbach (2010)) gibt für Zählungenauigkeiten von +/- 3% der erhobenen Eingangs-

größen die Bandbreite mittlerer Abweichungen der hochgerechneten bzw. prognosti-

zierten DTV-Werte bei Verwendung typisierter Ganglinien für Streckenzüge im Bun-

desautobahnnetz mit 3,8 - 5,3% an. Eine um 2 % höhere Verkehrsbelastung ent-

spricht einer guten Prognosegenauigkeit.  

 

Insgesamt ist die Verkehrsprognose aus Sicht der Planfeststellungsbehörde plausi-

bel und nachvollziehbar. Als Fortschreibung der Verkehrsprognose auf das Zieljahr 

2025 können die in der Verkehrsprognose prognostizierten Verkehrsbelastungen für 

das Zieljahr 2020 angesetzt werden. 

 

5.1.2.4 Prognosehorizont 

 

In Anknüpfung an die vorstehenden Ausführungen wird im Folgenden davon ausge-

gangen, dass die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung für das Zieljahr 2025 ange-

setzt werden können. 

 

Dieser Prognosehorizont genügt den rechtlichen Anforderungen. Nach der oberge-

richtlichen Rechtsprechung wäre die Entscheidung, bei der Prognose auf einen be-

stimmten Zeitpunkt abzustellen, nur dann zu beanstanden, wenn sie sich als Aus-

druck unsachlicher Erwägungen werten ließe oder von vorneherein ungeeignet er-

schiene. Als Rahmen für die Verkehrsprognose geht die Rechtsprechung von einem 

Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren aus (BVerwG, Urteil vom 21.03.1996, 4 A 

10/95; BayVGH, Urteil vom 29. Juni 2006, 25 N 99.3449). Maßgeblicher Zeitpunkt für 

die rechtliche Beurteilung ist dabei die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Er-

lasses des Planfeststellungsbeschlusses. 

 

Für die Planfeststellungsbehörde ist nicht erkennbar, dass der Wahl des Prognose-

horizonts unsachliche Erwägungen zugrunde lägen. Der Prognosehorizont wurde 

weder absichtlich zu kurz bemessen, noch erscheint er deshalb ungeeignet, weil im 

maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt bereits absehbar wäre, dass die Straße bis zum 

gewählten Prognosehorizont noch nicht fertig gestellt sein würde. Infolge der Fort-

schreibung des Prognosehorizonts auf 2025 liegt das Zieljahr noch 13 Jahre entfernt, 

so dass mit einer Inbetriebnahme der Straße vor dem Erreichen des Prognosehori-

zonts zu rechnen ist. 
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5.1.2.5 Schwerverkehrsanteile 

 

Für die zu erwartenden Lärmbelastungen ist neben den künftigen Verkehrsmengen 

die zukünftige Zusammensetzung des Verkehrs (Pkw-Anteil, Lkw-Anteil), aufgeteilt in 

Tag- und Nachtwerte von maßgeblicher Bedeutung. Für die Ermittlung der Zusam-

mensetzung des Verkehrs wurden die Ergebnisse der Dauerzählstelle östlich des 

Walldorfer Kreuzes zugrunde gelegt. Bis zum Zieljahr wird danach eine leichte Stei-

gerung des relativen Schwerverkehrsanteils auf der A 6 erwartet. Für den Fall des 

sechsstreifigen Ausbaus ist für das Zieljahr 2025 (2020) mit einem Schwerverkehrs-

anteil (SV-Anteil) von 35,0 % des täglichen Gesamtverkehrs zu rechnen (Anteil von 

6-22 Uhr: 31,3%, Anteil von 22-6 Uhr: 61,4%). Der Ermittlung der SV-Anteile wurden 

Fahrzeuge ab 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht (zul. GG) zugrunde gelegt. 

 

Indes war für die lärmtechnische Untersuchung entsprechend den Vorgaben der RLS 

90 (Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV sowie Tabelle 3 der RLS-90; hierzu BVerwG, 

Urteil vom 12.08.09, 9 A 64/07, juris Tz. 103 und BVerwG, Urteil vom 09.07.2008, 9 

A 14/07) der Lkw-Anteil mit mehr als 2,8 t zul. GG anzusetzen. Dem Hinweis des 

Verkehrsgutachters, wonach die Reduzierung auf das Segment >3,5 t konform mit 

der Straßenverkehrsordnung und in Konformität mit den Anweisungen für die Stra-

ßenverkehrszählung auf Bundesstraßen (2000, 2005, 2010) sei, ist entgegenzuhal-

ten, dass die RLS-90 als geltendes Recht der Berechnung der Beurteilungspegel 

zugrunde zu legen ist.  

 

Daher hat die Planfeststellungsbehörde den Verkehrsgutachter aufgefordert zu un-

tersuchen, wie sich eine Einbeziehung der Fahrzeuge von 2,8 t bis 3,5 t zul. GG auf 

den Anteil des Lkw-Verkehrs am Gesamtverkehr zum Zieljahr 2025 auswirkt. Dem ist 

der Verkehrsgutachter nachgekommen (Verfahrensakte: Vermerke Büro Koehler & 

Leutwein vom 12.06.2012, S. 8/9 und vom 17.09.2012). 

 

Die durch die RLS-90 vorgegebene Ermittlung des maßgebenden Lkw-Anteils über 

2,8 t zul. GG in % am Gesamtverkehr wird mangels bindender Vorgaben durch Re-

gelwerke in der Praxis unterschiedlich gehandhabt. Das Büro Koehler & Leutwein hat 

die Ergebnisse der automatischen Straßenverkehrszählungen, Januar bis September 

2011 für die Dauerzählstelle A 6-Walldorf zugrunde gelegt, was aus Sicht der Plan-

feststellungsbehörde nicht zu beanstanden ist.  

Für Fahrzeuge im Bereich von 2,8 t bis 3,5 t zul. GG werde für die DZSt Walldorf ein 

prozentualer Anteil am Gesamtverkehr von ca. 7,7 %, entsprechend 6.768 Fahrzeu-

gen/Tag angegeben. Rechne diese Fahrzeuge dem Anteil an Schwerverkehrsfahr-
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zeugen hinzu, so ergebe sich ein Wert von ca. 24.051 Fahrzeugen/Tag als Anteil 

aller Fahrzeuge mit einem zul. GG von mehr als 2,8 t. 

Insgesamt könne davon ausgegangen werden, dass der Anteil der Fahrzeuge mit 

zul. GG >2,8 t an Werktagen zu ca. 34 % angegeben werden könne. Im Vergleich mit 

den für das Jahr 2003 gemittelten Werten für Werktage (29,7 % Anteil Schwerver-

kehr) entspräche dies einem um ca. 4 % höheren Anteil des Schwerverkehrs am Ge-

samtverkehr, der als Basis der Lärmberechnungen anzusetzen sei.  

Unter Berücksichtigung des vom Lärmgutachter angenommenen Worst Case-

Ansatzes von 5 % für leichte Nutzfahrzeuge am Gesamtbestand, d. h. am Gesamt-

verkehrsaufkommen (nachstehend unter B XI. 5.1.3.3), ergebe sich für Schwerver-

kehrsfahrzeuge >2,8 t somit ein Tagesanteil von 36,3 % und ein Nachtanteil von 66,4 

% bei insgesamt 40 % täglichem Schwerverkehrsaufkommen (Verfahrensakte: Ver-

merk Koehler & Leutwein vom 17.09.2012). 

 

Diese Annahmen erscheinen plausibel. Sie werden bekräftigt durch die Annahmen 

der Schallgutachter (Ingenieurbüro Braunstein+Bernd, nachstehend unter B XI. 

5.1.3). Die Methodik der Umrechnung ist nach dem dafür geltenden rechtlichen Prü-

fungsmaßstab nicht zu beanstanden (zum rechtlichen Maßstab: BVerwG, Urteil vom 

09.07.2008, 9 A 14/07). Die Frage der lärmmäßigen Auswirkungen einer Einbezie-

hung des Segmentes von 2,8 t bis 3,5 t in den Anteil des Lkw-Verkehrs wird nach-

stehend behandelt. 

 

5.1.3 Schallgutachten 

 

Die Schalluntersuchungen des Gutachterbüros (Braunstein+Berndt GmbH Ingeni-

eurbüro für Softwareentwicklung, Lärmschutz, Umweltplanung; nachfolgend: Büro 

Braunstein+Berndt) erfassen alle ernsthaft in Betracht kommenden Bereiche und dort 

eine ausreichende Zahl von Immissionspunkten. Die erforderlichen Daten wurden 

sorgfältig erhoben und entsprechend allgemein anerkannten Methoden aufbereitet. 

 

Die aufgrund des Vorhabens zu erwartenden Belastungen durch Straßenverkehrs-

lärm lassen sich anhand der Unterlagen vollständig beurteilen. Der gewählte Unter-

suchungsraum des Schallgutachtens umfasst den auszubauenden Abschnitt zwi-

schen BAB-km 594+711 und km 605+500. Er wurde für die Beurteilung der Auswir-

kungen ausreichend groß gewählt und genügt in jeder Hinsicht den Anforderungen 

an eine sachgerechte Ermittlung. Der Untersuchungsraum erfasst die Bereiche Wies-

loch, Rauenberg, Dielheim, Tairnbach, Eschelbach, Balzfeld-Horrenberg, Hoffenheim 

und Dühren.  
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5.1.3.1 Ermittlung der relevanten Beurteilungspegel  

 

Die schalltechnische Berechnung selbst ist nach Überprüfung zur Überzeugung der 

Planfeststellungsbehörde methodisch einwandfrei und sachlich richtig. Die für die 

Bestimmung des Lärmschutzanspruchs erforderliche Erfassung des jeweiligen Ge-

bietscharakters ist korrekt erfolgt. Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgte mit 

dem Programm Soundplan des Büros Braunstein+Berndt auf Grundlage des in den 

RLS-90 vorgeschriebenen Rechenverfahrens. Dieses Programm gelangt in der Stra-

ßenplanung standardmäßig zur Anwendung, gegen seine Anwendung haben sich 

bisher auch in der gerichtlichen Überprüfungspraxis keine Bedenken ergeben (so 

OVG Lüneburg, Urteil vom 20.05.2009, 7 KS 59/07, juris Rn. 208; OVG Münster, Ur-

teil vom 13.12.2007, 7 D 122/06.NE, juris Rn. 74, 76). 

 

Die Ermittlung der auf betroffene Gebäude einwirkenden Immissionen erfolgt gemäß 

§ 3 der 16. BImSchV auf Grundlage entsprechender Berechnungen und nicht an-

hand örtlicher Schallmessungen. Dies entspricht ständiger Rechtsprechung (z. B. 

BVerwG, Urteil vom 20.01.10, 9 A 22/08). Die Verfahrensweise für die Berechnung 

des Straßenlärms ergibt sich aus Anlage 1 der 16. BImSchV sowie aus den „Richtli-

nien für den Lärmschutz an Straßen, eingeführt durch das Allgemeine Rundschrei-

ben Straßenbau Nr. 8/1990 des Bundesministers für Verkehr im Einvernehmen mit 

den obersten Straßenbaubehörden der Länder, in Baden-Württemberg durch Erlass 

des Verkehrsministeriums vom 11.04.1991,“ (RLS-90), Kapitel 4.0. Aufgrund der 16. 

BImSchV muss der Beurteilungspegel am Immissionsort daher nach der in den RLS-

90 beschriebenen Vorgehensweise und mit den dort genannten Parametern berech-

net werden. Schon im Hinblick auf die Frage, für welche Immissionsorte ein An-

spruch auf Lärmvorsorge zu prüfen ist, ist die Lärmsituation bereits anhand eines 

Beurteilungspegels zu beurteilen.  

 

Das Rechenverfahren gewährleistet zuverlässigere Ergebnisse als Messungen und 

ist für die Betroffenen in der überwiegenden Anzahl der Fälle günstiger. Gegen 

Messverfahren spricht, dass Überprüfungen derartiger Ergebnisse schwer nachkon-

trollierbar, nur über einen sehr langen Zeitraum ermittelbar und sehr stark von Wind- 

und Temperatureinflüssen sowie Verkehrsbelastungsschwankungen abhängig sind. 

Demgegenüber basiert das anzuwendende Rechenverfahren auf langfristigen empi-

rischen Untersuchungen. Die Berechnungen sind somit im Gegensatz zu Messungen 

im Stande, allgemeingültige und vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Zudem fehlt bei 

erst geplanten Vorhaben generell die Möglichkeit der Messung. Es besteht außer-

dem entgegen der Forderung einzelner Einwender nicht die Möglichkeit, einzelne 

Parameter des Rechenmodells vor Ort durch Messungen zu überprüfen, da Messer-
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gebnisse nur eine Momentaufnahme darstellen und sich die Randbedingungen stän-

dig ändern können. Die tatsächliche Lärmbelastung kann daher abhängig von diesen 

Faktoren ebenso unter wie auch - dies ist den Einwendern einzuräumen - über dem 

errechneten Mittelungspegel liegen. Dies ist jedoch im Lichte der 16. BImSchV norm-

immanent und gehört zu den Wesensmerkmalen eines Mittelungspegels, ohne dass 

sich hieraus ein Verstoß gegen höherrangiges Recht ableiten ließe.  

 

Die Komponenten der RLS-90 sind so gewählt, dass in der überwiegenden Zahl der 

Anwendungsfälle der errechnete Beurteilungspegel über dem Messergebnis von Mit-

telungspegeln liegt. So geht das Rechenmodell der RLS-90 zugunsten der Betroffe-

nen stets von einer Mitwind-Situation aus, obwohl diese statistisch nicht häufiger ist 

als eine Gegenwind-Situation. 

 

Weiterhin stellt die 16. BImSchV für die Frage, wann schädliche Umwelteinwirkungen 

iSd. § 41 BImSchG vorliegen, auf Immissionsgrenzwerte in Dezibel ab (Einheitszei-

chen dB). Entgegen der Auffassung einzelner Einwender ist die Wahl dieser Einheit 

zur Darstellung der Beurteilungspegel daher nicht zu beanstanden. 

 

5.1.3.2 Relevante Eingangsparameter für Berechnung der Beurteilungspegel 

nach 16. BImSchV und RLS-90 

 

Das Rechenverfahren zur Ermittlung des Beurteilungspegels gemäß § 3 der 16. 

BImSchV ist durch die nach Anlage 1 zu § 3 der 16. BImschV anzuwendende RLS 

90 verbindlich vorgegeben. Aufgrund der 16. BImSchV muss der Beurteilungspegel 

am Immissionsort nach der in den RLS-90 beschriebenen Vorgehensweise und mit 

den dort genannten Parametern berechnet werden. Der Beurteilungspegel von Stra-

ßen wird in den RLS 90 insbesondere aus folgenden Parametern bestimmt: Ver-

kehrsbelastung, Lkw-Anteil, Fahrgeschwindigkeit, Fahrbahnoberfläche, Längsnei-

gungsverhältnisse, Steigungen und Gefälle im Straßenverlauf.  

 

Im Planfeststellungsverfahren wurden die Ergebnisse des Verkehrslärmgutachtens 

zum sechsstreifigen Ausbau der A 6 in Form eines Erläuterungsberichts sowie der 

gem. Ziff. 4.7ff "Darstellung der Ergebnisse" der RLS-90 geforderten Ergebnistabel-

len und Lagepläne der Lärmschutzmaßnahmen offengelegt. Die in das Schallgutach-

ten eingegangenen Berechnungsannahmen wurden im zugehörigen Erläuterungsbe-

richt (Planunterlagen: Unterlage 11.1a) angegeben. Die Annahmen für Korrekturfak-

toren zur Ermittlung der Beurteilungspegel (im vorliegenden Fall die Verkehrsbelas-

tung mit Schwerverkehrsanteil und Verteilung auf Tag bzw. Nacht, sowie Korrektur-

werte für Fahrbahnoberfläche und Geschwindigkeit und die für Reflexionseffekte zu 
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berücksichtigende vorhandene Lärmschutzwand auf Höhe Rauenberg) sind im Erläu-

terungsbericht aufgezählt. Alle übrigen Korrekturfaktoren, die einige Einwender in 

den offenliegenden Unterlagen zu vermissen meinen (Fallwinde, Steigungen und 

Gefälle, Reflexion und diffuse Reflexion an vorhandenen Lärmschutzwänden), liegen 

durch die Vorgaben der 16. BImSchV bzw. der RLS-90 ohne Wahlmöglichkeit fest.  

 

Der Planfeststellungsbehörde wurden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

weder ein EDV-Eingabeprotokoll, noch Berechnungsprotokolle, welche die einzelnen 

Rechenschritte zur Ermittlung der Beurteilungspegel darstellen, vorgelegt. Indes war 

es rechtlich nicht geboten, die Vorlage dieser weiteren Unterlagen vom Vorhabenträ-

ger zu verlangen. Gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG hat der Träger des Vorhabens 

den Plan der Anhörungsbehörde zur Durchführung des Anhörungsverfahrens einzu-

reichen. § 73 Abs. 1 Satz 2 LVwVfG bestimmt die Bestandteile des offenzulegenden 

Planes. Rechtlich notwendig ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts nicht die Auslegung aller Unterlagen, die möglicherweise zur umfas-

senden Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Planung erforderlich sind. Vielmehr kann 

sich die Auslegung auf diejenigen Unterlagen beschränken, derer der Einzelne be-

darf, um den Grad seiner Betroffenheit abschätzen und sich das Interesse, Einwen-

dungen zu erheben, bewusst machen zu können (vgl. BVerwG, Urteil vom 

27.10.2000, 4 A 18/99).  

 

Die von der RLS-90 vorgegebene Darstellung in Form der offengelegten Ergebnista-

bellen und Lagepläne der Lärmschutzmaßnahmen lassen die lärmmäßigen Betrof-

fenheiten erkennen, denn es können 

 

� die Lage der eigenen Wohnung relativ zum Lärm verursachenden Ver-

kehrsweg,  

� die Betroffenheit oder Nichtbetroffenheit durch Immissionsgrenzwertüber-

schreitung sowie  

� die Beurteilungspegel - erforderlichenfalls an mehreren Gebäudeseiten 

und in mehreren Stockwerken - für den Planfall ohne bzw. mit vorgesehe-

nen baulichen Lärmschutzmaßnahmen am Verkehrsweg  

 

entnommen werden. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel an der Plausibilität der schalltechni-

schen Berechnungen. Solange sich die Angriffe einzelner Einwender gegen Tatsa-

chenermittlung, Methodik und Plausibilität der Ergebnisse eines Gutachtens nicht als 

durchgreifend erweisen, besteht kein Anlass, an der Richtigkeit des Gutachtens al-
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lein deshalb zu zweifeln, weil die einzelnen Rechenvorgänge nicht den Gutachten zu 

entnehmen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies für den Fall einer Ver-

kehrsprognose entschieden (BVerwG, Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20/08, juris Tz. 

93). Ergänzend hat der Vorhabenträger als Fortschreibung des Schallgutachtens ei-

ne Aufstellung sämtlicher nach den Vorgaben der 16. BImSchV und der RLS-90 zu 

berücksichtigenden Parameter und Eingangswerte vorgelegt, die in den Gutachten 

für die Ermittlung der Beurteilungspegel nach RLS-90 verwendet wurden (Planunter-

lagen: Unterlage 11.1a, Anhang A1 „Zusammenstellung Eingangsparameter nach 

RLS-90/16. BImSchV). 

 

Den Lärmberechnungen nach der 16. BImSchV wurden ferner zulässige Höchstge-

schwindigkeiten von 130 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw zugrunde gelegt. Dieses 

Vorgehen entspricht den Vorgaben der Anlage 1 der 16. BImSchV. Nach Diagramm 

II zur Anlage 1 der 16. BImSchV und nach den RLS-90 Nr. 4.4.1.1.2 gibt es einen 

Korrekturfaktor, der von 100 km/h abweichende zulässige Höchstgeschwindigkeiten 

berücksichtigt (RLS-90 Nr. 4.4.1.1.2). Der danach vorgesehene Rahmen wurde vor-

liegend nach oben hin voll ausgeschöpft. 

 

Teilweise haben Einwender Zweifel gegen die Richtigkeit der Berechnung mit dem 

Argument geäußert, die zugrunde gelegten Pkw- und Lkw-Geschwindigkeiten seien 

deshalb unrealistisch, weil sich Autofahrer häufig nicht an vorgegebene Geschwin-

digkeitsbegrenzungen hielten. Die Berechnung entspricht jedoch auch insoweit den 

verbindlichen Vorgaben der RLS-90. Dass Höchstgeschwindigkeiten von den Stra-

ßennutzern im Einzelfall in unzulässiger Weise nicht beachtet werden, kann im Rah-

men der Berechnung keine Berücksichtigung finden. Verkehrswidrigem Verhalten ist 

nach ständiger Rechtsprechung mit den Mitteln des Straßenverkehrsrechts entge-

genzuwirken (u.a. BVerwG, Urteil vom 23.11.2001, 4 A 46/99). 

 

Soweit nicht ein offenporiger Asphalt (OPA) eingebaut werden soll, ist im gesamten 

Ausbauabschnitt die Verwendung einer speziellen Straßenoberfläche vorgesehen, 

die eine dauerhafte Lärmminderung von mindestens 2 dB(A) bewirkt. Für Straßen-

oberflächen, bei denen aufgrund neuer bautechnischer Entwicklungen eine dauerhaf-

te Lärmminderung nachgewiesen ist, können nach der Fußnote zur Tabelle B der 

Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV Korrekturwerte in die Lärmberechnung eingehen. 

Soweit nunmehr auch ein offenporiger Asphalt einzubauen ist, ist darauf hinzuwei-

sen, dass für einen solchen ebenfalls bereits in dem vorgenannten Allgemeinen 

Rundschreiben Nr. 14/1991 eine dauerhafte Lärmminderungswirkung von -5 dB(A) 

als nachgewiesen erachtet wird. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen mit be-

gleitenden Lärmmessungen zeigen, dass offenporige Asphaltdeckschichten der drit-
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ten Generation mit Hohlraumgehalten über 22 % anfangs sogar Lärmminderungs-

werte von -8 dB(A) und höher aufweisen und in den Folgejahren nur leicht nachlas-

sen, so dass die angesetzte Lärmminderungswirkung von -5 dB(A) für die Lebens-

dauer des offenporigen Asphalts plausibel angenommen werden kann. 

 

5.1.3.3 Einbeziehung leichter Nutzfahrzeuge >2,8 t zul. Gesamtgewicht als 

Schwerverkehr gemäß RLS-90 - lärmtechnische Auswirkungen  

 

Wie bereits vorstehend unter B XI. 5.1.2.5 ausgeführt, ist für die schalltechnische 

Untersuchung entsprechend den Vorgaben der RLS 90 der Lkw-Anteil mit mehr als 

2,8 t zul. GG zugrunde zu legen. Daher hat die Planfeststellungsbehörde veranlasst, 

dass das mit der schalltechnischen Untersuchung beauftragte Büro Braun-

stein+Berndt die lärmtechnischen Auswirkungen der Einbeziehung des Segmentes 

von 2,8 t bis 3,5 t in den Anteil des Lkw-Verkehrs untersucht. 

 

Grundlage dieser Berechnung war die plausible Annahme des Verkehrsgutachters, 

wonach bei Einbeziehung des Segments >2,8 t in den Schwerverkehrs-Anteil von 

einem ca. 4 % höheren Anteil des relevanten Güterverkehrs ausgegangen werden 

könne. Ein Rückgriff auf die Zulassungsstatistik 2008 des Kraftfahrtbundesamtes 

bestätigt die vom Verkehrsgutachter getroffene Annahme, dass sich der relative An-

teil am Gesamtverkehr im Bereich zwischen 4 und 5 % bewegt. 

 

Insgesamt geht der Lärmgutachter in einer Worst Case-Betrachtung von einem Anteil 

des Fahrzeugsegments zwischen 2,8 t und 3,5 t zul. GG von gerundet 5 % aus. Die 

aus dieser Annahme folgende maßgebende Nacht-Immissionspegel-Differenz be-

trägt gerundet maximal 0,1 dB (0,09 dB), was nach Angaben des Lärmgutachters 

nicht signifikant und lärmtechnisch zu vernachlässigen sei. Diese Annahme hat der 

Lärmgutachter auf Veranlassung der Planfeststellungsbehörde in einem Vermerk 

vom 20.07.12, welcher durch Schreiben des Vorhabenträgers vom 25.07.2012 er-

gänzt wurde und sich in der Verfahrensakte befindet, detaillierter ausgeführt. Im vor-

genannten (ergänzten) Vermerk hat der Lärmgutachter nachvollziehbar dargestellt, 

dass die Tagesfahrleistung der Fahrzeuge von 2,8 t bis 3,5 t zulässigem Gesamtge-

wicht vorwiegend im Tagverkehr (06 - 22 Uhr) erbracht wird. Der Anteil leichter Nutz-

fahrzeuge am Gesamtverkehr beträgt am Tag 5,4 %. Im Nachtverkehr dagegen 

bleibt die Fahrzeuggruppe von 2,8 t bis 3,5 t zul. GG mit 1,9 % anteilig deutlich hinter 

der dominierenden Gruppe der schweren Nutzfahrzeuge (>3,5 t zul. GG) zurück. 

Letztere stellen während der Nachtstunden mehr als drei Fünftel (61,4 %) des Ver-

kehrsaufkommens und dominieren den Nachtverkehr lärmmäßig. 
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Die Erhöhung der Nacht-Immissionspegel um gerundet 0,1 dB ist daher die größt-

mögliche Abweichung im Sinne eines Worst Case-Szenarios bei Einbeziehung des 

Segments leichter Nutzfahrzeuge >2,8 t. Dieses Szenario wurde in der Folge zu-

gunsten der lärmbetroffenen Anwohner der Ermittlung des Anspruchs auf passiven 

Lärmschutz zugrunde gelegt. Es wurde untersucht, an welchen Immissionsorten 

durch die Pegelerhöhung um 0,09 dB Grenzwertüberschreitungen erfolgen. Die Orts-

lage Wiesloch brauchte nicht untersucht zu werden, da dort bereits im Berechnungs-

fall „Prognose 2020 ohne Lärmschutz“ die Grenzwerte flächendeckend um >1 dB 

unterschritten werden. Die der Planfeststellungsbehörde vorgelegten Ergebnislisten 

enthalten für die Ortslagen Rauenberg, Dielheim und Horrenberg-Balzfeld insbeson-

dere diejenigen Immissionsorte, bei denen die Einbeziehung des SV >2,8 t zul. GG 

zu einer Überschreitung der Nachtgrenzwerte um 0,09 dB führt, was dem Grunde 

nach bei diesen Gebäuden zu einem Anspruch auf angemessene Entschädigung für 

passive Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 42 Abs. 1 und 2 BImSchG führt.  

 

Die Grundstücke, welche dem Grunde nach Anspruch auf angemessene Entschädi-

gung für passive Schallschutzmaßnahmen haben, sind im verfügenden Teil dieses 

Beschlusses unter A IV. 5.7 aufgeführt. 

 

5.1.3.4 Gesamtlärmbelastung  

 

Die Berechnungsmethode der 16. BImSchV, die vom Bundesverwaltungsgericht in 

ständiger Rechtsprechung gebilligt wird, beschränkt die Ermittlung der Lärmbelas-

tung auf die vom Straßenbauvorhaben ausgehende Lärmbelastung, ohne dass vor-

handene Vorbelastungen berücksichtigt werden („Einzelpegel“). Der maßgebende 

Beurteilungspegel ist also grundsätzlich nicht als „Summenpegel“ zu ermitteln 

(BVerwG, Urteil vom 21.03.1996, 4 C 9/95). 

 

Ausnahmsweise ist aber ein Gesamtpegel zu prognostizieren, wenn sich eine ge-

sundheitsgefährdende Gesamtbelastung ergibt. Denn ein bereits vorhandener Ver-

kehrslärm (Vorbelastung) und die durch den Bau oder durch die wesentliche Ände-

rung einer öffentlichen Straße entstehende zusätzliche Lärmbeeinträchtigung dürfen 

zu keiner Gesamtbelastung führen, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt. 

 

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und des 

Bundesverwaltungsgerichts beginnt der kritische Bereich des gesundheitsschädli-

chen Lärms in Wohngebieten bei Schallimmissionen, die Werte von 70 - 75 dB(A) 

tags bzw. 60 - 65 dB(A) nachts erreichen oder sogar überschreiten (vgl. z.B. 

BVerwG, Urteil vom 16.03.2006, 4 A 1075/04). Der Staat darf durch seine Entschei-
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dungen keine verkehrlichen Maßnahmen zulassen, die im Ergebnis einen nicht recht-

fertigungsfähigen Eingriff in Leben, Gesundheit oder Eigentum auslösen. Auch dar-

über hinaus ist die Gesamtbelastung im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

 

Im Rahmen der Abwägung der gegenläufigen Belange führt die nach dem sechs-

streifigen Ausbau der A 6 zu erwartende Gesamtverlärmung nicht dazu, dass weiter-

gehender Lärmschutz bereitgestellt werden müsste. Aufgrund der bekannten Immis-

sionspegel an den am stärksten durch den Autobahnlärm belasteten Wohngebäu-

den, die auch im Lärmeinwirkungsbereich der Landesstraße L 612 und bzw. oder 

von Kreisstraßen liegen, ist nicht ersichtlich, dass der Summenpegel aus allen Ver-

kehrslärmquellen nach dem Autobahnausbau die Schwelle zur Gesundheitsgefähr-

dung bzw. zur grundrechtsrelevanten Beeinträchtigung erreichen wird, denn selbst 

bei Annahme einer Verlärmung durch die anderen Verkehrswege, die gleich hoch ist 

wie die Lärmimmissionen von der Autobahn, würde sich eine Erhöhung des Sum-

menpegels um maximal 3 dB(A) ergeben.  

 

Vorliegend führt der im Zuge des Ausbaus der Autobahn vorgesehene Lärmschutz 

dazu, dass sich die gegenwärtigen Lärmimmissionen der Autobahn an den am 

stärksten verlärmten Anwesen ganz deutlich verringern. Ein die Schwelle zur Ge-

sundheitsgefährdung bzw. zur grundrechtsrelevanten Beeinträchtigung erreichender 

Summenpegel war allenfalls bei der ursprünglichen Planung für die autobahnnahen 

Wohngebäude südlich der Autobahn in den Straßen „Zum Schützenhaus“ und „Am 

Eichwald“ zu befürchten. Diese ernst zu nehmenden Bedenken sind indes durch die 

außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens errichtete Lärmschutzwand auf der 

Südseite der Autobahn, ausgeräumt.  

 

Insgesamt sind die lärmtechnischen Untersuchungen und Berechnungen daher feh-

lerfrei durchgeführt worden. Die Einwendungen gegen das Schallgutachten werden 

zurückgewiesen. 

 

5.1.4 Hinreichender aktiver Schallschutz 

 

Das vom Vorhabenträger zuletzt beantragte Lärmschutzkonzept allein genügt nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde in den Schutzbereichen Rauenberg, Diel-

heim und Horrenberg-Balzfeld nicht den Anforderungen der Rechtsprechung an ein 

ausgewogenes Lärmschutzkonzept. Weitere Maßnahmen, konkret die Verlängerung 

des offenporigen Asphalts auf beiden Richtungsfahrbahnen in den Ortsteilen Rauen-

berg und Dielheim von BAB-km 594+711 (Bauanfang) bis km 598+200 und im 

Ortsteil Horrenberg-Balzfeld von BAB-km 600+000 bis km 602+270 sind notwendig 
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und bei Abwägung aller maßgeblichen Belange für den Vorhabenträger auch zumut-

bar, um die vom Lärm der Autobahn betroffene Wohnbevölkerung hinreichend zu 

schützen. Die anzusetzenden Mehrkosten für aktiven Lärmschutz stehen nicht außer 

Verhältnis zum hiermit erzielten Schutzeffekt. Unter Berücksichtigung dieser von der 

Planfeststellungsbehörde für notwendig erachteten Ergänzungen bei den aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen ist das Vorhaben mit den Belangen des Lärmschutzes ver-

einbar. 

 

Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde: 

 

Nach § 41 Abs. 1 BImSchG hat der aktive Schallschutz grundsätzlich Vorrang vor 

dem passiven Schallschutz. Lärmbetroffene haben prinzipiell einen Anspruch auf 

"Vollschutz" durch aktive Schutzmaßnahmen. Erweisen sich dessen Kosten jedoch 

als unverhältnismäßig, obliegt es der Planfeststellungsbehörde, in Ausübung ihres 

Abwägungsspielraums zu entscheiden, ob ein teilweiser oder vollständiger Verzicht 

auf den grundsätzlich gebotenen Vollschutz im Lichte des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes gerechtfertigt erscheint (§ 41 Abs. 2 BImSchG).  

 

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung hat sich in allen Lärmschutzbereichen an den von 

der Rechtsprechung entwickelten Leitlinien zu orientieren (vgl. insbesondere 

BVerwG, Urteil vom 15.03.2000, 11 A 42/97; Urteil vom 24.09.2003, 9 A 69/02; Be-

schluss vom 22.12.2004, 4 B 75/04; Beschluss vom 09.01.2006, 9 B 21/05, Urteil 

vom 13.05.2009, 9 A 72/07). Maßgebend bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind in 

erster Linie die Kosten im Verhältnis zur Verringerung der Lärmbelastung, wobei die 

Zahl der Lärmbetroffenen sowie besonders störanfällige Objekte eine Rolle spielen 

können bzw. müssen (Bay. VGH, Urteil vom 23.02.07, 22 A 01.40089, juris Rn. 70). 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entspricht es nicht den 

Vorgaben des § 41 BImSchG, die Unverhältnismäßigkeit der Kosten aktiven Lärm-

schutzes allein daraus herzuleiten, dass die nach § 42 BImSchG zu leistenden Ent-

schädigungen für passiven Lärmschutz - wie regelmäßig - erheblich billiger wären. 

Vielmehr ist grundsätzlich zunächst zu untersuchen, was für eine die Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte vollständig sicherstellende Schutzmaßnahme aufzuwenden 

wäre (sog. Vollschutz). Sollte sich dieser Aufwand als unverhältnismäßig erweisen, 

sind - ausgehend von diesem grundsätzlich zu erzielenden Schutzniveau - schritt-

weise Abschläge vorzunehmen, um so die mit gerade noch verhältnismäßigem Auf-

wand zu leistende maximale Verbesserung der Lärmsituation zu ermitteln. Auch da-

zwischen liegende Abstufungen des aktiven Lärmschutzes sind zu prüfen. Dabei sind 

in Baugebieten dem durch die Maßnahme insgesamt erreichbaren Schutz der Nach-
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barschaft grundsätzlich die hierfür insgesamt aufzuwendenden Kosten der Maßnah-

me gegenüberzustellen und zu bewerten (BVerwG, Urteil vom 21.04.99, 11 AC 

0/97). 

 

Die Lärmschutzplanung erschöpft sich nicht in einer Machbarkeitsstudie, mit der 

festgestellt wird, was der Stand der Lärmschutztechnik ohne Verstoß gegen öffent-

lich-rechtliche Vorschriften hergibt (vgl. § 41 Abs. 1 BImSchG ). Aufgrund von § 41 

Abs. 2 BImSchG ist immer zugleich die Kostenfrage aufzuwerfen mit der möglichen 

Folge, dass Abschläge gegenüber einer optimalen Lösung, d.h. der Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung, im Lichte des Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatzes gerechtfertigt erscheinen können. 

 

Ein offensichtliches Missverhältnis zwischen den Kosten für den aktiven und passi-

ven Schallschutz kann allenfalls ein Indiz für eine Unverhältnismäßigkeit im Sinne 

von § 41 Abs. 2 BImSchG darstellen (BVerwG, Urteil vom 09.01.2006, 9 B 21/05). Zu 

berücksichtigen sind die weiteren Umstände des konkreten Falls (Bay. VGH, 

26.10.99, 8 A 98.40044). Selbst durch eine noch so differenzierte Kosten-Nutzen-

Analyse lässt sich nicht ein bestimmter Punkt ausmachen, an dem die unverhältnis-

mäßigen Kosten in verhältnismäßige Kosten umschlagen. Ebenso wenig können in 

dieser Beziehung allein die sog. Sprungkosten entscheidend sein. Den Ausschlag 

muss vielmehr geben, ob bei einer wertenden Betrachtung der Gesamtumstände das 

Lärmschutzkonzept dem Vorrang des aktiven Lärmschutzes in ausgewogener Weise 

Rechnung trägt (BVerwG, Urteil vom 15.03.00, 11 A 42/97). 

 

Neben der Betrachtung der Kosten im Verhältnis zur Verringerung der Lärmbelas-

tung kann eine Rolle spielen, wie groß der Kreis der Lärmbetroffenen ist und in wel-

chem Ausmaß die Grenzwerte überschritten sind. Gegen weitergehende Lärm-

schutzmaßnahmen (z. B. Erhöhungen oder Verlängerungen von Schallschutzwän-

den, Einhausungen) kann sprechen, dass hierdurch sehr hohe (weitere) Kosten an-

fallen würden, ohne dass sich dadurch die Lärmbelastung noch angemessen verrin-

gern würde. Daneben können andere Gesichtspunkte miteinbezogen werden, z.B. 

allgemeine Kosten-Nutzen-Erwägungen in Bezug auf Lärmschutzwände ab bestimm-

ten Höhen (Sprungkosten im weiteren Sinne; Abnahme der Wirksamkeit von Lärm-

schutzwänden mit der Höhe) oder auch städtebauliche Gesichtspunkte (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 15.03.00, a.a.O.). 

 

Weiterhin kann den Anliegern der Plantrasse grundsätzlich ihre Lärmvorbelastung 

entgegengehalten werden. Eine tatsächliche und/oder plangegebene Vorbelastung 

wirkt sich im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung schutzmindernd aus 
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(BVerwG, Urteil vom 15.03.00, 11 A 42/97, juris Rn. 59). Dies gilt insbesondere 

dann, wenn die Grenzwerte der 16. BImSchV zwar nicht eingehalten werden können, 

es aber spürbar leiser wird als bisher. Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit wer-

den durch die Lärmvorbelastung gemindert, die von einer bereits vorhandenen Stra-

ße ausgeht (BVerwG, Urteil vom 22.03.1985, 4 C 63/80). Zur Frage der Schutzwür-

digkeit von unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich eines wirksamen Bebau-

ungsplans siehe nachfolgend unter B XI. 5.1.4.6.2.2. 

 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden mit dem zuletzt beantragten 

Lärmschutzkonzept zwar im gesamten von dem verfahrensgegenständlichen Aus-

bauabschnitt der A 6 berührten Gebiet der Städte Sinsheim und Wiesloch eingehal-

ten. Dagegen werden die nächtlichen Immissionsgrenzwerte an einer Vielzahl von 

Immissionsorten in den Gemeindegebieten von Dielheim, Rauenberg und Horren-

berg-Balzfeld überschritten. An einzelnen Gebäuden in der Ortslage Dielheim Nord 

und an einem Gebäude der Ortslage Rauenberg liegt eine Überschreitung des Tag-

grenzwertes vor. Dies zeigt das im Rahmen des Verfahrens vorgelegte und im Zuge 

des Anhörungsverfahrens nochmals überarbeitete Schallgutachten. 

 

Entlang des verfahrensgegenständlichen Ausbauabschnitts gibt es neben wenigen 

lärmbetroffenen Einzelanwesen vier kritische Lärmschutzbereiche, bei denen trotz 

der in den zuletzt offengelegten Planunterlagen enthaltenen aktiven Lärmschutz-

maßnahmen die Immissionsgrenzwerte des § 2 16. BImSchV überschritten werden. 

Diese Bereiche sind durch eine zusammenhängende Bebauung sowie dadurch ge-

kennzeichnet, dass Änderungen an den dort geplanten oder denkbaren Lärmschutz-

anlagen sich - wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß - auf die Lärmimmissionen 

in dem gesamten Gebiet auswirken. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

sind daher alle schutzwürdigen Anwesen in den jeweiligen Bereichen gemeinsam 

und nicht einzeln in den Blick zu nehmen. Nach der Rechtsprechung ist der Träger 

des Vorhabens darüber hinaus gehalten, mit planerischen Mitteln ein Lärmschutz-

konzept zu entwickeln, das den konkreten örtlichen Gegebenheiten angemessen 

Rechnung trägt.  

 

Die Lärmschutzbereiche „Rauenberg“, „Horrenberg-Balzfeld“, „Dielheim-Nordseite“ 

und „Dielheim-Südseite“ sind jeweils darauf zu überprüfen, ob die dort vom An-

tragsteller vorgenommenen Abschläge von einer optimalen Lärmschutzlösung im 

Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gerechtfertigt sind. Bei den Lärmschutz-

bereichen „Dielheim-Nordseite“ und „Dielheim-Südseite“ ist zudem die Besonderheit 

zu beachten, dass einzelne denkbare Lärmschutzmaßnahmen sich zugleich auf bei-

de Bereiche auswirken können und insoweit teilweise eine Zusammenschau bei der 
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Betrachtung der Kosten-Nutzen-Relation geboten ist. Ebenso ist eine Zusammen-

schau hinsichtlich möglicher Varianten weiteren aktiven Lärmschutzes für die Berei-

che Dielheim insgesamt und Rauenberg geboten, da sich die Verlängerung des of-

fenporigen Asphalts in westlicher Richtung auf beide Schutzbereiche auswirkt.  

 

Das mit Antrag vom Juli 2006 vorgelegte Lärmschutzkonzept („Konzept 2005“), of-

fengelegt 2006, sah im Bereich Dielheim Nordseite Lärmschutzwände bis 9,0 m Hö-

he von BAB-km 596+040 bis km 597+807 sowie im Bereich Balzfeld von BAB-km 

600+399 bis km 601+979 vor. Im Schutzbereich Rauenberg sollte die von BAB-km 

593+410 bis km 595+500 bestehende Lärmschutzwand unverändert erhalten blei-

ben. Offenporige Asphaltbeläge waren nicht vorgesehen.  

 

Auf Anregung der Planfeststellungsbehörde hat der Vorhabenträger dieses Lärm-

schutzkonzept überarbeitet. Das Ergebnis der Überarbeitung und die hieraus resul-

tierenden Änderungen wurden als ergänzende Planfeststellungsunterlagen vom 

16.11.2009 bis einschließlich 15.12.2009 offengelegt („Konzept 2007“). Die nach 

Konzept 2007 für die einzelnen Schutzbereiche vorgesehenen aktiven Lärmschutz-

maßnahmen sind nachstehend in den Abschnitten zu den jeweiligen Schutzberei-

chen beschrieben. 

 

Ergänzend hat der Vorhabenträger für den Bund mit Datum vom 21./29.04.11 mit der 

Gemeinde Dielheim eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach 

sich der Bund zum Bau einer zusätzlichen, 4 m über Autobahngradiente aufragenden 

Lärmschutzwand (sog. „Erlenbachwand“) auf der Nordseite der Autobahn im Bereich 

Erlenbachwiesen, Gemeinde Dielheim zwischen BAB-km 599+743 und km 600+050 

verpflichtet. Im Dezember 2012 hat der Vorhabenträger Deckblattunterlagen („Deck-

blatt 2012“) für diese Lärmschutzwand vorgelegt (s. insbes. Planunterlagen: Unterla-

ge 7.6b).  

 

5.1.4.1 Schutzbereich Dielheim Süd 

 

Bei dem Lärmschutzbereich Dielheim Süd handelt es sich um sechs Wohngebäude, 

die in unmittelbarer Nähe zur Autobahn an den Straßen „Zum Schützenhaus“ und 

„Am Eichwald“ errichtet wurden. Die baurechtlichen Genehmigungen für die sechs 

Wohngebäude wurden bis zum Oktober 1972 aufgrund des in der Aufstellung befind-

lichen Bebauungsplans „Südwestlich der Autobahn“ gemäß § 33 des Baugesetzbu-

ches (BauGB) erteilt. Dieser Bebauungsplan wurde zwar später noch von der Ge-

meinde Dielheim als Satzung beschlossen, ist jedoch mangels Erteilung der erforder-

lichen Genehmigung nie in Kraft getreten. Die sechs Wohnhäuser sind somit bau-
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rechtlich als Splittersiedlung im Außenbereich einzustufen, die Bestandsschutz und 

in Anwendung von § 2 Abs. 2 Satz 2 16. BImSchV hinsichtlich des Verkehrslärms 

den Schutzstatus eines Mischgebiets genießt.  

 

Die zunächst vom Vorhabenträger ins Anhörungsverfahren eingebrachte Lärm-

schutzplanung beinhaltete dort auf der Südseite der Autobahn unter Berufung auf 

unverhältnismäßig hohe Kosten keinen Lärmschutz. Die vom Vorhabenträger vorge-

legten Lärmuntersuchungen ergaben, dass der weitgehende Verzicht auf Lärm-

schutzmaßnahmen für die Bebauung im Schutzbereich Dielheim Süd zu einer deutli-

chen Überschreitung der Tag- und Nachtgrenzwerte der 16. BImSchV im Prognose-

jahr 2020 (2025) an allen Gebäuden geführt hätte. Die Überschreitung hätte tags bis 

zu 7,0 dB(A) und nachts bis zu 12,5 dB(A) betragen. Die untere Schwelle für grund-

rechtsrelevante Beeinträchtigungen der Wohnnutzung in der Nachtzeit, die in der 

Rechtsprechung bei 60 dB(A) angesiedelt wird, wäre allein durch die Lärmimmissio-

nen der Autobahn an allen sechs Gebäuden überschritten gewesen. An drei Wohn-

gebäuden wäre sogar der Schwellenwert für grundrechtsrelevante Beeinträchtigun-

gen der Wohnnutzung in der Tagzeit, der bei 70 dB(A) angenommen wird, über-

schritten gewesen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat die Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger im 

Laufe des Anhörungsverfahrens dringend ersucht, durch eine Ergänzung der Pla-

nung um aktive Lärmschutzmaßnahmen zugunsten von Dielheim-Südseite für eine 

Reduzierung dieser massiven Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu sorgen.  

 

Eine Reduzierung der Lärmimmissionen hat der Vorhabenträger durch die Errichtung 

einer 351 m langen Lärmschutzwand im Bereich Dielheim Süd von BAB-km 596+647 

bis km 596+998 auf Höhe der sechs betroffenen Wohngebäude bewirkt. Das 

Baurecht für die Errichtung der Wand wurde außerhalb dieses Planfeststellungsver-

fahrens erteilt. Insofern wird auf die Absehensentscheidung der Planfeststellungsbe-

hörde vom 13.02.2009 (Az. A 85/A6) verwiesen. Die Lärmschutzwand ist daher in 

den überarbeiteten Unterlagen nur noch nachrichtlich enthalten.  

 

Das 2009 offengelegte und letzendlich beantragte „Konzept 2007“ des Vorhabenträ-

gers sieht für den Schutzbereich Dielheim Süd offenporigen Asphaltbelag auf beiden 

Richtungsfahrbahnen von BAB-km 596+500 bis km 597+200 vor. Weitergehende 

offenporige Asphaltbeläge sind nicht vorgesehen. 

 

Das Konzept 2007 führt unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand Dielheim Süd 

zu folgenden Ergebnissen: 
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� An vier von sechs Gebäuden im Bereich der Splittersiedlung an den Stra-

ßen „Zum Schützenhaus“ und „Am Eichwald“ sind die nächtlichen Grenz-

werte weiterhin überschritten; an einem Gebäude beträgt die Überschrei-

tung mehr als 3 dB(A). Die maximale Überschreitung der Nacht-

Grenzwerte von 4,4 dB(A) findet sich am Gebäude „Zum Schützenhaus 6“ 

(58,4 dB(A)). 

 

� Der Nachtgrenzwert der 16. BImSchV ist an dem im Außenbereich gele-

genen Grundstück „Hasselbach 2“ überschritten. 

 

� Die Taggrenzwerte für Mischgebiete sind überall eingehalten. 

 

5.1.4.2 Schutzbereich Dielheim Nord 

 

Bei dem Lärmschutzbereich Dielheim-Nordseite handelt es sich um die sich nördlich 

der Autobahn erstreckende Ortslage von Dielheim, die neben dem alten Ortskern 

auch einige Neubaugebiete beinhaltet. 

 

Das zuletzt beantragte Konzept 2007 sieht für Dielheim Nord Lärmschutzwände von 

BAB-km 596+040 bis km 598+200 sowie offenporigen Asphaltbelag auf beiden Rich-

tungsfahrbahnen von BAB-km 596+500 bis km 597+200 vor, welcher gegenüber den 

herkömmlichen Fahrbahnbelägen (Bestand) eine Reduzierung der Emissionen um 5 

dB(A) und gegenüber den in den Prognosen berücksichtigten Fahrbahnbelägen (z.B. 

Asphaltbeton 0/11 ohne Splittung) um 3 dB(A) bewirkt. Die aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen im Bereich Dielheim-Nord sind daher im Vergleich zum ursprünglichen An-

trag (Konzept 2005) auf Betreiben der Planfeststellungsbehörde deutlich aufgestockt 

worden. Die Länge der Lärmschutzwand beträgt 2,160 km mit einer Höhe von bis zu 

12,5 m über Straßenniveau; ein Teil soll auf einem vorhandenen Lärmschutzwall er-

richtet werden. Die von BAB-km 596+430 bis km 596+927 vorhandene niedrigere 

Wand wird durch diese neue Lärmschutzwand ersetzt. Ein noch weitergehender akti-

ver Lärmschutz wird vom Vorhabenträger als unverhältnismäßig abgelehnt. 

 

Das Lärmschutzkonzept 2007 hat für die Schutzbereiche Dielheim Nord und Süd die 

folgenden Auswirkungen: 

 

� Es werden an 128 Gebäuden noch immer die nächtlichen Immissions-

grenzwerte überschritten; dies entspricht einem Schutzgrad von 80,3 %. 

An acht Gebäuden beträgt die Überschreitung des Nachtwertes über 3 

dB(A); die maximale Überschreitung in der Nacht liegt bei 6,4 dB(A). An 
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66 Gebäuden beträgt die Grenzwertüberschreitung 1 dB und weniger. Sie-

ben Gebäude weisen Überschreitungen von mehr als 54 dB(A) auf. 

 

� An sechs in den Plänen dargestellten und untersuchten Baufenstern in 

den rechtsgültigen Bebauungsplangebieten „Eckertsberg II“ und „Eckerts-

berg III“ werden ebenfalls die Nacht-Immissionsgrenzwerte überschritten. 

Hierbei handelt es sich um Überschreitungen an Anlagen, die bei Ausle-

gung der Pläne bauaufsichtlich genehmigt waren und für welche nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Anspruch auf 

Schutzvorkehrungen gegen Lärm gemäß § 41 BImSchG in Betracht 

kommt (BVerwG, Beschluss vom 19.10.2011, 9 B 9/11). 

 

� Zwei Gebäude im Schutzbereich Dielheim Nord weisen Grenzwertüber-

schreitungen am Tag auf.  

 

� Die Gesamtkosten für Lärmschutz betragen 6.004.000 €. Hiervon entfallen  

5.649.000 € auf aktiven, 355.000 € auf passiven Lärmschutz. 

 

� Die Kosten pro aktiv geschütztem Gebäude betragen 10.843 €. 

 

� Das Konzept 2007 führt im Vergleich zum Bestand 2003 bereits zu deutli-

chen Lärmminderungen (Planunterlagen: Unterlage 11.3.3.8a); nördlich 

der Autobahn betragen die Verbesserungen in den am stärksten belaste-

ten Bereichen („Am Haierberg“) zwischen 10,0 und 12,0 dB(A); im Bereich 

Dielheim Nord zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Schönborn-

straße liegen die Verbesserungen zwischen 4,0 dB(A) und 10,0 dB(A). 

 

� Die Streusiedlung im Schutzbereich Dielheim Süd erfährt mit dem bean-

tragten Konzept Verbesserungen im Vergleich zum Bestand zwischen 8,0 

und 12 dB(A). Ein Nachtwert von 62 dB(A) wird durch die Lärmimmissio-

nen der Autobahn an keinem der sechs Wohngebäude mehr erreicht.  

 

5.1.4.3 Schutzbereich Rauenberg 

 

Im Schutzbereich Rauenberg wurde bereits im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens für den benachbarten Autobahnausbauabschnitt „Walldorf - Wies-

loch/Rauenberg“ (Planfeststellungsbeschluss vom 02.02.1998) eine in den verfah-

rensgegenständlichen Ausbauabschnitt hineinreichende 5 m hohe Lärmschutzwand 

von BAB-km 593+410 bis km 595+500 auf der Angelbach-Talbrücke vorgesehen, die 
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zwischenzeitlich errichtet ist. Hiervon liegt das Stück zwischen dem östlichen Wider-

lager der Talbrücke (BAB-km 594+711; Bauanfang) und km 595+500 im gegenwärti-

gen Planfeststellungsabschnitt. Die Dimensionierung dieser bereits festgestellten 

Lärmschutzwand erfolgte auf Basis früherer Verkehrsuntersuchungen mit anderen 

Verkehrsmengen und -zusammensetzungen, als sie den vorliegenden Planfeststel-

lungsunterlagen zu Grunde liegen. Für die Bebauung „Rauenberg West“ wurden im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den benachbarten Ausbauabschnitt die 

Lärmschutzansprüche unter Einbeziehung der Lärmemissionen aus dem hiesigen 

Verfahren ermittelt. Aufgrund des späteren Prognosehorizonts 2020 (2025) im plan-

festgestellten Abschnitt erfolgte im Schallgutachten eine Überprüfung auf ggf. weiter-

gehende Lärmschutzansprüche. 

 

Weiterhin ist ein lärmarmer Belag vorgesehen, der im Vergleich zum Bestand eine 

Minderung von -2dB(A) bewirkt. Ein darüber hinausgehender aktiver Lärmschutz wird 

vom Vorhabenträger für unverhältnismäßig gehalten. 

 

Die Planung hat ausweislich des vorgelegten Lärmgutachtens folgende Konsequen-

zen: 

 

� Im Bereich Rauenberg sind von insgesamt 242 Gebäuden mit Anspruch 

auf Lärmschutz noch an 157 Gebäuden die nächtlichen Grenzwerte über-

schritten; der erzielte Schutzgrad liegt bei lediglich 35,1 %. An 54 dieser 

Gebäude beträgt die Grenzwertüberschreitung 1 dB und weniger. Bei den 

betroffenen Gebäuden handelt es sich um insgesamt 151 Gebäude mit 

Nachtpegeln von 49-54 dB(A) und sechs Gebäude mit Nachtpegeln >54 

dB(A).  

 

� Der Tagwert wird an einem Gebäude im „Erlenweg“, Rauenberg West, ge-

ringfügig um 0,2 dB(A) im 1. OG überschritten.  

 

� Das Konzept 2007 führt im Vergleich zum Bestand 2003 bereits zu deutli-

chen Lärmminderungen (Planunterlagen: Unterlage 11.3.2.8a), insbeson-

dere im Bereich Rauenberg Ost. Dort betragen die Verbesserungen in den 

am stärksten belasteten Bereichen (z.B. „Suttenweg“, „Haselbach“, „An-

gelbach“, „Kahlbach“) zwischen 6,1 und 12,0 dB(A). 



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 119 -  
 

5.1.4.4 Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld 

 

Bei dem Lärmschutzbereich Horrenberg-Balzfeld handelt es sich um die sich nördlich 

der Autobahn erstreckende Ortslage von Balzfeld und die äußerste südliche Bebau-

ung von Horrenberg. Die zuletzt beantragte Lärmschutzkonzeption des Vorhabenträ-

gers beinhaltet die Errichtung einer 1,580 km langen Lärmschutzwand von BAB-km 

600+399 bis km 601+979 mit einer Höhe von bis zu 14,0 m über Straßenniveau, die 

teilweise auf einem vorhandenen Lärmschutzwall errichtet wird. Weiterhin ist der Bau 

einer weiteren Wand („Erlenbachwand“) von BAB-km 599+743,37 bis km 600+050 

vorgesehen („Deckblatt 2012) sowie offenporiger Asphalt auf beiden Richtungsfahr-

bahnen von BAB-km 600+950 bis km 601+780.  

 

Ein darüber hinausgehender aktiver Lärmschutz wird vom Vorhabenträger als unver-

hältnismäßig abgelehnt.  

 

Ergänzend wurde noch untersucht, welche Auswirkungen die „Erlenbachwand“ im 

Zusammenwirken mit der 2009 offengelegten Lärmschutzkonzeption 2007 hat („Kon-

zept 2007+“; Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen 

Lärmschutz“). 

 

Diese Planung hat für den Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld folgende Konsequen-

zen:  

 

� Von insgesamt 239 Gebäuden mit Anspruch auf Lärmschutz sind noch an 

54 Gebäuden die nächtlichen Grenzwerte überschritten; der erzielte 

Schutzgrad liegt bei 77,4 %. An 21 dieser Gebäude beträgt die Grenz-

wertüberschreitung 1 dB(A) und weniger. Von den betroffenen Gebäuden 

weisen 51 Nachtpegel zwischen 49 und 54 dB(A) auf und drei Gebäude 

von >54 dB(A). Die höchsten Nachtwertüberschreitungen gibt es im südli-

chen Bereich von Balzfeld in der „Ringstraße“, z.B. „Ringstraße 24b“ und 

„Ringstraße 26“ (in der „Ringstraße 26“ beträgt die Überschreitung im 2. 

OG 4,2 dB(A)). 

 

� Die Taggrenzwerte sind im Bereich Horrenberg-Balzfeld überall eingehal-

ten. Dies gilt auch für die noch unbebauten Baufenster im Baugebiet „Er-

lenbachwiesen II und III“.  

 

� Alle 16 in vorderster Reihe der A 6 zugewandten Baufenster des Bauge-

biets „Erlenbachwiesen II und III“ weisen noch Überschreitungen der 
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Nachtgrenzwerte der 16. BImSchV auf. An drei Parzellen gibt es Über-

schreitungen um mehr als 3 dB(A); zehn Parzellen weisen Nachtpegel-

überschreitungen zwischen 1-3 dB auf, bei drei Parzellen beträgt die 

nächtliche Grenzwertüberschreitung weniger als 1 dB. Die autobahn-

nächste Parzelle (PL-1) weist eine maximale Überschreitung von 3,9 

dB(A) auf (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsun-

terlagen Lärmschutz“, Tabelle 11.3.6.9.-1b). 

 

� Die Kosten für aktiven Lärmschutz belaufen sich auf insgesamt 6.144.500 

€; hiervon entfallen 5.313.500 € auf Bau und Abbruch der Lärmschutz-

wände (einschließlich Kosten Erlenbachwand i.H.v. 418.500 €) und 

531.000 € auf offenporige Asphaltbeläge. 

 

� Die Kosten pro aktiv geschütztem Gebäude betragen 33.214 €. 

 

� Die Gesamtkosten für Lärmschutz betragen 6.294.500 €. Hiervon entfallen 

150.000 auf passiven Lärmschutz. 

 

� Das Konzept 2007+ führt im Vergleich zum Bestand 2003 bereits zu deut-

lichen Lärmminderungen (Planunterlagen, Unterlage 11.1a, Anhang A3 

„Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Plan 11.3.6.8b); in der Ortslage 

Balzfeld (z.B. „Ringstraße“, „Dorfstraße“) betragen die Verbesserungen 

zwischen 6,1 und 8,0 dB(A); an einzelnen Gebäuden bzw. Häuserfronten 

kommt es zu Lärmminderungen zwischen 8,1 und 10,0 dB(A), z.B. „Wie-

sengrund“, „Ringstraße“, „Dorfstraße“. 

 

5.1.4.5 Sonstige Schutzbereiche 

 

In den untersuchten Gemeinden Tairnbach, Eschelbach, Hoffenheim und Dühren 

sind nach dem Ausbau keine Überschreitungen der Tag- bzw. Nacht-Grenzwerte der 

16. BImSchV zu erwarten. 

 

Dies gilt auch für die Ortslage Wiesloch, wo im Berechnungsfall „Prognose 2020 oh-

ne Lärmschutz“ die jeweiligen Grenzwerte flächendeckend um > 1 dB unterschritten 

werden. Für das im Schutzbereich Wiesloch gelegene Baugebiet „Äußere Helde“, 

welches sich zur Zeit in der Erschließung befindet, wurde für drei repräsentative Bau-

fenster eine Immissionspegelberechnung durchgeführt (Planunterlagen: Unterlage 

11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Unterlage 11.3.1.16, Ver-

gleichsfall 1 und Unterlage 11.3.1.23, Vergleichsfall 2). Das mit diesem Beschluss 
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festgesetzte Lärmschutzkonzept unter Berücksichtigung einer Ausweitung der OPA-

Strecken führt dazu, dass die Immissionspegel in der Ortslage Wiesloch nochmals 

geringfügig abgesenkt werden. Die täglichen und nächtlichen Grenzwerte der 16. 

BImSchV sind in der gesamten Ortslage Wiesloch eingehalten. 

 

5.1.4.6 Kosten-Nutzen-Analyse, § 41 Abs. 2 BImSchG 

 

Um zu prüfen, ob das zuletzt beantragte Lärmschutzkonzept (Konzept 2007 bzw. 

2007+) den Anforderungen der Rechtsprechung an eine ausgewogene Lärmschutz-

planung genügt, die insbesondere eine plausible Kosten-Nutzen-Analyse erfordert 

hat die Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger gebeten, dazu weitere Ermitt-

lungen anzustellen. 

 

Der Vorhabenträger hat darauf mit Schreiben vom 10.12.2010 der Planfeststellungs-

behörde - ergänzend zu bereits früher untersuchten Varianten und Alternativen für 

Lärmschutzmaßnahmen - „Abwägungsunterlagen“ für verbesserten aktiven Lärm-

schutz in den Ortslagen Rauenberg, Dielheim und Horrenberg-Balzfeld übergeben 

(Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“). 

Diese Abwägungsunterlagen enthalten eine Darstellung der wirkungs- und kosten-

mäßigen Effekte einer Ausdehnung der offenporigen Fahrbahnbeläge („OPA-

Strecken“) in Textform sowie kartographische und tabellarische Übersichten. Die 

Kosten der bereits errichteten Lärmschutzwand Dielheim Süd blieben bei sämtlichen 

Kosten-Nutzen-Analysen außer Betracht; die Maßnahme wurde über das Lärmsanie-

rungsprogramm des Bundes finanziert. 

 

Auf Grundlage dieser Unterlagen kommt die Planfeststellungsbehörde zum Ergebnis, 

dass die im Plan vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen dem Vorrang des 

aktiven Lärmschutzes nicht in ausgewogener Weise Rechnung tragen. Die von der 

Planfeststellungsbehörde verfügten weiteren Maßgaben und Nebenbestimmungen 

zum Lärmschutz sind daher unabdingbar.  

 

5.1.4.6.1 Kosten-Nutzen-Analyse: Schutzbereiche Dielheim und Rauenberg 

 

5.1.4.6.1.1 Vollschutzkonzepte: Konzept 2003.1 und 2003.2 

 

Zunächst lässt sich aus den Untersuchungen zu möglichen weiteren Verbesserun-

gen des noch immer nur suboptimalen Lärmschutzes für die Lärmschutzbereiche 

Dielheim-Nord und Süd, Rauenberg und Horrenberg-Balzfeld ableiten, dass ein Voll-
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schutz für alle Anwesen in diesem Bereich im Sinne des § 41 Abs. 2 BImSchG un-

verhältnismäßig teuer wäre: 

 

Ein Vollschutz des Lärmschutzbereichs Dielheim-Nord und damit zugleich auch für 

die sechs stark lärmbetroffenen Wohngebäude südlich der Autobahn (Lärmschutzbe-

reich Dielheim-Süd) könnte über eine Verlagerung der Autobahntrasse erreicht wer-

den. Insoweit käme in Betracht, die Trasse der Autobahn im Bereich von Dielheim 

nach Süden zu verschieben und in einem ca. 2 km langen Tunnel durch den Wallen-

berg zu führen (Konzept 2003.1, sog. Wallenbergtrasse). Die Wallenbergtrasse wür-

de auch für die autobahnnahen Ortslagen von Rauenberg den umfassendsten Lärm-

schutz bewirken.  

 

Allerdings würden nach überschlägiger Kostenschätzung bei einer Realisierung die-

ser Variante allein für den Autobahnteilabschnitt von BAB-km 594+711 bis km 

598+016 Investitionskosten von 166.980.000 € anfallen (Planunterlagen: Unterlage 

11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 7, Anhang 2.1). Fer-

ner wären für eine Tunnelstrecke erheblich höhere Betriebs- und Unterhaltungskos-

ten zu veranschlagen. Andere gleich effektive Alternativtrassen, die deutlich kosten-

günstiger wären, drängen sich nicht auf. Demnach scheidet eine Trassenverschie-

bung ganz offensichtlich wegen unverhältnismäßig hoher Kosten aus. 

 

Weiterhin hat der Vorhabenträger untersucht, ob bei Beibehaltung der Bestandstras-

se die Ortslage Dielheim durch Einhausungen, Lärmschutzgalerien und Lärmschutz-

wände vergleichbar gut geschützt werden könnte wie bei dem oben beschriebenen 

Konzept 2003.1. Diese technisch mögliche Variante 2003.2 würde der Ortslage Diel-

heim nahezu Vollschutz bringen. Indes wären für diese Variante mit ca. 1.440 m Ga-

lerien, ca. 450 m Einhausung und ca. 630 m Lärmschutzwänden bis 4 m Höhe ca. 

48.644.000 € zu veranschlagen. Hierbei wären die Kosten für den Abbruch der be-

stehenden Wand noch nicht berücksichtigt. Die Mehrkosten für aktiven Lärmschutz in 

Höhe von ca. 43.000.000 € im Vergleich zu dem vom Vorhabensträger beantragten 

Lärmschutzkonzept zum Schutz der Ortslage Dielheim, das allerdings nur einen sub-

optimalen Schutz gewährleistet, erscheinen untragbar hoch, wenn man diesem 

enormen Kostenmehraufwand den zusätzlichen Schutzeffekt für die schutzbedürfti-

gen Gebiete in Dielheim gegenüberstellt.  

 

Für die Ortslage Rauenberg hingegen wären Einhausungen und/oder Lärmschutzga-

lerien nicht sinnvoll, da die Waldangelbach-Talbrücke die zusätzlichen Lasten nicht 

aufnehmen und damit der Lärmschutz zwangsläufig nur lückenhaft sein könnte. Wei-

terhin sind höhere als die vorhandenen Lärmschutzwände auf der Waldangelbach-
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Talbrücke aus statischen Gründen nicht möglich. Als Optimierungsmöglichkeit 

verbliebe somit lediglich der Teilabbruch der vorhandenen Lärmschutzwand ab der 

Waldangelbach-Talbrücke und ihr Ersatz durch eine neue, bis 9 m hohe Wand von 

BAB-km 594+713 bis km 595+376, analog Konzept 2003.2. Für den Bau dieser neu-

en Wand wären Kosten von 1.997.000 € zu veranschlagen; die Kosten für den Ab-

bruch der Lärmschutzwände beliefen sich auf 568.000 €. Insgesamt wären für akti-

ven Lärmschutz für die Ortslage Rauenberg demnach Kosten von 2.565.000 € anzu-

setzen. Dies würde bewirken, dass im Schutzbereich Rauenberg an 76 von 242 Ge-

bäuden die nächtlichen Grenzwerte eingehalten würden; der Schutzgrad betrüge 

68,6 %. Indes erscheinen die Kosten in der Relation zum Gewinn an zusätzlichem 

aktiven Lärmschutz - auch unter Berücksichtigung der auf der Hand liegenden Vortei-

le des aktiven Lärmschutzes gegenüber dem passiven Lärmschutz wie weitergehen-

der Schutz des Außenwohnbereichs, Lärmschutz auch bei geöffneten Fenstern, kei-

ne völlige Abschottung gegen positive Geräusche, etc. - unverhältnismäßig. 

 

5.1.4.6.1.2 Abgestufte Konzepte 

 

Konzept 2004.1 

 

Weiterhin ergibt sich aus Sicht der Planfeststellungsbehörde für die Schutzbereiche 

Dielheim und Rauenberg aus den vorgelegten Unterlagen, dass Varianten, welche 

eine im Vergleich zum beantragten Konzept 2007 verlängerte Lärmschutzwand, teil-

weise in Kombination mit OPA-Strecken vorsehen, nicht vorzugswürdig sind: 

 

Konzept 2004.1 sieht für den Schutzbereich Dielheim die Verlängerung der Lärm-

schutzwände ohne OPA-Strecken von BAB-km 595+781 bis km 598+200 (Dielheim 

Nordseite) und von BAB-km 596+646 bis km 597+016 (Dielheim Südseite) vor. Für 

diese Variante wurden Kosten für aktiven Lärmschutz von 7.262.000 € ermittelt bei 

einem Schutzgrad von 86,3% (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwä-

gungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 7, Anhang 2.2). Eine Betrachtung des Kosten-

Nutzen-Verhältnisses ergibt, dass mit dem beantragten Konzept 2007 ein vergleich-

barer Schutzgrad wesentlich kostengünstiger erreicht werden kann. Gegenüber Kon-

zept 2004.1 schlägt das nunmehr beantragte Konzept 2007 mit Kosten für aktiven 

Lärmschutz von 5.649.000 € zu Buche, wobei auf die Lärmschutzwand 4.736.000 € 

entfallen und auf die OPA-Strecken 695.000 €; dabei wird ein Schutzgrad von 80,3 % 

erreicht.  

 

Die Kosten für Konzept 2004.1 stehen nach Auffassung der Planfeststellungsbehör-

de außer Verhältnis zum erzielten Schutzzweck. Wenn sich auch eine Verlängerung 
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der Lärmschutzwand insbesondere im Bereich der vorhandenen Bebauung im Wes-

ten von Dielheim im Bereich des Wohnviertels „Am Riedberg, Kriegsstraße, Frie-

densstraße, Mozartstraße u.a.“ positiv auswirken würde, so haben Konzepte, die ei-

ne Kombination aus Lärmschutzwänden und OPA-Strecken vorsehen (z.B. das zu-

letzt beantragte Konzept 2007) den Vorteil, dass eine effektive Schutzwirkung für die 

autobahnnächste und insgesamt am stärksten lärmbetroffene Bebauung in Dielheim 

erreicht werden kann. Diese am stärksten betroffene Bebauung erstreckt sich nörd-

lich der Autobahn von der „Theodor-Heuss-Straße“ bis zur „Schönbornstraße“ und 

umfasst südlich der Autobahn die sechs Wohngebäude in den Straßen „Zum Schüt-

zenhaus“ und „Am Eichwald“.  

 

Weiterhin erweisen sich Varianten, welche eine weitere Erhöhung der Lärmschutz-

wände im Bereich der am stärksten belasteten Bebauung der Ortslage Dielheim von 

der „Theodor-Heuss-Straße“ bis zur „Schönbornstraße“ vorsehen, nicht nur im Hin-

blick auf hohe zusätzliche Kosten in Verbindung mit nur noch geringfügigen Pegel-

minderungen, sondern auch aus städtebaulichen Gesichtspunkten nicht als vor-

zugswürdig. Eine weitere Erhöhung der Wandhöhen, die teilweise bereits nach dem 

beantragten Konzept 2007 bis zu 12,5 m über Gradiente betragen, könnte zu einer-

Verschattung der autobahnnahen Grundstücke führen (hierzu Bay. VGH, Urteil vom 

23.2.07, 22 A 01.40089, juris Rn. 77). 

 

Konzept 2004.2 und Konzept 2004.3 

 

Der Vorhabenträger hat weiterhin die Wirkung der Konzepte 2004.2 und 2004.3 un-

tersucht, welche verlängerte Lärmschutzwände wie in Konzept 2004.1 vorsehen, was 

insbesondere den äußeren Ortslagen von Dielheim im Westen („Am Riedberg“, 

„Kriegsstraße“, „Friedensstraße“, „Mozartstraße“) und im Osten zugute käme. Zu-

sätzlich sehen diese Konzepte OPA-Strecken auf einer (Konzept 2004.2) bzw. zwei 

Richtungsfahrbahnen (Konzept 2004.3) vor, die dort angeordnet würden, wo vorhan-

dene Bebauung am dichtesten an die Autobahn heranreicht und die höchsten 

Grenzwertüberschreitungen erreicht werden. Der höchste Kostenanteil fiele wie in 

Konzept 2004.1 für verlängerte Lärmschutzwände mit 7.044.000 € an, wohingegen 

die Kosten für die offenporigen Asphaltbeläge mit 14.775 € (Konzept 2004.2) und 

29.550 € (Konzept 2004.3) relativ gesehen gering zu Buche schlagen würden. Insge-

samt ergeben sich Gesamtkosten für aktiven Lärmschutz von 7.934.000 € bzw. 

8.189.000 € bei einem zugegebenermaßen hohen Schutzgrad von 89,4 % bzw. 91,2 

%.  
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Bei einer Betrachtung der Kosten-Nutzen-Relation für den Bereich Dielheim (Planun-

terlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 

7, Anhänge 2.2 und 2.5c) wird jedoch erkennbar, dass die Kosten pro Schutzfall im 

Falle des beantragten Konzeptes 2007 sowie in den untersuchten Konzepten Ver-

gleichsfall 1 und 2 deutlich günstiger ausfallen. Bei Konzept 2004.2 und 2004.3 lägen 

die Kosten pro aktiv geschütztem Gebäude mit 13.679 € (Konzept 2004.2) bzw. 

13.833 € (Konzept 2004.3) höher als bei den genannten Konzepten, wobei insbe-

sondere in Vergleichsfall 1 und 2 ein hoher Schutzgrad erreicht wird (Vergleichsfall 2: 

96,3%), der den Schutzgrad von Konzept 2004.2 und Konzept 2004.3 deutlich über-

trifft.  

 

Die Kosten für Konzept 2004.2 und Konzept 2004.3 erscheinen im Verhältnis zum 

erzielten Schutzzweck unverhältnismäßig. 

 

Ein im Vergleich zum beantragten Lärmschutzkonzept 2007 noch einmal deutlich 

verbesserter Lärmschutz für die Ortslagen Dielheim und Rauenberg könnte mit den 

Konzepten der Vergleichsfälle 1 bzw. 2 erreicht werden. Diese Konzepte sehen eine 

Ausdehnung der offenporigen Asphaltbeläge im Bereich Dielheim und Rauenberg in 

Richtung Osten und Westen vor; der Vorhabenträger hat die wirkungs- und kosten-

mäßigen Effekte untersucht. Im Vergleich zu den vorher beschriebenen Konzepten 

2004.1 bis 2004.3 zeichnen sich diese Vergleichsfälle durch kürzere Längen der 

Lärmschutzwände aus.  

 

Der Vorhabenträger hat das Lärmschutzkonzept der Vergleichsfälle 1 und 2 nicht 

zum Gegenstand seines Antrags gemacht, da er die Ausdehnung der OPA-Flächen 

im Bereich Dielheim und Rauenberg als unverhältnismäßig ablehnt.  

 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass eine über die in Vergleichsfall 1 und 2 hinausge-

hende Ausdehnung der OPA-Strecken nicht in Betracht kommt. Denn bei offenpori-

gen Fahrbahnbelägen muss zur Wasserabführung am jeweils tiefer liegenden Fahr-

bahnrand eine kontinuierliche Entwässerung der Grenzschicht zwischen OPA-

Deckschicht und Bindeschicht gewährleistet sein. Hierfür muss aus Gründen der Be-

triebssicherheit und Wartungsfähigkeit eine Schlitzrinne mit Seiteneinläufen ange-

ordnet werden und das so gesammelte Straßenoberflächenwasser über Regenwas-

serbehandlungsanlagen gedrosselt in die Vorflut abgegeben werden. Die Regen-

wasserbehandlungsanlage Nr. 1 im betroffenen Streckenabschnitt weist keine zu-

sätzlichen Kapazitäten auf und ist auch nicht beliebig vergrößerbar; eine Überlastung 

dieser Anlage ist zu vermeiden. Hieraus ergibt sich ein möglicher Beginn des OPA-

Abschnitts bei Dielheim ab BAB-km 595+800 (Vergleichsfall 1). Alternativ könnte die 
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OPA-Strecke auf beiden Richtungsfahrbahnen im Bereich vom östlichen Widerlager 

der Angelbachtalbrücke ab BAB-km 594+711 mittels einer Sonderbauweise der 

Fahrbahnrandbefestigung verlängert werden (Vergleichsfall 2). 

 

Vergleichsfall 1 

 

Die weitere Prüfung der Lärmschutzbelange ergibt, dass das Konzept des Ver-

gleichsfalls 1 kostenmäßig nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck 

steht i.S.v. § 41 Abs. 2 BImSchG. Vorab wird darauf hingewiesen, dass die zusätz-

lich aus einer Worst Case-Betrachtung (vorstehend unter B XI. 5.1.3.3) hinzukom-

menden Schutzfälle in der Abwägung nicht ins Gewicht fallen. 

 

Der vorgelegte Vergleichsfall 1 sieht im Vergleich zum beantragen Konzept 2007 ei-

nen verlängerten OPA auf beiden Richtungsfahrbahnen von BAB-km 595+800 bis 

km 598+200 vor. Damit würden die OPA-Strecken im Westen Dielheims um 700 m 

und im Osten um 1000 m verlängert, was in erster Linie der Ortslage Dielheim, ge-

ringfügig aber auch der Ortslage Rauenberg zugute käme (Planunterlagen: Unterla-

ge 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 4). Daher ist bei 

der Analyse der wirkungs- und kostenmäßigen Effekte der OPA-Strecken für Ver-

gleichsfall 1 eine Gesamtbetrachtung für die Schutzbereiche Dielheim Nord und Süd 

sowie Rauenberg vorzunehmen. 

 

Die zuvor beschriebene Ausdehnung der OPA-Strecken gemäß Vergleichsfall 1 hätte 

im Vergleich zum Konzept 2007 die folgenden Wirkungen: 

 

� Die Anzahl der Gebäude mit nächtlichen Grenzwertüberschreitungen in 

den Schutzbereichen Dielheim und Rauenberg würde nochmals deutlich 

von 285 auf 194 reduziert; dies entspricht einem Schutzgrad von 78,2 % 

(Konzept 2007: 68,0 %).  

 

� Allein im Schutzbereich Dielheim würden die Gebäude mit nächtlichen 

Überschreitungen von 128 auf 40 reduziert (Schutzgrad: 93,8%) 

 

� Die Taggrenzwerte würden im Schutzbereich Dielheim nunmehr überall 

eingehalten. 

 

� Am südöstlichen Rand von Dielheim („Schönbornstraße“) wären die nächt-

lichen Grenzwerte überall eingehalten. Die Pegelreduzierungen lägen dort 
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teilweise sogar bei über 2,0 dB(A) (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, An-

hang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Plan 11.3.3.13). 

 

� In fast der gesamten Ortslage Dielheims lägen die Pegelreduzierungen bei 

mehr als 1,0 bis 2,0 dB(A), Plan 11.3.3.13. Insbesondere im Bereich der 

am stärksten belasteten Bebauung der Ortslage Dielheim zwischen „Theo-

dor-Heuss-Straße“ und „Schönbornstraße“ würden die nächtlichen Lärm-

pegel nochmals reduziert; z.B. im Bereich der autobahnnächsten 

Grundstücke „Am Haierberg“ und „Im Gründel“ um deutlich mehr als 1 

dB(A), in der „Karl-Schurz-Straße“ um rund 2 dB(A). 

 

� Auch die autobahnferneren Ortslagen profitierten mit deutlichen Pegelre-

duzierungen, z.B. die Gebäude in der „Kriegsstraße“ (mind. 1,6 dB(A)).  

 

� Im Schutzbereich Dielheim wären die Grenzwerte im Bereich des Bauge-

biets „Eckersberg III“ noch an einzelnen Gebäuden überschritten. 

 

� Im Schutzbereich Rauenberg wären an drei zusätzlichen Gebäuden die 

nächtlichen Grenzwerte eingehalten. Im Übrigen brächte die Ausweitung 

der OPA-Strecken dort kaum Verbesserungen (Planunterlagen: wie vor-

stehend, Plan 11.3.2.15). 

 

� Die Lärmschutzkosten je aktiv geschütztem Gebäude lägen bei 10.527 € 

(Konzept 2007: 9.322 €). 

 

� Die Anzahl der Gebäude mit Nachtpegeln zwischen 49-54 dB(A) würde 

noch einmal beträchtlich auf 183 reduziert (Konzept 2007: 272) 

 

� Für neun Gebäude würde im Vergleich zum Konzept 2007 eine hörbare 

Verbesserung der Immissionspegel (>= 2,1 dB) erzielt (Ortslage Dielheim 

allein: acht Gebäude). 

 

� Es käme zu geringfügigen Senkungen der Immissionspegel in der Ortsla-

ge Wiesloch. 

 

� Die Zusatzkosten der OPA-Strecken beliefen sich auf 1.688.000 €; insge-

samt lägen die Kosten für aktiven Lärmschutz bei 7.337.000 € (Konzept 

2007: 5.649.000 €). 

 



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 128 -  
 

� Die Gesamtkosten für aktiven und passiven Lärmschutz (effektive Mehr-

kosten) in den Ortslagen Dielheim und Rauenberg lägen bei 7.877.000 € 

(Konzept 2007: 6.426.500 €, Differenz: 1.450.500 €). 

 

Zunächst ist festzustellen, dass die weitere Ausweitung der OPA-Strecken hinsicht-

lich der primär profitierenden Ortslage Dielheims eine weitere deutliche Reduzierung 

der Anzahl von Gebäuden mit nächtlichen Grenzwertüberschreitungen bewirken 

würde und die Taggrenzwerte in der Ortslage Dielheim eingehalten würden. 

 

Von einer Reduzierung der Lärmbelastung von deutlich mehr als 1 dB(A) profitierten 

zum einen die autobahnnächsten Gebäude, welche im Planfall die höchsten Grenz-

wertüberschreitungen in der Nacht aufweisen (z.B. „Am Haierberg“, „Im Gründel“). 

Aufgrund der dichten Bebauung der Ortslage Dielheim und der besonderen geogra-

phischen Lage käme eine Ausweitung der OPA-Flächen darüber hinaus fast der ge-

samten Ortslage Dielheim mit Pegelreduzierungen >1 dB(A) zugute (Planunterlagen: 

Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Plan 11.3.3.13). 

Dies gilt auch für die autobahnferneren Ortsteile (Bereich „Veilchenstraße“, „Kriegs-

straße“, „Am Riedberg“), wo die Pegelreduzierungen im Vergleich zum Konzept 2007 

sogar zwischen > 2,0 bis 4,0 dB(A) lägen. 

 

Der Schutzgrad für die Ortslage Dielheim von 93,8 % überschreitet sogar noch den 

Schutzgrad des Konzeptes 2004.3, welches vom Bund keinen Sichtvermerk erhielt, 

weist jedoch ein günstigeres Kostenverhältnis auf als Konzepte, welche auf eine län-

gere Lärmschutzwand, dafür aber kürzere OPA-Strecken setzen. Dass so im Ver-

gleich zum beantragten Konzept 2007 an deutlich mehr Gebäuden die Einhaltung 

der Grenzwerte der 16. BImSchV durch aktive Lärmschutzmaßnahmen sichergestellt 

werden könnte, muss vor dem Hintergrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

gesehen werden, wonach der aktive Schallschutz grundsätzlich Vorrang vor dem 

passiven Schallschutz hat (§ 41 Abs. 1 BImSchG).  

 

Die differenzierte Kosten-Nutzen-Betrachtung (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, An-

hang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 7, Anhang 2.5c) macht deut-

lich, dass mit dem Konzept des Vergleichsfalls 1, welches auf eine Kombination von 

Lärmschutzwänden und OPA-Strecken in den Bereichen der am stärksten belasteten 

Ortslage von Dielheim setzt, annähernd Vollschutz erreicht werden könnte. Gleich-

zeitig würde eine im Vergleich zu Konzepten mit längeren Wänden (Konzept 2004.1 

bis Konzept 2004.3) optimierte Kosten-Nutzen-Relation erreicht. Die weiter entfernte 

Ortslage von Rauenberg profitierte im Vergleichsfall 1 geringfügig von einer Auswei-
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tung der OPA-Strecken. Weiterhin wären die Taggrenzwerte nunmehr in der gesam-

ten Ortslage Dielheim eingehalten.  

 

Bei wertender Betrachtung kommt die Planfeststellungsbehörde daher zu der Auffas-

sung, dass das Konzept des Vergleichsfalls 1 dem Vorrang aktiven Lärmschutzes 

noch in ausgewogener Weise Rechnung trägt. Die Mehrkosten für aktiven Lärm-

schutz von ca. 1,69 Mio. € stehen nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutz-

zweck. In Anbetracht der damit erzielten Schutzwirkung und des grundsätzlichen 

Vorrangs aktiver vor passiven Lärmschutzmaßnahmen nach § 41 Abs. 1 BImSchG 

erscheinen diese Mehrkosten dem Vorhabenträger zumutbar. Hierbei ist auch zu be-

rücksichtigen, dass sich nach der Rechtsprechung in stark verdichteten Ortslagen 

noch eher nennenswerte Schutzeffekte erzielen lassen als bei einer aufgelockerten 

Bebauung (BVerwG Urteil vom 15.03.2000, 11 A 42/97, Rn. 53). Nur ergänzend ist in 

diesem Zusammenhang zu bemerken, dass bei einer Betrachtung der Gesamtkosten 

für Lärmschutz die Kosten im Vergleichsfall 1 um ca. 1,45 Mio. € über dem beantrag-

ten Konzept 2007 liegen, da mit einer Ausweitung des aktiven Lärmschutzes Kos-

tenersparnisse für passiven Lärmschutz einhergehen.  

 

Weiterhin muss auch der Vorbelastung der Anlagen beim Ausbau ausreichend 

Rechnung getragen werden (BVerwG, Urteil vom 15.03.2000, 11 A 42/97 Rn. 59). 

Dieses Kriterium ist in die Abwägung des Schallschutzkonzeptes neben dem Kosten-

Nutzen-Verhältnis, wenn auch mit geringerem Gewicht, einzustellen. Danach ist bei 

der Verhältnismäßigkeitsprüfung grundsätzlich zu berücksichtigen, dass sich die tat-

sächliche Vorbelastung durch die bereits seit 1968 bestehende Autobahn schutzmin-

dernd auswirkt. Denn eine vorgefundene, rechtmäßig verursachte Vorbelastung 

muss grundsätzlich als zumutbar hingenommen werden. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn die Werte der 16. BImSchV zwar nicht eingehalten werden können, es 

aber im Planfall mit Lärmschutz spürbar leiser wird als bisher. Vorliegend werden die 

Lärmimmissionen für die Bebauung entlang der Autobahn bereits durch das vom 

Vorhabenträger beantragte Lärmschutzkonzept 2007 im Falle des sechsstreifigen 

Ausbaus im Prognosejahr 2025 im Vergleich zu den Lärmimmissionen im Jahr 2003 

teils durch die vorgesehene Lärmschutzwand, teils durch den lärmarmen Belag und 

durch den im Bereich Dielheim vorgesehenen offenporigen Asphalt nicht unerheblich 

verringert. 

 

Gleichwohl kann bei der Würdigung der schutzmindernden Vorbelastung auch nicht 

außer Acht gelassen werden, dass die Autobahn im Jahr 1968 in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur bestehenden Ortslage von Dielheim als verkehrsarme „Entlas-

tungsautobahn“ gebaut wurde. Im Jahr 1983 betrug die durchschnittliche tägliche 
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Verkehrsstärke auf der A 6 bei Dielheim noch 45.400 Kfz/24 h, im Jahr 1997 bereits 

78.050 Kfz/24h (LKW-Anteil 20,9 %). Eine aktuelle Auswertung von Verkehrszählun-

gen aus dem Jahr 2003 ergab eine Belastung von 90.800 Kfz/24h (LKW-Anteil ca. 28 

%). Ausweislich der vorgelegten Verkehrsprognose wird das Verkehrsaufkommen im 

Jahr 2025 (2020) auf der sechsstreifig ausgebauten Autobahn sogar bei 116.900 

Kfz/24 h liegen, wobei der Lkw-Anteil tagsüber mit 31,3 % und nachts mit 61,4 % (bei 

Ansatz von 5 % für leichte Nutzfahrzeuge am Gesamtbestand/Gesamtverkehrs-

aufkommen: 36,3 % tags und 66,4 % nachts) angegeben wird. Vor dem Hintergrund 

dieser enormen Verkehrszunahme, die beim Bau der A 6 in dieser Dimension nicht 

vorhersehbar war, wäre es unbillig, die Schutzminderung wegen der Vorbelastung 

durch die bereits vorhandene Autobahn übermäßig hoch zu gewichten. 

 

Die Unverhältnismäßigkeit der im Vergleichsfall 1 vorgesehenen Lärmschutzmaß-

nahmen ergibt sich aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch nicht daraus, dass 

die Kosten für den aktiven Lärmschutz (7.337.000 €) weit über den Kosten für passi-

ven Lärmschutz (540.000 €) liegen. Zum einen entspricht es nach der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts nicht den Vorgaben des § 41 BImSchG, die 

Unverhältnismäßigkeit der Kosten aktiven Lärmschutzes allein daraus herzuleiten, 

dass die nach § 42 Abs. 2 BImSchG zu leistenden Entschädigungen für passiven 

Lärmschutz - wie regelmäßig - erheblich billiger wären (vgl. Urteil vom 15.03.2000, 

11 A 42/97). Zum anderen ist dieses Verhältnis im Rahmen der Abwägung nach § 41 

Abs. 2 BImSchG nicht einzig und zwingend ausschlaggebend. Vielmehr sind die wei-

teren Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen (hierzu: Bay. VGH, Urteil 

vom 23.02.07, 22 A 01.40089). 

Zwar weist der offenporige Asphaltbelag im Vergleich zu einem herkömmlichen Be-

lag Nachteile in der Unterhaltung auf. So muss insbesondere die Erneuerung der 

Deckschicht auf der gesamten Fahrbahnbreite erfolgen, was bedeutet, dass in der 

Zeit der Erneuerung der Verkehr auf die Gegenfahrbahn verlegt werden muss und in 

dieser Zeit mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen sein wird. Nega-

tiv ins Gewicht fallen über die Anlagekosten hinaus die beträchtlichen Erneuerungs-

kosten für OPA-Flächen.  

Diese Nachteile sind in Anbetracht des erheblichen Schutzgewinns für die Lärmbe-

troffenen aber hinzunehmen. Die lärmtechnische Wirksamkeit (Lärmminderungswert 

DStrO = -5 dB(A)) von OPA 0/8 der dritten Generation ist mittlerweile auf mindestens 

acht Jahre anzusetzen, d.h. längere Liegedauern bei Fortbestand der zugesicherten 

akustischen Eigenschaften kommen vor und sind im Sinne einer sparsamen und 

wirtschaftlichen Mittelverwendung auch auszunutzen. 
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Nur ergänzend wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass offenporige 

Asphaltbeläge erhebliche positive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben. 

Durch die Hohlräume bildet sich auf der Fahrbahnoberfläche nur ein sehr dünner 

Wasserfilm. Zum einen verringert sich die Sprühfahnenbildung, was zu wesentlich 

besseren Sichtverhältnissen führt, und zum anderen wird die Aquaplaning-Gefahr 

deutlich reduziert. 

Auch wirkt sich eine Ausweitung der OPA-Flächen nicht negativ auf die öffentlichen 

Belange wie das Orts- und Landschaftsbild aus. Ebenso wenig stehen städtebauliche 

Belange dem Konzept des Vergleichsfalls 1 entgegen. Auch unter dem Aspekt der 

Gleichbehandlung stellt sich dieses Konzept insgesamt als ausgewogen dar. 

 

Insgesamt sind die Maßnahmen des Vergleichsfalls 1 für einen verbesserten Lärm-

schutz notwendig und bei Abwägung aller maßgeblichen Belange für den Vorha-

benträger auch zumutbar, um die vom Lärm der Autobahn betroffene Wohnbevölke-

rung hinreichend zu schützen.  

 

Vergleichsfall 2 

 

Die wertende Betrachtung ergibt weiterhin, dass auch das vom Vorhabenträger un-

tersuchte Lärmschutzkonzept des Vergleichsfalls 2 kostenmäßig nicht außer Ver-

hältnis zum angestrebten Schutzzweck steht: 

 

Der vorgelegte Vergleichsfall 2 sieht eine Ausweitung der offenporigen Asphaltbelä-

ge auf beiden Richtungsfahrbahnen von BAB-km 594+711 (Baubeginn) bis km 

598+200 vor, was vornehmlich der Ortslage Rauenberg zugute käme, sich aber 

zugleich im Westen von Dielheim positiv auswirkte. Die Ausweitung der OPA-

Strecken im Westen bis BAB-km 594+711 wäre mit einer besonderen technischen 

Lösung zur Entwässerung der Richtungsfahrbahn Weinsberg nach Aussage des 

Vorhabenträgers möglich. 

 

Die Ausdehnung der OPA-Strecken gemäß Vergleichsfall 2 hätte im Vergleich zum 

Konzpt 2007 die folgenden Wirkungen (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 

„Abwägungsunterlagen Lärmschutz, Anhang 2.3): 

 

� Die Anzahl der Gebäude mit nächtlichen Grenzwertüberschreitungen in 

den Schutzbereichen Dielheim und Rauenberg würde von 285 auf 123 re-

duziert; dies entspricht einem Schutzgrad von 86,2 % (Konzept 2007: 68,0 

%).  



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 132 -  
 

 

� Im Geltungsbereich des wirksamen Bebauungsplans „Eckertsberg II und 

III“ wären die Grenzwerte bei den untersuchten Baufenstern eingehalten. 

 

� Im Schutzbereich Rauenberg würden die Gebäude mit nächtlichen 

Grenzwertüberschreitungen von 157 auf 99 reduziert (Schutzgrad: 59,1 %; 

Konzept 2007: 35,1 %). Eine Verbesserung der Lärmsituation könnte ins-

besondere in den besonders betroffenen Rauenberger Baugebieten „Am 

Kürschner“, „Weieräcker/Frauenwiesen“ und „Dielheimer Straße/Rosen-

wingert“ herbeigeführt werden. 

 

� Gegenüber dem Konzept 2007 gäbe es an 75 Gebäuden eine hörbare 

Verbesserung der Immissionspegel (≥ -2,1 dB). 

 

� Die Taggrenzwerte wären auch im Schutzbereich Rauenberg überall ein-

gehalten. 

 

� Es könnten im Vergleich zum beantragten Konzept 2007 im Schutzbereich 

Rauenberg nicht nur geringfügigen Pegelreduzierungen erzielt werden,, 

insbesondere im stark belasteten Bereich Rauenberg Ost („Suttenweg“, 

„Haselbach“, „Angelbach“, „Kahlbach“: zwischen 2,1 und 4,0 dB(A)).  

 

� Insbesondere die östliche Ortslage von Rauenberg würde mit deutlichen 

Pegelminderungen zwischen 1,1 und 4,0 dB(A) profitieren; in der westli-

chen Ortslage von Rauenberg fiele die Verbesserung etwas geringer aus 

(Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen 

Lärmschutz, Plan 11.3.2.22). 

 

� Die Ortslage Dielheim würde nochmals großflächig mit Pegelreduzierun-

gen zwischen 0,6 und 4,0 dB(A) profitieren. Im Bereich Dielheim West 

(„Kriegstraße“, „Friedensstraße“, „Am Riedberg“) käme es zu deutlichen 

Pegelreduzierungen zwischen 2,1 und 4,0 dB(A) (Plan 11.3.3.18). 

 

� Die Lärmschutzkosten je aktiv geschütztem Gebäude lägen bei 10.703 € 

(Konzept 2007: 9.322 €). 

 

� Die Ausdehnung der OPA-Strecken beliefe sich auf Zusatzkosten gegen-

über Konzept 2007 von 2.571.200 €; insgesamt lägen die Kosten für akti-

ven Lärmschutz bei 8.220.200 € (Konzept 2007: 5.649.000 €). 
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� Die Gesamtkosten für Lärmschutz in den Ortslagen Rauenberg und Diel-

heim lägen bei 8.577.700 € (Konzept 2007: 6.426.500 €, Differenz: 

2.151.200 €). 

 

Insgesamt könnte durch die weitere Ausdehnung der OPA-Strecken eine im Ver-

gleich zum beantragten Konzept 2007 deutliche Reduzierung von Gebäuden mit 

nächtlichen Grenzwertüberschreitungen erreicht werden. Die Ausdehnung der OPA-

Strecken würde sich insbesondere in der Ortslage Rauenberg lärmmindernd auswir-

ken, wo die Nachtgrenzwerte der 16. BImSchV an einer Vielzahl von Gebäuden noch 

erheblich überschritten sind. Profitieren würden insbesondere die besonders betrof-

fenen Rauenberger Baugebiete „Im Kürschner“, „Weieräcker/Frauenwiesen“ und 

„Dielheimer Straße/Rosenwingert“.  

 

Die mit diesem Konzept bewirkten Pegelreduzierung sind nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde nicht unerheblich: Im Bereich der östlichen Ortslage von Rau-

enberg lägen sie zwischen 2,1 und 4,0 dB(A) (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, An-

hang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz, Plan 11.3.2.22). Beachtlich wären auch 

die Pegelreduzierungen im Bereich der Ortslage Dielheim West zwischen 2,1 und 4,0 

dB(A) (Plan 11.3.3.18). An 75 Gebäuden in den Ortslagen Dielheim und Rauenberg 

ergäbe sich eine im Vergleich zum Konzept 2007 wahrnehmbare Verbesserung von 

mindestens 2,1 dB(A).  

 

Den beachtlichen Lärmminderungen stünden Kosten für aktiven Lärmschutz von 

8.220.200 € (Konzept 2007: 5.649.000 €) gegenüber. Im Vergleich zum beantragten 

Konzept 2007 ergäben sich insgesamt Mehrkosten für Lärmschutzmaßnahmen in 

den Ortslagen Rauenberg und Dielheim von 2.151.200 €.  

 

Zwar steigen die Kosten pro aktiv geschütztem Gebäude im Vergleich zum Konzept 

2007 auf 10.703 € an (Konzept 2007: 9.322 €). Gleichwohl trägt das Konzept des 

Vergleichfalls 2 bei einer wertenden Betrachtung der Gesamtumstände, insbesonde-

re unter Berücksichtigung des beträchtlichen Schutzgewinns (insbes. auch Einhal-

tung der Taggrenzwerte in der Ortslage Rauenberg) dem Vorrang des aktiven Lärm-

schutzes noch in ausgewogener Weise Rechnung. Die Mehrkosten für aktiven Lärm-

schutz stehen nicht außer Verhältnis zum Schutzzweck.  

 

Eine andere Beurteilung ergibt sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

auch nicht, wenn man die Vorbelastung der Anlagen entlang des bestehenden Ver-

kehrsweges A 6 in Rechnung stellt. Die Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen 
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sind dem Vorhabenträger angesichts des beträchtlichen Schutzgewinns zumutbar. 

Insgesamt kann mit dem Lärmschutzkonzept des Vergleichsfalls 2 mit noch verhält-

nismäßigem Aufwand ein umfassender Schutz für die Ortslagen Rauenberg und 

Dielheim erzielt werden.  

Entgegenstehende städtebauliche und sonstige öffentliche Belange sind nicht er-

sichtlich. Da das Konzept des Vergleichsfalls 2 mit noch verhältnismäßigem Aufwand 

zu einer maximalen Verbesserung für die betroffenen Ortslagen Dielheim und Rau-

enberg führt, wurde die Verlängerung der OPA-Strecken im verfügenden Teil des 

Beschlusses als Nebenbestimmung angeordnet. 

 

5.1.4.6.2 Kosten-Nutzen-Analyse: Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld 

 

Für den Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld ergibt sich aus den vorgelegten Abwä-

gungsunterlagen Lärmschutz, dass Vollschutzkonzepte, die untersuchten Konzepte 

2004.1 bis 2004.2 sowie Konzepte, welche die Wirkung des Lärmschutzwalls der 

Gemeinde verbessern, kostenmäßig zwar außer Verhältnis zum angestrebten 

Schutzzweck stehen, dass jedoch im Vergleichsfall 2 mit noch verhältnismäßigen 

Kosten eine maximale Verbesserung des Lärmschutzes bewirkt werden kann. 

 

5.1.4.6.2.1 Vollschutzkonzepte 

 

Ein 100 % aktiver Lärmschutz für Horrenberg-Balzfeld wäre durch eine Kombination 

aus einer 1690 m langen Galerie und einer westlich anschließenden Lärmschutz-

wand erreichbar. Für Bau und Abbruch von Lärmschutzwänden wären 1.597.000 € 

anzusetzen, hinzu kämen Kosten für Einhausungen/Galerien von 38.005.000 € 

(Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, 

Kapitel 7, Anhang 2.4b). Die Kosten für aktiven Lärmschutz von ca. 31,86 Mio. € 

stünden im Vergleich zum damit erzielten Schutzzweck ersichtlich außer Verhältnis. 

Die Kosten für eine Verschiebung der Trasse nach Süden - ggf. mit Tunnel oder 

Troglage - stünden erst recht außer Verhältnis zum damit erzielten Schutzgewinn. 

 

5.1.4.6.2.2 Abgestufte Konzepte 

 

Konzept 2004.1 

 

Untersucht wurde in Konzept 2004.1 die Schutzwirkung einer Lärmschutzwand von 

ca. 2.420 m mit bis zu 9 m Höhe bei Horrenberg-Balzfeld. Für Bau und Abbruch der 

bestehenden Wände wären Kosten von insgesamt 7.788.000 € anzusetzen. Dadurch 

wären bei 53 von 238 in der Ortslage Horrenberg-Balzfeld zu schützenden Gebäu-
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den die nächtlichen Grenzwerte eingehalten (Schutzgrad von 77,8 %). Pro aktiv ge-

schütztem Gebäude wären 41.871 € für aktiven Lärmschutz anzusetzen.  

 

Indes kann mit dem beantragten Lärmschutzkonzept 2007+ ein für Horrenberg-

Balzfeld vergleichbarer Schutzgrad wesentlich kostengünstiger erreicht werden und 

dies mit einer deutlich günstigeren Kosten-Nutzen-Relation (33.214 € pro aktiv ge-

schütztem Gebäude, vgl. Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungs-

unterlagen Lärmschutz“, Kapitel 7, Anhang 2.4b).  

 

Die Kosten von rund 7,8 Mio. € für aktiven Lärmschutz stünden zum erzielten 

Schutzzweck erkennbar außer Verhältnis.  

 

Konzept 2004.2 und Konzept 2004.3 

 

Weiterhin wurde untersucht, wie sich eine Kombination aus einer Lärmschutzwand 

von ca. 2.420 m entsprechend Konzept 2004.1 und OPA-Strecken auf einer (Kon-

zept 2004.2) bzw. zwei Richtungsfahrbahnen (Konzept 2004.3) auf den Schutzbe-

reich Horrenberg-Balzfeld auswirken würde. Die offenporigen Asphaltbeläge würden 

dort angeordnet, wo die vorhandene Bebauung am dichtesten an die Autobahn her-

anreicht.  

 

Der höchste Kostenanteil fiele wie in Konzept 2004.1 für die Lärmschutzwand mit 

7.477.000 € an. Für die offenporigen Asphaltbeläge wären 223.000 € (Konzept 

2004.2) bzw. 446.000 € (Konzept 2004.3) zu veranschlagen. Insgesamt ergäben sich 

Gesamtkosten für aktiven Lärmschutz von 8.011.000 € bzw. 8.234.000 € bei einem 

Schutzgrad von 82,8 % bzw. 84,1 %. 

 

Ein Vergleich mit dem zuletzt beantragten Konzept 2007+ zeigt Folgendes (Planun-

terlagen: Unterlage 11.1a, Anhang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 

7, Anhang 2.4b). 

 

Während bei den Konzepten 2004.2 und 2004.3 pro aktiv geschütztem Gebäude 

40.460 € bzw. 40.965 € anfielen, wären mit Konzept 2007+ lediglich 33.214 € pro 

Gebäude zu veranschlagen. Wenn auch durch jene Konzepte ein im Vergleich zum 

Konzept 2007+ noch höherer Schutzgrad erreicht werden könnte, so rechtfertigt die-

ser zusätzliche Schutzgewinn auch bei den Vorteilen, die der aktive Lärmschutz ge-

genüber dem passiven Lärmschutz bietet, nach Auffassung der Planfeststellungsbe-

hörde keine Mehrkosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen von 1.866.500 € bzw. 
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2.089.500 €. Die Kosten der Konzepte 2004.2 und 2004.3 stünden zum erzielten 

Schutzgewinn außer Verhältnis. 

 

Konzepte zur Verbesserung der Schutzwirkung des Lärmschutzwalls bei BAB-

km 600+150 bis km 600+370 

 

Da der östlich der Lärmschutzwand Erlenbachwiesen folgende, von der Gemeinde 

bereits 1988/1989 zum Schutz der Baugebiete „Erlenbachweisen I-III“ hergestellte 

Lärmschutzwall (BAB-km 600+150 bis km 600+370) einen stark unregelmäßigen 

Höhenverlauf der Wallkrone und damit Lücken aufweist und keine ausreichende 

Schirmwirkung entwickelt, hat der Vorhabenträger auf Veranlassung der Planfeststel-

lungsbehörde Varianten für eine Verbesserung der Schutzwirkung des Walles unter-

sucht. 

 

Zur Frage der Schutzwürdigkeit noch unbebauter Grundstücke im Geltungsbereich 

eines wirksamen Bebauungsplans hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, 

dass Eigentümer von Grundstücken im Plangebiet darauf vertrauen können, dass 

eine nachfolgende „heranrückende“ Straßenplanung auf die nach dem Bebauungs-

plan gegebene Nutzbarkeit ihrer Grundstücke dahingehend Rücksicht nehmen muss, 

dass die Planung nicht ohne Vorkehrungen gegen von ihr ausgehende erhebliche 

Lärmbelästigungen verwirklicht werde (BVerwG, Urteil vom 22.03.1985, 4 C 63/80, 

juris Rn. 21). Gleichzeitig werden die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit der 

Grundstücke durch die Lärmvorbelastung gemindert, die von einer bereits vorhande-

nen Straße ausgeht (BVerwG, a.a.O., juris Rn. 17).  

 

Nach dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.10.11 (Az.: 9 B 9/11) 

setzt der Anspruch auf Schutzvorkehrungen gemäß § 41 BImSchG i.V.m. der 16. 

BImSchV eine zumindest planerisch konkretisierte Anlage voraus.. Die Baureife der 

Grundstücke allein sei nicht ausreichend, diesem Umstand könne allenfalls im Rah-

men der planerischen Abwägung Bedeutung zukommen. Ob dies dazu führe, den 

Schutz nach § 41 Abs. 1 BImSchG auf solche Anlagen zu beschränken, die bei Aus-

legung der Pläne im Planfeststellungsverfahren entweder schon bestanden oder 

bauaufsichtlich genehmigt waren oder ob es für die Anwendung des § 41 Abs. 1 

BImSchG insoweit auf den Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses ankomme, wird 

offengelassen.  

 

Die Frage, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist, kann indes offengelassen werden: 

Denn die Kosten der Schutzmaßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzwalls der 

Gemeinde stünden auch bei Einbeziehung der Baufenster des noch nicht aufgesie-
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delten Baugebiets „Erlenbachwiesen II und III“ in die Betrachtung außer Verhältnis 

zum Schutzzweck: 

 

Zum einen wäre denkbar, den bestehenden LS-Wall in einen Steilwall mit einer kon-

stanten Kronenhöhe von 5 m über Gradiente umzubauen. Der Wall würde außerdem 

entlang der Betriebsumfahrt-Nordrampe bis ca. Rampen-km 0+148 herumgezogen. 

Bei Aufhöhung als Steilwall mit konstanter Kronenhöhe ließe sich die Überschüttung 

des rückwärtigen Katasterweges nicht vermeiden; er müsste dorfwärts verschoben 

werden, was zu Eingriffen in 17 Flurstücke führen würde. Wallgrundstück und Katas-

terweg müssten vollständig erworben werden. Insgesamt fielen Kosten von ca. 

539.550 € an (Verfahrensakte: Vermerk des Vorhabenträgers vom 10.02.12, Az. A 

73a/A6). Dies würde bewirken, dass in der Ortslage Balzfeld an zehn zusätzlichen 

Gebäuden die nächtlichen Grenzwerte eingehalten würden. Pro aktiv geschütztem 

Gebäude ergäben sich Kosten von ca. 53.955 €. Im Baugebiet Erlenbachwiesen wä-

ren nur noch an 15 der insgesamt 16 Baufenster in vorderster Reihe die nächtlichen 

Grenzwerte überschritten. Die Kosten stünden jedoch zum angestrebten Schutz-

zweck außer Verhältnis. 

 

Durch Aufsetzen einer LS-Wand bis zu einer Kronenhöhe von 5 m über Gradiente 

bei ansonsten unverändertem Wall könnten zwar Grundstückseingriffe vermieden 

werden. Dies würde bewirken, dass bei weiteren zehn Gebäuden die nächtlichen 

Grenzwerte eingehalten wären. Die Kosten für den Aufsatz der Lärmschutzwand 

würden sich auf ca. 362.250 € belaufen (Kosten pro aktiv geschütztem Gebäude: 

36.225 €). Die Kosten wären im Verhältnis zur damit erzielten Schutzwirkung unver-

hältnismäßig. 

 

Verlängerung der Lärmschutzwand östlich von Balzfeld bis BAB-km 602+600 

 

Die von der Gemeinde Dielheim in ihrer Stellungnahme vom 23.12.2009 geforderte 

Verlängerung der Lärmschutzwand östlich von Balzfeld bis BAB-km 602+600 um ca. 

620 m verfolgt das Ziel, die Abschirmung Balzfelds vor dem Lärm der in Tallängsrich-

tung verlaufenden A 6 zu verbessern. Aufgrund der trogartigen Topographie des Bet-

telbach- und Leimbachtals „zieht“ der Autobahnlärm von Osten her in Richtung des 

östlichen Ortsrandes von Balzfeld. Um diesen Effekt jedoch wirksam baulich zu un-

terbinden, müsste sich ein Lärmschirm ununterbrochen nach Osten bis zum Beginn 

des tiefen Geländeeinschnittes im Gewann „Pfaffenäcker“ (bis ca. BAB-km 603+200) 

erstrecken, d.h. noch ca. 600 m länger als von der Gemeinde Dielheim gefordert. 

Dies würde Mehrkosten von ca. 1.142.000 € verursachen; der anschließende Lü-

ckenschluss bis zum Einschnittsbeginn würde weitere ca. 737.000 € erfordern. Wenn 
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sich dadurch auch nennenswerte Effekte im östlichen Balzfeld erzielen ließen, so 

stehen die erheblichen Mehrkosten von ca. 1,88 Mio. € außer Verhältnis zum erziel-

ten Schutzgewinn.  

 

Vergleichsfall 2 

 

Ein im Vergleich zum beantragten Lärmschutzkonzept 2007+ noch einmal deutlich 

verbesserter Lärmschutz für die Ortslagen Horrenberg-Balzfeld könnte mit dem Kon-

zept des Vergleichsfalls 2 erreicht werden. Im Vergleich zum Konzept 2007+ sieht 

dieses Konzept einen verlängerten offenporigen Asphaltbelag auf beiden Richtungs-

fahrbahnen von BAB-km 600+000 bis km 602+270 vor. Damit würden die OPA-

Strecken im Westen von Balzfeld um 950 m und im Osten um 490 m verlängert (der 

ebenfalls untersuchte Vergleichsfall 1 spielt in der weiteren Abwägung keine Rolle, 

da die dort getroffenen Annahmen die Wirkungen der sog. „Erlenbachwand“ nicht 

berücksichtigen, welche der Vorhabenträger nunmehr zum Gegenstand seines An-

trages gemacht hat (s.o.)). Der Vorhabenträger lehnt eine weitere Ausdehnung der 

OPA-Strecken ab. 

 

Die Ausdehnung der OPA-Strecken entsprechend Vergleichfall 2 hätte im Vergleich 

zum Konzept 2007+ die folgenden Wirkungen (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, An-

hang A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Kapitel 7, Anhang 2.4b): 

 

� Die Anzahl der Gebäude mit nächtlichen Grenzwertüberschreitungen im 

Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld würde im Vergleich zum Konzept 

2007+ von 54 auf 24 reduziert; dies entspricht einem Schutzgrad von 90,0 

% (Konzept 2007+: 77,4 %).  

 

� An 23 Gebäuden lägen die nächtlichen Grenzwertüberschreitungen im Be-

reich zwischen 49 und 54 dB(A). Kein Gebäude wiese mehr Überschrei-

tungen von über 3 dB(A) auf. 

 

� In der autobahnnächsten Ortslage Balzfelds würden die nächtlichen 

Grenzwerte an mehreren Gebäuden in der stark betroffenen „Ringstraße“ 

und im „Wiesengrund“ nunmehr eingehalten (Plan 11.3.6.18). Auch die 

südliche Bebauung Horrenbergs könnte von einer Ausweitung der OPA-

Strecken profitieren, indem im Bereich der Straßen „Stockäckerweg“ und 

„Am Leimbach“ die Grenzwerte an zusätzlichen Gebäuden eingehalten 

würden. 
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� In der Ortslage Horrenberg-Balzfeld lägen die Pegelreduzierungen im 

Vergleich zum beantragten Konzept 2007+ zwischen 1,1 und 2,0 dB(A), 

Plan 11.3.6.20, Tabelle 11.3.6.21 bzw. 11.3.6.21-1. In der stark belasteten 

„Dorfstraße“ (Balzfeld) lägen die Pegelreduzierungen überall bei mindes-

tens 1,5 dB(A), maximal bei 2,1 dB(A) in der Nacht („Dorfstraße 72“). An 

den autobahnnächsten Gebäuden der „Ringstraße“ lägen die nächtlichen 

Pegelreduzierungen im Vergleich zum Konzept 2007+ bei ca. 1,8 dB(A). 

Auch im Bereich der Baufelder des Baugebiets „Erlenbachwiesen II und 

III“ wären Pegelreduzierungen in diesem Bereich zu verzeichnen, aller-

dings lägen an den untersuchten Baufenstern weiterhin Grenzwertüber-

schreitungen vor. 

 

� Nicht unerhebliche Pegelreduzierungen im Vergleich zum Konzept 2007+ 

gäbe es im Bereich der südlichen Bebauung Horrenbergs (Stockäckerweg 

19: max. - 2,2 dB(A)). 

 

� Pro aktiv geschütztem Gebäude wären Kosten von 32.784 € anzusetzen 

(Konzept 2007+: 33.214).  

 

� Für offenporige Asphaltbeläge wären Mehrkosten von 904.000 € anzuset-

zen. Insgesamt lägen die Kosten für aktiven Lärmschutz bei 7.048.500 € 

(Konzept 2007+: 6.144.500 €). 

 

� Die Gesamtkosten für Lärmschutz in der Ortslage Horrenberg-Balzfeld lä-

gen bei 7.113.500 € (Konzept 2007+: 6.294.500 €, Differenz: 819.000 €). 

 

Durch eine weitere Ausdehnung der OPA-Flächen könnte die Zahl der Gebäude mit 

nächtlichen Grenzwertüberschreitungen noch einmal um mehr als die Hälfte von 54 

(Konzept 2007+) auf 24 reduziert werden. Von allen untersuchten Konzepten (mit 

Ausnahme der Vollschutzkonzepte) wäre die Schutzwirkung im Vergleichsfall 2 am 

größten; für 90,0 % der 239 im Schutzbereich zu schützenden Gebäude könnte da-

mit die Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV durch aktiven Lärmschutz si-

chergestellt werden.  

 

Von einer Verlängerung der OPA-Strecken würde auch das noch nicht aufgesiedelte 

Baugebiet „Erlenbachwiesen“ profitieren. Bei den elf untersuchten Parzellen in der 

ersten Reihe beschränkten sich die nächtlichen Grenzwertüberschreitungen auf ma-

ximal 2,1 dB(A). Jedoch haben Baufenster im Geltungsbereich eines wirksamen Be-

bauungsplans nach aktueller Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 140 -  
 

(BVerwG, Beschluss vom 19.10.2011, 9 B 9/11) bei der Ermittlung Schutzansprüche 

außer Betracht zu bleiben, sofern noch keine zumindest planerisch bereits konkreti-

sierten Anlagen vorliegen. Der Baureife kann allenfalls im Rahmen der planerischen 

Abwägung Bedeutung zukommen. 

 

Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung ergibt mithin sich Folgendes: 

 

Maßgebend sind in erster Linie die Kosten im Verhältnis zur Verringerung der Lärm-

belastung (Bay. VGH, Urteil vom 23.02.07, a.a.O.). Demnach sind der erzielten ho-

hen Schutzwirkung die Kosten für aktiven Lärmschutz von insgesamt 7.048.500 € 

gegenüberzustellen. Im Vergleich zum beantragten Konzept 2007+ ergäben sich 

zwar Mehrkosten von 904.000 €. Verglichen mit Konzept 2007+ wiese der Ver-

gleichsfall 2 jedoch eine günstigere Kosten-Nutzen-Relation auf, pro aktiv geschütz-

tem Gebäude wären Kosten von 32.784 € anzusetzen.  

 

Insgesamt stellt das Konzept des Vergleichsfalls 2 ein auf die Verhältnisse im 

Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld gut abgestimmtes Schutzkonzept bereit, welches 

die aufzuwendenden Kosten im Verhältnis zur erzielten Schutzwirkung optimiert. Die 

differenzierte Kosten-Nutzen-Betrachtung in Anhang 2.5c zeigt, dass Vergleichsfall 2 

sich in die Reihe untersuchter Konzepte einfügt, die OPA-Strecken mit Lärmschutz-

wänden kombinieren (Konzept 2005 bis Vergleichsfall 2) und sich nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde allesamt im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bewegen. 

Im Vergleich zu früher untersuchten Konzepten (insbes. Konzept 2004.1 bis 2004.3) 

wurden die Kosten für Lärmschutzwände bei diesen Konzepten deutlich reduziert.  

 

In die Betrachtung ist einzubeziehen, dass von einer Ausdehnung der OPA-Strecken 

die gesamte Ortslage profitieren würde (Plan 11.3.6.20). Insbesondere die Belastun-

gen der am stärksten betroffenen Gebäude in der „Dorfstraße“ und der „Ringstraße“ 

(Balzfeld) könnten noch einmal reduziert werden (um maximal 2,1 dB(A)). Damit 

könnten durch die Ausdehnung der OPA-Strecken nicht unerhebliche Verbesserun-

gen sowohl für autobahnnächste als auch für weiter entfernte Lagen erzielt werden. 

Kein Gebäude im Schutzbereich wiese mehr nächtliche Grenzwertüberschreitungen 

von über 3 dB(A) auf.  

 

Zwar sind die Gebäude im Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld nicht unerheblich 

durch die Autobahn vorbelastet. Gleichwohl rechtfertigt die Vorbelastung für sich ge-

nommen nicht ohne weitere planerische Abwägung die Annahme der Unverhältnis-

mäßigkeit aktiven Schallschutzes. Auch kann, wie bereits für den Schutzbereich 

Dielheim dargelegt dieser Aspekt in der Abwägung angesichts der enormen Ver-
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kehrszunahme, die beim Bau der Autobahn in dieser Dimension nicht vorhersehbar 

war, nicht übermäßig hoch gewichtet werden.  

 

Insgesamt ergibt eine wertende Betrachtung, dass die Kosten einer Verlängerung 

der OPA-Strecken nicht außer Verhältnis zu dem Zweck stehen, die vorhandenen 

Gebäude der Ortslage Horrenberg-Balzfeld zu schützen. Maßgeblich ist nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde, dass im Vergleich zum Konzept des Vorha-

benträgers an weiteren 30 Gebäuden die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV 

mit den Mitteln des aktiven Lärmschutzes eingehalten werden können.  

 

Die Nachteile des offenporigen Asphalts, insbesondere bei Erneuerung der Deck-

schicht, sind in Anbetracht der zusätzlichen Schutzwirkung für die betroffenen An-

wohner hinzunehmen. Insgesamt ergibt die Abwägung, dass das Schallschutzkon-

zept des Vergleichsfalls 2 dem Vorrang des aktiven Schallschutzes in ausgewogener 

Weise Rechnung trägt. Eine Unverhältnismäßigkeit der Kosten im Vergleich zum er-

zielten Schutzzweck ist aus den soeben dargelegten Gründen nicht gegeben. Das 

Lärmschutzkonzept ist unter Berücksichtigung der in diesem Beschluss aufgegebe-

nen Verlängerung der OPA-Strecken entsprechend Vergleichsfalls 2 insgesamt feh-

lerfrei. 

 

Um sicherzustellen, dass im Bereich der künftigen Betriebsumfahrt keine neuen 

„Schalllöcher“ in Richtung Horrenberg-Balzfeld entstehen können, hat die Planfest-

stellungsbehörde dem Vorhabenträger ergänzend aufgegeben, entlang der Rampe 

Nord der Betriebsumfahrt zusätzlich eine Geländemodellierung vorzunehmen, um 

eine Verschlechterung der Lärmsituation gegenüber dem Bestand ohne Betriebsum-

fahrt sicher auszuschließen. 

 

Damit wird den Belangen Betroffener im Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld hinrei-

chend Rechnung getragen.  
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5.1.4.7 Schutz der Außenwohnbereiche 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind grds. auch Außen-

wohnbereiche schützenswert, da ein Aufenthalt zur Erholung im Freien zu den 

Grundbedürfnissen zählt. Außenwohnbereiche sind Balkone, Terrassen, Loggien, 

Freisitze und ähnliche Anlagen, die dem Wohnen im Freien dienen, nicht aber Vor-

gärten, Zier- oder Nutzgärten sowie Rasenflächen. Da im Außenwohnbereich eine 

Nutzung ganz überwiegend am Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) stattfindet, ist allerdings ei-

ne Entschädigung für Störungen der Außenwohnbereichsnutzung nur zu leisten, 

wenn der Taggrenzwert überschritten wird. Überschreitungen des Taggrenzwertes 

an schutzwürdigen Außenwohnbereichen der Einwender liegen mit dem in diesem 

Beschluss vorgesehenen Lärmschutzkonzept einschließlich der verlängerten OPA-

Strecken nicht vor. 

 

5.1.5 Abwägung der Lärmbeeinträchtigungen auch unterhalb des Schutzni-

veaus der 16. BImSchV  

 

Auch Lärmeinwirkungen unterhalb der Schwelle der in der 16. BImSchV festgelegten 

Immissionsgrenzwerte werden durchaus noch als belästigend empfunden. Nach der 

ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (z.B. Beschluss vom 

31.01.2011, 7 B 55/10) stellt das Interesse, von zusätzlichem Verkehrslärm ver-

schont zu bleiben, jedenfalls dann einen abwägungserheblichen Belang dar, wenn 

die planbedingte Verkehrslärmzunahme die Geringfügigkeitsschwelle überschreitet, 

was bereits bei Betroffenheiten im Bereich der Hörbarkeitsschwelle von 3 dB(A) an-

zunehmen ist.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat zu prüfen, ob es besonders gelagerte Sachverhalte 

gibt, die es erforderlich machen könnten, über das bisher die Zumutbarkeitsgrenzen 

sichernde Lärmschutzkonzept hinausgehend weitere Maßnahmen vorzusehen. Dies 

ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde jedoch nicht der Fall. Die von 

dem Vorhaben ausgehenden Immissionen sind in ihrer Intensität zumutbar und im 

Hinblick auf das mit der Planung verfolgte Interesse der Allgemeinheit hinzunehmen.  

Forderungen, die Verkehrslärmbelastung auch unterhalb der gesetzlichen Grenzwer-

te weiter zu reduzieren, konnte daher nicht entsprochen werden. 

 

Hierbei ist auch der nach dem Lärmschutzkonzept des Plans vorgesehene und in 

diesem Planfeststellungsbeschluss teilweise durch Auflagen ausdrücklich zugespro-

chene aktive Lärmschutz in Rechnung zu stellen, von welchem auch viele Gebäude 

profitieren, bei denen die Grenzwerte der 16. BImSchV nicht planbedingt überschrit-
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ten werden. Die danach noch verbleibende Lärmbelastung der Anwohner erscheint 

in Anbetracht der Vorteile, die das Vorhaben bringt, zumutbar.  

 

Besonders bewältigungsbedürftig erscheinende Sachverhalte, die es erforderlich 

machen könnten, über die Zumutbarkeitsgrenzen hinausgehend weitere Maßnahmen 

vorzusehen, sind nicht ersichtlich. Es bestehen somit keine Anhaltspunkte, aus de-

nen sich die Notwendigkeit weitergehender Schutzmaßnahmen unterhalb bzw. un-

abhängig von den Grenzwerten der 16. BImSchV etwa im Sinne eines Lärmminde-

rungsanspruchs ergeben könnten. Ebenso wenig ist eine atypische Sondersituation 

vorhanden, die zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich machen würde. 

 

5.1.6 Passiver Schallschutz 

 

Der Anspruch auf passiven Lärmschutz ist in der straßenrechtlichen Fachplanung 

dem Grunde nach festzulegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 05.10.1990, 4 CB 1/90, 

NVwZ-RR 1991, 129(134)). Über die Höhe der Entschädigung wird nicht im Planfest-

stellungsverfahren entschieden (vgl. § 19a FStrG).  

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen, die in diesem Beschluss einschließlich der zusätzlich verfügten Nebenbe-

stimmungen vorgesehen sind, ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenz-

werte der 16. BImSchV verbleibt, wird den Eigentümern derjenigen betroffenen Ge-

bäude bzw. baureifer Grundstücke, die bei Auslegung der Pläne in diesem Planfest-

stellungsverfahren bereits vorhanden oder bauaufsichtlich genehmigt waren, auf der 

Grundlage von § 42 BImSchG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der 

Straßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen zugesprochen. Art, Umfang und Durchführung der im 

Einzelnen notwendigen Schutzmaßnahmen richten sich nach den Regelungen der 

24. BImSchV in Verbindung mit den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bun-

desfernstraßen in der Baulast des Bundes (VLärmSchR 97). Ob und in welchem Um-

fang dann im Einzelfall ein Erstattungsanspruch besteht, hängt davon ab, inwieweit 

bei dem betroffenen Gebäude bereits bauseits das erforderliche Dämmmaß erreicht 

wird bzw. bei bauaufsichtlich genehmigten Gebäuden ein bestimmtes Dämmmaß 

ohnehin schon vorgeschrieben ist.  

 

Zur Vermeidung von späteren Streitigkeiten über die Notwendigkeit einzelner passi-

ver Schallschutzmaßnahmen wird den dem Grunde nach anspruchsberechtigten Ei-

gentümern dringend empfohlen, etwaige beabsichtigte passive Schallschutzmaß-

nahmen rechtzeitig mit dem Vorhabenträger abzustimmen. Die VLärmSchR 97 se-
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hen insoweit vor, dass der Eigentümer beim Straßenbaulastträger einen Erstattungs-

antrag stellen soll, bevor die Lärmschutzmaßnahmen an der baulichen Anlage 

durchgeführt werden. Die Erstattung kann ab Beginn der Straßenbauarbeiten ver-

langt werden. Der Eigentümer soll von der Möglichkeit einer Erstattung benachrich-

tigt werden, sobald feststeht, dass die Straßenbaumaßnahme durchgeführt wird (Ka-

pitel C. VI. 17 Abs. 3 VLärmSchR 97). 

Die 24. BImSchV legt Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen für 

schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest. Lärmschutzmaßnahmen an bau-

lichen Anlagen sind nach § 2 der 24. BImSchV bauliche Veränderungen an Umfas-

sungsbauteilen schutzbedürftiger Räume, die die Einwirkung durch Verkehrslärm 

mindern. Zu den Lärmschutzmaßnahmen gehört auch der Einbau von Lüftungsein-

richtungen in Räumen, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden und in 

schutzbedürftigen Räumen mit Sauerstoff verbrauchenden Energiequellen. Schutz-

bedürftig sind Räume, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen 

bestimmt sind (u.a. Wohnräume, überwiegend zum Schlafen benutzte Räume, Be-

handlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen sowie Büroräume). Umfas-

sungsbauteile sind Bauteile, die schutzbedürftige Räume baulicher Anlagen nach 

außen abschließen. Zu den Umfassungsbauteilen zählen insbesondere Fenster, Tü-

ren, Rollkästen, Wände, Dächer sowie Decken unter nicht ausgebauten Dachräu-

men. Der Anspruch deckt alle erforderlichen und tatsächlich entstandenen Aufwen-

dungen für Schallschutzmaßnahmen ab; die Maßnahme muss erforderlich sein, um 

das nach § 3 der 24. BImSchV notwendige Schalldämm-Maß zu erreichen. 

Bei der Ermittlung derjenigen Gebäude, deren Eigentümern dem Grunde nach ein 

Anspruch auf passiven Lärmschutz zusteht, wird im Sinne einer Worst Case-

Betrachtung unterstellt, dass die RLS-90 konforme Berücksichtigung der Kfz >2,8t 

zul. GG als Schwerverkehr zu einer maximalen Erhöhung der Nacht-

Immissionspegel um gerundet 0,1 dB führt (zur Worst Case-Betrachtung vorstehend 

unter B XI. 5.1.3.3) und an einzelnen Gebäuden daher die nächtlichen Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Hierdurch erhalten im hier maß-

geblichen Vergleichsfall 2 sieben Gebäude in der Ortslage Rauenberg, ein Gebäude 

in der Ortslage Dielheim und vier Gebäude in der Ortslage Horrenberg-Balzfeld zu-

sätzlich dem Grunde nach Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen (Rauen-

berg: „Am Eichelberg 6“, „Am Herrenwäldle 4“, „Am Herrenwäldle 6“, „Am Rosenwin-

gert 11“, „Am Rosenwingert 2“, „Friedenstraße 14“, „Frühmesser Str. 24“; Dielheim: 

„Hasselbach 2“; Horrenberg-Balzfeld: „Ringstraße 4“, „Ringstraße 6“, „Ringstraße 

10“, „Ringstraße 22“). Diese Gebäude weisen im Vergleichsfall 2 bei Ansatz eines 
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SV >3,5 t zul. GG (Hauptberechnung) keine nächtlichen Grenzwertüberschreitung 

auf (im Einzelnen: Verfahrensakte: Vermerk Braunstein und Berndt vom 20.07.12, S. 

6).  

Daher wurde im verfügenden Teil für diejenigen Gebäude ein Anspruch auf passiven 

Lärmschutz dem Grunde nach festgesetzt, 

� die im hier maßgeblichen Vergleichsfall 2 bereits bei Ansatz eines SV >3,5 t 

zul. GG (Hauptberechnung) dem Grunde nach Anspruch auf passive Lärm-

schutzmaßnahmen haben (hierzu: Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Anhang 

A3 „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, Pläne 11.3.3.18, 11.3.2.18 und 

11.3.6.18), 

 

� bei welchen bei Ansatz von Schwerverkehr >2,8 t zul. GG und einer Erhöhung 

des Immissionspegels um gerundet 0,1 dB im Vergleichsfall 2 die nächtlichen 

Immissionsgrenzwerte überschritten werden (Worst Case-Betrachtung). 

 

5.1.7 Besonderer Lärm in der Bauphase  

 

Während der Bauzeit sind besondere Lärmbelastungen durch den Einsatz der Bau-

maschinen und des Baustellenverkehrs sowie durch den fehlenden aktiven Verkehrs-

lärmschutz in dem Zeitraum zwischen der Entfernung der alten Lärmschutzwände 

und der Fertigstellung der neuen, größeren Lärmschutzwände bei Dielheim und Balz-

feld zu erwarten. Da der Bereich, in dem die alten Lärmschutzwände stehen, für den 

zusätzlichen Fahrstreifen bzw. die Standspur benötigt wird, muss zuerst die alte 

Lärmschutzwand abgerissen werden, erst dann kann der Damm verbreitert und die 

neue Lärmschutzwand aufgestellt werden. 

 

Zur Minimierung der Lärmbelästigung durch Baufahrzeuge soll die Andienung der 

Baustelle für den Straßenbau und - soweit möglich - für den Bau der Lärmschutz-

wände über die Autobahn selbst erfolgen (vgl. Ziff. 8 des Erläuterungsberichts vom 

01.03.2006). Ergänzend wurde dem Vorhabenträger aufgegeben, die Benutzung von 

Straßen in besiedelten Bereichen möglichst zu vermeiden. Bei der Bautätigkeit ist die 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970 (AVV-

Baulärm) zu beachten, die nach § 66 Abs. 2 BImSchG weiterhin maßgebend ist. 

 

Weiterhin hat der Vertreter des Vorhabenträgers im Erörterungstermin zugesagt, 

dass der bauablaufbedingt nicht ganz vermeidbare Zeitraum ohne Lärmschutz zwi-

schen dem Abbruch der alten Lärmschutzwand und der Erstellung der neuen Lärm-
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schutzwand höchstens drei Monate beträgt. Diese nur relativ kurzzeitige erhöhte 

Lärmbelastung ist den Anwohnern nach dem insoweit einschlägigen Maßstab der § 

17 Satz 2 FStrG noch zumutbar. Eine gewisse Entlastung ergibt sich schon dadurch, 

dass der Verkehr während dieser Bauphase mit reduzierter Geschwindigkeit über die 

Gegenfahrbahn geführt wird; hierdurch reduziert sich der Emissionspegel geringfügig 

und das Emissionsband rückt leicht von der durch die bereits vorhandene Lärm-

schutzwand geschützten Bebauung ab. Interims-Lärmschutzmaßnahmen für einen 

derart kurzen Zeitraum erscheinen auch angesichts der in dieser Zeit zu erwartenden 

signifikanten Lärmbelastung der Anwohner unverhältnismäßig. Daher hat die Plan-

feststellungsbehörde davon abgesehen, für diesen kurzen Zeitraum auf der Grundla-

ge von § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG ergänzende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Vor 

dem Hintergrund, dass diese nur eine relativ kurze Zeit andauernde Immissionserhö-

hung den betroffenen Anwohnern billigerweise noch zuzumuten ist, bestehen auch 

keine Entschädigungsansprüche nach § 74 Abs. 2 Satz 3 LVwVfG. 

 

5.2 Luftschadstoffe 

 

Das Vorhaben wirft keine Probleme für die Luftqualität auf, die im vorliegenden Ver-

fahren hätten bewältigt werden müssen. 

 

Zwar ist die Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-

höchstmengen - 39. BImSchV), welche die Zweiundzwanzigste Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Immissi-

onswerte für Schadstoffe in der Luft - 22. BImSchV) ersetzt, bereits im Verfahren der 

Zulassung von Vorhaben anwendbar. Eine Verpflichtung der Planfeststellungsbehör-

de, die Einhaltung der Grenzwerte der Verordnung im Planfeststellungsverfahren 

vorhabenbezogen sicherzustellen, besteht jedoch nicht. Die Grenzwerte stehen in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung (vgl. § 47 

BImSchG). Mit ihm hat der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber in Umsetzung 

der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben einen abgestuften Regelungsmechanismus 

vorgesehen, der Grenzwertüberschreitungen immissionsquellenunabhängig begeg-

nen soll. Werden die durch eine Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 BImSchG 

festgelegten Immissionsgrenzwerte einschließlich festgelegter Toleranzmargen 

überschritten, so hat die für den Immissionsschutz zuständige Behörde nach § 47 

Abs. 1 BImSchG einen Luftreinhalteplan aufzustellen. Darin werden die erforderli-

chen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festge-

legt, die nach Maßgabe des § 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG entsprechend dem Verur-
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sacheranteil unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle 

Emittenten zu richten sind. 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftqualität dürfen im Planfeststellungsver-

fahren jedoch nicht unberücksichtigt bleiben. Aus dem planungsrechtlichen Abwä-

gungsgebot folgt, dass grundsätzlich die durch die Planungsentscheidung geschaf-

fenen oder ihr sonst zurechenbaren Konflikte zu bewältigen sind. Die Problembewäl-

tigung kann allerdings auch darin bestehen, dass die Planfeststellungsbehörde die 

endgültige Problemlösung einem nachfolgenden Verwaltungsverfahren überlässt, 

wenn dort die Durchführung der erforderlichen Problemlösungsmaßnahmen sicher-

gestellt ist. Das gilt auch für das Verhältnis von Planfeststellung und Luftreinhaltepla-

nung. Das Gebot der Konfliktbewältigung ist erst verletzt, wenn die Planfeststel-

lungsbehörde das Vorhaben zulässt, obgleich absehbar ist, dass seine Verwirkli-

chung die Möglichkeit ausschließt, die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der 

Luftreinhalteplanung in einer mit der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden 

Weise zu sichern. Vom Grundsatz geht der Gesetzgeber aber davon aus, dass sich 

die Einhaltung der Grenzwerte in aller Regel mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung 

sichern lässt (vgl. zur damals noch gültigen 22. BImSchV: BVerwG, Urteil vom 

23.02.2005, Az.: 4 A 5/04). Es ist nicht ersichtlich, dass sich dieser Maßstab nach 

Inkrafttreten der 39. BImSchV verändert hätte. 

 

Für die Planfeststellungsbehörde ist nicht erkennbar, dass die Verwirklichung des 

Vorhabens die Möglichkeit ausschlösse, soweit überhaupt erforderlich, effektive 

Maßnahmen der Luftreinhalteplanung vorzusehen, zumal die planfestgestellten 

Lärmschutzbauwerke eine günstige Wirkung auf das Ausmaß der an den geschütz-

ten Gebäuden ankommenden Luftschadstoffe haben, so dass sich jedenfalls im Be-

reich der neuen Lärmschutzwände an der autobahnnahen Wohnbebauung auch ge-

genüber dem Prognosenullfall Verringerungen der Luftschadstoffimmissionen erge-

ben. 

 

6. Barrierefreiheit 

 

Die Träger der Straßenbaulast haben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 FStrG nach ihrer 

Leistungsfähigkeit die Bundesfernstraßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbe-

dürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu 

verbessern; dabei sind die sonstigen öffentlichen Belange einschließlich des Um-

weltschutzes sowie behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchti-

gung mit dem Ziel, möglichst weitreichende Barrierefreiheit zu erreichen, zu berück-

sichtigen. Damit hat der Gesetzgeber die Träger der Straßenbaulast in besonderer 



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 148 -  
 

Weise dazu verpflichtet, beim Neu- und Ausbau von Straßen auch das Ziel zu verfol-

gen, diese für behinderte Menschen und Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung 

möglichst ebenso problemlos nutzbar zu machen wie für nicht behinderte Menschen 

(hierzu Bayerischer VGH, Urteil vom 09.07.08, 8 A 07.40013, juris Rn. 59). Dies ge-

schieht im Bereich von Autobahnen insbesondere beim Neubau und in Form der 

Streckenmodernisierung. Der öffentliche Belang der Barrierefreiheit unterliegt jedoch 

der Abwägung und kann in der Konkurrenz mit anderen, entgegenstehenden Belan-

gen überwunden werden (BVerwG, Urteil vom 05.04.2006, 9 C 1/05).  

 

Die LAG Selbsthilfe hat in ihrer Stellungnahme vom 17.10.2006 die Prüfung gefor-

dert, ob die sich innerhalb des Bauabschnitts befindlichen Rastplätze hinsichtlich der 

Toiletten und der Möblierung behindertengerecht ausgestaltet seien und ggf. um eine 

entsprechende Modernisierung gebeten. Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

In dem auszubauenden Bereich befinden sich vier Parkplätze. Der Parkplatz bei 

BAB-km 597+700 an der Richtungsfahrbahn Weinsberg - Walldorf wird aufgegeben. 

Die restlichen drei Parkplätze bleiben unverändert in Betrieb; nur ihre Anschlüsse an 

die verbreiterte Autobahn werden angepasst. Diese Parkplätze sind nicht mit Toilet-

ten ausgestattet und nicht barrierefrei.  

 

Gleichwohl entspricht es den einschlägigen Richtlinien, dass diese Kleinparkplätze 

nach den Plänen des Vorhabenträgers nicht umgebaut werden sollen. Im westlich 

anschließenden Abschnitt AK Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg sind Parkplätze mit 

WC auf beiden Seiten neu errichtet worden (PWC-Anlagen „Bucheneck“ an der Rich-

tungsfahrbahn Walldorf und „Weißer Stock“ an der Richtungsfahrbahn Weinsberg). 

Diese PWC-Anlagen sind barrierefrei hergestellt worden. Im östlich anschließenden 

Abschnitt AS Sinsheim - AS Sinsheim-Steinsfurt werden die beiden Tank- und Rast-

anlagen „Kraichgau“ voraussichtlich bis Mitte 2013 barrierefrei ausgebaut sein. Der 

Abstand zwischen den oben erwähnten PWC-Anlagen und der Tank- und Rastanla-

ge Kraichgau beträgt rund 18 km. Das entspricht dem Regelabstand für Streckenab-

schnitte mit etwa gleichbleibendem LKW-Verkehrsanteil nach den Empfehlungen für 

Rastanlagen an Straßen - ERS (2011), welche die Vorläufigen Hinweise zu den 

Richtlinien für Rastanlagen an Straßen bezüglich Autobahnrastanlagen (VHRR 1999) 

ersetzt haben. Danach sind entsprechend dem ermittelten Stellplatzbedarf aus-

nahmslos barrierefreie Rastanlagen im Regelabstand zur Verfügung zu stellen, wo-

bei bereits vorhandene Anlagen mit entsprechender Ausstattung hierbei Bestands-

schutz haben. Die erforderliche barrierefreie Regelausstattung wird nach Ausbau der 

Tank- und Rastanlagen Kraichgau hergestellt sein, so dass im Abschnitt zwischen 
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Walldorfer Kreuz und Regierungsbezirksgrenze kein unmittelbarer Ausbaubedarf 

mehr besteht.  

 

Kleinparkplätze ohne Sanitärausstattung wie die drei im auszubauenden Bereich 

verbleibenden, die den Regelabstand unterschreiten, sollen nach der Konzeption der 

VHRR 1999 langfristig aufgegeben und durch größere Parkplätze mit WC (PWC-

Anlagen) ersetzt werden, die zwingend barrierefrei auszugestalten sind. Ein Umbau 

der verbleibenden und künftigen wegfallenden Kleinparkplätze wäre daher unwirt-

schaftlich und kann vom Vorhabenträger nicht verlangt werden. 

 

7. Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 

 

Die bauliche Ausgestaltung des Straßenbauvorhabens ermöglicht eine sichere Ver-

kehrsführung und verbessert den Verkehrsfluss erheblich.  

 

Hinsichtlich einzelner ins Anhörungsverfahren eingebrachter Aspekte der Verkehrs-

sicherheit und -abwicklung wird insbesondere auf die später noch folgenden Ausfüh-

rungen zu diesbezüglichen Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Karlsruhe, 

Abteilung 6 - Landespolizeidirektion -, der Polizeidirektion Heidelberg und Einwen-

dungen verwiesen.  
 

Die Anordnung der notwendig erscheinenden Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-

tungen bleibt der zuständigen Straßenverkehrsbehörde überlassen, § 45 Abs. 3 der 

Straßenverkehrsordnung (StVO). 

 

8. Kommunale Belange/Städtebauliche Entwicklung 

 

Kommunale Belange sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Vorliegend 

waren insbesondere auch städtebauliche Planvorstellungen, also die städtebaulichen 

Entwicklungsziele abwägend zu berücksichtigen (BVerwG, Urteil vom 27.03.1992, 7 

C 18/91; BVerwG, Urteil vom 30.09.1993, 7 A 14/93).  

 

Nachteilige Auswirkungen auf die Planungshoheit der Kommunen und damit auch 

auf die städtebauliche Entwicklung sind mit der Straßenbaumaßnahme nicht verbun-

den. Insbesondere stört die beantragte Planung nicht bestimmte gemeindliche Pla-

nungen nachhaltig, so dass sie nicht mehr oder nur unter erheblichen Veränderun-

gen oder Einschränkungen verwirklicht werden könnten (vgl. BVerwG, Beschluss 

vom 18.03.2008, 9 VR 5/07, juris Rn. 8; BVerwG, Beschluss vom 5. November 2002, 

9 VR 14/02, juris Rn. 6). Insbesondere kommt es durch die in diesem Beschluss vor-



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 150 -  
 

gesehenen Lärmschutzmaßnahmen einschließlich der festgesetzten OPA-Strecken 

im Vergleich zum Bestand zu Verbesserungen im Bereich des Lärmschutzes, von 

denen auch die Ortslage Horrenberg-Balzfeld und die dort rechtskräftig ausgewiese-

nen Baugebiete profitieren. Beeinträchtigungen der gemeindlichen Planungshoheit 

durch den Ausbau sind nicht ersichtlich. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang 

hingewiesen auf die Darlegungslast der Gemeinden, die möglichen Konflikte mit der 

gemeindlichen Bauleitplanung konkret zu benennen sowie auf die Pflicht der Ge-

meinden, ihre Bauleitplanung auf die vorgegebene Situation abzustimmen und Kon-

flikte mit bauleitplanerischen Mitteln zu lösen (BVerwG, Urteil vom 30.09.1993, 7 A 

14/93).  

 

Soweit die betroffenen Kommunen in ihren Stellungnahmen Belange wie insbeson-

dere den Immissionsschutz, den Hochwasserschutz und die Inanspruchnahme ge-

meindeeigener Grundstücke und Einrichtungen angesprochen haben, wird in Bezug 

auf diese Themen auf die entsprechenden Kapitel in diesem Beschluss sowie auf die 

Kapitel verwiesen, welche die einzelnen Gemeinden betreffen. 

 

Hingewiesen wird zudem auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

zur Einwendungsbefugnis der Kommunen. Danach gehört es nicht zu den Selbst-

verwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, als Sachwalter von Immissionsschutz-

belangen ihrer Bürger oder allgemein des Umweltschutzes tätig zu werden (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21.031996, 4 C 26/94; BVerwG, Beschluss vom 09.10.2003, 9 

VR 6/03). Die Belange des Umweltschutzes sind nicht speziell dem Selbstverwal-

tungsrecht der Gemeinden zugeordnet, sondern dienen dem allgemeinen öffentli-

chen Interesse“ (BVerwG, Urteil vom 09.02.2005, 9 A 62/03, juris Rn. 46). Die Plan-

feststellungsbehörde sieht es indes als legitimes Recht der hier betroffenen Kommu-

nen an, die Sorgen und Bedenken ihrer Bürger geltend zu machen. Die von den 

Gemeinden vorgetragenen Belange, insbesondere Fragen des Lärmschutzes wur-

den sorgfältig geprüft (vorstehend unter B XI. 5.). 

 

9. Private Rechte und Belange  

 

9.1 Unmittelbare Eingriffe in das Grundeigentum 

 

Die dauerhafte oder auf die Bauphase beschränkte Inanspruchnahme von Grundei-

gentum für Zwecke des Straßenbaus ist in dem planfestgestellten Umfang mit Art. 14 

Abs. 3 Satz 1 GG und § 19 Abs. 1 Satz 2 FStrG i.V.m. dem Landesenteignungsge-

setz (LEntG) vereinbar. Die Planfeststellungsbehörde gelangt im Rahmen ihrer Ab-

wägung zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse am Ausbau der A 6 das 
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individuelle Interesse der enteignungsbetroffenen Eigentümer an dem Erhalt und der 

unbeschränkten Nutzung ihres Grundeigentums überwiegt. 

 

Sollen die Ziele, die mit dem Straßenbauvorhaben verfolgt werden, erreicht werden, 

kann auf die Inanspruchnahme von privaten Grundstücken in dem Umfang, wie nach 

dem festgestellten Plan in der Gestalt dieses Planfeststellungsbeschlusses zur Rea-

lisierung dieses Vorhabens vorgesehen, nicht verzichtet werden. Das öffentliche Inte-

resse an einer Erhöhung der unzureichenden Leistungsfähigkeit der A 6 sowie an 

einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, des Lärmschutzes und der Straßen-

entwässerung in dem Ausbauabschnitt überwiegt die Interessen der privaten Grund-

stücksbetroffenen an einem vollständigen Erhalt ihres Eigentums. Dies gilt auch für 

die Fälle, in denen in landwirtschaftlich genutztes Gelände eingegriffen werden 

muss. Der sechsstreifige Ausbau der A 6 hat sich in der nunmehr planfestgestellten 

Ausgestaltung auch unter Berücksichtigung der Belange der Eigentümer, auf deren 

Grundstück zur Verwirklichung der Trasse zugegriffen werden muss, als die ange-

messenste Lösung erwiesen.  

 

Es ist nicht geboten, durch weitere Planänderungen - z. B. durch Änderungen beim 

Querschnitt der Straße, bei der konkreten Linienführung, bei Bauwerken oder bei 

landschaftspflegerischen Maßnahmen - das Vorhaben so zu modifizieren, dass die 

betroffenen Grundstücke von einem Eingriff verschont bleiben oder der Eingriff in das 

Grundeigentum zumindest abgemildert wird. Hierdurch würden die bei der Planfest-

stellung ebenfalls zu berücksichtigenden öffentlichen und sonstigen Belange über 

Gebühr vernachlässigt. Abgesehen davon würden Änderungen in einzelnen Berei-

chen nur dazu führen, dass ersatzweise andere Flächen in Anspruch genommen 

werden müssten und Rechte anderer Personen betroffen wären. Bei der festgestell-

ten Planung wurden alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um 

bei gleichzeitiger Wahrung der Planungsziele Eingriffe in privates Grundeigentum so 

weit wie möglich zu vermeiden.  

 

Den Enteignungsbetroffenen steht selbstverständlich eine angemessene Entschädi-

gung für den Verlust oder die vorübergehende Inanspruchnahme ihres Grundeigen-

tums zu. Art und Höhe der Entschädigung sind allerdings nicht schon im Planfeststel-

lungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner anderen Lösung kommt (z. B. 

freihändiger Verkauf, Flächentausch, Nutzungsvereinbarung), ist hierüber in einem 

dann vom Vorhabenträger zu beantragenden Enteignungsverfahren nach dem Lan-

desenteignungsgesetz zu entscheiden (vgl. § 19 Abs. 5 FStrG, 7 ff. LEntG). Nach § 7 

LEntG ist Entschädigung für den eintretenden Rechtsverlust und für sonstige, durch 

die Enteignung eintretende Vermögensnachteile zu leisten.  
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9.2 Mittelbare Beeinträchtigungen 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens erstrecken sich nicht nur auf die unmittelbar benö-

tigten Flächen, sondern auch - mit unterschiedlicher Intensität - auf andere 

Grundstücke in der Nachbarschaft. Bei der Zulassung des Vorhabens ist zu berück-

sichtigen, dass ein Grundstückseigentümer von nachteiligen Nutzungsänderungen in 

seiner Nachbarschaft, wie hier durch den Ausbau der Autobahn, nicht generell, son-

dern nur soweit geschützt ist, als Gesetz und Recht ihm Abwehr- und Schutzansprü-

che bieten. Im Übrigen sind die privaten Interessen im Rahmen der Abwägung zu 

berücksichtigen. Hierbei kann es sich gegebenenfalls auch um bloße wirtschaftliche 

Interessen handeln.  

 

Der festgestellte Plan trägt den Interessen mittelbar betroffener Grundstückseigen-

tümer und sonstiger Nutzungsberechtigter hinreichend Rechnung. So werden z. B. 

durch die Anpassung des Wegenetzes unzumutbare Beeinträchtigungen bei der 

Grundstücksnutzung vermieden.  

 

Die von dem Vorhaben ausgehenden Immissionen sind unter Berücksichtigung der 

planerisch vorgesehenen Schutzvorkehrungen, der von der Planfeststellungsbehörde 

für notwendig erachteten Ergänzungen und der zugesprochenen Ansprüche auf 

Aufwendungsersatz für passive Schallschutzmaßnahmen in ihrer Intensität zumutbar 

und im Hinblick auf das mit der Planung verfolgte Interesse der Allgemeinheit hinzu-

nehmen.  

 

Zusammenfassend betrachtet ist das Vorhaben gerechtfertigt und erforderlich und 

trägt den Planungsleitsätzen und Planungszielen Rechnung. Bei der gemäß § 17 

Satz 2 FStrG unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit vorzunehmenden 

Abwägung zwischen den betroffenen privaten und öffentlichen Belangen einerseits 

und dem öffentlichen Interesse am sechsstreifigen Ausbau der A 6 in dem verfah-

rensgegenständlichen Teilabschnitt andererseits kommt die Planfeststellungsbehör-

de zu dem Ergebnis, dass dem Antrag der Straßenbauverwaltung des Landes Ba-

den-Württemberg mit den in Teil A IV. und V. getroffenen Maßgaben und Nebenbe-

stimmungen entsprochen werden kann. 

 
XII. Träger öffentlicher Belange und Kommunen 
 

Bei der Planung wurde den Interessen der berührten Träger öffentlicher Belange und 

Kommunen soweit wie möglich Rechnung getragen. Zahlreiche Anregungen der ein 
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zelnen beteiligten Stellen, die sich im Grundsatz alle nicht gegen den verfahrensge-

genständlichen sechsstreifigen Ausbau der A 6 als solchen ausgesprochen haben, 

fanden ihren Niederschlag in Zusagen und Planänderungen des Vorhabenträgers 

oder in den in Teil A IV. und V. verfügten Maßgaben und Nebenbestimmungen. 

 

Die abgegebenen Stellungnahmen der Kommunen und des Rhein-Neckar-Kreises 

sind teilweise auch als Einwendungen im Sinne von § 73 Abs. 4 LVwVfG zu verste-

hen. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben folgende berührten Stellen und 

Kommunen der Planfeststellungsbehörde inhaltliche Aussagen zum Vorhaben über-

sandt:  

 

� Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Grundstücks- und Ge-

bäudemanagement -,  

� Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Landwirtschaft und Na-

turschutz, Untere Landwirtschaftsbehörde -, 

� Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Landwirtschaft und Na-

turschutz, Naturschutzbehörde -, 

� Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Wasserrechtsamt -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 3, Landwirtschaft -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 21, Höhere Raumordnungs-

behörde -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 26, Denkmalpflege -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 33, Fischereibehörde -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 52, Gewässer und Boden -, 

Ref. 51, Recht und Verwaltung, Ref. 54.3, Industrie und Kommunen 

Schwerpunkt Abwasser -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 55, Naturschutz und Recht -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 56, Naturschutz und Land-

schaftspflege -, 

� Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 6, Landespolizeidirektion -, 

� Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe 

und Bergbau -, 

� Regierungspräsidium Freiburg - Ref. 82, Forstpolitik und forstliche 

Förderung Nord -, 

� Regierungspräsidium Stuttgart - Kampfmittelbeseitigungsdienst -, 

� Verband Region Rhein-Neckar, 

� Bau und Vermögen, Rhein-Neckar-Kreis, 

� Gemeinde Dielheim, 

� Stadt Rauenberg, 
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� Stadt Sinsheim, 

� Stadt Wiesloch, 

� Gemeinde Mühlhausen. 

 

Zu diesen Bedenken, Anregungen und Hinweisen ist Folgendes zu bemerken: 

 

1. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Grundstücks- und Gebäudemana-

gement - 

 

Dieses hat in seiner Stellungnahme vom 17.10.2006 unter Hinweis auf Gegebenhei-

ten bei der Kreuzung von Kreisstraßen und bei der Waldinanspruchnahme letztlich 

keine Bedenken gegen die geplante Maßnahme geäußert. Hinsichtlich der erwähn-

ten vorübergehenden Waldinanspruchnahmen besteht gemäß § 11 LWaldG eine 

Verpflichtung zur gleichwertigen Wiederaufforstung, die ausweislich der Planunterla-

gen auch vorgesehen ist. 

 

Bau und Vermögen Rhein-Neckar-Kreis hat keine Bedenken gegen die Planergän-

zungen geäußert und in der Stellungnahme vom 22.02.2010 darum gebeten, dass 

der Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen der Bauausführungsplanung hinsichtlich der be-

troffenen Kreisstraßen rechtzeitig beteiligt wird. Dies hat der Vorhabenträger zuge-

sagt. 

 

2. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, 

untere Landwirtschaftsbehörde - 

 

Die untere Landwirtschaftsbehörde hat in Stellungnahmen vom 23.10.2006 sowie 

vom 09.03.2007, 20.03.2007 und 29.03.2007 (letztere drei zu Tekturplänen) folgende 

Bedenken geäußert:  

 

Nicht ohne Weiteres akzeptabel sei der Umfang der Kompensation des Verlustes 

von 0,05 ha Laubwald (Konflikt K 7) und des Verlustes von 0,03 ha Waldbiotop durch 

eine vorübergehende Waldinanspruchnahme (Konflikt K 8) mit Maßnahme A 6, wel-

che 0,54 ha Ackerfläche beanspruche. Für den Verlust von 0,08 ha forstwirtschaftli-

cher Fläche werde die 6,75-fache Fläche der Landwirtschaft entzogen. Man sehe 

hierin eine deutliche Überkompensation. Daher werde angeregt, die Maßnahme A 6 

stark zu reduzieren oder eine andere Maßnahme im Umfang zu verringern. 

 

Zur Rechtmäßigkeit der Eingriffs-Ausgleichs-Konzeption des landschaftspflegeri-

schen Begleitplans im Allgemeinen wird auf die diesbezüglichen Erwägungen unter B 
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VII. und B XII. 5. verwiesen. Sofern die Ausgleichsmaßnahme A 6 tatsächlich nur 

dem Ausgleich der Konflikte K 7 und K 8 (dauerhafte und vorübergehende Waldver-

luste) dienen würde, wäre der Einwand der Überkompensation berechtigt. Die bean-

standete qualitative Überkompensation ist indes deshalb nicht gegeben, weil die 

Maßnahme A 6 ausweislich der Tabelle 24 zum LBP auch Ausgleichsfunktion für den 

Konflikt K 6 und K 9 hat und im Rahmen der Gesamtbetrachtung auch im Zusam-

menhang mit den Konflikten K 2 und K 3 (Verluste von Feldgehölzen) sowie dem hin-

zugekommenen Eingriff durch die Betriebsumfahrt gesehen werden muss. Das Vor-

bringen wird daher zurückgewiesen. 

 

3. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, 

Naturschutzbehörde - 

 

Die untere Naturschutzbehörde hat am 18.05.2007 zur Ergänzung der Planung um 

eine Betriebsumfahrt Stellung genommen und dabei letztlich keine Bedenken geäu-

ßert. 

 

4. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Wasserrechtsamt - 

 

Die untere Wasser- und Bodenschutzbehörde hat mit Datum vom 23.10.2006 sowie 

ergänzend mit Schreiben vom 15.03.2007, 21.03.2007 und 04.01.2010 umfassende 

Stellungnahmen abgegeben.  

 

Anlässlich der in den Stellungnahmen vorgebrachten Kritik an der Entwässerungs-

planung wurde diese nochmals umfassend überarbeitet. Insbesondere wurde auch 

die Entwässerung der Betriebsumfahrt an die Autobahnentwässerung angeschlos-

sen. Die geänderte Entwässerungsplanung wurde der unteren Wasserbehörde - zu-

nächst nur für einzelne Regenklärbecken und Retentionsbodenfilter, später insge-

samt - zur Prüfung zugeleitet. Mit Schreiben vom 21.03.2007 hat die untere Wasser-

behörde der Umplanung des Regenklärbeckens Nr. 5 unter dem Vorbehalt der Be-

achtung einiger Punkte, die vom Referat 54.3 des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

ins Verfahren eingebracht wurden, zugestimmt. Die Bedenken und Anregungen von 

Referat 54.3 wurden nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde in die Pla-

nung eingearbeitet. 

 

Die seitens der unteren Wasserbehörde für erforderlich gehaltenen wasserrechtli-

chen Entscheidungen und Nebenbestimmungen wurden im Rahmen des Planfest-

stellungsbeschlusses bzw. der miterteilten gesonderten wasserrechtlichen Erlaubnis-
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se berücksichtigt. Im Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen unter B X. zur 

Wasserwirtschaft und zum Gewässerschutz Bezug genommen.  

 

Die von der unteren Bodenschutzbehörde im Schreiben vom 23.10.2006 zur Konkre-

tisierung der von dieser befürworteten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

vorgeschlagenen Nebenbestimmungen wurden in den Planfeststellungsbeschluss 

aufgenommen. Ergänzend wird auf die Ausführungen unter B IX. verwiesen. 

 

5. Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 3, Landwirtschaft - 

 

Die höhere Landwirtschaftsbehörde hat in ihrer Stellungnahme vom 20.10.2006 eini-

ge landwirtschaftspezifische Nebenbestimmungen formuliert, die nach Prüfung ihrer 

Berechtigung von der Planfeststellungsbehörde sinngemäß in den Planfeststellungs-

beschluss übernommen wurden.  

 

Darüber hinaus werden in der Stellungnahme eine unzureichende Beteiligung der 

unteren Landwirtschaftsbehörde bei der Maßnahmenplanung und Eingriffsbewertung 

sowie eine mangelnde Bewertung der Maßnahme sowie der geplanten Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in Bezug auf die Auswirkungen auf die Landwirtschaft kriti-

siert. In Bezug auf die Konflikte K 2 und K 3 läge eine flächenmäßige Überkompen-

sation vor. 

 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Nach Auskunft des Vorhabenträgers wurden die Maßnahmen unter Mitwirkung der 

Landwirtschaftsverwaltung (Herr Dr. Festl, damals noch ALLB Sinsheim) in der Ört-

lichkeit begutachtet und nach Lage und Inhalt festgelegt. Im Übrigen gibt es keine 

Rechtsvorschrift die eine Beteiligung der unteren Landwirtschaftsbehörde schon bei 

der Erstellung des LBP gebietet, auch wenn eine derartige frühzeitige Einbindung der 

Landwirtschaftsverwaltung in die Planung durchaus sinnvoll sein mag. 

Eine Bewertung der geplanten Ausbaumaßnahme in Bezug auf die landwirtschaftli-

che Bodennutzung ist in der Bewertung des Schutzgutes Boden durch die Boden-

funktion „Standort für Kulturpflanzen“ enthalten. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass 

sich der LBP als solcher inhaltlich an den Eingriffen in Natur und Landschaft und de-

ren Kompensation zu orientieren hat. Dies ändert selbstverständlich nichts daran, 

dass im Planfeststellungsverfahren auch alle anderen öffentlichen und privaten Be-

lange - so auch die Belange der Landwirtschaft - mit dem ihnen zukommenden Ge-

wicht berücksichtigt werden müssen, was vorliegend im Rahmen der vorgenomme-

nen Abwägung auch geschehen ist (unter B XI. 4.). 
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Qualitativ stellen sich die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen insgesamt als 

hinreichend aber auch notwendig dar. Bei der fachlichen Ausarbeitung der Grünpla-

nung zu dem Straßenbauprojekt wurden vor dem Hintergrund, dass in Baden-

Württemberg keine anerkannten Quantifizierungsmodelle existieren, Art und Umfang 

der Kompensationsmaßnahmen einzelfallbezogen abgeleitet und begründet. Die 

Bewertung von Eingriff und Kompensation kann auch verbal-argumentativ erfolgen 

(BVerwG, Urteil vom 09.06.2004, 9 A 11/03). Als Ziel der Kompensationsmaßnah-

men wurde ein funktionaler Ausgleich der zu erwartenden erheblichen und nachhalti-

gen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts angestrebt. 

 

Grundsätzlich ergibt sich der Ausgleichsumfang nach dem Umfang der erheblichen 

oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der Eingriffsflächen (LANA-Gutachten: Metho-

dik der Eingriffsregelung - Teil III, Vorschläge zur bundeseinheitlichen Anwendung, 

Stand 1996, im Weiteren: LANA-Gutachten: Methodik der Eingriffsregelung, Kapitel 

4.3). Die bei der Bewertung der Eingriffe und Kompensationsmaßnahmen im Einzel-

nen berücksichtigten Wertelemente sind der Grünplanung zu entnehmen, die Be-

standteil der Planunterlagen ist. Die entsprechende Bilanzierung und Bewertung 

lässt sich verkürzt wie folgt darstellen:  

 

Tabelle 25 „Vergleichende Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation“ (Planun-

terlagen: Unterlage 12b)  

 
 Eingriffsfläche (in ha) durch Kompensationsmaßnahme 

Konflikt 3) Umwandlung Neuversie-

gelung 

Vorübergehende 

Inanspruchnahme 

Nr. Umfang (in ha) 

K3, K4  5,49 0,76 0,30 G1 

G4 

CEF3 

A4 

A6 

E2 

11,42 

  0,30 

  0,90 

  0,34 

  0,34 

  0,02 

(von 

18,32) 

 

(von 2,95) 

(von 0,57) 

(von 0,54) 

 

K7   - 0,02 0,01 A6   0,10 (von 0,54) 

K8   - - 0,04 A6   0,10 (von 0,54) 

KV 2)    - 4,19 - A1   0,50 (von 0,90) 

K10, K11, K12 

   0,1  0,03  0,15 A1    0,40  (von 0,90) 

Summe  5,59 5,00 0,50  14,42  

W
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Eingriff: 11,09 ha 1) Kompensation 4): 14,42 ha 
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 Konflikt 3) Umwandlung Neuversie-

gelung 

Vorübergehende 

Inanspruchnahme 

Nr. 

 

Umfang (in ha)  

K1,  

K2,  

K9 2) 

12,33  6,25 G1 

CEF2 

CEF3 

A3 

A4 

A5 

E1 

E3 

6,90 

0,45 

2,05 

2,21 

0,23 

0,20 

0,39 

0,37 

(von 18,32) 

 

(von 2,95) 

 

(von 0,57) 
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Eingriff: 12,33 ha 1)   Kompensation 4): 12,80 ha 

 
1) Bei vorübergehender Inanspruchnahme von Wert+Funktionselementen allgemeiner Bedeutung wird davon ausgegangen, dass die Funktio-

nen der Naturgüter nach der Rekultivierung wieder hergestellt sind, es liegt im Gegensatz zu den Wert+Funktionselementen besonderer 

Bedeutung kein nachhaltiger Eingriff vor, die vorübergehend beanspruchte Fläche von 6,25 ha wird daher nicht in der Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanz berücksichtigt. 

2) Die Ausgleichsflächen werden aufgrund der Multifunktionalität in der Langfassung der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

(Tabelle 24) mehreren Konflikten zugewiesen. In der Kurzfassung wird jede Ausgleichsfläche jedoch nur einmal gewertet. 

3) Die Kurzfassung der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation (Tabelle 25) beinhaltet nur flächenhafte Konflikte, die Konflikte K5 

und K6 sind daher nicht enthalten. 

4) Die ausschließlich aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Maßnahmen CEF1 und CEF4 sind in der bilanzierenden Tabelle nicht 

enthalten. 

 

Die Betriebsumfahrt und die Lärmsanierungswand Dielheim Süd sind in dieser Tabel-

le enthalten. Als Kompensationsflächen wurden in der Bilanz Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen berücksichtigt. Aus der Bilanzierung ergibt sich, dass der Eingriff in 

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung durch bau- und anlagebeding-

ten Verlust von Biotopen (K 3, K 4, K 10 insbesondere Feldhecken und -gehölze in 

der freien Landschaft gemäß § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 6 

NatSchG)/Laubwald (K 7 u. K 11 und K 12)/Waldbiotope (K 8) sowie durch bau- und 

anlagebedingte Neuversiegelung (KV ohne § 32 Biotopen/Waldbiotope/Laubwald) 

bei rein flächenmäßiger Betrachtung überkompensiert wird.  

Soweit die Landwirtschaftsverwaltung daher eine Überkompensation rügt, ist dem 

entgegenzuhalten, dass sich die als Maßnahme G 1 vorgesehene Böschungsbe-

pflanzung unmittelbar im Bereich betriebsbedingter Auswirkungen durch die Auto-

bahn befindet, wodurch die Wertigkeit relativiert ist.  

 

Grundsätzlich gilt für die Berücksichtigung von Gestaltungsmaßnahmen Folgendes: 

Alle Maßnahmen, die faktisch zur Minderung und zur Kompensation erheblicher Be-

einträchtigungen beitragen, müssen in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz insoweit be-

rücksichtigt werden, wie sie Beiträge zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes leisten können. Dies gilt insbesondere 

für trassenbegleitende Bepflanzungen an Verkehrswegen. Eine Kompensation durch 

Gestaltungsmaßnahmen, insbesondere auch des Schutzgutes Pflanzen in unmittel-
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barer Trassennähe ist nicht ausgeschlossen. Die eingeschränkte Funktionsfähigkeit 

derartiger Maßnahmen aufgrund kontinuierlicher Beeinträchtigungen durch betriebs-

bedingte Immissionen verhindert jedoch ihre vollständige Anrechenbarkeit auf die 

Kompensation. Teilbeiträge zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des 

Landschaftsbildes sind zu berücksichtigen (LANA-Gutachten: Methodik der Eingriffs-

regelung - Teil III, Vorschläge zur bundeseinheitlichen Anwendung, Stand 1996, Ka-

pitel 4.7: Berücksichtigung von Gestaltungsmaßnahmen). In welchem Umfang ein 

Ausgleich oder Ersatz stattfinden kann, hängt im trassennahen Bereich, wie sonst 

auch, von der Bewertung des Einzelfalls unter Berücksichtigung sowohl des Werts 

der betroffenen Fläche als auch der Aufwertungsfähigkeit der Kompensationsflächen 

gemessen an dem jeweils in Frage stehenden Schutzgut ab (BVerwG, Urteil vom 

09.06.2004, 9 A 11/03 juris Tz. 141). Danach kann für die Gestaltungsmaßnahme G 

1 eine relativierte Wertigkeit in der Bilanz angesetzt werden. Die Maßnahme G 1 leis-

tet durchaus eine gewisse Ausgleichsfunktion für den Verlust von Biotopen durch 

Bepflanzung der Böschungen mit Gehölzen. Dagegen kommt der Begrünung der 

Böschungsbereiche durch Ansaat von Banketten, Böschungen und Entwässerungs-

mulden sowie der Begrünung von Lärmschutzwänden eine lediglich das Land-

schaftsbild gestaltende Bedeutung zu. 

 

Auch durch die teilweise Überarbeitung von Maßnahmenflächen des LBP-

Maßnahmenkonzeptes 2012 unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten entsteht 

keine Änderung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Die CEF-Maßnahmen dienen 

sowohl dem Artenschutz als auch dem Eingriffsausgleich im Sinne der Eingriffsrege-

lung; sie ergänzen die im LBP vorgesehenen Maßnahmen funktional. 

 

Vorliegend kann daher von einer 1:1 Kompensation ausgegangen werden. Dies ist 

auch nach Ergänzung der sonstigen Lärmschutzwände der Fall. Die dadurch beding-

ten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes fallen nach Auffassung der Planfest-

stellungsbehörde nicht erheblich ins Gewicht, zumal eine Begrünung der Lärm-

schutzwände vorgesehen ist.  

 

In Bezug auf Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung (Gehölzstruktu-

ren außerhalb von Biotopen nach § 32 NatSchG/Waldbiotope und Laubwald: K 1: 

Verlust von Teilen einer Grünlandbrache, K 2: Verlust von Feldgehölzen/-hecken und 

Gebüschen, K 9) ergibt sich rechnerisch ebenfalls eine geringfügige Überkompensa-

tion. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Maßnahme G 1 wieder 

auf betriebsbedingt beeinträchtigten Straßenböschungen der BAB 6 erfolgt. Insge-

samt kann daher auch bei der Betrachtung der Wert- und Funktionselemente allge-

meiner Bedeutung von einer 1:1 Kompensation ausgegangen werden.  
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Weiterhin wurde in der Bilanz bei den Wert- und Funktionselementen allgemeiner 

Bedeutung davon ausgegangen, dass die temporär beanspruchten Flächen nach der 

Rekultivierung nahezu ihre ursprünglichen Funktionen wieder erhalten; die vorüber-

gehend beanspruchte Fläche von 6,23 ha wurde in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

nicht berücksichtigt. Temporäre Beeinträchtigungen sind nur dann kompensations-

pflichtig, wenn die Folgen erheblich oder nachhaltig sind (LANA-Gutachten: Methodik 

der Eingriffsregelung - Kapitel 4.5: Ausgleich temporärer Beeinträchtigungen). 

 

Sofern die konkret angesprochene Ausgleichsmaßnahme A 6 tatsächlich allein dem 

Ausgleich der Konflikte K 7 und K 8 (0,02 ha dauerhafte und 0,05 hat vorübergehen-

de Waldverluste) dienen würde, wäre insoweit der Einwand der Überkompensation 

berechtigt. Die beanstandete qualitative Überkompensation ist indes deshalb nicht 

gegeben, weil die Maßnahme A 6 ausweislich der Tabelle 24 zum LBP und dem 

Maßnahmenverzeichnis auch Ausgleichsfunktion für die Konflikte K 6 und K 9 hat 

und im Rahmen der Gesamtbetrachtung auch im Zusammenhang mit den Konflikten 

K 2 und K 3 (Verluste von Feldgehölzen) sowie dem hinzugekommenen Eingriff 

durch die Betriebsumfahrt gesehen werden muss.  

 

Der Anregung, die Kompensationsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Baum-

schule Flaig in Rauenberg auf deren Gelände auszuweiten, um im Gegenzug andere 

Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren, ist der Antragsteller nicht gefolgt. Eine 

Rechtsgrundlage, den Antragsteller hierzu zu verpflichten, besteht nicht.  

 

6. Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 21, Höhere Raumordnungsbe-

hörde - 

 

Diese hat mitgeteilt, dass der geplante Ausbau der A 6 den Darstellungen des Regi-

onalplans Rhein-Neckar-Odenwald sowie den Vorgaben des Landesentwicklungs-

plans entspricht, und folgerichtig auch keine Bedenken aus raumordnerischer Sicht 

erhoben. 

 

7. Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 26 (ehemals Referat 25), Denkmal-

pflege - 

 

Dieses hat in Stellungnahmen vom 02.11.2006 und 21.03.2007 aus Sicht der archäo-

logischen Denkmalpflege auf einige mittelalterliche und frühneuzeitliche Denkmäler 

im Planungsraum hingewiesen. Es handelt sich hierbei um eine abgegangene Burg 

südwestlich der Ortslage von Dielheim, einen vermuteten Harzofen in Dielheim-
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Horrenberg, die Wüstung „Schlupfert“ im Bereich der Einmündung der K 4175 in die 

K 4176 zwischen Hoffenheim und Eschelbach, die jungsteinzeitliche Siedlung „Rep-

pertsbrüchle“ im Bereich des Naturschutzgebiets „Waldangelbachtal“ und eine Grab-

hügelgruppe im Gewann „Eichet“ bei BAB-km 603+500.  

 

Im Zusammenhang mit den erwähnten Kulturdenkmälern wird gefordert, dass Eingrif-

fe in eventuell obertägig sichtbare Reste der abgegangenen Burg südwestlich von 

Dielheim unterbleiben und dass bei der Wüstung „Schlupfert“, die bereits 1965 beim 

Autobahnbau angeschnitten worden sei und von der bei der geplanten Erweiterung 

höchstwahrscheinlich weitere Siedlungsbefunde tangiert würden, zur genauen Ein-

grenzung der Fläche und Ermittlung der Befunderhaltung Baggersondagen unter 

Aufsicht der archäologischen Denkmalpflege durchgeführt werden. Die Kosten hier-

für gingen zu Lasten des Bauträgers. Eine Zerstörung etwaiger Befunde sei seitens 

der archäologischen Denkmalpflege nur nach einer archäologischen Untersuchung 

(Ausgrabung) des betroffenen Areals zustimmungsfähig. Der für evt. Grabungen be-

nötigte Zeitraum sei im Bauablauf zu berücksichtigen. Die Grabungen könnten durch 

die archäologische Denkmalpflege nur nach Maßgabe der finanziellen und personel-

len Mittel durchgeführt werden. Eine termingerechte Durchführung könne daher nur 

bei der Übernahme zumindest eines Teils der Grabungskosten durch den Bauträger 

gewährleistet werden. Schließlich wird in der Stellungnahme vom 02.11.2006 darauf 

verwiesen, dass ein ähnliches Vorgehen auch für die jungsteinzeitliche Siedlung im 

Gewann „Reppertsbrüchle“ (Waldangelbachtal) und die Grabhügelgruppe im Ge-

wann „Eichet“ gelte. 

 

Zu alldem ist Folgendes anzumerken: 

 

Obertägig sichtbare Reste der abgegangenen Burg südwestlich von Dielheim sind im 

Bereich der Autobahn nicht bekannt. Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass er die 

Funde in Abstimmung mit der archäologischen Denkmalpflege kartiert und dokumen-

tiert, sofern bei der Bauausführung überraschend doch etwas gefunden werden soll-

te. Weitergehende Pflichten des Finders gemäß § 20 DSchG bleiben von der Zusage 

unberührt. 

 

Im Bereich der Wüstung „Schlupfert“ wird auf der Nordseite der Autobahn die vor-

handene Dammböschung versteilt, so dass der Dammfuß erhalten bleibt. Auf der 

Südseite wird der Dammfuß geringfügig nach Süden vorgeschoben. Die von Referat 

26 in Bezug auf die Wüstung „Schlupfert“ formulierten Auflagen und Bedingungen 

hat der Vorhabenträger schriftlich akzeptiert. Klarstellend wurden diese in den verfü-
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genden Teil des Planfeststellungsbeschlusses als Nebenbestimmungen aufgenom-

men. 

 

Eine Zusage der Kostenübernahme der zum Schutz der Wüstung Schlupfert vorge-

sehenen Maßnahmen (Baggersondagen, Berücksichtigung etwaiger Grabungen im 

Bauablauf) ist seitens des Vorhabenträgers nicht erfolgt. Hierzu sind außerhalb des 

Planfeststellungsverfahrens Vereinbarungen zu schließen. 

 

Der Standort der jungsteinzeitlichen Siedlung im Gewann „Reppertsbrüchle“ liegt au-

ßerhalb des Ausbaubereiches des verfahrensgegenständlichen Teilabschnitts. 

 

Der Fundort der Grabhügelgruppe im Gewann „Eichet“ liegt rund 150 m nördlich der 

Autobahn und wird von der Ausbaumaßnahme nicht berührt. 

 

8. Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 33, Fischereibehörde - 

 

Die Fischereibehörde hat mitgeteilt, dass aus fischereifachlicher und fischökologi-

scher Sicht vor dem Hintergrund der Fischgewässer insbesondere die Punkte Ober-

flächenwassereinleitung und Kompensationsmaßnahmen zu beachten seien. Mit 

beiden Konzepten erkläre man sich ohne Auflagen einverstanden.  

 

Hierzu ist lediglich anzumerken, dass die beabsichtigte Oberflächenwassereinleitung 

im Anschluss der Anhörung durch die auf Betreiben der unteren Wasserbehörde 

vorgenommenen Änderungen bei den Regenklärbecken sogar noch einmal verbes-

sert wurde. 

 

9. Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 52, Gewässer und Boden, Ref. 51, 

Recht und Verwaltung, Ref. 54.3, Industrie und Kommunen Schwerpunkt Ab-

wasser 

 

Die höhere Wasserbehörde hat mit ihren Äußerungen im Rahmen des Anhörungs-

verfahrens die gegen Teile der ursprünglichen Entwässerungsplanung vorgebrachte 

Kritik der unteren Wasserbehörde sowie deren fachkundige Begleitung der Umpla-

nung zu Verbesserung dieser Konzeption fachlich unterstützt und außerdem auf die 

Verpflichtung zur Eintragung der Einleitungserlaubnisse ins Wasserbuch hingewie-

sen.  
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Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die vorstehend unter B XII.4. zu fin-

denden Ausführungen zu den Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde sowie 

auf die Ausführungen unter B X. Bezug genommen. 

 

10. Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 55, Naturschutz und Recht - 

 

In seiner Stellungnahme vom 20.10.2006 verweist Referat 55 auf die Stellungnahme 

von Referat 56 und trägt darüber hinaus Folgendes vor: 

 

Es wird zunächst auf einige redaktionelle Ungenauigkeiten bzw. inkongruente Be-

zeichnungen in dem Textteil und den Karten des landschaftspflegerischen Begleit-

plans hingewiesen. Diese ändern jedoch nichts daran, dass die Planung hinreichend 

klar und bestimmt ist, so dass eine Überarbeitung des Plans allein deswegen nicht 

erforderlich war. 

 

Der Vorhabenträger hat im Erörterungstermin am 28.03.2007 und in den Deckblatt-

unterlagen zum LBP (Planunterlagen: „Deckblatt 2012“, Unterlage 12b, Kapitel 7.3, s. 

auch Tabelle 24) die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ausreichend und nachvollziehbar 

dargestellt. Zur Frage der vollständigen Kompensation des Eingriffs wird auf die Er-

wägungen zu den Stellungnahmen der Abteilung 3 und des Referats 56 des Regie-

rungspräsidiums Karlsruhe oben unter B XII. 5. und nachstehend unter B XII. 11. 

verwiesen. 

 

Soweit bei den Kompensationsmaßnahmen noch mehr Gehölzpflanzungen anstelle 

von Begrünung oder Extensivierung für erforderlich gehalten werden, ist dem entge-

genzuhalten, dass der Umfang der Pflanzungen jeweils im Hinblick auf den Charak-

ter der Landschaft (überwiegend offene Feldflur mit Feldgehölzen) dimensioniert 

wurde. Außerdem enthält zusätzlich zu den in der Stellungnahme vom 20.10.2006 

angeführten Ersatzpflanzungen allein die Maßnahme G 1, die in qualitativer Hinsicht 

Ausgleichscharakter hat, weitere 8,786 ha Gehölzanpflanzungen. Zwar handelt es 

sich hierbei lediglich um Gehölzpflanzungen im Bereich der Autobahnböschungen, 

jedoch erstreckt sich umgekehrt der größte Teil des Verlustes von Gehölzen auch 

auf - heute vorhandene - Autobahnböschungen. 

 

Gegen die im Zuge des Anhörungsverfahrens mitgeteilten Planänderungen hat das 

Ref. 55 des Regierungspräsidiums keine Einwände erhoben. 
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11. Regierungspräsidium Karlsruhe - Ref. 56, Naturschutz und Landschafts-

pflege -  

 

Dieses hat am 18.10.2006 eine Stellungnahme abgegeben, aus der hervorgeht, dass 

die Grundkonzeption der Grünplanung mitgetragen wird. Allerdings werden dort fol-

gende Punkte noch als verbesserungsbedürftig erachtet:  

 

� Die Darstellung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan sei nicht zufriedenstellend.  

 

� Die Unvermeidbarkeit einzelner Eingriffe werde nicht begründet. Insbesondere 

die Notwendigkeit des Eingriffs in ein nach § 30 LWaldG geschütztes Biotop 

für die Einrichtung einer temporären Baunebenfläche sei erklärungsbedürftig. 

 

� Der Erfolg der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen sei nachzuweisen. 

Hierzu seien dem Vorhabensträger bestimmte, im Einzelnen benannte Pflich-

ten aufzuerlegen. Eine Umweltbaubegleitung sei vor Baubeginn verbindlich 

festzuschreiben und der landschaftspflegerische Ausführungsplan sei mit Re-

ferat 56 abzustimmen. Die Realisierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men bereits vor Beginn der Baumaßnahme sei verbindlich festzuschreiben. 

 

� Eine autobahnfernere Lage der Kompensationsflächen sei aus naturschutz-

fachlicher Sicht vorteilhaft, wobei allerdings beim Naturschutzgebiet „Land-

schaft am Waldangelbach“ eine Kompensation im engen räumlichen Zusam-

menhang wünschenswert sei. Auch sei bei der Konzeption der Kompensati-

onsflächen zu beachten, dass nach der Neuregelung im Landesnaturschutz-

gesetz die Kompensation so gestaltet werden soll, dass die für den Eingriff in 

Anspruch genommene Fläche möglichst nicht überschritten wird.  

 

In diesem Zusammenhang enthält die Stellungnahme noch einige konkrete natur-

schutzfachliche Änderungsvorschläge zur Kompensation einzelner im LBP aufgelis-

teter Konflikte. 

 

Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

 

Die wesentlichen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen sind 

als V 1 bis V 7 und VM verbindlicher Bestandteil der Maßnahmenplanung; sie sind in 

den Maßnahmenplänen (Planunterlagen: Unterlage 12.2) dargestellt und im Maß-

nahmenverzeichnis (Planunterlagen: Unterlage 12b) beschrieben. In Kapitel 6.3 des 
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Textteils des LBP sind die im Planungsverlauf berücksichtigten Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minimierung aufgeführt. Die Vermeidbarkeit von Eingriffen wurde 

vom Vorhabenträger im Planungsprozess vor Einleitung des Planfeststellungsverfah-

rens intensiv geprüft und mit der technischen Planung abgestimmt. Der in den Plan-

unterlagen enthaltene Flächenumgriff ist das Ergebnis dieser Abstimmungen und 

berücksichtigt bereits deutliche Verringerungen der Eingriffsintensität, insbesondere 

bei der baubedingten vorübergehenden Flächeninanspruchnahme. Die dargestellte 

Flächeninanspruchnahme ermöglicht einen flüssigen Bauablauf, was ebenfalls als 

Maßnahme zur Vermeidung von Beeinträchtigungen zu sehen ist. Damit hat der 

Vorhabenträger diejenigen vorhabenbegleitenden Maßnahmen vorgesehen, die von 

ihm verlangt werden können, um das fachplanerisch notwendige Vorhaben dem Vor-

rang von Vermeidung und Minimierung anzupassen. Gleichzeitig hat er damit nach-

vollziehbar begründet, dass die verbleibenden Beeinträchtigungen nicht vermieden 

werden können, § 15 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG. 

 

Soweit darüber hinausgehende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erfor-

derlich sind, wurden diese in den Maßgaben und Nebenbestimmungen verbindlich 

festgesetzt. So wurden insbesondere artenschutzrechtlich erforderliche Bauzeitbe-

schränkungen im verfügenden Teil des Beschlusses festgesetzt. Weiterhin ist bei 

Bautätigkeiten die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 

19.08.1970 (AVV-Baulärm) zu beachten.  

 

Zu der Forderung, wonach Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bereits vor Beginn 

der Baumaßnahme realisiert sein sollen, ist Folgendes zu sagen: Grundsätzlich sind 

Beeinträchtigungen „in angemessener Frist“ auszugleichen (arg. § 15 Abs. 5 

BNatSchG). Im Maßnahmenverzeichnis ist vorgesehen, mit den Ausgleichsmaß-

nahmen „während der Straßenbaumaßnahme“ zu beginnen. Dies erscheint ausrei-

chend, um die Eingriffe innerhalb eines überschaubaren Zeitraums auszugleichen. 

Dies gilt jedoch nicht für die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, die mindestens 

zwei Vegetationsperioden vor Beginn der Straßenbaumaßnahme (CEF 1 - 4) bzw. 

ein Jahr vor Beginn der Brückenarbeiten durchzuführen sind (CEF 5 u. 6). 

 

Ein Nachweis des Erfolgs der Kompensationsmaßnahmen kann als Sicherungsmaß-

nahme verlangt werden, soweit eine derartige Überwachung geboten erscheint. Vor 

diesem Hintergrund wurden angemessene Auflagen zur Erfolgskontrolle in Form von 

Berichtspflichten in den verfügenden Teil dieses Beschlusses aufgenommen.  

 

Das angesprochene Waldbiotop stellt sich in der Örtlichkeit nicht als Waldbestand 

dar, vielmehr ist die im Planungsprozess bereits reduzierte Flächeninanspruchnahme 
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entlang eines Weges ausschließlich in einem gehölzfreien Bestand vorgesehen. Die 

Darstellung des Waldrandes in der Unterlage 12.1.2a ist etwas ungenau. Daher kann 

vorliegend ein Ausgleich durch die Neuentwicklung eines Feldgehölzes erfolgen. 

 

Qualitativ stellen sich die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen insgesamt als 

hinreichend, aber auch notwendig dar. Bei der fachlichen Ausarbeitung der Grünpla-

nung zu dem Straßenbauprojekt wurden vor dem Hintergrund, dass in Baden-

Württemberg keine anerkannten Quantifizierungsmodelle existieren, Art und Umfang 

der Kompensationsmaßnahmen einzelfallbezogen abgeleitet und begründet. Die 

Bewertung von Eingriff und Kompensation kann auch verbal-argumentativ erfolgen 

(BVerwG, Urteil vom 09.06.2004, 9 A 11/03). Als Ziel der Kompensationsmaßnah-

men wurde ein funktionaler Ausgleich der zu erwartenden erheblichen und nachhalti-

gen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts angestrebt. 

 

Grundsätzlich ergibt sich der Ausgleichsumfang nach dem Umfang der erheblichen 

oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der Eingriffsflächen (LANA-Gutachten: Metho-

dik der Eingriffsregelung - Teil III, Vorschläge zur bundeseinheitlichen Anwendung, 

Stand 1996, im Weiteren: LANA-Gutachten: Methodik der Eingriffsregelung, Kapitel 

4.3). Die bei der Bewertung der Eingriffe und Kompensationsmaßnahmen im Einzel-

nen berücksichtigten Wertelemente sind der Grünplanung zu entnehmen, die Be-

standteil der Planunterlagen ist. Eine vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff 

und Kompensation findet sich in den Planunterlagen: Unterlage 12b, Tabelle 25 so-

wie vorstehend unter B XII. 5. 

 

Als Kompensationsflächen wurden in der Bilanz Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

berücksichtigt. Aus der Bilanzierung ergibt sich, dass der Eingriff in Wert- und Funkti-

onselemente besonderer Bedeutung durch bau- und anlagebedingten Verlust von 

Biotopen (K 3, K 4, K 10 insbesondere Feldhecken und -gehölze in der freien Land-

schaft gemäß § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 6 NatSchG)/ 

Laubwald (K 7 u. K 11 und K 12)/Waldbiotope (K 8) sowie durch bau- und anlagebe-

dingte Neuversiegelung (KV ohne § 32 Biotope/Waldbiotope/Laubwald) bei rein flä-

chenmäßiger Betrachtung überkompensiert wird.  

 

Allerdings liegt die Maßnahme G 1, der teilweise Ausgleichsfunktion zukommt, im 

Bereich betriebsbedingter Auswirkungen durch die Autobahn, wodurch die Wertigkeit 

relativiert ist. Zur Frage der Berücksichtigung von Gestaltungsmaßnahmen in der 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz wird auf die ausführliche Darstellung unter B XII. 5. ver-

wiesen. Durch die teilweise Überarbeitung von Maßnahmenflächen des LBP-

Maßnahmenkonzeptes 2012 entsteht unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
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keine Änderung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Die CEF-Maßnahmen dienen 

sowohl dem Artenschutz als auch dem Eingriffsausgleich im Sinne der Eingriffsrege-

lung; sie ergänzen die im LBP vorgesehenen Maßnahmen funktional.  

 

In Bezug auf Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung (Gehölzstruktu-

ren außerhalb von Biotopen nach § 32 NatSchG/Waldbiotope und Laubwald: K 1: 

Verlust von Teilen einer Grünlandbrache, K 2: Verlust von Feldgehölzen/-hecken und 

Gebüschen, K 9) ergibt sich rechnerisch ebenfalls eine geringfügige Überkompensa-

tion. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Maßnahme G 1 wieder 

auf betriebsbedingt beeinträchtigten Straßenböschungen der BAB 6 erfolgt, wodurch 

die Wertigkeit relativiert werden muss. Insgesamt kann daher auch bei der Betrach-

tung der Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung von einer 1:1 Kom-

pensation ausgegangen werden.  

 

Die Lage der Kompensationsflächen erfolgte vorliegend vorrangig nach dem Kriteri-

um des engen räumlich-funktionalen Bezugs (Verfahrensakte: Vermerk des Vorha-

benträgers vom 18.07.2012). Grundsätzlich gilt nach dem Gesetz über Naturschutz 

und Landschaftspflege in der Gültigkeit vom 01.03 2010, dass Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen als Instrumente gleichberechtigt nebeneinander stehen, § 15 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG. Die Gleichstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird in 

der Praxis dadurch relativiert, dass durch Eingriffe in Natur und Landschaft häufig 

zugleich Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestätten europäisch geschützter Arten 

vorliegen, die eine Pflicht zur Vornahme von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG nach sich ziehen. In diesen Fällen ist zunächst 

zu ermitteln, ob - gegebenenfalls durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - die 

vorhandene ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzung- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufrecht erhalten werden kann 

(Hinweise der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) zur Eingriffsre-

gelung des Bundesnaturschutzgesetzes, Stand 07.03.2011, Beschluss der LANA zu 

TOP 3.3, 101. Sitzung am 4./5. März 2010). In den Fällen, in denen vorliegend mit 

dem Eingriff zugleich die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG aus-

gelöst werden, der Eingriff demnach im räumlichen Zusammenhang auszugleichen 

ist, ist nicht zu beanstanden, dass die Auswahl der Kompensationsflächen vorrangig 

nach dem Kriterium des engen räumlichen Bezugs bestimmt wurde.  

 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Eingriff durch den Ausbau der A 6 ein-

schließlich der Regenklärbecken entlang der bestehenden A 6 stattfindet und die 

Kompensationsflächen daher ebenfalls entlang der Ausbaustrecke platziert wurden. 

Hierbei wurden möglichst zusammenhängende Maßnahmenflächen gegenüber einer 
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kleinteiligen zerstreuten Maßnahmenplanung bevorzugt, um eine effektivere Aufwer-

tung der Biotopbereiche zu erreichen (z.B. CEF 2 und 3; Verfahrensakte: Vermerk 

des Vorhabenträgers vom 18.07.2012). Gleichzeitig erscheinen die gewählten Aus-

gleichsflächen aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll. Die Ausgleichsmaßnahmen 

leisten einen wichtigen Beitrag zum Ausgleich des vielfältigen Funktionsverlusts 

durch Inanspruchnahme von Grünlandbrachen, Einzelbäumen, Feldhecken, Feldge-

hölzen und Laubwald. Gerade die autobahnnahen Flächen weisen ausweislich der 

artenschutzrechtlichen Bestandsaufnahme eine hohe Vielfalt an Arten auf und die-

nen als Rückzugsraum für Tiere in der in weiten Teilen ausgeräumten und durch 

landwirtschaftliche Nutzung geprägten Landschaft. Mit der Maßnahme A 1, welche 

auf Restflächen zwischen bereits vorhandenem Gründland gelegen ist und der Ent-

wicklung eines zusammenhängenden Gründlandbereiches dient, enthält das Kom-

pensationskonzept auch eine Maßnahme in autobahnfernerer Lage. Die Maßnahme 

ist daher aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoll. Für die konkrete Lage 

der Ausgleichsfläche A 4 („Steingrund“) sprechen überwiegende naturschutzfachli-

che Argumente, insbesondere die Einbindung in das noch nicht umgesetzte Biotop-

vernetzungskonzept der Gemeinde.  

 

Bei der Auswahl von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die land- oder 

forstwirtschaftlich genutzt werden, ist gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG auf agrarstruktu-

relle Belange Rücksicht zu nehmen. Gemäß § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ist vor-

rangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsie-

gelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder 

Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des 

Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann. Die Rücksichtnahme auf agrar-

strukturelle Belange bedeutet, dass eine Abwägung der für die Inanspruchnahme 

sprechenden naturschutzfachlichen Belange mit den agrarstrukturellen Gesichts-

punkten vorzunehmen ist. Weiterhin gebietet es der Schutz des Eigentums Aus-

gleichs- und Ersatzflächen vorrangig auf einvernehmlich zur Verfügung gestellten 

Grundstücksflächen oder auf Grundstücken, die im Eigentum der öffentlichen Hand 

stehen, zu verwirklichen, wenn diese naturschutzfachlich geeignet sind (BVerwG, 

Urteil vom 01.09.1997, 4 A 36/96; BVerwG, Beschluss vom 07.07.2010, 7 VR 2/10). 

 

Maßnahmen zur Entsiegelung von Verkehrsflächen sind ausweislich des land-

schaftspflegerischen Begleitplans vorgesehen. Die Maßnahmen am Waldangelbach, 

am Haselbach und Leimbach dienen der Wiedervernetzung von Lebensräumen. Im 

Rahmen der Maßnahmenplanung wurde weiterhin geprüft, ob Flächen der öffentli-

chen Hand zur Verfügung stehen.  
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Das Maßnahmenkonzept wurde im Planungsverlauf intensiv mit Vertretern des Na-

turschutzes (untere Naturschutzbehörde, höhere Naturschutzbehörde, Forstamt, 

BUND, LNV, NABU), der Landwirtschaft und den Gemeinden abgestimmt. Die Maß-

nahmenflächen wurden gemeinsam vor Ort besichtigt, ausgewählt und inhaltlich 

festgelegt. Ziel dieser Abstimmung war u.a. auch die Sicherstellung der naturschutz-

fachlichen Effektivität. Gleichzeitig wurden bewusst Flächen ausgewählt, die zum 

Zeitpunkt der Begehung als Stilllegungsflächen brach lagen und für eine landwirt-

schaftliche Nutzung weniger attraktiv erschienen, um das Konfliktpotenzial der Nut-

zungsinteressen zu minimieren. Die Auswahl von Bereichen für die großflächigen 

Maßnahmen A 2, A 3, A 4 und A 6, welche auch aus landwirtschaftlicher Sicht güns-

tig sind, ist nicht zu beanstanden. Die Planfeststellungsbehörde hat keine Hinweise 

auf eine fehlende Effektivität der festgesetzten Ausgleichsflächen. Mithin ist die Lage 

der Kompensationsmaßnahmen nicht zu beanstanden. Ein Austausch von Kompen-

sationsmaßnahmen gegen andere Kompensationsmaßnahmen kann vom Antragstel-

ler nicht verlangt werden, auch wenn die insoweit ins Spiel gebrachten Maßnahmen 

ebenfalls sinnvoll sein mögen. 

 

Hinsichtlich der mitgeteilten Planänderungen wurden von dem Naturschutzfachrefe-

rat keine Bedenken erhoben. 

 

12. Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 6, Landespolizeidirektion - unter Be-

zugnahme auf beigefügte polizeiinterne Stellungnahmen der Polizeidirektion Heidel-

berg und des eigenen Referats 64 sowie auf ein beigefügtes Schreiben des Innenmi-

nisteriums vom 13.02.2006 

 

Das Ausbauvorhaben wird als solches mitgetragen. In den übersandten Stellung-

nahmen vom 16.10.2006, 30.10.2006 und 09.11.2006 wurden aber aus polizeilicher 

Sicht folgende Änderungen und Ergänzungen vorgeschlagen: 

 

� Der mittlere Fahrstreifen solle auf 3,75 m verbreitert werden. Die Planung ge-

he von einem Regelquerschnitt von 35,5 m aus, was für den ersten Fahrstrei-

fen eine Breite von 3,75 m und den beiden anschließenden Fahrstreifen von je 

3,50 m bedeute. Angesichts des hohen Lkw-Anteils auf der A 6 von ca. 28 % 

im Jahr 2003 und von prognostizierten 35 % im Jahr 2015 sei zu erwarten, 

dass die regelmäßige Benutzung des mittleren Fahrstreifens durch Lastkraft-

wagen eintreten werde. Die Verkehrssicherheit könne verbessert werden, 

wenn für die Überholvorgänge des Lkw-Verkehrs auf dem mittleren Fahrstrei-

fen ebenfalls 3,75 m zur Verfügung stünden. Der dafür erforderliche Raum 

könne dadurch gewonnen werden, dass statt der beabsichtigten Breite des 
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Mittelstreifens von 4,0 m, die im Regelquerschnitt (RQ 35,5) vorgesehene 

Breite des Mittelstreifens von 3,50 m realisiert werde. 

 

� Ein breiterer Seitenstreifen (Standstreifen) sei wünschenswert. Die Breite des 

Seitenstreifens von 2,50 m sei, obwohl dem Regelquerschnitt entsprechend, 

angesichts des hohen LKW-Anteils ebenfalls sehr knapp bemessen. Beim 

Aussteigen oder bei Pannen an der dem Verkehr zugewandten Seite seien die 

50 cm Raum, die als Randstreifen zwischen dem Fahrstreifen und dem Sei-

tenstreifen verbleiben, nicht ausreichend, wodurch erhebliche Gefahren ent-

stünden. Aufgrund des Regelquerschnittes von 35,5 m, der zu einer Breite des 

mittleren Fahrstreifens von 3,50 m führe, hätten die Fahrzeugführer wenige 

Möglichkeiten auszuweichen und so auf Pannenfahrzeuge zu reagieren. Es 

sei zumindest anzustreben, die Bankette so zu verdichten, dass LKW-Reifen 

beim Befahren der Bankette nicht einsinken und sich die LKW-Fahrer durch 

Ausweichen nach rechts mehr Raum für notwendige Arbeiten schaffen kön-

nen. 

 

� Der Parkplatz bei BAB-km 597+700 an der Richtungsfahrbahn Weinsberg - 

Walldorf dürfe entgegen der Planung nicht entfallen. Der Verkehr, insbesonde-

re der Güterverkehr, habe in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Das 

Angebot an Halte- und Parkmöglichkeiten habe mit dieser Entwicklung kei-

neswegs Schritt gehalten. Schon seit einigen Jahren seien die Parkplätze und 

Tank- und Rastanlagen permanent überbelegt. Dies führe dazu, dass die Ver-

kehrsteilnehmer und insbesondere die Lkw-Fahrer kaum Gelegenheit fänden, 

die erforderlichen bzw. vorgeschriebenen Pausen einhalten zu können. Die 

Polizei müsse regelmäßig einschreiten, weil Lkw-Fahrer die Fahrzeuge behin-

dernd und gefährlich abstellten. Besonders die A 6 sei aufgrund ihres hohen 

LKW-Anteils am stärksten von dem Problem der mangelnden Parkraumkapa-

zitäten betroffen. Ferner würden die Parkplätze auch für Fahrzeuge des Groß-

raum- und Schwerverkehrs und der Polizei benötigt.  

 

Die Vorgaben des Bundes nach den Vorläufigen Hinweisen zu den Richtlinien 

für Rastanlagen an Straßen (VHRR 1999) mit dem Regelabstand von 15-20 

km für bewirtschaftete oder unbewirtschaftete Rastanlagen möge man für die 

Entfernung der Rastanlagen bzw. Parkplätze untereinander als angemessen 

betrachten. Sie berücksichtigten jedoch nicht, dass das derzeitige Angebot an 

Stellflächen und damit Parkmöglichkeiten auf den Parkplätzen und Rastanla-

gen der Autobahnen völlig unzureichend sei. Aus Sicht der Referate 62 und 64 

sowie der Polizeidirektion Heidelberg sei es daher im Hinblick auf die Ver-
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kehrssicherheit nicht hinnehmbar, den Parkplatz bei BAB-km 597+700 entfal-

len zu lassen. Planungen müssten sich am tatsächlichen Bedarf orientieren. 

 

� Die Planung sei um den Bau einer Betriebsumfahrt, der bereits vom Innenmi-

nisterium Baden-Württemberg genehmigt und beschlossen sei, zu ergänzen. 

Das dringende Bedürfnis an einer Betriebsumfahrt wurde mit Schreiben des 

Referats 64 vom 13.06.2007 und 17.12.2009 bekräftigt. 

 

� Entgegen der Planung solle die Fahrbahn nicht mit einem geräuschmindern-

den Belag versehen werden. In der Vergangenheit hätten sich mehrere Auto-

bahnstrecken mit offenporigen Asphaltbelägen als problematisch erwiesen. 

Außerdem seien Einbau sowie Erneuerung und Reparatur des Fahrbahnbe-

lags aufwändiger als bei anderen Belägen. Letztlich bestünden auch Nachteile 

beim Winterdienst. Es solle daher angestrebt werden, die durch den ge-

räuscharmen Belag rechnerisch mögliche Lärmreduzierung um 2 dB(A) durch 

andere Maßnahmen zu erreichen. 

 

Zu diesen Vorschlägen und Anregungen ist Folgendes zu bemerken: 

 

Die Fahrbahnbreite und -einteilung entspricht dem Regelquerschnitt RQ 35,5 der im 

Jahr 1996 bundesweit eingeführten RAS-Q-96. Lediglich der Mittelstreifen ist mit 4,0 

m breiter als im Regelquerschnitt vorgesehen (3,5 m). Der gewählte Querschnitt ist 

auf den Nachbarquerschnitten, deren Verkehrsbelastung sich nur unwesentlich un-

terscheidet, bereits realisiert. Die Verengung des Mittelstreifens von 4,0 m auf 3,5 m 

macht keinen Sinn, weil weitgehend nur die Deckschicht erneuert wird und die Trag-

schichten erhalten bleiben. Die vorgesehene Breite der einzelnen Fahrstreifen und 

der Fahrbahn insgesamt steht somit im Einklang mit den allgemein anerkannten Re-

geln des Straßenbaus, die - in Kenntnis und unter Berücksichtigung der in den poli-

zeilichen Stellungnahmen aufgezeigten Sicherheitsrisiken - unter Einbeziehung aller 

relevanten Gesichtspunkte aufgestellt wurden und erscheint auch bei Würdigung der 

Besonderheiten der Ausbaustrecke sachgerecht. 

 

Auch die Breite des Standstreifens entspricht den Vorgaben des Regelquerschnitts 

und ist daher nicht zu beanstanden. Die geforderte Bankettverdichtung (standfeste 

Ausbildung) entspricht dem Stand der Technik (Richtlinien für die Anlage von Auto-

bahnen (RAA 2008), Ziff. 4.2.3.7) und wird nach Aussage des Vorhabenträgers 

durchgeführt. 
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Der Parkplatz bei BAB-km 597+700 an der Richtungsfahrbahn Weinsberg - Walldorf 

genügt hinsichtlich seiner Ausstattung nicht mehr den aktuellen Standards. An seiner 

Stelle soll ein Teil der zukünftige Lärmschutzwand für Dielheim (Bereich zwischen 

Bau-km 597+587 und km 597+711) errichtet werden. Außerdem stellt seine Entsie-

gelung eine effektive Teilausgleichsmaßnahme für die mit dem Autobahnausbau 

verbundene Neuversiegelung und die damit verbundenen Eingriffe in Böden mit ho-

her bis sehr hoher Leistungsfähigkeit dar. Demgegenüber bleiben die anderen Park-

plätze in dem Ausbauabschnitt vorerst erhalten. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 

mit Ausbau der Tank und Rastanlage Kraichgau bei BAB-km 608, der voraussichtlich 

im Frühjahr 2013 beginnen soll, im Vergleich zum dort bestehenden Zustand 252 

zusätzliche LKW-Stellplätze zur Verfügung stehen werden (288 LKW-Stellplätze für 

beide Fahrtrichtungen). Hierdurch wird die Verkehrssicherheit insgesamt verbessert, 

so dass der Wegfall des streitgegenständlichen Parkplatzes zu Gunsten eines bes-

seren Lärmschutzes und naturschutzrechtlichen Ausgleichs in Kauf genommen wer-

den kann. 

 

Die geforderte Betriebsumfahrt wurde im Wege der Planergänzung an der Überfüh-

rung der Kreisstraße 4271 über die Autobahn beantragt und ist Gegenstand des mit 

diesem Beschluss festgestellten Plans. Diese Betriebsumfahrt liegt in der Mitte zwi-

schen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim und bietet eine 

günstige Wendemöglichkeit für Winterdienstfahrzeuge. Die RAA (Richtlinien für die 

Anlage von Autobahnen) sehen als Regelbreite der Fahrbahn 6,0 m vor. Als Min-

destmaß werden 5,0 m zugelassen. Die vorgesehene Fahrbahnbreite von 5,5 m ist 

daher keineswegs zu großzügig. 

 

Wie schon im Autobahnabschnitt Sinsheim - Sinsheim-Steinsfurt im Bereich der 

Wohnbebauung Sinsheim und der Tank- und Rastanlage wird nunmehr auch bei 

Dielheim auf einer Streckenlänge von 700 m und bei Balzfeld auf einer Streckenlän-

ge von 830 m ein offenporiger Asphaltbelag (sog. Flüsterasphalt) eingebaut. Dieser 

Belag, der in der ursprünglichen Planung noch gar nicht enthalten war und eine Ge-

räuschminderung um 5 dB(A) gegenüber dem Bestand bewirkt, ist in den Stellung-

nahmen der Polizei gemeint. Zusätzlich hat die Planfeststellungsbehörde dem 

Vorhabenträger aufgegeben, die Abschnitte vom BAB-km 594+711 bis km 598+200 

und von BAB-km 600+000 bis km 602+270 jeweils auf beiden Richtungsfahrbahnen 

mit einem offenporigen Asphaltbelag zu versehen. 

 

In der Tat ist bei einem offenporigen Asphalt die Erneuerung aufwändiger und sind 

gewisse Erschwernisse beim Winterdienst gegeben. Die Griffigkeit des Belags sollte 

bei einem fachgerechten Einbau kein Problem darstellen. Die geschilderten Nachtei-
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le des Einbaus von offenporigem Asphalt sind indes in Abwägung mit dem Vorteil 

einer signifikanten Verbesserung des Lärmschutzes für die Wohnbevölkerung hinzu-

nehmen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit ergänzend auf die Aus-

führungen zum Lärmschutz unter B XI. 5.1 und die Erwägungen zu den Einwendun-

gen, die die Forderung nach einer Verbesserung des Lärmschutzes enthalten, ver-

wiesen. Schließlich ist an dieser Stelle auch noch daran zu erinnern, dass offenpori-

ge Asphalte neben den schalltechnischen Vorteilen noch einen weiteren Vorteil auf-

weisen: Durch das Abfließen des Wassers im Belag bilden sich keine Sprühfahnen 

und verringert sich die Gefahr des Aquaplanings, so dass die Verkehrssicherheit un-

ter diesem Aspekt deutlich erhöht wird. Dies war sogar der eigentliche Grund für die 

Entwicklung dieser Belagsart, was bei der Diskussion über die Vor- und Nachteile 

oftmals vergessen wird.  

 

In den übrigen Teilabschnitten ist lediglich geplant, einen sogenannten lärmarmen 

Fahrbahnbelag (z. B. SMA 0/8 S oder SMA 0/11 S) einzubauen, der gegenüber dem 

Referenzbelag der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV i.V.m. Anlage 1) 

eine Geräuschminderung um 2 dB(A) ermöglicht. Dieser bewährte Belag hat nicht 

die in den Stellungnahmen der Polizei aufgeführten Nachteile. 

 

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass - folgerichtig - die höhere Straßenver-

kehrsbehörde der vorgelegten Ergänzung des ausgelegten Plans um eine Betrieb-

sumfahrt mit Schreiben vom 09.03.2007 zugestimmt hat  

 

13. Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe  

   und Bergbau - 

 

Dieses hat in seiner Stellungnahme vom 04.10.2006 einige Hinweise zur Geologie, 

zum Rohstoffvorkommen und zur Hydrogeologie gegeben, die vom Antragsteller 

gerne angenommen wurden, und im Übrigen mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen 

das Vorhaben erhoben werden. 

 

14. Regierungspräsidium Freiburg - Forstdirektion 

 

Dieses hat in seiner Stellungnahme vom 25.10.2006 signalisiert, dass im Ergebnis 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben und das zugehörige Aus-

gleichskonzept bestehen. Soweit die fehlende Einstufung von Gehölzen auf dem 

teilweise relativ breiten Autobahngrundstück als Wald beanstandet wird und deswe-

gen angeregt wird, auf den Kompensationsflächen die Anteile an flächigen Feldge-

hölzen noch zu erhöhen, wird in erster Linie auf die obigen Ausführungen unter B 
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VIII. zum Waldschutz Bezug genommen. Ergänzend ist zu der Stellungnahme vom 

25.10.2006 Folgendes anzumerken: 

 

Durch den Ausbau der A 6 und die Lärmsanierungsmaßnahmen werden Teilbereiche 

der als Feldgehölze bzw. Feldhecken kartierten Autobahnböschungen beansprucht, 

die im Sinne des § 2 LWaldG im Bereich angrenzender Waldflächen alternativ als 

„Wald“ gewertet werden können. Der Vorhabenträger hat die Einstufung der Gehölz-

bereiche auf den Autobahnböschungen gegenüber der Planfeststellungsbehörde 

damit erklärt, dass in der Kartierung der besonders geschützten Biotope hier aus-

schließlich Feldgehölze/Feldhecken ausgewiesen seien und keine Waldbiotope, d.h. 

dass die Zuständigkeit für die Kartierung nicht bei der Forstverwaltung angesiedelt 

gewesen sei. 

 

Bezüglich der Inanspruchnahme und Neuanlage von Gehölzflächen ergibt sich tabel-

larisch zusammengefasst folgendes Bild (Planunterlagen: Unterlage 12b): 

 

Tabelle 28 „Gegenüberstellung von Waldverlust und Waldneuanlage“ 

Waldverlust Waldneuanlage 

Eingriffstypen   Biotoptyp gemäß LBP Maßnahme Fläche 
in m² 

(Fläche in m²) Gebüsch* Feldgehölz* Wald Gesamt   

anlagebedingt/ 
Versiegelung 

3.130 340 150 3.620 A6 (Neuanlage 
Feldgehölz) 

5.400 

Anlagebedingt/ 
Umwandlung 

23.970 4.680 150 28.800 G1 (Gehölzpflan-
zung auf Böschun-
gen) 

88.000
** 

vorübergehend 750 210 600 1.560 Wiederherstellung 
des Biotopbestan-
des 

1.560 

* hier aufgeführt sind die im LBP als Gebüsch und Feldgehölz kartierten Biotoptypen, die aufgrund ihrer Arten-

ausstattung und der Lage (angrenzend an Gemeindewald) im Sinne des § 2 LWaldG alternativ als Wald(-rand) 

gewertet werden können. 

** Gesamtfläche der Gehölzpflanzungen G1, darin enthalten sind jedoch u.a. Teilbereiche mit neuen Gehölz-

pflanzungen auf Böschungsflächen, die sich aufgrund ihrer Artenausstattung und der Lage (angrenzend an 

Gemeindewald) vergleichbar eines Wald(rand)es entwickeln werden. 

 

Wertet man die Gehölzbestände auf den bestehenden Autobahnböschungen im Be-

reich angrenzender Waldflächen als „Wald“ werden durch die Baumaßnahme rund 

3.620 m2 dauerhaft beseitigt (Versiegelung); durch Umwandlung und baubedingte 

vorübergehende Flächeninanspruchnahme werden weitere 30.360 m2 „Wald“ besei-

tigt. Auf den Umwandlungsflächen und baubedingten Eingriffsflächen kann nach Be-

endigung der Baumaßnahme wieder gleichartig „Wald“ entwickelt werden. Durch die 
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Maßnahme A 6 werden rund 5.400 m2 Gehölzfläche hergestellt, die aufgrund der 

flächigen Ausbildung als „Waldneuanlage“ gewertet werden können. Dadurch kann 

der Verlust der o.g. 3.620 m2 durch die Neuversiegelung kompensiert werden. Ferner 

werden im Rahmen der Maßnahme G 1 auf den neu hergestellten Böschungsberei-

chen weitere insgesamt rund 88.000 m2 neue Gehölzpflanzungen angelegt; auch 

davon sind Teilbereiche im Sinne des Landeswaldgesetzes als neuer „Wald“ einzu-

stufen. 

 

Auf den baubedingten Eingriffsflächen ist nach Beendigung der jeweiligen Baumaß-

nahme wieder gleichartig „Wald“ zu entwickeln (Maßgaben und Nebenbestimmun-

gen). Das Vorbringen wird daher zurückgewiesen. 

 

15. Regierungspräsidium Stuttgart - Kampfmittelbeseitigungsdienst - 

 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat mit einem Schreiben vom 12.09.2006 mitge-

teilt, dass die vorgenommene Luftbildauswertung keine Anhaltspunkte für das Vor-

handensein von Bombenblindgängern innerhalb des Untersuchungsgebiets, das ei-

ner beigefügten Karte entnommen werden kann, ergeben hat. Eine Garantie der 

Kampfmittelfreiheit könne aber nicht abgegeben werden.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vorhabenträger diese Informationen zur wei-

teren Verwendung übermittelt. 

 

16. Verband Region Rhein-Neckar 

 

Aus der Stellungnahme vom 13.09.2006 geht hervor, dass die Absicht, die A 6 im 

o.g. Abschnitt auf sechs Fahrstreifen auszubauen, im Einklang mit den Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung steht und daher grundsätzliche Zustimmung fin-

det. Die Ziele des Regionalplans verlangten für die A 6 einen funktionsgerechten 

Ausbau. Dazu solle zwischen den Autobahnkreuzen Walldorf und Weinsberg die An-

zahl der Fahrstreifen von bisher vier auf künftig sechs erhöht werden. 

 

Der Regionalplan verlange im Kapitel „Begründung und Erläuterung zu 4.5.2“ für 

großräumige Verbindungen eine Verkehrsqualität, die sich in Anlehnung an die ein-

schlägigen Richtlinien für die funktionale Gliederung des Straßennetzes (RAS-N) in 

einer mittleren Reisegeschwindigkeit von 70-100 km/h im Werktagsverkehr ausdrü-

cken lasse und somit einen „freien bis teilgebundenen Verkehrsfluss“ ermöglichen 

solle. Aus der Diskrepanz zwischen diesen Zielsetzungen und den bestehenden Ver-

kehrsverhältnissen ergebe sich das Ausbauerfordernis für einen sechsstreifigen 
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Fahrbahnquerschnitt. Dem entspreche auch die Festlegung im Bedarfsplan für den 

Ausbau der Bundesfernstraßen. Dort sei die Baumaßnahme im vordringlichen Bedarf 

ausgewiesen. 

 

Mit dem gewählten Regelquerschnitt und den im Rahmen des LBP vorgesehenen 

Maßnahmen bestehe Einverständnis. Die im Bereich von Dielheim und Balzfeld vor-

gesehenen Lärmschutzwände mit Höhen von bis zu 8 m sollten aus visuellen Grün-

den nicht - wie in den Planfeststellungsunterlagen vorgesehen - durchweg als starres 

Betonelement errichtet, sondern vielmehr mit aufgelockerten und bepflanzten Struk-

turen versehen und somit besser in die Landschaft eingebunden werden. 

 

Mithin wird das Vorhaben vom Verband Region Rhein-Neckar insgesamt befürwortet. 

Die Lärmschutzwände sollen auch nach dem vom Vorhabenträger bekundeten Wil-

len möglichst landschaftsverträglich gestaltet werden. Der festgestellte Plan legt die 

essentiellen Eckpunkte fest, die die Lärmschutzwände erfüllen müssen. Die konkrete 

Ausgestaltung, kann der Bauausführungsplanung überlassen werden, wobei die 

Gestaltungsmöglichkeiten aufgrund baulich-konstruktiver Zwänge weiter eingeengt 

sein können. Der Vorhabenträger hat insoweit zugesagt, dass die Gemeinde Diel-

heim zur Bauausführung für die geplanten Wände hinsichtlich der Farbgebung gehört 

wird. 

 

17. Gemeinde Dielheim 

 

Diese hat mit einem Schreiben vom 16.10.2006 sowie mit Schreiben vom 17.12.2009 

im Wesentlichen folgende Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben:  

 

� Beim Erwerb von gemeindlichen Wegen müsse deren Erschließungsfunktion - 

notfalls durch die Herstellung von Ersatzwegen - erhalten bleiben.  

 

� Beim Erwerb von Teilflächen müsse die Restfläche noch landwirtschaftlich 

nutzbar sein.  

 

� Bei vorübergehender Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke sei eine 

Vereinbarung zu schließen, die die Konditionen regele. Insbesondere sei der 

Zustand der Grundstücke vor Baubeginn zusammen mit der Gemeinde zu prü-

fen und bildlich festzuhalten. Nach Beendigung der Baumaßnahme sei der ur-

sprüngliche Zustand wieder herzustellen. Sei dies nicht mehr möglich, müsse 

eine Ausgleichszahlung geleistet werden. 
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� Bei der Kompensationsmaßnahme Leimbach sei über das benötigte Grund-

stück eine schriftliche Vereinbarung zu schließen, in der die Umnutzung des 

Grundstücks in seinen einzelnen Phasen beschrieben werde. Die in der An-

fangsphase notwendigen Pflegegänge gingen auf Kosten des Straßenbaulast-

trägers.  

 

� Sofern gemeindeeigene Einrichtungen in Anspruch genommen werden sollen, 

sei dies mit der Gemeinde zuvor abzuklären. Für die während der Bauzeit auf-

tretenden Schäden am gemeindeeigenen Straßen- und Kanalsystem durch 

Baustellenfahrzeuge sei der Straßenbaulastträger schadensersatzpflichtig. 

Vor Baubeginn sei eine Leitungsauskunft bei dem Wasserwerk der Gemeinde 

Dielheim einzuholen. Alle anderen Auskünfte seien bei den entsprechenden 

Versorgern direkt nachzufragen. 

 

� Sollte eine Flurneuordnung erfolgen, seien sämtliche benötigte Flächen, inklu-

sive Ausgleichsflächen in den räumlichen Geltungsbereich dieses Verfahrens 

aufzunehmen; einem entschädigungslosen Flächenabzug werde grundsätzlich 

widersprochen. 

 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Die landwirtschaftlichen Wege werden, sofern sie überbaut werden, als Ersatzwege 

wieder neu hergestellt (Zusage Nr. 4). Bei der Inanspruchnahme von gemeindlichen 

Teilgrundstücksflächen stehen der Gemeinde Dielheim im Hinblick auf die verblei-

bende Restfläche ohne Weiteres alle Rechte aus dem Landesenteignungsgesetz zu 

(vgl. hierzu insbesondere §§ 5 Abs. 3 und 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LEntG). erfolgen. 

Der Vorhabenträger strebt an, im Rahmen der beantragten Unternehmensflurberei-

nigung Entschädigung in Land zu gewähren. 

 

Der Vorhabenträger hat ferner zugesagt, dass die in der Stellungnahme vom 

16.10.2006 enthaltenen Forderungen der Gemeinde Dielheim über das Vorgehen bei 

der vorübergehenden Inanspruchnahme von gemeindlichen Grundstücken erfüllt 

werden.  

 

Die Abwicklung der Kompensationsmaßnahme „Leimbach“ (E 3) ist im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Ausführungsplanung noch zu konkretisieren. Die Unterhal-

tung der Maßnahmenfläche verbleibt beim Bund (vgl. Planunterlagen, Unterlage 12b 

Kapitel 7.2, Maßnahmenverzeichnis); die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

muss als Bestandteil der Baumaßnahme vom Bund übernommen werden. Der 
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Vorhabenträger hat darüber hinaus auch zugesagt, dass für die zukünftige Pflege 

Ausgleichszahlungen geleistet werden. Die dauernde Beschränkung der Nutzung auf 

Flst. Nr. 2433 und 2436 ist im Grundbuch und im Wasserbuch einzutragen. 

 

Im Hinblick auf die Gemeindeeinrichtungen wurde dem Antragsteller aufgegeben, die 

Inanspruchnahme zuvor mit der Gemeinde Dielheim abzuklären und eine Leitungs-

auskunft beim Wasserwerk der Gemeinde einzuholen. Zusätzlich wurde ein Beweis-

sicherungsverfahren vorgesehen (Nr. 1.3 der Maßgaben und Nebenbestimmungen).  

 

Damit wird den vorgebrachten Einwänden weitgehend Rechnung getragen. 

 

Weiterhin hat die Gemeinde Dielheim mit Schreiben vom 17.10.2006 und ergänzend 

vom 23.12.2009 eine Stellungnahme als Trägerin öffentlicher Belange abgegeben. In 

dieser Stellungnahme sind im Wesentlichen folgende Punkte enthalten: 

 

� Unter Darlegung einer Vielzahl von Aspekten wurden Verbesserungen beim 

Lärmschutz im Bereich des Gemeindegebietes von Dielheim gefordert. Insbe-

sondere wurden eine Verlängerung und Erhöhung der Lärmschutzwände und 

eine Ausweitung der Streckenabschnitte mit offenporigem Asphalt gefordert. 

 

� Hinsichtlich der Entwässerung wurden Verbesserungen bei den vorgesehenen 

Regenklärbecken im Gemeindegebiet von Dielheim - teilweise auch bei der 

Ableitung Richtung Vorfluter - sowie hydraulische Berechnungen verlangt. 

Außerdem seien eine eingehende Untersuchung des hohen Kalkgehalts im 

Abwasser der Gemeinde Dielheim sowie eine künftige Beteiligung an den da-

durch verursachten Kosten erforderlich. Ergänzend wurde mit Schreiben vom 

23.12.2009 vorgetragen, die Nachbesserungen in der Entwässerungsplanung 

seien nicht aus den Planfeststellungsunterlagen erkennbar. Einer Zustimmung 

zur Planfortschreibung werde nur unter dem Vorbehalt erteilt, dass das Was-

serrechtsamt die Änderungen genehmige bzw. befürworte. 

 

� Mit der Auswahl der naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen sei die Ge-

meinde grundsätzlich einverstanden. Jedoch sollte die Akzeptanz bei den 

betreffenden Eigentümern durch den Aufkauf und die Bereitstellung von Er-

satzgelände erhöht werden. Weiterhin sei bei der ortsnahen Ausgleichsfläche 

in Balzfeld eine Pflege nur einmal pro Jahr unzureichend. Ergänzend wurde 

mit Schreiben vom 23.12.2009 vorgetragen, dass für Ausgleichsmaßnahmen 

eher minderwertige Böden herangezogen werden sollten. 
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� Die im Interesse des Umweltschutzes festgelegten Grenzwerte müssten ein-

gehalten werden, zumal weiterhin mit einer Verkehrszunahme auf der A 6 zu 

rechnen sei. 

 

� Beim Brückenbauwerk 507 an der K 4170 wird dringend eine Verbreiterung 

der Fahrbahn der K 4170 angeregt, da es sich hier um ein Nadelöhr handele. 

Hilfsweise komme auch die Durchpressung eines weiteren Durchgangs für die 

Fußgänger und Radfahrer in Betracht. 

 

� Die Gemeinde fordert die beidseitige Anbringung von Wildschutzzäunen, da 

es durch die Zunahme des Schwarzwildbestandes immer wieder zu schweren 

Unfällen auf der A 6 käme. Für den Fall, dass die Anbringung von Wildschutz-

zäunen nur im Waldbereich für erforderlich gehalten werde, wird die Forde-

rung für den Feld- und insbesondere Weidebereich ergänzt. Ein hauptamtli-

cher Landwirt habe einen sehr hohen Viehbestand, der von Mai bis November 

u.a. direkt an der Autobahn weide. 

 

� Zur Vermeidung zusätzlicher Beeinträchtigungen der verkehrsgeplagten Be-

völkerung von Dielheim müsse die Bauabwicklung auf der Baustrecke erfol-

gen. Bei zwingend notwendiger Befahrung der Gemeindestraßen sei zuvor ei-

ne Abstimmung mit der Gemeinde Dielheim vorzunehmen. 

 

� Abschließend wurde auch noch um die Festlegung einer Geschwindigkeitsbe-

grenzung auf 120 km/h gebeten. 

 

Die Gemeinde Dielheim hat ergänzend die offengelegte schalltechnische Untersu-

chung durch die Firma Müller-BBM auf Plausibilität untersuchen lassen.  

 

Zu diesen vorgebrachten Bedenken, Forderungen und Anregungen ist Folgendes 

anzumerken: 

 

Vorauszuschicken ist, dass soweit eine Gemeinde geltend macht, der von einer 

Straße ausgehende Lärm und die verkehrsbedingte Schadstoffbelastung der Luft 

werde die Lebensqualität der Anwohner beeinträchtigen und die Gefahr von Ge-

sundheitsschäden mit sich bringen, ihr entgegenzuhalten ist, dass einer Gemeinde 

nicht deshalb "wehrfähige" Rechte zukommen, weil der Allgemeinheit oder einzelnen 

Privatpersonen ein Schaden droht. Sie kann nicht in beachtenswerter Weise vorbrin-

gen, Lärm- oder Luftbelastung würden zunehmen und das Vorhaben widerspreche 
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Belangen des Umweltschutzes (BVerwG, Urteil vom 26.02.1999, 4 A 47/96, juris. Tz. 

39).  

Gleichwohl ist zu den Einwendungen Folgendes zu sagen: 

 

Im Hinblick auf die Lärmproblematik wird in erster Linie auf die umfassenden Erwä-

gungen zum Lärmschutz in der Abwägung vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

Darüber hinaus ist Folgendes zu ergänzen: 

 

Das Lärmgutachten ist ordnungsgemäß erstellt worden; hierbei wurden als relevante 

Eingangsparameter für die Berechnung der Beurteilungspegel auch Steigungen und 

Gefälle im Straßenverlauf berücksichtigt wie es der Forderung der Gemeinde Diel-

heim entspricht. Hinsichtlich des Verfahrens zur Ermittlung der Beurteilungspegel 

wird auf B XI. 5.1.3.1 verwiesen (insbesondere zu den relevanten Eingangsparame-

tern nach 16. BImSchV und RLS-90 unter 3.1.2). 

 

Das von der Gemeinde Dielheim beauftragte Gutachterbüro Müller-BBM bestätigt die 

Plausibilität des Lärmgutachtens bis auf einzelne wenige Kritikpunkte. Hierzu ist noch 

Folgendes zu sagen: In der offengelegten schalltechnischen Untersuchung wurde für 

alle Immissionspunkte ermittelt, ob der Taggrenzwert im Prognose-Planfall eingehal-

ten ist oder nicht (Tabellen 11.3.3.3 und 11.3.6.3). Die Abweichungen der errechne-

ten Beurteilungspegel bei benachbarten Gebäuden sind bedingt durch die Lage und 

bauliche Gestaltung der jeweiligen Gebäude.  

 

Der Schlusssatz auf Seite 17 im Erläuterungsbericht des Lärmgutachtens ist falsch 

zitiert. Richtig lautet er: “In den untersuchten Gemeinden Wiesloch, Rauenberg, 

Tairnbach, Eschelbach, Hoffenheim und Dühren sind vor bzw. nach dem Ausbau der 

A 6 auf sechs Fahrstreifen keine Grenzwertüberschreitungen vorhanden“. Die Ge-

meinde Dielheim ist von dieser Aussage ersichtlich nicht betroffen, da sie sich gera-

de nicht auf Dielheim oder Horrenberg/Balzfeld bezieht. Dem ist noch hinzuzufügen, 

dass es sich eigentlich um Ortschaften handelt und diese Angabe für Rauenberg 

nicht stimmt. Dass versehentlich auch Rauenberg erwähnt wird, ist allerdings recht-

lich unerheblich, da aus den Lärmuntersuchungen für Rauenberg deutlich hervor-

geht, dass die weitergehende Lärmbetroffenheit von Rauenberg erkannt und bei der 

Planung berücksichtigt wurde. Bei Lektüre des Rauenberg betreffenden Teils der 

Lärmuntersuchung mit den für Rauenberg erstellten Plänen und Lärmberechnungen 

erschließt sich ohne Weiteres, dass es sich ganz offensichtlich um ein bloßes 

Schreibversehen handelt. 
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Das N in der Spalte 19 der Tabellen zum Lärmgutachten bedeutet, dass nachts der 

Immissionsgrenzwert überschritten ist. Entsprechendes gilt für den Buchstaben T bei 

einer Überschreitung des Tagesgrenzwertes. Dies ergibt sich aus der Beschreibung 

im Anschluss an die jeweiligen Tabellen. 

 

Mit einem Begleitschreiben vom 09.10.2006 hat der Vorhabenträger noch eine Er-

gänzung der schalltechnischen Untersuchung um die Lärmberechnungsergebnisse 

nebst zeichnerischer Kenntlichmachung in einem Lageplan für die sechs lärmbetrof-

fenen Wohngebäude an den Straßen „Am Eichwald“ und „Zum Schützenhaus“ in 

Dielheim vorgelegt, weil diese versehentlich in die für die Offenlage erstellte Fassung 

der schalltechnischen Untersuchung nicht mit aufgenommen worden waren. Der für 

die Eigentümer und Bewohner der vorgenannten Gebäude relevante Inhalt der er-

gänzten schalltechnischen Untersuchung wurde diesen von der Anhörungs- und 

Planfeststellungsbehörde mit Schreiben vom 16.10.2006 übersandt. Gleichzeitig 

wurde ihnen und der ebenfalls unterrichteten Gemeinde Dielheim nochmals Gele-

genheit gegeben, eventuelle Einwendungen in Bezug auf die Lärmauswirkungen des 

Vorhabens auf ihr Anwesen und den deswegen vorgesehenen Lärmschutz schriftlich 

oder zur Niederschrift innerhalb von zwei Wochen zu erheben.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat dafür Sorge getragen, dass die in der Stellung-

nahme genannten Neubaugebiete „Eckertsberg II und III“ bei den abschließenden 

Lärmuntersuchungen berücksichtigt wurden und hat die Baureife der Grundstücke im 

Rahmen der planerischen Abwägung berücksichtigt. Die festgesetzten Ergänzungen 

des aktiven Lärmschutzes führen dazu, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV im 

Bereich der Baugebiete „Eckertsberg II und III“ eingehalten werden. 

 

Zur Frage der Schutzwürdigkeit des noch nicht aufgesiedelten Baugebietes „Erlen-

bachwiesen II und III“ wird auf die Ausführungen unter B XI. 5.1.4.6.2 zum Schutzbe-

reich Horrenberg-Balzfeld verwiesen. 

 

Dass größere Teile der Gemeinde Dielheim - wie z. B. der „Baiertaler Berg“ - nicht 

mit eigenen Berechnungen der Immissionswerte in dem Schallgutachten enthalten 

sind, liegt daran, dass es vorrangige Aufgabe dieses Gutachtens ist, alle schutzwür-

digen Grundstücke zu erfassen, bei denen vorhabenbedingt eine Überschreitung der 

maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zu erwarten ist, und für diese 

Grundstücke die genauen Beurteilungspegel zu berechnen. Daher ist es ausrei-

chend, wenn das Schallgutachten den Untersuchungskorridor auf eine Breite be-

schränkt, innerhalb derer eine Grenzwertüberschreitung durch den verfahrensgegen-

ständlichen Verkehrsweg nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann. Im 
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Fall der A 6 ist aus Voruntersuchungen bekannt, dass z.B. die 49 dB(A)-Isophone bei 

Prognoseverkehrsstärke und angenommener freier Schallausbreitung (d.h. ohne je-

de Lärmschutzmaßnahme, nur Luftschalldämpfung) in einer Entfernung von 1050 m 

vom jeweiligen Fahrbahnrand verläuft. Weite Teile der Ortslage Dielheim liegen au-

ßerhalb dieses Korridors und durften daher unberücksichtigt bleiben, weil dort eine 

Überschreitung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte der 16. BImSchV ausge-

schlossen werden kann. Anders läge die Situation nur, wenn anzunehmen wäre, 

dass in dem Untersuchungsgebiet quasi "flächendeckend" bereits gesundheitsschäd-

liche Lärmimmissionen (oberhalb von 60-65 bzw. 70-75 dB(A)) herrschen oder durch 

die beantragte Maßnahme herbeigeführt würden. Dann wären auch andere vorhan-

dene Verkehrslärmquellen zu berücksichtigen und Summenpegel zu bilden sind. Für 

das Vorliegen derartiger Voraussetzungen in Dielheim gibt aber selbst die Lärmkar-

tierung nach der EU-Lärmminderungsrichtlinie keinen Anhaltspunkt. 

 

Der "Baiertaler Berg" liegt in einer Entfernung von minimal ca. 850 m nordöstlich der 

Autobahn. Die Immissionspegelwert dort betragen im Bestand 2003 (Planunterlagen: 

Unterlage 11.3.3.1a) wie im Planfall ohne Lärmschutz 2020 (2025) (Unterlage 

11.3.3.2a) zwischen 45 und 50 dB(A). Bereits die Lärmschutzmaßnahmen aus der 

Offenlage 2006 (Unterlagen 11.3.3.4a und 11.3.3.5a) führen an diesen Gebäuden 

überall zu einer deutlichen Unterschreitung der Grenzwerte; bei dem 2009 offenge-

legten Lärmschutzkonzept mit zusätzlichem OPA-Abschnitt liegen in weiten Teilen 

des Baiertaler Berges die Immissionspegelwerte unter 45 dB(A), in der stärkstbe-

lasteten Südostecke des Gebietes bei um 45 dB(A) (Planfall mit verbessertem Lärm-

schutz und OPA, 2020 (2025), Unterlagen 11.3.3.7a und 11.3.3.9a). Die Taggrenz-

werte werden mit dem beantragten Konzept 2007 überall eingehalten. 

 

Den in der Stellungnahme der Gemeinde erwähnten Baugebieten „Ebing I und II“ auf 

der Gemarkung Horrenberg kam keine besondere Relevanz zu, weil dort zwar zwei-

felsohne Autobahnlärm zu vernehmen ist, aber aufgrund der etwas autobahnferneren 

Lage der Baugebiete doch immerhin die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

eingehalten werden. 

 

Soweit auf zusätzlichen Lärm durch andere klassifizierte Straßen und weitere Lärm-

quellen hingewiesen wird, wird auf die Ausführungen unter (B XI. 5.1.3.4) Bezug ge-

nommen, wonach nicht der Summenpegel, sondern nur der von dem geänderten 

Verkehrsweg ausgehende Lärm maßgeblich ist. Eine Überlagerung der Beurtei-

lungspegel mehrerer Verkehrwege oder gar auch weiterer Lärmquellen wird bei der 

Ermittlung einer Anspruchsberechtigung nicht berücksichtigt. Allerdings kann die Ge-

samtlärmbelastung bei der Abwägung relevant sein. 
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Dies bedeutet indes nicht, dass zur Beurteilung dieser Fragestellungen stets an allen 

Immissionsorten, an denen mehrere Verkehrslärmquellen hörbar sind, ein Summen-

pegel unter Einstellung aller Verkehrslärmquellen zu berechnen ist. Auch die Richtli-

nien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 - (RLS-90) schreiben dies nicht 

vor. Vielmehr ist darin nur erläutert, wie der Summenpegel als Gesamtbeurteilungs-

pegel zu berechnen ist, wenn eine Bestimmung eines Summenpegels im Einzelfall 

für die zu treffende Entscheidung erforderlich ist. Hier führt im Rahmen der Abwä-

gung der gegenläufigen Belange auch die nach dem sechsstreifigen Ausbau der A 6 

zu erwartende Gesamtverlärmung von Dielheim, Horrenberg und Balzfeld nicht dazu, 

dass ein weitergehender Lärmschutz bereitgestellt werden muss.  

 

In den Schreiben vom 17.10.2006 und 23.12.2009 hat die Gemeinde für die Ortsla-

gen Dielheim und Horrenberg-Balzfeld vorgebracht, der geplante Lärmschutz sei 

längen- und höhenmäßig nicht ausreichend. 

 

Durch die vorgezogene Errichtung der Lärmschutzwand (LSW) auf Dielheim Südsei-

te sowie die östliche Verlängerung der Lärmschutzwand im Schutzbereich Dielheim 

Nord bis BAB-km 598+200 ist der Vorhabenträger den Forderungen teilweise nach-

gekommen. Hinzu kommt eine weitere Lärmschutzwand im Erlenbachtal bei Horren-

berg/Balzfeld von BAB-km 599+743,37 bis km 600+050, die der Vorhabenträger mit 

Deckblatt 2012 ins Verfahren eingebracht hat. Weitere Verbesserungen ergeben sich 

durch die geplante Aufbringung von OPA-Strecken bei Dielheim von BAB-km 

596+500 bis km 597+200 und von BAB-km 600+950 bis km 601+780 bei Balzfeld. 

 

Ergänzend wird dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufgegeben, von BAB-

km 594+711 bis km 598+200 einen offenporigen Asphalt zum Schutz der Ortslagen 

Rauenberg und Dielheim und von BAB-km 600+000 bis km 602+270 bei Horrenberg-

Balzfeld aufzubringen. Eine Ausdehnung der Lärmschutzwand im Westen Dielheims 

von BAB-km 595+700 bis km 596+040 kommt aus den vorstehend unter B XI. 

5.1.4.6.1 dargestellten Erwägungen nicht in Betracht.  

 

Zur Forderung der Gemeinde nach einer Erhöhung der Lärmschutzwand auf Diel-

heim Nordseite (BAB-km 597+587 bis km 598+200) ist zu sagen, dass die Grenzwer-

te der 16. BImSchV in dem neu erschlossenen Gewerbegebiet „Heiligenstein/Carl-

Benz-Straße“ bereits durch die verbesserten Lärmschutzmaßnahmen der zweiten 

Offenlage eingehalten werden (Planunterlagen, Unterlage 11.3.3.6a), so dass eine 

Erhöhung nicht in Betracht kommt. 
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Hinsichtlich der Forderung, zum Schutz des Baugebiets „Erlenbachwiesen“ bei BAB-

km 600+000 bis km 600+400 eine Lärmschutzwand zu errichten, wird auf die Aus-

führungen unter B XI. 5.1.4.6.2.2 „Konzepte zur Verbesserung der Schutzwirkung 

des Lärmschutzwalls bei BAB-km 600+150 bis km 600+370“ verwiesen. Die Verlän-

gerung der LSW östlich von Balzfeld von BAB-km 601+979 bis km 602+600 würde 

unverhältnismäßige Kosten verursachen. 

 

Insgesamt führt der in diesem Beschluss vorgesehene Lärmschutz mit gerade noch 

verhältnismäßigem Aufwand zu einer maximalen Verbesserung der Lärmsituation. 

 

Der geforderte Einbau eines offenporigen Asphalts erfolgt nach abschließender Wür-

digung aller Vor- und Nachteile auf den nunmehr genannten Teilstrecken. Ein Aus-

tausch der OPA-Beläge in einem festen Turnus von acht Jahren kann vom Vorha-

benträger indes nicht verlangt werden. Denn die OPA-Strecken unterliegen einem 

Monitoring hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften. Kriterium ist, ob der Lärm-

minderungswert DStrO = -5 dB(A), welcher der schalltechnischen Berechnung 

zugrunde gelegt wurde, noch eingehalten wird oder nicht. Ist der Lärmminderungs-

wert nicht mehr gewährleistet, wird die Deckschicht ausgetauscht. Die lärmtechni-

sche Wirksamkeit von OPA 0/8 der dritten Generation ist auf mind. acht Jahre anzu-

setzen, so dass längere Liegedauern bei Fortbestand der zugesicherten akustischen 

Eigenschaften vorkommen und in Anbetracht der beträchtlichen Erneuerungskosten 

im Sinne einer sparsamen Mittelverwendung auch auszunutzen sind. 

 

Die geplanten Lärmschutzwände sind durchgängig hochabsorbierend mit einem Ab-

sorptionsmaß von (DLa) von -8 dB auszuführen. Die von der Gemeinde angespro-

chene Aussage in den Planunterlagen, Unterlage 11.1a, Kapitel 4.4 ist so zu verste-

hen, dass in der konkreten Situation des betreffenden Streckenabschnittes (gegenü-

berliegende Lärmsanierungswand Dielheim-Süd als sog. Spiegelschallquelle) die 

einschlägige RLS-90 in Kapitel 3.2.1.3 explizit die Verwendung hochabsorbierender 

Wandbauteile fordert. Denn Reflexionen von Lärmschutzwänden können die relevan-

ten Immissionspegel beeinflussen. Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vorha-

benträger aufgegeben, dass die Lärmschutzwand Dielheim Nord (BAB-km 596+040 

bis km 598+200) in jedem Wandfeld autobahnseitig mindestens mit einem Gesamt-

Absorptionsmaß (DLa) von -8 dB auszubilden ist. Bei hochabsorbierenden Lärm-

schutzwänden sind die geringfügigen verbleibenden Reflexionen als diffus zu be-

zeichnen, da die auftreffende Schallenergie, sofern sie nicht absorbiert wird, nicht 

zwangsweise in der gespiegelten Richtung reflektiert wird. Diffuse Reflexionen blei-

ben in der RLS-90 unberücksichtigt. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vorhabenträger darüber hinaus auferlegt, im 

Vorfeld des Grunderwerbs-/Entschädigungsverfahrens für tiefer liegende autobahn-

nahe Wohngrundstücke auf der Nordseite der Autobahn im Bereich der Ortslage 

Dielheim von BAB-km 596+600 bis km 597+200 und im Bereich der Ortslage Balz-

feld von BAB-km 601+100 bis km 601+400 detaillierte Untersuchungen zur Verschat-

tung während der Monate Oktober bis März durchzuführen. In diesem Bereich ragt 

die LSW zwischen 8-12,5 m über Autobahngradiente auf. Verschattungswirkungen 

sind möglichst durch eine transparente Ausführung des oberen Teils der Lärm-

schutzwände zu vermeiden bzw. zu vermindern. Bei einer hierfür geeigneten Kombi-

nation aus transparenten und nicht transparenten Wandelementen ist mindestens ein 

Gesamt-Absorptionsmaß von -8 dB einzuhalten.  

 

Der Vorhabenträger hat darüber hinaus zugesagt, die Gemeinde hinsichtlich der 

Farbgebung der geplanten Lärmschutzwände in der Bauausführungsplanung zu hö-

ren. 

 

Zum passiven Lärmschutz wird auf die vorstehenden Ausführungen unter B XI. 5.1.6 

verwiesen. Hinsichtlich der Außenwohnbereiche wird auf Folgendes hingewiesen: 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind grds. auch Außen-

wohnbereiche schützenswert, da ein Aufenthalt zur Erholung im Freien zu den 

Grundbedürfnissen zählt. Außenwohnbereiche sind Balkone, Terrassen, Loggien, 

Freisitze und ähnliche Anlagen, die dem Wohnen im Freien dienen, nicht aber Vor-

gärten, Zier- oder Nutzgärten sowie Rasenflächen. Da im Außenwohnbereich eine 

Nutzung ganz überwiegend am Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) stattfindet, ist allerdings ei-

ne Entschädigung für Störungen der Außenwohnbereichsnutzung nur zu leisten, 

wenn der Taggrenzwert überschritten wird.  

 

Zur Forderung nach einer durchgängigen Geschwindigkeitsbegrenzung ist zu sagen, 

dass die abschnittsweise Begrenzung auf 120 km/h auf der Richtungsfahrbahn Wall-

dorf bei BAB-km 595+400 bis km 596+700 und bei BAB-km 598+420 bis km 

599+420 aus der Nichteinhaltung der für die StVO-Richtgeschwindigkeit von 130 

km/h erforderlichen Haltesichtweiten auf dem Überholfahrstreifen in den dortigen 

Linkskurven auf Kuppen resultiert. Sie ist verkehrstechnisch, nicht lärmtechnisch be-

gründet und wurde bei der schalltechnischen Berechnung nicht angesetzt.  

 

Generell gilt, dass die Anordnung der notwendig erscheinenden Verkehrszeichen 

(insbesondere auch Geschwindigkeitsbegrenzungen) der zuständigen Straßenver-

kehrsbehörde überlassen bleibt, § 45 Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung (StVO). 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach dem Bundesfernstraßengesetz grundsätzlich 
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nicht dazu ermächtigt, Anordnungen zu treffen, die den zukünftigen Verkehr auf der 

Straße reglementieren.  

 

Die Entwässerungsplanung für die Regenklärbecken mit deren Zu- und Ableitungen 

wurde im Laufe des Anhörungsverfahrens in enger Abstimmung mit der unteren 

Wasserbehörde nochmals umfassend überarbeitet und verbessert. Insofern wird 

auch auf die Ausführungen zu den Stellungnahmen des Wasserrechtsamts Rhein-

Neckar-Kreis unter B X. verwiesen. Insgesamt sind jetzt von den vorgesehenen acht 

Regenwasserbehandlungsanlagen sechs mit einem zusätzlichen Retentionsbodenfil-

ter ausgestattet. Der Vorhabenträger ist damit den Wünschen der Gemeinde Diel-

heim weit entgegengekommen. 

 

Die Änderungen an Entwässerungsanlagen sind aus einer Synopse der 2006 und 

2009 offengelegten Unterlagen erkennbar. Unterlage 13 der Planunterlagen behan-

delt ausschließlich geänderte Entwässerungsanlagen. 

 

Hinsichtlich des Regenklärbeckens Nr. 3 ist ergänzend zu sagen, dass eine Realisie-

rung eines Retentionsbodenfilters nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre und 

von der unteren Wasserbehörde nicht gefordert wird. Weiterhin wurde dieses Becken 

in den Böschungsbereich des BAB-Grundstücks verlegt, um die Hinterlandentwässe-

rung komplett von der Fahrbahnentwässerung zu trennen. Im verfügenden Teil die-

ses wurde dem Vorhabenträger aufgegegeben, durch geeignete technische Maß-

nahmen sicherzustellen, dass die Einleitungsmenge aus dem jetzigen Bestand nicht 

überschritten wird. Im Rahmen der Ausführungsplanung sind hierzu entsprechende 

hydraulische Nachweise zu führen und der Gemeinde Dielheim sowie der unteren 

Wasserbehörde vorzulegen. Ergänzend wurde dem Vorhabenträger aufgegeben, 

Bau, Betrieb und Unterhaltung des gemeinsam genutzten Regenwasserkanals unter 

der Industriestraße mit der Gemeinde in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu 

regeln. 

 

Für das angepasste Oberflächenentwässerungssystem wurden wie von der Gemein-

de Dielheim gefordert neue hydraulische Berechnungen durchgeführt. Dabei wurden 

die einzelnen Oberflächenwasserbehandlungsanlagen neu dimensioniert und detail-

lierter ausgearbeitet. 

 

Der hohe Kalkgehalt im Abwasser ist nicht mit der Entwässerung der Autobahn er-

klärbar. Ausweislich einer Stellungnahme des für Abwasser zuständigen Fachrefe-

rats des Regierungspräsidiums vom 22.11.2006 ist ein solcher Kalkeintrag durch 

Straßenoberflächenwasser nicht zu erwarten. Straßenoberflächenwasser, das den 
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Boden im Bereich des Dammes passiert hat, wird den gemeindlichen Abwasserkanä-

len jedenfalls nicht zugeleitet. Möglich erscheint nach Auskunft der Wasserbehörden 

das Eindringen von Fremdwasser. 

 

Bei sämtlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen, die eine Umwandlung von 

Ackerland in Grünland beinhalten, ist eine zweischürige Mahd vorgesehen mit dem 

Entwicklungsziel „Extensivgrünland“; in den ersten Jahren der Entwicklungspflege 

kann ein weiterer Schnitt vorgesehen werden, um aufkommende charakteristische 

Wildkräuter aus der früheren landwirtschaftlichen Nutzung  zu unterdrücken.  

 

In Ihrer Stellungnahme vom 23.12.2009 macht die Gemeinde erstmals geltend, spe-

ziell in Balzfeld sollten nicht die für die Landwirtschaft besten Böden für Ausgleichs-

maßnahmen herangezogen werden. Hierbei handelt es sich um Belange der betrof-

fenen Landwirte, so dass dieses Vorbringen im Rahmen der jeweiligen Einwendung 

berücksichtigt wurde. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter B XII. 5 und B XI. 

4. verwiesen.  

 

Hinsichtlich der Belastung mit Luftschadstoffen wird auf B XI. 5.2 verwiesen. Für Öl-

rückstände und Streusalz, das selbstverständlich nur im für die Verkehrssicherheit 

unbedingt notwendigen Umfang ausgebracht werden soll, gibt es keine speziellen 

Grenzwerte. Die Straßenentwässerung ist so ausgerichtet, dass spürbare Schädi-

gungen der Umwelt durch Ölrückstände und Streusalz möglichst vermieden werden.  

 

Die Gemeinde Dielheim wünscht weiterhin eine Erweiterung der Unterführung der 

Kreisstraße 4170 unter der Autobahn (Brückenbauwerk 507). Dies würde entweder 

eine neue Brücke erfordern oder die Herstellung eines Durchlasses neben der Kreis-

straße. Der Landkreis, der Straßenbaulastträger ist und gemäß § 12 Abs. 3 FStrG bei 

einer gleichzeitigen Verbreiterung der Fahrbahn der Kreisstraße oder Durchpressung 

eines weiteren Durchlasses entsprechend an den Kosten zu beteiligen wäre, hat im 

Zuge des Anhörungsverfahrens gegenüber dem Vorhabenträger in einem Schreiben 

vom 10.01.2007 (AS 1635) mitgeteilt, dass er weder beabsichtigt, das Brückenbau-

werk nebst Fahrbahn der Kreisstraße 4170 zu verbreitern, noch einen separaten 

Durchlass unter der Autobahn A 6 für Fußgänger und Radfahrer zu bauen. Für die 

Autobahn ist die vorgesehene Lösung ausreichend. Durch den Autobahnausbau 

werden auch keine zusätzlichen erheblichen Benutzungserschwernisse bei der Un-

terführung der Kreisstraße 4170 unter der Autobahn hervorgerufen. Vielmehr geht es 

hier um eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes, der aus Sicht der Ge-

meinde unbefriedigend ist. Dass die Gemeinde Dielheim diesen Verbesserungsvor-

schlag eingebracht hat, ist durchaus sinnvoll. Jedoch kann der Straßenbaulastträger 
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durch die Planfeststellungsbehörde nicht verpflichtet werden, an dieser Stelle die 

Leistungsfähigkeit der Kreisstraße 4170 durch eine von der Gemeinde Dielheim an-

geregten Maßnahme zu erhöhen.  

 

Die Errichtung von Wildschutzzäunen ist eine freiwillige Leistung des Bundes als 

Straßenbaulastträger zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Bundesfernstra-

ßen. Die Kriterien zum Einsatz von Wildschutzzäunen sind in den Richtlinien für 

Wildschutzzäune an Bundesfernstraßen (WSchuZR 1985) niedergelegt. Hiernach 

kommen an Bundesfernstraßen, die wie die A 6 schon länger unter Verkehr sind, 

Schutzzäune in der Regel nicht mehr in Betracht, es sei denn, Wildunfälle sind dort 

unverhältnismäßig häufig. Als Unfallhäufung ist mehr als ein Unfall mit Schalenwild 

pro km und Jahr im zu prüfenden Streckenabschnitt - d.h. zwischen zwei Anschluss-

stellen - anzusehen. Hierbei ist die polizeiliche Unfallstatistik mindestens der letzten 

drei Jahre auszuwerten. Nach Auskunft der zuständigen Polizeidirektion Heidelberg 

haben sich auf der A 6 auf Dielheimer Gemarkung im Jahr 2009 sechs Unfälle mit 

Schalenwild ereignet; die Unfallzahlen in den vorangegangenen Jahre waren niedri-

ger. Damit sind die Kriterien zum Einsatz von Wildschutzzäunen mangels Häufung 

von Wildunfällen nicht gegeben. 

 

Bei der Bauabwicklung wird angestrebt, die Straßenbauarbeiten möglichst auf der 

Autobahn selbst durchzuführen. Für die Verbreiterung der Brücken, den Bau der Re-

genrückhaltebecken und der Lärmschutzwände muss das nachgeordnete Netz der 

Straßen und Wege in Anspruch genommen werden. 

 

Schließlich hat die Gemeinde Dielheim mit Schreiben vom 08.03.2007, 17.12.2009 

und 23.12.2009 noch Stellungnahmen als Trägerin öffentlicher Belange zu der Plan-

ergänzung um eine Betriebsumfahrt an der Überführung der K 4271 (Balzfeld-

Tairnbach) abgegeben. In diesen Stellungnahmen sind folgende Bedenken enthal-

ten:  

 

� Eine Betriebsumfahrt in diesem Bereich sei eigentlich gar nicht notwendig. Die 

Gemeinde sei daher nicht bereit, Gelände zur Verfügung zu stellen. 

� Als alternativer Standort sollten die beiden Parkplätze (westlich bzw. östlich 

von BAB-km 599+500) für die Zu- und Abfahrt umgebaut werden. 

 

� Durch die mit der Betriebsumfahrt verbundene bauliche Öffnung komme es zu 

zusätzlichen Lärmeinwirkungen im Ortsteil Balzfeld. Durch die Planung werde 

der vorhandene Lärmschutzwall aufgebrochen. Werde an dieser Planung 
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festgehalten, solle auf der Nordseite entlang der Auffahrt eine beiderseitige 

Lärmschutzwand errichtet werden. 

 

� Die Betriebsumfahrt führe zu einem weiteren Verlust landwirtschaftlicher Flä-

chen auf der Gemarkung Horrenberg. 

 

� Die angedachte Beschilderung sei zur Verhinderung einer unberechtigten 

Nutzung einer derartigen Behelfsausfahrt nicht ausreichend. Es bestehen Be-

denken hinsichtlich einer „schwarzen Abfahrt“. 

 

Dem kann Folgendes entgegengehalten werden: 

 

Die Anlage einer Betriebsumfahrt ist im vorgesehenen Bereich vernünftigerweise ge-

boten. Betriebsumfahrten sind bevorzugt an Standorten vorzusehen, an denen die 

bestehende Infrastruktur (z.B. Kreuzungsbauwerke) genutzt werden kann (Richtlinie 

für die Anlage von Autobahnen, RAA, 2008, Ziff. 8.9.2). Der gewählte Standort der 

Betriebsumfahrt zeichnet sich durch einen relativ geringfügigen maßnahmebedingten 

Eingriff aus sowie durch den unmittelbaren Anschluss an das klassifizierte Straßen-

netz. Die alternativ ins Spiel gebrachte Anbindung über die beiden nahe gelegenen 

Autobahnparkplätze ist gegenüber einer direkten Anbindung an die K 4271 nicht vor-

zugswürdig. Diese Einschätzung wird vom Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 6, 

Landespolizeidirektion geteilt. 

 

Die Frage der Erforderlichkeit der Betriebsumfahrt und der alternativen Standorte 

wird umfassend nachstehend unter B XV. 1. bei der Auseinandersetzung mit den 

Einwendungen der „Interessengemeinschaft Balzfeld“ erläutert.  

 

Ergänzend ist hierzu Folgendes zu sagen:  

 

Die beiden Rastplätze werden insbesondere vom Schwerverkehr rund um die Uhr 

sehr stark genutzt. Weiterhin sind nach Ziff. 8.9.2 der oben genannten Richtlinie 

Betriebsumfahrten innerhalb einer Rastanlage zu vermeiden, da es zu Behinderun-

gen der Betriebsdienstfahrzeuge durch den parkenden Verkehr kommen kann. Die 

Zufahrten zu beiden Rastplätzen müssten auf einer Länge von ca. 1,5 km auf 5 - 6 m 

Fahrbahnbreite aufgeweitet werden, um eine reibungslose An- und Abfahrt der 

Einsatzfahrzeuge zu ermöglichen. Mithin wäre der maßnahmebedingte Eingriff er-

heblich größer als an der K 4271. 
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Bei der Voruntersuchung möglicher Standorte für eine Betriebsumfahrt ist auch der 

Vorschlag der Gemeinde Dielheim einer Zufahrt über die K 4176 östlich von Balzfeld 

geprüft worden. Allerdings käme die Betriebsumfahrt dort im Wasserschutzgebiet 

226201 „Bettelmanns- und Hollerbrunnen“ zu liegen. Eingriffe in Wasserschutzgebie-

te sind möglichst zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

 

Weiterhin hat die Planfeststellungsbehörde zur Darstellung der Lärmauswirkungen 

der Betriebsumfahrt im Ortsteil Balzfeld beim Antragsteller eine ergänzende Lärmun-

tersuchung angefordert. Mit Schreiben an die Planfeststellungsbehörde vom 

12.06.2012 wurden Isophonendarstellungen für die Betriebsumfahrt dargstellt. Die 

Unterlagen sind Teil der Planunterlagen, Unterlage 11.1a, Anhang A2 „Auswirkungen 

Betriebsumfahrt“. Insbesondere aus Plan 11.3.6.8z ist ersichtlich, dass die Betriebs-

umfahrt in der Ortslage Horrenberg und der Ortslage Balzfeld nicht zu einer spürba-

ren Steigerung des von der Autobahn ausgehenden Verkehrslärms führt. Der von der 

Gemeinde im Bereich Balzfeld (BAB-km 600+000 bis km 600+360) auf der Nordseite 

der A 6 geschüttete Lärmschutzwall hat keinen Anschluss an den Straßendamm der 

K 4271 und ist somit im Bereich der geplanten Betriebsumfahrt heute schon nicht 

geschlossen. Um sicherzustellen, dass im Bereich der künftigen Betriebsumfahrt kei-

ne neuen „Schalllöcher“ in Richtung Horrenberg-Balzfeld entstehen können, hat die 

Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger ergänzend aufgegeben, entlang der 

Rampe Nord der Betriebsumfahrt zusätzlich eine Geländemodellierung vorzuneh-

men, um eine Verschlechterung der Lärmsituation gegenüber dem Bestand ohne 

Betriebsumfahrt sicher auszuschließen. Auf Nr. 5.5 der Maßgaben und Nebenbe-

stimmungen wird verwiesen.  

 

Durch die Betriebsumfahrt kommt es zwangsläufig zu einer zusätzlichen Flächenin-

anspruchnahme auf der Gemarkung Horrenberg; die Neuversiegelung erhöht sich 

um rund 0,30 ha und die Umwandlungsfläche um rund 0,80 ha. Dabei geht ca. 1 ha 

landwirtschaftliche Fläche verloren. Die angehörte untere Landwirtschaftsbehörde 

hat dies zwar bedauert, aber letztlich aus Sicht der Landwirtschaft für noch akzepta-

bel gehalten. Alle Eigentümer der betroffenen landwirtschaftlichen Grundstücke wur-

den schriftlich informiert und angehört. Gleichwohl hat keiner Einwendungen gegen 

die (Teil)-Inanspruchnahme seines Grundstücks für die Betriebsumfahrt erhoben. 

 

Eine Benutzung der Behelfsausfahrten durch normale Verkehrsteilnehmer ist unzu-

lässig; andere Fahrzeuge als Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungs- und Betriebs-

diensten dürfen sie nur auf polizeiliche Anordnung benutzen. Eine entsprechende 

Beschilderung ist vorgesehen. Bei Kontrollen festgestellte Verstöße hiergegen wer-

den mit einem Bußgeld geahndet. Ein Anbringen von Sperrvorrichtungen wäre kont-
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raproduktiv, weil die Behelfsausfahrten im Notfall für die Rettungskräfte rasch und 

ungehindert benutzbar sein sollen. 

 

Insgesamt ist die Betriebsumfahrt erforderlich und die konkrete Standortwahl ist aus 

den vorstehend und unter B XV. 1. genannten Gründen nicht zu beanstanden. 

 

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Zusagen 

und Auflagen Rechnung getragen wird. 

 

18. Stadt Rauenberg  

 

Die Stadt Rauenberg hat dem Ausbauvorhaben in Stellungnahmen vom 07.10.2006 

und vom 18.01.2010 grundsätzlich zugestimmt und dabei noch Folgendes ange-

merkt:  

 

� Seit Errichtung der Lärmschutzwand auf Wieslocher Gemarkung (Frauenwei-

ler) im Zuge des vorangegangenen Bauabschnittes komme es aufgrund von 

Schallreflexionen immer häufiger zu massiven Beschwerden der Bürger des 

Stadtteils Malschenberg. Bezüglich der im Bereich Dielheim vorgesehenen 

Lärmschutzwände solle daher das schalltechnische Gutachten auch auf mög-

liche Reflexionen in Richtung Rauenberg untersucht werden.  

 

� Auch wenn sich das Planfeststellungsverfahren nicht auf die Lärmschutzanla-

gen entlang der Brückenkonstruktion über das Angelbachtal beziehe, wird 

trotzdem um Prüfung gebeten, ob für diesen Bereich abschnittsweise der Ein-

bau von durchsichtigen Lärmschutzelementen vorgenommen werden könne. 

 

� Als Vorfluter für die Ableitung des Oberflächenwassers sollten u.a. der Wald-

angelbach und Leimbach dienen. Der Abwasser- u. Hochwasserschutzver-

band Wiesloch (AHW) überarbeite derzeit das Hochwasserkonzept zwischen 

Wiesloch und Mühlhausen. Die Einleitung des anfallenden Oberflächenwas-

sers in die beiden o. g. Vorfluter solle daher auf das Hochwasserschutzkon-

zept des AHW abgestimmt werden. 

 

Zu den vorgenannten Hinweisen und Anregungen ist Folgendes zu bemerken: 

 

Im Abschnitt der LSW Dielheim-Nord von BAB-km 596+550 bis km 597+110 ist nach 

den Vorgaben der RLS-90 (Ziff. 3.2.1.3, Bild 5) eine hochabsorbierende Ausführung 

vorgesehen (Absorptionsmaß (DLa) -8 bis -11 dB). Denn die schutzwürdige Bebau-
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ung beiderseits der Straße ist zwar jeweils durch eine LSW von der Originalschall-

quelle abgeschirmt, muss jedoch auch von der jeweiligen Spiegelschallquelle mit 

mehr als 8 dB Pegelminderung abgeschirmt werden. 

 

Für die Lärmberechnungen wurde die LSW Dielheim-Nord durchgängig (BAB-km 

596+040 bis km 598+200) mit einem Absorptionsmaß von (DLa) -8 dB angesetzt 

(Planunterlagen, Unterlage 11.1a, Kapitel 4.3.2). Um eine Erhöhung der Immissions-

pegel durch Reflexionen von Lärmschutzwänden sicher auszuschließen, hat die 

Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger aufgegeben, dass die Lärmschutz-

wand Dielheim Nord (BAB-km 596+040 bis km 598+200) in jedem Wandfeld auto-

bahnseitig mindestens mit einem Gesamt-Absorptionsmaß (DLa) von -8 dB auszubil-

den ist. Im Ergebnis sind daher von den neu zu errichtenden Wänden keine Lärmbe-

lästigungen für Rauenberg zu erwarten. 

 

Ergänzend ist noch darauf hinzuweisen, dass durch das beantragte Lärmschutzkon-

zept zuzüglich der dem Vorhabenträger ergänzend mit diesem Beschluss aufgege-

benen Verlängerung der OPA-Strecken auch im Bereich Rauenberg ein beträchtli-

cher Schutzgewinn erzielt wird. Auf die Ausführungen B XI. 5.1 wird verwiesen. 

 

In einem Schriftverkehr unmittelbar zwischen der Abteilung Straßenwesen und Ver-

kehr des Regierungspräsidiums, die insoweit den Bund als Straßenbaulastträger ver-

tritt, und der Stadt Rauenberg wurde bereits dargelegt, dass seitens des Straßenbau-

lastträgers der nachträgliche Einbau von durchsichtigen Lärmschutzelementen nicht 

durchgeführt werden kann. Die Planfeststellungsbehörde hat keine rechtliche Hand-

habe dies in diesem Verfahren, das nur den Nachbarabschnitt betrifft, durchzuset-

zen. 

 

Der Antragsteller hat ferner zugesagt, dass der Abwasser- und Hochwasserschutz-

verband Wiesloch (AHW) über die Einleitungsmengen, die der Dimensionierung der 

Regenwasserbehandlungsanlagen der Straßenbaumaßnahme in Abstimmung mit 

der unteren Wasserbehörde zugrundegelegt wurden, informiert wird. 

 

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Zusagen 

und Auflagen Rechnung getragen wird. 
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19. Stadt Sinsheim 

 

Die Gemeinde hat der Planung zum sechsstreifigen Ausbau des verfahrensgegen-

ständlichen Teilabschnitts der A 6 ausweislich zweier Schreiben vom 19.10.2006 

grundsätzlich zugestimmt. Allerdings wurden in einem der beiden Schreiben vom 

19.10.2006, das als Stellungnahme der Stadt Sinsheim als Träger öffentlicher Belan-

ge bezeichnet wurde, einige Bedenken aus der Sicht des Baulastträgers für die öf-

fentlichen Wege und Grundstücke ins Verfahren eingebracht:  

 

� Ein Teilabschnitt eines asphaltierten Wirtschaftsweges solle als Ausgleichs-

maßnahme A 5 entsiegelt werden. Diesem Vorhaben werde widersprochen. 

Die Durchgängigkeit und die Anbindung der angrenzenden Grundstücke an 

das Wegenetz verschlechterten sich in erheblichem Maße. Der künftig zu er-

wartende Holzeinschlag im betroffenen Bereich sei auf dem vorgesehenen 

Grasweg nicht schadlos durchzuführen. Die Stadt stelle ihren Wirtschaftsweg 

nicht als Ausgleichsmaßnahme zur Verfügung.  

 

� Bei der Ausgleichsmaßnahme A 6 auf dem Flst. Nr. 6175 sei die Inanspruch-

nahme der Wirtschaftswege auf Flst.-Nrn. 6174 u. 6197 nicht berücksichtigt. 

Der Lageplan 7.9 enthalte zwar die Anmerkung „Katasterweg wird verlegt“. 

Eine Darstellung über die geplante Wegführung fehle aber. Man bitte um Auf-

klärung und Einarbeitung in die Lagepläne. 

 

� Bei Bauwerksverzeichnis Nr. 52 (RKB 7 und RBF 4) sei eine Aufhö-

hung/Verlegung des vorhandenen Wirtschaftsweges Flst.-Nrn. 6136 u. 6321 

vorgesehen. Im Bauwerksverzeichnis sei diese Maßnahme allerdings nicht 

aufgelistet. Zu bedenken sei, dass durch die Aufhöhung des Weges das be-

nachbarte Grundstück in seiner Bewirtschaftungsfunktion eingeschränkt wer-

de, da ein Wenden/Auffahren auf den Wirtschaftsweg eventuell nicht mehr 

möglich sei. Ggf. seien weitere Geländeangleichungen auf dem Privatgrund-

stück vorzunehmen. 

 

� Die Bauwerksverzeichnisse Nr. 61 und 62 beschrieben die Verlegung vorhan-

dener Wirtschaftswege, Flst.-Nrn. 9426 u. 9407. In diesem Bereich sei der seit 

2006 rechtskräftige Bebauungsplan „Hinter der Mühle II“ für ein Gewerbege-

biet aufgestellt. Die Umsetzung der Erschließung sei für 2007/2008 vorgese-

hen. Die Planung für das Gewerbegebiet berücksichtige bereits den sechs-

streifigen Ausbau der A 6. Die Verlegung der Wirtschaftswege sei daher nicht 
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mehr erforderlich, sofern die Erschließung des Gewerbegebiets vor dem Aus-

bau der Autobahn erfolge. 

 

Die Stadt Sinsheim habe am 14.02.2001 vom Landesamt für Straßenwesen 

die Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 8 FStrG erhalten, innerhalb des 40 

m-Streifens die Erschließungsstraße des Gewerbegebietes herzustellen. Hier-

bei sei auch zwischen der A 6 und der Erschließungsstraße ein Erdwall vorge-

sehen. Dieser Wall müsse nach den Vorgaben des Landesamtes für Straßen-

wesen eine Höhe von mind. 3,5 m über der jeweils höher gelegenen Gradien-

te haben und eine Kronenbreite von mind. 3,0 m aufweisen. Die maximale Bö-

schungsneigung zur A 6 dürfe den Wert 1:1,5 nicht unterschreiten. Das Ge-

werbegebiet solle in den weiteren Planungen zur A 6 berücksichtigt werden. 

 

� Die Herstellung der Regenklärbecken 7 und 8 und der Bodenfilteranlagen 4 

und 5 zur Straßenoberflächenwasserbehandlung der A 6 werde sehr begrüßt. 

Jedoch entspreche die Ausarbeitung und Darstellung in den Planunterlagen 

nicht den Standards für eine Entwurfs- bzw. Genehmigungsplanung. Die 

„Prinzipdarstellung“ aus Unterlage 13.1.4 sei durch detaillierte Planungen für 

die einzelnen Standorte zu ergänzen.  

 

� Vor der nicht zu vermeidenden Benutzung der Wirtschaftswege der Stadt 

Sinsheim durch Baufahrzeuge sei durch einen unabhängigen Gutachter eine 

Bestandsaufnahme vorzunehmen, die nach Abschluss der Arbeiten zur Fest-

stellung eventueller Schäden heranzuziehen sei.  

 

Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

Der vorhandene parallel zur Kreisstraße verlaufende Wirtschaftsweg, von dem im 

Zuge der Kompensationsmaßnahme A 5 ein Teilstück entsiegelt werden soll, ist jetzt 

schon nicht durchgängig versiegelt. Die versiegelte Wegstrecke endet etwa in Höhe 

des östlich des Wäldchens verlaufenden Grabens. Der Entsiegelungsabschnitt mit 

rund 100 m Länge wurde so gewählt, dass die landwirtschaftlich genutzten Flurstü-

cke, die heute über einen versiegelten Weg angebunden sind, auch zukünftig über 

den versiegelten Weg erreicht werden. Die Anbindung der Grundstücke verschlech-

tert sich daher nicht durchgreifend. Die Entsiegelung ist ausschließlich entlang des 

rund 5.400 m2 großen Feuchtwaldes vorgesehen. Auch eine wesentliche Beeinträch-

tigung des Holzeinschlages im Bereich des Wäldchens ist nicht erkennbar. Die öst-

lich an das Wäldchen angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flurstücke werden 

bereits heute über einen Erdweg angebunden, so dass hier keine wesentliche Ver-
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änderung der bestehenden Verhältnisse erfolgt. Danach ist es der Stadt Sinsheim 

durchaus zuzumuten, den Wirtschaftsweg für die Ausgleichsmaßnahme zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

Das Flurstück Nr. 6175 soll nach dem landschaftspflegerischen Begleitplan mit Ge-

hölzen bepflanzt werden. Ausweislich des Maßnahmenplans in den Planunterlagen 

(Unterlage 12.2.9a) wird zwischen dieser Bepflanzung und den Straßenböschungen 

(Autobahn und Kreisstraße 4176) ein ca. 3,0 m breiter Streifen freigehalten, der als 

Verbindung der Katasterwege gedacht ist. Diese Planung wird im Zuge der land-

schaftspflegerischen Ausführungsplanung noch konkretisiert.  

 

Die erwähnte Aufhöhung des Wirtschaftsweges (Flst.-Nrn. 6136 und 6321) um fast 

einen Meter ist im Bauwerksverzeichnis unter den Nummern 191 und 193 eingetra-

gen. Diese Maßnahme dient dazu, den Zuleitungsgraben zum Regenklärbecken 

RKB 7 (Nr. 192 im Bauwerksverzeichnis) auf der erforderlichen Höhe zu halten. Die 

angrenzenden Flurstücke können und müssen dann über den Wirtschaftsweg (Flur-

stück 6320/1) angefahren werden, der an deren Nord- bzw. Nordostseite entlang ver-

läuft. 

 

Die Angaben der Stadt Sinsheim zum Bebauungsplan “Hinter der Mühle II“ sind zu-

treffend. Nach Mitteilung des Vorhabenträgers hat darüber hinaus die Straßenbau-

verwaltung mit Schreiben vom 13.06.2006 dem Bebauungsplan “Hinter der Mühle II“ 

zugestimmt.  

 

Nach Auskunft des Vorhabenträgers wurden Anfang September 2011 mit der Stadt 

Sinsheim Grunderwerbsverhandlungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

„Hinter der Mühle II“ geführt. Unklar ist derzeit, wann die Erschließung in Angriff ge-

nommen werden soll. Daher wurde entsprechend dem Vorschlag der Stadt Sinsheim 

bei den Maßgaben und Nebenbestimmungen zu diesem Planfeststellungsbeschluss 

die Regelung aufgenommen, dass im Bereich des Bebauungsplans “Hinter der Müh-

le II“ die in den Planunterlagen vorgesehene Verlegung der vorhandenen Wirt-

schaftswege Flst.-Nrn. 9426 und 9407 entfällt, sofern dieses Baugebiet vor oder 

gleichzeitig mit dem dortigen Ausbau der A 6 erschlossen wird. Denn die Planungen 

für das Gewerbegebiet berücksichtigen den sechsstreifigen Ausbau der A 6. 

 

Weiterhin wurde dem Vorhabenträger aufgegeben, das ausgewiesene Baugebiet 

“Hinter der Mühle II“ in Abstimmung mit der Stadt Sinsheim bei der Bauausführungs-

planung zu berücksichtigen.  
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Die Planunterlagen zu den Regenklärbecken und Retentionsbodenfilteranlagen wur-

den zwischenzeitlich auf Betreiben der Planfeststellungsbehörde detaillierter aufbe-

reitet (Draufsicht, Schnitte, hydraulischer Nachweis etc.) und mit den Fachbehörden 

abgestimmt. Auf die vorstehenden Ausführungen unter B X. wird verwiesen. 

 

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dem Wunsch der Stadt Sinsheim zu entsprechen 

und vor der Benutzung der Wirtschaftswege der Stadt Sinsheim durch Baufahrzeuge 

eine Bestandsaufnahme durch einen unabhängigen Gutachter vorzunehmen. 

 

Ferner hat die Stadt Sinsheim in ihrer Stellungnahme vom 19.10.2006 noch folgende 

beiden Punkte thematisiert: 

 

� Vor dem Hintergrund der im Verkehrsgutachten und im Erläuterungsbericht 

prognostizierten Verkehrszahlen erscheine die Belastungsgrenze für einen 

sechsstreifigen Ausbau bereits überschritten.  

 

� Mit der Fertigstellung des sechsstreifigen Ausbaus in dem derzeitigen Baube-

reich zwischen Sinsheim und Steinsfurt werde die Richtungsfahrbahn Mann-

heim an der an die Ausfahrt Sinsheim anschließenden Steigungsstrecke auf 

zwei Fahrspuren verengt. Probleme im Verkehrsablauf nach Westen seien 

hier vorprogrammiert. Man bitte dringend um Prüfung einer Ummarkierung auf 

drei Fahrstreifen in westliche Richtung. In diesem Zusammenhang hat der 

Vertreter der Stadt Sinsheim der Planfeststellungsbehörde im Erörterungster-

min auch noch ein Schreiben an die Abteilung Straßenwesen und Verkehr des 

Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 27.12.2005 übergeben, in dem alterna-

tiv zur Ummarkierung ein sich nahtlos anschließender weiterer sechsspuriger 

Ausbau der A 6 zwischen AS Sinsheim und AS Wiesloch-Rauenberg gefordert 

wurde. 

 

Zu diesen beiden Punkten wird Folgendes angemerkt: 

 

Ob bereits im Jahr 2020 bzw. 2025 die Kapazitätsgrenze des sechsstreifigen Quer-

schnitts erreicht oder überschritten wird, hängt letztlich davon ab, wie sich das Ver-

kehrsaufkommen zukünftig über den Tag verteilt.  

 

Die verkehrliche Notwendigkeit einer provisorischen Ummarkierung auf drei Fahr-

streifen auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim nach Abschluss des sechsstreifigen 

Ausbaus im Nachbarausbauabschnitt zwischen Sinsheim und Steinsfurt ist nicht Ge-

genstand des Planfeststellungsverfahrens zum sechsstreifigen Ausbau der A 6 zwi-
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schen AS Wiesloch/Rauenberg und AS Sinsheim. Vielmehr bedarf es hierzu einer 

gesonderten Entscheidung auf der Grundlage der straßenverkehrsrechtlichen Vor-

schriften. Gleichwohl kann an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die 

Straßenbauverwaltung mitgeteilt hat, eine solche Maßnahme als Zwischenlösung sei 

denkbar, wenn die Finanzierung des Ausbaues zwischen AS Wiesloch/Rauenberg 

und AS Sinsheim auf längere Zeit nicht absehbar wäre. Es werde aber gerade ein 

möglichst frühzeitiger Baubeginn angestrebt. Dann sei eine Ummarkierung auf drei 

Fahrstreifen in Richtung Mannheim an sich nicht sinnvoll, weil dann alternierend auf 

einer Richtungsfahrbahn der gesamte Autobahnverkehr auf vier verschmälerten 

Fahrspuren abgewickelt werden müsse. 

 

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Zusagen 

und Auflagen Rechnung getragen wird. 

 

20. Stadt Wiesloch 

 

Die Stadt Wiesloch hat als Trägerin öffentlicher Belange mit einem Schreiben vom 

19.10.2006 zu der Planung Stellung genommen und dabei folgende Punkte ange-

sprochen:  

 

� Der im Plan 11.3.1.1 des Schallgutachtens dargestellte Gebäudebestand sei 

nicht vollständig. Es fehle das Gebiet „Häuseläcker“, der Gebäudebestand im 

„Burgunderweg“ erscheine nicht vollständig, der Aussiedlerhof „Engelberth“ 

fehle ebenfalls.  

 

� Abgesehen von Vermeidungsmaßnahmen in Form von Ersatzpflanzungen auf 

den Böschungen und dem Mittelstreifen seien Ausgleichsmaßnahmen aus-

schließlich auf den Gemarkungen Rauenberg und Dielheim vorgesehen. Tat-

sächlich böten sich aufgrund vorhandener Gewässerentwicklungsplanungen 

sowie entsiegelungsfähiger Parkplatzflächen (0,20 ha) Aufwertungen durch 

Anlagen von Gehölzen, Streuobstwiesen oder Aufwertung von Ackerbrachen 

sowie in Form der Beseitigung von standortfremden Ufergehölzen und Einrich-

tung von Gewässerrandstreifen für den Ausgleich an. Hingegen handele es 

sich im Untersuchungsraum auf Wieslocher Gemarkung überwiegend um 

weinbaulich genutzte Flächen. Dennoch sei es wünschenswert und möglich, 

Aufwertungsmaßnahmen in Form von Neuanlagen von Entwicklungsflächen 

für Magerrasen auf derzeitigen südexponierten Weinbergsbrachen und/oder 

Pflanzung hochstämmiger Einzelbäume oder einzelner Feldhecken sowie 

Neuanlage und Ergänzung von südexponierten Trockenmauern auch nördlich 
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der A 6 auf Wieslocher Gemarkung durchzuführen. Eine besondere kompen-

satorische Wirksamkeit Naturschutzgebiet „Landschaft“ könnte mit der im GEP 

beschriebenen Maßnahme zur baulichen Veränderung der Wehranlage im 

Waldangelbach erreicht werden. 

 

Vorauszuschicken ist, dass soweit eine Gemeinde geltend macht, der von der Straße 

ausgehende Lärm werde die Lebensqualität der Anwohner beeinträchtigen und die 

Gefahr von Gesundheitsschäden mit sich bringen, ihr entgegenzuhalten ist, dass ei-

ner Gemeinde nicht deshalb "wehrfähige" Rechte zukommen, weil der Allgemeinheit 

oder einzelnen Privatpersonen ein Schaden droht. Sie kann nicht in beachtenswerter 

Weise vorbringen, die Lärmbelastung würde zunehmen und das Vorhaben wider-

spreche Belangen des Umweltschutzes (BVerwG, Urteil vom 26.02.1999, 4 A 47/96, 

juris. Tz. 39).  

 

Gleichwohl ist zu den Einwendungen der Stadt Wiesloch Folgendes zu sagen: 

 

In der Ortslage Wiesloch kommt es bereits durch die 2006 und 2009 beantragten 

Lärmvorsorgemaßnahmen zu keinen relevanten Überschreitungen der Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV. Für das im Schutzbereich Wiesloch gelegene Bauge-

biet „Äußere Helde“, welches sich zur Zeit in der Erschließung befindet, wurde für 

drei repräsentative Baufenster eine Immissionspegelberechnung durchgeführt (IO2 

bis 4 in Unterlagen 11.3.1.16, Vergleichsfall 1 und Unterlage 11.3.1.23, Vergleichsfall 

2). Im Berechnungsfall „Prognose 2020 ohne Lärmschutz“ werden die jeweiligen 

Grenzwerte flächendeckend um > 1 dB unterschritten. Ferner führt das festgesetzte 

Lärmschutzkonzept des Vergleichsfalls 2 dazu, dass die Immissionspegel in der 

Ortslage Wiesloch nochmals geringfügig abgesenkt werden. 

 

Als Reaktion auf die Beanstandung, dass in dem Plan zum Lärmgutachten Gebäude 

fehlen, hat der Vorhabenträger die Stadt Wiesloch um nähere Auskunft gebeten. Die 

Stadt hat daraufhin Unterlagen zur Verfügung gestellt, die an den Lärmgutachter wei-

tergegeben wurden. Die Auswertung der vervollständigten Unterlagen durch den 

Lärmgutachter hat ergeben, dass bei keinem der Gebäude die Grenzwerte über-

schritten werden, so dass deswegen keine Änderung des Lärmschutzkonzeptes er-

forderlich war. Der um den ursprünglich fehlenden Gebäudebestand ergänzte Plan 

11.3.1.1 sowie die ergänzte Liste 11.3.1.2 mit den Beurteilungspegeln repräsentati-

ver Anwesen in Wiesloch befindet sich in der Verfahrensakte (AS 2083 bis 2089). In 

den Unterlagen der Offenlage 2009 war dieser Gebäudestand enthalten (Planunter-

lagen: insbes. 11.3.1.7a).  
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Der Vorhabenträger hat auf der Gemarkung Wiesloch keine weitergehenden Kom-

pensationsmaßnahmen vorgesehen, da er Nutzungskonflikte mit den Weinbauern 

befürchtet hat. Rechtlich spielt es keine Rolle, ob die Kompensationsmaßnahmen auf 

der Gemarkung aller vom Eingriff betroffenen Gemeinden erfolgen oder nicht. Aus-

schlaggebend für die Auswahl und Lage der Kompensationsflächen ist allein die na-

turschutzfachliche Eignung und nicht das Verhältnis der prozentualen Eingriffsbetrof-

fenheit einer Gemeinde, d.h. die Kompensationsmaßnahmen sind nicht entspre-

chend der prozentualen straßenbaubedingten Eingriffsbetroffenheit auf verschiedene 

Gemeindegemarkungen zu verteilen. Die vorgesehenen landschaftspflegerischen 

Maßnahmen sind naturschutzfachlich ausreichend, um den mit dem Straßenbauvor-

haben verbundenen Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren. Dies gilt auch 

für die geplanten Maßnahmen zur Aufwertung von Gewässern, zumal kein unmittel-

barer Eingriff in Gewässer erfolgt. Der Vorhabenträger hat erklärt, auch in Ansehung 

der Änderungswünsche der Stadt Wiesloch an dem offengelegten Kompensations-

konzept festhalten zu wollen. Auch wenn noch andere sehr sinnvolle Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen - u.a. auch auf Wieslocher Gemarkung - vorstellbar sind, besteht 

nach alledem keine rechtliche Handhabe, den Vorhabenträger zu einer Änderung 

des schlüssigen Kompensationskonzepts zu verpflichten. 

 

Ferner hat sich die Stadt Wiesloch im Nachgang zum Erörterungstermin noch mit 

einem Schreiben des Oberbürgermeisters vom 30.03.2007 an die Planfeststellungs-

behörde gewandt.  

 

Hierin wurde der Sache nach die nachträgliche Anordnung von Lärmschutzmaßnah-

men für den planfestgestellten und ausgebauten Nachbarabschnitt „Walldorf - Wies-

loch/Rauenberg“ (Planfeststellungsbeschluss vom 02.02.1998) wegen ursprünglich 

nicht voraussehbarer Lärmwirkungen auf diesem Autobahnabschnitt beantragt. Vor 

diesem Hintergrund solle das Gebiet des laufenden Planfeststellungsverfahrens nach 

Westen bis über die Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg hinaus erweitert werden, 

um dort ergänzende Lärmschutzmaßnahmen auch auf der Nordseite der Autobahn 

durchführen zu können.  

 

Außerdem wurde darum gebeten, die in der Erörterungsverhandlung von einem Be-

troffenenvertreter erhobenen Vorwürfe prüfen zu lassen, dass nach „Gutachterfest-

stellung“ der in der Planfeststellung für den Ausbauabschnitt „Walldorf - Wies-

loch/Rauenberg“ geforderte Fahrbahnbelag („Flüsterasphalt“) nicht aufgebracht wor-

den sei. 
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In einem vom 08.12.2009 datierenden Schreiben des Oberbürgermeisters wurde die 

Forderung der Stadt, den Geltungsbereich für die laufende Planfeststellung nach 

Westen ca. auf BAB-km 593+700 zu verschieben, nochmals bekräftigt. 

 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Den räumlichen Umfang der Planfeststellung bestimmt grds. der Vorhabenträger 

durch seinen Antrag mit den zugehörigen Planunterlagen. Dem Wunsch der Stadt, 

die Planung nach Westen über die Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg hinaus zu 

erweitern, ist der Vorhabenträger nicht nachgekommen. Die von der Stadt angestreb-

te Anordnung zusätzlicher Lärmschutzmaßnahmen in dem Ausbauabschnitt „Wall-

dorf - Wiesloch/Rauenberg“ kann daher nicht Gegenstand dieses Planfeststellungs-

beschlusses sein, der nur den sechsstreifigen Ausbau der A 6 im Abschnitt „Wies-

loch/Rauenberg - Sinsheim“ betrifft. Etwaige gebotene nachträgliche Lärmschutz-

maßnahmen können ohne einen entsprechenden Antrag des Vorhabenträgers ver-

fahrensmäßig nur gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG als nachträgliche Schutzan-

ordnung in Ergänzung des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses für das 

Straßenbauvorhaben eingebracht und angeordnet werden. Dies sieht die Stadt Wies-

loch bzw. deren Oberbürgermeister im Grunde selbst auch so, wenn eingangs des 

Schreibens vom 30.03.2007 betont wird, dass man nochmals auf ein Problem auf-

merksam machen möchte, „welches zwar nur indirekt mit dem laufenden Planfest-

stellungsverfahren zu tun hat, in Wiesloch jedoch sehr aktuell ist.“ 

 

Nur informatorisch, da nicht das gegenwärtige Planfeststellungsverfahren betreffend, 

wird deshalb darauf hingewiesen, dass gegenwärtig nicht davon auszugehen ist, 

dass in Wiesloch ein derartiger Anspruch auf nachträgliche Lärmschutzmaßnahmen 

besteht. Voraussetzung für einen solchen Schutzanspruch nach § 75 Abs. 2 Satz 2 

LVwVfG ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nämlich, dass 

„nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens“ auftreten. Nicht voraussehbare 

nachteilige Wirkungen i.S.v. § 75 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG liegen erst dann vor, wenn 

es zu einer erheblichen Steigerung der Lärmeinwirkungen kommt. Das ist grundsätz-

lich erst der Fall, wenn der nach der damaligen, methodisch korrekten Prognose zu 

erwartende Beurteilungspegel um mindestens 3 (2,1) dB(A) überschritten wird. Wei-

terhin ist erforderlich, dass der Betroffene bei Voraussehbarkeit der nachteiligen Wir-

kungen i.S.d. § 75 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG nach der Rechtslage, die dem bestands-

kräftigen Planfeststellungsbeschluss zugrunde lag, einen Anspruch auf Schutzvor-

kehrungen gehabt hätte (BVerwG, Urteil vom 07.03.2007, 9 C 2/06 und Beschluss 

vom 19.10.2011, 9 B 9/11).  
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Ein Emissionspegelvergleich der Prognose-Planfälle für den relevanten Nachtwert im 

vorhergehenden Planfeststellungsabschnitt „Walldorf - Wiesloch/Rauenberg“ bei 

Zugrundelegung der Verkehrsprognose 2025 aus dem hiesigen Verfahren (DTV: 

116.900 Kfz/24h) hat lediglich eine Pegelerhöhung von max. 1,6 dB(A) ergeben 

(Prognosepegel 2010 gemäß Planfeststellungsbeschluss 1998: 74,0 dB(A) gegen-

über Prognose 2020 (2025): 75,6 dB(A)). Jedenfalls unter diesem Aspekt liegen kei-

ne nicht voraussehbaren nachteiligen Wirkungen im Sinne von § 75 Abs. 2 Satz 2 

LVwVfG vor.  

 

Auch wenn die Bitte der Stadt, prüfen zu lassen, ob der in der Planfeststellung für 

den Ausbauabschnitt „Walldorf - Wiesloch/Rauenberg“ geforderte Fahrbahnbelag 

(„Flüsterasphalt“) tatsächlich aufgebracht worden ist, für das den Teilabschnitt „Wies-

loch/Rauenberg - Sinsheim“ betreffende Planfeststellungsverfahren, über das mit 

diesem Beschluss zu entscheiden ist, ohne rechtliche Relevanz ist, soll zur Klarstel-

lung kurz darauf eingegangen werden.  

 

Die Annahme in dem Schreiben der Stadt vom 30.03.2007, es sei aufgrund der Plan-

feststellung vom 02.02.1998 im Ausbauabschnitt „Walldorf - Wiesloch/Rauenberg“ 

ein „Flüsterasphalt“ aufzubringen, ist so nicht zutreffend. Als Flüsterasphalt wird übli-

cherweise ein offenporiger Asphalt bezeichnet, der eine dauerhafte Minderung des 

Emissionspegels von mindestens 5 dB(A) bringt. Demgegenüber sieht der Planfest-

stellungsbeschluss vom 02.02.1998 dort nur die verbindliche Aufbringung eines 

lärmarmen Belags (-2 dB(A)) vor. 

 

Dieser lärmarme Belag wurde auch tatsächlich aufgebracht. Nach Mitteilung des 

Vorhabenträgers hat das für die Baumaßnahme zuständige Baureferat Nord in einem 

Besprechungstermin der Abteilung 4 - Straßenwesen und Verkehr - des Regierungs-

präsidiums mit der Stadt Wiesloch am 04.05.2007 Prüfzeugnisse für die dort einge-

baute Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt (SMA) und im Übrigen auch für die 

zum Schutz von Rauenberg errichtete Lärmschutzwand vorgelegt. Mehrfertigungen 

dieser Prüfzeugnisse hat im Nachgang zu dem vorgenannten Besprechungstermin 

auch die Planfeststellungsbehörde erhalten. Aus dem entsprechenden Prüfzeugnis 

ergibt sich, dass der Splittmastixasphalt die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 01, 

ZTVT StB 95/02 und ETV-StB BW 01 erfüllt und daher mit dem im Planfeststellungs-

beschluss festgeschriebenen Fahrbahnoberflächen-Korrekturfaktor DStrO von -2 

dB(A) angesetzt werden darf. Weiterhin belegt das Prüfzeugnis für die Lärmschutz-

wand „Rauenberg“, dass diese als hochabsorbierend entsprechend den Anforderun-

gen des Abschnitts 7.2.2 der ZTV-Lsw 88 einzustufen ist. 
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Ferner wurde mit einem weiteren Schreiben des Oberbürgermeisters vom 

22.08.2007 um Prüfung gebeten, ob das Neubaugebiet „Äußere Helde“ beim Schall-

gutachten berücksichtigt wurde. Ggf. sei das Schallgutachten entsprechend zu er-

gänzen, eventuell hieraus resultierende Lärmschutzmaßnahmen an der A 6 seien 

vorzusehen. 

 

Die gewünschte Überprüfung wurde vorgenommen und hat ergeben, dass die Aus-

sage in dem Schallgutachten, dass die Lärmberechnungen für Gebiete der Stadt 

Wiesloch im Prognose-Planfall keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV ergeben haben, auch für die ausgewiesenen Baufenster in dem 

angesprochenen Neubaugebiet „Äußere Helde“, das sich im Südosten der Kernstadt 

befindet und für das seit dem 17.06.2006 ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, 

zutreffend ist.  

 

Dies folgt für den Ostteil der "Äußeren Helde" ohne Weiteres schon daraus, dass am 

Wohngebäude "Maxschacht" (stillgelegtes Kupferbergwerk, jetzt Tierheim; Planunter-

lagen Tabelle 11.3.1.9a zum Lärmgutachten) unmittelbar an der Südostgrenze der 

Osthälfte der "Äußeren Helde" (Entfernung zum nächstgelegenen Baufenster: ca. 75 

m) die ungünstigsten Immissionswerte tags/nachts 49,2/44,6 dB(A) betragen. Für 

den Westteil des Baugebietes ist der ebenfalls untersuchte Geflügelhof "Lauer" am 

Keitelbergweg (Planunterlagen: Unterlage 11.3.1.9a) als repräsentativ anzusehen. 

Die ungünstigsten Immissionswerte am Wohngebäude des Hofs betragen 

tags/nachts 49,1/44,5 dB(A). Von der Autobahn aus gesehen liegt dieser Hof ca. 325 

m vor dem nächstgelegenen Baufenster des Westteils der "Äußeren Helde". Wenn 

schon an den beiden genannten Immissionsorten, die Immissionsgrenzwerte für 

Wohngebiete von 59 dB(A) (tagsüber) und 49 dB(A) (nachts) deutlich unterschritten 

werden, ist es definitiv ausgeschlossen, dass diese an den noch weiter von der Au-

tobahn entfernten Baufenstern des Neubaugebietes "Äußere Helde" nicht eingehal-

ten werden.  

 

Dies wurde der Stadt Wiesloch sinngemäß mit Schreiben vom 21.11.2007 vorab mit-

geteilt. Als Reaktion darauf wandte sich die Stadt Wiesloch mit einem ergänzenden 

Schreiben vom 28.01.2008 an die Planfeststellungsbehörde. Darin wird auf ein bei-

gefügtes Schreiben des Vertreters einer Bürgerinitiative vom 04.12.2008 Bezug ge-

nommen, in dem die Methodik der Ermittlung der maßgeblichen Beurteilungspegel 

für das Gebiet der Stadt Wiesloch in der im Jahr 2006 ausgelegten schalltechnischen 

Untersuchung als fehlerhaft dargestellt wird, insbesondere sei die Berechnung der 

Schallabnahme bei zunehmender Entfernung in der schalltechnischen Untersuchung 

unzutreffend. Ein weiteres Schreiben des Bürgervertreters wurde mit Schreiben des 
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Oberbürgermeisters vom 25.09.2008 der Planfeststellungsbehörde übermittelt. Hier-

zu ist Folgendes anzumerken: 

 

Es besteht gemäß Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV die gesetzliche Verpflichtung, 

beim Vollzug der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) die Richtlinien für 

den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) anzuwenden (vgl. hierzu auch Allgemeines 

Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 8/1990 vom 10. 4. 1990): Der Beurteilungspe-

gel muss demnach am Immissionsort in der in den Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen (RLS-90) beschriebenen Vorgehensweise und mit den dort genannten Pa-

rametern berechnet werden. Den Anwendern der Verkehrslärmschutzverordnung ist 

es nicht freigestellt, andere Werte zu verwenden. Bei den RLS-90 handelt es sich um 

ein an Messungen geeichtes Rechenverfahren zur Ermittlung der Lärmimmissionen, 

das untrennbar mit den in der 16. BlmSchV festgelegten Immissionsgrenzwerten 

verknüpft ist. Die Berechnung mit den dort vorgegebenen Parametern stellt eine 

Grundlage zur Gleichbehandlung der Verkehrslärmsituationen dar.  

 

Für das Prognosejahr 2020 betragen die in der Schalltechnischen Untersuchung er-

mittelten Emissionspegel nach RLS-90 80 dB(A) tags und 75,5 dB(A) nachts (vgl. 

Planunterlagen, Unterlage 11.1a, Kapitel 4.1). Die von Bürgerseite angeführten 82,5 

dB(A) tags und 77,5 dB(A) nachts lassen den Korrekturwert für Straßenoberfläche 

DStrO von -2 dB(A) außer Acht, der für die generelle Verbesserung der akustischen 

Eigenschaften des neuen Straßenbelags nach Autobahnausbau (Splittmastixasphalt 

0/11 gem. Fußnote zu Tabelle B der 16. BImSchV) gegenüber dem gegenwärtig vor-

handenen Fahrbahnbelag (Walzasphalt) der Altbaustrecke steht. Laut Rundschrei-

ben des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) vom 03.09.1992 - Az :StB 11/ 

14.86.22-01/92 Va 92 - sind bei schalltechnischen Berechnungen in jedem Fall 

lärmmindernde Straßenoberflächen vorzusehen und mit mindestens -2 dB(A) in An-

satz zu bringen. Im Übrigen ist der vom Bürgervertreter in dem Bezugsschreiben als 

Gutachterangabe tabellierte Tagpegel von 82,5 dB(A) nicht nachvollziehbar und 

vermutlich ein Übertragungsfehler. In der offengelegten Schalltechnischen Untersu-

chung betragen die nach RLS-90 ermittelten unkorrigierten Emissionspegel Lm
(25) 

82,0 dB(A) tags und 77,5 dB(A) nachts (Planunterlagen: Unterlage 11.1a, Kapitel 

3.3). 

 

Die von dem Bürgervertreter angeführte entfernungsbezogene Immissionspegelab-

nahme um ca. 3 dB(A) je Abstandsverdoppelung ist ein vereinfachender Ansatz für 

völlig freie Schallausbreitung und Luftabsorption und bezieht sich auf einen einzelnen 

Fahrstreifen. Nach herrschender Fachmeinung ist es auch im Nahbereich bis zu 100 

m Entfernung vom einzelnen Fahrstreifen im Regelfall zulässig, von ca. 4 dB(A) Ab-
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nahme auszugehen. Im Bereich zwischen 100 und 400 m Entfernung vom einzelnen 

Fahrstreifen beträgt die Pegelabnahme bereits 4 dB(A) und steigt dann mit weiterer 

Entfernungsverdoppelung (ca. 6 dB(A) von 400 auf 800 m, ca. 8 dB(A) von 800 auf 

1600 m). Im für dieses Planfeststellungsverfahren maßgeblichen Diagramm III der 

16. BImSchV ist dies dargestellt. Bei einem derartigen Verlauf der Immissionspegel-

abnahme und mit Ausgangswerten von 80 bzw. 75,5 dB(A) werden in einer Entfer-

nung von ca. 1.000 m durch Diagrammablesung für „lange gerade Straße“ grob 

überschlägig Pegelminderungen von 21 dB(A) und damit Immissionspegel von ca. 59 

dB(A) tags und 54,5 dB(A) nachts erreicht.  

 

Hierbei ist zunächst weder Boden- und Meteorologiedämpfung noch Dämpfung 

durch Topografieeffekte (Geländeerhebung mit ca. 15 – 30 m Hindernishöhe zwi-

schen BAB A6 und Immissionsorten) berücksichtigt. Die Boden- und Meteorologie-

dämpfung kann Diagramm IV der 16. BImSchV entnommen werden: In einer Entfer-

nung von ca. 1.000 m ergibt die Diagrammablesung für „lange gerade Straße“ ohne 

Schallhindernisse zwischen Immissionsquelle und Immissionsort überschlägig zu-

sätzliche Pegelminderungen von 4,5 dB(A) und damit Immissionspegel von ca. 54,5 

dB(A) tags und 50 dB(A) nachts. Das genauer rechnende RLS-konforme Programm 

SoundPlan des Lärmgutachters liefert unter denselben Randbedingungen Pegelwer-

te von ca. 54,2 dB(A) tags und 49,6 dB(A) nachts. Auf gleiche Weise ergibt sich mit 

dem Programm SoundPlan die Entfernung der 49 dB(A)-Isophone vom Fahrbahn-

rand bei ca. 1.050 m.  

 

Mit Berücksichtigung der Topografieeffekte ergeben sich aus der Berechnung mit 

dem Programm SoundPlan die angegebenen Immissionspegel  

 

� von 52,1 dB(A) tagsüber und 47,6 dB(A) nachts am IO 22 (Silvanerweg 44, 2. 

OG, Südseite), 

� von 49,9 dB(A) tagsüber und 45,4 dB(A) nachts am IO 14 (Wohngebäude 

"Maxschacht"), 

� von 49,5 dB(A) tagsüber und 44,9 dB(A) nachts am IO 6 und 7 (Wohngebäu-

de Geflügelhof "Lauer", Keitelbergweg). 

 

Der Vorhabenträger hat mit Datum vom 21.10.2008 eine ergänzende Stellungnahme 

zu den Schreiben des Bürgervertreters abgegeben. Die darin gemachten Ausführun-

gen zu den angenommenen Abstandsminderungen erscheinen plausibel. Danach 

weicht die Abstandsminderung der RLS-90 deutlich von den Ergebnissen des Bür-

gervertreters ab. Die Annahem einer Topografiedämpfung von im Mittel rund 2 dB(A) 

wurde auch bei einer telefonischen Rücksprache des Vorhabenträgers mit dem Büro 
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Müller BBM, das von der Gemeinde Dielheim mit einer Überprüfung der Methodik der 

schalltechnischen Untersuchung beauftragt worden war, als moderate Annahme bes-

tätigt. 

 

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine weitere Verbesserung der Ab-

sorptionseigenschaften der Wände maximal eine Pegelminderung von 0,3 dB zur 

Folge hätte. Eine Erhöhung der Wand um 1 m würde in etwa eine Minderung um 0,5 

dB bewirken. Eine größere Verschattung der autobahnnahen Grundstücke wäre die 

Folge. Die nunmehr dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss auferlegte Verlänge-

rung der Abschnitte mit offenporigem Asphalt erweist sich wirksamer als eine noch 

weitere Erhöhung der Wände. Hinsichtlich der Anzahl der noch betroffenen Gebäude 

sowie der passiven Schutzmaßnahmen wird auf B XI. 5.1.4 und 5.1.6 verwiesen. 

 

Insgesamt ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die offengelegte schall-

technische Untersuchung systematisch fehlerhaft und daher unzuverlässig wäre. 

Insbesondere kann aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ausgeschlossen werden, 

dass dem geplanten Wohngebiet „Äußere Helde“ der Stadt Wiesloch aufgrund einer 

fehlerhaften schalltechnischen Untersuchung des Antragstellers rechtlich gebotene 

Lärmvorsorgemaßnahmen vorenthalten werden. Auf die Ausführungen unter B XI. 

5.1.3 wird verwiesen. Auch der Gutachter des Büros Müller BBM hat keine grundle-

genden Einwände gegen Methodik und Berechnungsergebnisse der schalltechni-

schen Untersuchung erhoben. 

 

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Zusagen 

und Auflagen Rechnung getragen wird. 

 

21. Gemeinde Mühlhausen  

 

Diese hat mit Schreiben vom 23.12.2009 die folgenden Punkte vorgebracht: 

 

� Die Betriebsumfahrt an der Kreisstraße K 4271 solle zur Kreisstraße 4176 zwi-

schen Sinsheim, Stadtteil Hoffenheim und dem Stadtteil Eschelbach verlegt 

werden. Die besondere topographische Situation am geplanten Standort er-

fordere Einschnitte und Auffüllungen in größerem Maße. Das geplante Bau-

werk komme in seiner Ausführung einer gewöhnlichen Autobahnausfahrt 

gleich und könne Folgeverkehr nach sich ziehen, für welchen die Ortsdurch-

fahrt von Tairnbach nicht ausgelegt sei. Zumindest sei die begrenzte Betrieb-

sumfahrt festzuschreiben. 
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� Zur Reduzierung der Lärmbeeinträchtigung auch des Ortsteils Tairnbach 

könnte beitragen, wenn nicht nur Teilstrecken mit „Flüsterasphalt“ ausgeführt 

würden. Dieser Belag solle in den Bereichen des Ortsteils Tairnbach und der 

Gemeinde Dielheim mit den Ortsteilen Horrenberg und Balzfeld verwendet 

werden. 

 

Hierzu ist zunächst hinsichtlich der gewünschten Verlegung der Betriebsumfahrt an-

zumerken, dass die Option einer Zufahrt über die K 4176 bei der Voruntersuchung 

möglicher Standorte geprüft wurde. Die Betriebsumfahrt käme in diesem Bereich im 

Wasserschutzgebiet 226201 „Bettelmanns- und Hollerbrunnen“ zu liegen. Eingriffe in 

Wasserschutzgebiete sind zu vermeiden, wenn zumutbare Alternativen bestehen. 

Insofern ist die vom Vorhabenträger vorgenommene Standortwahl aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden. Diese Auffassung wird auch vom 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 6, Landespolizeidirektion geteilt. Die für die 

Standortwahl der Betriebsumfahrt sprechenden Gründe sind ausführlich in den Aus-

führungen zu den Einwendungen der Interessengemeinschaft Balzfeld dargestellt (s. 

nachstehend unter B XV. 1.). Hierauf wird verwiesen. 

 

Die Ausleitung von Autobahnverkehr über eine Betriebsumfahrt ist ein außergewöhn-

licher, kurzzeitiger und äußerst seltener Verkehrszustand. Eine länger dauernde Um-

leitung des Autobahnverkehrs würde zwischen den Autobahnanschlussstellen Wies-

loch/Rauenberg und Sinsheim über Bedarfsumleitungsstrecken (blau ausgeschilder-

te, nummerierte U-Strecken) führen, die weder durch Tairnbach noch durch Balzfeld 

verlaufen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass eine Betriebsumfahrt keine Auto-

bahnanschlussstelle im Sinne der StVO ist und andere Fahrzeuge als Einsatzfahr-

zeuge von Polizei, Rettungs- und Betriebsdiensten die Betriebsumfahrt nur auf poli-

zeiliche Anordnung benutzen dürfen. Die Autobahnpolizei überwacht dies; miss-

bräuchliches Befahren wird geahndet.  

 

Auch ist die geplante Betriebsumfahrt von ihrer baulichen Gestaltung (Fahrbahnbrei-

te, Kurvenradien, Längsneigung, Ausbildung der Rampeneinmündungen in die K 

4271) sowie von ihrer Lage her ungeeignet, als reguläre Anschlussstelle zu fungie-

ren. Daher wird die Betriebsumfahrt bei Balzfeld nach Angaben des Vorhabenträgers 

künftig weder für den allgemeinen Verkehr zugelassen, noch werden Vorkehrungen 

getroffen werden, sie je hierfür zu öffnen. Im Übrigen gelten für neue reguläre An-

schlussstellen strenge Maßstäbe (insbes. Vorbehalt der Genehmigung durch den 

Bund). 
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Für die Ortslage Tairnbach wurden in den Planfeststellungsunterlagen ebenso wie 

für den ca. 570 m von der Autobahn entfernt gelegenen Tairnbacher Aussiedlerhof 

Müller schalltechnische Berechnungen zur Beurteilung der Lärmbetroffenheit gemäß 

RLS-90 durchgeführt. Die Immissionsgrenzwerte für Gebäude im Außenbereich von 

64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts sind am Aussiedlerhof um mindestens 6 (tags) 

bzw. 1 dB (nachts) unterschritten. Bezüglich der Ortslage Tairnbach allgemein (mi-

nimale Autobahnentfernung ca. 1.100 m) wird insofern auf die Untersuchung der re-

präsentativen Immissionsorte lfd. Nr. 1-15 und 36-44 in den Planfeststellungsunterla-

gen verwiesen (Planunterlagen: Unterlagen 11.3.4.1, 11.3.4.2). Die Immissions-

grenzwerte für Gebäude in Wohngebieten (59 dB(A) tags, 49 dB(A) nachts) sind dort 

um mindestens 8 (tags) bzw. 3 dB (nachts) unterschritten. Immissionsschutzrechtlich 

relevante Lärmbetroffenheiten auf Gemarkung Tairnbach liegen nicht vor, so dass für 

die Ortslage Tairnbach kein weitergehender Lärmschutz verlangt werden kann. Für 

die Dimensionierung der OPA-Abschnitte auf Höhe Horrenberg/Balzfeld und Tairn-

bach sind folglich allein die Anforderungen des Lärmschutzes für Balzfeld maßgeb-

lich. 

 

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das verbesserte Lärmschutzkonzept 

gemäß Offenlage 2009 sowie die dem Vorhabenträger zusätzlich mit diesem Be-

schluss auferlegten Strecken mit offenporigem Asphalt (insbesondere von BAB-km 

600+000 bis km 602+270 im Bereich der Ortslage Horrenberg-Balzfeld) zu einer wei-

teren Absenkung der Immissionspegel auch im Bereich von Tairnbach führt. 

 

Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. 

 

 
XIII. Verbände 
 

1. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Landesnatur-

schutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) 

 

Der Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald des BUND hat am 19.10.2006 eine 

am 23.10.2006 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangene Stellungnahme 

zu dem Ausbauvorhaben abgegeben, in der einige Kritikpunkte dargelegt werden, 

insbesondere bezüglich der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Variantenunter-

suchungen. Der Arbeitskreis Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis des LNV 

schließt sich dieser Stellungnahme an. Eine weitere Stellungnahme datiert vom 

22.12.2009 (Eingang beim Regierungspräsidium: 22.12.2009). Hierbei handelt es 

sich um eine gemeinsam mit dem Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
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e.V. abgegebene Stellungnahme, die Belange des Lärmschutzes betrifft. Zu den 

hierin enthaltenen Bedenken, Vorschlägen und Anregungen ist Folgendes zu bemer-

ken: 

 

Im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens wird eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung für den Ausbauabschnitt durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Unterlagen im 

Sinne des § 6 UVPG wurden vom Vorhabensträger vorgelegt. Das Recht über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung erfordert nicht, den räumlichen Umgriff der Prüfung in 

der Planfeststellung weiter auszudehnen als er vom materiellen Planungsrecht ge-

fordert wird. Insbesondere verbietet das UVP-Recht die Planfeststellung eines Ver-

kehrsweges in Abschnitten nicht. Hier gelten die Anforderungen des Abwägungsge-

bots. Bei einer abschnittsweisen Planfeststellung ist die förmliche Umweltverträglich-

keitsprüfung daher auch nur für den jeweiligen Abschnitt durchzuführen. Ausreichend 

ist, dass der Verwirklichung der Planung in den nachfolgenden Abschnitten keine von 

vorneherein unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen. Vorliegend kommt noch 

hinzu, dass es sich zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Walldorf und dem AK Weins-

berg um den letzten Abschnitt handelt, für welchen noch kein Planfeststellungsbe-

schluss vorliegt. Mithin liegen für die anderen Abschnitte schon in den jeweiligen 

Planfeststellungsbeschluss integrierte Umweltverträglichkeitsprüfungen vor, die zu-

sammen mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für den verfahrensgegenständlichen 

Teilabschnitt durchaus eine Gesamtschau auf die durch das gesamte Ausbauvorha-

ben zwischen AK Walldorf und AK Weinsberg zu erwartenden Auswirkungen für die 

Schutzgüter des UVPG erlauben. Ernsthafte großräumige Trassenalternativen für die 

unter dem Aspekt einer vorausschauenden Gesamtbetrachtung eine Vorlage von 

Unterlagen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UVPG mit Angabe der wesentlichen 

Auswahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens in Betracht 

zu ziehen gewesen wäre, drängen sich nicht auf.  

 

Soweit die Einbeziehung sonstiger Straßenbauvorhaben entlang der A 6 gefordert 

wird, ist zu sagen, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nach Ihrem Zweck (s. ins-

besondere § 1 UVPG) projektbezogen ausgestaltet ist, indem das einzelne, konkret 

zur Zulassung gestellte Vorhaben in den Mittelpunkt der vorzunehmenden Untersu-

chung gerückt wird. Die Wechselwirkungen mit anderen Straßenbauvorhaben sind 

im Verkehrsgutachten untersucht worden. Der Autobahnausbau wirkt für das nach-

gordnete Netz eher entlastend. 

 

Soweit eine Konkurrenz der Ausbauplanung zu einer denkbaren autobahnparallelen 

Führung einer Eisenbahnstrecke zwischen Wiesloch/Walldorf und Sinsheim gesehen 

wird, ist dem entgegenzuhalten, dass es für eine derartige Bahnstrecke gegenwärtig 
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keine Planung gibt, die im Ansatz verfestigt wäre. Vielmehr ist zu konstatieren, dass 

die vor vielen Jahren existierenden Schienenverbindungen Wiesloch/Walldorf - Diel-

heim - Meckesheim und Wiesloch/Walldorf - Waldangelloch stillgelegt und abgebaut 

wurden.  

 

Zur Forderung des BUND nach der Einbeziehung von weiteren Projektalternativen in 

die Umweltverträglichkeitsprüfung, einschließlich einer Variante ohne zusätzliche 

Fahrstreifen kombiniert mit einem Bündel von Verbesserungsmaßnahmen (optimierte 

Nullvariante) oder einer Variante mit einem Ausbau im Sparquerschnitt, ist zu sagen, 

dass das UVPG eine Bewertung von Alternativen zum beantragten Vorhaben nicht 

vorschreibt. Vielmehr ist die Prüfung nach §§ 11,12 UVPG eine strikt projektbezoge-

ne Untersuchung. „Vorhabenträger und Planfeststellungsbehörde sind rechtlich be-

fugt, die Umweltverträglichkeitsprüfung auf diejenige Variante zu beschränken, die 

nach dem aktuellen Planungsstand ernstlich in Betracht kommt“ (BVerwG, Urteil vom 

19.05.1998, 4 C 11/96, juris Rn. 42). Ausreichend ist daher eine Übersicht über die 

wichtigsten vom Vorhabenträger geprüften Vorhabenalternativen und Angabe der 

wesentlichen Auswahlgründe. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die die-

se Thematik erschöpfend behandelnden Ausführungen unter B XI. 2. zur Zweckmä-

ßigkeit der Planung und zu Alternativüberlegungen verwiesen. 

 

Sofern die Wirkung der lärmmindernden Fahrbahnbeläge bezweifelt wird, ist zu sa-

gen, dass die lärmmindernde Wirkung wissenschaftlich belegt und anerkannt ist. 

Teilweise ist die Aufbringung eines lärmmindernden -2 dB(A)-Belages vorgesehen. In 

dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/1991 des Bundesministers für 

Verkehr vom 25.04.1991 wurde mitgeteilt, dass aufgrund neuerer Untersuchungser-

gebnisse auch Asphaltbetone ≤ 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 ohne 

Absplittung als Bauweisen im Sinne der Fußnote der Tabelle B der 16. BImSchV 

bzw. der Tabelle 4 der RLS-90 anzuerkennen sind, die einen Abschlag von -2,0 

dB(A) gegenüber den Referenzbelägen rechtfertigen. Diese lärmmindernden Eigen-

schaften der genannten Beläge werden auch in der fachwissenschaftlichen Literatur 

ersichtlich nirgends ernsthaft in Zweifel gezogen. Insbesondere geht aus Untersu-

chungen auch hervor, dass die Dauerhaftigkeit der Lärmminderung bis zum Eintritt 

der Reparaturbedürftigkeit der Deckschicht und somit innerhalb der Lebensdauer des 

Belags gewährleistet ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.01.2001, 4 A 13/99). Soweit 

nunmehr auf Teilstrecken auch ein offenporiger Asphalt (OPA) eingebaut werden 

soll, ist darauf hinzuweisen, dass für einen solchen ebenfalls bereits in dem vorge-

nannten Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/1991 eine dauerhafte 

Lärmminderungswirkung von -5 dB(A) als nachgewiesen erachtet wird. Neuere wis-

senschaftliche Untersuchungen mit begleitenden Lärmmessungen zeigen, dass of-
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fenporige Asphaltdeckschichten der dritten Generation mit Hohlraumgehalten über 

22 % anfangs sogar Lärmminderungswerte von -8 dB(A) und höher aufweisen und in 

den Folgejahren nur leicht nachlassen, so dass die angesetzte Lärmminderungswir-

kung von -5 dB(A) für die Lebensdauer des offenporigen Asphalts plausibel ange-

nommen werden kann.  

 

Die geplante Entwässerung führt in der Tat zu einer deutlichen Verbesserung der 

Qualität des Oberflächenwassers vor der Einleitung in ein Gewässer. Insgesamt ent-

spricht die Straßenentwässerung den wasserrechtlichen Vorgaben einschließlich der 

anerkannten Regeln der Abwassertechnik. Ergänzend wird insoweit auf die Ausfüh-

rungen zur Wasserwirtschaft und zum Gewässerschutz unter B X. Bezug genom-

men.  

 

Die Verkehrsbelastung betrug im Jahr 2003 ca. 90 000 Kfz/24h. Für das Jahr 2020 

(2025) werden 116 900 Kfz/24h prognostiziert. Der Wert von 60 000 Kfz/24h ent-

spricht dem Verkehrsaufkommen an einem Samstag im Spätherbst oder Winter und 

stellt einen Minimalwert dar. Eine Schadstoffuntersuchung wurde im Hinblick auf die 

zu Lasten der Wohnbevölkerung zu erwartenden Luftschadstoffimmissionen durch-

geführt. Wegen weiterer Einzelheiten hierzu wird auf die diesbezügliche Würdigung 

unter B XI. 5. verwiesen. Die durch Schadstoffeinträge im Nahbereich der Autobahn 

hervorgerufenen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, 

Tiere und Pflanzen wurden in der Umweltverträglichkeitsstudie dargestellt. Diese 

Nachteile sind indes in Abwägung mit dem öffentlichen Interesse am weiteren Aus-

bau der Autobahn hinzunehmen. Im Bereich der neuen Lärmschutzwände ergeben 

sich an der autobahnnahen Wohnbebauung Verringerungen der Luftschadstoffbelas-

tungen.  

 

Die angesprochene Bekämpfung des Sommersmogs ist am besten mit den Mitteln 

der Luftreinhalteplanung (vgl. § 47 BImSchG) zu lösen. Mit dem System der Luftrein-

halteplanung sieht der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber in Umsetzung der 

gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben einen abgestuften Regelungsmechanismus vor, 

der Grenzwertüberschreitungen immissionsquellenunabhängig begegnen soll. Dieser 

großräumige Ansatz berücksichtigt, dass für die Entstehung von Sommersmog ver-

schiedene Faktoren, insbesondere auch eine Vielzahl unterschiedlicher Emissions-

quellen, verantwortlich sind. Das Vorhaben steht Maßnahmen der Luftreinhaltepla-

nung nicht entgegen. 

 

Es ist in erster Linie Aufgabe der Verkehrspolizei und der Rettungsdienste, Vorkeh-

rungen für Gefahrgutunfälle zu treffen. Die anerkannten Sicherheitsregeln für den 
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Bau von Autobahnen werden beachtet. Darüber hinausgehende bauliche oder be-

triebliche Vorsorgemaßnahmen für Störfälle können vom Vorhabenträger nicht ver-

langt werden, denn durch den Ausbau der Autobahn wird - anders als beim Bau von 

Tunnelstrecken - keine besondere Gefahrenlage geschaffen, die es gebieten könnte, 

dass der Vorhabenträger ein spezifisches Sicherheitskonzept erarbeitet, das Eingang 

in die bauliche und betriebliche Planung findet. 

 

Zu den in der Stellungnahme vom 18.12.2009 vorgebrachten Fragen ist Folgendes 

zu sagen: 

 

Die vorhandene, 2004/05 errichtete Lärmschutzwand auf der Südseite der A 6 im 

Bereich Rauenberg ist hochabsorbierend ausgeführt worden (Absorptionsgruppe A3 

gem. Abschnitt 2.2, Tabelle 1 der aktuellen ZTV-Lsw 06). Das zuständige Baureferat 

Nord hat die geforderten Prüfzeugnisse für die Lärmschutzwand im Bereich Rauen-

berg und die dort eingebaute Fahrbahndecke aus Splittmastixasphalt in einem Be-

sprechungstermin mit der Stadt Wiesloch am 04.05. 2007 vorgelegt. Ergänzend wird 

auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Stadt Wiesloch vorstehend unter B XII. 

20. verwiesen. 

 

Im verfügenden Teil dieses Beschlusses sind die Gebäude aufgelistet, deren Eigen-

tümer dem Grunde nach Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen haben. Der 

Vorhabenträger hat diese Eigentümer auf die Möglichkeit der Erstattung hinzuwei-

sen, sobald feststeht, dass die Straßenbaumaßnahme durchgeführt wird.  

 

Etwaige im bereits ausgebauten Nachbarabschnitt „Walldorf - Wiesloch/Rauenberg“ 

nachträglich entstehende Ansprüche auf zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen müs-

sen in einem Antrag gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG eingebracht werden. Vor-

aussetzungen für einen Anspruch wären „nicht voraussehbare Wirkungen“ des be-

reits verwirklichten Vorhabens, die gegenwärtig nicht ersichtlich sind (s. vorstehend 

unter B XII. 20.). 

 

Der geplante Verlauf der Lärmschutzwand-Oberkanten im Bereich der Ortslagen 

Dielheim und Horrenberg/Balzfeld ist in den 2006 bzw. 2009 offengelegten Plänen 

identisch (vgl. Planunterlagen, Unterlagen 11.3.3.4a und 11.3.3.7a bzw. 11.3.6.4a 

und 11.3.6.7a). Auf der Nordseite der A 6 beim Dielheimer Haierberg wird die Lärm-

schutzwand um ca. 400 m nach Osten verlängert. Die Ausweitung der Ansprüche auf 

passiven Schallschutz in den Ortslagen Dielheim und Horrenberg/Balzfeld ergab sich 
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aus der Neudurchrechnung der schalltechnischen Untersuchung auf Grundlage ei-

nes verfeinerten digitalen Geländemodells. 

 

2. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch 

 

Der Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) baut und betreibt 

Hochwasserrückhaltebecken in seinem Verbandsgebiet, u.a. im Einzugsbereich 

Rauenberg, Dielheim, Horrenberg und Balzfeld. Mit Schreiben vom 28.12.2009 hat 

der Verband um Mitteilung gebeten, wie sich die Einleitmengen im Bereich zwischen 

Balzfeld und Rauenberg verändern werden und wo sich die Einleitstellen befinden. 

 

Dem Verband wurden per E-Mail des Vorhabenträgers die Bemessungsgrundlagen 

der Regenwasserbehandlungsanlagen Nr. 2 und 3 sowie die Unterlage 13.2.7 mit 

der Übersicht über sämtliche Regenwasserbehandlungsanlagen, deren Einzugsge-

biete und die Einleitungsstellen in die Vorfluter zur Verfügung gestellt. Ergänzend hat 

der Vorhabenträger zugesagt, dass der AHW über die Einleitungsmengen, die der 

Dimensionierung der Regenwasserbehandlungsanlagen der Straßenbaumaßnahme 

in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde zugrundegelegt wurden, informiert 

wird.  

 

Die drastische Reduktion der Einleitungswassermengen, teilweise gekoppelt mit der 

Bereitstellung von zusätzlichem Rückhaltevolumen in den Regenwasserbehand-

lungsanlagen, was bei Starkregenereignissen i.d.R. einen zeitverzögerten Abfluss 

des Autobahnwassers bewirkt und zur Abflachung der Hochwasserwelle im Leim-

bachsystem beiträgt, wurde mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt und von 

dieser gutgeheißen.  

 

3. LAG SELBSTHILFE Baden-Württemberg e. V.  

 

Die LAG SELBSTHILFE Baden-Württemberg e. V. hat mit einem Schreiben vom 

17.10.2006 mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen den Autobahnausbau bestehen. 

Gleichzeitig wurde um Prüfung gebeten, ob ein vorhandener Rastplatz in dem Bau-

abschnitt barrierefrei ausgestaltet ist und ggf. um eine barrierefreie Modernisierung 

des Rastplatzes gebeten.  

 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hinsichtlich der Bemerkung zu dem Rast-

platz auf die vorstehend unter B XI. 6. zu findenden Erläuterungen zur Barrierefrei-

heit der Park- und Rastplätze verwiesen. 
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XIV. Infrastrukturunternehmen (Träger von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen)  

 

Im Zuge des Verfahrens haben die Deutsche Telekom Technik GmbH, TI Nieder-

lassung Südwest, PTI 21 Karlsruhe und PTI 13 Mannheim und die EnBW Regio-

nal AG, Netzservice PNLG, Stuttgart mitgeteilt, dass das Straßenbauprojekt be-

stimmte diesen Unternehmen gehörende Leitungsstraßen tangiert. Darüber hinaus 

können in dem fraglichen Bereich auch noch weitere zu schützende Leitungen (Was-

ser, Abwasser, Gas etc.) - insbesondere auch der berührten Städte und Gemeinden 

in ihrer Funktion als Versorgungsträger - vorhanden sein. Im Zuge des Baufort-

schritts müssen die entsprechenden Leitungen und zugehörigen Nebenanlagen ge-

sichert, verlegt, erneuert oder neu errichtet werden. In diesem Zusammenhang wur-

de von den Leitungsträgern, die keine grundsätzlichen Einwände gegen das Vorha-

ben erhoben haben, insbesondere Folgendes gefordert: 

 

� Rechtzeitige Abstimmung der Detailplanung mit den Leitungsträgern un-

ter Vorlage eines Bauausführungs- und Bauablaufzeitenplans, 

� Durchführung von Umbauten an Gashochdruckleitungen nur von Mai bis 

September, 

� Beachtung der einschlägigen Schutzbestimmungen für die jeweilige Lei-

tung, 

� Durchführung der Leitungsänderungen und Kostenübernahme nach 

Maßgabe des einschlägigen Rahmenvertrages. 

 

Der Vorhabenträger hat sich ausdrücklich bereit erklärt, diesen Forderungen Rech-

nung zu tragen, indem die Baumaßnahmen in der Bauausführungsphase vor und 

während des Baus eng mit den Leitungsträgern abgestimmt werden und Umbauar-

beiten an den Gashochdruckleitungen nur in den Sommermonaten von Mai bis Sep-

tember durchgeführt werden. Ferner hat er zugesagt, die Leitungsänderungen nach 

Maßgabe der bestehenden Rahmenverträge abzuwickeln; die Kostenverteilung er-

folgt nach dem einschlägigen Rahmenvertrag oder ggf. nach den einschlägigen ge-

setzlichen Bestimmungen.  

 

Selbstverständlich sind die einschlägigen Bestimmungen zum Schutz der jeweiligen 

Leitungen bei der Baumaßnahme einzuhalten. Schließlich hat die Planfeststellungs-

behörde dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss klarstellend aufgegeben, einen 

Bauablaufzeitenplan zu erstellen und diesen und die Detailplanung rechtzeitig mit 

allen davon betroffenen Leitungsträgern abzustimmen. 
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XV. Private Einwender 
 

Zur Wahrung eines bestmöglichen Datenschutzes wird in diesem Abschnitt auf die 

Wiedergabe von Namen der Einwender verzichtet; stattdessen werden zur Identifika-

tion der Einwender Identifizierungsnummern („IdentNr.“) benutzt. Der Gemeinde 

Dielheim und den Städten Rauenberg, Sinsheim und Wiesloch, in welchen eine Aus-

fertigung des Planfeststellungsbeschlusses und eine Ausfertigung des festgestellten 

Plans zwei Wochen zur Einsicht ausliegen werden, wird eine Liste zur Verfügung 

gestellt, mit der die Einwender an Hand der vergebenen Identifizierungsnummern 

entschlüsselt werden können. Die zuständigen Bediensteten der Kommune werden 

Einwendern und Betroffenen, die Einsicht nehmen und ihren Namen nennen, die zu-

gehörige Identifizierungsnummer mitteilen, sofern den Einwendern eine Identifizie-

rungsnummer zugeordnet wurde.  

 

Inhalte von privaten Einwendungen wurden vielfach schon bei den vorstehend abge-

handelten Themen mitbetrachtet. Einwender, denen keine Identifizierungsnummer 

zugeordnet wurde, werden auf die allgemeine Behandlung des jeweiligen Belangs 

verwiesen. 

 

Einwender, die formularmäßige Einwendungen abgegeben haben, sind in den Listen 

nicht einzeln aufgeführt; diese Einwender finden ihre Einwendungen im Abschnitt 

zum jeweiligen Formular abgehandelt. 

 

Es wird gemäß § 74 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 69 Abs. 2 Satz 4 LVwVfG dar-

auf hingewiesen, dass, soweit entsprechende Angaben in dem Planfeststellungsbe-

schluss anonymisiert wurden, ein Beteiligter auf schriftlichen Antrag Auskunft über 

den Namen und die Anschrift eines anderen Beteiligten und ein vom Vorhaben be-

troffenes Grundstück oder darüber erhält, wo das Vorbringen eines anderen Beteilig-

ten abgehandelt ist, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Geltendmachung seiner 

rechtlichen Interessen erforderlich ist. 

 

1. Interessengemeinschaft Balzfeld, IdentNr. 1 

 

Bei diesen handelt es sich um Einwohner von Balzfeld. 

 

Mit einem Schreiben vom 11.10.2006, welches u.a. von dem Einwender Ziff. 23 un-

terzeichnet ist und das innerhalb der Einwendungsfrist beim Regierungspräsidium 

Karlsruhe einging, wurden für die „Interessengemeinschaft Balzfeld“ (IG Balzfeld) 

Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben. Dem Schreiben war eine Unter-
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schriftsliste mit weiteren 107 Namen beigefügt. Vereinzelt fehlte allerdings die Unter-

schrift. Teilweise waren die Namen auf der mehrseitigen Unterschriftenliste unleser-

lich oder unvollständig. Mit einem an den Einwender Ziff. 23 adressierten Schreiben 

vom 20.10.2006 - am 11.01.2007 nochmals versandt - hat die Anhörungs- und Plan-

feststellungsbehörde daher unter Hinweis auf § 17 Abs. 2 Satz 3 LVwVfG um Behe-

bung der Mängel bei der Angabe des Namens und der Adresse und um Klärung der 

Vertretung der Unterzeichner gebeten. Mit Schreiben vom 08.02.2007 hat der Ein-

wender Ziff. 23 die Unklarheiten beseitigt und mitgeteilt, dass die im Briefbogen des 

Einwendungsschreibens vom 11.10.2006 genannten Personen als Ansprechpartner 

der Unterzeichner der Einwendungen fungieren. Auf die dem Antwortschreiben vom 

08.02.2007 beigefügte Kopie der Unterschriftenliste hatte sich noch ein weiterer Ein-

wender mit Unterschrift eingetragen. Mit dem Schreiben vom 11.10.2006 wurden im 

Wesentlichen folgende Einwendungen geltend gemacht:  

 

� Die geplante Lärmschutzmaßnahme im Bereich Balzfeld und Horrenberg sei 

gegenüber früheren Planungen aufgrund zu hoher Kosten sowohl in Richtung 

Walldorf als auch in Richtung Weinsberg um einige hundert Meter gekürzt 

worden. Da die Autobahn in einem leichten Bogen sowohl in östlicher als auch 

in westlicher Richtung an Balzfeld vorbeiführt, sehe die IG Balzfeld große Be-

denken hinsichtlich des Wirkungsgrades der Lärmschutzmaßnahme. Bei 

Westwind (Hauptwindrichtung) bzw. Ostwind und insbesondere bei nassen 

Fahrbahnen treffe der Lärm aufgrund der vorhandenen Trassenführung nahe-

zu ungehindert auf Balzfeld, was sich aufgrund von Reflexionen vom Oster-

berg in Balzfeld wegen der Tunnelwirkung verstärke. Man fordere, dass die 

Lärmschutzmaßnahmen optimal durchgeführt werden, d. h. in östlicher Rich-

tung bis BAB-km 602+600 und in westlicher Richtung bis zu BAB-km 

599+300, also so weit, bis eine Anpassung der Lärmschutzwand an vorhan-

dene Hügel o.ä. möglich ist. Bei der Bemessung des Lärmschutzes müsse die 

starke Lärmbelästigung als Anwohner der A 6 und in den letzten Jahren auch 

durch die K 4175 (Stau auf der Autobahn in beiden Richtungen; Mautgebüh-

ren, Schwerlastverkehr) berücksichtigt werden. Hierdurch habe sich die Le-

bens- und Wohnqualität erheblich verschlechtert. 

 

� Außerdem werde die Durchführung einer neuen Lärmmessung verlangt. Denn 

man verfüge über Informationen, wonach die maßgebliche Lärmmessung an 

einem Sonntagvormittag stattgefunden habe. Der Hauptbelastungsfaktor 

Schwerlastverkehr würde somit fast komplett ausgeklammert, so dass die Di-

mensionierung der Lärmschutzwand nicht der realen Belastung entspreche. 
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�  Die Ableitung des RKB 2 und des RKB 4 in den Leimbach werde als proble-

matisch angesehen, da die Anwohner des Wiesengrundes ein zu kleines Ab-

wassersystem haben. Die Gefahr, dass der Leimbach nicht über eine so gro-

ße Aufnahmekapazität verfügt, sei bei Dauerregen (so z.B. jüngst am 

03.10.2006 60 l/qm) oder einem Starkregen hoch. Bei größeren Wassermen-

gen werde eine Überflutung der Keller der Anwohner befürchtet. 

 

� Die geplante Ausweisung einer naturschutzrechtlichen Kompensationsmaß-

nahme in unmittelbarer Nachbarschaft von Wohnflächen bei der Ringstraße in 

Balzfeld sei nicht tragbar. Nachdem die Ausgleichsflächen nur ca. zweimal pro 

Jahr gemäht werden sollen, sei eine geordnete Bewirtschaftung der Außenan-

lagen der Wohnhäuser praktisch nicht mehr möglich. Gleichzeitig werde der 

Verkehrswert der angrenzenden Baugrundstücke aufgrund eines nicht bewirt-

schafteten Areals gemindert. 

 

In Anknüpfung an den Erörterungstermin, in dem die Anwesenden auch darüber in-

formiert wurden, dass zwischenzeitlich eine - den unmittelbar grundstücksbetroffenen 

Personen bereits zuvor zur Anhörung übermittelte - Planänderung eingereicht wurde, 

die die Errichtung einer Betriebsumfahrt an der Kreisstraße K 4271 zwischen Balz-

feld und Tairnbach zum Gegenstand hat, wurden mit einem von dem Einwender Ziff. 

23 unterzeichneten Schreiben vom 13.04.2007 namens der IG Balzfeld auch bezüg-

licher der nunmehr geplanten Betriebsumfahrt die folgenden Einwendungen geltend 

gemacht: 

 

� Zunächst wende man sich gegen die Bekanntmachung der Planerweiterung 

um eine Betriebsumfahrt. Diese hätte der Öffentlichkeit in angemessener Art 

und Weise zugänglich gemacht werden müssen (z. B. durch Offenlage im 

Rathaus).  

 

� Es sei für die Einwender befremdend, dass von den angeblichen Antragstel-

lern (Polizei, Feuerwehr, Straßenmeistereien etc.) niemand im Erörterungs-

termin anwesend war, um den Antrag auf Planerweiterung vorzustellen. 

 

� Die ortsansässige Feuerwehr halte die Betriebsumfahrt nicht für notwendig, da 

diese weder über das notwendige Material noch über entsprechend geschul-

tes Personal verfüge. 
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� Das Abfahren von Krankenwagen an dieser Stelle zum nächstgelegenen 

Kreiskrankenhaus in Sinsheim oder gar noch weiter entfernten Krankenhäu-

sern sei nicht sinnvoll. 

 

� Auch halte man aus näher dargelegten Gründen das Argument, Streufahrzeu-

ge müssten auf halber Strecke wenden und zu ihrem Betriebshof zurückkeh-

ren, nicht für stichhaltig. Insbesondere könne ohne Weiteres eine Aufteilung 

des Winterdienstes zwischen den Autobahnmeistereien Walldorf und Sins-

heim erfolgen. 

 

� Ferner gebe es auch eine Autobahnpolizei in Walldorf und eine weitere in 

Sinsheim. Die Aufteilung der Zuständigkeit könne hier ähnlich wie bei den Au-

tobahnmeistereien für die Streufahrzeuge erfolgen.  

 

� Sofern trotz all dieser Gegenargumente eine Betriebsumfahrt doch notwendig 

sei, schlage man als wesentlich kostengünstigere Alternative vor, die Be-

triebsumfahrt über die in der Nähe des Schnittpunktes der A 6 mit der K 4271 

vorhandenen Parkplätze und an die Parkplätze anzubindende Wirtschaftswe-

ge und das nahegelegene Brückenbauwerk 6718 511 abzuwickeln. Die Wirt-

schaftswege und das Brückenbauwerk seien ausreichend leistungsfähig für 

ein Befahren durch die Rettungsfahrzeuge und die Dienstfahrzeuge der Stra-

ßenmeisterei (Winterdienst).  

 

Weiterhin wurden in verschiedenen Schreiben, u.a. vom 19.10.2007 und vom 

07.02.2008 erhebliche Mängel des schalltechnischen Gutachtens geltend gemacht. 

Es wurde ein vom 14.08.2007 datierender Prüfbericht der Firma Müller-BBM vorge-

legt, der verschiedene Kritikpunkte an der in den ausgelegten Planunterlagen enthal-

tenen schalltechnischen Prüfung enthielt. 

 

 

Mit am 29.12.2009 und damit rechtzeitig bei der Anhörungsbehörde eingegangenem 

Telefax vom 29.12.2009 hat der Einwender Ziff. 23 nunmehr namens der „Interes-

sengemeinschaft Balzfeld Aktion Lärm A 6“ weitere umfassende Einwendungen zum 

Lärmschutz und zur geplanten Betriebsumfahrt vorgebracht.  

 

� Es wird eine umfassende Erweiterung der Lärmschutzmaßnahmen auf den 

Gemarkungen Dielheim und Horrenberg (Balzfeld) gefordert. 
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� Bei der Standortwahl der geplanten Betriebsumfahrt bestehen Bedenken hin-

sichtlich einer „schwarzen Abfahrt“. Der Standort erleichtere auch Einbruchs-

delikte in Horrenberg und Balzfeld, da die Täter über die Auffahrt den Ort sehr 

schnell verlassen könnten. Der Anstieg der Kriminalität an Gemeinden mit di-

rekter Autobahnanbindung sei statistisch nachweisbar. Dem Polizeivollzugs-

dienst fehlten Kräfte, bei einer Ringfahndung auch solche schwarzen An-

schlussstellen personell zu besetzen.  

 

Die Interessengemeinschaft Balzfeld ist als solche in dem Planfeststellungsverfahren 

nicht einwendungsbefugt, da nicht ersichtlich ist, dass spezifische Belange dieses 

Personenzusammenschlusses von dem Straßenbauprojekt berührt sind. Demgegen-

über können die einzelnen Unterzeichner der Einwendungen vom 11.10.2006 sowie 

die durch einen der Unterzeichner vertretenen Personen als Eigentümer betroffener 

Grundstücke bzw. betroffene Anwohner der Autobahn zur Erhebung von - ggf. auch 

gleichlautenden - Einwendungen berechtigt sein. 

 

Der Einwender, der bei der Rücksendung einer Kopie der Unterschriftenliste mit dem 

Antwortschreiben vom 08.02.2007 neu auf der Liste stand ist allerdings mit seinen 

Einwendungen gegen den ausgelegten Plan gemäß § 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG aus-

geschlossen, da die Einwendungsfrist bereits mit Ablauf des 16.10.2006 geendet 

hatte. 

 

Die mit zwei Telefaxen vom 29.12.2009 vorgebrachten Einwendungen der „Interes-

sengemeinschaft Aktion Lärm A 6“ sind hinsichtlich des Lärmschutzes inhaltsgleich 

mit dem Vorbringen der Gemeinde Dielheim im Schreiben vom 23.12.2009, so dass 

insofern auf die ausführliche Behandlung des Vorbringens der Gemeinde unter B XII. 

17. verwiesen wird.  

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept einschließlich 

der ergänzend durch Auflagen festgesetzten Strecken mit offenporigem Asphalt trägt 

auch im Bereich von Balzfeld sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtli-

chen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine wei-

tergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht wer-

den. Insoweit wird in erster Linie auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Das darüber hinausgehende Vorbringen der IG Balzfeld, insbesondere auch die in 

den Telefaxen vom 29.12.2009 und in dem Schreiben vom 11.10.2006 enthaltenen 
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Einwendungen, werden, soweit sie sich nicht erledigt haben, aus den nachfolgenden 

sachlichen Gründen zurückgewiesen: 

 

Soweit auf zusätzlichen Lärm durch die Kreisstraße K 4175 verwiesen wird, ist zu-

nächst darauf hinzuweisen, dass bei der Anwendung der §§ 41, 42 BImSchG i. V. m. 

der 16. BImSchV nicht der Summenpegel, sondern nur der von dem geänderten Ver-

kehrsweg ausgehende Lärm maßgeblich ist. Allerdings kann die Gesamtlärmbelas-

tung bei der Abwägung relevant sein. Im Rahmen der Abwägung der gegenläufigen 

Belange führt auch die nach dem sechsstreifigen Ausbau der A 6 zu erwartende Ge-

samtverlärmung von Balzfeld nicht dazu, dass ein weitergehender Lärmschutz be-

reitgestellt werden muss. Aufgrund der bekannten Immissionspegel an den am 

stärksten durch den Autobahnlärm belasteten Wohngebäuden, die auch in der Nähe 

der Kreisstraße K 4175 liegen, spricht nichts dafür, dass der Summenpegel aus allen 

Verkehrslärmquellen nach dem Autobahnausbau die Schwelle zur Gesundheitsge-

fährdung bzw. zur grundrechtsrelevanten Beeinträchtigung erreichen wird, die nach 

der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Wohngebieten bei Werten von 70 - 75 

dB(A) tags bzw. 60 - 65 dB(A) nachts anzusetzen sind. Denn selbst bei Annahme 

einer Verlärmung durch die Kreisstraße, die gleich hoch ist wie die Lärmimmissionen 

von der Autobahn, würde sich nur ein um 3 dB(A) höherer Summenpegel ergeben.  

 

Vielmehr führt der im Zuge des Ausbaus der Autobahn vorgesehene Lärmschutz da-

zu, dass sich die Lärmimmissionen der Autobahn im Jahr 2003 beispielsweise im 

Bereich der besonders lärmempfindlichen „Ringstraße“ an allen Gebäuden um min-

destens 6 dB(A) verringern. Diese Verringerung der Lärmimmissionen wird durch die 

ergänzend mit diesem Beschluss festgesetzten OPA-Strecken im Bereich Balzfeld 

noch verstärkt (Planunterlagen: Unterlage 11.3.6.9a). 

 

Hinzu kommt, dass vor allem ein zunehmender Autobahnausweichverkehr auf der K 

4175 beklagt wird (Stau auf der A 6, Mautausweichverkehr, Schwerlastverkehr). 

Durch den geplanten Ausbau der A 6 wird indes gerade die Staugefahr auf der A 6 

reduziert, der Verkehrsfluss auf der A 6 verbessert und insgesamt die Attraktivität der 

Autobahn als Verkehrsweg gesteigert. Dies wird dazu führen, dass der Autobahn-

ausweichverkehr insgesamt und insbesondere auch auf der K 4175 geringer wird. 

 

Soweit die Einwender beanstanden, die für die Dimensionierung der Lärmschutz-

maßnahmen maßgeblichen Lärmmessungen seien an einem Sonntagvormittag 

durchgeführt worden, der nicht repräsentativ für die Lärmsituation sei, gehen sie von 

falschen Voraussetzungen aus. Sie verkennen, dass bei der Ermittlung der relevan-

ten Beurteilungspegel an den lärmbetroffenen Anwesen überhaupt keine konkreten 
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Lärmmessungen zugrunde gelegt wurden. Vielmehr wurden die Beurteilungspegel 

entsprechend der Vorgaben der 16. BImSchV rein rechnerisch ermittelt (hierzu be-

reits unter B XI. 5.1.3.1.). Dabei wurden alle Parameter, die nach der 16. BImSchV 

und den hiernach anzuwendenden Regelwerken zu berücksichtigen sind, wie z. B. 

die zu erwartende Verkehrsbelastung der Autobahn im Jahr 2020 (2025) mit PKW- 

und Schwerverkehrsanteil, die Topographie und die Wetterverhältnisse als Berech-

nungsgrundlage eingestellt (hierzu Planunterlagen - Deckblatt 2012, Unterlage 

11.1a, Anhang A1 „Zusammenstellung Eingangsparameter nach RLS-90/16. 

BImSchV“). Bei den Beurteilungspegeln, die nach der 16. BImSchV mit den in § 2 

der 16. BImSchV aufgeführten Lärmimmissionsgrenzwerten abzugleichen sind, han-

delt es sich um Mittelungspegel für die Tagzeit und die Nachtzeit, die Zeiten mit be-

sonderen Geräuschspitzenbelastungen und besonders ruhige Zeiten, die selbstver-

ständlich innerhalb sowohl des Tages- als auch des Nachtzeitfensters auftreten kön-

nen, nivellierend berücksichtigen. Die Dimensionierung der Lärmschutzanlagen wur-

de vorschriftgemäß anhand der gemäß § 3 der 16. BImSchV i. V. m. der Anlage 1 

hierzu berechneten Beurteilungspegel entwickelt.  

 

Die Ableitungen der Regenklärbecken in den Leimbach wurden im Hinblick auf die 

Aufnahmekapazität der Gräben und Kanäle sowie des Vorfluters Leimbach selbst 

noch einmal überprüft. Die hat ergeben, dass die abwassertechnische Bemessung 

den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Im Übrigen bringt die nunmehr vor-

gesehene Ableitung des gesammelten Oberflächenwassers über Regenklärbecken - 

überwiegend mit Retentionsbodenfilter - im Vergleich zum jetzigen Zustand, bei dem 

das anfallende Oberflächenwasser der Autobahn, das nicht ungereinigt breitflächig 

über Böschungen abfließt, ohne jede Zwischenpufferung gesammelt über Rohrlei-

tungen und meist in deren Fortführung noch über offene Gräben in den Leimbach 

abgeleitet wird, auch hinsichtlich der Quantität des dem Leimbach bei Starkregener-

eignissen zufließenden Oberflächenwassers Vorteile.  

 

Das Anlegen einer naturschutzrechtlichen Kompensationsfläche in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu Wohnflächen bei der Ringstraße in Balzfeld stellt keine unzumut-

bare Beeinträchtigung dar. Die Maßnahmen CEF 2 und CEF 3 (Extensivierung von 

Ackerflächen, Schaffung von Habitatstrukturen für Zauneidechsen, Neuanlage eines 

Feldgehölzes und von Obstbaumreihen, Entwicklung einer zweischürigen artenrei-

chen Glatthaferwiese) sind aus Gründen des Artenschutzes erforderlich. Die für die 

konkrete Lage der Ausgleichsflächen, auch im Bereich der „Ringstraße“, sprechen-

den Gründe sind ausführlich unter B XI. 4. und B XII. 11. dargestellt. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird hierauf verwiesen.  
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Die Pflege des Grünlandes soll durch zweimalige Mahd pro Jahr und Beseitigung 

des Schnittgutes erfolgen. Weder haben die benachbarten Anwohner einen An-

spruch auf eine bestimmte Bepflanzung und Bewirtschaftung dieser Außenbereichs-

grundstücke, noch stellt die Anlage einer zweimal jährlich zu mähenden Glatthafer-

wiese anstelle von intensiv bewirtschafteten Ackerland in der Nachbarschaft zu den 

Hausgärten einen ganz gravierenden, nicht hinnehmbaren Nachteil dar. Eine geord-

nete Bewirtschaftung der Außenanlagen der Wohnhäuser ist dadurch trotz des be-

fürchteten Samenflugs und der Zunahme von „Ungeziefer“ keineswegs ausgeschlos-

sen. Auch ist hierdurch erfahrungsgemäß keine signifikante Wertminderung der 

Nachbargrundstücke zu erwarten. Im Übrigen besteht grds. keine Verpflichtung, 

Wertminderungen abzufangen, die dadurch entstehen, dass bloße Lagevorteile eines 

Grundstücks durch zweckmäßige und verhältnismäßige Maßnahmen im Rahmen 

eines Vorhabens verloren gehen. Der Verkehrswert als solcher, der von vielen Fakto-

ren abhängt, stellt keinen eigenständigen Abwägungsposten dar.  

 

Den mit dem Schreiben vom 13.04.2007 und den Telefaxen vom 29.12.2009 vorge-

brachten Einwänden gegen die zusätzlich geplante Betriebsumfahrt ist Folgendes 

entgegenzuhalten: 

 

Die verfahrensmäßige Behandlung der der Anhörungs- und Planfeststellungsbehör-

de vom Vorhabenträger Ende Februar 2007 vorgelegten Planergänzung um eine 

Betriebsumfahrt ist rechtlich nicht zu beanstanden. Gemäß § 73 Abs. 8 Satz 1 

LVwVfG i. V. m. § 17a Nr. 6 FStrG wurde die Planänderung den Behörden, Vereini-

gungen und Privatpersonen, deren Aufgabenbereich oder Belange durch die Plan-

änderung erstmals oder stärker berührt wird, mit einem Begleitschreiben vom 

27.02.2006 unter Beifügung der relevanten Pläne auf dem Postweg mitgeteilt und 

ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen innerhalb von zwei Wo-

chen gegeben. In diesem Sinne angehört wurden insbesondere alle Personen, auf 

deren Grundeigentum infolge der Planergänzung um die Betriebsumfahrt unmittelbar 

zugegriffen werden soll. Da bloße unwesentliche Steigerungen der Berührung von 

Belangen das Anhörungsverfahren nach § 73 Abs. 8 Satz 1 LVwvVfG nicht auslösen, 

war eine dementsprechende Anhörung weiterer Personen nicht erforderlich. Wesent-

liche gesteigerte Betroffenheiten sonstiger Personen sind nicht ersichtlich. Insbeson-

dere führt die Betriebsumfahrt auch nicht zu einer spürbaren Steigerung des von der 

Autobahn ausgehenden Verkehrslärms (Planunterlagen - Deckblatt 2012, Unterlage 

11.1a, Anhang A2: „Auswirkungen Betriebsumfahrt“). Nur ergänzend wird darauf hin-

gewiesen, dass die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger aufgegeben hat, 

entlang der Rampe Nord der Betriebsumfahrt zusätzlich eine Geländemodellierung 

vorzunehmen, um eine Verschlechterung der Lärmsituation gegenüber dem Bestand 
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ohne Betriebsumfahrt sicher auszuschließen (Nr. 5.5 der Maßgaben und Nebenbe-

stimmungen). Damit ist sichergestellt, dass im Bereich der künftigen Betriebsumfahrt 

keine neuen „Schalllöcher“ in Richtung Horrenberg-Balzfeld entstehen können. 

Lärmschutzbelange stehen der konkreten Standortwahl daher nicht entgegen. 

 

Eine Benutzung der Behelfsausfahrten durch „normale“ Verkehrsteilnehmer ist unzu-

lässig, eine entsprechende Beschilderung ist vorgesehen. Bei Kontrollen festgestellte 

Verstöße hiergegen werden mit einem Bußgeld geahndet. In dem äußerst seltenen 

Fall einer unfallbedingten Vollsperrung der A 6 in diesem Abschnitt ist eine Notauslei-

tung der noch auf der gesperrten A 6 wartenden Verkehrsteilnehmer über die künfti-

ge Behelfsausfahrt mit der Folge einer starken temporären Belastung der K 4271 und 

des weiterführenden Straßennetzes und den bekannten hieraus resultierenden nega-

tiven Auswirkungen auf die Umgebung möglich. Ein individueller Anspruch von einer 

derartigen notfallbedingten Inanspruchnahme des allgemeinen Straßennetzes ver-

schont zu bleiben, besteht indes nicht. Erst recht ist schließlich der bloße Wunsch, 

dass in der unmittelbaren Nähe des eigenen Wohnortes keine Betriebsumfahrt ein-

gerichtet wird, als solcher kein schutzwürdiger Belang. Soweit die Einwender durch 

den Bau der Betriebsumfahrt bei Balzfeld eine Zunahme von Eigentumsdelikten in 

Horrenberg und Balzfeld befürchten, ist zum einen darauf hinzuweisen, dass die be-

hauptete statistische Korrelation zwischen der Erreichbarkeit von Autobahn-

anschlussstellen und der Kriminalitätsrate zweifelhaft ist. Opfer eines Eigentumsde-

liktes zu werden, ist Teil des allgemeinen Lebensrisikos. Jedenfalls ist dies ange-

sichts der vielfältigen Gründe, welche für die konkrete Standortwahl sprechen, hinzu-

nehmen.  

 

Dementsprechend ist vor dem Hintergrund des Vorbringens hinsichtlich der Betriebs-

umfahrt in dem Einwendungsschreiben vom 13.04.2007 schon keine Einwendungs-

befugnis der als Interessengemeinschaft Balzfeld auftretenden Einwender in Bezug 

auf die beanstandete Planergänzung ersichtlich, denn auch diese setzt voraus, dass 

schutzwürdige Interessen des jeweiligen Einwenders in erheblicher Weise nachteilig 

berührt werden. Aber auch in der Sache kann der durchaus konstruktiven Kritik an 

der Einrichtung einer Betriebsumfahrt im Bereich der Überführung der K 4271 über 

die A 6 nicht gefolgt werden. 

 

Zur Ausräumung eines möglichen Missverständnisses soll an dieser Stelle zunächst 

darauf hingewiesen werden, dass Antragsteller für die Ergänzung um die Betriebs-

umfahrt nicht Polizei, Feuerwehren, Straßenmeistereien etc. sind, sondern dass wie 

auch beim restlichen Ausbauvorhaben die Straßenbauverwaltung Baden-

Württemberg in Ausübung der Auftragsverwaltung für den Bund Antragsteller ist, 
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auch wenn die Betriebsumfahrt letztlich insbesondere auch auf einen ausdrücklichen 

Wunsch der Polizei hin in die Planung aufgenommen wurde. Eine rechtliche Ver-

pflichtung der Polizei, die selbstverständlich von der Anhörungs- und Planfeststel-

lungsbehörde eine Einladung zum Erörterungstermin erhalten hat, zur Teilnahme an 

dem Erörterungstermin resultiert daraus allerdings nicht.  

 

Die Schaffung der Betriebsumfahrt ist vernünftigerweise geboten und in diesem Sin-

ne notwendig. Die Wahl der Lage an der K 4271 ist nicht zu beanstanden; alternative 

Standorte, die besser geeignet wären, sind nicht ersichtlich. Diese Einschätzung wird 

vom Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 6, Landespolizeidirektion Referat 62 - 

Höhere Straßenverkehrsbehörde - und Referat 64 - in einer Stellungnahme vom 

13.06.2007, welche auf das Schreiben der IG Balzfeld vom 13.04.2007 Bezug nimmt, 

und vom 17.12.2009 geteilt. 

 

Maßgeblich für diese Einschätzung sind im Wesentlichen folgende Gesichtspunkte:  

 

Durch die Betriebsumfahrt werden die Interventionszeiten deutlich verkürzt. Die zu-

künftige Betriebsumfahrt liegt annähernd in der Mitte eines ca. 13 km langen Auto-

bahnabschnitts und ist für die Polizei einsatztaktisch von besonderem Wert. In den 

nicht seltenen Fällen von schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Schwer-

verkehrsfahrzeugen, die oftmals auch eine komplette Sperrung der Richtungsfahr-

bahnen nach sich ziehen, ist es möglich, Rettungskräfte und Bergungsdienste der 

Unglücksstelle zuzuführen. Die zeitraubenden Staudurchfahrten verkürzen sich dabei 

erheblich, da auch eine Zufahrt entgegen der Fahrtrichtung möglich ist. Eine zeitnahe 

Räumung von Unfallstellen reduziert naturgemäß auch die zwangsläufigen Ver-

kehrsstaus, an deren Ende die Autobahnpolizei immer häufiger schwere Verkehrsun-

fälle registrieren muss. Dies ist für die durch Schwerverkehr außerordentlich belaste-

te A 6 von besonderer Wichtigkeit. Im selten vorkommenden Notfall einer Vollsper-

rung kann über die sonst für den normalen Verkehr gesperrte Betriebsumfahrt der 

aufgestaute Verkehr abgeleitet werden, um stundenlange Wartezeiten der auf der 

gesperrten Autobahn festsitzenden Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. 

 

Gerade weil die ortsansässige Feuerwehr nicht den Ersteingriff auf der Autobahn 

durchführt, ist eine Verkürzung der Eingriffszeiten der Stützpunktfeuerwehren not-

wendig. Auch kann bei größeren Schadensereignissen durchaus eine schnelle Un-

terstützung der Einsatzkräfte erforderlich sein. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche 

Betriebsumfahrt weist dann unbestreitbare Vorteile auf. 
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Die Betriebsumfahrt dient auch einem - möglicherweise lebensrettenden - schnelle-

ren Abtransport von Verletzten. Bei einem Unfall oder anderen Schadensereignissen 

z.B. in Richtung Mannheim kann das Rettungsfahrzeug auf dem Weg ins Kranken-

haus Sinsheim ca. 13 km Wegstrecke einsparen. Der Transport erfolgt nicht über 

Kreisstraßen, sondern auf der Autobahn in Richtung Sinsheim. Dies gilt für einen Un-

fall in Fahrtrichtung Heilbronn mit einem Transport in die Krankenhäuser Heidelberg, 

Mannheim oder Ludwigshafen entsprechend. Der Einsatz von Rettungshubschrau-

bern dient nicht nur in erster Linie dem schnellen Abtransport von Schwerstverletz-

ten, sondern auch der schnellen Zuführung von Notärzten. Ein Lufttransport im Hub-

schrauber ist jedoch in vielen Fällen auf Grund des Verletzungsmusters nicht mög-

lich.  

 

Auch für den täglichen Dienst der Autobahnpolizei und somit der Aufrechterhaltung 

von Sicherheit und Ordnung ist die Verkürzung der Anfahrtswege eine dringende 

Notwendigkeit. Hilfeleistungen, die Beseitigung von Hindernissen auf der Fahrbahn 

sowie die schnelle Erreichbarkeit von Fahndungskontrollpunkten sind nur einige 

Einsatztätigkeiten, bei denen der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle spielt. Dies ist auch 

unter den Gesichtspunkt der beschlossenen Auflösung des von den Einwendern an-

gesprochenen Autobahnpolizeireviers Sinsheim bis zum Jahre 2010 und der Aufga-

benwahrnehmung durch das Autobahnpolizeirevier Walldorf zu sehen.  

 

Auch Gründe des Straßenbetriebs sprechen für die Einrichtung einer Betriebsumfahrt 

bei Balzfeld in der Mitte des Autobahnstreckenabschnittes und am östlichen, oberen 

Ende der besondere Anforderungen an den Winterdienst stellenden Aufstiegsstrecke 

aus der Rheinebene ins Kraichgauer Hügelland. Die in dem Einwendungsschreiben 

vom 13.04.2007 vorgeschlagene Aufteilung des Winterdienstes ist so nicht realisier-

bar, weil die Autobahnmeisterei Sinsheim inzwischen aufgelöst worden ist. In der 

Vergangenheit sind gelegentlich durchaus Probleme mit dem Winterdienst in dem 

Streckenabschnitt der A 6 aufgetreten.  

 

Nach alledem besteht ein Bedürfnis für die beabsichtigte Einrichtung einer beidseiti-

gen Behelfszufahrt im Bereich der Überführung der K 4271 über die A 6 zwischen 

Balzfeld und Tairnbach. Die Lage in der Mitte eines ca. 13 km langen Autobahnab-

schnitts ist einsatztaktisch besonders geeignet.  

 

Die vorgeschlagene Anbindung der Behelfszufahrten an die beiden nahegelegenen 

Parkplätze westlich bzw. östlich von BAB-km 599+500 ist bei einer Gesamtschau 

dagegen nicht sinnvoll. Im Einzelnen sprechen hiergegen insbesondere folgende 

Gesichtspunkte:  
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Nach Ziff. 8.9.2 der maßgeblichen Richtlinie für die Anlage von Autobahnen (RAA 

2008) sind Betriebsumfahrten bevorzugt an Standorten vorzusehen, an denen die 

bestehende Infrastruktur genutzt werden kann. Dies sind z.B. Kreuzungsbauwerke 

von Straßen. Nach Ziff. 8.9.2 der genannten Richtlinie sind Betriebsumfahrten inner-

halb einer Rastanlage zu vermeiden, da es zu Behinderungen der Betriebsdienst-

fahrzeuge durch den parkenden Verkehr kommen kann.  

 

Die beiden Parkplätze werden vor allem vom Schwerverkehr täglich rund um die Uhr 

sehr stark in Anspruch genommen. Ein jederzeit störungsfreies Ein- und Ausfahren 

von Polizei, Rettungs- und Hilfsdiensten und Fahrzeugen des Betriebsdienstes über 

die Rastplätze ist unter diesen Umständen nicht gewährleistet. Um dies sicherzustel-

len, müsste die Funktion als Rastplatz sofort aufgegeben werden, was angesichts 

der Parkplatzknappheit für den Schwerverkehr an der A 6 nicht angezeigt ist. So 

wendet sich aus Verkehrsicherheitsgründen (Einhaltung der Lkw-Lenkzeiten) auch 

die höhere Straßenverkehrsbehörde gegen ein Entfallen der Parkplätze.  

 

Die mögliche Zufahrt zu den Parkplätzen müsste über 1,5 km lang auf Hauptwirt-

schaftswegen und Gemeindestraßen unmittelbar an Wohngebieten von Horrenberg 

und Balzfeld vorbei erfolgen. Die vorhandene Zuwegung müsste auf 5,50 - 6 m 

Fahrbahnbreite aufgeweitet werden, um eine reibungslose An- und Abfahrt und we-

nigstens eingeschränkten Begegnungsverkehr zu ermöglichen; eine Ausleitung von 

Autobahnverkehr ist unter diesen Umständen kaum vorstellbar. Die Verbreiterung 

der Zufahrtsstrecken und der Neubau der Anschlüsse an die Parkplätze führte zu 

einer mehr als doppelt so großen Netto-Neuversiegelung als bei einer Betriebsum-

fahrt an der K 4271. 

 

Die seitens der Straßenbauverwaltung geschätzten Baukosten für eine Betriebsum-

fahrt über die Parkplätze liegen mit ca. 509.000 € nicht wesentlich unter den veran-

schlagten 573.000 € für eine Betriebsumfahrt an der K 4271.  

 

Der Hinweis der IG Balzfeld auf bestehende Betriebsumfahrten über Rastplätze im 

Bundesautobahnnetz geht insoweit fehl, als es sich in den genannten Fällen um Alt-

bestand handelt, der bei grundhaftem Um- und Ausbau regelmäßig beseitigt wird. 

Nach Auskunft des Vorhabenträgers werden an Autobahn-Neubaustrecken Betrieb-

sumfahrten und Rastplätze wegen des aufgezeigten Verkehrssicherheits- und Nut-

zungskonfliktes schon länger nicht mehr zusammengelegt. 
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Insgesamt zeichnen die Möglichkeit einer Verkehrsableitung unmittelbar ins klassifi-

zierte Straßennetz und die relative Geringfügigkeit des maßnahmebedingten Eingrif-

fes die beantragte Lösung einer Betriebsumfahrt an der K 4271 im Vergleich zu der 

ins Spiel gebrachten Alternative über die Parkplätze aus.  

 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die geplante leistungsfähige unmittelbare Anbin-

dung an die K 4271 gegenüber der vorgeschlagenen Alternativlösung mit einer An-

bindung der Betriebsumfahrt über Parkplätze und Wirtschaftswege als besser dar.  

 

Soweit sie sich nicht erledigt haben, werden die von den Einwendern erhobenen 

Einwendungen zurückgewiesen. 

 

2. Anwohner „Blenkenweg“ und „Zum Brennthaus“, IdentNr. 2 

 

Bei diesen handelt es sich um Anwohner der Straßen „Blenkenweg“ und „Zum 

Brennthaus“ in Balzfeld. 

 

Mit einem Schreiben vom 09.10.2006, in dem ein Einwender als Ansprechpartner 

benannt war und das am 16.10.2006 und damit noch innerhalb der Einwendungsfrist 

beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, wurden für die Anwohner „Blenken-

weg“ Einwendungen gegen das Vorhaben vorgebracht. Unter dem Text des Schrei-

bens waren die Namen und Adressen von Anwohnern - allerdings bei einzelnen Ein-

trägen unleserlich oder unvollständig - sowie deren Unterschrift bzw. die Unterschrift 

eines Vertreters zu finden. Mit einem Schreiben vom 26.10.2006 hat die Anhörungs- 

und Planfeststellungsbehörde daher um Behebung der Mängel bei der Namensan-

gabe und um Klärung der Vertretung der Unterzeichner gebeten. Mit weiterem 

Schreiben vom 06.11.2007 wurde mitgeteilt, dass kein Anwohner als Vertreter der 

Unterzeichner fungiere, die alle persönlich Einwender seien. Mit dem Einwendungs-

schreiben vom 09.10.2006 wurden im Wesentlichen folgende Einwendungen geltend 

gemacht:  

 

� Entgegen früherer Ankündigungen seien die geplanten Lärmschutzmaßnah-

men im Bereich Balzfeld und Horrenberg drastisch gekürzt worden, so dass 

einzelne Gebäude nach dem Ausbau der A 6 immer noch Lärmbelastungen 

ertragen müssten, die über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Auch die 

Eigentümer/Bewohner der Grundstücke im „Blenkenweg“ seien hiervon betrof-

fen. Eine besonders auffällige Lärmstörung rühre von einer Überführung der A 

6 über einen Richtung Tairnbach führenden Wirtschaftsweg her. Ein passiver 

Lärmschutz sei bei geöffneten Fenstern und einer Terrassennutzung unzurei-
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chend. Es werde gefordert, die Lärmschutzwand von Balzfeld Richtung Diel-

heim kommend bis zum derzeit vorhandenen Parkplatz auf der Gemarkung 

Dielheim zu führen.  

 

Die in dem Einwendungsschreiben vom 09.10.2006 aufgeführten Einzelpersonen 

sind als Eigentümer lärmbetroffener Grundstücke bzw. betroffene Anwohner der Au-

tobahn zur Erhebung von - ggf. auch gleichlautenden - Einwendungen befugt. Die 

Einwendungen werden jedoch, soweit sie sich nicht erledigt haben, aus folgenden 

sachlichen Gründen zurückgewiesen:  

 

An nahezu allen Anwesen der Einwender (anders nur „Blenkenweg 9“ mit auch nur 

geringfügiger Überschreitung des Nachtwertes um 0,6 dB(A) und „Blenkenweg 14“ 

mit Überschreitung des Nachtwertes um 0,5 dB(A)) wird schon nach der 2009 offen-

gelegten Planung an keiner Stelle ein Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV über-

schritten. Mit dem nunmehr festgestellten Lärmschutzkonzept mit verlängerten OPA-

Strecken und der Lärmschutzwand „Erlenbachwiesen“ werden die Grenzwerte auch 

an den Anwesen „Blenkenweg 9“ und „Blenkenweg 14“ eingehalten. Ein Anspruch 

auf zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen nach § 41 BImSchG setzt notwendig voraus, 

dass bei dem betreffenden Gebäude die Grenzwerte überschritten sind. Lärmwerte, 

die den Grenzwert wie hier bei einigen Gebäuden nur knapp nicht erreichen, können 

diesen Anspruch nicht begründen. 

 

Im Übrigen trägt das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept 

im gesamten Bereich von Balzfeld auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rech-

nung. Insoweit wird in erster Linie auf die umfassende Würdigung der Lärmproblema-

tik vorstehend unter B XI. 5. 1 verwiesen. 

 

Die Einwendungen werden mithin zurückgewiesen. 

 

3. Anwohner der Straßen „Ringstraße“, „Wiesengrund“ und „Eschelbacher 

Straße“, IdentNr. 3 

 

Bei den Einwendern handelt es sich um Anwohner der Straßen „Ringstraße“, „Wie-

sengrund“ und „Eschelbacher Straße“ in Balzfeld. Teilweise finden sich diese auch 

auf der Unterschriftenliste der „Interessengemeinschaft Balzfeld“ (s.o. B XV.1.) wie-

der. 

 

Mit einem von einer Einwenderin unterzeichneten Schreiben vom 06.10.2006 werden 

von diesen Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben. Am Ende enthält das 
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Schreiben als Unterstützer die Namen und Adressen von Anwohnern - allerdings bei 

einzelnen Einträgen unleserlich oder unvollständig - sowie deren Unterschrift, wobei 

bisweilen bei zwei in einer Zeile angegebenen Unterstützern nur eine Unterschrift 

vorhanden war. Mit einem Schreiben an die Einwenderin vom 26.10.2006 hat die 

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde daher um Behebung der Mängel bei der 

Namensangabe und um Klärung der Vertretung der Unterzeichner gebeten. Mit 

Schreiben vom 06.11.2007 beseitigten die Einwender die Unklarheiten und teilten 

mit, dass die Einwenderin nicht als Vertreterin der Unterschriftenliste fungiere. Mit 

dem Einwendungsschreiben vom 06.10.2006 wurden im Wesentlichen folgende Ein-

wendungen geltend gemacht:  

 

Entgegen früherer Ankündigungen seien die geplanten Lärmschutzmaßnahmen im 

Bereich Balzfeld und Horrenberg drastisch gekürzt worden, so dass einzelne Gebäu-

de nach dem Ausbau der A 6 immer noch Lärmbelastungen ertragen müssten, die 

über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Auch die Eigentümer/Bewohner eines 

Grundstücks in der „Ringstraße“ in Balzfeld seien hiervon betroffen. Es sei unver-

ständlich, dass die beachtliche Lärmbelastung in der „Ringstraße“ bei der Ausbau-

maßnahme an der A 6 nicht unter die gesetzlichen Grenzwerte herabgesenkt werden 

solle. Hierfür könne es nur finanzielle Gründe geben. Ein passiver Lärmschutz sei bei 

geöffneten Fenstern und einer Terrassennutzung unzureichend. Es werde eine ver-

längerte Lärmschutzwand gefordert. Die Lärmschutzwand solle zum einen von Balz-

feld Richtung Dielheim kommend bis zum derzeit vorhandenen Parkplatz auf der 

Gemarkung Dielheim zu führen. Zum anderen müsse die Lärmschutzwand von Balz-

feld in Richtung Sinsheim zumindest noch 1 km länger als bisher geplant werden. 

 

Die Anwohner sind als Eigentümer lärmbetroffener Grundstücke bzw. betroffene An-

wohner der Autobahn zur Erhebung von - ggf. auch gleichlautenden - Einwendungen 

befugt. Die Einwendungen werden indes, soweit sie sich nicht erledigt haben, aus 

folgenden sachlichen Gründen zurückgewiesen:  

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte und durch Auflagen ergänzte Lärm-

schutzkonzept trägt im gesamten Bereich von Balzfeld sowohl den zu beachtenden 

immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinrei-

chend Rechnung.  

 

Eine teilweise auch mit einer Erhöhung verbundene Verlängerung der Lärmschutz-

wand bei Balzfeld bis BAB-km 599+795 im Westen und BAB-km 602+215 im Osten 

entsprechend Konzept 2004.1 (vorstehend unter B XI. 5.1.4.6.2) wie sie in der Tat im 
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Jahr 2004 einmal angedacht war, würde bei einem hohen Kostenaufwand nur noch 

einen verhältnismäßig geringen Zugewinn an Lärmschutz nach sich ziehen.  

 

Mit dem planfestgestellten Lärmschutzkonzept wird auf der am stärksten belasteten 

Südseite des erwähnten Anwesens in der „Ringstraße“ eine Lärmminderung von 8,4 

dB(A) gegenüber der Bestandssituation im Jahr 2003 erreicht. Der Nachtgrenzwert 

von 49 dB(A) für allgemeine Wohngebiete ist im Falle einer Worst Case-Betrachtung 

(Erhöhung des Immissionspegels um 0,09 dB, vorstehend unter B XI. 5.1.3.1) nur 

geringfügig um 0,1 dB(A) überschritten. Im Übrigen wird zur näheren Begründung 

der Rechtmäßigkeit des planfestgestellten Lärmschutzkonzeptes auf die umfassende 

Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. Eine weiter-

gehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann mithin nicht beansprucht 

werden.  

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern der betroffenen Gebäude auf der Grundlage von 

§§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch 

gegen den Träger der Straßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz 

in Höhe der erbrachten notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der 

maßgeblichen 24. BImSchV zugesprochen. Hierzu wird auf B XI. 5.1.6 verwiesen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind grds. auch Außen-

wohnbereiche schützenswert, da ein Aufenthalt zur Erholung im Freien zu den 

Grundbedürfnissen zählt. Da im Außenwohnbereich eine Nutzung ganz überwiegend 

am Tag (6.00 bis 22.00) stattfindet, ist allerdings eine Entschädigung für Störungen 

der Außenwohnbereichsnutzung nur zu leisten, wenn der Taggrenzwert überschritten 

wird. Überschreitungen des Taggrenzwertes an schutzwürdigen Außenwohnberei-

chen der Einwender liegen jedoch mit dem planfestgestellten Lärmschutzkonzept 

nicht vor. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

4. Einwender mit „Formular A“  

 

Die Einwender sind Eigentümer bzw. Bewohner im Schutzbereich Balzfeld. Sie ha-

ben im Rahmen der Offenlage 2009 mit verschiedenen Schreiben gleichlautende 

Einwendungen beim Regierungspräsidium Karlsruhe oder bei der Gemeinde Diel-

heim abgegeben. Im Wesentlichen werden Verbesserungen des aktiven Lärmschut-

zes im Ortsteil Balzfeld sowie eine Verlegung der Betriebsumfahrt gefordert: 



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 230 -  
 

� Die Lärmschutzwand sei in Richtung Osten von BAB-km 601+979 bis km 

603+200 zu verlängern (als Lückenschluss mit dem vorhandenen Gelände      

- ohne Lärmfenster-). 

 

� Die Lärmschutzwand sei in Richtung Westen von BAB-km 600+400 bis km 

599+420 zu verlängern (als Lückenschluss mit vorhandenem Gelände - ohne 

Lärmfenster-). 

 

� Die Betriebsumfahrt sei von der K 4271 um ca. 700 m in westlicher Richtung 

(zu den beiden Parkplätzen) zu verlegen (Vermeidung von Lärmfenstern und 

von Kriminalität). 

 

� Für das Schutzgut Mensch sei durch den nicht ausreichenden Lärmschutz die 

Erholung in der Natur/ im Wohnumfeld nicht mehr gewährleistet. 

 

� Ein Einwender hat mit Schreiben vom 22.12.2009 (Eingang beim Regierungs-

präsidium Karlsruhe am 28.12.09) ergänzend einen lärmdämmenden Asphalt 

gefordert. 

 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Die geforderte Verlängerung der Lärmschutzwand östlich von Balzfeld bis BAB-km 

603+200 um ca. 1.120 m verfolgt das Ziel, die Abschirmung Balzfelds vor dem Lärm 

der in Tallängsrichtung verlaufenden A 6 zu verbessern. Aufgrund der trogartigen 

Topographie des Bettelbach- und Leimbachtals, in dem Balzfeld liegt, „zieht“ der Au-

tobahnlärm von Osten her in Richtung des östlichen Ortsrandes von Balzfeld. Dieser 

Effekt ließe sich in der Tat durch einen sich ununterbrochen nach Osten bis zum Be-

ginn des tiefen Geländeeinschnitts im Gewann „Pfaffenäcker“ ca. bei BAB-km 

603+200 erstreckenden Lärmschirm baulich unterbinden. Ein derartiger Lärmschirm 

würde jedoch Mehrkosten von ca. 1.879.000 € verursachen. Wenn sich dadurch 

auch nennenswerte Effekte im östlichen Balzfeld erzielen ließen, so stehen die er-

heblichen Mehrkosten außer Verhältnis zum erzielten Schutzgewinn, zumal von den 

Gebäuden in Balzfeld, an denen die Grenzwerte überschritten sind, keines Nachtpe-

geln >54 dB(A) ausgesetzt ist. 

 

Hinsichtlich der Forderung nach einer Verlängerung der Lärmschutzwand in Richtung 

Westen bis BAB-km 599+420 wird auf die vorstehenden Ausführungen unter B XI. 

5.1.4.6.2.2 „Abgestufte Konzepte“ - „Konzepte zur Verbesserung der Schutzwirkung 

des Lärmschutzwalls bei BAB-km 600+150 bis km 600+370“ Bezug genommen. Er-
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gänzend wird darauf verwiesen, dass der Vorhabenträger für den Bund im April 2011 

eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen hat, wonach sich der Bund zum 

Bau einer zusätzlichen, 4 m über Autobahngradiente aufragenden Lärmschutzwand 

(sog. „Erlenbachwand“) auf der Nordseite der Autobahn im Bereich Erlenbachwie-

sen, Gemeinde Dielheim zwischen BAB-km 599+750 und km 600+050 verpflichtet. 

Zum Schutz der Ortslage Horrenberg-Balzfeld hat die Planfeststellungsbehörde dem 

Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufgegeben, von BAB-km 600+000 bis km 

602+270 als Straßenoberflächenbelag auf beiden Richtungsfahrbahnen einen offen-

porigen Asphalt (sog. „Flüsterasphalt“) aufzubringen und dauerhaft zu unterhalten.  

 

Insgesamt trägt das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept 

trotz der noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbe-

reich „Horrenberg-Balzfeld“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen 

Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weiterge-

hende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Wür-

digung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1.4 verwiesen. Durch die vor-

gesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen kommt es im Vergleich zur Bestandssi-

tuation in weiten Bereichen der freien Landschaft zu einer Verbesserung (Planunter-

lagen: Unterlage 11.3.6.8a). Das Schutzgut Mensch wurde in der Abwägung mit ent-

gegenstehenden Belangen berücksichtigt. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Zur Forderung der Einwender, die bei der K 4271 geplante Betriebsumfahrt um ca. 

700 m in westlicher Richtung zu verlegen, wird auf die vorstehenden Ausführungen 

zur Stellungnahme der Gemeinde Dielheim (unter B XII. 17) und der Interessenge-

meinschaft Balzfeld (unter B XV. 1.) Bezug genommen. 

 

Die Einwendungen werden, soweit sie sich nicht erledigt haben, zurückgewiesen. 
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5. Einwender mit „Formular B“  

 

Die Einwender sind Eigentümer bzw. Bewohner im Schutzbereich Dielheim. Sie ha-

ben im Rahmen der Offenlage 2009 mit verschiedenen Schreiben gleichlautende 

Einwendungen beim Regierungspräsidium Karlsruhe oder bei der Gemeinde Diel-

heim abgegeben. Sinngemäß wird Folgendes vorgebracht: 

 

� Laut Bundesimmissionsgesetz sei sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel 

in der Nacht die 49 dB (bei allgemeinen Wohngebieten) nicht überschreitet. 

Dieser Grenzwert werde nun laut offengelegter Unterlagen am Haus der jewei-

ligen Einwender und an weiteren 127 Häusern in Dielheim überschritten. 

 

� Der aktive Lärmschutz sei zu verbessern, um den Grenzwert an den Häusern 

der Einwender und an den anderen 127 betroffenen Häusern nicht zu über-

schreiten. 

 

Daher werden folgende Maßnahmen zur Verbesserung vom aktiven Lärmschutz ge-

fordert: 

 

� Lärmschutzwand (Bereich K 4170) in Richtung Rauenberg von BAB-km 

596+414 bis km 596+040 mindestens durchgehend 7 m über dem Fahrbahn-

belag, danach solle die Lärmschutzwand ohne Unterbrechung auf der Bö-

schung mit einer Höhe von mind. 4 m bis km 595+700 fortgeführt werden. 

 

� Lärmschutzwand (Bereich Industriegebiet) in Richtung Rauenberg von BAB-

km 597+587 bis km 598+200 mindestens durchgehend 7 m über dem Fahr-

bahnbelag. 

 

� Lärmschutzwände mit einer besseren Absorbierung von BAB-km 595+700 bis 

km 598+200. 

 

� Offenporiger Asphalt in beide Fahrtrichtungen von BAB-km 595+700 bis km 

598+200. Aufgrund seiner Abnutzung sei der OPA hinsichtlich Absorbierung 

alle acht Jahre auszutauschen. 

 

Die Einwender sind als Eigentümer lärmbetroffener Grundstücke bzw. betroffene 

Anwohner der Autobahn zur Erhebung von Einwendungen befugt. Die Einwendun-

gen werden jedoch, soweit sie sich nicht erledigt haben bzw. ihnen Rechnung getra-

gen wurde, aus folgenden sachlichen Gründen zurückgewiesen:  
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Sofern die geforderte Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwand im Bereich 

Dielheim-West auf eine Verbesserung der Immissionswerte in den Baugebieten 

„Baiertaler Berg“ und „Eckertsberg I-III“ abzielt, ist darauf hinzuweisen, dass in den 

Gebieten „Baiertaler Berg“ und „Eckertsberg I“ die Grenzwerte der 16. BImSchV mit 

dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers eingehalten sind.  

Durch die Verlängerung der OPA-Strecke bis zum östlichen Widerlager der Angel-

bach-Talbrücke bei BAB-km 594+711 (Baubeginn), welche dem Vorhabenträger im 

verfügenden Teil dieses Beschlusses aufgegeben wurde, können Grenzwertüber-

schreitungen in den Baugebieten „Eckertsberg II+III“ vermieden werden. Ergänzend 

wird hinsichtlich der Grundstücke im Geltungsbereich der wirksamen Bebauungsplä-

ne „Eckertsberg II+III“ auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu 

verweisen, wonach allein die Tatsache, dass ein Grundstück baureif ist, noch keine 

Ansprüche auf aktiven Lärmschutz auslöst und dem Umstand der Baureife allenfalls 

im Rahmen der planerischen Abwägung Bedeutung zukommen kann (BVerwG, Be-

schluss vom 19.10.11, 9 B 9/11; hierzu vorstehend unter B XI. 5.1). Durch das Lärm-

schutzkonzept des Vergleichfalls 2 (vorstehend unter B XI. 5.1.4.6.1.2) profitiert die 

Ortslage Dielheim insgesamt großflächig mit Pegelreduzierungen (z. B. im Bereich 

der „Kriegstraße“, „Friedensstraße“, „Am Riedberg“). 

 

Der Forderung nach einer Erhöhung der LSW Dielheim-Nordseite im Bereich von 

BAB-km 597+587 und km 598+200, welche auf eine Verbesserung der Immissions-

werte im Gewerbegebiet „Heiligenstein/Carl-Benz-Straße“ abzielt, kann nicht ent-

sprochen werden, da die einschlägigen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ein-

gehalten werden. 

 

Insgesamt trägt das mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen in den Lärmschutzbereichen „Diel-

heim-Nord“ und „Rauenberg“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtli-

chen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine wei-

tergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht wer-

den. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtli-

che Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-
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ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 Bezug genommen. 

 

Hinsichtlich der Forderung nach einer besseren Absorbierung ist zu sagen, dass 

Lärmschutzwände, insbesondere auch im Bereich Dielheim Nord durchgängig hoch-

absorbierend auszubilden sind (DLa mind. -8 dB, Absorptionsgruppe A 3). Dies ist 

vom Vorhabenträger so vorgesehen und wurde klarstellend in den verfügenden Teil 

übernommen. Der Erläuterungsbericht zum schalltechnischen Gutachten stellt dar-

über hinaus klar, dass die bereits errichtete Lärmsanierungswand Dielheim-Süd so-

gar in Materialien der Absorptionsgruppe A 4 (DLa mind. -11 dB) auszuführen ist, um 

auf der Nordseite (Bereich „Haierberg“) eine wahrnehmbare Erhöhung der Lärmbe-

lastung auszuschließen. Eine Ausführung der Lärmschutzwand Dielheim Nord in Ma-

terialien der Absorptionsgruppe A 4 (DLa mind. -11 dB) würde zum einen an den au-

tobahnnächsten Gebäuden nur noch geringfügige Verringerungen der Immissions-

pegel um lediglich 0,05 - 0,1 dB bewirken und Baukosten in doppelter Höhe verursa-

chen. Darüber hinaus könnten in diesem Fall nicht in erforderlichem Umfang transpa-

rente Wandelemente angeordnet werden, was an den autobahnnächsten Gebäuden 

zu einer Verschattung während der Wintermonate führen würde. 

 

Die geforderte Verlängerung des offenporigen Asphalts wurde dem Vorhabenträger 

mit diesem Beschluss aufgegeben. OPA-Strecken unterliegen einem Monitoring 

hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften; sind diese nicht mehr gewährleistet, 

wird die Deckschicht ausgetauscht. Kriterium hierfür ist, ob der Lärmminderungswert 

DStrO = -5 dB(A), welcher der schalltechnischen Berechnung zugrunde gelegt wurde, 

noch eingehalten wird oder nicht. Die Planfeststellungsbehörde hat dem 

Vorhabenträger daher aufgegeben, sicherzustellen, dass auf den Strecken-

abschnitten, wo offenporige Asphaltbeläge vorgesehen sind bzw. zusätzlich 

vorzusehen sind, die Korrekturwerte von DStrO = -5 dB(A) gegenüber herkömmlichen 

Fahrbahnbelägen (Bestand) erzielt werden. Ein Austausch in einem festen Turnus 

kann vom Vorhabenträger nicht verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen nicht Rechnung getragen wurde, werden Sie 

zurückgewiesen.  
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6. Einwender mit „Formular C“ 

 

Die Einwender sind Eigentümer bzw. Bewohner im Schutzbereich Dielheim. Sie ha-

ben im Rahmen der Offenlage 2009 mit verschiedenen Schreiben gleichlautende 

Einwendungen beim Regierungspräsidium Karlsruhe oder bei der Gemeinde Diel-

heim abgegeben. Die Einwender sind der Auffassung, der Lärmschutz für Dielheim 

sei nicht ausreichend. Daher wurde Folgendes gefordert: 

 

� Verlängerung der Lärmschutzwand Dielheim-Nord in Richtung Walldorf in ent-

sprechender Länge und Höhe. Durch die zu kurze Wand entstehe ein großes 

„Lärmfenster“. 

 

� Im Bereich der LSW über der Unterführung nach Rauenberg, in Richtung 

Walldorf, werde man vom Ort aus trotz der geplanten, aber zu niedrigen LSW 

die Kraftfahrzeuge sehen. Dort dringe dann auch Lärm ungehindert in den Ort 

ein. Dies könne eine Fehlplanung sein. 

 

� Die Ausführung der südlichen Lärmschutzwände im Bereich des Schützen-

hauses müsse so sein, dass beiderseits keine Erhöhung der Belastung erfol-

ge. 

 

� Lärmschutzwände in ausreichender Länge und Höhe im Bereich Balzfeld so-

wie keine Betriebsumfahrt an der vorgesehenen Stelle, die auch ein „Lärm-

fenster“ darstelle, wo heute noch eine Böschung den Lärm abschirme. 

 

� Wenn schon trotz geplanter Lärmschutzwände der zulässige Schallpegel vie-

lerorts immer noch überschritten werde, solle im Bereich Dielheim und Balz-

feld der „Flüsterasphalt“ verlängert werden. 

 

Die Einwender sind als Eigentümer lärmbetroffener Grundstücke bzw. betroffene 

Anwohner der Autobahn zur Erhebung von Einwendungen befugt. Die Einwendun-

gen werden jedoch, soweit sie sich nicht erledigt haben bzw. ihnen Rechnung getra-

gen wurde, aus folgenden sachlichen Gründen zurückgewiesen:  

 

Sofern die geforderte Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwand Dielheim-

Nord auf eine Verbesserung der Immissionswerte in den Baugebieten „Baiertaler 

Berg“ und „Eckertsberg I-III“ abzielt, ist darauf hinzuweisen, dass in den Gebieten 

„Baiertaler Berg“ und „Eckertsberg I“ die Grenzwerte der 16. BImSchV mit dem 2009 

offengelegten Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers eingehalten sind.  
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Durch die Verlängerung der OPA-Strecke bis zum östlichen Widerlager der Angel-

bach-Talbrücke bei BAB-km 594+711 (Baubeginn), welche dem Vorhabenträger im 

verfügenden Teil dieses Beschlusses aufgegeben wurde, können Grenzwertüber-

schreitungen in den Baugebieten „Eckertsberg II+III“ vermieden werden. Durch das 

Lärmschutzkonzept des Vergleichfalls 2 (vorstehend unter B XI. 5.1.4.6.1.2) profitiert 

die Ortslage Dielheim insgesamt großflächig mit Pegelreduzierungen (z. B. im Be-

reich der „Kriegstraße“, „Friedensstraße“, „Am Riedberg“). Hinsichtlich der Grundstü-

cke im Geltungsbereich der wirksamen Bebauungspläne „Eckertsberg II+III“ wird er-

gänzend auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen, wo-

nach allein die Tatsache, dass ein Grundstück baureif ist, noch keine Ansprüche auf 

aktiven Lärmschutz auslöst und dem Umstand der Baureife allenfalls im Rahmen der 

planerischen Abwägung Bedeutung zukommen kann (BVerwG, Beschluss vom 

19.10.11, 9 B 9/11; hierzu vorstehend unter B XI. 5.1). 

 

Die geforderte Verlängerung der Lärmschutzwand östlich von Balzfeld bis BAB-km 

603+200 um ca. 1.120 m verfolgt das Ziel, die Abschirmung Balzfelds vor dem Lärm 

der in Tallängsrichtung verlaufenden A 6 zu verbessern. Aufgrund der trogartigen 

Topographie des Bettelbach- und Leimbachtals, in dem Balzfeld liegt, „zieht“ der Au-

tobahnlärm von Osten her in Richtung des östlichen Ortsrandes von Balzfeld. Dieser 

Effekt ließe sich in der Tat durch einen sich ununterbrochen nach Osten bis zum Be-

ginn des tiefen Geländeeinschnitts im Gewann „Pfaffenäcker“ ca. bei BAB-km 

603+200 erstreckenden Lärmschirm baulich unterbinden. Ein derartiger Lärmschirm 

würde jedoch Mehrkosten von ca. 1.879.000 € verursachen. Wenn sich dadurch 

auch nennenswerte Effekte im östlichen Balzfeld erzielen ließen, so stehen die er-

heblichen Mehrkosten außer Verhältnis zum erzielten Schutzgewinn, zumal von den 

Gebäuden in Balzfeld, an denen die Grenzwerte überschritten sind, keines Nachtpe-

geln >54 dB(A) ausgesetzt sind. 

 

Sofern die Einwender Lärmschutzwände in ausreichender Höhe und Länge im Be-

reich Balzfeld fordern, wird auf die vorstehenden Ausführungen unter B XI. 5.1.4.6.2 

„Kosten-Nutzen-Analyse: Schutzbereich Horrenberg-Balzfeld“ verwiesen. Zur Forde-

rung der Einwender, die bei der K 4271 geplante Betriebsumfahrt nicht an dieser 

Stelle zu errichten, wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Gemeinde 

Dielheim (unter B XII. 17.) und der Interessengemeinschaft Balzfeld (unter B XV. 1.) 

Bezug genommen. Dort wird auch zur Frage der lärmmäßigen Auswirkungen der 

Betriebsumfahrt Stellung genommen. Der von der Gemeinde im Bereich Balzfeld 

(BAB-km 600+000 bis km 600+360) geschüttete Lärmschutzwall hat keinen An-

schluss an den Straßendamm der K 4271 und weist am Ort der künftigen Betriebs-
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umfahrt heute schon ein Lärmfenster auf. Die von den Einwendern angesprochene 

Fensterwirkung ist nicht nachweisbar (hierzu vorstehend unter B XII. 17.). 

 

Hinsichtlich der Forderung zur Ausführung Lärmschutzwände ist zu sagen, dass im 

Bereich der beidseitigen Lärmschutzwände beim Schützenhaus (BAB-km 596+550 

bis km 597+110) mit möglicher Mehrfachreflexion (Lärmsanierungswand Dielheim-

Süd als sog. Spiegelschallquelle) die einschlägige RLS-90 explizit die Verwendung 

hochabsorbierender Wandbauteile in der LSW Dielheim Nord fordert (DLa mind. -8 

dB, Absorptionsgruppe A 3). Dies ist vom Vorhabenträger so vorgsehen und wurde 

klarstellend in den verfügenden Teil übernommen. Der Erläuterungsbericht zur 

schalltechnischen Untersuchung stellt darüber hinaus klar, dass die bereits errichtete 

Lärmsanierungswand Dielheim-Süd sogar in Materialien der Absorptionsgruppe A 4 

(DLa mind. -11 dB) auszuführen ist, um auf der Nordseite (Bereich „Haierberg“) eine 

wahrnehmbare Erhöhung der Lärmbelastung auszuschließen. 

 

Insgesamt trägt das mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen in den Lärmschutzbereichen „Diel-

heim“ und „Horrenberg-Balzfeld“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrecht-

lichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine wei-

tergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht wer-

den. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtli-

che Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 Bezug genommen. 

 

7. IdentNr. 7 

 

Bei den Einwendern handelt es sich um Eigentümer bzw. Bewohner von Anwesen im 

„Erlenbachweg“, im „Stockäckerweg“ und in der „Dorfstraße“ in Balzfeld. 
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Sie haben mit verschiedenen, im Wesentlichen gleichlautenden Schreiben vom 

06.10.2006 und 16.10.2006, die alle innerhalb der Einwendungsfrist beim Regie-

rungspräsidium Karlsruhe oder bei der Gemeinde Dielheim eingingen, in erster Linie 

folgende Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht:  

 

Entgegen früherer Ankündigungen seien die geplanten Lärmschutzmaßnahmen im 

Bereich Balzfeld und Horrenberg drastisch gekürzt worden, so dass einzelne Gebäu-

de nach dem Ausbau der A 6 immer noch Lärmbelastungen ertragen müssten, die 

über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Auch die Eigentümer/Bewohner des je-

weiligen Grundstücks im „Erlenbachweg“, im „Stockäckerweg“ bzw. in der „Dorfstra-

ße“ seien hiervon betroffen. Eine besonders auffällige Lärmstörung rühre von einer 

Überführung der A 6 über einen Richtung Tairnbach führenden Wirtschaftsweg her. 

Ein passiver Lärmschutz sei bei geöffneten Fenstern und einer Terrassennutzung 

unzureichend. Es werde gefordert, die Lärmschutzwand von Balzfeld Richtung Diel-

heim kommend bis zum derzeit vorhandenen Parkplatz auf der Gemarkung Dielheim 

zu führen.  

 

Einer der Einwender hat darüber hinaus mit Schreiben vom 22.12.2009 eine Ein-

wendung entsprechend Formular A abgegeben, so dass insoweit auf die vorstehen-

den Ausführungen unter B XV. 4. verwiesen wird. 

 

Die Einwender sind als Eigentümer lärmbetroffener Grundstücke bzw. betroffene 

Anwohner der Autobahn zur Erhebung von - ggf. auch gleichlautenden - Einwendun-

gen befugt. Die Einwendungen werden jedoch, soweit sie sich nicht erledigt haben, 

aus folgenden sachlichen Gründen zurückgewiesen:  

 

Mit dem nunmehr festgestellten Lärmschutzkonzept mit verlängerten OPA-Strecken 

und der Lärmschutzwand „Erlenbachwiesen“ werden die Grenzwerte auch an den 

Anwesen der Einwender im „Erlenbachweg“ und „Stockäckerweg“ eingehalten. Ein 

darüber hinausgehender Anspruch auf aktiven Lärmschutz besteht nicht. An dem 

Anwesen in der „Dorfstraße“ liegt auch mit dem Konzept des Vergleichsfalls 2 im 1. 

OG, Südseite noch eine geringfügige Überschreitung des Nachtgrenzwertes um 0,4 

dB(A) vor. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen für den Schutzbereich Balzfeld 

können jedoch nicht verlangt werden, da die Kosten hierfür außer Verhältnis zum 

angestrebten Schutzzweck stünden. Hierzu wird auf die umfassende Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5. verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
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verbleibt, wurde den Eigentümern der betroffenen Gebäude auf der Grundlage von 

§§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch 

gegen den Träger der Straßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz 

in Höhe der erbrachten notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der 

maßgeblichen 24. BImSchV zugesprochen. Hierzu wird auf B XI. 5.1.6 verwiesen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind grds. auch Außen-

wohnbereiche schützenswert, da ein Aufenthalt zur Erholung im Freien zu den 

Grundbedürfnissen zählt. Da im Außenwohnbereich eine Nutzung ganz überwiegend 

am Tag (6.00 bis 22.00) stattfindet, ist allerdings eine Entschädigung für Störungen 

der Außenwohnbereichsnutzung nur zu leisten, wenn der Taggrenzwert überschritten 

wird. Überschreitungen des Taggrenzwertes an schutzwürdigen Außenwohnberei-

chen der Einwender liegen jedoch mit dem planfestgestellten Lärmschutzkonzept 

nicht vor. 

 

Die Einwendungen werden mithin zurückgewiesen. 

 

8. IdentNr. 8 

 

Der Einwender, der auch auf der Unterschriftenliste der „Interessengemeinschaft 

Balzfeld“ (s.o. B XV.1.) zu finden ist, ist in der „Sinsheimer Straße“ in Balzfeld wohn-

haft.  

 

Er hat mit einem Schreiben vom 28.09.2006, das am selben Tage und damit recht-

zeitig per Telefax bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, gefordert, die Lärm-

schutzwand in Richtung Dielheim sogar noch über den Autobahnparkplatz hinauszu-

ziehen und diese in Richtung Sinsheim bis Bau-km 603+100 zu installieren. Außer-

dem müsse ein anderer Standort für das Becken für Oberflächenwasser beim Sport-

platz Balzfeld gefunden werden. Denn bei einem Bau des dort geplanten Beckens 

würde die Zufahrt zum Sportgelände verbaut und außerdem liege das Bauwerk zu 

nahe am Spielfeld. Dies sei auch die Ansicht weiterer Vorstandsmitglieder des Sport-

vereins. 

 

Ein weiteres Schreiben datiert vom 22.12.2009. Hierbei handelt es sich um das For-

mular A, so dass insoweit auf die vorstehenden Ausführungen unter B XV. 4. verwie-

sen wird. 

 

Zu den Einwendungen ist Folgendes zu bemerken: 
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Am Anwesen in der „Sinsheimer Straße“ wird schon nach der offengelegten Planung 

an keinem Immissionspunkt ein Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV überschritten. 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt im gesam-

ten Bereich von Balzfeld sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen 

Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weiterge-

hende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. In-

soweit wird auf die umfassende Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B 

XI. 5. 1 verwiesen. 

 

Unabhängig davon, dass nicht ersichtlich ist, in welchen eigenen, über die Belange 

des einwendungsbefugten Sportvereins hinausgehenden Belangen der Einwender 

durch den beanstandeten Standort des Beckens am Sportplatz beeinträchtigt wäre, 

wurde der Standort des Regenklärbeckens auf die andere Seite der Eschelbacher 

Straße verlegt und den Bedenken damit Rechnung getragen. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

9. IdentNr. 9 

 

Dieser Einwender, der auch auf der Unterschriftenliste der „Interessengemeinschaft 

Balzfeld“ (s.o. B XV.1.) zu finden ist, hat mit Schreiben vom 06.10.2006, das am 

09.10.2006 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen 

ist, Einwendungen erhoben. Ein weiteres Schreiben datiert vom 27.12.2009. Es ist 

am 29.12.2009 und damit ebenfalls rechtzeitig im Rahmen der zweiten Offenlage 

beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Sinngemäß enthalten die Schrei-

ben die folgenden Einwendungen: 

 

� Um die Existenzfähigkeit seines landwirtschaftlichen Betriebes nicht zu ge-

fährden, lehne er als Bewirtschafter und Besitzer der Grundstücke Flst.-Nrn. 

2531 und 4222 den Verkauf der Grundstücke ab. Über einen Flächentausch 

sei er gesprächsbereit. 

 

� Als Bewohner und Hausbesitzer von Balzfeld könne er beim aktiven Lärm-

schutz das Übersteigen der Grenzwerte nicht akzeptieren. 

 

Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

Von dem Grundstück Flst.-Nr. 2531, Gemarkung Horrenberg, das dem Einwender 

gehört und eine Größe von 1679 m² umfasst, sollen lediglich 145 m² dauerhaft für die 
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Herstellung der Regenwasserbehandlungsanlage RWA 5 und weitere 118 m² vorü-

bergehend für die Fahrbahnverbreiterung nebst Verschiebung des dort vorhandenen 

Grünweges in Anspruch genommen werden. Das Grundstück Flst.-Nr. 4222 steht 

ebenfalls im Eigentum des Einwenders und wird von diesem als Ackerland genutzt; 

das gesamte Grundstück mit einer Größe von 2.364 m² soll für die Kompensations-

maßnahme A 4 (Umwandlung von Ackerland und Neubegrünung von Gehölzen) 

verwendet werden. Der Einwender hat nur unsubstantiiert und ohne Belege zu sei-

nem landwirtschaftlichen Betrieb vorzulegen eine Gefährdung der Existenzfähigkeit 

seines landwirtschaftlichen Betriebes in den Raum gestellt.  

 

Daher hat die Planfeststellungsbehörde die Fachabteilung Landwirtschaft um Prü-

fung gebeten, ob der Verlust dieser Flächen zu einer Existenzgefährdung führen 

kann. Diese hat eine Existenzgefährdung des Betriebes mit überzeugenden Argu-

menten verneint, da der Betrieb des Einwenders nach seiner Ertragsfähigkeit gerade 

noch als Nebenerwerbsbetrieb einzustufen sei, der ohnehin keine eigenständige 

Existenzbasis darstellen könne, zumal der Einwender Flächen teilweise verpachtet 

hat und diese daher für den Betrieb verzichtbar sind. Hinsichtlich des als Ackerland 

genutzten Grundstücks Flst.-Nr. 4222 ist zu sagen, dass der dauerhafte Flächenver-

lust von maximal 2.509 m², der gerade einmal gut 3% der Wirtschaftsfläche des Be-

triebes ausmacht, auch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde von untergeordneter 

Bedeutung ist, so dass eine Existenzgefährdung nicht zu befürchten ist. 

 

Auch im Falle einer Existenzgefährdung müsste der Eingriff in private Rechte des 

Einwenders hingenommen werden, weil dem bedarfsgerechten Ausbau der A 6 als 

überregional besonders bedeutsame Verkehrsverbindung eine überragende Bedeu-

tung zukommt. Insgesamt ist der Verlust der eigenen Wirtschaftsflächen bei Abwä-

gung der privaten Interessen des Einwenders mit dem öffentlichen Interesse an der 

Realisierung des Straßenbauprojekts daher hinzunehmen. Hinsichtlich des Grund-

stücks Flst.-Nr. 4222, welches für die Kompensationsmaßnahme A 4 in Anspruch 

genommen werden soll, ist festzustellen, dass der Verlust dieses Grundstücks bei 

Abwägung des Interesses des Einwenders am Erhalt des Grundstückes mit dem öf-

fentlichen Interesse an einem Ausgleich der zu kompensierenden Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft hinzunehmen ist. Die planfestgestellten Ausgleichs-

maßnahmen sind naturschutzrechtlich erforderlich, um den mit dem Straßenbauvor-

haben verbundenen Eingriff in Natur und Landschaft auszugleichen. Die Ausgleichs-

fläche A 4, für welche das Grundstück Flst.-Nr. 4222 des Einwenders vollständig be-

nötigt wird, ist unverzichtbares Herzstück (Streuobstwiese) der ansonsten bandartig 

entlang eines Wirtschaftsweges angeordneten Maßnahme. Für eine Verschiebung 

der Kompensationsmaßnahme ist daher kein Raum. Nur ergänzend ist zu bemerken, 
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dass derartige Verschiebungen dazu führen würden, dass ersatzweise andere (priva-

te) Flächen in Anspruch genommen werden müssten und damit in Rechte anderer 

Privatpersonen eingegriffen würde. Die für die konkrete Lage der Ausgleichsflächen 

sprechenden Gründe sind ausführlich unter B XI. 4. und B XII. 11. dargestellt. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen.  

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für die in Anspruch genommenen Grundstücksflä-

chen, die dem enteignungsbetroffenen Einwender selbstverständlich zusteht, in Land 

oder in Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Plan-

feststellungsverfahren zu klären. Nach Aussage des Vorhabenträgers besteht jedoch 

im Entschädigungsverfahren die Möglichkeit, dem Einwender im Rahmen der bean-

tragten Unternehmensflurbereinigung Tauschland anzubieten.  

 

Am Anwesen im „Eichholzweg“, in dem der Einwender wohnhaft ist, wird schon nach 

der offengelegten Planung an keinem Immissionspunkt ein Immissionsgrenzwert der 

16. BImSchV überschritten. Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärm-

schutzkonzept trägt im gesamten Bereich von Balzfeld sowohl den zu beachtenden 

immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinrei-

chend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann 

nicht beansprucht werden. Insoweit wird auf die umfassende Würdigung der Lärm-

problematik vorstehend unter B XI. 5.verwiesen. 

 

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen. 

 

10. IdentNr. 10 

 

Die Einwender wohnen in der Straße „Am Riedberg“, Flst.-Nr. 12324. Sie haben mit 

einem Schreiben vom 11.12.2009, das am selben Tag und damit rechtzeitig bei der 

Gemeinde Dielheim eingegangen ist, Folgendes beanstandet: 

 

Im Plan sei ihr Haus mit einer falschen Hausnummer angegeben. Sie vermuten, dass 

die Überschreitung der Grenzwerte bei ihrem Grundstück mehr als null Dezibel betra-

ge. 

 

Hierzu ist zu sagen, dass mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept des 

Vorhabenträgers die Grenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete mit 53,5/49,0 

dB(A) (tags/nachts) gerade eingehalten werden. Dass dies plausibel ist, ergibt sich 

aus der Lage der 50 dB(A)- Isophone im Planfall (Planunterlagen, Unterlage 

11.3.3.6a).  
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Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der 

OPA-Strecken (sog. Vergleichsfall 2) betragen die maximalen Immissionspegel am 

Gebäude der Einwender 50,0/46,4 db(A) (tags/nachts). Sogar am benachbarten Ge-

bäude in der „Mozartstraße“, das im Bestand 2003 noch maximale Lärmpegel von 

58,8/54,1 dB(A) tags/nachts aufwies, sind die Grenzwerte (tags/nachts) nunmehr 

deutlich eingehalten. 

 

Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können daher nicht 

verlangt werden. 

 

Da am Anwesen der Einwender keine Überschreitung der Grenzwerte vorliegt, be-

steht auch für keine Gebäudeseite Anspruch auf Aufwendungsersatz für passive 

Schallschutzmaßnahmen. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

11. IdentNr. 11 

 

Dieser ist Pächter u.a. der Grundstücke Flst.-Nrn. 2494/1, 2494, 2493, 4221 und 

4220 im Flurgewann „Hinter der Kirche“ auf der Gemarkung Horrenberg und hat mit 

Schreiben vom 27.04.2006, das am 28.09.2006 und damit rechtzeitig beim Regie-

rungspräsidium Karlsruhe einging, geltend gemacht, dass die genannten Grundstü-

cke weiter für seinen landwirtschaftlichen Betrieb benötigt werden. Er bitte darum, 

ihm Ersatzflächen zur Verfügung zu stellen (insbesondere im Gewann „Schlupfert“ 

auf der Gemarkung Eschelbach). Auch würde er gerne bei einer Rückpacht oder mit 

Pflegeverträgen der Ausgleichsflächen berücksichtigt werden. Hierzu ist Folgendes 

anzumerken: 

 

Die Grundstücke Flst.-Nrn. 2494/1, 2494, 2493, 4221 und 4220 im Flurgewann „Hin-

ter der Kirche“ auf der Gemarkung Horrenberg werden für die Maßnahmen CEF 2 

und CEF 3 (Extensivierung von Ackerland, Schaffung von Reptilienlebensräumen, 

Schaffung von Hecken und Feldgehölzen) bzw. die durch die Verbreiterung der Au-

tobahn bedingte Verlegung eines Katasterweges ganz oder teilweise in Anspruch 

genommen. Die beanspruchte Fläche beträgt 1.355 m² beim Grundstück Flst.-Nr. 

2494/1, 3.535 m² beim Grundstück Flst.-Nr. 2494, 963 m² beim Grundstück Flst.-Nr. 

2493, 18 m² beim Grundstück Flst.-Nr. 4221 und 1 m² beim Grundstück Flst.-Nr. 

4220. Der Verlust dieser gepachteten Wirtschaftsflächen ist bei Abwägung der priva-

ten Interessen des Einwenders mit dem öffentlichen Interesse an einem Ausgleich 
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der zu kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft hinzuneh-

men. Die planfestgestellten Ausgleichsmaßnahmen sind naturschutzrechtlich erfor-

derlich, um den mit dem Straßenbauvorhaben verbundenen Eingriff in Natur und 

Landschaft auszugleichen. Weiterhin sind sie aus Gründen des Artenschutzes erfor-

derlich. Hierzu wird auf die Ausführungen vorstehend unter B XI. 4. verwiesen. Eine 

Gefährdung der Existenz seines landwirtschaftlichen Betriebs hat der Einwender 

nicht geltend gemacht.  

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für die in Anspruch genommenen Grundstücksflä-

chen, die dem enteignungsbetroffenen Einwender selbstverständlich zusteht, in Land 

oder in Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Plan-

feststellungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem 

Vorhabenträger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantra-

genden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere 

auch § 14 LEntG). 

 

Soweit den Einwendungen damit nicht Rechnung getragen ist, werden sie zurückge-

wiesen. 

 

12. IdentNr. 12 

 

Diese Einwenderin, die auch auf der Unterschriftenliste der „Interessengemeinschaft 

Balzfeld“ (s.o. B XV.1.) zu finden ist, hat mit Schreiben vom 30.09.2006, das am 

02.10.2006 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen 

ist, „Einspruch“ gegen die Verlegung eines landwirtschaftlichen Weges durch ihr 

Grundstück Flst.-Nr. 2505 in Balzfeld erhoben. Aufgrund der Nähe dieses Grundstü-

ckes zu ihrem eigenen Haus und dem ihrer Tochter sei das Grundstück für sie be-

sonders wertvoll. Sie schlägt vor, den zu verlegenden landwirtschaftlichen Weg statt-

dessen oberhalb ihres Grundstückes verlaufen zu lassen. Ein weiteres Schreiben der 

Einwenderin datiert vom 22.12.09; es ist jedoch erst am 30.12.09 beim Regierungs-

präsidium Karlsruhe eingegangen und daher gemäß § 17a Nr. 7 FStrG wegen Ver-

spätung ausgeschlossen. 

 

Hierauf wird wie folgt eingegangen: 

 

Der Vorhabenträger hat die Planung für den Wirtschaftsweg dahingehend geändert, 

dass der Wirtschaftsweg nunmehr über die Ausgleichsfläche CEF 2 geführt wird (s. 

Deckblatt 2012, Unterlage 12.2.7b). Dies verursacht für die Ausgleichsfläche keine 

Nachteile, da der Wirtschaftsweg als Grasweg vorgesehen ist. Das Grundstück der 
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Einwenderin wird daher nicht mehr für den Wirtschaftsweg in Anspruch genommen 

(s. Planunterlagen, Unterlage 14.1.7a).  

 

Die Einwendung hat sich damit erledigt. 

 

13. IdentNr. 13 

 

Diese hat ebenfalls auf den Unterschriftenlisten der „Interessengemeinschaft Balz-

feld“ (s.o. B XV.1.) und der unter B XV. 3. behandelten Anwohner unterschrieben und 

außerdem am 30.08.2006 zur Niederschrift bei der Gemeinde Dielheim für das 

Grundstück Flst.-Nr. 2501 ein gleichwertiges Tauschgrundstück, wenn möglich Nähe 

Dettengrundhof, verlangt. 

 

Das Grundstück Flst.-Nr. 2501 der Gemarkung Horrenberg gehört der Einwenderin. 

Es liegt in Balzfeld südlich der Bebauung und unmittelbar nördlich der Autobahn und 

soll - im Wesentlichen für die Maßnahme CEF 2 (Umwandlung von Ackerland, Schaf-

fung von Habitatstrukturen für Zauneidechsen) - vollständig in Anspruch genommen 

werden. Der Verlust dieser autobahnnahen Freifläche ist bei Abwägung der privaten 

Interessen der Einwenderin mit dem öffentlichen Interesse an einem Ausgleich der 

zu kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft hinzunehmen. 

Dies gilt umso mehr, als sich das Grundstück aufgrund seiner Lage für eingriffsnahe 

Ausgleichsmaßnahmen besonders anbietet. Hierzu wird auf die Ausführungen vor-

stehend unter B XI. 4. verwiesen. 

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundstück, die 

der enteignungsbetroffenen Einwenderin selbstverständlich zusteht, in Land oder in 

Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Planfeststel-

lungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem Vorhabens-

träger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorhabensträger zu beantragenden 

Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere auch § 14 

LEntG). Die Planfeststellungsbehörde kann daher den Wunsch der Einwenderin, ein 

gleichwertiges Tauschgrundstück bereitzustellen, im Planfeststellungsverfahren nicht 

erfüllen, so dass die allein darauf abzielende Einwendung vom 30.08.2006 zurück-

gewiesen wird. 



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 246 -  
 

14. IdentNr. 14 

 

Der Einwender ist in der „Breitenbachstraße“ in Horrenberg wohnhaft. Er hat mit ei-

nem Schreiben vom 12.10.2006, das am 16.10.2006 und damit rechtzeitig bei der 

Gemeinde Dielheim eingegangen ist, Folgendes beanstandet: 

 

� Die Lärmschutz-Belange des Ortes Horrenberg seien nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden. Es bestehe eine erhebliche Lärmbelastung weiter Teile 

der Ortschaft Horrenberg durch die Autobahn A 6 bis zum mittleren Bereich 

des Rastplatzes bei BAB-km 599+700. Der Bereich BAB-km 600+399 bis km 
599+700 liege westlich/südwestlich von Horrenberg und Balzfeld. Dies sei die 

vorherrschende Windrichtung, aus der bereits jetzt eine erhebliche Lärmbelas-

tung in weite Teile von Horrenberg und auch in den westlichen Teil von Balz-
feld komme. Hier falle das Gelände nach Norden in Richtung Horrenberg nach 

einigen Metern ab. Durch die Verbreiterung werde die A 6 noch mehr als bis-

her gegenüber Horrenberg exponiert. In einer Vorplanung aus dem Jahr 2004 
seien wirklich umfassende Lärmschutzmaßnahmen für Horrenberg in Aussicht 

gestellt worden. Es sei nicht verständlich, warum notwendige Lärmschutz-

maßnahmen aus bestehenden Plänen herausgekürzt werden, nur um einen 
vergleichsweise geringen Teil der Baukosten einzusparen. 

 

�  Stattdessen solle der Rastplatz bei BAB-km 599+700 eingespart werden (als 

Kompensationsfläche nutzbar?), da sich bereits 4 km vorher ein Rastplatz be-

finde. Diese Mittel könnten für den dringend benötigten Lärmschutz verwendet 

werden.  

 

� Die Horrenberger Bevölkerung sei nicht ausreichend über die Auswirkungen 

der Planung für die A 6 informiert worden. In der amtlichen Bekanntmachung 

sei die Rede von einer „Lärmschutzwand auf Gemarkung Balzfeld-

Horrenberg“ gewesen, obwohl nur für Balzfeld eine Lärmschutzwand geplant 

sei.  

 

Ein weiteres Schreiben des Einwenders datiert vom 18.12.2009, es ist am 

29.12.2009 und damit gerade noch rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe 

eingegangen. Hierin wird ergänzend im Wesentlichen noch Folgendes vorgetragen: 

 

� Für den Bereich Balzfeld-West/Horrenberg, westlich der K 4271 sehe der we-

nig geänderte Plan noch immer keinerlei Lärmschutzmaßnahmen vor. Als mi-

nimaler Lärmschutz sei unbedingt eine Lärmschutzwand (Höhe: 4 m) im Ab-
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schnitt BAB km 599,75 - km 600,05 aufzunehmen. In diesem Bereich liege die 

Autobahn in der Hauptwindrichtung. 

 

� Der Einwender verweist wie in seinem ersten Schreiben auf die 2004 in Aus-

sicht gestellten Lärmschutzmaßnahmen. Horrenberg-Balzfeld würde schlech-

ter gestellt als beispielsweise Rauenberg. 

 

� Weiterhin wendet sich der Einwender gegen die geplante Betriebsumfahrt, die 

überflüssig sei. 

 

Zu alledem ist Folgendes zu bemerken: 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt in den 

einheitlich zu betrachtenden Lärmschutzbereichen Horrenberg und Balzfeld sowohl 

den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwä-

gungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Insoweit wird auf die umfassende 

rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. Die 

vom Einwender geschilderten besonderen topographischen Verhältnisse und Wind-

verhältnisse wurden bei den Lärmberechnungen entsprechend der Vorgaben in § 3 

der 16. BImSchV i. V. m. der Anlage 1 hierzu berücksichtigt. 

 

Soweit der Einwender rügt, dass gegenüber einer früheren Planung weitergehende 

Lärmschutzmaßnahmen gestrichen worden seien, nur um Kosten einzusparen, ist 

darauf hinzuweisen, dass es sich bei der erwähnten früheren Planung lediglich um 

einen noch nicht mit dem Straßenbaulastträger abgestimmten internen Vorentwurf 

der Straßenbauverwaltung handelte, und zum anderen zu konstatieren, dass es ge-

mäß § 41 Abs. 2 BImSchG zulässig sein kann, aus Kostengründen von bestimmten 

aktiven Schallschutzmaßnahmen abzusehen, die an sich zur Einhaltung der Immis-

sionsgrenzwerte in schutzwürdigen Gebieten erforderlich wären, und die Eigentümer 

der durch die aktiven Maßnahmen nicht vollständig geschützten Objekte stattdessen 

nach Maßgabe von § 42 BImSchG auf ergänzende passive Schallschutzmaßnahmen 

zu verweisen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Darüber hinaus gilt speziell für das Anwesen in der „Breitenbachstraße“, in dem der 

Einwender wohnhaft ist, dass die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte des § 2 der 

16. BImSchV an allen Immissionspunkten eingehalten werden. Ein weitergehender 

Lärmschutz kann nicht verlangt werden. Zur Geltendmachung fremder Belange ist 

der Einwender in dem Planfeststellungsverfahren nicht befugt. 
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Die vom Einwender geforderte Lärmschutzwand westlich der K 4271 hat der Vorha-

benträger mittlerweile zum Gegenstand seines Planes gemacht.  

 

Da der Rastplatz bei BAB-km 599+700 bereits vorhanden ist und lediglich die Zu- 

und Abfahrt an die verbreiterte Fahrbahn angepasst werden soll, lassen sich bei ei-

nem Wegfall kaum Baukosten einsparen. Im Falle einer „Einsparung“ und Nutzung 

des Rastplatzes als Kompensationsfläche könnten zwar durch das Entfallen einer 

anderen Kompensationsmaßnahme Kosten eingespart werden, dafür müssten je-

doch entsprechende Kosten für einen Rückbau und eine Umgestaltung des Rastplat-

zes aufgewendet werden. Darüber hinaus ist der Rastplatz aus verkehrlicher Sicht 

weiterhin erforderlich. So hat die Landespolizeidirektion in ihrer aus verkehrspolizeili-

cher Sicht abgegebenen Stellungnahme vom 09.11.2006 eine extreme Stellplatz-

knappheit auch in dem verfahrensgegenständlichen Autobahnabschnitt beklagt und 

daher schon dem geplanten Wegfall des Parkplatzes bei BAB-km 597+700 wider-

sprochen. 

 

Zur Frage der Erforderlichkeit der geplanten Betriebsumfahrt an der K 4271 wird auf 

die vorstehenden Ausführungen zur Stellungnahme der Gemeinde Dielheim (unter B 

XII. 17.) und der Interessengemeinschaft Balzfeld (unter B XV. 1.) Bezug genommen. 

Danach ist die Betriebsumfahrt für Betriebs- und Rettungsdienste unverzichtbar. Sie 

wird dauerhaft benötigt und dauerhaft eingerichtet. 

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist im Rahmen des förmlichen Anhörungsverfah-

rens korrekt erfolgt. Insbesondere enthielt auch der Bekanntmachungstext, der bei 

der von den Gemeinden durchgeführten ortsüblichen Bekanntmachung der Ausle-

gung des Plans verwendet wurde, keine unzureichenden oder fehlerhaften Informati-

onen zum vorgesehenen Lärmschutz. In dem Bekanntmachungstext wurde u.a. dar-

auf hingewiesen, dass die „Anlage von Lärmschutzwänden entlang der BAB A 6 im 

Bereich BAB-km 596+040 bis km 597+807 auf Gemarkung Dielheim und im Bereich 

BAB-km 600+399 bis km 601+979 auf Gemarkung Balzfeld-Horrenberg“ geplant ist. 

Diese Information war absolut korrekt und wurde im Zusammenspiel mit dem 

restlichen Text der mit der Bekanntmachung der Offenlage zu erfüllenden 

Anstoßfunktion vollauf gerecht. Der räumliche und sachliche Umfang des Vorhabens 

und mögliche Betroffenheiten waren aufgrund des Bekanntmachungstextes ohne 

weiteres erkennbar. Die Erwähnung von Balzfeld-Horrenberg bei gleichzeitiger 

Angabe des BAB-km-Bereichs, in dem die Lärmschutzwand dort errichtet werden 

soll, war sogar in besonderem Maße geeignet, die Aufmerksamkeit auf mögliche 

Betroffenheiten in Balzfeld und Horrenberg zu lenken.  
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Soweit den Einwendungen nicht durch Planänderungen bzw. in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss abgeholfen wurde, werden sie zurückgewiesen.  

 

15. IdentNr. 15 

 

Diese haben mit Schreiben vom 30.09.2006, das am 04.10.2006 und damit rechtzei-

tig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, „Einspruch“ gegen die Ver-

legung eines landwirtschaftlichen Weges im Bereich des ihrem Wohnhaus in der 

„Dorfstraße“ in Balzfeld gegenüberliegenden Grundstücks Flst.-Nr. 2505 erhoben. 

Schon heute laufe Regenwasser und Schmutz bei starkem Regen über die Straße 

vor die Haustür, da das Gefälle der „Dorfstraße“ das Ablaufen in den dafür vorgese-

henen Schacht verhindere. Durch die Umlegung des Weges werde das Flächenwas-

ser der oberhalb liegenden Grundstücke direkt auf die Straße vor das Haus der Ein-

wender geleitet. Außerdem wären auch die Keller anderer Häuser in der „Dorfstraße“ 

hinsichtlich eines Wasserschadens gefährdet. Man schlage daher eine Wegführung 

weiter oben Richtung Autobahn gemäß einer beigelegten Skizze vor. Das Regen-

wasser könnte dadurch in der Bewaldung versickern. Ein weiteres Schreiben der 

Einwender vom 22.12.2009 ging verspätet ein, so dass das Vorbringen gemäß § 17a 

Nr. 7 FStrG ausgeschlossen ist. 

 

Im Übrigen ist Folgendes zu sagen: 

 

Der Vorhabenträger hat die Planung des Wirtschaftsweges geändert, so dass der 

Wirtschaftsweg nunmehr über die Ausgleichsfläche CEF 2 geführt wird (s. Deckblatt 

2012, Unterlage 12.2.7b). Dies verursacht für die Ausgleichsfläche keine Nachteile, 

da der Wirtschaftsweg als Grasweg vorgesehen ist. Der Straßenabfluss der Auto-

bahn wird in dem betreffenden Bereich in Rohrleitungen aufgefangen und dem Re-

genklärbecken RKB 5 zugeführt. 

 

Die Einwendung hat sich damit erledigt. 

 

16. IdentNr. 16 

 

Die Einwender sind wohnhaft in der „Richard-Wagner-Straße“, Dielheim und haben 

mit Schreiben vom 05.12.09, das am 09.12.09 und damit rechtzeitig bei der Gemein-

de Dielheim einging, vorgebracht, der vorgesehene Lärmschutz sei nicht ausrei-

chend.  
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Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbes-

serung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

17. IdentNr. 17 

 

Die Einwender sind wohnhaft in der „Schönbornstraße“, Dielheim und haben mit 

Schreiben vom 03.12.09, das am selben Tag und damit rechtzeitig beim Regie-

rungspräsidium Karlsruhe einging, vorgebracht, die Lärmbelästigung sei viel zu hoch. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbes-

serung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

18. IdentNr. 18 

 

Der Einwender, der im Übrigen auch auf der Unterschriftenliste der „Interessenge-

meinschaft Balzfeld“ vertreten ist, ist Miteigentümer des Grundstücks Flst.-Nr. 2529 

(2026 m²). Hiervon sollen 136 m² erworben und 107 m² vorübergehend in Anspruch 

genommen werden. Er hat mit einem Schreiben vom 19.10.2006, das erst am 

20.10.2006 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, mitgeteilt, er sei 

nicht bereit am Haus liegendes Gelände zu verkaufen.  

 

Die Einwendung wird schon deswegen zurückgewiesen, weil sie verspätet erhoben 

wurde und daher gemäß § 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG ausgeschlossen ist. 
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Ein weiteres Schreiben datiert vom 22.12.2009. Es ist am 29.12.2009 und damit ge-

rade noch rechtzeitig beim Regierungspräsdium Karlsruhe eingegangen. Hierbei 

handelt es sich um das Formular A, so dass auf die vorstehenden Ausführungen un-

ter B XV. 4. verwiesen wird. 

 

Nur ergänzend wird inhaltlich zu dem Einwand angemerkt, dass der nur am äußers-

ten Rand des Grundstücks zur Autobahn hin eintretende Verlust von Grundstücksflä-

che, die infolge der Fahrbahnverbreiterung für die neue Böschung und den zu ver-

schiebenden Grünweg benötigt wird, bei Abwägung der privaten Interessen des Ein-

wenders mit dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßenbauprojekts 

hinzunehmen ist. Das gleiche gilt für die temporäre Nutzung eines verhältnismäßig 

kleinen Grundstücksteils in der Bauphase. Selbstverständlich ist der Einwender hier-

für angemessen zu entschädigen. Sofern es über den Erwerb und die dafür zu zah-

lende Entschädigung zu keiner Einigung mit dem Vorhabenträger kommt, ist über die 

Modalitäten der Grundstücksinanspruchnahme in einem dann vom Vorhabenträger 

zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG). 

 

19. IdentNr. 19 

 

Dieser ist Eigentümer des Grundstücks Flst.-Nr. 2527 der Gemarkung Horrenberg 

(4002 m²). Hiervon sollen 87 m² erworben und 80 m² vorübergehend in Anspruch 

genommen werden. Er hat mit einem Schreiben vom 19.10.2006, das erst am 

20.10.2006 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, mitgeteilt, er sei 

nicht bereit am Haus liegendes Gelände zu verkaufen.  

 

Die Einwendung wird schon deswegen zurückgewiesen, weil sie verspätet erhoben 

wurde und daher gemäß § 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG ausgeschlossen ist.  

 

Ein weiteres Schreiben datiert vom 22.12.2009. Es ist am 29.12.2009 und damit ge-

rade noch rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Hierbei 

handelt es sich um das Formular A, so dass auf die vorstehenden Ausführungen un-

ter B XV. 4. verwiesen wird. 

 

Nur ergänzend wird inhaltlich zu dem Einwand angemerkt, dass der nur am äußers-

ten Rand des Grundstücks zur Autobahn hin eintretende Verlust von Grundstücksflä-

che, die infolge der Fahrbahnverbreiterung für die neue Böschung und den zu ver-

schiebenden Grünweg benötigt wird, bei Abwägung der privaten Interessen des Ein-

wenders mit dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßenbauprojekts 

hinzunehmen ist. Das Gleiche gilt für die temporäre Nutzung eines verhältnismäßig 
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kleinen Grundstücksteils in der Bauphase. Selbstverständlich ist der Einwender hier-

für angemessen zu entschädigen. Sofern es über den Erwerb und die dafür zu zah-

lende Entschädigung zu keiner Einigung mit dem Vorhabenträger kommt, ist über die 

Modalitäten der Grundstücksinanspruchnahme in einem dann vom Vorhabenträger 

zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG). 

 

20. IdentNr. 20 

 

Die Einwenderin hat sich in einem Schreiben vom 23.12.2009, welches im Zeitraum 

vom 24.12.2009 bis 03.01.2010 im Rathaus der Stadt Rauenberg abgegeben wurde, 

gegen die Inanspruchnahme des im Gesamthandseigentum einer Erbengemein-

schaft stehenden Grundstücks Flst.-Nr. 9911 gewandt. Die Fläche des Flurstücks 

werde für den Ausbau der A 6 nicht benötigt, da die Autobahn viel weiter entfernt ver-

laufe und das Flurstück nicht tangiere. Die Teilfläche, die vom Stammgrundstück ab-

getrennt werden solle, umfasse die gesamte idyllische Lage am Bachlauf. Die Fläche 

sei landschaftlich reizvoll, nach deren Abtrennung bestehe kein Zugang mehr zum 

Bach. Eventuell könne eine andere Fläche herangezogen werden. Für das Grund-

stück sei ein Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet. Da das Vorhaben erst in 

einigen Jahren verwirklicht werden solle, könne dieses Verfahren abgewartet wer-

den. 

 

Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

Die Stadt Rauenberg hat mit einem Schreiben an das Regierungspräsidium Karlsru-

he vom 18.01.2010 mitgeteilt, dass das Rathaus der Stadt im Zeitraum vom 

24.12.2009 bis einschließlich 03.01.2010 geschlossen gewesen und dass das An-

schreiben der Einwenderin in diesem Zeitraum abgegeben worden sei. Da das Da-

tum des Eingangs nicht mehr festgestellt werden konnte, ist zu Gunsten der Einwen-

derin zu unterstellen, dass die Erhebung der Einwendung spätestens am 29.12.2009 

erfolgt ist. 

 

Das 2131 m² große Grundstück Flst.-Nr. 9911 liegt auf Gemarkung Rauenberg, 71 

m² sollen für die Ersatzmaßnahme E 1 (Herstellung und Unterhaltung eines Gewäs-

serrandstreifens am Bach mit Begründung eines standortgerechten Ufergehölz-

saums) dauerhaft in Anspruch genommen werden, das entspricht ca. 3,3 %. Der Ver-

lust des Grundstücks ist bei Abwägung der privaten Interessen der Einwenderin mit 

dem öffentlichen Interesse an einem Ausgleich der zu kompensierenden Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft hinzunehmen. Wegen der funktional erforderli-
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chen Durchgängigkeit der Maßnahme im „Naturschutzgebiet am Waldangelbach“ 

kann auf die Grundstücksinanspruchnahme nicht verzichtet werden.  

 

Der Vorhabenträger hat aber zugesagt, das Grunderwerbsreferat auf das anhängige 

Zwangsversteigerungsverfahren hinzuweisen. 

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundstück, die 

der enteignungsbetroffenen Einwenderin selbstverständlich zusteht, in Land oder in 

Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Planfeststel-

lungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem Vorha-

benträger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantragenden 

Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere auch § 14 

LEntG). Die Planfeststellungsbehörde kann daher den Wunsch der Einwenderin, ein 

gleichwertiges Tauschgrundstück bereitzustellen, im Planfeststellungsverfahren nicht 

erfüllen, so dass die allein darauf abzielende Einwendung vom 30.08.2006 zurück-

gewiesen wird. 

 

Der enteignungsbetroffenen Einwenderin steht selbstverständlich eine angemessene 

Entschädigung für den Verlust des Grundeigentums zu. Die Frage, ob diese Ent-

schädigung für das in Anspruch genommene Grundstück in Land oder in Geld erfolgt 

und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist allerdings nicht im Planfeststellungs-

verfahren zu klären. 

 

Die Einwendung wird daher zurückgewiesen. 

 

21. IdentNr. 21 

 

Diese haben u.a. mit Schreiben vom 16.12.2009, vom 20.12.2009, vom 22.12.2009 

und mit Telefax vom 03.12.2009 Verbesserungen des aktiven Lärmschutzes für Diel-

heim, insbesondere auch im Baugebiet „Eckertsberg“ gefordert. Speziell für den Be-

reich der „Schönbornstraße“ wird eine Verlängerung des OPA Richtung Osten vor-

geschlagen und eine Verlängerung der Lärmschutzwand in Richtung Rauenberg. 

 

Zu alldem ist Folgendes zu sagen: 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufge-

geben, im Bereich Dielheim von BAB-km 595+800 bis km 598+200 einen offenpori-

gen Asphalt auf beiden Richtungsfahrbahnen aufzubringen. Das nunmehr mit diesem 

Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der noch verbleibenden 
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Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Dielheim-Nord“ sowohl den 

zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwä-

gungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen 

wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorste-

hend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

22. IdentNr. 22 

 

Die Einwender wohnen in der südlichen Ortslage von Dielheim und haben mit einem 

vom 22.12.2009 datierenden Schreiben, das am 23.12.09 und damit rechtzeitig beim 

Regierungspräsidium Karlsruhe einging, darauf hingewiesen, dass die Hausnummer 

1B in den Planunterlagen fälschlicherweise als Einheit aufgeführt sei. Tatsächlich 

gäbe es die Hausnummern 1A und 1B. Die Einwender sind in einem Doppelhaus in 

der Wohnung 1A wohnhaft. Weiterhin sei die Lärmbelästigung zu hoch und die Pegel 

durch geeignete Maßnahmen entsprechend zu verringern. 

 

Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

Dass das Doppelhaus einheitlich in den Planunterlagen als 1B ausgewiesen ist, ist 

unbeachtlich, da die lärmmäßige Betroffenheit der Einwender erkennbar ist. Zwar 

wurden die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nach dem 2009 offengelegten 

Konzept des Vorhabenträgers noch um maximal 1,4 dB überschritten. Unter Berück-

sichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken 

sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nunmehr auch am Anwesen der 
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Einwender eingehalten. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 

BImSchG können daher nicht verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

23. IdentNr. 23 

 

Die Einwender sind im „Wiesengrund“ in Balzfeld wohnhaft. Der Einwender hat mit 

einem Schreiben vom 09.10.2006, das am 13.10.2006 und damit innerhalb der Ein-

wendungsfrist beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, Folgendes beanstandet:  

 

� Bei den Lärmberechnungen sei bei seinem Anwesen im „Wiesengrund“ in 

Balzfeld der seit 1994 bestehende Dachausbau (genutzt als Wohn- und 

Schlafbereich) nicht berücksichtigt worden. Er bitte darum, die zu erwartenden 

Lärmwerte für sein Dachgeschoss noch zu ermitteln und ihm mitzuteilen. Ger-

ne sei nach Terminabsprache auch eine Lärmmessung am Dachgeschoss 

möglich. 

 

� Gegenwärtig könne sein beim Ausbau des Dachgeschosses erstellter Balkon 

aufgrund der Lärmbelästigung nicht genutzt werden. Da der Lärmschutz an 

der A 6 nunmehr in Richtung Westen und Osten nur verkürzt ausgeführt wer-

den soll, erwarte eher eine Verschlechterung der Situation. Eine Ausführung 

des Lärmschutzes in der Länge, sowohl in Fahrtrichtung Heilbronn als auch in 

Fahrtrichtung Mannheim, wie ursprünglich geplant, könne eine erhebliche 

Lärmreduzierung zur Folge haben. 

 

� Er würde gerne erfahren, warum ausgerechnet sein Anwesen nach Beendi-

gung der Maßnahmen zum Ausbau der Autobahn nicht mehr lärmbetroffen 

sein solle, obwohl sämtliche umliegende Anwesen weiterhin betroffen seien. 

 

� Bei den Lärmberechnungen seien Faktoren wie nasse Fahrbahn und hohe 

Geschwindigkeiten etc. nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

 

�  Die Entwässerung des Autobahnteilstücks in den Leimbach halte er für prob-

lematisch, da die Abwasserkanäle und der Leimbach ihre Aufnahmekapazität 

schon erreicht haben. Eine weitere Belastung des Kanals und des Leimbachs, 

wenn auch dosiert (durch geregelten Überlauf), sollte nicht stattfinden. Die 
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Gefahr einer Überflutung der Keller bestehe bei stärkerem Regen bereits heu-

te. 

 

Mit einem Telefax vom 29.12.2009, das am selben Tag und damit rechtzeitig beim 

Regierungspräsidium Karlsruhe einging, hat der Einwender eine weitere Verbesse-

rung des aktiven Lärmschutzes sowie eine Verlegung der Betriebsumfahrt gefordert. 

Weiterhin wird gerügt, dass der Ausbau des Dachgeschosses an dem Anwesen des 

Einwenders weiterhin bei der Lärmbetrachtung unberücksichtigt sei. Hinsichtlich der 

Einwendungen zur Betriebsumfahrt wird auf die umfassende Behandlung dieser 

Problematik vorstehend unter B XV. 1. („Interessengemeinschaft Balzfeld“) verwie-

sen. Im Übrigen werden die Einwendungen, soweit sie sich nicht erledigt haben, aus 

folgenden sachlichen Gründen zurückgewiesen:  

 

Das Wohnhaus der Einwender liegt im Balzfelder Baugbiet „Wiesen-

grund/Ringstraße“ ca. 200 m vom künftigen Fahrbahnrand der A 6 entfernt. Soweit 

der Einwender einen Termin für Lärmmessungen am Dachgeschoss angeboten hat, 

ist anzumerken, dass bei der Ermittlung der relevanten Beurteilungspegel an den 

lärmbetroffenen Anwesen keine konkreten Lärmmessungen zugrunde zu legen sind. 

Vielmehr waren die Beurteilungspegel entsprechend der Vorgaben der 16. BImSchV 

rein rechnerisch zu ermitteln (hierzu vorstehend unter B XI. 5. 1. 3. 1). Dabei wurden 

alle Parameter, die nach der 16. BImSchV und den hiernach anzuwendenden Re-

gelwerken zu berücksichtigen sind, wie z. B. die zu erwartende Verkehrsbelastung 

der Autobahn im Jahr 2020 mit PKW- und Schwerverkehranteil, die Topographie und 

die Wetterverhältnisse als Berechnungsgrundlage eingestellt. Bei den Beurteilungs-

pegeln, die nach der 16. BImSchV mit den in § 2 der 16. BImSchV aufgeführten 

Lärmimmissionsgrenzwerten abzugleichen sind, handelt es sich um Mittelungspegel 

für die Tagzeit und die Nachtzeit, die Zeiten mit besonderen Geräuschspitzenbelas-

tungen und besonders ruhige Zeiten, die selbstverständlich innerhalb sowohl des 

Tages- als auch des Nachtzeitfensters auftreten können, nivellierend berücksichti-

gen. 

 

Das ausgebaute Dachgeschoss des Wohnhauses des Einwenders wurde bei den 

ursprünglichen Lärmberechnungen tatsächlich versehentlich nicht berücksichtigt. 

Zwischenzeitlich liegen die berechneten Beurteilungspegel für die Immissionspunkte 

am Dachgeschoss vor. Sie betragen: für das Konzept 2007+ (Konzept wie offenge-

legt 2009 zuzüglich Ergänzung der sog. „Erlenbachwand“) im 2. OG (Dachgeschoss) 

53,3/48,7 (tags/nachts). Im Falle der mit diesem Beschluss festgesetzten Verlänge-

rung der OPA-Strecken betragen die Beurteilungspegel 51,7/47,2 (tags/nachts). Da-
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mit werden die täglichen und nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Anwesen 

der Einwender überall eingehalten. 

 

Darüber hinaus führt der Ausbau der A 6 mit den vorgesehenen Lärmschutzmaß-

nahmen entgegen der Auffassung des Einwenders zu einer deutlichen Reduzierung 

der Verlärmung am seinem Anwesen. So kommt es gegenüber der Bestandssituati-

on im Jahr 2003 bereits mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept zu einer 

Minderung des Beurteilungspegels, teilweise sogar um 9,6 dB(A) am Tag. Das fest-

gestellte Lärmschutzkonzept trägt auch im Bereich von Balzfeld sowohl den zu be-

achtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot 

hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes 

kann nicht beansprucht werden. Insoweit wird auf die umfassende rechtliche Würdi-

gung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Selbstverständlich sind nicht plötzlich die vom Einwender genannten Anwesen gar 

nicht mehr lärmbetroffen, während alle anderen umliegenden Anwesen noch verlärmt 

sind. Nur fallen bei diesen Anwesen bedingt durch die Lage und bauliche Gestaltung 

der Gebäude die Beurteilungspegel teilweise etwas geringer aus. Unter Beachtung 

der von der Planfeststellungsbehörde für notwendig erachteten Ergänzungen um of-

fenporigen Asphalt sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an allen Anwe-

sen im „Wiesengrund“ nunmehr eingehalten. 

 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel wurden alle Berechnungsparameter, die 

nach § 3 der 16. BImSchV i. V. m. der Anlage 1 hierzu sowie den hiernach ergän-

zend anzuwendenden Regelwerken zu berücksichtigen sind, eingestellt. In die Be-

rechnung der Emissionspegel ist insbesondere auch ein Ausgangswert für die Fahr-

bahneigenschaft eingeflossen, der das spezifische Rollgeräusch auf dem Belag bei 

trockener und nasser Fahrbahn mittelnd berücksichtigt. Ebenso entsprechen die für 

die Lärmberechnung eingesetzten Geschwindigkeiten von 80 km/h beim Schwerver-

kehr und 130 km/h beim PKW-Verkehr den Vorgaben der nach der 16. BImSchV in-

soweit anwendbaren Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 - 

(RLS-90) für Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Hiernach sind die 

Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h für den LKW-Schwerverkehr und die Richtge-

schwindigkeit von 130 km/h für den PKW-Verkehr der Lärmberechnung typisierend 

zugrunde zu legen, was aufgrund der konservativen Annahmen bei den daraus resul-

tierenden Emissionspegeln keinen Bedenken begegnet. Obwohl teilweise tatsächlich 

deutlich schneller gefahren wird, geht dies nicht völlig an der Realität vorbei; denn 

umgekehrt wird vielfach - freiwillig oder durch die Verkehrslage erzwungen - auch 

erheblich langsamer gefahren. 
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Die für Teile des Oberflächenwassers vorgesehene Entwässerung des Autobahnteil-

stücks über Regenklärbecken in den Leimbach wurde im Hinblick auf die Aufnahme-

kapazität der Gräben sowie des Vorfluters Leimbach selbst noch einmal überprüft. 

Die Überprüfung hat ergeben, dass die abwassertechnische Bemessung der plan-

festgestellten Abwasseranlagen den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Im 

Übrigen bringt die nunmehr vorgesehene Ableitung des gesammelten Oberflächen-

wassers über Regenklärbecken - überwiegend mit Retentionsbodenfilter - im Ver-

gleich zum jetzigen Zustand, bei dem das anfallende Oberflächenwasser der Auto-

bahn, das nicht ungereinigt breitflächig über Böschungen abfließt, ohne jede Zwi-

schenpufferung gesammelt über Rohrleitungen und meist in deren Fortführung noch 

über offene Gräben in den Leimbach abgeleitet wird, auch hinsichtlich der Quantität 

des dem Leimbach bei Starkregenereignissen sofort zufließenden Oberflächenwas-

sers Vorteile. Die Abwasserkanäle der Gemeinde Dielheim werden in Balzfeld nicht 

zur Ableitung des Oberflächenwassers der Autobahn genutzt. 

 

Soweit sie sich nicht erledigt haben, werden die von dem Einwender erhobenen Ein-

wendungen zurückgewiesen. 

 

24. „Anwohner der Straßen „Zum Schützenhaus“ und „Am Eichwald“, IdentNr. 

24 

 

Diese sind Eigentümer, Wohnberechtigte oder Bewohner von Wohngebäuden der 

unmittelbar südlich der Autobahn gelegenen Straßen „Zum Schützenhaus“ und „Am 

Eichwald“ in Dielheim. Da die Lärmbelastungen der Gebäude an diesen beiden Stra-

ßen in der offen gelegten Fassung des Lärmgutachtens nicht dargestellt waren, wur-

den ihnen diese Unterlagen nachträglich mit Schreiben vom 16.10.2006 zugesandt 

und gleichzeitig Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des 

Schreibens Einwendungen in Bezug auf die Lärmauswirkungen des Vorhabens auf 

ihr Anwesen und den deswegen vorgesehenen Lärmschutz zu erheben. Von dieser 

Möglichkeit haben die Einwender mit einem von ihnen allen unterschriebenen ge-

meinsamen Schreiben vom 25.10.2006, das am 30.10.2006 und damit fristgemäß 

bei der Gemeinde Dielheim einging, Gebrauch gemacht. Ein Einwender hatte bereits 

am 20.09.2006 zur Niederschrift bei der Gemeinde Dielheim und ein weiterer mit 

Schreiben vom 16.10.2006, das noch am selben Tag bei der Gemeinde Dielheim 

einging, Einwendungen wegen unzureichenden Lärmschutzes für die Anwesen er-

hoben. Im Wesentlichen haben die Einwender Folgendes vorgebracht:  
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� Man verlange, dass die Einhaltung der vom Bund vorgegebenen Immissions-

grenzwerte vom Bund als Straßenbaulastträger durch aktiven Lärmschutz 

(Lärmschutzwand an der Autobahn oder alternativ direkt an der Straße „Zum 

Schützenhaus“) sichergestellt werde. Denn es träten an den Wohnhäusern 

tags Richtwertüberschreitungen zwischen 10 und 13 dB(A) bzw. nachts zwi-

schen 17 und 21 dB(A) auf. Dies seien untragbare Zustände. Der Kostenas-

pekt dürfe nicht im Vordergrund stehen. Schon mit dem Ausbau der 3. Fahr-

spur in Richtung Sinsheim seien Verbesserungen beim Lärmschutz zugesagt 

worden. Zu berücksichtigen sei auch, dass durch Reflexionen der geplanten 

Lärmschutzwand auf der Nordseite der Lärm im Wohngebiet der Einwender 

noch verstärkt werde. 

 

� Nicht erkennbar sei, ob die K 4171 und andere klassifizierte Straßen mit ihren 

Lärmbelastungen berücksichtigt seien. Die Wohngebäude der Einwender 

würden insbesondere auch durch den Lärm der K 4171 belastet, der nach der 

RLS-90 zu denen der A 6 hinzuaddiert werden müsse. Gerade durch den Au-

tobahnlärm, der den gesamten Ortsetter von Dielheim mehr oder weniger be-

laste, würden die zum Teil stark vorhandenen Lärmbelastungen durch das be-

stehende örtliche Straßennetz noch weiter erhöht und führten stellenweise zu 

erheblichen Immissionsrichtwertüberschreitungen. Die vorgelegte schalltech-

nische Untersuchung vermittle den Eindruck, als sei die Autobahn die einzige 

Lärmquelle in Dielheim weit und breit. 

 

� Aus den Planunterlagen gehe nicht hervor, wie der Anspruch auf passiven 

Lärmschutz im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens geregelt wird. Unklar 

sei, ob neben den Fenstern von Aufenthaltsräumen auch Balkone oder Ter-

rassen passiv geschützt werden.  

 

� Der Schlusssatz auf Seite 17 des ausgelegten Lärmgutachtens „in den unter-

suchten Gemeinden sind hohe bzw. nach dem Ausbau der A 6 auf sechs 

Fahrstreifen keine Grenzwertüberschreitungen vorhanden“ stimme für das 

Wohngebiet der Einwender absolut nicht und sei irreführend. 

 

�  Schließlich werde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Pkw auf 120 km/h 

und ein generelles Überholverbot für Lkw gefordert. 

 

�  Die Gemeinde Dielheim habe im Jahr 1972 beim Bauplatzkauf zugesagt, dass 

die Autobahn nur eine Entlastungsautobahn für die Strecke Mannheim-

Karlsruhe-Stuttgart sei. 
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Diese Einwendungen werden folgendermaßen behandelt:  

 

Eine Reduzierung der Lärmimmissionen hat der Vorhabenträger durch die Errichtung 

einer 351 m langen Lärmschutzwand im Bereich Dielheim Süd von BAB-km 596+647 

bis km 596+998 auf Höhe der sechs betroffenen Wohngebäude bewirkt. Das 

Baurecht für die Errichtung der Wand wurde außerhalb dieses Planfeststellungsver-

fahrens erteilt. Die Lärmschutzwand ist daher in den überarbeiteten Unterlagen nur 

noch nachrichtlich enthalten. 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept 2007 sieht im Bereich Dielheim einen 

offenporigen Asphalt von BAB-km 596+500 bis km 597+200 auf beiden Richtungs-

fahrbahnen vor sowie eine Verlängerung der Lärmschutzwand in östlicher Richtung 

bis BAB-km 598+200. Ergänzend wird dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss 

aufgegeben, im Bereich der Ortslage Dielheim von BAB-km 595+800 bis km 

598+200 auf beiden Richtungsfahrbahnen einen offenporigen Asphalt aufzubringen. 

 

Damit wird den Einwendungen größtenteils Rechnung getragen: Die Grenzwerte für 

Mischgebiete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts sind an den Anwesen „Am 

Eichwald“ eingehalten. An den Anwesen „Zum Schützenhaus“ sind die Grenzwerte 

am Tag eingehalten; die nächtlichen Grenzwerte werden an allen drei Gebäuden 

noch überschritten, maximal um 3,9 dB(A) (Planunterlagen - Deckblatt 2012 - Unter-

lage 11.1a, Anhang A3: „Abwägungsunterlagen Lärmschutz“, 11.3.3.21). Die Refle-

xionswirkungen wurden vom Lärmgutachter bei den Immissionsberechnungen be-

rücksichtigt. 

 

Das nunmehr festgestellte Lärmschutzkonzept trägt gerade auch im Lärmschutzbe-

reich „Dielheim-Süd“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vor-

schriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Die vorwiegend von 

der Autobahn herrührenden Verkehrslärmbelastungen, die gegenwärtig die Schwelle 

der Grundrechtsrelevanz erreichen, wurden insbesondere durch die Lärmsanie-

rungswand „Dielheim Süd“ auf ein zumutbares Niveau reduziert.  

 

Eine noch weitergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht bean-

sprucht werden. Die Planfeststellungsbehörde kommt in der Abwägung, inwieweit die 

Kosten der Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 

stehen, unter den Gesichtspunkten der Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie der 

Vorbelastung zu der Auffassung, dass der Mehraufwand für einzelne Gebäude un-

wirtschaftlich und zum angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßig ist. Ergänzend 
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wird auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter 

B XI. 5. verwiesen.  

 

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel nach der 16. BImSchV ist zum Abgleich mit 

den dort festgelegten Immissionsgrenzwerten allein auf den jeweiligen neu- oder 

auszubauenden Verkehrsweg, also vorliegend die Autobahn A 6 abzustellen. Der 

Summenpegel aus mehreren Lärmquellen ist insoweit irrelevant. Der Summenpegel 

spielt in erster Linie eine Rolle, wenn die Gesamtlärmbelastung sich im Bereich der 

Grundrechtsrelevanz bewegt. Außerdem ist die Gesamtlärmsituation grds. bei der 

Abwägung zu berücksichtigen. Dies bedeutet indes nicht, dass zur Beurteilung dieser 

Fragestellungen stets an allen Immissionsorten, an denen mehrere Verkehrslärm-

quellen hörbar sind, ein Summenpegel unter Einstellung aller Verkehrslärmquellen 

zu berechnen ist. Auch die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 

1990 - (RLS-90) schreiben dies nicht vor. Vielmehr ist darin nur erläutert, wie der 

Summenpegel als Gesamtbeurteilungspegel zu berechnen ist, wenn eine Bestim-

mung eines Summenpegels im Einzelfall für die zu treffende Entscheidung erforder-

lich ist (vgl. Nr. 4.1 RLS-90). Im vorliegenden Fall ist nach der Autobahn die nächst 

bedeutsame Verkehrslärmquelle die K 4171. Selbst wenn diese am Immissionsort 

einen gleich hohen Beurteilungspegel wie die Autobahn produzieren würde, würde 

dies nur zu einer Erhöhung des Beurteilungspegels um 3 dB(A) führen. Die K 4171 

hat jedoch tatsächlich ein viel geringeres Verkehrsaufkommen und kann daher ne-

ben der dominanten Autobahn als verhältnismäßig wenig bedeutende weitere Lärm-

quelle betrachtet werden. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass beispielsweise ein 

um 10 dB(A) niedrigerer Beurteilungspegel, der von einer Nebenlärmquelle ausgeht, 

den allein durch die Hauptlärmquelle verursachten Beurteilungspegel nur noch um 

weniger als 0,5 dB(A) erhöht. Bei einer Pegeldifferenz ab 20 dB(A) ändert sich der 

Beurteilungspegel der Hauptlärmquelle durch die zusätzliche Lärmquelle überhaupt 

nicht. Ein Erreichen der Schwelle zur grundrechtsrelevanten Lärmbeeinträchtigung 

durch den zusätzlichen Lärm der K 4171 kann vor dem Hintergrund dieser Überle-

gungen nach der erfolgten Umplanung, die den Bau einer Lärmschutzwand für den 

Lärmschutzbereich „Dielheim-Süd“ beinhaltet, ausgeschlossen werden.  

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern der betroffenen Gebäude auf der Grundlage von 

§§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch 

gegen den Träger der Straßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz 

in Höhe der erbrachten notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der 

maßgeblichen 24. BImSchV zugesprochen (s. vorstehend unter A IV.). Zu der Frage, 
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ob und in welchem Umfang dann im Einzelfall ein Erstattungsanspruch besteht, wird 

auf die Ausführungen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind grds. auch Außen-

wohnbereiche schützenswert. Außenwohnbereiche sind Balkone, Terrassen, Log-

gien, Freisitze und ähnliche Anlagen, die dem Wohnen im Freien dienen, nicht aber 

Vorgärten, Zier- oder Nutzgärten sowie Rasenflächen. Da im Außenwohnbereich ei-

ne Nutzung ganz überwiegend am Tag (6.00 bis 22.00) stattfindet, ist allerdings eine 

Entschädigung für Störungen der Außenwohnbereichsnutzung nur zu leisten, wenn 

der Taggrenzwert überschritten wird. Überschreitungen des Taggrenzwertes an 

schutzwürdigen Außenwohnbereichen der Einwender liegen jedoch nach Errichtung 

der Lärmsanierungswand und mit dem planfestgestellten Lärmschutzkonzept nicht 

vor. 

 

Unter Abwägung aller Gesichtspunkte kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem 

Ergebnis, dass die betroffenen Anwohner durch aktive und passive Schutzmaßnah-

men im erforderlichen Umfang vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrs-

geräusche geschützt werden. 

 

Der Schlusssatz auf Seite 17 des ausgelegten Lärmgutachtens lautet tatsächlich fol-

gendermaßen: „In den untersuchten Gemeinden Wiesloch, Rauenberg, Tairnbach, 

Eschelbach, Hoffenheim und Dühren sind vor bzw. nach dem Ausbau der A 6 auf 

sechs Fahrstreifen keine Grenzwertüberschreitungen vorhanden.“ Das Wohngebiet 

der Einwender in Dielheim ist von dieser Aussage ersichtlich nicht betroffen, da sie 

sich gerade nicht auf Dielheim bezieht. Dass bei der Aussage versehentlich auch 

Rauenberg erwähnt wird, ist unerheblich, da aus den Lärmuntersuchungen für Rau-

enberg deutlich hervorgeht, dass die weitergehende Lärmbetroffenheit von Rauen-

berg erkannt und bei der Planung berücksichtigt wurde.  

 

Zur Forderung der Einwender nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung ist zusagen, 

dass es der zuständigen Straßenverkehrsbehörde obliegt, bei Vorliegen der straßen-

verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für bestimmte Streckenabschnitte Geschwin-

digkeitsbeschränkungen anzuordnen. Ebenso wenig kommt es in Betracht, dass im 

Rahmen der Planfeststellung ein generelles Lkw-Überholverbot auf der Autobahn 

verfügt wird, das die straßenverkehrsrechtlichen Regelungen so nicht vorsehen. 

Auch eine derartige Entscheidung muss - abhängig vom Vorliegen der straßenver-

kehrsrechtlichen Voraussetzungen - der Straßenverkehrsbehörde vorbehalten blei-

ben. 
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Eine etwaige Zusage der Gemeinde Dielheim beim Bauplatzkauf über den Status als 

Entlastungsautobahn vermag allenfalls Ansprüche gegen die Gemeinde Dielheim zu 

begründen, jedoch den Straßenbaulastträger in keiner Weise zu binden.  

 

Den Einwendungen wurde mithin in weiten Teilen durch die geänderte Planung bzw. 

Zusagen des Vorhabenträgers und Regelungen in diesem Beschluss Rechnung ge-

tragen. Die noch verbleibenden Einwände werden zurückgewiesen. 

 

25. IdentNr. 25 

 

Dieser ist Eigentümer und Bewohner eines Anwesens in der „Schönbornstraße“ in 

Dielheim und hat mit einem Schreiben vom 04.10.2006, das noch am selben Tag bei 

der Gemeinde Dielheim einging, einen unzureichenden aktiven Lärmschutz insbe-

sondere auch bei seinem Anwesen, bei dem der Nachtgrenzwert nicht eingehalten 

sei, bemängelt. Hierzu ist Folgendes zu bemerken:  

 

Nach dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept 2007 ergeben sich am Anwesen 

des Einwenders noch geringfügige Überschreitungen des nächtlichen Grenzwertes 

(max. um 1,2 dB(A)), im 1. OG an der Nordostseite. Die dem Vorhabenträger in die-

sem Beschluss aufgegebene Verlängerung der OPA-Strecken von BAB-km 595+800 

bis km 598+200 (Ortslage Dielheim) führt dazu, dass auch die nächtlichen Grenzwer-

te am Anwesen des Einwenders nunmehr eingehalten werden. Eine weitergehende 

Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Ein weite-

res Schreiben datiert vom 04.12.2009. Es ist am 09.12.2009 und damit gerade noch 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Hierbei handelt es 

sich um das Formular B, so dass auf die vorstehenden Ausführungen unter B XV. 5. 

verwiesen wird. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

26. IdentNr. 26 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 12.10.2006, das am 13.10.2006 bei der Ge-

meinde Dielheim einging und nur von dem Einwender unterschrieben wurde, als Ei-

gentümer eines Wohnhauses in der „Mozartstraße“ in Dielheim einen unzureichen-

den aktiven Lärmschutz für dieses Anwesen, bei dem die Grenzwerte nicht eingehal-

ten seien, und die geplante Entwässerung im Bereich der K 4170 beanstandet. Mit 

einem weiteren Schreiben vom 12.10.2006 hat sich der Einwender gegen die Inan-
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spruchnahme seines von einem Vollerwerbslandwirt bewirtschafteten Grundstücks 

Flst.-Nr. 10846 als Ausgleichsfläche gewandt und zumindest ein gleichwertiges 

Tauschgrundstück oder eine Zweckflurbereinigung für die Gesamtmaßnahme gefor-

dert. Mit Schreiben vom 28.12.2009, welches am 28.12.2009 und damit innerhalb der 

Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim einging, hat sich die Tochter der Ein-

wenderin namens ihrer Mutter gegen die Inanspruchnahme des Grundstücks Flst.-

Nr. 10846 für eine Ausgleichsfläche gewandt. Eine Vollmacht wurde nicht vorgelegt. 

 

Auf all dies wird wie folgt eingegangen: 

 

Nach der 2009 offen gelegten Planung ergaben sich am Wohngebäude des Einwen-

ders keine Überschreitungen des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für 

Wohngebiete. Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Ver-

längerung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am 

Anwesen der Einwender deutlich unterschritten. Weitergehende Lärmschutzmaß-

nahmen gemäß § 41 BImSchG können daher nicht verlangt werden. Entgegen der 

Ansicht der Einwender trägt das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärm-

schutzkonzept auch im Lärmschutzbereich „Dielheim-Nord“ sowohl den zu beach-

tenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot 

hinreichend Rechnung. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die 

umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1. 

verwiesen. 

 

Die Entwässerung in den Leimbach wurde im Hinblick auf die Aufnahmekapazität der 

Gräben und Kanäle sowie des Vorfluters Leimbach selbst insbesondere auch bezüg-

lich des Grabensystems im Bereich der K 4170 noch einmal überprüft. Die hat erge-

ben, dass die abwassertechnische Bemessung den anerkannten Regeln der Technik 

entspricht. Im Übrigen bringt die nunmehr vorgesehene Ableitung des gesammelten 

Oberflächenwassers über ein Regenklärbecken im Vergleich zum jetzigen Zustand, 

bei dem das anfallende Oberflächenwasser der Autobahn, das nicht ungereinigt 

breitflächig über Böschungen abfließt, ohne jede Zwischenpufferung gesammelt über 

Rohrleitungen und in deren Fortführung über das Grabensystem in den Leimbach 

abgeleitet wird, auch hinsichtlich der Quantität des den Gräben und dem Leimbach 

bei Starkregenereignissen zufließenden Oberflächenwassers Vorteile. Das Regen-

klärbecken Nr. 2 wird nach der geänderten Planung des Vorhabenträgers mit einem 

Regenrückhaltebecken ergänzt, um den von verschiedener Seite geforderten Dros-

selabfluss durch das Baugebiet „Eckertsberg“ zu gewährleisten und die maximalen 

Einleitmengen in die Vorfluter zu gewährleisten.  
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Das 810 m² große Grundstück Flst.-Nr. 10846 im Gewann Krixenberg der Gemar-

kung Dielheim befindet sich nordwestlich des südlich der Autobahn gelegenen 

Sportplatzes in Dielheim und soll - im Wesentlichen für die Kompensationsmaßnah-

me A 1 (Umwandlung von Ackerland in Grünland und Neubegründung von Gehöl-

zen, insbesondere Ergänzung von Streuobstbeständen und Neuentwicklung von 

Feldhecken und Feldgehölzen) - vollständig in Anspruch genommen. Der Verlust 

dieser autobahnnahen Ackerfläche ist bei Abwägung der privaten Interessen mit dem 

öffentlichen Interesse an einem Ausgleich der zu kompensierenden Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft hinzunehmen. Dies gilt umso mehr, als sich das 

Grundstück aufgrund der in seiner Umgebung vorhandenen Grünstrukturen für die 

Ausgleichsmaßnahme A 1 besonders anbietet. Es wird mit zwölf weiteren, benach-

barten Flurstücken in dem Gewann Krixenberg für die Maßnahme benötigt. Das Flur-

stück der Einwender liegt in der Mitte der Maßnahmefläche und ist daher nicht ver-

zichtbar, ohne dass die Maßnahme insgesamt in Frage gestellt werden müsste. Mit 

der Maßnahme A 1 enthält das Kompensationskonzept auch eine Maßnahme in au-

tobahnfernerer Lage. Die Maßnahme ist daher aus naturschutzfachlicher Sicht be-

sonders wertvoll. Die für die konkrete Lage der Ausgleichsflächen sprechenden 

Gründe sind ausführlich unter B XI. 4. und B XII. 11. dargestellt. Hierauf wird verwie-

sen.  

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundstück, die 

der enteignungsbetroffenen Einwenderin selbstverständlich zusteht, in Land oder in 

Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Planfeststel-

lungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem Vorha-

benträger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantragenden 

Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere auch § 14 

LEntG).  

 

Soweit vorgeschlagen wird, im Hinblick auf den Autobahnausbau ein Flurbereini-

gungsverfahren durchzuführen, so wird darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträ-

ger anstrebt, im Rahmen der bereits beantragten Unternehmensflurbereinigung Ent-

schädigung in Land zu gewähren und den Einwendern Tauschland anzubieten. Der 

Vorhabenträger kann jedoch einen Tausch nicht fest zusagen. Ebenso wenig kann 

die Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger verpflichten, ein gleichwertiges 

Tauschgrundstück bereitzustellen. 
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27. IdentNr. 27 

 

Diese hat sich am 20.09.2006 zur Niederschrift bei der Gemeinde Dielheim gegen 

die Inanspruchnahme ihres Obstbaumgrundstücks Flst.-Nr. 10837 als Ausgleichsflä-

che gewandt. Sie sei nicht bereit das Grundstück zu verkaufen, weil sie es benötige 

um ihren Bedarf an Obst zu decken. Hierauf wird wie folgt eingegangen: 

 

Diesem wegen der schon vorhandenen hochwertigen Obstbäume berechtigten Ein-

wand wurde durch eine zweckmäßige Änderung bei der Lage der Ausgleichsfläche A 

1 Rechnung getragen. Das Grundstück Flst.-Nr. 10837 war nur versehentlich in den 

Bereich der Maßnahme A 1 aufgenommen worden. Durch diese Änderung der Pla-

nung ist das Grundstück der Einwenderin aus der Ausgleichsfläche herausgefallen, 

so dass die Einwenderin ihr Grundstück, das durch die Planung nicht mehr nachteilig 

tangiert wird, behalten kann.  

 

28. IdentNr. 28 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 20.09.2006, das am 28.09.2006 und damit 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, einen verbesserten 

aktiven Lärmschutz für sein im Außenbereich gelegenes und als Wohnhaus genutz-

tes Anwesen gefordert. Durch die vorgesehene Lärmschutzwand auf der Nordseite 

der Autobahn im Bereich des Wohngebietes „Eckertsberg“ werde sich der Lärmpegel 

auf der gegenüberliegenden Seite (im Bereich seines Anwesens) um ein Mehrfaches 

erhöhen. Er erwarte im Bereich seines Gebäudes aktive Lärmschutzmaßnahmen 

und zur zweifelsfreien Kontrolle der Wirksamkeit derselben die Erfassung (Messung) 

und Dokumentation der heutigen Lärmsituation.  

 

Im Rahmen der zweiten Offenlage hat der Einwender mit Schreiben vom 03.12.2009, 

das ebenfalls rechtzeitig beim Regierungspräsidium eingegangen ist, weiterhin gel-

tend gemacht, dass die Ergebnisse des Lärmgutachtens angezweifelt würden. Den 

Unterlagen sei nicht zu entnehmen, ob und welche Schallschutzmaßnahmen für sein 

Grundstück vorgesehen seien. 

 

Diese Einwände werden aus folgenden Gründen zurückgewiesen: 

 

Ausweislich der Lärmprognose für das Anwesen des Einwenders werden die Immis-

sionsgrenzwerte der 16. BImSchV an zwei Gebäudeseiten nachts um maximal 2,9 

dB(A) überschritten. Maßgeblich sind für das im Außenbereich gelegene Gebäude 

gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV die in § 16 Abs. 1 der 16. BImSchV fest-
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gelegten Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete. Die dem Vorhabenträger mit die-

sem Beschluss auferlegte Verlängerung der OPA-Strecken von BAB-km 594+711 

(=Bauanfang) bis km 595+800 (Ortslage Rauenberg), von BAB-km 595+800 bis km 

598+200 (Ortslage Dielheim) führt dazu, dass die maßgeblichen Immissionsgrenz-

werte nunmehr eingehalten werden. Allerdings führt die Erhöhung der Immissions-

pegel um maximal 0,1 dB(A) im Sinne einer Worst Case-Betrachtung (vorstehend 

unter B XI. 5.1.3.3) dazu, dass an der nördlichen Häuserfront im 1.OG eine geringfü-

gige Überschreitung des nächtlichen Grenzwertes um 0,1 dB(A) vorliegt. Der Ein-

wender hat daher Anspruch auf passive Schutzmaßnahmen (s.u.). Tagsüber werden 

die Grenzwerte an allen Immissionspunkten an dem Gebäude eingehalten.  

 

Entgegen der Ansicht des Einwenders steht der Verzicht auf zusätzliche aktive 

Lärmschutzmaßnahmen an dieser Stelle zugunsten seines Wohnhauses im Einklang 

mit den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften und entspricht 

einer sachgerechten Abwägung. Der Einwender hat u.a. vorgeschlagen, auf dem 

stillgelegten Autobahnparkplatz bei BAB-km 596+000 entlang der Richtungsfahrbahn 

Weinsberg aus Bauaushub des Dielheimer Baugebiets „Eckertsberg III“, der kosten-

los zur Verfügung stünde, einen Wall zu schütten. Der Vorhabenträger hat diesen 

Vorschlag untersucht mit dem Ergebnis, dass ein solcher Wall die Einhaltung der 

Grenzwerte nicht sicherstellen könnte.  

 

Für einen schalltechnisch wirksamen Wall von 4,0 m Höhe über Autobahn zwischen 

BAB-km 596+100 und km 596+375 m wären ca. 244.000 € anzusetzen. Die in der 

schalltechnischen Untersuchung ermittelte Pegelabnahme gegenüber heute ergibt 

sich - trotz der prognostizierten weiteren Verkehrszunahme - aus einem hinsichtlich 

des Rollgeräuschs verbesserten Fahrbahnbelag und einem weiter entfernten Immis-

sionsband infolge des Ausbaus der Fahrbahn Richtung Rauenberg. Vor diesem Hin-

tergrund wäre der Bau einer Lärmschutzwand nur zur Herstellung eines optimalen 

Schutzes eines einzelnen Wohngebäudes mit wenigen Bewohnern unverhältnismä-

ßig teuer, zumal die maßgeblichen Grenzwerte mit den dem Vorhabenträger in die-

sem Beschluss auferlegten Maßnahmen eingehalten werden. Weiterhin kommt es 

durch den sechsstreifigen Ausbau der A 6 im Vergleich zum Bestand 2003 zu einer 

wahrnehmbaren Verbesserung der Lärmsituation beim Anwesen des Einwenders um 

ca. 3,0 dB(A). Der Gesichtspunkt der erheblichen Verbesserung durch das Vorhaben 

kann unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten berücksichtigt werden (VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 11.2.04, 5 S 384/03).  

 

Weiterhin müssten für einen schalltechnisch wirksamen Wall zusätzlich etwa 26 Pri-

vatgrundstücke, größtenteils Weinberganlagen in Anspruch genommen und drei 
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Wirtschaftswege verlegt werden. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann mithin nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wieder-

holungen wird ergänzend auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmprob-

lematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Der Einwender wird hinsichtlich der geringfügigen Überschreitung des nächtlichen 

Grenzwertes (Worst Case-Betrachtung) auf passive Schutzmaßnahmen verwiesen. 

Ob und in welchem Umfang dann im Einzelfall ein Erstattungsanspruch besteht, 

hängt davon ab, inwieweit bei dem betroffenen Gebäude bereits bauseits das erfor-

derliche Dämmmaß erreicht wird. 

 

Die vom Einwender angesprochene Lärmschutzwand auf der Nordseite der Auto-

bahn Richtung Baugebiet „Eckertsberg“ wird zur Autobahn hin hochabsorbierend 

ausgeführt, so dass es zu keiner Pegelerhöhung durch Reflexionen kommt. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel an der Plausibilität des Lärmgutach-

tens. Die Betroffenheit des Einwenders geht aus den Planunterlagen (inbes. Unterla-

gen 11.3.3.7a und 11.3.3.9a) eindeutig hervor. 

 

Soweit der Einwender Lärmmessungen fordert, ist zu bemerken, dass in § 3 der 16. 

BImSchV geregelt ist, dass die Lärmpegel nur errechnet werden. Das Berechnungs-

verfahren zur Ermittlung des Beurteilungspegels gewährleistet zuverlässigere Ergeb-

nisse als Messungen und ist für die Betroffenen in der überwiegenden Anzahl der 

Fälle günstiger. Gegen ein Vielfach-Messverfahren spricht, dass Überprüfungen der-

artiger Ergebnisse schwer nachkontrollierbar, nur über einen sehr langen Zeitraum 

ermittelbar und sehr stark von Wind- und Temperatureinflüssen sowie Verkehrsbe-

lastungsschwankungen abhängig sind. Demgegenüber basiert das vorgeschriebene 

Rechenverfahren auf langfristigen empirischen Untersuchungen. Die Berechnungen 

sind somit im Gegensatz zu Messungen im Stande, allgemeingültige und vergleich-

bare Ergebnisse zu liefern. Es besteht außerdem nicht die Möglichkeit, einzelne Pa-

rameter des Rechenmodells vor Ort durch einzelne Messungen zu überprüfen, da 

Messergebnisse nur eine Momentaufnahme darstellen und sich die Randbedingun-

gen ständig ändern können. Schließlich fehlt bei erst geplanten Vorhaben generell 

die Möglichkeit der Messung.  

 

Die Einwendungen werden daher zurückgewiesen. 
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29. IdentNr. 29 

 

Der Einwender ist wohnhaft im „Stockäckerweg“ in Dielheim. Er hat mit Schreiben 

vom 22.12.09, welches am 28.12.09 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium 

Karlsruhe eingegangen ist, eine Verbesserung des Lärmschutzes sowie die Verle-

gung der Betriebsumfahrt gefordert. Die Einwendung entspricht dem Formular A, so 

dass auf die vorstehenden Ausführungen unter B XV. 4. verwiesen wird. 

 

Darüber hinaus wurde eingewandt, die über Simulationen festgestellten unterschied-

lichen Lärmzonen seien nur schwer nachvollziehbar und berücksichtigten nicht die 

örtlichen Gegebenheiten. Die Pläne stünden im eklatanten Widerspruch zur Realität 

und zu dem tatsächlich entstehenden Lärm, der aufgrund der topographischen und 

witterungsbedingten Verhältnisse über das gesamte Dorf getragen werde. Dies könn-

ten Messungen belegen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel an der Plausibilität des Schallgutach-

tens (hierzu vorstehend unter B XI. 5.1.3). Insbesondere die gerügte Implausibilität 

der Rasterlärmkarten (Isophonenpläne) ist nicht nachvollziehbar. Die Rasterlärmkar-

ten zeigen anschaulich die freie Schallausbreitung, die bandartige Verlärmung des 

oberen Leimbachtals bei Balzfeld und Horrenberg, sowie die Abschirmwirkung von 

Geländehindernissen, Böschungen, Lärmschutzwänden und offenporigen Asphalt. 

Topographie und Wetterverhältnisse wurden in das Schallgutachten als Berech-

nungsgrundlage eingestellt (hierzu Planunterlagen - Deckblatt 2012 - Unterlage 

11.1a, Anhang A1: „Zusammenstellung Eingangsparameter nach RLS-90/16. 

BImSchV“). 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

30. IdentNr. 30 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 12.10.2006, das am 13.10.2006 und damit in-

nerhalb der Einwendungsfrist beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, 

wegen der vorgesehenen Inanspruchnahme einer Teilfläche seines Grundstücks 

Flst.-Nr. 10873 der Gemarkung Dielheim als Straßenrandpflanzstreifen und Grünweg 

Informationen über eine Entschädigung bzw. ein Ersatzgrundstück erbeten.  

 

Die ausschließlich angesprochene Frage nach der Art und dem Umfang der Ent-

schädigung für den vorgesehenen Grunderwerb ist nicht Gegenstand des Planfest-

stellungsverfahrens. Selbstverständlich steht dem enteignungsbetroffenen Einwen-
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der eine angemessene Entschädigung zu, die auch in Land gewährt werden kann. 

Der Vorhabenträger strebt an, im Rahmen der bereits beantragten Unternehmens-

flurbereinigung Entschädigung in Land zu gewähren und den Einwendern Tausch-

land anzubieten. Im Entschädigungsverfahren besteht dann die Möglichkeit, den 

Einwendern Tauschland anzubieten. Sofern es zu keiner Einigung über den Grund-

erwerb und die Gegenleistung kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorhabenträ-

ger zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, 

insbesondere auch § 14 LEntG).  

 

31. IdentNr. 31 

 

Der Einwender hat als Geschäftsführer einer GmbH mit einem Schreiben vom 

25.09.2006, das am 16.09.2006 und damit rechtzeitig bei der Gemeinde Dielheim 

einging, sinngemäß folgende Einwände vorgebracht: 

 

� Zum Schutz des Wohn- und Gewerbegebietes Dielheim sei eine Lärmschutz-

wand auf einer Länge von BAB-km 595+500 bis km 598+200 notwendig. Zu-

dem müsse Flüsterasphalt verwendet werden. Die Immissionswerte seien laut 

verschiedener Gutachten zu hoch. Man sei Anlieger der „Industriestraße“. Dort 

habe man wegen der Belästigung durch die Autobahn keine Werkswohnung 

einbauen können. In der Wohnung am „Baiertaler Berg“ („Buchenweg“) könne 

man an vielen Abenden nicht die Fenster öffnen oder im Hof oder Balkon sit-

zen. Am Sonntagabend (Lkw-Start) zwischen 22 und 24 Uhr sei die Lärmbe-

lästigung besonders schlimm. 

 

� Die Abwasserentsorgung durch das Kanalsystem Dielheim zum Leimbach sei 

nicht überall möglich. Teils seien die Kanäle bei starkem Regen heute schon 

überlastet. 

 

� Die Rohrschäden einer starken Verkalkung durch den in den Dämmen einge-

bauten Kalk seien noch nicht geklärt.  

 

Ein vom 18.12.2009 datierendes Telefax ist am 21.12.09 und damit rechtzeitig beim 

Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Darin wird unter Bezugnahme auf 

Einwendungen der Interessengemeinschaft Aktion A 6 Lärm im Wesentlichen gel-

tend gemacht, der Lärmschutz in den Wohngebieten „Baiertaler Berg“, „Eckertsberg“ 

und in anderen Wohngebieten sei unzureichend. Dies betreffe über das vorstehend 

genannte Anwesen auch Grundstücke in der Straße „Am Eckertsberg“. Die Berech-

nungsgrundlagen seien nicht offengelegt worden. 
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Der Einwender hat die Einwendungen als Geschäftführer erhoben. Da in dem Ein-

wendungsschreiben indes auch auf Lärmbeeinträchtigungen der Wohnung im „Bu-

chenweg“ abgehoben wird, unterstellt die Planfeststellungsbehörde, dass die Ein-

wände im Schreiben vom 25.09.2006 insoweit von dem Einwender auch im eigenen 

Namen erhoben werden. In dem Telefax vom 18.12.2009 macht der Einwender Ein-

wendungen im eigenen Namen geltend. 

 

Zu alledem ist Folgendes zu sagen: 

 

Das mit diesem Beschluss planfestgestellte Lärmschutzkonzept führt dazu, dass die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags und 

59 dB(A) nachts nunmehr am Anwesen in der „Industriestraße“ eingehalten werden. 

Durch die Verlängerung der Lärmschutzwand bei Dielheim bis BAB-km 598+200 und 

die Verlängerung des offenporigen Asphalts von BAB-km 594+711 bis km 595+800 

(Ortslage Rauenberg) und von BAB-km 595+800 bis km 598+200 (Ortslage Diel-

heim) ist der Vorhabenträger den Forderungen des Einwenders teilweise nachge-

kommen.  

 

Auch wenn fraglos die Geräuschkulisse der Autobahn auch an den Wohngebäuden 

am „Baiertaler Berg“ - insbesondere im „Buchenweg“ - deutlich wahrnehmbar ist, ist 

jedoch dort nach dem sechsstreifigen Ausbau der A 6 mit keinen Überschreitungen 

der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV mehr zu rechnen. Der Gesetzgeber hat 

mithin die dort noch verbleibende Störung der Wohnruhe durch die Autobahn als 

zumutbar eingestuft. An den übrigen in der Einwendung aufgeführten Gebäuden 

bzw. Baugrundstücken werden die relevanten Grenzwerte für Wohngebiete von 

59/49 dB(A) im Planfall ebenfalls nicht überschritten. 

 

Entgegen der Ansicht der Einwender trägt das nunmehr mit diesem Beschluss fest-

gestellte Lärmschutzkonzept auch im Lärmschutzbereich „Dielheim-Nord“ sowohl 

den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwä-

gungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen 

wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorste-

hend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Soweit der Einwender im Nachgang zu den im Erörterungstermin vom Antragsteller 

präsentierten Überlegungen nunmehr doch zugunsten der Wohnbebauung „Zum 

Schützenhaus“ und „Am Eichwald“ eine weitere Lärmschutzwand südlich der Auto-

bahn zu errichten, die Befürchtung kund getan hat, dadurch könne es wiederum - 
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bedingt durch Wandreflexionen - zu einer Erhöhung der Immissionspegel auf der 

Nordseite der Autobahn kommen, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die 

Ausführungen zur Stellungnahme der Gemeinde Dielheim zu möglichen Reflexionen 

an den Lärmschutzwänden vorstehend unter B XII. 17. Bezug genommen. 

 

Ebenso wenig besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde Anlass, an der Plausi-

bilität des Schallgutachtens zu zweifeln. Auf die vorstehenden Ausführungen unter B 

XI. 5.1.3 sowie unter B XI. 5.2 zum Luftschadstoffgutachten wird verwiesen. 

 

Die Entwässerung in den Leimbach wurde im Hinblick auf die Aufnahmekapazität 

des Graben- und Kanalsystems sowie des Vorfluters Leimbach selbst noch einmal 

überprüft. Die Überprüfung hat ergeben, dass die abwassertechnische Bemessung 

den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Im Übrigen bringt die nunmehr vor-

gesehene Ableitung des gesammelten Oberflächenwassers über Regenklärbecken - 

überwiegend mit Retentionsbodenfilter - im Vergleich zum jetzigen Zustand, bei dem 

das anfallende Oberflächenwasser der Autobahn, das nicht ungereinigt breitflächig 

über Böschungen abfließt, ohne jede Zwischenpufferung gesammelt über Rohrlei-

tungen und in deren Fortführung über das Grabensystem in den Leimbach abgeleitet 

wird, auch hinsichtlich der Quantität des den Gräben bzw. Kanälen und dem Leim-

bach bei Starkregenereignissen zufließenden Oberflächenwassers Vorteile. 

 

Soweit gerügt wird, die Rohrschäden einer starken Verkalkung durch den in den 

Dämmen eingebauten Kalk seien noch nicht geklärt, erschließt sich hieraus nicht oh-

ne Weiteres, inwieweit die GmbH oder Einwender hierdurch in ihren individuellen 

Belangen betroffen sein können. Unabhängig davon ist hierzu zu bemerken, dass 

das fachlich für Abwasser zuständige Referat 54 mit Schreiben vom 22.11.2006 mit-

geteilt hat, dass ein Kalkeintrag durch Straßenoberflächenwasser in die Kanäle der 

Gemeinde Dielheim nicht zu erwarten ist. Diese Annahme erscheint vor dem Hinter-

grund, dass das gesammelte Straßenoberflächenwasser, das über Kanäle der Stadt 

Dielheim abgeleitet werden soll, keine Bodenpassage durch kalkhaltiges Dammma-

terial hinter sich hat, durchaus plausibel. Die Fachtechniker der Wasserwirtschaft-

verwaltung vermuten hier eher ein Problem mit dem Eindringen von Fremdwasser in 

die gemeindliche Kanalisation. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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32. IdentNr. 32 

 

Für diese hat ihr Sohn mit einem Schreiben vom 30.08.2006, das am 01.09.2006 und 

damit innerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, 

jedoch ohne eine entsprechende Vollmacht vorzulegen, ein gleichwertiges Ersatz-

grundstück für ihr in Anspruch genommenes Grundstück gefordert. Mit einem Geld-

ausgleich sei die Einwenderin nicht einverstanden. Hilfsweise wird darauf wie folgt 

eingegangen: 

 

Die Einwenderin ist Miteigentümerin des Grundstücks Flst.-Nr. 10924 der Gemar-

kung Dielheim. 75 m² dieses Grundstücks sollen lediglich vorübergehend in der Bau-

phase in Anspruch genommen werden. 

 

Die ausschließlich angesprochene Frage nach der Art und dem Umfang der Ent-

schädigung für den vorgesehenen Grunderwerb ist nicht Gegenstand des Planfest-

stellungsverfahrens. Selbstverständlich steht der grundstücksbetroffenen Einwende-

rin eine angemessene Nutzungsentschädigung zu. Es ist Sache des Vorhabenträ-

gers, der Einwenderin eine angemessene Gegenleistung für die vorübergehende 

Grundstücksnutzung anzubieten. In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzu-

weisen, dass die Bereitstellung eines Tauschgrundstücks bei einer nur vorüberge-

henden Grundstücksinanspruchnahme eher nicht üblich ist. Sofern es zu keiner Eini-

gung über die temporäre Grundstücksüberlassung und die Gegenleistung kommt, ist 

hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantragenden Enteignungsverfah-

ren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG).  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

33. IdentNr. 33 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 29.09.2006, das innerhalb der Einwendungsfrist 

bei der Gemeinde Dielheim einging, als Eigentümer eines Grundstücks in der „Beet-

hovenstraße“ (Baugebiet „Eckertsberg II“) in Dielheim, der dort noch nicht wohnt, ei-

ne unzumutbare Lärmbelastung bei Westwind und hohem Verkehrsaufkommen auf 

der A 6 beklagt. Er wolle sich auf jeden Fall das Recht vorbehalten, einen Zuschuss 

für Fenster sowie Belüftung zu beantragen. Hierauf wird wie folgt eingegangen: 

 

Mit der 2009 offen gelegten Planung (Konzept 2007) ergeben sich am Grundstück 

des Einwenders keine Überschreitungen des nächtlichen Immissionsgrenzwertes der 

16. BImSchV für Wohngebiete. Dies ergibt sich aus den exemplarisch für einzelne 
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Baufenster im Baugebiet „Eckertsberg II“ berechneten Immissionspegeln. Diese Be-

rechnungen haben ergeben, dass für das Gebiet „Eckertsberg II“ die Grenzwerte nur 

bei dem trassennächsten Wohngebäude in der „Beethovenstraße“, Flurst. Nr. 12220 

überschritten sind. Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-

schluss aufgegebenen Verlängerung der Strecken mit offenporigem Asphalt sind die 

Grenzwerte an allen untersuchten Baufenstern in den Baugebieten „Eckertsberg II“ 

und „Eckertsberg III“ eingehalten.  

 

Ein Anspruch nach § 42 BImSchG auf angemessene Entschädigung für passiven 

Schallschutz setzt jedoch eine Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV vor-

aus. Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

34. IdentNr. 34 

 

Der Einwender hat mit einem Schreiben vom 06.10.2006, das am 09.10.2006 und 

damit innerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim einging, als Eigen-

tümer eines Anwesens in der „Schönbornstraße“ in Dielheim eine Abänderung der im 

Hinblick auf die prognostizierten Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen gefordert. Bei ihm würden tagsüber Spitzenwerte bis 70 

dB(A) und nachts bis 65 dB(A) erreicht. Ein weiteres von beiden Einwendern unter-

zeichnetes Schreiben datiert vom 13.12.2009; es ging 14.12.2009 und damit recht-

zeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe ein. Im Schreiben vom 13.12.2009 wird 

noch Folgendes geltend gemacht: 

 

� Entgegen der Lärmprognose von derzeit 60,6 - 65,1 dB(A) während des Ta-

ges liegt der tatsächliche vom Einwender gemessene Wert bei 66-70 dB(A), 

während der Nacht bei 63-70 dB(A). Laut der Prognose liege der Wert wäh-

rend der Nacht nur bei 56,1 - 60,5 dB(A). 

 

� Durch Verlängerung der offenporigen Asphaltdecke in beide Fahrtrichtungen 

könne der aktive Lärmschutz noch wesentlich verbessert werden. Es müsse 

gewährleistet sein, dass dieser durch seine rasche Abnutzung spätestens alle 

acht Jahre erneuert werde. Trotz der geplanten Lärmschutzwand liege ihr An-

wesen immer noch über den in Europa zulässigen Schallpegel. 

 

Hierzu ist zu bemerken 

 

Mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers werden die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwender eingehalten; die maximalen Lärmpegel 
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des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete betragen 

56,5/51,9 dB(A) (tags/nachts).  

 

Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufgegebe-

nen Verlängerung der OPA-Strecken östlich und westlich von Dielheim, wie sie auch 

von den Einwendern gefordert wurde, beträgt die maximale Überschreitung des 

nächtlichen Grenzwertes noch 1,4 dB(A) (50,4 dB(A)). Im Bestand herrschten an 

dem Gebäude maximale Lärmpegel von 65,5/60,9 dB(A) (tags/nachts). Dies deckt 

sich tendenziell mit den vom Einwender gemessenen Tages- bzw. Nachtlärmwerten, 

wobei diese Werte wohl Spitzenpegel darstellen dürften, während die Ergebnisse 

des Schallgutachtens Dauerschallpegel repräsentieren.  

 

Bei der Ermittlung der maßgeblichen Beurteilungspegel werden Spitzenpegel für sich 

alleine nicht herangezogen. Vielmehr ist gemäß der Anlage 1 zu § 3 der 16. 

BImSchV der Beurteilungspegel bei Straßenverkehrsgeräuschen gleich dem Mitte-

lungspegel (energieäquivalenter Dauerschallpegel). Der Mittelungspegel dient zur 

Kennzeichnung der Belastung durch Geräusche mit zeitlich veränderlichen Schallpe-

geln durch einen Wert. Beim in der DIN 45641 „Mittelungspegel und Beurteilungspe-

gel zeitlich schwankender Schallvorgänge“ vom Juni 1976 definierten Mittelungspe-

gel wird der Schalldruckpegel während eines bestimmten Zeitpunktes gemittelt 

(energetische Mittelung), wodurch eine stärkere Berücksichtigung der Spitzenpegel 

als bei einer arithmetischen Mittelwertbildung erreicht wird. Der Einzelschallpegel 

eines vorbeifahrenden Lkw wird daher entsprechend seiner gesteigerten Intensität 

mit einer höheren Wertigkeit im Berechnungsverfahren berücksichtigt.  

 

Durch den sechsstreifigen Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärm-

schutzmaßnahmen kommt es im Vergleich zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbes-

serungen um bis zu 10,6 dB(A) tags und 10,5 dB(A) nachts. Das nunmehr mit die-

sem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der noch verbleibenden 

Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Dielheim-Nord“ sowohl den 

zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwä-

gungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen 

wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorste-

hend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-
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gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

OPA-Strecken unterliegen einem Monitoring hinsichtlich ihrer akustischen Eigen-

schaften; sind diese nicht mehr gewährleistet, wird die Deckschicht ausgetauscht. 

Kriterium hierfür ist, ob der Lärmminderungswert DStrO = -5 dB(A), welcher der schall-

technischen Berechnung zugrunde gelegt wurde, noch eingehalten wird oder nicht. 

Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vorhabenträger daher aufgegeben, sicherzu-

stellen, dass auf den Streckenabschnitten, wo offenporige Asphaltbeläge vorgesehen 

sind bzw. zusätzlich vorzusehen sind, die Korrekturwerte von DStrO = -5 dB(A) ge-

genüber herkömmlichen Fahrbahnbelägen (Bestand) erzielt werden. Ein Austausch 

in einem festen Turnus kann vom Vorhabenträger nicht verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

35. IdentNr. 35 

 

Diese ist in der „Veilchenstraße“ in Dielheim wohnhaft und hat mit einem Schreiben 

vom 10.10.2006, das innerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim 

einging, gerügt, dass die geplante Lärmschutzwand im Bereich „Eckertsberg“ - ins-

besondere wegen der vorherrschenden Westwinde - zu kurz sei. Hierauf wird wie 

folgt eingegangen: 

 

Weiterhin hat die Einwenderin mit Schreiben vom 04.12.2009, das am 17.12.2009 

und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium einging, eine Einwendung abgege-

ben, die gleichlautend mit Formular B (unter B XV. 5.) ist und daher vorstehend ab-

gehandelt ist.  

 

Im schalltechnischen Gutachten sind sowohl die Topografie als auch die Mitwindsitu-

ation in Höhe von 3 m/s berücksichtigt. Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept 

des Vorhabenträgers führt dazu, dass die Taggrenzwerte am Anwesen der Einwen-

derin eingehalten werden; die maximale Überschreitung des Nacht-

Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete beträgt 1,4 dB(A). Unter 
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Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der OPA-

Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nunmehr eingehalten. 

Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können daher nicht 

verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

36. IdentNr. 36 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 25.09.2006, das noch am gleichen Tage und 

damit innerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, 

als Eigentümer des Grundstückes Flst.-Nr. 7592/7 Gemarkung Dielheim, eine Abän-

derung der im Hinblick auf die prognostizierten Grenzwertüberschreitungen unzurei-

chenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen gefordert. Bei ihm würden ausweislich der 

Berechnungen im Lärmgutachten die Immissionsgrenzwerte für die Nachtzeit um 0,8 

bis 4,3 dB(A) überschritten. Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen des Einwenders eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 3,0 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-

schluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken beträgt die maximale Über-

schreitung des nächtlichen Grenzwertes noch 1,4 dB(A). Durch den sechsstreifigen 

Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im 

Vergleich zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 10,2 dB(A) 

tags und 10,1 dB(A) nachts. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbes-

serung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5. verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-
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gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

37. IdentNr. 37 

 

Diese hat mit einem am 06.10.2006 bei der Gemeinde Dielheim eingegangen 

Schreiben als Eigentümerin des Grundstückes Flst.-Nr. 9096, Dielheim, eine Abän-

derung der unzureichenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen gefordert. An ihrem 

Grundstück seien Überschreitungen des Nachtgrenzwertes prognostiziert worden. 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwenderin eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 0,6 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen 

Verlängerung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV 

nunmehr eingehalten. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 

BImSchG können daher nicht verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

38. IdentNr. 38 

 

Diese hat mit einem Schreiben vom 30.09.2006, das am 04.10.2006 und damit recht-

zeitig bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, als Eigentümerin eines Anwesens 

„Im Gründel“, Dielheim, eine Abänderung der im Hinblick auf die prognostizierten 

Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen gefor-

dert. Bei ihr würden ausweislich der Berechnungen im Lärmgutachten die Immissi-

onsgrenzwerte um 0,6 bis 4,1 dB(A) überschritten. Ein weiteres Schreiben vom 

22.12.2009 ist rechtzeitig am 23.12.2009 beim Regierungspräsidium Karlsruhe ein-
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gegangen. Die Nachwertüberschreitungen im Haus der Einwenderin von 1,6 dB(A) 

im Erdgeschoss bis 3,0 dB im Obergeschoss seien für sie und ihre Familie nicht hin-

nehmbar. 

 

Hierzu ist Folgendes auszuführen: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwenderin eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 3,0 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-

schluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken beträgt die maximale Über-

schreitung des nächtlichen Grenzwertes noch 1,5 dB(A). Durch den sechsstreifigen 

Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im 

Vergleich zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 9,9 dB(A) am 

Tag und 9,8 dB(A) in der Nacht. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbes-

serung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 
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39. IdentNr. 39 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 08.10.2006, das am 13.10.2006 und damit in-

nerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, als Eigen-

tümer des Grundstückes Flst.-Nr. 9077/1, Dielheim, eine Abänderung der im Hinblick 

auf die prognostizierten Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen gefordert. An seinem Anwesen würden ausweislich der Berech-

nungen im Lärmgutachten Nachtwerte von 56 dB(A) bis 64 dB(A) erreicht, was viel 

zu hoch sei. Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen des Einwenders eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 3,4 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-

schluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken beträgt die maximale Über-

schreitung des nächtlichen Grenzwertes noch 2,2 dB(A). Durch den sechsstreifigen 

Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im 

Vergleich zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 10,0 dB(A) 

tags und 9,9 dB(A) nachts. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbes-

serung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5. 1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 
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Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

40. IdentNr. 40 

 

Der Einwender ist wohnhaft in der „Heckerstraße“, Dielheim und hat mit Schreiben 

vom 16.12.2009, das am 18.12.2009 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidi-

um Karlsruhe einging, Einwendungen erhoben und eine Verbesserung des Lärm-

schutzes gefordert.  

 

Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der 

OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Anwesen des 

Einwenders nunmehr eingehalten (max. 53,1 dB(A) nachts).  

 

Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können daher nicht 

verlangt werden. Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkon-

zept trägt sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als 

auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Zur Vermeidung von Wiederho-

lungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik 

vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Da am Anwesen des Einwenders keine Überschreitung der Grenzwerte vorliegt, be-

steht auch dem Grunde nach kein Anspruch auf Aufwendungsersatz für passive 

Schallschutzmaßnahmen 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

41. IdentNr. 41 

 

Dieser ist „Am Viehberg“ in Dielheim wohnhaft und hat mit einem Schreiben vom 

21.09.2006, das innerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim einge-

gangen ist, beanstandet, dass die Lärmschutzwand in Richtung Rauenberg zu kurz 

sei, weil im Bereich „Eckertsberg 3“ die Lärmgrenzwerte überschritten seien. Hierzu 

ist Folgendes anzumerken: 

 

Schon bei der 2006 und 2009 offengelegten Planung ergeben sich am Anwesen „Am 

Viehberg“ in Dielheim keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. 

BImSchV.  
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Soweit der Einwender, ohne allerdings eine eigene Betroffenheit erkennen zu lassen, 

mit seinem Hinweis auf Überschreitungen von Lärmschutzwerten bei „Eckertsberg 3“ 

wohl das Baugebiet „Eckertsberg (Bauabschnitt III)“ ansprechen will, ist pauschal 

darauf zu verweisen, dass mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept an fünf in 

den Plänen dargestellten und untersuchten Baufenstern die Nacht-Immissions-

grenzwerte überschritten werden. Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger 

aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 

16. BImSchV an den untersuchten Baufenstern im Bereich „Eckertsberg III“ nunmehr 

eingehalten. Dies gilt auch für das exponierteste Grundstück Flurstück Nr. 12346 in 

der „Kriegstraße“. Der Bebauungsplan selbst sieht in Anbetracht der Verlärmung des 

Baugebietes objektgebundene Lärmschutzmaßnahmen vor.  

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

42. IdentNr. 42 

 

Der Einwender hat sich für eine Erbengemeinschaft mit einem Schreiben vom 

20.09.2006, das am 22.09.2006 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium 

Karlsruhe einging, gegen die Inanspruchnahme des im Eigentum der Erbengemein-

schaft stehenden und gegenwärtig von einem Vollerwerbslandwirt bewirtschafteten 

Grundstücks Flst.-Nr. 10848 im Gewann Krixenberg auf der Gemarkung Dielheim als 

Ausgleichsfläche gewandt und zumindest ein gleichwertiges Tauschgrundstück oder 

eine Zweckflurbereinigung für die Gesamtmaßnahme gefordert. Hierauf wird wie folgt 

eingegangen: 

 

Das Grundstück Flst.-Nr. 10848 im Gewann Krixenberg der Gemarkung Dielheim hat 

eine Fläche von 829 m², befindet sich nordwestlich des südlich der Autobahn gele-

genen Sportplatzes in Dielheim und soll vollständig für die Kompensationsmaßnah-

me A 1 (Umwandlung von Ackerland in Grünland und Neubegründung von Gehöl-

zen, insbesondere Ergänzung von Streuobstbeständen und Neuentwicklung von 

Feldhecken und Feldgehölzen) in Anspruch genommen werden.  

 

Der Verlust dieser autobahnnahen Ackerfläche ist bei Abwägung der privaten Inte-

ressen der Erbengemeinschaft mit dem öffentlichen Interesse an einem Ausgleich 

der zu kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft hinzuneh-

men. Dies gilt umso mehr, als sich das Grundstück aufgrund der in seiner Umgebung 

vorhandenen Grünstrukturen für die Ausgleichsmaßnahme A 1 besonders anbietet. 

Es wird mit zwölf weiteren, benachbarten Flurstücken in dem Gewann Krixenberg für 
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die Maßnahme benötigt. Das Flurstück der Einwender ist nicht verzichtbar, ohne 

dass die Maßnahme insgesamt in Frage gestellt werden müsste. Mit der Maßnahme 

A 1 enthält das Kompensationskonzept auch eine Maßnahme in autobahnfernerer 

Lage. Die Maßnahme ist daher aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoll. 

Die für die konkrete Lage der Ausgleichsflächen sprechenden Gründe sind ausführ-

lich unter B XI. 4. und B XII. 11. dargestellt. Hierauf wird verwiesen.  

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundstück, die 

der enteignungsbetroffenen Erbengemeinschaft selbstverständlich zusteht, in Land 

oder in Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Plan-

feststellungsverfahren zu klären. Soweit aber vorgeschlagen wird, im Hinblick auf 

den Autobahnausbau ein Flurbereinigungsverfahren durchzuführen, so wird darauf 

hingewiesen, dass der Vorhabenträger anstrebt, im Rahmen der bereits beantragten 

Unternehmensflurbereinigung Entschädigung in Land zu gewähren und den Einwen-

dern Tauschland anzubieten. Der Vorhabenträger kann jedoch einen Tausch nicht 

fest zusagen. Ebenso wenig kann die Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger 

verpflichten, ein gleichwertiges Tauschgrundstück bereitzustellen. Sofern es insoweit 

zu keiner Einigung mit dem Vorhabensträger kommt, ist hierüber in einem dann vom 

Vorhabensträger zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 

ff. LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG).  

 

Der Einwand wird vor diesem Hintergrund zurückgewiesen. 

 

43. IdentNr. 43 

 

Dieser hat sich mit einem Schreiben vom 04.10.2006, das am 09.10.2006 und damit 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, gegen die Inanspruchnah-

me des ihm gehörenden und gegenwärtig von einem Vollerwerbslandwirt bewirt-

schafteten Grundstücks Flst.-Nr. 10849 im Gewann Krixenberg auf der Gemarkung 

Dielheim als Ausgleichsfläche gewandt und zumindest ein gleichwertiges Tausch-

grundstück oder eine Zweckflurbereinigung für die Gesamtmaßnahme gefordert. 

Hierauf wird wie folgt eingegangen: 

 

Das Grundstück Flst.-Nr. 10849 im Gewann Krixenberg der Gemarkung Dielheim hat 

eine Fläche von 809 m², befindet sich nordwestlich des südlich der Autobahn gele-

genen Sportplatzes in Dielheim und soll vollständig für die Kompensationsmaßnah-

me A 1 (Umwandlung von Ackerland in Grünland und Neubegründung von Gehöl-

zen, insbesondere Ergänzung von Streuobstbeständen und Neuentwicklung von 

Feldhecken und Feldgehölzen) in Anspruch genommen werden.  
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Der Verlust dieser autobahnnahen Ackerfläche ist bei Abwägung der privaten Inte-

ressen des Einwenders mit dem öffentlichen Interesse an einem Ausgleich der zu 

kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft hinzunehmen. Dies 

gilt umso mehr, als sich das Grundstück aufgrund der in seiner Umgebung vorhan-

denen Grünstrukturen für die Ausgleichsmaßnahme A 1 besonders anbietet. Es wird 

mit zwölf weiteren, benachbarten Flurstücken in dem Gewann Krixenberg für die 

Maßnahme benötigt. Das Flurstück des Einwenders ist für die Maßnahme nicht ver-

zichtbar. Mit der Maßnahme A 1 enthält das Kompensationskonzept auch eine Maß-

nahme in autobahnfernerer Lage. Die Maßnahme ist daher aus naturschutzfachlicher 

Sicht besonders wertvoll. Die für die konkrete Lage der Ausgleichsflächen sprechen-

den Gründe sind ausführlich unter B XI. 4. und B XII. 11. dargestellt. Hierauf wird 

verwiesen.  

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundstück, die 

der enteignungsbetroffenen Erbengemeinschaft selbstverständlich zusteht, in Land 

oder in Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Plan-

feststellungsverfahren zu klären. Soweit aber vorgeschlagen wird, im Hinblick auf 

den Autobahnausbau ein Flurbereinigungsverfahren durchzuführen, so wird darauf 

hingewiesen, dass der Vorhabenträger anstrebt, im Rahmen der beantragten Unter-

nehmensflurbereinigung Entschädigung in Land zu gewähren und den Einwendern 

Tauschland anzubieten. Der Vorhabenträger kann jedoch einen Tausch nicht fest 

zusagen. Ebenso wenig kann die Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger ver-

pflichten, ein gleichwertiges Tauschgrundstück bereitzustellen. Sofern es insoweit zu 

keiner Einigung mit dem Vorhabensträger kommt, ist hierüber in einem dann vom 

Vorhabensträger zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 

ff. LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG). 

 

Mithin wird der Einwand zurückgewiesen. 

 

44. IdentNr. 44 

 

Diese ist Eigentümerin des Grundstückes Flst.-Nr. 2536/2 der Gemarkung Horren-

berg, das nunmehr nach einer mit einer Standortverschiebung verbundenen Optimie-

rung der Planung für das Regenklärbecken Nr. 5 für die Errichtung eben dieser Ent-

wässerungseinrichtung benötigt wird. Ihr wurde die entsprechende Planänderung - 

unter Beifügung der relevanten Planunterlagen - mit einem Schreiben vom 

12.03.2007, das ihr am 21.03.2007 mit Postzustellungsurkunde zugestellt wurde, 

mitgeteilt und Gelegenheit zu Einwendungen innerhalb von zwei Wochen gegeben. 

Daraufhin hat sich in ihrem Namen und unter Vorlage einer Vollmacht ein Vertreter 
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der Einwenderin mit einem Schreiben vom 27.03.2007, das noch am selben Tage 

und damit rechtzeitig bei der Gemeinde Dielheim einging, gegen die Veränderung 

des Standortes für das Regenklärbecken und die daraus resultierende Inanspruch-

nahme des 1000 m² großen Grundstückes der Einwenderin gewandt und wenigstens 

ein wertgleiches und ortsnahes Ersatzgrundstück verlangt. Hierauf wird wie folgt ein-

gegangen: 

 

Das der Einwenderin gehörende Grundstück Flst.-Nr. 2536/2 der Gemarkung Hor-

renberg liegt außerhalb des Bebauungszusammenhangs, aber in Ortsnähe, unmit-

telbar nördlich der Autobahn und soll vollständig für die Anlage des Regenklärbe-

ckens Nr. 5 in Anspruch genommen werden. Der Verlust dieser autobahnnahen 

landwirtschaftlichen Fläche ist bei Abwägung der privaten Interessen der Grund-

stückseigentümerin mit dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßen-

bauprojekts hinzunehmen. Der nunmehr gefundene Standort für das Regenklärbe-

cken hat sich als wasserwirtschaftlich besonders geeignet herausgestellt. Im be-

nachbarten Sportplatzgelände, das ursprünglich als Standort vorgesehen war, steht 

nicht genügend Raum zur Verfügung, um den für eine hinreichende Reinigung des 

Straßenoberflächenwassers erforderlichen nachgeschalteten Retentionsbodenfilter 

unterzubringen. Zudem hätte die Realisierung des Regenklärbeckens auf dem 

Sportplatzgelände auch zu Erschwernissen bei der Sportplatznutzung geführt.  

 

Der enteignungsbetroffenen Einwenderin steht selbstverständlich eine angemessene 

Entschädigung für den Verlust des Grundeigentums zu. Die Frage, ob diese Ent-

schädigung für das in Anspruch genommene Grundstück in Land oder in Geld erfolgt 

und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist allerdings nicht im Planfeststellungs-

verfahren zu klären. Es wird aber darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträger an-

strebt, im Rahmen der bereits beantragten Unternehmensflurbereinigung Entschädi-

gung in Land zu gewähren und den Einwendern Tauschland anzubieten. Der Vorha-

benträger kann jedoch einen Tausch nicht fest zusagen. Ebenso wenig kann die 

Planfeststellungsbehörde den Vorhabenträger verpflichten, ein gleichwertiges 

Tauschgrundstück bereitzustellen. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem 

Vorhabenträger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantra-

genden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere 

auch § 14 LEntG).  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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45. IdentNr. 45 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 12.10.2006, das am 13.10.2006 und damit in-

nerhalb der Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, als Eigen-

tümer des Grundstückes Flst.-Nr. 9125, Dielheim, eine Abänderung der im Hinblick 

auf die prognostizierten Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen gefordert. An seinem Anwesen würden ausweislich der Berech-

nungen im Lärmgutachten Nachtwerte von bis zu 52,3 dB(A) (Lage des Schlafraums) 

erreicht, was viel zu hoch sei. Zudem sei durch das zu erwartende höhere Ver-

kehrsaufkommen mit einer weiter zunehmenden Belastung durch Abgase und Stäu-

be zu rechnen. Aus diesem Grunde fordere er die Erhaltung des derzeitigen Baum-

bestandes auf und an dem Erdwall in diesem Bauabschnitt. Dieser Baumbestand 

bilde eine zusätzliche Barriere bei entsprechenden Windverhältnissen und trage zur 

Verbesserung der Luftqualität bei.  

 

Ein weiteres Schreiben des Einwenders datiert vom 04.12.2009. Es ist am 

23.12.2009 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. 

Hierbei handelt es sich um das Formular B, so dass auf die vorstehenden Ausfüh-

rungen unter B XV. 5. verwiesen wird. 

 

Zu den 2006 erhobenen Einwendungen ist Folgendes zu bemerken: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen des Einwenders eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 2,0 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-

schluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken beträgt die maximale Über-

schreitung des nächtlichen Grenzwertes noch 0,5 dB(A). Durch den sechsstreifigen 

Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im 

Vergleich zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 9,9 dB(A) tags 

und 9,9 dB(A) nachts. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“, die am Anwesen des Einwenders indes gering ausfallen, sowohl den zu 

beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsge-

bot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven Lärm-

schutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird 
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insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorstehend 

unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Durch die hohen Lärmschutzwände wird sich die Situation hinsichtlich der Abgase 

und Stäube gegenüber heute verbessern.  

 

Der Vorhabensträger hat zugesagt, dass der derzeitige Baumbestand erhalten wird, 

soweit dies technisch und kostenmäßig vertretbar ist. Darüber hinaus ist südlich des 

Anwesens bis zum Erdwall eine neue Gehölzpflanzung vorgesehen. 

 

Soweit den Einwendungen damit nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

46. IdentNr. 46 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 18.09.2006, das am 20.09.2006 und damit 

rechtzeitig bei der Gemeinde Dielheim einging, gerügt, er habe nur zufällig von sei-

ner Schwester von den Ausbauplänen erfahren, obwohl er als auswärtiger Eigentü-

mer des Grundstücks Flst.-Nr. 10870 im Gewann Katzengrund der Gemarkung Diel-

heim mit Landabzug betroffen sei. Vorsorglich erhebe er zur Wahrung von Fristen 

formal Einwendungen. Die Gemeinde Dielheim bitte er um Übersendung eines La-

geplanausschnittes. Hierauf wird wie folgt eingegangen: 

 

Am 15.08.2006 hatte die Gemeinde Dielheim dem Einwender unter der ihr damals 

vorliegenden Anschrift ein Schreiben übersandt, mit dem dieser unter Beifügung des 

Bekanntmachungstextes über die Auslegung des Planes zum sechsstreifigen Aus-

bau der A 6 informiert wurde. Erst durch das vorgenannte Schreiben des Einwenders 

vom 18.09.2006 erfuhr die Gemeinde Dielheim, dass die Anschrift veraltet ist und wo 
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der Einwender zwischenzeitlich wohnhaft ist. Leider war die Gemeinde Dielheim von 

der Post nicht darüber unterrichtet worden, dass der Brief nicht zugestellt werden 

konnte. Mit einem weiteren, an die aktuelle Anschrift des Einwenders adressierten 

Schreiben vom 22.09.2006 wurden die Informationen über die Auslegung des Planes 

von der Gemeinde Dielheim erneut an den Einwender übersandt. Dieses Vorgehen 

entspricht den in § 17a Nr. 4 FStrG zu findenden Vorgaben über die Benachrichti-

gung nicht ortsansässiger Betroffener. 

 

Konkrete Einwendungen hat der Einwender letztlich nicht erhoben. Nur der Vollstän-

digkeit halber wird daher noch auf Folgendes hingewiesen: 

 

Bei dem 1949 m² großen Flurstück Nr.10870 handelt es sich um Ackerland; es wird 

lediglich ein Randstreifen von 275 m² für einen an die Autobahnböschung anschlie-

ßenden Pflanzstreifen und einen Grünweg benötigt. Eine Fläche von 133 m² wird für 

vorübergehende Maßnahmen in Anspruch genommen. Der Verlust dieser autobahn-

nahen Teilfläche, für den der Eigentümer selbstverständlich angemessen zu ent-

schädigen ist, ist bei Abwägung der privaten Interessen des Grundstückseigentü-

mers mit dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßenbauprojekts 

hinzunehmen.  

 

47. IdentNr. 47 

 

Diese haben mit einem Schreiben vom 29.09.2006, das innerhalb der Einwendungs-

frist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, als Eigentümer des Anwesens „Im 

Gründel“, Dielheim, eine Abänderung der im Hinblick auf die prognostizierten Grenz-

wertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen gefordert. An 

ihrem Wohngebäude würden ausweislich der Berechnungen im Lärmgutachten die 

Immissionsgrenzwerte für die Nachtzeit um bis zu 3,2 dB(A) überschritten. Ein weite-

res Schreiben datiert vom 04.12.2009. Es ist am 07.12.09 und damit innerhalb der 

Einwendungsfrist beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Mit Schreiben 

vom 11.12.09 (Eingang am 15.12.09) korrigieren die Einwender ihr Vorbringen zur 

Höhe des an ihrem Anwesen überschrittenen Grenzwertes. 

 

Hierzu ist Folgendes auszuführen: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwender eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 2,2 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-
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schluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken beträgt die maximale Über-

schreitung des nächtlichen Grenzwertes noch 0,6 dB(A). Durch den sechsstreifigen 

Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im 

Vergleich zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 9,4 dB(A) tags 

und 9,3 dB(A) nachts. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Diel-

heim-Nord“, die am Anwesen der Einwender geringfügig sind, sowohl den zu beach-

tenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot 

hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes 

kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit 

auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B 

XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

48. IdentNr. 48 

 

Dieser ist „Am Riedberg“ in Dielheim wohnhaft und hat mit einem am 16.10.2007 und 

damit noch rechtzeitig bei der Gemeinde Dielheim eingegangenen Schreiben bean-

standet, dass die Lärmschutzmaßnahmen nicht ausreichend seien. Hierzu ist Fol-

gendes zu bemerken: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen des Einwenders eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 
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beträgt 1,9 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen 

Verlängerung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV 

nunmehr eingehalten. 

 

Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können daher nicht 

verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

49. IdentNr. 49 

 

Diese haben mit einem Schreiben, das am 16.10.2006 und damit noch innerhalb der 

Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, als Eigentümer eines 

Anwesens „Am Haierberg“ in Dielheim eine Abänderung der im Hinblick auf die 

prognostizierten Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärmschutz-

maßnahmen gefordert. An ihrem Wohngebäude würde ausweislich der Berechnun-

gen im Lärmgutachten der Immissionsgrenzwert für die Nachtzeit von 49 dB(A) über-

schritten. Ein weiteres Schreiben datiert vom 04.12.2009. Es ist am 18.12.2009 und 

damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Hierbei handelt 

es sich um das Formular B, so dass auf die vorstehenden Ausführungen unter B XV. 

5. verwiesen wird. Zwei weitere Schreiben der Einwender datieren ebenfalls vom 

18.12.2009 und betreffen Grundstücke in den Straßen „Am Haierberg“ und „Dorf-

straße“. 

 

Zu alledem ist Folgendes auszuführen: 

 

Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte an dem im Schreiben vom 16.10.2006 genannten Anwesen eingehal-

ten werden; die maximale Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. 

BImSchV für Wohngebiete beträgt 3,7 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem 

Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-

Strecken beträgt die maximale Überschreitung des nächtlichen Grenzwertes noch 

2,6 dB(A). An den beiden anderen Anwesen in den Straßen „Am Haierberg“ und 

„Dorfstraße“ sind die nächtlichen Grenzwerte nunmehr eingehalten. Durch den 

sechsstreifigen Ausbau der A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnah-

men kommt es am Wohnhaus der Einwender im Vergleich zum Bestand 2003 zu 

spürbaren Verbesserungen um bis zu 11,0 dB(A) tags und 10,9 dB(A) nachts. 
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Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen im Lärmschutzbereich „Dielheim-

Nord“ den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem 

Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des 

aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wieder-

holungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblema-

tik vorstehend unter B XI. 5.1 sowie auf die Behandlung der Einwendungen „Formu-

lar B“ unter B XV. 5. verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

50. IdentNr. 50 

 

Der Einwender hat sich mit einem Schreiben vom 04.12.2009, welches am 

28.12.2009 und damit fristgemäß beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen 

ist, vorgebracht, der Lärmschutz für Dielheim/Horrenberg, insbesondere für die 

Wohnhäuser der Einwender „Wieslocher Straße“ und „Kurpfalzstraße“ sei nicht aus-

reichend. Auch seien die Auswirkungen aus den Autoabgasen auf die Gesamtge-

meinde in den Planungsunterlagen nicht ausreichend dargestellt. Der Einwender und 

weitere Personen bewohnten das Haus in der „Wieslocher Straße“ und hätten dort 

eine Verkehrsbelastung von rund 12.000 Autos in 24 Stunden (laut Zählung). Es 

werde nur die Belastung der Autobahn ermittelt, aber die Werte müssten aus beiden 

Straßen ermittelt werden. Weiterhin wird die Planung für die Ableitung des Oberflä-

chenwassers der Autobahn und insbesondere der Überlauf in den Leimbach kritisiert. 

Im Keller des Wohnhauses in der „Wieslocher Straße“ sei es des Öfteren zu Über-

schwemmungen gekommen. Der Unterzeichner hat für zwei weitere Einwender in-

haltsgleiche Einwendungen abgegeben, jedoch ohne eine Vollmacht vorzulegen. 
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Zu den Einwendungen des Einwenders ist Folgendes zu sagen: 

 

Das Anwesen in der „Wieslocher Straße“ liegt ca. 890 m und das Anwesen in der 

„Kurpfalzstraße“ ca. 1080 m vom künftigen Fahrbahnrand entfernt. Die gemäß der 

16. BImSchV relevanten Grenzwerte für Wohngebiete von 59/49 dB/(A) tags/nachts 

sind im Planfall nicht überschritten. Weitergehender Lärmschutz kann daher nicht 

verlangt werden. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Die schadstoffmäßigen Auswirkungen des sechsstreifigen Ausbaus der A 6 auf die 

Gesamtgemeinde Dielheim sind aus dem Schadstoffgutachten erkennbar. Ab einer 

Entfernung von ca. 250-300 m ist nicht mehr mit einer messbar erhöhten Schadstoff-

konzentration aus dem Einflussbereich der Autobahn zu rechnen. 

 

Eine Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde, die Einhaltung der Grenzwerte der 

Verordnung im Planfeststellungsverfahren vorhabenbezogen sicherzustellen, besteht 

nicht. Das Gebot der Konfliktbewältigung ist erst verletzt, wenn die Planfeststel-

lungsbehörde das Vorhaben zulässt, obgleich absehbar ist, dass seine Verwirkli-

chung die Möglichkeit ausschließt, die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der 

Luftreinhalteplanung in einer mit der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden 

Weise zu sichern. Vom Grundsatz geht der Gesetzgeber aber davon aus, dass sich 

die Einhaltung der Grenzwerte in aller Regel mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung 

sichern lässt (vgl. zur damals noch gültigen 22. BImSchV: BVerwG, Urteil vom 

23.02.2005, Az.: 4 A 5/04). Es ist nicht ersichtlich, dass sich dieser Maßstab nach 

Inkrafttreten der 39. BImSchV verändert hätte. Danach ist für die Planfeststellungs-

behörde nicht absehbar, dass die Verwirklichung des Vorhabens die Möglichkeit 

ausschlösse, effektive Maßnahmen der Luftreinhalteplanung vorzusehen. Dies gilt 

auch für die Schadstoffvorbelastung. Es ist davon auszugehen, dass der Ausbau 

durch Verflüssigung und Verstetigung des Autobahnverkehrs sowie durch die ver-

besserte Abschirmung des Verkehrsweges von der Wohnbebauung durch höhere 

und längere Lärmschutzmaßnahmen zu einer Verbesserung der Luftschadstoffsitua-

tion führt. Auf die Ausführungen unter B XI. 5.2 wird verwiesen. 

 

Die Entwässerungsplanung wurde gegenüber den Planunterlagen der Offenlage 

2006 überarbeitet, die Einleitungswassermengen in den Leimbach wurden z. T. dras-

tisch verringert und auf die Leistungsfähigkeit der kleinen Vorfluter bei Extremnieder-

schlägen abgestimmt. Die Reduktion der Einleitungswassermengen wurde teilweise 

gekoppelt an die Bereitstellung von zusätzlichem Rückhaltevolumen in den Regen-

wasserbehandlungsanlagen, was bei Starkregenereignissen i.d.R. einen zeitverzö-

gerten Abfluss des Autobahnwassers bewirkt und zur Abflachung der Hochwasser-
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welle im Leimbachsystem beiträgt. Dies wurde mit der unteren Wasserbehörde ab-

gestimmt und von dieser gutgeheißen; insofern wird auf die vorstehenden Ausfüh-

rungen unter B XIII. 2. verwiesen. Nur ergänzend ist zu bemerken, dass Autobahn-

wasser dem Leimbach nur von Western über sog. „Autobahnkanäle“ zuströmt; das 

Wohnhaus des Einwenders befindet sich dagegen östlich des Leimbachs. Es liegt 

nicht an einem Autobahnkanal, sondern an dem Hauptsammler, der u.a. das große 

Neubaugebiet „Baiertaler Berg“ entwässert. Daher ist vorliegend nicht davon auszu-

gehen, dass die vom Einwender erwähnte Überlastung des Kanalnetzes auf der Ab-

leitung von Autobahnwasser in den Leimbach beruht.  

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

51. IdentNr. 51 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 08.10.2006, das am 10.10.2006 und damit 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, mitgeteilt, dass er mit dem 

Verkauf und der Nutzung des Grundstücks Flst.-Nr. 10877 nicht einverstanden ist. 

Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

 

Bei dem 978 m² großen Flurstück Nr.10877, das im Eigentum des Einwenders steht 

und im Gewann Katzengrund der Gemarkung Dielheim liegt, handelt es sich um 

Ackerland; es wird lediglich ein Randstreifen von 46 m² für einen an die Autobahnbö-

schung anschließenden Pflanzstreifen und einen Grünweg benötigt. Eine Fläche von 

31 m² wird für vorübergehende Maßnahmen in der Bauzeit in Anspruch genommen. 

Der Verlust dieser relativ kleinen autobahnnahen Teilfläche, für den der Eigentümer 

selbstverständlich angemessen zu entschädigen ist, ist bei Abwägung der privaten 

Interessen des Grundstückseigentümers mit dem öffentlichen Interesse an der Reali-

sierung des Straßenbauprojekts hinzunehmen.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

52. IdentNr. 52 

 

Diese sind in der „Theodor-Heuss-Straße“ in Dielheim wohnhaft und haben mit ei-

nem Schreiben vom 16.10.2006, das am selben Tag und damit noch innerhalb der 

Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, „Widerspruch gegen 

die geänderten Lärmschutzmaßnahmen eingelegt“. Beanstandet werden der Wegfall 

von Flüsterasphalt, die viel zu niedrige Lärmschutzwand und die Kürzung der Länge 

der Lärmschutzwand. Hierzu ist Folgendes zu sagen: 
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Das 2009 offengelegte Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers führt dazu, dass die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwender eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 2,1 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen 

Verlängerung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV 

nunmehr eingehalten. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt sowohl 

den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwä-

gungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden.  

 

Ein weiteres Schreiben datiert vom 04.12.2009. Es ist am 21.12.2009 und damit 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Hierbei handelt es 

sich um das Formular B, so dass auf die vorstehenden Ausführungen unter B XV. 5. 

verwiesen wird. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

53. IdentNr. 53 

 

Die Einwenderin ist Teil einer Erbengemeinschaft, das Grundstück Flst-Nr. 2536-1 

der Erbengemeinschaft solle im Zuge des Ausbaus der A 6 für ein Regenrückhalte-

becken in Anspruch genommen werden. Gegen die Inanspruchnahme hat sich die 

Einwenderin mit einem Schreiben vom 27.12.09, das am 28.12.09 und damit fristge-

mäß beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, gewandt. 

 

Die Nutzung des Grundstücks als Regenrückhaltebecken widerspreche einer geord-

neten Abwägung. Das Grundstück werde landwirtschaftlich genutzt und sei für das 

noch Anfang der 1990er Jahre entstandene Gewerbegebiet im Gespräch gewesen. 

Die Kläreinrichtung mit den nicht zu vermeidenden Emissionen für die Nachbar-

grundstücke stelle eine Beeinträchtigung der bestehenden Bebauung dar und würde 

eine mögliche Erweiterung des Gewerbegebiets ganz verhindern; sie sei nicht in 

Ortsnähe zu platzieren. Privatgelände würde für eine öffentliche Aufgabe in Anspruch 

genommen. Mit Sicherheit gäbe es am bisherigen Standort der Rückhaltung/Klärung 

oberhalb des Sportplatzes bei entsprechendem technischen und finanziellen Einsatz 

eine Lösungsmöglichkeit. Neben dem bisherigen Standort als Alternative wird noch 

ein weiterer Standort auf öffentlicher Fläche vorgeschlagen. 
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Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

Das 732 m² große Grundstück Flst.- Nr. 2536/1 wird vollständig für die Anlage der 

Regenwasserbehandlungsanlage Nr. 5 benötigt. Das Nachbargrundstück Flst.-Nr. 

2536/2 wird ebenfalls vollständig in Anspruch genommen. Da die Lage einer oberir-

dischen Regenwasserbehandlungsanlage (Retentionsbodenfilter) von hydraulischen 

und betriebstechnischen Vorgaben sowie dem sich aus der hydraulischen Bemes-

sung der Anlage ergebenden Flächenbedarf beeinflusst wird, scheidet die von der 

Einwenderin vorgeschlagene Alternativfläche bei der Hundesportanlage aus: Zum 

einen, da sie oberhalb der Autobahn liegt (was eine Hebung des Autobahnwassers 

erforderlich machen würde bzw. eine Verlegung von Zuleitungen) und zum anderen 

keine ausreichende Größe besitzt mit der Folge, dass Teile der Hundesportanlage 

überbaut werden müssten. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser 

Fläche um eine Altlastfläche handelt, für deren Sanierung u.U. erhebliche Kosten 

aufzuwenden wären.  

 

Hinweise darauf, dass das Grundstück der Einwenderin „Bauerwartungsland“ ist, hat 

die Planfeststellungsbehörde nicht. Insbesondere weder die Bebauungspläne der 

Gemeinde noch die Flächennutzungsplanung deuten darauf hin. Überdies wäre nach 

wasserrechtlichen Vorgaben zum nordwestlich angrenzenden Gewässer „Bruchgra-

ben“ ein 10 m breiter Gewässerrandstreifen von Bebauung freizuhalten; das Grund-

stück der Einwenderin ist an seiner breitesten Stelle aber nur ca. 23 m tief. Die Eig-

nung des Grundstücks für flächenintensive Gewerbebebauung ist daher fraglich. 

 

Insgesamt ist der Verlust des Grundstücks bei Abwägung der privaten Interessen der 

Einwenderin mit dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßenbaupro-

jekts hinzunehmen. 

 

Der Erbengemeinschaft steht selbstverständlich eine angemessene Entschädigung 

für den Verlust des Grundeigentums zu. Die Frage, ob diese Entschädigung für das 

in Anspruch genommene Grundstück in Land oder in Geld erfolgt und welchen Um-

fang die Entschädigung hat, ist allerdings nicht im Planfeststellungsverfahren zu klä-

ren. 

 

Richtig zu stellen ist, dass es sich bei der Regenwasserbehandlungsanlage nicht um 

eine Kläranlage für Haushaltsabwässer handelt, so dass emissionsbildende Ausfaul-

vorgänge nicht auftreten. Das dem Filter nachgeschaltete Regenklärbecken wird mit 
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Klarwasser bzw. mit gering belastetem Straßenoberflächenwasser beschickt. Das 

Filterbett wird mit Schilf bewachsen, naturnah gestaltet und eingegrünt. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

54. IdentNr. 54 

 

Der Einwender ist in der „Beethovenstraße“, Dielheim wohnhaft und hat mit einem 

Schreiben vom 21.12.2009, das am selben Tag und damit rechtzeitig beim Regie-

rungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, geltend gemacht, es bestehe eine extre-

me Lärmbelästigung, Schlafen sei nur mit Ohrstöpseln möglich. Die geplanten Maß-

nahmen seien nicht ausreichend; im Bereich „Eckertsberg II+III“ sei die Lärmschutz-

wand nicht ausreichend hoch.  

 

Hierzu wird Folgendes ausgeführt: 

 

Die Grenzwerte der 16. BImSchV sind am Anwesen des Einwenders bereits mit dem 

2009 offengelegten Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers eingehalten; die maxi-

malen Werte liegen bei 52,6/48,0 dB(A) tags/nachts. Unter Berücksichtigung der dem 

Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken werden die Beurtei-

lungspegel noch einmal reduziert. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß   

§ 41 BImSchG können daher nicht verlangt werden. Die von dem Vorhaben ausge-

henden Immissionen unterhalb der Schwelle der 16. BImSchV sind in ihrer Intensität 

zumutbar und im Hinblick auf das mit der Planung verfolgte Interesse der Allgemein-

heit hinzunehmen. Insgesamt trägt das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte 

Lärmschutzkonzept sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vor-

schriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende 

Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Ver-

meidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdi-

gung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen.  

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

55. IdentNr. 55 

 

Die Einwender sind wohnhaft in der „Kriegsstraße“ und haben mit Schreiben vom 

17.12.09, das am selben Tag und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karls-

ruhe eingegangen ist, die Verlängerung der LSW Dielheim Nord entsprechend der 
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Forderung der Bürgerinitiative „Aktion Lärm A 6“ gefordert. Auf die vorstehenden 

Ausführungen unter B XV. 1. wird daher verwiesen.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

56. IdentNr. 56 

 

Diese sind Eigentümer des Grundstücks Flst.-Nr. 11208 auf der Gemarkung Dielheim 

und haben mit einem Schreiben vom 19.09.2006, das am 22.09.2006 und damit 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, „Widerspruch“ gegen die 

Nutzung des Grundstücks Flst.-Nr. 11208 eingelegt. Das Grundstück sei derzeit ver-

pachtet und werde vom Pächter bewirtschaftet. Es werde vorsorglich darauf hinge-

wiesen, dass im Falle einer Inanspruchnahme eine Nutzungs- und Aufwuchsent-

schädigung zu zahlen wäre. Diese Einwendungen wurden mit Schreiben 28.12.2009, 

das am 29.12.2009 beim Regierungspräsidium Karlsruhe einging, wiederholt. Hierzu 

ist Folgendes anzumerken: 

 

Bei dem 1113 m² großen Flurstück Nr.11208 der Gemarkung Dielheim handelt es 

sich um Ackerland, das von einem Pächter bewirtschaftet wird. Es liegt gegenüber 

dem unterirdischen Regenklärbecken RWB 2 und wird als Baustelleneinrichtungsflä-

che nur vorübergehend benötigt. Aufgrund seiner Lage unmittelbar nördlich der Un-

terführung der K 4170 unter der Autobahn mit direkter Anbindung an die K 4170 und 

der unmittelbaren Nähe zur Baustelle für die Regenwasserbehandlungsanlage ist 

dieses Grundstück als Standort für die in diesem Bereich erforderliche Baustellenein-

richtung unverzichtbar. Der temporäre Entzug der Nutzung dieses Grundstücks ist 

bei Abwägung der privaten Interessen der Grundstückseigentümer mit dem öffentli-

chen Interesse an der effektiven Realisierung des Straßenbauprojekts hinzunehmen. 

Andere nahegelegene Flächen sind wegen deren Biotopfunktion nicht als Baustel-

leneinrichtungsfläche verfügbar. 

 

Den enteignungsbetroffenen Einwendern steht selbstverständlich eine angemessene 

Entschädigung - insbesondere für den vorübergehenden Verlust der Nutzungsmög-

lichkeit - zu. Ggf. ist auch der Pächter - insbesondere für den Aufwuchs - zu ent-

schädigen. Die Frage, welchen Umfang die Entschädigung für die temporäre Inan-

spruchnahme des Grundstücks hat, ist allerdings nicht im Planfeststellungsverfahren 

zu klären. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem Vorhabenträger kommt, ist 

hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantragenden Enteignungsverfah-

ren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG). Der Vorha-

benträger hat der Planfeststellungsbehörde diesbezüglich mitgeteilt, dass beabsich-
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tigt ist, während der Inanspruchnahme des Grundstücks durch den Baulastträger den 

Pachtzins sowie ggf. eine Aufwuchsentschädigung zu zahlen. Der Vorhabenträger 

hat darüber hinaus mitgeteilt, dass das Grundstück nach Abschluss der Bauarbeiten 

rekultiviert und tiefengelockert zurückgegeben wird. 

 

Soweit dem Ansinnen der Einwender damit nicht Rechnung getragen ist, werden die 

Einwendungen zurückgewiesen. 

 

57. IdentNr. 57 

 

Diese haben am 20.09.2006 und damit rechtzeitig zur Niederschrift bei der Gemein-

de Dielheim mitgeteilt, dass sie in Dielheim hauptberuflich Landwirtschaft betreiben 

und fast alle Pachtgrundstücke in den Gemarkungen Michelberg, Krixenberg und 

Katzenberg bewirtschaften. Daher werde um Ausgleichsfläche gebeten. Hierzu ist 

Folgendes anzumerken: 

 

Die beanspruchten Grundstücke in den Gewannen Michelberg, Krixenberg und Kat-

zenberg werden für den sechsstreifigen Ausbau benötigt. Eine Existenzgefährdung 

durch den Verlust der Pachtflächen haben die Einwender nicht geltend gemacht. 

Darüber hinaus ist der Verlust der landwirtschaftlich genutzten Pachtflächen bei Ab-

wägung der privaten Interessen der Pächter mit dem öffentlichen Interesse an einem 

Ausgleich der zu kompensierenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

hinzunehmen. Die planfestgestellten Ausgleichsmaßnahmen sind naturschutzrecht-

lich erforderlich, um den mit dem Straßenbauvorhaben verbundenen Eingriff in Natur 

und Landschaft auszugleichen. Die für die konkrete Lage der Ausgleichsflächen 

sprechenden Gründe sind ausführlich unter B XI. 4. und B XII. 11. dargestellt. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen.  

 

Enteignungsbetroffene Pächter sind bei Vorliegen der Voraussetzungen nach dem 

Landesenteignungsgesetz gesondert zu entschädigen (vgl. insbesondere § 11 

LEntG). Die Frage, ob der Pächter in Form von Ersatzpachtland oder mit einem 

Geldbetrag zu entschädigen ist und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist al-

lerdings nicht im Planfeststellungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner 

Einigung mit dem Vorhabensträger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorha-

benträger zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. 

LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG). Der Vorhabenträger hat der Planfeststel-

lungsbehörde diesbezüglich mitgeteilt, dass zumindest denkbar wäre, dass die Ein-

wender einen Vertrag über Pflegearbeiten an den für Kompensationsmaßnahmen 

benötigten Flächen der Pachtgrundstücke erhalten. 
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Soweit den Wünschen der Einwender damit nicht Rechnung getragen ist, werden die 

Einwendungen zurückgewiesen. 

 

58. IdentNr. 58 

 

Diese sind in der „Theodor-Heuss-Straße“ in Dielheim wohnhaft. Der Einwender hat 

mit einem Schreiben vom 22.09.2006, das rechtzeitig bei der Gemeinde Dielheim 

eingegangen ist, vorgebracht, dass der lediglich auf der Nordseite des Gebäudes“ 

geplante passive Lärmschutz völlig unzureichend sei; der Anspruch auf passiven 

Lärmschutz sei auf der West- und Südseite ebenso erforderlich. Ein weiteres Schrei-

ben vom 23.12.2009, das von beiden Einwendern unterzeichnet wurde, ist am 

28.12.2009 und damit ebenfalls rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe ein-

gegangen. Darin machen die Einwender geltend, dass trotz der nunmehr geplanten 

Lärmschutzmaßnahmen der zulässige Grenzwert von 49 dB(A) am Wohngebäude 

der Einwender nachts immer noch um 1,3 dB(A) überschritten sei. Sie fordern des-

halb einen umfassenden Lärmschutz, bei dem die max. zulässigen Grenzwerte nicht 

überschritten werden. 

 

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: 

 

Gemäß § 42 BImSchG besteht ein Anspruch auf Aufwendungsersatz für passive 

Schallschutzmaßnahmen dann, wenn an schutzwürdigen Räumen der Immissions-

grenzwert der 16. BImSchV überschritten ist. Am Anwesen der Einwender ergab die 

Lärmberechnung bei der 2009 offengelegten Planung, die bereits eine mächtige 

Lärmschutzwand nördlich der Autobahn sowie offenporigen Asphalt im Bereich der 

am stärksten belasteten Bebauung von Dielheim Nord beinhaltete, nur an der Ge-

bäudenordseite noch eine Überschreitung des relevanten Immissionsgrenzwertes für 

die Nachtzeit von 49 dB(A). Dies resultiert aus der Topographie und komplexen 

Nachbarbebauung. Nur auf der Gebäudenordseite liegt keine abschirmende Bebau-

ung. Der Tagwert von 59 dB(A) wird an dem Gebäude nirgendwo nicht überschritten 

werden.  

 

Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der 

Strecken mit offenporigem Asphalt sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV 

nunmehr eingehalten. Insgesamt trägt das nunmehr mit diesem Beschluss festge-

stellte Lärmschutzkonzept sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen 

Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weiterge-

hende Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur 
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Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Wür-

digung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Da unter Berücksichtigung der OPA-Strecken am Anwesen der Einwender keine 

Überschreitung der nächtlichen Grenzwerte vorliegt, besteht auch für keine Gebäu-

deseite Anspruch auf Aufwendungsersatz für passive Schallschutzmaßnahmen. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

59. IdentNr. 59 

 

Diese hat am 20.09.2006 zur Niederschrift der Gemeinde Dielheim und damit recht-

zeitig eingewandt, dass ihre Grundstücke Flst.-Nrn. 10870 und 10871, Michelberg, 

nicht zum Verkauf stehen, und auf Tauschgelände Melschbach hingewiesen. Hierauf 

wird wie folgt eingegangen: 

 

Eine nochmalige Prüfung hat ergeben, dass für die beiden genannten Grundstücke 

im Grundbuch andere Eigentümer eingetragen sind. Somit ist die Behauptung der 

Einwenderin, es handele sich um ihre Grundstücke nicht nachvollziehbar.  

 

Vorsorglich wird ergänzend noch Folgendes bemerkt: 

 

Bei den Flurstücken Nr.10870 und 10871 handelt es sich um Ackerland. Von Grund-

stück Flst.-Nr. 10870 wird lediglich ein Randstreifen von 275 m² für einen an die Au-

tobahnböschung anschließenden Pflanzstreifen und einen Grünweg benötigt. Eine 

Fläche von 133 m² wird für vorübergehende Maßnahmen in Anspruch genommen. 

Beim benachbarten Grundstück Flst.-Nr. 10871 werden dementsprechend 196 m² 

dauerhaft und 95 m² vorübergehend benötigt. Der Verlust dieser autobahnnahen 

Teilflächen, für den die Eigentümer selbstverständlich angemessen zu entschädigen 

sind, ist bei Abwägung der privaten Interessen der Grundstückseigentümer mit dem 

öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßenbauprojekts hinzunehmen.  

 

Die Frage, ob eine Entschädigung für die in Anspruch genommenen Grundstückstei-

le, die den Eigentümern selbstverständlich zusteht, in Land oder in Geld erfolgt und 

welchen Umfang die Entschädigung hat, ist nicht im Planfeststellungsverfahren zu 

klären. Sofern es insoweit zu keiner Einigung mit dem Vorhabenträger kommt, ist 

hierüber in einem dann vom Vorhabenträger zu beantragenden Enteignungsverfah-

ren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG).  
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Die Einwendungen werden mithin zurückgewiesen. 

 

60. IdentNr. 60 

 

Diese sind in der „Heinrich-Heine-Straße“ in Dielheim wohnhaft und haben mit einem 

Schreiben, das am 06.10.2006 und damit innerhalb der Einwendungsfrist bei der 

Gemeinde Dielheim eingegangen ist, als Eigentümer der Grundstücke Flst.-Nrn. 

9088 und 9092 eine Abänderung der im Hinblick auf die prognostizierten Grenzwert-

überschreitungen unzureichenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen gefordert.  

 

Ein weiteres Schreiben datiert vom 04.12.2009. Es ist am 11.12.2009 und damit 

rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen. Hierbei handelt es 

sich um das Formular B, so dass insoweit auf die vorstehenden Ausführungen unter 

B XV. 5. verwiesen wird. 

 

Im Übrigen ist zu den Einwendungen Folgendes auszuführen: 

 

Bei der 2009 offengelegten Planung ergeben sich am Anwesen in der „Heinrich-

Heine-Straße“, das sich auf dem Grundstück Flst.-Nr. 9088 befindet, an das wieder-

um das zur Straße „Am Haierberg“ ausgerichtete Grundstück Flst.-Nr. 9092 grenzt, 

trotz der geplanten mächtigen Lärmschutzwand noch Überschreitungen des Nacht-

Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete um bis zu 1,0 dB(A) erge-

ben. Der Tagwert wäre nach dieser Planung überall eingehalten worden. Unter Be-

rücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der OPA-

Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nunmehr auch an der am 

stärksten lärmbetroffenen Südwestseite, 1. OG eingehalten. Weitergehende Lärm-

schutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können daher nicht verlangt werden. 

 

Soweit den Einwendungen danach nicht Rechnung getragen wurde, werden sie zu-

rückgewiesen. 

 

61. IdentNr. 61 

 

Die Einwenderin ist in der „Goethestraße“ wohnhaft und hat mit Schreiben vom 

11.12.2009, welches am 16.12.2009 und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidi-

um Karlsruhe Folgendes geltend gemacht: Ihr Haus liege wohl nicht in der ausge-

grenzten Zone, sie liege aber nachts oft stundenlang wach, da der Lärm der Auto-

bahn unerträglich sei. Wenn der Wind von Osten komme, höre man selbst bei ge-
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schlossenem Fenster noch ein Rauschen der Autobahn. Sie bittet daher, den Nacht-

grenzwert noch einmal zu überprüfen. 

 

Hierzu ist Folgendes zu sagen: 

 

Die Grenzwerte der 16. BImSchV sind am Anwesen der Einwenderin nicht über-

schritten. Im Bestand 2003 sind die relevanten Grenzwerte für Wohngebiete in der 

Nachbarschaft der Einwenderin um mindestens 1 dB überschritten (Nachtpegel von 

ca. 50 dB(A)). Die bestehende Grenzwertüberschreitung erklärt die Lärmwahrneh-

mung der Einwenderin.  

 

Im Falle des Ausbaus der A 6 und unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnah-

men des Konzeptes 2009 werden die maximalen Lärmpegel in der Nachbarschaft 

der Einwenderin bei ca. 45 dB(A) liegen, d.h. es kommt zu einer deutlich wahrnehm-

baren Lärmreduktion von ca. 5 dB. Diese Lärmreduktion wird mit der dem Vorha-

benträger auferlegten Verlängerung der OPA-Strecken noch verstärkt. Die Planfest-

stellungsbehörde hat keine Zweifel an der Richtigkeit der schalltechnischen Untersu-

chungen.  

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

62. IdentNr. 62 

 

Diese sind in der Straße „Im Gründel“, Dielheim wohnhaft und haben mit einem 

Schreiben vom 07.12.2009, welches am 09.12.2009 und damit rechtzeitig beim Re-

gierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, vorgebracht, die beabsichtigten akti-

ven Lärmschutzmaßnahmen seien unzureichend. Entsprechend der vorliegenden 

Prognosen lägen die Lärmwerte zur Nachtzeit bis zu 1,2 dB(A) über dem Grenzwert. 

 

Hierzu wird Folgendes ausgeführt: 

 

Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der 

OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Anwesen der 

Einwender eingehalten. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen können daher nicht 

verlangt werden. Auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik 

vorstehend unter B XI. 5.1 wird verwiesen. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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63. IdentNr. 63 

 

Diese sind in der „Beethovenstraße“ wohnhaft und haben mit einem Schreiben vom 

07.12.2009, welches am 10.12.2009 rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe 

einging, im Wesentlichen vorgetragen, die Lärmschutzwand Dielheim Nord in Rich-

tung Walldorf sei zu kurz und zu niedrig. Durch ein weiterhin bestehendes „Lärmfens-

ter“ werde der Autoverkehr trotz Lärmschutzmaßnahmen zu laut sein. Dies werde 

durch die Wetterlage (Wind aus West bzw. Süd-West) begünstigt. Weiterhin wird ein 

durchgehender Flüsterasphalt gefordert. 

 

Mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers werden die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwender eingehalten die maximale Überschrei-

tung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete beträgt 

2,0 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlänge-

rung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nunmehr 

eingehalten.  

 

Die Beurteilungspegel wurden entsprechend der Vorgaben der 16. BImSchV rechne-

risch ermittelt. Dabei wurden alle Parameter, die nach der 16. BImSchV und den 

hiernach anzuwendenden Regelwerken zu berücksichtigen sind, wie z. B. auch die 

Topographie und die Wetterverhältnisse als Berechnungsgrundlage eingestellt. So 

wurde bei den Berechnungen eine Mitwindsituation in Höhe von 3 m/s berücksichtigt. 

Für Steigungen und Gefälle war nach den gesetzlichen Vorgaben ab 5 % ein Zu-

schlag in Ansatz zu bringen. Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel an der 

Plausibilität der Berechnungen. 

 

Dem Vorhabenträger wird mit diesem Beschluss u.a. aufgegeben, die offenporigen 

Asphaltbeläge im Westen der Ortslage Dielheim auf beiden Richtungsfahrbahnen zu 

verlängern. Insgesamt trägt das mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkon-

zept sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch 

dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung 

des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von 

Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärm-

problematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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64. IdentNr. 64 

 

Diese sind in der „Veilchenstraße“ in Dielheim wohnhaft und haben mit einem 

Schreiben vom 16.10.2006, das noch am selben Tag und damit innerhalb der Ein-

wendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, Einspruch gegen die 

„geänderten“ Lärmschutzmaßnahmen eingelegt. Die geplante Lärmschutzwand sei 

zu kurz und zu niedrig, denn 

 

� das Wohngebiet liege wie in einem Tal - sehr hohe Schallentwicklung, 

� die jeweils gegebenen Windverhältnisse sollten berücksichtigt werden. 

� die A 6 weise eine Steigung/ein Gefälle auf, das zum Abbremsen, Herun-

terschalten etc. des Verkehrs führe, was eine Lärmerhöhung (besonders 

durch die LKWs) zur Folge habe, 

� der Aufenthalt im Freien und der Aufenthalt im Hause sei bei geöffneten 

Fenstern unzumutbar, 

� ca. 100 m neben der A 6 befinde sich ein Kinderspiel- und Bolzplatz, 

� man sei sehr großem Verkehrslärm bereits durch den neu gebauten 

Kreisel auf der Straße Dielheim/Rauenberg ausgesetzt, da der Verkehr 

am Kreisel abbremsen, herunterschalten, neu anfahren etc. müsse, 

� die Lärmbelästigung könne zu physischen und psychischen Krankheiten 

(z. B. Schlaflosigkeit) führen. 

 

Außerdem beanstanden Sie, dass ihr Haus im Unterschied zu unmittelbaren Nach-

barn, deren Häuser mehr ortseinwärts stehen, nicht in dem Bezuschussungsplan für 

die Lärmschutzfenster enthalten sei.  

 

Hierzu ist Folgendes auszuführen: 

 

Soweit die Einwender auf ursprünglich geplante Lärmschutzmaßnahmen Bezug 

nehmen, meinen sie ersichtlich eine noch nicht mit dem Bund als Straßenbaulastträ-

ger abgestimmte unverbindliche Vorplanung der Straßenbauverwaltung, die im Jahr 

2004 in einer Sitzung des Gemeinderats als mögliche Planungsgrundlage vorgestellt 

worden war. Diese Vorplanung hat indes keinerlei rechtliche Relevanz. 

 

Die Beurteilungspegel wurden entsprechend der Vorgaben der 16. BImSchV rechne-

risch ermittelt. Dabei wurden alle Parameter, die nach der 16. BImSchV und den 

hiernach anzuwendenden Regelwerken zu berücksichtigen sind, wie z. B. die zu er-

wartende Verkehrsbelastung der Autobahn im Jahr 2020 mit Pkw- und Schwerver-

kehranteil, die Topographie und die Wetterverhältnisse als Berechnungsgrundlage 
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eingestellt. So wurde bei den Berechnungen auch stets ein Mitwindsituation in Höhe 

von 3 m/s berücksichtigt. Für Steigungen und Gefälle war nach den gesetzlichen 

Vorgaben ab 5 % ein Zuschlag in Ansatz zu bringen. Bei den Beurteilungspegeln, die 

nach der 16. BImSchV mit den in § 2 der 16. BImSchV aufgeführten Lärmimmissi-

onsgrenzwerten abzugleichen sind, handelt es sich um Mittelungspegel für die Tag-

zeit und die Nachtzeit, die Zeiten mit besonderen Geräuschspitzenbelastungen und 

besonders ruhige Zeiten, die selbstverständlich innerhalb sowohl des Tages- als 

auch des Nachtzeitfensters auftreten können, nivellierend berücksichtigen, wobei die 

Geräuschspitzen den Mittelungspegel erheblich beeinflussen. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind grds. auch Außen-

wohnbereiche schützenswert, da ein Aufenthalt zur Erholung im Freien zu den 

Grundbedürfnissen zählt. Außenwohnbereiche sind Balkone, Terrassen, Loggien, 

Freisitze und ähnliche Anlagen, die dem Wohnen im Freien dienen, nicht aber Vor-

gärten, Zier- oder Nutzgärten sowie Rasenflächen. Da im Außenwohnbereich eine 

Nutzung ganz überwiegend am Tag (6.00 bis 22.00) stattfindet, ist allerdings eine 

Entschädigung für Störungen der Außenwohnbereichsnutzung nur zu leisten, wenn 

der Taggrenzwert überschritten wird. Überschreitungen des Taggrenzwertes an 

schutzwürdigen Außenwohnbereichen der Einwender sind jedoch nicht zu erwarten. 

Soweit sich die Einwender ganz allgemein auf die Qualität des Aufenthalts im Freien 

in Dielheim einschließlich der Nutzung eines Kinderspiel- und Bolzplatzes beziehen, 

machen sie nicht eigene individuelle Belange, sondern Belange der Allgemeinheit 

geltend, auf die sie sich nicht berufen können, auch wenn diese Belange des Wohls 

der Allgemeinheit selbstverständlich in die Gesamtabwägung eingeflossen sind.   

 

Soweit auf zusätzlichen Lärm durch die Kreisstraße K 4170 mit dem Kreisverkehrs-

platz verwiesen wird, ist darauf hinzuweisen, dass bei der Anwendung der §§ 41, 42 

BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV nicht der Summenpegel, sondern nur der von 

dem geänderten Verkehrsweg ausgehende Lärm maßgeblich ist. Allerdings kann die 

Gesamtlärmbelastung bei der Abwägung relevant sein. Im Rahmen der Abwägung 

der gegenläufigen Belange führt auch die nach dem sechsstreifigen Ausbau der A 6 

zu erwartende Gesamtverlärmung von Dielheim nicht dazu, dass ein weitergehender 

Lärmschutz bereitgestellt werden muss. Aufgrund der bekannten Immissionspegel an 

den durch den Autobahnlärm belasteten Wohngebäuden, die auch in der Nähe der 

Kreisstraße K 4175 mit dem von den Einwendern angesprochenen Kreisel liegen, 

spricht nichts dafür, dass der Summenpegel aus allen Verkehrslärmquellen nach 

dem Autobahnausbau die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung bzw. zur grund-

rechtsrelevanten Beeinträchtigung erreichen wird, denn selbst bei Annahme einer 

Verlärmung durch die Kreisstraße, die gleich hoch ist wie die Lärmimmissionen von 
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der Autobahn, würde sich nur ein um 3 dB(A) höherer Summenpegel ergeben. Viel-

mehr führt der im Zuge des Ausbaus der Autobahn vorgesehene Lärmschutz dazu, 

dass sich die gegenwärtigen Lärmimmissionen der Autobahn auch im Bereich der 

Anwesen in der Veilchenstraße deutlich verringern. Hinzu kommt, dass vor allem ein 

zunehmender Autobahnausweichverkehr auch auf der K 4170 beklagt wird (Stau auf 

der A 6, Mautausweichverkehr, Schwerlastverkehr). Durch den geplanten Ausbau 

der A 6 wird indes gerade die Staugefahr auf der A 6 reduziert, der Verkehrsfluss auf 

der A 6 verbessert und insgesamt die Attraktivität der Autobahn als Verkehrsweg ge-

steigert. Dies wird dazu führen, dass der Autobahnausweichverkehr insgesamt und 

insbesondere auch auf der K 4170 geringer wird. 

 

Es ist unbestritten, dass Lärm sich auf das physische und psychische Wohlbefinden 

negativ auswirken. Gerade dies hat der Gesetzgeber bei der Festlegung der Immis-

sionsgrenzwerte in der 16. Verordnung zum Immissionsschutzgesetz berücksichtigt. 

Darüber hinaus können besonders starke Lärmimmissionen die menschliche Ge-

sundheit gefährden. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung beginnt allerdings 

nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand, den sich die höchst-

richterliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu eigen gemacht hat, 

frühestens bei einem Nacht-Immissionswert von 60 dB(A) an Wohngebäuden.   

 

Mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept des Vorhabenträgers werden die 

Taggrenzwerte am Anwesen der Einwender eingehalten; die maximale Überschrei-

tung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete beträgt 

1,9 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlänge-

rung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nunmehr 

eingehalten. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können 

daher nicht verlangt werden.  

 

Da am Anwesen der Einwender keine Überschreitung der nächtlichen Grenzwerte 

vorliegt, besteht auch für keine Gebäudeseite Anspruch auf Aufwendungsersatz für 

passive Schallschutzmaßnahmen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

65. IdentNr. 65 

 

Die Einwender sind wohnhaft in der „Beethovenstraße“ und haben mit einem Schrei-

ben vom 21.12.2009, das am selben Tag und damit rechtzeitig bei dem Regierungs-
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präsidium Karlsruhe eingegangen ist, im Wesentlichen geltend gemacht, die Verlän-

gerung der Lärmschutzwand Dielheim-Nord in Richtung Walldorf sei nicht ausrei-

chend. Im Bereich ihres Hauses seien sicherlich die zulässigen Werte überschritten, 

es sei in den vorliegenden Plänen noch nicht berücksichtigt. Es solle daher auf die 

2006 geänderte Planung zurückgegriffen werden. 

 

Hierzu ist Folgendes zu sagen:  

 

Das Anwesen der Einwender liegt im Dielheimer Baugebiet „Eckertsberg II“ ca. 675 

m vom künftigen Fahrbahnrand der A 6 entfernt. Es wurde erst nach Beginn der Of-

fenlage am 30.08.2006 errichtet und genehmigt. 

 

Im Planfall ist jedoch keine Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV zu be-

fürchten; aus den Planunterlagen (Unterlage 11.3.3.18) ergibt sich, dass die Grenz-

werte in den Baugebieten „Eckertsberg II+III“ flächendeckend eingehalten werden. 

Ein weitergehender Lärmschutz kann daher nicht verlangt werden. Das nunmehr mit 

diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt sowohl den zu beachtenden 

immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinrei-

chend Rechnung. Auf B XI. 5.1 wird verwiesen. 

 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

 

66. IdentNr. 66 

 

Diese sind in Dielheim, „Am Riedberg“, wohnhaft und haben mit einem Schreiben 

vom 12.10.2006, das am 13.10.2006 und damit innerhalb der Einwendungsfrist bei 

der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, eine Abänderung der im Hinblick auf die 

prognostizierten Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärmschutz-

maßnahmen gefordert. Die vorgesehene Lärmschutzwand sei viel zu kurz und immer 

noch zu niedrig. Außerdem halte man es nicht ohne weiteres für nachvollziehbar, 

dass das Anwesen „Am Riedberg“ im Lageplan zum Lärmgutachten nur in Richtung 

Straßenseite rot gekennzeichnet sei, obwohl es höher und ungeschützter liege als 

zwei benachbarte Gebäude in den Straßen „Am Riedberg“ und „Friedensstraße“. Es 

erscheine insofern fraglich, ob bei den schalltechnischen Berechnungsgrundlagen 

die Hanglage des Gebäudes beachtet worden sei. Ferner fragen die Einwender nach 

dem Schadstoffausstoß, der Feinstaubbelastung und der Stickstoffdioxidimmission. 

Schließlich wird auch noch die Entwässerung im Bereich der K 4170 beanstandet, da 

hier bereits mehrmals Überschwemmungen des Kanals aufgetreten seien.  
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In einem weiteren Schreiben vom 28.12.2009, welches rechtzeitig am selben Tag bei 

dem Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, wird im Wesentlichen vorge-

tragen, es sei davon auszugehen, dass die Grenzwerte am Haus der Einwender 

noch weit mehr überschritten seien als angegeben. Bei der Ermittlung der Werte für 

die schalltechnischen Untersuchungen sei von falschen Voraussetzungen ausge-

gangen worden. Es bestehe der Verdacht, dass der Dachausbau des Anwesens und 

die Topographie nicht beachtet worden seien. Nicht nachvollziehbar sei, dass Häu-

ser, die vom Haus der Einwender verdeckt/geschützt würden bzw. weiter von der 

Autobahn entfernt seien, höhere Lärmpegel aufwiesen. 

 

Laut neuester Studien wachse der Lastwagenverkehr schneller als bisher angenom-

men. Der Verkehrslärm sei am Tag und bei Nacht trotz Spezialfenster im Dachge-

schoss unerträglich. Die Lärmschutzwand in Richtung Rauenberg wirke sich für den 

Ortsrand von Dielheim noch belastender aus. 

 

Zu alldem ist Folgendes zu bemerken: 

 

Bei der 2009 offengelegten Planung hätten sich am Anwesen der Einwender trotz 

der geplanten mächtigen Lärmschutzwand noch geringfügige Überschreitungen des 

Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete um bis zu 1,0 

dB(A) ergeben. Der Tagwert wäre schon nach dieser Planung überall eingehalten 

worden. Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlänge-

rung der OPA-Strecken sind die nächtlichen Grenzwerte der 16. BImSchV nunmehr 

eingehalten. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können 

daher nicht verlangt werden. 

 

Da am Anwesen der Einwender keine Überschreitung der Grenzwerte vorliegt, be-

steht auch für keine Gebäudeseite Anspruch auf Aufwendungsersatz für passive 

Schallschutzmaßnahmen. 

 

Die Geländemodellierung und die Höhenlage der Gebäude wurden im Gutachten 

berücksichtigt. Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel an der Plausibilität 

des Schallgutachtens (hierzu vorstehend unter B XI. 5.1.3): Das Anwesen der Ein-

wender tritt gegen die Erschließungsstraße und Autobahn (Südwesten) hin zweige-

schossig (Erdgeschoss und vollausgebautes Dachgeschoss) in Erscheinung. Das 

ebenfalls ausgebaute Kellergeschoss steht nur auf der autobahnabgewandten Ge-

bäudeseite frei und ist abgeschirmt durch das natürliche Gelände, welches von Süd-

westen nach Nordosten fällt. Die Erschließungsstraße „Am Riedberg“ steigt von Süd-

osten nach Nordwesten, so dass das hinter dem Anwesen der Einwender gelegene 
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Gebäude in der „Friedensstraße“ höher steht und von seinem Nachbargebäude nicht 

vollständig abgeschirmt werden kann. Daher ist plausibel, dass die dortigen Nacht-

Spitzenpegel von 50,5 bzw. 50,2 dB(A) auf der West- bzw. Südseite im obersten 

Stockwerk auftreten, welches das Anwesen der Einwender deutlich überragt. Die 

Nachbargebäude östlich des Anwesens liegen hinter dem unbebauten Nachbar-

grundstück Flst. Nr. 8183 und sind ohne jede Abschirmung dem Autobahnlärm aus-

gesetzt. Die Nacht-Spitzenpegel in ihren oberen Geschossen (49,6 bzw. 49,2 dB(A)) 

sind wegen der um ca. 25m größeren Autobahnentfernung jedoch niedriger als am 

Gebäude der Einwender. 

 

Ebenso wenig besteht Anlass, an der Verkehrsprognose und den darin ermittelten 

Schwerverkehrsanteilen zu zweifeln (vorstehend unter B XI. 5.1.2).  

 

Bezüglich der erfragten Belastung des Grundstücks durch Luftschadstoffe ist Fol-

gendes festzustellen: Ausweislich des offengelegten Schadstoffgutachtens erreicht 

der Eintrag des repräsentativen Schadstoffs NO2 im Falle des geplanten Autobahn-

ausbaus lediglich ca. 2/3 der zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten 

Grenzwerte der 22. BImSchV. Die Feinstaubbelastung beträgt im Ausbaufall ca. die 

Hälfte der zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten Grenzwerte der 

22. BImSchV. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter B XI. 5. zum Immissions-

schutz verwiesen. 

 

Soweit auch die Entwässerung im Bereich der K 4170 beanstandet wurde, wird dem 

dadurch Rechnung getragen, dass das neben der K 4170 vorgesehene Becken RKB 

2 nunmehr auch als Rückhaltebecken ausgeführt wird. Damit verbessert sich die Si-

tuation bezüglich etwaiger Überschwemmungen, die vom Autobahnwasser ausgelöst 

werden könnten, nachhaltig. 

 

Hinsichtlich der Forderung nach längeren und höheren Lärmschutzwänden mit ab-

schnittsweise erhöhter Absorptionsklasse sowie zur Gewährleistung der OPA-

Strecken wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Gemeinde Dielheim vor-

stehend unter B XII. 17. verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht abgeholfen wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

67. IdentNr. 67 

 

Für diese, die Eigentümerin des Grundstücks Flst.-Nr. 9083 der Gemarkung Dielheim 

ist, hat die Einwenderin IdentNr. 66 als Vertreterin mit einem Schreiben vom 
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12.10.2006, das am 13.10.2006 und damit innerhalb der Einwendungsfrist bei der 

Gemeinde Dielheim eingegangen ist, eine Abänderung der im Hinblick auf die prog-

nostizierten Grenzwertüberschreitungen unzureichenden aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen gefordert. Die vorgesehene Lärmschutzwand sei viel zu kurz und immer 

noch zu niedrig. Außerdem halte man es nicht ohne weiteres für nachvollziehbar, 

dass das Gebäude Flst.-Nr. 9083 im Lageplan zum Lärmgutachten im Unterschied 

zu benachbarten Häusern nicht ringsum rot gekennzeichnet sei, zumal es höher als 

das Nachbarhaus sei, näher an der A 6 und somit schützend vor diesem Nachbar-

haus stehe. Es erscheine insofern fraglich, ob bei den schalltechnischen Berech-

nungsgrundlagen die Hanglage des Gebäudes beachtet worden sei. Ferner fragen 

die Einwender nach dem Schadstoffausstoß, der Feinstaubbelastung und der Stick-

stoffdioxidimmission.  

 

Ein weiteres Schreiben der Grundstücksgemeinschaft datiert vom 28.12.09 und ist 

am selben Tag und damit rechtzeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe einge-

gangen. Da es weitgehend inhaltsgleich mit dem Schreiben der Einwenderin IdentNr. 

66 vom 28.12.2009 ist, wird insoweit darauf verwiesen. Nur ergänzend ist zu bemer-

ken, dass die Planfeststellungsbehörde auch hinsichtlich des Anwesens „Am Haier-

berg“ keine Zweifel an der Plausibilität des Schallgutachtens hat. 

 

Im Übrigen ist zu den Einwendungen Folgendes anzumerken: 

 

Nach einer überarbeiteten Lärmberechnung mit einer genaueren Lokalisierung der 

Immissionspunkte an dem Gebäude Flst.-Nr. 9083 ergibt sich bei der 2009 offen ge-

legten Planung an dem Anwesen trotz der geplanten mächtigen Lärmschutzwand an 

der Nordwestseite noch eine geringfügige Überschreitung des Nacht-Immis-

sionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete von 0,4 dB(A). Der Tagwert ist 

schon nach dieser Planung überall eingehalten worden. Unter Berücksichtigung der 

dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken sind die nächt-

lichen Grenzwerte der 16. BImSchV am Anwesen der Einwenderin nunmehr ein-

gehalten. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen gemäß § 41 BImSchG können 

daher nicht verlangt werden. Da an dem Anwesen keine Überschreitung der Grenz-

werte vorliegt, besteht auch für keine Gebäudeseite Anspruch auf Aufwendungser-

satz für passive Schallschutzmaßnahmen. 

 

Bezüglich der thematisierten Belastung des Grundstücks durch Luftschadstoffe ist 

Folgendes festzustellen: Ausweislich des offen gelegten Schadstoffgutachtens er-

reicht die Luftschadstoffbelastung auf dem Grundstück Flst.-Nr. 9083 im Falle des 

geplanten Autobahnausbaus lediglich ca. 2/3 der zum Schutz der menschlichen Ge-
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sundheit festgelegten Grenzwerte der 22. Verordnung zum Bundesimmissions-

schutzgesetz (22. BImSchV). Hierbei ist für das Prognosejahr 2020 bereits eine er-

hebliche Verkehrszunahme - insbesondere auch beim Schwerverkehr - berücksich-

tigt. Selbst bei einer noch stärkeren Verkehrszunahme werden die Immissionsgrenz-

werte der 22. BImSchV nicht so schnell erreicht. Im Übrigen wird auf die Ausführun-

gen unter B XI. 5. zum Immissionsschutz verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht abgeholfen wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

68. IdentNr. 68 

 

Dieser hat mit einem Schreiben vom 26.09.2006, das am 28.09.2006 und damit in-

nerhalb der Einwendungsfrist beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, 

als Eigentümer und Bewohner eines Anwesens im „Erlenweg“ in Rauenberg erwei-

terte Lärmschutzmaßnahmen beantragt. Die Antragstellung sei in der unmittelbaren 

Angrenzung seines Hauses an den neuen planfestzustellenden Bereich der A 6, aber 

auch im mittlerweile deutlich gestiegenen Verkehrsaufkommen begründet. Hierzu ist 

Folgendes zu sagen: 

 

Das Gebäude des Einwenders liegt im Westen von Rauenberg. Für diesen Bereich 

wurden schon im Planfeststellungsverfahren, welches den benachbarten Ausbauab-

schnitt AK Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg betraf, die Lärmschutzansprüche unter 

Einbeziehung der Lärmemissionen aus dem verfahrensgegenständlichen Ausbauab-

schnitt  (AS Wiesloch-Rauenberg und AS Sinsheim) ermittelt und bei der Dimensio-

nierung des Lärmschutzes berücksichtigt. Die Lärmschutzwand zum Schutz der Be-

bauung von Rauenberg ist mittlerweile errichtet. Dieser Bereich wurde bereits in 

lärmrelevanter Hinsicht im Planfeststellungsverfahren des Streckenabschnitts AK 

Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg berücksichtigt. Im Zuge dieses Planfeststellungs-

verfahrens wurde bereits eine Lärmschutzwand zum Schutz der Bebauung von Rau-

enberg geplant, die bis in den verfahrensgegenständlichen Ausbauabschnitt hinein-

reicht und zwischenzeitlich errichtet ist. Im Rahmen des derzeitigen Planfeststel-

lungsbereichs erfolgte aufgrund eines späteren Prognosehorizonts mit höheren Ver-

kehrszahlen eine Überprüfung eventueller weitergehender Ansprüche auf Lärmvor-

sorgemaßnahmen - wie vom Einwender gefordert.  

 

Die Überprüfung ergibt, dass die Taggrenzwerte am Anwesen des Einwenders mit 

dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept eingehalten werden; die maximale 

Überschreitung des Nacht-Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für Wohngebiete 

beträgt 4,5 dB(A). Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Be-



Planfeststellungsbeschluss  „A 6, Sechsstreifiger Ausbau zwischen  
Wiesloch / Rauenberg und Sinsheim“ 

Az.: 24-0513.2  
(Autobahn 73a/A 6) 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Seite 312 -  
 

schluss aufgegebenen Verlängerung der OPA-Strecken wird die Überschreitung des 

nächtlichen Grenzwertes nochmals reduziert. Durch den sechsstreifigen Ausbau der 

A 6 und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im Vergleich 

zum Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 8,5 dB(A) tags und 8,4 

dB(A) nachts. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Rau-

enberg-West“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 

als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbes-

serung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der 

Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

69. IdentNr. 69 

 

Diese ist in Wiesloch, „Am Schlangengrund“, wohnhaft und hat mit einem Schreiben 

vom 22.09.2006, das ausschließlich von ihr unterzeichnet wurde und innerhalb der 

Einwendungsfrist bei der Gemeinde Dielheim eingegangen ist, ohne weitere Anga-

ben zu ihrer individuellen Betroffenheit vorgebracht, der Lärmschutz sei bei Weitem 

nicht ausreichend. Hierzu ist Folgendes anzumerken: 

 

Das Anwesen liegt etwa 2 km von der Autobahn entfernt. Autobahnbedingte Über-

schreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV können dort definitiv aus-

geschlossen werden.  
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Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt sowohl 

den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch dem Abwä-

gungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung des aktiven 

Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen 

wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärmproblematik vorste-

hend unter B XI. 5. verwiesen. 

 

Soweit dem Einwand der Einwenderin nicht durch Verbesserungen beim aktiven 

Lärmschutz abgeholfen wurde, wird er zurückgewiesen. 

 

70. IdentNr. 70 

 

Diese sind im „Silvanerweg“ in Wiesloch wohnhaft und haben mit einem Schreiben 

vom 11.10.2006, das am 12.10.2006 und damit innerhalb der Einwendungsfrist bei 

der Stadt Wiesloch eingegangen ist, Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben 

und dabei - jeweils mit vertiefter Begründung - im Wesentlichen Folgendes vorge-

bracht:  

 

� Eine Lärmschutzwand sei an der A 6 auf der Wieslocher Seite - in Fortsetzung 

der Lärmschutzwand von Dielheim (BAB-km 596) bis nach der AS Wiesloch/ 

Rauenberg (BAB-km 594) erforderlich. 

 

� Eine Lärmschutzwand sei ebenfalls auf dem Mittelstreifen im gleichen Teilab-

schnitt erforderlich. 

 

� Die zur Einsichtnahme vorliegenden Unterlagen über die Ermittlung der Lärm-

pegel seien in ihrer Gesamtheit und auch in Bezug auf einzelne Objekte un-

vollständig und damit nicht nachvollziehbar.  

 

� Ein Flüsterasphalt sei auf der gesamten Ausbaustrecke anzubringen. 

 

� Für den gesamten Teilabschnitt des Autobahnausbaus sei eine Kartierung/ 

Lärmkarte gemäß der EU-Umgebungslärm-Richtlinie zu erstellen. 

 

� Ein Tempolimit, das mit fest installierten Radarüberwachungsanlagen zu kon-

trollieren sei, sei zumindest ab Dielheim bis nach der AS Wiesloch/ Rauenberg 

anzuordnen. 
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� Der schon lange diskutierte Autobahnanschluss Dielheim sei jetzt mit zu 

erstellen. 

 

Außerdem hat der Einwender im Erörterungstermin vom 28.03.2007 ausdrücklich 

Folgendes beantragt: 

 

� Die Vorlage eines Prüfungszeugnisses für die bereits vorhandene absorbie-

rende Lärmschutzwand im Bereich Wiesloch sowie die Einsichtnahme in das 

Prüfungszeugnis.  

 

� Die Wiederholung der Lärmmessungen bzw. Lärmberechnungen und die er-

neute Offenlage mit den vollständigen Unterlagen einschließlich der Berech-

nungsdetails.  

 

� Den Nachweis durch entsprechende Kontrollmessungen, dass die Lkws die 

Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h im Bereich der Gefällstrecke ein-

halten, welche am Ende der Lärmschutzwand von Dielheim Richtung Rauen-

berg beginnt; denn eine LKW-Geschwindigkeit von 80 km/h liege der Lärmbe-

rechnung zugrunde. 

 

In ihrem Schreiben vom 28.12.2009, das bei der Stadtverwaltung Wiesloch am sel-

ben Tag und damit innerhalb der Einwendungsfrist einging, halten die Einwender die 

in der Stellungnahme vom 11.10.2006 geltend gemachten Einwendungen in allen 

Punkten aufrecht. Darüber hinaus wird noch Folgendes vorgebracht: 

 

� Die Darstellungen in den jetzigen Offenlegungen unter den Ziffern. 11.3.1.5.a 

und 11.3.1.9.a seien schlichtweg falsch. 

 

� Unverändert seien die Rechenverfahren über die Ermittlung der Lärmbelas-

tungen in keiner Weise nachzuvollziehen. Die Parameter und die Werte der 

angewandten Rechenverfahren seien mit allen Details in diesem Planfeststel-

lungsverfahren offenzulegen. 

 

� Die auf Rauenberger Seite erstellte Lärmschutzwand sei mit den dadurch ver-

ursachten Reflexionen nur ein Beispiel, was zur korrekten Ermittlung von 

Lärmimmissionen mittels Rechenverfahren berücksichtigt werden müsse. 

 

� In das Prüfungszeugnis für die bereits vorhandene absorbierende Lärm-

schutzwand im Bereich Wiesloch wird Einsichtnahme gefordert. 
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� Lkw-Geschwindigkeiten gingen mit 80 km/h in Rechenverfahren ein. Insbe-

sondere auf der Gefällstrecke der A 6 zwischen Dielheim und der AS Wies-

loch/Rauenberg bestünden ständig systematische Geschwindigkeitsüber-

schreitungen. Deshalb werden Kontrollmessungen und Einsicht in die Ergeb-

nisse gefordert. 

 

Zu alldem ist Folgendes auszuführen: 

 

Soweit die Einwender fordern, dass zum Schutz der Wohnbebauung von Wiesloch 

an der A 6 eine Lärmschutzwand auf der Wieslocher Seite - in Fortsetzung der 

Lärmschutzwand von Dielheim bis nach der AS Wiesloch/Rauenberg (BAB-km 594) - 

und eine weitere Lärmschutzwand auf dem Mittelstreifen im selben Teilabschnitt ge-

baut wird, ist dem entgegenzuhalten, dass sich darauf aus § 41, 43 BImSchG i. V. m. 

der 16. BImSchV schon deshalb kein Anspruch ableiten lässt, weil die für die Gewäh-

rung eines Schutzanspruchs maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

in Wiesloch überall eingehalten werden. Speziell am Anwesen der Einwender beträgt 

der vom Lärmgutachter errechnete Beurteilungspegel am exponiertesten Immissi-

onspunkt im 1. Obergeschoss auf der Südseite des Gebäudes nachts 47,2 dB(A) 

und tagsüber 51,8 dB(A), während der relevante Grenzwert für Wohngebiete nachts 

bei 49 dB(A) und tagsüber bei 59 dB(A) liegt. Die in diesem Beschluss dem Vorha-

benträger aufgegebene Verlängerung der Strecken mit offenporigem Asphalt auf 

beiden Richtungsfahrbahnen, insbesondere von BAB-km 594+711 (=Bauanfang) bis 

km 595+800 (Ortslage Rauenberg) und von BAB-km 595+800 bis km 598+200 (Orts-

lage Dielheim) führt zu einer weiteren Absenkung der Immissionspegel. Die Verbes-

serungen betragen im Vergleich zum Bestand 2003 immerhin 3,3 dB(A) tags und 3,2 

dB(A) nachts.  

 

Insgesamt trägt das mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept auch im 

Lärmschutzbereich „Wiesloch“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtli-

chen Vorschriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Ein wei-

tergehender aktiver Lärmschutz kann nicht beansprucht werden. Dies gilt auch für 

Lärmeinwirkungen unterhalb der Schwelle der in der 16. BImSchV festgelegten Im-

missionsgrenzwerte, die durchaus noch als belästigend empfunden werden können. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche 

Würdigung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5. verwiesen. 

 

Entgegen der Auffassung der Einwender ist der Vorhabenträger auch auf der Grund-

lage der EU-Umgebungslärm-Richtlinie nicht zu weitergehenden Lärmschutzmaß-

nahmen verpflichtet. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Be-
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wertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24. Juni 2005, BGBl. I S. 1794, 

wurde die europäische Richtlinie 2002/49/EG in deutsches Recht implementiert. Die 

Umsetzung erfolgte über eine Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

(BImSchG). Inhaltlich wird damit die Aufstellung von strategischen Lärmkarten und 

Lärmaktionsplänen verbindlich geregelt. Erstmals soll damit die Wirkung von Stra-

ßen-, Schienen-, Flug- und Industrielärm quellenübergreifend betrachtet werden. Mit 

der 34. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über die Lärmkartierung, 34. BImSchV) vom 6. März 2006, BGBl. I S. 516, 

wurden die Anforderungen an die Lärmkarten konkretisiert. Die von den Einwendern 

angesprochene Lärmkartierung für die A 6 wurde von der nach § 8 Abs. 5 der Immis-

sionsschutz-Zuständigkeitsverordnung hierfür zuständigen Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg nach § 47c BImSchG und den 

Vorgaben der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) erstellt. Gemäß §§ 

47d, 47e BImSchG haben in der Folge die Gemeinden Lärmaktionspläne zu erstel-

len. Der Ansatz der EU-Umgebungslärm-Richtlinie ist indes im Unterschied zu den 

Regelungen in §§ 41 bis 43 BImSchG gesamtlärmbezogen, der Schutz ist nicht je-

weils auf einzelne schutzbedürftige Anlagen zugeschnitten. Außerdem umfassen die 

Ziele der Umgebungslärm-Richtlinie bisher keine Instrumente der staatlichen Ord-

nungsverwaltung; solche spezifischen Instrumente sind auch in den nationalen Um-

setzungsbestimmungen nicht enthalten. Nach wie vor sind daher die unterschiedli-

chen Lärmquellen nach den vorhandenen gesetzlichen Vorgaben unterschiedlich zu 

betrachten und zu bewerten. Die Umgebungslärm-Richtlinie entfaltet - jedenfalls der-

zeit - keine Verbindlichkeit bei der Ermittlung und Beurteilung von Geräuschbelas-

tungen im Rahmen der Planfeststellung oder Bauleitplanung im Zusammenhang mit 

dem Bau oder der erheblichen Änderung von Straßen im Sinne des § 41 BImSchG. 

Dass der verfahrensgegenständliche Ausbau der A 6 als solcher sonst mögliche, ge-

eignete Schutzmaßnahmen aufgrund von Lärmaktionsplänen unmöglich macht, ist 

nicht ersichtlich, so dass auch insoweit kein im Rahmen dieser Planfeststellung be-

wältigungsbedürftiger Konflikt geschaffen wird.  

 

Soweit eine weitere Steigerung der prognostizierten Verkehrszahlen im Hinblick auf 

den Betrieb der Rhein-Neckar-Arena befürchtet wird, so hat der Verkehrsgutachter 

nachvollziehbar dargelegt, dass mit maßgeblichen Veränderungen der Verkehrsbe-

lastungen auf dem auszubauenden Abschnitt infolge des Betriebes der Rhein-

Neckar-Arena nicht zu rechnen ist. Auf die Ausführungen unter B XI. 5. wird verwie-

sen. 

 

Die Beurteilungspegel wurden entsprechend der Vorgaben der 16. BImSchV rechne-

risch ermittelt. Dabei wurden alle Parameter, die nach der 16. BImSchV und den 
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hiernach zusätzlich anzuwendenden Regelwerken (insbesondere Richtlinien für den 

Lärmschutz an Straßen - Ausgabe 1990 - RLS 90) einzubeziehen sind, bei der Be-

rechnung berücksichtigt. So haben die Winde durch die Annahme einer ständigen 

Mitwindsituation in Höhe von 3 m/s pauschal Eingang in die Lärmermittlung gefun-

den; die angesprochenen Fallwinde haben bei der Lärmausbreitung keine anderen 

Auswirkungen als die normalen Winde. Die nach der 16. BImSchV i. V. m. RLS 90 

berechneten Beurteilungspegel gelten immer für entsprechenden Mitwind, so dass 

stets im Sinne des Lärmschutzes ungünstige Verhältnisse abgebildet werden. Be-

rücksichtigt wurden insbesondere auch die hohen Lkw-Anteile, die Topographie; 

Steigungen/Gefälle wurden ab 5 % mit einem Zuschlag veranschlagt.  

 

Die den Modellrechnungen des schalltechnischen Gutachtens zu Grunde liegenden 

Rechenvorschriften sind in Anhang 1 zu § 3 der 16. BImSchV niedergelegt und wie 

die RLS-90 allgemein zugänglich. In das schalltechnische Gutachten eingegangene 

Berechnungsannahmen und frei wählbare Einflussgrößen wurden im zugehörigen 

Erläuterungsbericht angegeben. Alle übrigen Korrekturfaktoren, die die Einwender in 

den offenliegenden Unterlagen zu vermissen meinen (Fallwinde, Steigungen und 

Gefälle, Reflexion und diffuse Reflexion an vorhandenen Lärmschutzwänden), liegen 

durch die vorhandenen topografischen und verkehrlichen Randbedingungen sowie 

die Vorgaben der 16. BImSchV bzw. der RLS-90 bereits ohne Wahlmöglichkeit fest. 

Es bestand kein Anlass, dies in den Vorbemerkungen oder sonstigen Erläuterungen 

in dem Lärmgutachten, aus dem hervorgeht, dass die Lärmberechnungen auf der 

Grundlage der 16. BImSchV i. V. m. RLS 90 erfolgten, nochmals ausdrücklich her-

vorzuheben.  

 

Insgesamt ist die schalltechnische Berechnung zur Überzeugung der Planfeststel-

lungsbehörde methodisch einwandfrei und sachlich richtig. Auf die ausführlichen 

Ausführungen unter B XI. 5. wird verwiesen. 

 

Es bestand kein Anlass, dies in den Vorbemerkungen oder sonstigen Erläuterungen 

in dem Lärmgutachten, aus dem hervorgeht, dass die Lärmberechnungen auf der 

Grundlage der 16. BImSchV i. V. m. RLS 90 erfolgten, nochmals ausdrücklich her-

vorzuheben.  

 

In der Anlage 1 nebst Diagramm II zu § 3 der 16. BImSchV ist eindeutig geregelt, 

dass allein die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge, für die keine be-

sondere Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, (hier ≥ 130 km/h) und der Lkw-Anteil auf 

der Straße für den Korrekturfaktor bei der Geschwindigkeit maßgebend sind. Die 

bisweilen faktisch von Pkws und Lkws gefahrene höhere Geschwindigkeit spielt 
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demgegenüber für die Lärmberechnung, die auf die Ermittlung eines gemittelten 

Lärmpegels abzielt, keine Rolle; die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit kann situati-

onsbedingt auch höchst unterschiedlich sein. Je nach Verkehrsaufkommen und Wet-

terverhältnissen kann es zu Überschreitungen, aber auch zu erheblichen Unter-

schreitungen von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten kommen. Die Berechnung 

entspricht mithin den verbindlichen Vorgaben der RLS-90. Dass Höchstgeschwindig-

keiten von den Straßennutzern im Einzelfall in unzulässiger Weise nicht beachtet 

werden, kann im Rahmen der Berechnung keine Berücksichtigung finden. Verkehrs-

widrigem Verhalten ist nach ständiger Rechtsprechung mit den Mitteln des Straßen-

verkehrsrechts entgegenzuwirken (u.a. BVerwG, Urteil vom 23.11.2001, 4 A 46/99). 

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass über systematische Geschwindig-

keitsüberschreitungen durch Lkw in den Gefällstrecken zur Angelbach-Talbrücke bei 

der zuständigen Polizeidirektion Heidelberg nichts bekannt ist. 

 

Die eingegebenen Zahlen aus der Verkehrsprognose sind in den erstellten Ergebnis-

listen zu den relevanten Immissionspunkten in den einzelnen Lärmschutzbereichen 

nicht enthalten, da es keinen Sinn macht, diese für alle Berechnungen vorgegebenen 

gleichen Daten, die unter Nr. 2.2 im Lärmgutachten dargestellt sind, ständig zu wie-

derholen. 

 

Lärmpegelmessungen haben nicht stattgefunden. Vielmehr erfolgte die Ermittlung 

von Schutzbedürftigkeiten aufgrund des in der Anlage 1 zu § 3 der 16. Bundesim-

missionsschutzverordnung (BImSchV) genannten Berechnungsverfahrens über ei-

nen Mittelungspegel. Spitzenpegel werden hiernach nicht für sich alleine zur Beurtei-

lung herangezogen. 

 

Soweit moniert wird, dass an der Schule/dem Kindergarten im Wohngebiet der Ein-

wender der Nachtgrenzwert nur ganz knapp eingehalten werde, ist - auch wenn die 

Einwender hiermit ersichtlich keine eigenen Belange geltend machen, der Vollstän-

digkeit halber noch darauf hinzuweisen, dass die Verkehrslärmschutzverordnung im 

Gegensatz zu Wohngebieten mit Grenzwerten von 59 bzw. 49 dB(A) für Schulen 

niedrigere Grenzwerte von 57 dB(A) bzw. 47 dB(A) vorsieht. Wenn allerdings die zu 

schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt wird, ist gemäß § 

2 Abs. 3 der 16. BImSchV nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzu-

wenden. Demnach ist bei einer Schule regelmäßig nur der Tagesgrenzwert von 57 

dB(A) einzuhalten. Die missverständlichen Angaben in Unterlage 11.3.15a und 

11.3.1.9a für den Nacht-Grenzwert (57 statt 47 dB(A)) an Schule und Kindergarten 

im Wieslocher Baugebiet „Lempenseite“ (IO „Grundschule Süd“) sind daher nicht von 

Belang. 
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Weiterhin waren die vorgelegten Planunterlagen für Zwecke der Offenlage vollstän-

dig. Entgegen der Auffassung der Einwender war es rechtlich nicht geboten, die Vor-

lage weiterer Unterlagen als Ergänzung zum schalltechnischen Gutachten zu verlan-

gen und offenzulegen (insbesondere etwaige Eingabeprotokolle bzw. effektiv erfass-

te Eingabedaten). 

 

Rechtlich notwendig ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts nicht die Auslegung aller Unterlagen, die möglicherweise zur umfassenden 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Planung erforderlich sind. Vielmehr kann sich die 

Auslegung auf diejenigen Unterlagen beschränken, derer der Einzelne bedarf, um 

den Grad seiner Betroffenheit abschätzen und sich das Interesse, Einwendungen zu 

erheben, bewusst machen zu können (vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 

2000, 4 A 18/99 - BVerwGE 112, 140 (144)).  

 

Das Schallgutachten ist nur insoweit eigentlicher Planinhalt, als dort vorgesehene 

aktive Lärmschutzmaßnahmen dargestellt werden und angegeben wird, den Eigen-

tümern welcher Grundstücke dem Grunde nach ein Anspruch auf Aufwendungser-

satz für passive Lärmschutzmaßnahmen zuzubilligen ist. Im Übrigen stellt das 

Schallgutachten lediglich ein - allerdings durchaus wichtiges - Erkenntnismittel für die 

anstehende Entscheidung über den Planfeststellungsantrag dar. Eine Verpflichtung, 

das auszulegende Schallgutachten auch mit einem Eingabedatenprotokoll zu verse-

hen, lässt sich aus § 73 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 LVwVfG nicht entnehmen. 

Selbst wenn man annimmt, dass Gutachten auch auszulegen sind, soweit sie nur die 

Beurteilung und Bewertung des Vorhabens zum Gegenstand haben, erstreckt sich 

diese Verpflichtung allenfalls auf die Darlegung der sachverständigen Beurteilungen 

und Bewertungen selbst. Keinesfalls kann verlangt werden, dass alle Eingabedaten 

und Rechengänge des Gutachters detailliert wiedergegeben werden. Die lärmmäßi-

gen Betroffenheiten der Petenten ließen sich aus dem offengelegten Schallgutach-

ten, insbesondere aus dem Plan zur Übersicht aktiver Lärmschutzmaßnahmen im 

Ortsteil Wiesloch (Plan 11.3.1.4.-1.a) erkennen. Mithin wurde der ausgelegte Plan 

mit dem vorgelegten Schallgutachten der zu fordernden Anstoßfunktion auch ohne 

das von den Einwendern vermisste Dateneingabeprotokoll ohne Weiteres gerecht.   

 

Ferner genügen die ausgelegten Planunterlagen einschließlich des Schallgutachtens 

den Anforderungen des UVPG an den Mindestinhalt offenzulegender Unterlagen 

nach den §§ 9 Abs.1, 6 UVPG. Insbesondere sind Art und Umfang der zu erwarten-

den Lärmemissionen im Sinne von § 6 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UVPG hinreichend be-

schrieben. Solange sich die Angriffe gegen Tatsachenermittlung, Methodik und Plau-

sibilität der Ergebnisse eines Gutachtens nicht als durchgreifend erweisen, besteht 
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weiterhin kein Anlass, an der Richtigkeit des Gutachtens allein deshalb zu zweifeln, 

weil die einzelnen Rechenvorgänge nicht den Gutachten zu entnehmen sind. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat dies für den Fall einer Verkehrsprognose entschieden 

(BVerwG, Urteil vom 09.06.2010, 9 A 20/08, juris Tz. 93 ).  

 

Der Vorhabenträger hat in seinem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept offenpori-

gen Asphalt (sog. Flüsterasphalt) im Bereich der Ortslagen Dielheim und Horrenberg-

Balzfeld auf beiden Richtungsfahrbahnen vorgesehen. Ergänzend hat die Planfest-

stellungsbehörde dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufgegeben, zum be-

sonderen Schutz der Ortslagen Rauenberg, Dielheim und Horrenberg-Balzfeld von 

BAB-km 594+711 (=Bauanfang) bis km 595+800 (Ortslage Rauenberg), von BAB-km 

595+800 bis km 598+200 (Ortslage Dielheim) und von BAB-km 600+000 bis km 

602+270 (Ortslage Balzfeld) als Straßenoberflächenbelag auf beiden Richtungsfahr-

bahnen einen offenporigen Asphalt aufzubringen und dauerhaft zu unterhalten. Es ist 

dauerhaft sicherzustellen, dass die Korrekturwerte von DStrO = -5 dB(A) gegenüber 

herkömmlichen Fahrbahnbelägen (Bestand) erzielt werden. Dieser offenporige As-

phalt kommt auch der Ortslage Wiesloch zu Gute. Auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5. wird verwiesen. 

 

Die vorgeschlagene effektive Geschwindigkeitsverringerung auf 100 km/h für PKW 

und 70 km/h würde nur eine relativ geringe Lärmminderung bringen, die vom 

menschlichen Ohr kaum wahrgenommen werden könnte. Die Pegelreduzierung wür-

de tags 1,4 dB(A) und nachts 0,9 dB(A) betragen. Im Übrigen obliegt es der zustän-

digen Straßenverkehrsbehörde bei Vorliegen der straßenverkehrsrechtlichen Vor-

aussetzungen für bestimmte Streckenabschnitte Geschwindigkeitsbeschränkungen 

anzuordnen.  

 

Der von den Einwendern geforderte neue Autobahnanschluss Dielheim auf der Höhe 

von Dielheim-Unterhof ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. und nach Auskunft 

des Vorhabenträgers vom Bund aktuell auch nicht vorgesehen. Der Vorhabenträger 

kann hierzu nicht verpflichtet werden. 

 

Den im Erörterungstermin gestellten Anträgen kann nicht stattgegeben werden.  

 

Bezüglich der Anträge auf Wiederholung der „Lärmmessungen“ und erneute Offenla-

ge der Unterlagen einschließlich der Details zur Lärmberechnung und auf einen 

Nachweis der Einhaltung der Geschwindigkeit von 80 km/h durch die Lkws mittels 

Kontrollmessungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehenden 

Ausführungen zu den sinngemäß gleichen Einwänden verwiesen werden.  
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Soweit der Einwender im Erörterungstermin auch die Vorlage eines Prüfungszeug-

nisses für die bereits vorhandene absorbierende Lärmschutzwand im Bereich Wies-

loch sowie die Einsichtnahme in das Prüfungszeugnis hierfür verlangt hat, handelt es 

sich zum einen um eine neue Forderung, die verspätet und damit gemäß. § 17a Nr. 7 

Satz 1 FStrG ausgeschlossen ist. Zum anderen wird der Sache nach ein Nachweis 

für die Einhaltung des festgestellten Plans für den bereits fertiggestellten Nachbar-

ausbauabschnitt „Walldorf - Wiesloch/Rauenberg (Planfeststellungsbeschluss vom 

02.02.1998)“ begehrt, so dass der Antrag am Gegenstand des mit diesem Beschluss 

zu entscheidenden Planfeststellungsverfahrens vorbeigeht. Im Übrigen hat der An-

tragsteller der Planfeststellungsbehörde im Nachgang zum Erörterungstermin ein 

Prüfzeugnis über eine Eignungsprüfung im Sinne von Abschnitt 7.1.1 der Zusätzli-

chen Technischen Vorschriften und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutz-

wänden an Straßen -Ausgabe 1988- (ZTV-Lsw 88) vorgelegt, aus dem hervorgeht, 

dass die Lärmschutzelemente Teco ZE-I (N), die beim Bau der zum Schutz von Rau-

enberg südlich der Autobahn errichteten Lärmschutzwand auf der der Autobahn zu-

gewandten Seite (in Richtung Wiesloch) verwendet wurden, entsprechend den An-

forderungen des Abschnitts 7.2.2 der ZTV-Lsw 88 als hochabsorbierend einzustufen 

ist. 

 

Die Einwendungen und Anträge werden mithin zurückgewiesen. 

 

71. IdentNr. 71 

 

Die Einwender sind in der „Ringstraße“ wohnhaft und haben mit Schreiben vom 

08.12.2009, welches am Folgetag und damit rechtzeitig bei der Gemeinde Dielheim 

eingegangen ist, ausreichende Lärmschutzwände für Balzfeld sowie keine Betriebs-

umfahrung an vorgesehener Stelle sowie die Verwendung von Flüsterasphalt in allen 

Bereichen von Dielheim und Balzfeld gefordert. 

 

Unter Berücksichtigung der dem Vorhabenträger mit diesem Beschluss aufgegebe-

nen Verlängerung der OPA-Strecken beträgt die maximale Überschreitung des 

nächtlichen Grenzwertes noch 0,7 dB(A). Durch den sechsstreifigen Ausbau der A 6 

und die damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen kommt es im Vergleich zum 

Bestand 2003 zu spürbaren Verbesserungen um bis zu 7,3 dB(A) tags und 7,2 dB(A) 

nachts. 

 

Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept trägt trotz der 

noch verbleibenden Grenzwertüberschreitungen auch im Lärmschutzbereich „Hor-

renberg-Balzfeld“ sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vor-
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schriften als auch dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende 

Verbesserung des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Ver-

meidung von Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdi-

gung der Lärmproblematik vorstehend unter B XI. 5.1 verwiesen. 

 

In allen Fällen, in denen auch unter Berücksichtigung der aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen ein Defizit bei der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

verbleibt, wurde den Eigentümern derjenigen betroffenen Gebäude, die bei Ausle-

gung der Pläne in diesem Planfeststellungsverfahren bereits vorhanden oder bau-

aufsichtlich genehmigt waren, auf der Grundlage von §§ 42 BImSchG i. V. m. § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG dem Grunde nach ein Anspruch gegen den Träger der Stra-

ßenbaulast auf Entschädigung für passiven Schallschutz in Höhe der erbrachten 

notwendigen Aufwendungen im Rahmen der Vorgaben der maßgeblichen 24. 

BImSchV zugesprochen. Zu den Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführun-

gen unter B XI. 5.1.6 verwiesen. 

 

Hinsichtlich der Forderung nach einer Verlegung der Betriebsumfahrt wird auf die 

umfassenden Erwägungen zur Stellungnahme der Interessengemeinschaft Balzfeld 

vorstehend unter B XV. 1. verwiesen. 

 

Soweit den Einwendungen nicht durch einen verbesserten Lärmschutz abgeholfen 

wurde, werden sie zurückgewiesen. 

 

72. IdentNr. 72 

 

Diese sind im „Silvanerweg“ in Wiesloch wohnhaft und haben mit einem Schreiben 

vom 10.10.2006, das am 16.10.2006 und damit innerhalb der Einwendungsfrist beim 

Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, Einwendungen gegen das Vorha-

ben erhoben.  

 

Diese sind mit den Einwendungen identisch, die die Einwender IdentNr. 70 vorge-

bracht haben. Daher wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorstehende 

Behandlung dieser Einwendungen verwiesen.  

 

Ergänzend wird angemerkt, dass mit dem 2009 offengelegten Lärmschutzkonzept 

am Anwesen der Einwender der vom Lärmgutachter errechnete Beurteilungspegel 

am exponiertesten Immissionspunkt im 1. Obergeschoss auf der Südseite des Ge-

bäudes lediglich 45,9 dB(A) in der Nacht und 50,5 dB(A) am Tag beträgt, während 

der relevante Grenzwert für Wohngebiete nachts bei 49 dB(A) und tagsüber bei 59 
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dB(A) liegt. Mit der dem Vorhabenträger aufgegebenen Verlängerung der OPA-

Strecken wird eine weitere Reduzierung des täglichen und nächtlichen Immissions-

pegels bewirkt. Das nunmehr mit diesem Beschluss festgestellte Lärmschutzkonzept 

trägt sowohl den zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen Vorschriften als auch 

dem Abwägungsgebot hinreichend Rechnung. Eine weitergehende Verbesserung 

des aktiven Lärmschutzes kann nicht beansprucht werden. Zur Vermeidung von 

Wiederholungen wird insoweit auf die umfassende rechtliche Würdigung der Lärm-

problematik vorstehend unter B XI. 5. verwiesen. 

 

73. IdentNr. 73 

 

Diese ist als Mitglied einer Erbengemeinschaft Miteigentümerin des Grundstückes 

Flst.-Nr. 2536/1, Gemarkung Horrenberg, das nunmehr nach einer mit einer Stand-

ortverschiebung verbundenen Optimierung der Planung für das Regenklärbecken Nr. 

5 für die Errichtung eben dieser Entwässerungseinrichtung benötigt wird. Ihr wurde 

die entsprechende Planänderung - unter Beifügung der relevanten Planunterlagen - 

mit einem Schreiben vom 12.03.2007, das ihr am 14.03.2007 mit Postzustellungsur-

kunde zugestellt wurde, mitgeteilt und Gelegenheit zu Einwendungen innerhalb von 

zwei Wochen gegeben. Daraufhin hat sich in ihrem Namen ihr Vater als ihr gesetzli-

cher Vertreter mit einem Schreiben vom 12.04.2007, das am selben Tage per Tele-

fax beim Regierungspräsidium einging, gegen die Veränderung des Standortes für 

das Regenklärbecken und die daraus resultierende vollständige Inanspruchnahme 

des 732 m² großen Grundstückes Flst.-Nr. 2536/1 gewandt. Für das Regenklärbe-

cken sollten vorrangig öffentliche Flächen - z. B. das nahe liegende Sportplatzgelän-

de - in Anspruch genommen werden. Ferner befände sich das Bauwerk dort an einer 

geradezu exponierten Stelle, nämlich unmittelbar vor dem Gewerbegebiet des 

Ortsteiles Balzfeld an einer Straße zum nahegelegenen Tierpark. Erst durch eine 

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Dielheim vom 05.04.2007 habe er 

erfahren, dass ein Grundstück, an dem seine minderjährige Tochter, die er allein er-

ziehe, als Mitglied einer Erbengemeinschaft beteiligt ist, vom geplanten Ausbau der 

BAB 6 betroffen sei. Erst jetzt habe ihm seine Tochter - auf Nachfrage - das Anhö-

rungsschreiben vom 12.03.2007 übergeben können. Den Sinn des Schreibens habe 

sie gar nicht erkannt.  

 

Ein weiteres Schreiben, welches vom 27.12.2009 datiert und am 28.12.2009 recht-

zeitig beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen ist, ist von der Einwenderin 

selbst unterzeichnet worden. Zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Einwendung war 

die Einwenderin volljährig. Dieses Vorbringen ist identisch mit dem Vorbringen der 
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Einwenderin Ziff. 53, so dass auf die Ausführungen an dieser Stelle verwiesen wird. 

Aus den dort genannten Gründen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

Im Übrigen wird auf all dies wie folgt eingegangen: 

 

Auch wenn die im Rahmen der ersten Offenlage gemachten Einwendungen erst mit 

dem am 12.04.2007 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangenen Schreiben 

vom selben Tage erhoben wurden, ist die Einwenderin nicht gemäß § 17a Nr. 7 Satz 

1 FStrG mit diesen Einwendungen ausgeschlossen, denn die Einwendungsfrist war 

für sie am 12.04.2007 noch nicht abgelaufen. Mit dem Anhörungsschreiben vom 

12.03.2007 wurde ihr gemäß §§ 17 Satz 4 FStrG, 73 Abs. 8 Satz 1 LVwVfG Gele-

genheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen Einwendungen gegen die Planände-

rung zu erheben. Zwar ist der Einwenderin dieses Schriftstück, dessen Zustellung 

angeordnet war und das in Unkenntnis ihrer Minderjährigkeit ausschließlich an sie 

selbst adressiert war, bereits am 14.03.2007 durch den in der Postzustellungsurkun-

de vermerkten Einwurf in den zur Wohnung gehörenden Briefkasten zugegangen, 

jedoch war gemäß § 7 Abs. 1 des Verwaltungszustellungsgesetztes für Baden-

Württemberg (LVwZG) - in der damals geltenden Fassung wie auch unverändert in 

der Neufassung - bei Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen an ihre 

gesetzlichen Vertreter zuzustellen. Zu diesem Personenkreis zählte die noch minder-

jährige Einwenderin (§§ 104 Nr. 1, 106 BGB). Mithin gilt das Schreiben frühestens 

als zugestellt, als es ihr Vater als gesetzlicher Vertreter nachweislich erhalten hat (§ 

9 LVwZG). Nach der nicht zu widerlegenden Mitteilung ihres Vaters hat die Einwen-

derin diesem das Anhörungsschreiben aber erst nach der Veröffentlichung im Mittei-

lungsblatt der Gemeinde Dielheim vom 05.04.2007 übergeben. Somit war die Zwei-

wochenfrist am 12.04.2007 noch nicht abgelaufen. 

 

Das auch der Einwenderin gehörende Grundstück Flst.-Nr. 2536/1 der Gemarkung 

Horrenberg liegt außerhalb des Bebauungszusammenhangs, aber in Ortsnähe, un-

mittelbar nördlich der Autobahn und soll vollständig für die Anlage des Regenklärbe-

ckens Nr. 5 in Anspruch genommen werden. Der Verlust dieser autobahnnahen 

landwirtschaftlichen Fläche ist bei Abwägung der privaten Interessen der Grund-

stückseigentümer mit dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des Straßen-

bauprojekts hinzunehmen. Der nunmehr gefundene Standort für das Regenklärbe-

cken hat sich als wasserwirtschaftlich besonders geeignet herausgestellt. Im be-

nachbarten Sportplatzgelände, das ursprünglich als Standort vorgesehen war, steht 

nicht genügend Raum zur Verfügung, um den für eine hinreichende Reinigung des 

Straßenoberflächenwassers erforderlichen nachgeschalteten Retentionsbodenfilter 

unterzubringen. Zudem hätte die Realisierung des Regenklärbeckens auf dem 
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Sportplatzgelände auch zu Erschwernissen bei der Sportplatznutzung geführt. Unbe-

baute öffentliche Flächen, die als Standort für ein Regenklärbecken mit nachgeschal-

tetem Retentionsbodenfilter gleich geeignet wären, sind auch sonst in dem Bereich 

nicht vorhanden. Weiterhin wird das geplante Bauwerk gerade nicht exponiert in Er-

scheinung treten, denn bei dem Regenklärbecken mit Filterbecken handelt es sich 

um keinen typischen Hochbau, der optisch stark in Erscheinung tritt. Die vorgesehe-

ne Bepflanzung einschließlich der Filtervegetation im Filterbecken wird dazu beitra-

gen, dass die Entwässerungsanlage als technisches Bauwerk kaum auffällt. 

 

Der enteignungsbetroffenen Einwenderin und den übrigen Eigentümern steht selbst-

verständlich eine angemessene Entschädigung für den Verlust des Grundeigentums 

zu. Die Frage, ob diese Entschädigung für das in Anspruch genommene Grundstück 

in Land oder in Geld erfolgt und welchen Umfang die Entschädigung hat, ist aller-

dings nicht im Planfeststellungsverfahren zu klären. Sofern es insoweit zu keiner Ei-

nigung mit dem Vorhabenträger kommt, ist hierüber in einem dann vom Vorha-

benträger zu beantragenden Enteignungsverfahren zu entscheiden (vgl. §§ 7 ff. 

LEntG, insbesondere auch § 14 LEntG).  

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

 

74. IdentNr. 74 

 

Diese haben sich als Einwohner von Dielheim nochmals mit einem Schreiben vom 

23.10.2007, das am 25.10.2007 beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingegangen 

ist, auch namens der IG Balzfeld an die Planfeststellungsbehörde gewandt. Darin 

enthaltene neue Einwände sind wegen Verspätung ausgeschlossen. Soweit lediglich 

von den beiden zuletzt genannte Einwendern schon innerhalb der Einwendungsfrist 

vorgebrachte Einwendungen weiter konkretisiert und vertieft werden, ändert die Ar-

gumentation in dem Schreiben vom 23.10.2007 nichts daran, dass die Einwendun-

gen in der Sache zurückgewiesen werden. Hierzu wird noch Folgendes bemerkt: 

 

Die Planfeststellungsunterlagen, die eigentlicher Inhalt des festgestellten Plans sind, 

haben das gesamte Vorhaben umfassend und hinreichend genau zu beschreiben. 

Diesem Maßstab werden die nunmehr festgestellten Planunterlagen gerecht. Das 

Schallgutachten gehört hierzu nur insoweit, als darin die vorgesehenen aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen dargestellt sind und aufgeführt wird, bei welchen Anwesen 

dem Grunde nach Aufwendungsersatz für passive Schallschutzmaßnahmen verlangt 

werden kann. Im Übrigen stellt das Schallgutachten, das gerade auch als Reaktion 

auf im Zuge des Anhörungsverfahrens geäußerte Kritik nachgebessert wurde, ein 
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bloßes Erkenntnismittel dar, das zum Abwägungsmaterial gehört. Die Planfeststel-

lungsbehörde vermag in der vorliegenden aktualisierten Version des Schallgutach-

tens keine für die Entscheidung über den Zulassungsantrag bedeutsamen Fehler zu 

entdecken. Die Darstellung und Prüfung von Varianten ist nicht Gegenstand dieses 

eigentlichen Plans, jedoch sind denkbare geeignete Alternativlösungen in der Tat bei 

der Entscheidungsfindung in den Blick zu nehmen und insbesondere bei der planeri-

schen Abwägung, aber auch beispielsweise bei der nach § 41 Abs. 2 BImSchG zu 

treffenden Entscheidung zu berücksichtigen. Dies ist indes gerade im Hinblick auf 

Lärmschutzalternativen geschehen, indem alternative Trassenführungen bereits im 

Vorfeld der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im Wege einer Grobanalyse 

ausgeschieden wurden und sich die Planfeststellungsbehörde im Zuge des Planfest-

stellungsverfahrens hat weitere mögliche Lärmschutzkonzepte für den Ausbau der 

Bestandstrasse mit Darstellung des Schutzeffekts vorlegen lassen. Auf die umfas-

sende Darstellung vorstehend unter B XI. 5.1.4 wird verwiesen.  

 

Dass größere Teile der Gemeinde Dielheim - wie z. B. der Baiertaler Berg - nicht mit 

eigenen Berechnungen der Immissionswerte in dem Schallgutachten enthalten sind, 

liegt daran, dass es vorrangige Aufgabe dieses Gutachtens ist, alle schutzwürdigen 

Grundstücke zu erfassen, bei denen vorhabensbedingt eine Überschreitung der 

maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zu erwarten ist, und für diese 

Grundstücke die genauen Beurteilungspegel zu berechnen. Daher ist es ausrei-

chend, wenn das Schallgutachten den Untersuchungskorridor auf eine Breite be-

schränkt, innerhalb derer eine Grenzwertüberschreitung durch den verfahrensgegen-

ständlichen Verkehrsweg nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann. Im 

Fall der A 6 ist aus Voruntersuchungen bekannt, dass z.B. die 49dB(A)-Isophone bei 

Prognoseverkehrsstärke und angenommener freier Schallausbreitung (d.h. ohne je-

de Lärmschutzmaßnahme, nur Luftschalldämpfung) in einer Entfernung von 1050 m 

vom jeweiligen Fahrbahnrand verläuft. Der "Baiertaler Berg" mit einer Entfernung von 

ca. 1,5-2 km zur Autobahn sowie weite Teile der Ortslage Dielheim liegen außerhalb 

dieses Korridors und durften daher unberücksichtigt bleiben, weil dort eine Über-

schreitung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte der 16. BImSchV ausgeschlos-

sen werden kann. Anders läge die Situation nur, wenn anzunehmen wäre, dass in 

dem Untersuchungsgebiet quasi "flächendeckend" bereits gesundheitsschädliche 

Lärmimmissionen (oberhalb von 60-65 bzw. 70-75 dB(A)) herrschen oder durch die 

beantragte Maßnahme herbeigeführt würden. Dann wären auch andere vorhandene 

Verkehrslärmquellen zu berücksichtigen und Summenpegel zu bilden. Für das Vor-

liegen derartiger Voraussetzungen in Dielheim gibt aber selbst die Lärmkartierung 

nach der EU-Lärmminderungsrichtlinie keinen Anhaltspunkt. 
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C 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Klage beim 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim erhoben werden.  

 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskos-

tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für 

Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof einge-

leitet wird. Als Bevollmächtigte sind jedenfalls Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an 

einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung 

zum Richteramt zugelassen; soweit diese Beteiligte sind, können sie sich selbst ver-

treten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 

von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 

können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt einschließlich 

Diplomjuristen im höheren Verwaltungsdienst oder durch Beschäftigte mit Befähi-

gung zum Richteramt einschließlich Diplomjuristen im höheren Verwaltungsdienst 

anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 

der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüs-

se vertreten lassen. Weitere Vertretungsbefugnisse können sich im Einzelfall aus     

§ 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung ergeben. 

 

Werden die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel nicht 

innerhalb einer Frist von sechs Wochen angegeben, kann das Gericht diese zurück-

weisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der 

freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde 

und die Verspätung nicht genügend entschuldigt worden ist. 

 

Die Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss hat keine 

aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

Anfechtungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 

der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der 

Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet werden. 
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D  
 

Hinweis 
 

Der Planfeststellungsbeschluss und eine Ausfertigung der o. g. Planunterlagen wer-

den in den Gemeinden Dielheim, Rauenberg, Sinsheim und Wiesloch nach vorheri-

ger ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen zur Einsicht ausgelegt werden. Mit 

dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen 

und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

 

 

 

 

 

 

Bossert 

 

 

 

Ausgefertigt: 

Karlsruhe, den 25.03.2013 

 

 

Beglaubigt: 

 

 

Glück 

(Angestellte) 
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